
 

 
 

Der Fonds ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d’investissement à capital variable), die nach dem Recht 
des Großherzogtums Luxemburg mit beschränkter Haftung gegründet wurde. AllianceBernstein und das AB-Logo sind eingetragene 

Waren- und Dienstleistungszeichen, die mit Genehmigung des Inhabers AllianceBernstein L.P. verwendet werden. 

PROSPEKT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ 
 

 
 

AB SICAV I 

 
JANUAR 2021   

Equity 
International Health Care Portfolio 
International Technology Portfolio 
Global Real Estate Securities Portfolio 
Sustainable Global Thematic Portfolio 
India Growth Portfolio 
US Small and Mid-Cap Portfolio 
Select US Equity Portfolio 
Low Volatility Equity Portfolio 
Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio 
 
Concentrated US Equity Portfolio 
Concentrated Global Equity Portfolio 
Global Core Equity Portfolio 
  
 
European Equity Portfolio 
Eurozone Equity Portfolio 
American Growth Portfolio 
 
China A Shares Equity Portfolio 
Low Volatility Total Return Equity Portfolio 
 
Fixed-Income 
Euro High Yield Portfolio 
RMB Income Plus Portfolio 
Short Duration High Yield Portfolio 
Global Plus Fixed Income Portfolio 
Emerging Market Local Currency Debt Portfolio 
Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio 
Emerging Market Corporate Debt Portfolio 
US High Yield Portfolio 
Global Dynamic Bond Portfolio 
Global Income Portfolio 
Financial Credit Portfolio 
Sustainable Global Thematic Credit Portfolio 
 

  
 
Multi-asset/ Asset Allocation 

Emerging Markets Multi-Asset 
Portfolio 

 All Market Income Portfolio 
 
Alternatives 

Select Absolute Alpha Portfolio 
 Alternative Risk Premia Portfolio 
Event Driven Portfolio 
Arya European Alpha Portfolio 

 

   

 

Wichtige Hinweise 

Bei Fragen zum Inhalt dieses Prospekts sollten 
Sie den Rat eines unabhängigen fachlichen Be-
raters einholen. Den am Anteilerwerb interessier-
ten Anlegern wird empfohlen, sich über die im Land 

ihres Wohnsitzes bzw. ständigen Aufenthaltes gel-
tenden gesetzlichen Erfordernisse und etwaige De-
visenbestimmungen sowie über die steuerliche Be-
handlung in Bezug auf den Erwerb, den Besitz oder 
die Veräußerung von Anteilen und etwaige für sie 
relevante Devisenbeschränkungen zu informieren. 
Anteile, die von Personen erworben werden, die ge-
mäß der Satzung zu deren Besitz nicht berechtigt 
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sind, können von der Verwaltungsgesellschaft im 
Namen des Fonds zu ihrem aktuellen Nettoinventar-
wert zurückgekauft werden. 

Zeichnungen können auf Basis dieses Prospekts 
sowie der wesentlichen Anlegerinformationen erfol-
gen, der durch den letzten Jahresbericht des Fonds, 
der den geprüften Jahresabschluss enthält, und den 
letzten Halbjahresbericht, falls dieser jüngeren Da-
tums ist, aktualisiert wird. Exemplare dieser Berichte 
können bei einem bevollmächtigten Finanzberater 
oder der eingetragenen Geschäftsstelle des Fonds 
angefordert werden. 

Die Anteile, auf die sich der Prospekt bezieht, wer-
den ausschließlich auf der Grundlage der Informati-
onen angeboten, die in diesem Prospekt sowie in 
den darin genannten Berichten und Dokumenten 
enthalten sind. Im Zusammenhang mit dem hiermit 
gemachten Zeichnungsangebot ist niemand befugt, 
Auskünfte zu erteilen oder Zusicherungen abzuge-
ben, die nicht in diesem Prospekt oder den hierin ge-
nannten Dokumenten enthalten sind. Werden derar-
tige Auskünfte erteilt oder derartige Zusicherungen 
gemacht, darf nicht davon ausgegangen werden, 
dass sie mit Genehmigung des Fonds, der Verwal-
tungsgesellschaft oder der Hauptvertriebsstelle er-
teilt oder abgegeben worden sind. Jeder Anteilkauf, 
der vom Erwerber aufgrund von Erklärungen oder 
Zusicherungen vorgenommen wird, die nicht in den 
hierin enthaltenen Informationen oder in den hierin 
genannten Dokumenten enthalten sind oder mit 
ihnen übereinstimmen, erfolgt ausschließlich auf Ri-
siko des Erwerbers. 

In diesem Prospekt beziehen sich die Bezeichnun-
gen (i) „US-Dollar“, „USD“ und „$“ auf den US-Dollar, 
(ii) „Euro“, „EUR“ und „€“ auf den Euro, (iii) „SGD“ 
und „S$“ auf den Singapur Dollar, (iv) „GBP“, „Pfund 
Sterling“ und „£“ auf das britische Pfund (v) „AUD“ 
und „A$“ auf den australischen Dollar, (vi) „CAD“ 
und „C$“ auf den kanadischen Dollar, (vii) „Rupien“ 
und „Rs“ auf die indische Rupie, (viii) „CHF“ auf den 
Schweizer Franken, (ix) „HKD“ und „HK$“ auf den 
Hongkong-Dollar, (x) „RMB“ je nach Kontext auf den 
Offshore-RMB („CNH“) oder den Onshore-RMB 
(„CNY“), (xi) „Krone“ und „NOK“ auf die norwegische 
Krone, (xii) „NZD“ oder „NZ$“ auf den neuseeländi-
schen Dollar, (xiii) „SEK“ oder „schwedische Krone“ 
auf die schwedische Krone, (xiv) „CZK“ auf die 
tschechische Krone und (xv) „PLN“ auf den polni-
schen Złoty. 

 

Die Registrierung von Anteilen nach dem US-
Wertpapiergesetz (United States Securities Act) 
von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ist we-
der erfolgt noch künftig vorgesehen. Die Anteile 

dürfen weder unmittelbar noch mittelbar in den 
Vereinigten Staaten (wie im Verzeichnis der de-
finierten Begriffe definiert) noch an eine US-Per-
son (wie im Verzeichnis der definierten Begriffe 
definiert) angeboten, verkauft, übertragen oder 
ausgehändigt werden. Eine Registrierung des 
Fonds gemäß dem US-Gesetz über Investment-
gesellschaften (United States Investment Com-
pany Act) von 1940 in der derzeit gültigen Fas-
sung ist nicht erfolgt. 

AllianceBernstein Investments, ein Unternehmens-
bereich der Verwaltungsgesellschaft bzw. Alli-
anceBernstein Investments, ein Unternehmensbe-
reich von AllianceBernstein Investments, Inc., fun-
gieren als Hauptvertriebsstelle für die Fondsanteile 
in Verbindung mit dem Zeichnungsangebot, das in 
diesem Prospekt unterbreitet wird. Antragsformulare 
für die Zeichnung von Anteilen bedürfen der An-
nahme seitens der Hauptvertriebsstelle und der Ver-
waltungsgesellschaft im Namen des Fonds. 

Die in diesem Prospekt oder anderen Verkaufsun-
terlagen des Fonds oder der AB-Fonds-Website, 
www.alliancebernstein.com, enthaltenen Informatio-
nen gelten nicht als Verkaufsangebot oder Zeich-
nungsaufforderung in Hoheitsgebieten, in denen 
das Angebot oder die Zeichnungsaufforderung ge-
setzwidrig ist oder in denen die Person, die das An-
gebot oder die Zeichnungsaufforderung macht, nicht 
die dafür erforderliche Zulassung besitzt, oder ge-
genüber Personen, denen gegenüber ein solches 
Angebot oder eine derartige Aufforderung gesetzlich 
unzulässig ist. Die Informationen auf der AB-Fonds-
Website dürfen insbesondere weder in den Verei-
nigten Staaten noch an US-Personen verteilt wer-
den, es sei denn dies erfolgt gemäß dem Recht der 
Vereinigten Staaten. Greift ein interessierter Anleger 
über eine andere Webseite auf die AB-Fonds-Webs-
ite zu, übernehmen der Fonds, die Verwaltungsge-
sellschaft und die Hauptvertriebsstelle keinerlei Ver-
antwortung für die Genauigkeit der Informationen 
der Webseiten anderer Anbieter, die Links zu einzel-
nen Seiten der AB-Fonds-Website zur Verfügung 
stellen. 

Dieser Prospekt wurde nicht beim Securities and 
Exchange Board of India („SEBI“) registriert. Das In-
dia Growth Portfolio darf nicht direkt oder indirekt in 
Indien oder an in Indien ansässige Personen vertrie-
ben werden. Das Angebot und der direkte oder indi-
rekte Verkauf von Anteilen des India Growth Portfo-
lio in Indien oder an in Indien ansässige Personen 
oder für deren Rechnung sind nicht zulässig, es sei 
denn dies wurde ausdrücklich durch die Verwal-
tungsgesellschaft genehmigt.  

Der Fonds tätigt Anlagen in Indien als Kunde des 
Anlageverwalters. Der Anlageverwalter hatte nach 
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Maßgabe der damals geltenden SEBI (Foreign Insti-
tutional Investor) Regulations, 1995 (die „SEBI-AII-
Vorschriften“) von der indischen Wertpapierauf-
sichtsbehörde SEBI und der indischen Zentralbank 
RBI die Zulassung als ausländischer institutioneller 
Investor („AII“) für Anlagen in Indien im eigenen und 
im Namen der zugelassenen Kunden erhalten. Die 
SEBI-AII-Vorschriften wurden aufgehoben und 
durch die am 7. Januar 2014 veröffentlichten SEBI 
(Foreign Portfolio Investor) Regulations, 2014 (die 
„SEBI-API-Vorschriften“) ersetzt. Die SEBI-API-Vor-
schriften sehen vor, dass AII mit einer wirksamen 
Eintragungsbescheinigung gemäß den SEBI-AII-
Vorschriften bis zum Ablauf eines durchgehenden 
Zeitraums von drei Jahren, in dem Gebühren nach 
Maßgabe der SEBI-AII-Vorschriften gezahlt wurden, 
als ausländischer Portfolio-Investor („API“) gelten. 
Der Anlageverwalter war ursprünglich am 1. No-
vember 1999 unter der Eintragungsnummer IN-US-
FA-0588-99 als AII bei der SEBI eingetragen wor-
den. Der Anlageverwalter hat seine Zulassung als 
AII durch die SEBI immer wieder erneuert und gilt 
daher als API im Sinne der SEBI-API-Vorschriften. 

Exemplare des konsolidierten Prospekts, der Sat-
zung, des jüngsten Jahresberichts und, sofern nach-
folgend veröffentlicht, des jüngsten Halbjahresbe-

richts des Fonds sowie Exemplare der wesentli-
chen Anlegerinformationen des Fonds sind kosten-
los bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgesell-
schaft und der Hauptvertriebsstelle erhältlich. 

Datenschutz. 

Verarbeitung Personenbezogener Daten 

Anteilinhaber werden hiermit darüber informiert, 
dass bestimmte Daten, die sich auf sie als natürliche 
Personen oder auf andere identifizierte oder identifi-
zierbare natürliche Personen – insbesondere Ver-
treter und letztendliche wirtschaftliche Eigentümer – 
(in diesem Formular insgesamt die „Betroffenen 
Personen“) und deren Anteilbestände beziehen (die 
„Personenbezogenen Daten“), vom Fonds bzw. von 
der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds (als ge-
meinsame Datenverantwortliche) und/oder von der 
Transferstelle, der Verwahrstelle, der Zahlstelle (so-
fern vorhanden) und/oder bestimmten verbundenen 
Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft und/o-
der der Transferstelle innerhalb der AB-Gruppe so-
wie von deren bevollmächtigten Vertretern (als Da-
tenverarbeiter) (die „Relevanten Parteien“) erhoben, 
gespeichert und/oder verarbeitet werden können. 
Eine Verarbeitung von Personenbezogenen Daten 
erfolgt (i) aufgrund eines zwischen dem Anteilinha-
ber und dem Fonds bestehenden Vertragsverhält-
nisses und zur Bereitstellung damit verbundener 
Dienstleistungen für die Anteilinhaber und/oder (ii) 
zur Einhaltung geltenden Rechts (einschließlich in 
Situationen, in denen der Anteilinhaber keine direkte 

vertragliche Beziehung mit dem Fonds hat). 
 
Personenbezogene Daten werden nur für die Zwe-
cke genutzt, für die sie erhoben werden, es sei denn, 
die Anteilinhaber werden vorab über einen anderen 
Nutzungszweck informiert. 
 
Übermittlung Personenbezogener Daten 

Die Übermittlung Personenbezogener Daten erfolgt 
nach Maßgabe geltenden Rechts an die Relevanten 
Parteien als Datenverarbeiter oder als Datenverant-
wortliche, wobei sich diese innerhalb oder außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) 
befinden können. Personenbezogene Daten können 
somit an Unternehmen in Ländern übermittelt wer-
den, die nicht von einem Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission abgedeckt 
sind (dazu gehören beispielsweise Singapur, Tai-
wan, Indien, Kanada und die Vereinigten Staaten 
von Amerika) oder in denen es ggf. keinen gesetzli-
chen Datenschutz gibt oder in denen das Niveau 
des gesetzlichen Datenschutzes nicht den Stan-
dards im EWR entspricht. Die Übermittlung von Per-
sonenbezogenen Daten außerhalb der Europäi-
schen Union erfolgt (i) auf Basis von verbindlichen 
Unternehmensregelungen, die innerhalb der AB-
Gruppe vereinbart wurden, und/oder (ii) auf Basis 
von datenschutzrechtlichen Standardklauseln, die 
von der Europäischen Kommission beschlossen 
wurden, und/oder (iii) sofern eine solche Übermitt-
lung für die Ausführung von Dienstleistungen für den 
Fonds und/oder den Anteilinhaber erforderlich ist 
und/oder (iv) sofern eine solche Übermittlung für die 
Ausführung von Dienstleistungen gemäß einem zwi-
schen dem Fonds und/oder der Verwaltungsgesell-
schaft und einem Dritten abgeschlossenen Vertrag, 
bei dem Anteilinhaber mittelbare Vertragsparteien 
sind und der im Interesse der Anteilinhaber ge-
schlossen wurde, erforderlich ist. 
 
Zwingend erforderliche Offenlegung Personenbezo-
gener Daten 

Darüber hinaus werden die Betroffenen Personen 
darüber informiert, dass die Relevanten Parteien be-
rechtigt sind, Personenbezogene Daten gegenüber 
Dritten wie beispielsweise gegenüber Gerichten 
und/oder gesetzlichen, staatlichen oder aufsichtli-
chen Stellen oder Einrichtungen zur Einhaltung des 
geltenden Rechts offenzulegen und an diese zu 
übermitteln, einschließlich Steuerbehörden, Wirt-
schaftsprüfern und Buchprüfern in Luxemburg und 
anderen Rechtsordnungen, sofern internationale 
Abkommen (wie Rechtshilfeabkommen) zwischen 
dem ersuchenden Drittland und dem EWR oder Lu-
xemburg bestehen. 
 
Speicherung von Personenbezogenen Daten 

Die Speicherung von Personenbezogenen Daten 
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erfolgt nur, solange dies für die Erfüllung der von 
den Anteilinhabern angefragten Dienstleistungen o-
der nach geltendem Recht erforderlich ist. 
 
Erklärung der Anteilinhaber 

Mit Übermittlung Personenbezogener Daten an die 
Relevanten Parteien erklären die Anteilinhaber, 
dass sie befugt sind, diese Personenbezogenen Da-
ten an die Relevanten Parteien zu übermitteln. Die 
Verwaltungsgesellschaft und der Fonds können da-
von ausgehen, dass die Betroffenen Personen, so-
fern erforderlich, ihre Zustimmung erteilt haben und 
dass sie über die Verarbeitung ihrer Personenbezo-
genen Daten und ihre hier beschriebenen Rechte in-
formiert wurden. 
 
Anteilinhaberrechte 

Die Anteilinhaber (und, soweit anwendbar, ihre Be-
troffenen Personen) haben das Recht auf (i) Aus-
kunft zu sowie (ii) Berichtigung oder Ergänzung, (iii) 
Löschung, (iv) Begrenzung der Verarbeitung und (v) 

Übertragbarkeit von Personenbezogenen Daten, die 
vom Fonds und/oder der Verwaltungsgesellschaft 
verarbeitet werden, und zwar in der nach geltendem 
Recht vorgeschriebenen Form und im Rahmen der 
nach geltendem Recht maßgeblichen Beschränkun-
gen. Ein entsprechendes Ersuchen ist per Post oder 
E-Mail an den Datenschutzbeauftragten (Data Pro-
tection Officer) der Verwaltungsgesellschaft zu rich-
ten. 
 
Weitere Informationen 

Weitere Informationen zur Verarbeitung oder Über-
tragung von Personenbezogenen Daten sowie die 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Ver-
waltungsgesellschaft sind verfügbar unter 
https://www.alliancebern-
stein.com/funds/abii/documents/annoucement/ab-
lux-data-protection-disclosure-to-investors.pdf 

 

 

https://www.alliancebernstein.com/funds/abii/documents/annoucement/ab-lux-data-protection-disclosure-to-investors.pdf
https://www.alliancebernstein.com/funds/abii/documents/annoucement/ab-lux-data-protection-disclosure-to-investors.pdf
https://www.alliancebernstein.com/funds/abii/documents/annoucement/ab-lux-data-protection-disclosure-to-investors.pdf
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Wichtige Erwägungen 

Der Fonds ist als Umbrella-Fonds strukturiert, der 
mehrere separate Vermögenspools umfasst (jeweils 
ein „Portfolio“). Anleger sollten sich in Teil I darüber 
informieren, auf welche Portfolios sich dieser Pros-
pekt bezieht und diese „Wichtigen Erwägungen“ ins-
besondere hinsichtlich der von diesen Portfolios vor-
genommenen Anlagen durchlesen. Ferner wird den 
Anlegern geraten, die Hinweise in Teil I unter „Risi-
koprofil“ für jedes Portfolio sowie die Hinweise in Teil 
II dieses Prospekts unter „Risikofaktoren“ aufmerk-
sam zu lesen. 
 
Der Wert der Anteile der Portfolios, auf die dieser 
Prospekt Bezug nimmt, ändert sich mit dem Wert 
der Anlagen, die jedes dieser Portfolios vornimmt. 
Der Wert der Anteile und die aus ihnen erzielten Er-
träge werden somit schwanken und sind nicht ga-
rantiert, so dass Anleger bei Rücknahme ihren ur-
sprünglich angelegten Betrag unter Umständen 
nicht in voller Höhe zurückerhalten. 
 
Bei Portfolios, die in Aktien anlegen, kann der Wert 
der zu Grunde liegenden Anlagen je nach den Tä-
tigkeiten und Ergebnissen der einzelnen Unterneh-
men oder auf Grund allgemeiner Markt- oder Kon-
junkturbedingungen zum Teil erheblichen Schwan-
kungen unterliegen. Bei Portfolios, die in Renten-
werte anlegen, hängt der Wert der zu Grunde liegen-
den Anlagen in der Regel von den Zinssätzen und 
der Bonität des Emittenten sowie von den allgemei-
nen Markt- oder Wirtschaftsbedingungen ab. 
 
Der Wert der Anteile eines Portfolios, das Anlagen 
in festverzinsliche Wertpapiere vornimmt, und die 
mit diesen Anteilen erzielten Erträge verändern sich 
in Abhängigkeit von den Schwankungen der Zinss-
ätze und Wechselkurse. Ein Portfolio kann in hoch-
verzinsliche Wertpapiere anlegen, bei denen in be-
stimmten Fällen das Risiko einer Abwertung und ei-
nes realisierten Kapitalverlustes unvermeidlich sind. 
Ferner können Wertpapiere mit mittlerem oder nied-
rigem Rating und Wertpapiere ohne Rating von ver-
gleichbarer Qualität größeren Ertrags- und Markt-
schwankungen ausgesetzt sein als Wertpapiere mit 
einem höheren Rating.  
 
Ein Portfolio, das seine Anlagen im Wesentlichen 
auf ein einziges Land beschränkt, ist in höherem 
Maße den konjunkturellen, politischen und wirt-
schaftlichen Risiken dieses Landes ausgesetzt. Ein 

Portfolio, das Anlagen in mehreren Ländern vor-
nimmt, streut sein Risiko über eine größere Anzahl 
von Ländern und ist somit in geringerem Maße den 
Risiken eines einzelnen Landes ausgesetzt. 
 
Viele der Anlagen eines bestimmten Portfolios lau-
ten unter Umständen auf eine andere Währung als 
die Währung des betreffenden Portfolios. Die Wäh-
rungsschwankungen der zugrunde liegenden Anla-
gen können somit erheblichen Einfluss auf den Wert 
der Anteilpreise dieses Portfolios ausüben. 
 
Darüber hinaus kann ein Portfolio seine gesamten 
oder einen Teil seiner Anlagen in Wertpapiere von 
Schwellenmärkten tätigen, soweit dies in den Anla-
gezielen und -grundsätzen des betreffenden Portfo-
lios vorgesehen ist. Anleger sollten zur Kenntnis 
nehmen, dass diese Wertpapiere unter Umständen 
volatiler sind als die Wertpapiere von Emittenten 
ausgereifterer Märkte. Das Resultat ist ein potentiell 
höheres Risiko von Kursschwankungen und einer 
Aussetzung von Rücknahmen im Vergleich zu ei-
nem Portfolio, das in ausgereiftere Märkte anlegt. 
Diese Volatilität kann auf politische und konjunktu-
relle Faktoren zurückzuführen sein, die durch recht-
liche Belange und durch Faktoren wie Handelsliqui-
dität, Abwicklung, Übertragung von Wertpapieren 
und Währung verstärkt werden. Obwohl einige 
Schwellenländer über verhältnismäßig stabile und 
florierende Volkswirtschaften verfügen, sind diese 
möglicherweise weltweiten Rohstoffpreisen gegen-
über anfällig. Andere wiederum sind stark von den 
Wirtschaftsbedingungen in anderen Ländern abhän-
gig. Wir bemühen uns zwar, diese Risiken zu erken-
nen und zu bewältigen, aber letzten Endes tragen 
die jeweiligen Portfolios und die Anteilinhaber die Ri-
siken, die mit Anlagen in diese Märkte verbunden 
sind.  
 
Ein Portfolio kann sich mit verschiedenen Methoden 
gegen Marktrisiken absichern. Diese Methoden und 
die dabei eingesetzten Instrumente werden in An-
hang A von Teil II dieses Prospekts beschrieben. 
Ferner können diese Methoden und Instrumente 
auch im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanage-
ment herangezogen werden. 
 
Anlegern wird geraten, die Eignung der Anteile ei-
nes bestimmten Portfolios für ihre Anlagebedürf-
nisse mit ihren unabhängigen Finanzberatern zu be-
sprechen. 
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Verzeichnis der Definierten Begriffe

AB-Fonds bezeichnet sämtliche Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die im Rahmen der Dienst-
leistungsmarke „AB“ vertrieben und von Alli-
anceBernstein L.P. und/oder ihren verbundenen Un-
ternehmen gefördert werden 

AB-Fonds-Konto bezeichnet ein von der Verwal-
tungsgesellschaft oder der Transferstelle für jeden 
Anteilinhaber eingerichtetes nominelles Konto, das 
den gesamten Anteilbestand des jeweiligen Anteil-
inhabers an den AB-Fonds aufzeigt 

Verwaltungsstellenvertrag bezeichnet den Ver-
trag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der 
Verwaltungsstelle 

Verwaltungsstelle bezeichnet Brown Brothers Har-
riman (Luxembourg) S.C.A. 

ADR bezeichnet American Depositary Receipts 

AB Group bezeichnet AllianceBernstein L.P. und 
ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unter-
nehmen 

Satzung bezeichnet die jeweils aktuelle Satzung 
des Fonds  

Verwaltungsrat bezeichnet den Verwaltungsrat des 
Fonds 

Geschäftstag bezeichnet jeden Tag, an dem so-
wohl die New York Stock Exchange als auch die 
Banken in Luxemburg für den Geschäftsverkehr ge-
öffnet sind, sofern unter den Zusammenfassenden 
Informationen für ein bestimmtes Portfolio nichts an-
deres angegeben ist 

CDSC-Anteile bezeichnet Anteile mit Rücknahme-
abschlag (Contingent Deferred Sales Charge – 
CDSC) 

Portfolio-Währung bezeichnet die Basiswährung 
eines Portfolios, in der die Buchführung erfolgt, wie 
in „Zusammenfassende Informationen” in Teil I an-
gezeigt 

Händler bezeichnet je nach dem Zusammenhang 
entweder Wertpapierhäuser, eingetragene Anlage-
berater, unabhängige Finanzberater oder andere 
Kapitalvermittler, mit denen die Hauptvertriebsstelle 
Verträge abgeschlossen hat 

Verwahrstelle bezeichnet Brown Brothers Harri-
man (Luxembourg) S.C.A. 

Verwahrstellenvertrag bezeichnet den Vertrag 
zwischen dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft 
und der Verwahrstelle 

Vertriebsverträge bezeichnet die entsprechenden 
Verträge zwischen der Verwaltungsgesellschaft und 
der Hauptvertriebsstelle für jedes einzelne Portfolio  

Hauptvertriebsstelle bezeichnet AllianceBernstein 
Investments, ein Unternehmensbereich der Verwal-
tungsgesellschaft 

EDR bezeichnet European Depositary Receipts 

EWR bezeichnet die Mitgliedstaaten der EU sowie 
Island, Norwegen und Liechtenstein 

Zulässiger Staat bezeichnet jeden EU-Mitglied-
staat, jeden Mitgliedstaat der Organisation für Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) sowie jeden anderen Staat, den die Verwal-
tungsgesellschaft im Hinblick auf die Anlageziele je-
des Portfolios als geeignet ansieht 

EU bezeichnet die Europäische Union 

Fonds bezeichnet AB SICAV I, eine offene, nach 
den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg ge-
gründete Investmentgesellschaft mit variablem Ka-
pital (société d'investissement à capital variable) 

GDR bezeichnet Global Depositary Receipts 

Indische Korrespondenzbank bezeichnet Citibank. 
N.A. 

Beteiligte bezeichnet den Anlageverwalter oder 
seine verbundenen Unternehmen (einschließlich 
der Verwaltungsgesellschaft) 

Investment Grade-Wertpapiere bezeichnet fest-
verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von Baa 
(einschließlich Baa1, Baa2 und Baa3) oder besser 
von Moody's bzw. BBB (einschließlich BBB+ und 
BBB-) oder besser von S&P, oder ein entsprechen-
des Rating von mindestens einer IRSRO 

Anlageverwaltungsvertrag bezeichnet den Ver-
trag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem 
Anlageverwalter in Bezug auf die einzelnen Portfo-
lios 

Anlageverwalter bezeichnet AllianceBernstein L.P., 
eine in Delaware gegründete Kommanditgesell-
schaft (Limited Partnership) 

IRC bezeichnet das US-Steuergesetz (Internal Re-
venue Code) von 1986 in der jeweils geltenden Fas-
sung 

IRS bezeichnet die US-amerikanische Steuerbe-
hörde Internal Revenue Service 

IRSRO bezeichnet eine international anerkannte 
statistische Ratingorganisation 

Wesentliche Anlegerinformationen bezeichnet 
die jeweiligen wesentlichen Informationen für den 
Anleger der einzelnen Portfolios 

Gesetz von 2010 bezeichnet das Luxemburger Ge-
setz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für 
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gemeinsameAnlagen in seiner jeweils geltenden 
Fassung 

Verwaltungsgesellschaft bezeichnet Alli-
anceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., eine nach dem 
Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete 
société à responsabilité limitée  

Verwaltungsdienstleistungsvertrag bezeichnet 
den Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft 
und dem Fonds  

Mémorial bezeichnet den Mémorial C, Recueil des 
Sociétés et Associations 

Moody's bezeichnet Moody's Investors Services, 
Inc. 

Nettoinventarwert bezeichnet den Wert des Ge-
samtvermögens eines Portfolios abzüglich der Ver-
bindlichkeiten des Portfolios, wie in „Ermittlung des 
Nettoinventarwerts“ in Teil II beschrieben 

OECD bezeichnet die Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (Organiza-
tion for Economic Cooperation and Development) 

Angebotswährung bezeichnet jede Währung, in 
der die Anteile eines Portfolios, wie unter „Zusam-
menfassende Informationen“ in Teil I angezeigt, an-
geboten werden 

Ablauf der Annahmefrist bezeichnet den Zeit-
punkt, bis zu dem Anträge für den Kauf, den Um-
tausch oder die Rücknahme an einem Geschäftstag 
eingehen müssen, wie unter „Zusammenfassende 
Informationen“ in Teil I für ein Portfolio angegeben 

OTC steht für Over the Counter 

Portfolio bezeichnet, je nach Zusammenhang, 
das/die Portfolio(s) des Fonds, das/die in Teil I die-
ses Prospekts (oder je nach dem Zusammenhang in 
einem Unterabschnitt von Teil I) angeführt wird/wer-
den oder ein oder mehrere der sonstigen Portfolios 
des Fonds 

Prospekt bezeichnet diese Ausgabe des Prospekts 
des Fonds 

Geregelter Markt bezeichnet einen geregelten Markt 

im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente in der durch Richtlinie 
2016/1034 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes geänderten Fassung sowie alle sonstigen Märkte in 
einem Zulässigen Staat, der geregelt ist, dessen Funk-
tionsweise ordnungsgemäß ist und der anerkannt und 
für das Publikum offen ist 

RESA bezeichnet die elektronische Sammlung der 
Gesellschaften und Vereinigungen (Recueil Electro-
nique des Sociétés et Associations) in Luxemburg 

S&P bezeichnet S&P Global Ratings, ein Unterneh-
mensbereich der S&P Global, Inc. 

SFT-Verordnung bezeichnet die Verordnung (EU) 
2015/2365 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. November 2015 über die Transpa-
renz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und 
der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 648/2012 

Anteilinhaber bezeichnet je nach Zusammenhang 
die Eigentümer der Anteile, die für ein oder mehrere 
Portfolios im Anteilregister des Fonds eingetragen 
sind 

Anteile bezeichnet Anteile des Fonds unabhängig 
von Anteilklasse oder Portfolio  

Gesamtvermögen bezeichnet, je nach Kontext, das 
Gesamtnettovermögen des jeweiligen Portfolios 

Handelstag ist der Geschäftstag, an dem akzep-
tierte Transaktionen mit Anteilen (Kauf, Rücknahme 
oder Umtausch) für ein Portfolio in das Anteilregister 
des Fonds für ein oder mehrere Portfolios (je nach 
Zusammenhang) eingetragen werden
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Transferstelle bezeichnet die Verwaltungsgesell-
schaft oder AllianceBernstein Investor Services, ein 
Unternehmensbereich der Verwaltungsgesellschaft 
und die Registrier- und Transferstelle des Fonds 

OGA bezeichnet einen Organismus für Gemein-
same Anlagen 

OGAW bezeichnet einen Investmentfonds oder eine 
offene Investmentgesellschaft, die die Vorausset-
zungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen 
in Wertpapieren erfüllt  

OGAW-Richtlinie bezeichnet die Richtlinie 
2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend be-
stimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW), in ihrer jeweils geltenden 
Fassung 

Vereinigtes Königreich bezeichnet das Vereinigte 
Königreich von Großbritannien und Nordirland 

Vereinigte Staaten bezeichnet die Vereinigen Staa-
ten von Amerika, deren Territorien, Besitztümer und 
Hoheitsbereiche, einschließlich des Commonwealth 
of Puerto Rico 

US-Person bezeichnet (i) in Bezug auf eine Person, 
eine natürliche oder juristische Person, die nach Re-
gulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 
(United States Securities Act of 1933) in der jeweils 
geltenden Fassung als US-Person gelten würde; (ii) 
in Bezug auf natürliche Personen, US-Staatsbürger 
oder in den Vereinigten Staaten ansässige Auslän-
der ("resident aliens") im Sinne der jeweils gelten-
den Fassung der US-Einkommensteuergesetze; o-
der (iii) in Bezug auf Personen, die keine natürlichen 
Personen sind, (A) eine Kapitalgesellschaft oder 
Personengesellschaft, die in den Vereinigten Staa-
ten oder nach den Gesetzen der Vereinigten Staa-
ten oder eines Bundesstaates der Vereinigten Staa-
ten gegründet oder errichtet wurde; (B) einen Trust, 
sofern (I) ein US-amerikanisches Gericht in der Lage 
ist, die Oberaufsicht über den Trust auszuüben, und 
(II) eine oder mehrere US-Personen befugt sind, alle 
wesentlichen Entscheidungen des Trusts zu kontrol-
lieren; und (C) eine Vermögensmasse, die mit ihrem 
weltweiten Einkommen aus allen Quellen der US-
Steuer unterliegt 

Bewertungszeitpunkt bezeichnet den Zeitpunkt, 
zu dem der Nettoinventarwert je Anteil in für einen 
Handelstag berechnet wird, d. h. jeden Geschäfts-
tag um 16.00 Uhr US Eastern  
Time, sofern in der Zusammenfassung für ein be-
stimmtes Portfolio nichts anderes angegeben ist 
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AB SICAV I—International Health Care Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung von Kapitalzu-
wachs ausgelegt. 

Beschreibung der Anlagedisziplinen und Anla-
geprozesse 

Dem Anlageziel entsprechend geht der Anlagever-
walter davon aus, dass zu jedem Zeitpunkt mindes-
tens 80 % des Gesamtvermögens des Portfolios in 
Wertpapiere von Unternehmen angelegt werden, 
die vornehmlich im Gesundheitswesen und in den 
damit zusammenhängenden Branchen (das „Ge-
sundheitswesen“) (Unternehmen mit dem Schwer-
punkt auf der Entdeckung, Entwicklung, Bereitstel-
lung, Produktion oder dem Vertrieb von Produkten 
und Dienstleistungen, die sich auf die Diagnose, Be-
handlung und Vorbeugung von Krankheiten oder 
anderen gesundheitlichen Störungen beziehen) tä-
tig sind. In keinem Fall werden weniger als 2/3 des 
Gesamtvermögens des Portfolios in solche Wertpa-
piere angelegt sein. 

Das Portfolio strebt sowohl Anlagen in junge, klei-
nere oder weniger etablierte Unternehmen als auch 
in bekannte, größere und etablierte Unternehmen 
an. Wann immer möglich, werden Anlagen in klei-
nere, weniger etablierte Unternehmen getätigt, um 
von der Entwicklung und dem Wachstum neuer Pro-
dukte und Märkte im Gesundheitswesen zu profitie-
ren. Anlagen in solche Unternehmen bieten zwar 
größere Gewinne, können jedoch auch riskanter 
sein als Anlagen in größere Unternehmen. 

Die Anlagestrategie des Portfolios beinhaltet die An-
lage in ein globales Wertpapierportfolio von Unter-
nehmen, die aufgrund ihres Wachstumspotentials 
ausgewählt wurden. Der Anlageverwalter passt das 
Engagement des Portfolios an die marktwirtschaftli-
chen Bedingungen in bestimmten Ländern mit den 
gemäß seiner Einschätzung aussichtsreichsten 
Märkten und Emittenten an. Der Prozentsatz des 
Portfoliovermögens, das in Wertpapiere von Unter-
nehmen eines bestimmten Landes oder in einer be-
stimmten Währung angelegt wird, ändert sich je 
nach Einschätzung des Wachstumspotentials sol-
cher Wertpapiere bzw. der Stärke der jeweiligen 
Währung durch den Anlageverwalter.  

Das Portfolio wird in ein diversifiziertes globales 
Portfolio aus Staatsanleihen und Wertpapieren von 
Unternehmen anlegen, die nach Einschätzung des 
Anlageverwalters die größten Vorteile mit sich brin-
gen. Das Portfolio unterliegt keiner Beschränkung 
hinsichtlich der Höhe des Anteils seines Gesamtver-
mögens, das in einem Land oder einer Region an-
gelegt werden darf. 

Das Portfolio will vornehmlich die vom Anlagever-
walter bei neuen Technologien und Dienstleistun-
gen im Gesundheitswesen festgestellten Möglich-
keiten für Kapitalzuwachs nutzen, und zwar durch 
Anlagen in Unternehmen, die von der Entwicklung 
neuer Produkte und Dienstleistungen in diesen 
Branchen profitieren werden. Beispiele für derartige 
neue Technologien und Dienstleistungen sind: 

 Neue Methoden zur Verabreichung von Medika-
menten wie etwa chirurgische Implantate oder 
Pflaster, welche die Wirksamkeit der Medika-
mente erhöhen und möglicherweise die Neben-
wirkungen für Patienten mildern, indem sie die 
Medikamente genau dosiert über einen länge-
ren Zeitraum verabreichen, oder natürliche Ab-
wehrreaktionen des Körpers, welche die Wir-
kung der Medikamente verzögern, umgehen; 

 Entwicklungen in den medizinischen bildgeben-
den Verfahren, wie die Anwendung von Compu-
tertechnologie auf mit herkömmlichen Syste-
men erstellte Röntgenaufnahmen, die die Dar-
stellung von Querschnitten von Weichgewebe 
und Organen (Computertomographie) und die 
Aufnahme fortlaufender Bilder (digitale Radio-
graphie) ermöglicht, sowie weiter entwickelte 
Bilderzeugung durch Nuklearmedizin, Ultra-
schall und Kernspintomographie (MRT); 

 Moderne Techniken minimal-invasiver chirurgi-
scher Eingriffe wie Angioplastie und damit ver-
bundene Technologien für kranke Blutgefäße, 
Lasertechnologie für Augenoperationen, allge-
meine und kardiovaskuläre Chirurgie, die wirk-
samer, kostengünstiger und für den Patienten 
weniger riskant sind als die traditionelle Chirur-
gie; 

 Neue pharmazeutische Behandlungen, mit de-
nen Krankheiten kontrolliert oder gelindert wer-
den können; dazu gehören rezeptpflichtige und 
nicht rezeptpflichtige Medikamente und Be-
handlungsmethoden für Leiden, die durch vor-
handene Medikamente oder Behandlungsme-
thoden nicht kontrolliert, gelindert oder behan-
delt werden können, sowie chemische oder bio-
logische Pharmazeutika für Untersuchungen; 

 Fortschritte in der Molekularbiologie, wie auf 
dem Gebiet der Signaltransduktion, Zelladhä-
sion und interzellulären Kommunikation, die 
eine rapide Zunahme neuer Arten von Medika-
menten ermöglicht haben. Beispiele hierfür sind 
monoklonale Antikörper, gentechnologische 
Proteine und kleine Moleküle neuer Synthese- 
und Untersuchungsverfahren; 

 Genomik, ein Wissenschaftsbereich, der For-
schern ein besseres Verständnis der Ursachen 
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menschlicher Krankheiten ermöglicht und be-
reits zur Herstellung von Proteinen zur Verwen-
dung als therapeutisches Medikament geführt 
hat; 

 Gen-Chips und sonstige Geräte zur Untersu-
chung, Diagnose und Behandlung von Krank-
heiten; 

 Einführung von kostensparenden Großeinrich-
tungen zur Verwaltung von Pflegeheimen, Kran-
kenhäusern und Spezialkliniken sowie selbstän-
digen ambulanten Behandlungszentren, chirur-
gischen Zentren und Rehabilitationszentren; 

 Anpassung von Mikroprozessoren zur Nutzung 
in der Arzneimittelherstellung, in Krankenhäu-
sern, durch Ärzte und sonstige Personen im Ge-
sundheitswesen zur Rationalisierung des Ver-
triebs;  

 Anbieter medizinischer Dienstleistungen, die 
Kostenrentabilität mit erstklassiger medizini-
scher Betreuung verbinden und zur Bewälti-
gung des Problems steigender Kosten im Ge-
sundheitswesen beitragen. 

 Der Verkauf von verschreibungspflichtigen Me-
dikamenten und anderen Arzneimitteln an Ver-
braucher über Internet.  

Im Portfolio können auch Unternehmen vertreten 
sein, die herkömmliche Produkte und Dienstleistun-
gen anbieten, wie sie zurzeit im Gesundheitswesen 
genutzt werden, und die wahrscheinlich von einer 
Zunahme der allgemeinen Nachfrage nach solchen 
Produkten und Dienstleistungen profitieren werden. 
Die folgenden Kategorien sind repräsentativ für die 
Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen, die von 
Unternehmen im Gesundheitswesen angeboten 
werden können: 

 Arzneimittel oder Pharmazeutika, und zwar so-
wohl verschreibungspflichtige als auch patent-
geschützte Arzneimittel, Produkte zur Verabrei-
chung von Medikamenten sowie pharmazeuti-
sche Komponenten, die bei Untersuchungen 
verwendet werden; 

 Medizinische Ausrüstung und Hilfsmittel, ein-
schließlich Ausrüstung und Hilfsmittel, die von 
Unternehmen, die medizinische Dienstleistun-
gen anbieten, und von einzelnen Ärzten benutzt 
werden, wie etwa elektronische Geräte zur Di-
agnose und Behandlung, chirurgische und me-
dizinische Instrumente und sonstige Produkte, 
die speziell für das Gesundheitswesen entwi-
ckelt worden sind; 

 Medizinische Dienstleistungen, die beispiels-
weise von klinischen Testlabors, Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen, Kliniken, Genesungshei-
men und Rehabilitationszentren angeboten 

werden, sowie Produkte und Dienstleistungen 
für die ambulante Gesundheitspflege; und 

 Medizinische Forschung, einschließlich wissen-
schaftlicher Forschung zur Entwicklung von 
Arzneimitteln, Verfahren oder Technologien, die 
im Gesundheitswesen kommerziell genutzt wer-
den können. 

Weitere Anlagestrategien 

Das Portfolio unterliegt keiner Beschränkung hin-
sichtlich der Höhe des Anteils seines Gesamtvermö-
gens, das in einem Land oder einer Region angelegt 
werden darf. Das Portfolio strebt eine Streuung des 
Anlagerisikos an und beabsichtigt, in Aktienwerte 
von Emittenten anzulegen, die ihren Sitz in Indust-
rie- oder in Schwellenländern haben. Der Anlage-
verwalter wird nach seinem Ermessen bestimmen, 
welche Länder „Schwellenländer“ sind. Im Allgemei-
nen werden dies diejenigen Länder sein, die die in-
ternationale Finanzwelt als Entwicklungsländer be-
trachtet, einschließlich der zeitweise im MSCI 
Emerging Markets IndexSM enthaltenen Länder, ein 
auf die Marktkapitalisierung der im Streubesitz be-
findlichen Aktienwerte ausgerichteter Index, der die 
Performance der Aktienmärkte an den globalen 
Schwellenmärkten misst. Der Anlageverwalter kann 
seine Einschätzung der von ihm festgelegten Län-
der, die als Schwellenländer gelten, jeweils anpas-
sen.  

Als kurzfristige Schutzmaßnahme oder zur Erfüllung 
von Rücknahmen kann das Portfolio ohne Ein-
schränkung Barmittel, bargeldnahe Mittel oder kurz-
fristige festverzinsliche Obligationen halten, ein-
schließlich Geldmarktinstrumenten. 

Das Portfolio kann bis zu 10 % seines gesamten 
Nettovermögens in Wertpapiere anlegen, für die 
kein aufnahmebereiter Markt besteht. Vgl. hierzu die 
Ausführungen unter Ziffer (5) der „Anlagebeschrän-
kungen” in Anhang A zu Teil II dieses Prospekts. 
Das Portfolio kann daher unter Umständen derartige 
Wertpapiere nicht ohne weiteres verkaufen. Diese 
Wertpapiere können darüber hinaus auch vertragli-
chen Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterver-
kaufs unterliegen. 

Zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zur Durch-
führung von Absicherungstechniken (Hedging) kön-
nen an Börsen und an OTC-Märkten gehandelte de-
rivative Instrumente, einschließlich Swaps, Optio-
nen, Futures und Devisengeschäfte, genutzt wer-
den. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
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schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 
Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der MSCI World Health Care Index. 
Das Portfolio nutzt die Referenzbenchmark zu Ver-
gleichszwecken in Bezug auf die Wertentwicklung. 
Das Portfolio wird aktiv verwaltet und die Referenz-
benchmark des Portfolios schränkt den Anlagever-
walter in keiner Weise bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio kann 
zwar unter bestimmten Marktbedingungen und im 
freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 

nicht Teil der Referenzbenchmark sind. Auch wenn 
der Anlageverwalter nicht durch die Referenzbench-
mark des Portfolios eingeschränkt ist, können die 
Wertentwicklung oder bestimmte andere Merkmale 
des Portfolios denen der Referenzbenchmark zu be-
stimmten Zeitpunkten und unter bestimmten Markt-
bedingungen sehr ähnlich sein. 
 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 
Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung USD  Ablauf der  
Annahme-
frist  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschüt-
tungen* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für auf US-Dollar und 
GBP lautende Anteilklas-
sen: 
16.00 Uhr US Eastern 
Time an jedem Ge-
schäftstag 
 
Für Hedged-Anteilklas-
sen: 

18.00 Uhr MEZ an jedem 
Geschäftstag 
 
 
Für Anteile der Klassen 
A, AX, B, BX, C, I, S1 und 
S14: 
Keine.  
 
Für Anteile der Klassen 
AD, ED und ID: 
Monatlich zu erklären und 
auszuzahlen 
 
Siehe nachstehend unter 
„Ausschüttungen“. 
 
* einschließlich Hedged-
Anteilklassen 
 
 

Nettoinventarwertberechnung An jedem Geschäftstag  

Nettoinventarwertveröffentli-
chung  

Erhältlich unter www.alli-
ancebernstein.com 

 

Bezeichnung der Anteilklassen H bezeichnet Hedged-Anteilklas-

sen. 

Weitere Informationen zur Absi-
cherung von Anteilklassen sind 
im Kapitel „Kauf von Anteilen – 
Anteilklassen mit Währungsabsi-
cherung (Hedged-Anteilklas-
sen)“ und „Risikofaktoren – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt. 

 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-
schlag3 

Verwaltungsge-
bühr4 

(ohne Gebühren der Ver-

waltungsgesellschaft. 

Siehe Anmerkung 1.) Vertriebsgebühr5 

Rücknahmeab-
schlag (CDSC)6 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen A 
und AD bis zu 5,00% 

1,80% 
1,75% 

keine Keiner 

Anteile der Klasse AX 

 
bis zu 5,00% 

wird nur in Japan 
angeboten 

1,30% 
1,25% 

keine 
Keiner 

Anteile der Klasse B2* Keiner 
1,80% 
1,75% 

1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 4 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse BX2 
nicht länger ange-

boten 
1,30% 
1,25% 

keine Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

http://www.alliancebernstein.com/
http://www.alliancebernstein.com/
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Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 4 Jahre 
und länger = 0% 

 

Anteile der Klasse C 
Keiner 

 
2,25% 
2,20% 

keine 

 
Haltedauer 0–1 

Jahr = 1,0% 
Haltedauer über ein 

Jahr = 0% 

Anteile der Klasse ED9 Keiner 
1,80% 
1,75% 

1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 3,0% 

Haltedauer 1-2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse I8 bis zu 1,50% 
1,00% 
0,95% 

keine Keiner 

Anteile der Klasse S7 Keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse S17 Keiner 0,90% keine Keiner 

 
Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen I 
und ID8 

bis zu 1,50% 
1,00% 
0,95% 

keine Keiner 

Anteile der Klasse S147 Keiner 0,60% keine Keiner 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
EUR H bis zu 5,00% 

1,80% 
1,75% 

keine Keiner 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AD 
AUD H bis zu 5,00% 

1,80% 
1,75% 

keine Keiner 

Anteile der Klasse ED 
AUD H9 

Keiner 
1,80% 
1,75% 

1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 3,0% 

Haltedauer 1-2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen (ZAR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AD 
ZAR H bis zu 5,00% 

1,80% 
1,75% 

keine Keiner 

Anteile der Klasse ED 
ZAR H9 

keiner 
1,80% 
1,75% 

1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 3,0% 

Haltedauer 1-2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 
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1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Nettovermögen des Portfolios zu, wie nachste-
hend unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Ge-
bühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. 
Das Portfolio trägt außerdem seine sonstigen Aufwen-
dungen. Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche 
Informationen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses 
Prospekts. 

2 Nach Ablauf von sechs Jahren nach dem Kauf der An-
teile können die Anteile der Klassen B und BX gegen An-
teile der Klasse A bzw. der Klasse AX ausgetauscht wer-
den, ohne dass hierfür Gebühren seitens des Fonds oder 
der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden. Weitere 
Einzelheiten zum Austausch von Anteilen sind unter 
„Umtausch oder Austausch von Anteilen – Austausch 
von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Prospekts ausge-
führt.  

3 Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II. Für Anteile der Klassen A, AX, B, BX, 
C, ED und I (und die entsprechenden Anteile der H-Klas-
sen) gelten die aufgeführten gestaffelten Gebührensätze 
in Bezug auf (1) die ersten $300.000.000 des Nettover-
mögens des Portfolios und (2) den Betrag des Nettover-
mögens des Portfolios, der $300.000.000 überschreitet. 

5 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts. 

 
6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 

des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen auf die 
Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

7 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag geschlossen ha-
ben und denen eine gesonderte Verwaltungsgebühr be-
rechnet wird. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II.
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9 Nach Ablauf von drei Jahren nach dem Kauf werden An-

teile der Klasse ED gegen Anteile der Klasse AD ausge-
tauscht, ohne dass seitens des Fonds oder der Verwal-
tungsgesellschaft Gebühren erhoben werden. Weitere 
Einzelheiten zu diesem Austausch von Anteilen sind un-
ter „Umtausch oder Austausch von Anteilen – Austausch 
von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Prospekts ausge-
führt. 

 
*  Mit Wirkung zum 15. Dezember 2016 werden die Anteile 

der Klasse B nicht mehr angeboten. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Anteilinhabern von Anteilen der Klasse 
B (oder anderer Formen der B-Anteilklassen wie bei-
spielsweise Hedged-Anteilklassen) eines anderen Port-
folios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B zum Um-
tausch zur Verfügung gestellt werden können. 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 

Angebotswäh-
rungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolgean-
lage* 

Maximaler 
Anlagebe-

trag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

uf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klas-
sen A und AD 

US-Dollar 

Euro (A) 

SGD (A) 

$2.000 
€ 2.000 (A) 
S$3.000 (A) 

$750 
€750 (A) 

S$1.000 (A) 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AX 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse B 

US-Dollar 

Euro  

SGD 

$2.000 
$2.000  

S$3.000 

$750 
€750 

S$1.000 

$250.000 
€250.000 

S$350.000 
0,05% 

Anteile der 
Klasse BX 

US-Dollar nicht länger  
angeboten 

nicht länger  
angeboten 

nicht länger 
angeboten 

0,05% 

Anteile der 
Klasse C 

US-Dollar 

Euro 

SGD 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 

$750 
€750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse ED 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I 

US-Dollar 

Euro  

SGD 

$1 Mio.** 
€1 Mio.** 

S$1,5 Mio.** 
keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S 

US-Dollar 

Euro 
$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 

US-Dollar 

Euro 
$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klas-
sen I und ID  

GBP £500.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S14 

GBP £150.000.000** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A EUR H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
ED AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen (ZAR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD ZAR H 

ZAR ZAR20.000 ZAR7.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
ED ZAR H 

ZAR ZAR20.000 ZAR7.000 keiner 0,05% 
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* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Die Aktienanlagen des Portfolios unterliegen den für 
Aktienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann der Wert der Anlagen in Aktien als Re-
aktion auf die Aktivitäten und Geschäftsergebnisse 
einzelner Unternehmen oder aufgrund von schwer 
vorhersehbaren allgemeinen Marktbedingungen, 
wirtschaftlichen, politischen oder natürlichen Gege-
benheiten zum Teil dramatisch schwanken. Diese 
Faktoren beinhalten die Möglichkeit eines plötzli-
chen oder anhaltenden Marktrückgangs sowie mit 
einzelnen Unternehmen einhergehende Risiken. In 
der Vergangenheit haben Aktienwertpapiere im Ver-
gleich zu anderen Anlageprodukten höhere langfris-
tige Erträge erzielt und höhere kurzfristige Risiken 
mit sich gebracht. 

Die wirtschaftlichen Prognosen für das Gesund-
heitswesen unterliegen im Allgemeinen stärker den 
Einflüssen von staatlichen Richtlinien und Vorschrif-
ten als die Prognosen anderer Branchen. Einige der 
Unternehmen, in die das Portfolio anlegt, können für 
Forschungszwecke und Produktentwicklung mehr 
Finanzmittel verwenden als normalerweise üblich, 
wodurch es zu überdurchschnittlichen Preisbewe-
gungen kommen kann, die im Zusammenhang mit 
den Erfolgsprognosen der Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramme stehen. Außerdem können 
Unternehmen, in die der Fonds investiert, negativ 
durch die fehlende Akzeptanz eines neuen Produkts 
oder einer neuen Verfahrensweise sowie durch 
technologische Veränderungen und die Veralterung 
von Methoden oder Produkten beeinflusst werden. 
Die Vermögenswerte des Portfolios und seiner An-
teile können stärker schwanken als der Wert eines 
Portfolios, das in Instrumente von Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen anlegt. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-

tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II.  

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, im 
Hinblick auf die Anteile der Klassen A, AX, B, BX, C, 
I, S, S1 und S14 (und die entsprechenden Anteile 
der H-Klassen) Ausschüttungen vorzunehmen. Den 
Anteilen zuzurechnende Nettoerträge und realisierte 
Nettogewinne werden daher im jeweiligen Nettoin-
ventarwert der Anteile berücksichtigt. 

Für die Anteile der Klassen AD, ED und ID beab-
sichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monat-
lich zu erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungs-
rat beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote 
pro Anteil für diese Anteilklassen aufrechtzuerhal-
ten; daher können Ausschüttungen aus dem Brutto-
ertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), aus 
realisierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
den Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge (Brutto-
ertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hinausge-
hende Ausschüttungen können auch Rückzahlun-
gen des ursprünglich vom Anleger investierten Ka-
pitals beinhalten und damit zu einer Verringerung 
des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden 
Anteilklasse führen. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 
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Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für alle Anteile 
(außer für Anteile der Klassen S, S1 und S14) eine 
jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf 
den gesamten den Anteilen zuzurechnenden Netto-
inventarwert, die 0,05 % des tagesdurchschnittli-
chen Nettoinventarwerts beträgt. Die Verwaltungs-
gesellschaft erhält eine jährliche Gebühr aus dem 
Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
der Klassen S, S1 und S14 zuzurechnenden Netto-
inventarwert, die entweder USD 50.000 oder, sofern 
niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen Net-
toinventarwerts beträgt.  

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet. 
Bei dieser Gebühr handelt es sich um eine Kombi-
nation aus einer vermögensbezogenen und einer 
Transaktionsgebühr, deren Gesamtbetrag unter an-
derem in Abhängigkeit von dem Gesamtbetrag der 
Vermögenswerte des Portfolios, dem Ort, an dem 
die Anlagen getätigt werden, und dem Transaktions-
volumen der Anlagen unterschiedlich ausfallen kann. 
In einigen Fällen reduzieren sich diese Gebühren 
bei steigendem Gesamtvermögen und unterliegen 
möglicherweise einem vorübergehenden Verzicht o-
der bestimmten Höchst- oder Mindestsätzen.  

Die Verwahrstellengebühren können – vorbehaltlich 
einer Mindestgebühr von $ 10.000 p. a. – zwischen 

einem Mindestsatz von 0,005 % und einem Höchst-
satz von 0,50 % p. a. variieren, werden auf Basis 
des am letzten Handelstag eines jeden Monats be-
stimmten Nettoinventarwerts des Portfolios berech-
net und umfassen nicht die Kosten der Korrespon-
denzbank, Aufwendungen und Transaktionsgebüh-
ren, die gesondert erhoben werden. Diese Gebüh-
ren können sich in Abhängigkeit von den Vermö-
genswerten des Portfolios, dem Transaktionsvolu-
men oder aus anderen Gründen erhöhen oder ver-
ringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios.  

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind in den wesentlichen Anlegerinfor-
mationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 31. August 2006 als Portfo-
lio des Fonds als Nachfolger des ACM International 
Health Care Fund (ursprüngliche Bezeichnung: Alli-
ance International Health Care Fund) errichtet, einer 
offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapi-
tal (société d'investissement à capital variable), die 
am 1. Dezember 1986 gemäß luxemburgischem 
Recht mit beschränkter Haftung als Nachfolger ei-
nes auf den Cayman-Inseln ansässigen Trusts na-
mens Alliance International Health Care Fund ge-
gründet wurde. 

http://www.acmbernstein.com/
http://www.acmbernstein.com/
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Anlageziel und Anlagepolitik  

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung von Kapitalzu-
wachs ausgelegt. 

Beschreibung der Anlagedisziplinen und Anla-
geprozesse 

Dem Anlageziel entsprechend geht der Anlagever-
walter davon aus, dass zu jedem Zeitpunkt mindes-
tens 80 % des Gesamtvermögens des Portfolios in 
Wertpapiere von Unternehmen angelegt werden, 
bei denen davon ausgegangen wird, dass sie von 
technologischen Fortschritten und Neuerungen pro-
fitieren (d. h. Unternehmen, in denen für die Ent-
wicklung neuer oder verbesserter Produkte oder 
Prozesse in großem Umfang Technologie einge-
setzt wird). In keinem Fall werden weniger als 2/3 
des Gesamtvermögens des Portfolios in solche 
Wertpapiere angelegt sein. 

Die Anlagestrategie des Portfolios beinhaltet die An-
lage in ein globales Wertpapierportfolio von Unter-
nehmen, die aufgrund ihres Wachstumspotentials 
ausgewählt wurden. Der Anlageverwalter passt das 
Engagement des Portfolios an die Wirtschaft be-
stimmter Länder mit den aussichtsreichsten Märkten 
und Emittenten gemäß seiner Einschätzung an. Der 
Prozentsatz des Portfoliovermögens, das in Wertpa-
piere von Unternehmen eines bestimmten Landes 
oder mit einer bestimmten Währung angelegt wird, 
ändert sich je nach Einschätzung des Wachs-
tumspotentials solcher Wertpapiere bzw. der Stärke 
der jeweiligen Währung durch den Anlageverwalter. 

Normalerweise wird das Portfolio im Wesentlichen 
sein gesamtes Vermögen in Aktienwerte anlegen, 
es kann aber auch in Schuldtitel anlegen, die ein Po-
tential für Wertzuwachs bieten. Das Portfolio kann 
auch in US-Staatsanleihen anlegen. 

Die Anlagestrategie des Portfolios beinhaltet die An-
lage in alle Unternehmen und Branchen und in alle 
Arten von Wertpapieren, die Potential für Wertzu-
wachs bieten. Das Portfolio investiert sowohl in 
etablierte Unternehmen als auch in neue und weni-
ger etablierte Unternehmen.  

Weitere Anlagestrategien 

Das Portfolio unterliegt keiner Beschränkung hin-
sichtlich der Höhe des Anteils seines Gesamtvermö-
gens, das in einem Land oder einer Region angelegt 
werden darf. Das Portfolio strebt eine Streuung des 
Anlagerisikos an und beabsichtigt, in Aktienwerte 
von Emittenten anzulegen, die ihren Sitz in Indust-
rie- oder in Schwellenländern haben. Der Anlage-
verwalter wird nach seinem Ermessen bestimmen, 
welche Länder „Schwellenländer“ sind. Im Allgemei-

nen werden dies diejenigen Länder sein, die die in-
ternationale Finanzwelt als Entwicklungsländer be-
trachtet, einschließlich der zeitweise im MSCI 
Emerging Markets IndexSM enthaltenen Länder, ein 
auf die Marktkapitalisierung der im Streubesitz be-
findlichen Aktienwerte ausgerichteter Index, der die 
Performance der Aktienmärkte an den globalen 
Schwellenmärkten misst. Der Anlageverwalter kann 
seine Einschätzung der von ihm festgelegten Län-
der, die als Schwellenländer gelten, jeweils anpas-
sen.  

Als kurzfristige Schutzmaßnahme oder zur Erfüllung 
von Rücknahmen kann das Portfolio ohne Ein-
schränkung Barmittel, bargeldnahe Mittel oder kurz-
fristige festverzinsliche Obligationen halten, ein-
schließlich Geldmarktinstrumenten. 

Das Portfolio kann bis zu 10 % seines gesamten 
Nettovermögens in Wertpapiere anlegen, für die 
kein aufnahmebereiter Markt besteht. Vgl. hierzu die 
Ausführungen unter Ziffer (5) der „Anlagebeschrän-
kungen” in Anhang A zu Teil II dieses Prospekts. 
Das Portfolio kann daher unter Umständen derartige 
Wertpapiere nicht ohne weiteres verkaufen. Diese 
Wertpapiere können darüber hinaus auch vertragli-
chen Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterver-
kaufs unterliegen. 

Zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zur Durch-
führung von Absicherungstechniken (Hedging) kön-
nen an Börsen und an OTC-Märkten gehandelte de-
rivative Instrumente, einschließlich Swaps, Optio-
nen, Futures und Devisengeschäfte, genutzt wer-
den. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 
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Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der MSCI World Information Techno-
logy Index. Das Portfolio nutzt die Referenzbench-
mark zu Vergleichszwecken in Bezug auf die Wert-
entwicklung. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und 
die Referenzbenchmark des Portfolios schränkt den 
Anlageverwalter in keiner Weise bei der Umsetzung 
der Anlagestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio 
kann zwar unter bestimmten Marktbedingungen und 
im freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 
 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

   
 

 
Ausschüttun-

gen 
 
 
Ablauf der An-
nahmefrist 

 
Keine. Siehe nachste-
hend unter „Ausschüttun-
gen“.  
 
Für auf US-Dollar lau-
tende Anteilklassen: 
16.00 Uhr US Eastern 
Time an jedem Ge-
schäftstag 
 
Für Hedged- und auf ja-
panische Yen lautende 
Anteilklassen: 
18.00 Uhr MEZ an jedem 
Geschäftstag 

Portfolio-Währung USD  

Nettoinventarwertberech-
nung 

An jedem Geschäftstag  

Nettoinventarwert-veröf-
fentlichung 
 
 
Bezeichnung der Anteil-
klassen 

Erhältlich bei der Verwaltungs-
gesellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 
 
H bezeichnet Hedged-Anteil-

klassen. 
Weitere Informationen zur Absi-
cherung von Anteilklassen sind 
im Kapitel „Kauf von Anteilen – 
Anteilklassen mit Währungsab-
sicherung (Hedged-Anteilklas-
sen)“ und „Risikofaktoren – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt. 

 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

 

Anteile 
der 

Klasse 

A 

Anteile der 

Klasse B2* 

Anteile 
der 

Klasse C 

 
Anteile 

der 

Klasse E9 

Anteile 
der 

Klasse I8 

Anteile 
der 

Klasse 

S7 

Anteile 
der 

Klasse S17 

Erstausgabeauf-
schlag3 

 
bis zu 
5,00% 

 

keiner keiner 

 
keiner bis zu 

1,50% 
keiner Keiner 

Verwaltungsgebühr4 

(ohne Gebühren der 
Verwaltungsgesell-
schaft.  Siehe Anmer-
kung 1.) 

2,00% 
1,75% 

2,00% 
1,75% 

2,45% 
2,20% 

 
2,00% 
1,75% 

1,20% 
0,95% 

keine 0,90% 

 
Vertriebsgebühr5 

 
keine 

 
1,00% 

 
keine 

 
1,00% 

 
keine 

 
keine 

 
Keine 

Rücknahmeabschlag 
(CDSC)6 keiner 

 

Haltedauer 
0–1 Jahr= 

4,0% 
Haltedauer 
1–2 Jahre = 

3,0% 
Haltedauer 
2–3 Jahre = 

2,0% 
Haltedauer 
3-4 Jahre = 

1,0% 
Haltedauer 
4 Jahre und 
länger = 0% 

Halte-
dauer 0–1 

Jahr = 
1,0% 
Halte-
dauer 

über ein 
Jahr = 0% 

 
Halte-

dauer 0–1 
Jahr = 
3,0% 
Halte-

dauer 1-2 
Jahre = 
2,0% 
Halte-

dauer 2-3 
Jahre = 
1,0% 
Halte-

dauer 3 
Jahre und 
länger = 

0% 

keiner keiner Keiner 

 
 

 

http://www.alliancebernstein.com/
http://www.alliancebernstein.com/
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Anteilklassen mit Währungsabsiche-
rung (Hedged-Anteilklassen) 

 

Anteile der 
Klasse A 

PLN H 

Anteile der 
Klasse A 

AUD H 

Anteile der 
Klasse E 

AUD H9 

Anteile der 
Klasse A 

ZAR H 

Anteile der 
Klasse E 

ZAR H9 

Erstausgabeaufschlag3 

 
bis zu 5,00% 

 

 
bis zu 5,00% 

 

 
keiner 

 
bis zu 5,00% 

 

 
keiner 

Verwaltungsgebühr4 

(ohne Gebühren der Ver-
waltungsgesellschaft.  
Siehe Anmerkung 1.) 

2,00% 
1,75% 

2,00% 
1,75% 

2,00% 
1,75% 

2,00% 
1,75% 

2,00% 
1,75% 

 
Vertriebsgebühr5 

 
keine 

 
keine 

 
1.00% 

 
keine 

 
1,00% 

Rücknahmeabschlag 
(CDSC)6 keiner keiner 

 
Haltedauer 
0–1 Jahr = 

3,0% 
Haltedauer 
1-2 Jahre = 

2,0% 
Haltedauer 
2-3 Jahre = 

1,0% 
Haltedauer 3 

Jahre und 
länger = 0% 

keiner 

 
Haltedauer 
0–1 Jahr = 

3,0% 
Haltedauer 
1-2 Jahre = 

2,0% 
Haltedauer 
2-3 Jahre = 

1,0% 
Haltedauer 3 

Jahre und 
länger = 0% 

 
 

      

Auf japanische Yen lautende Anteilklassen    

 Klasse I8     

Erstausgabeaufschlag3 
bis zu 
1,50 % 

    

Verwaltungsgebühr4 

 (Ohne Gebühr für Verwal-
tungsgesellschaft. Siehe 
Anmerkung 1.) 

1,20 % 
0,95 % 

    

 
Vertriebsgebühr5 

 
keine 

    

Rücknahmeabschlag  
(CDSC)6 

keiner     

      

1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Nettovermögen des Portfolios zu, wie nachste-
hend unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Ge-
bühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. 
Das Portfolio trägt außerdem seine sonstigen Aufwen-
dungen. Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche 
Informationen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses 
Prospekts. 

2 Nach Ablauf von sechs Jahren nach dem Kauf der An-
teile können die Anteile der Klasse B gegen Anteile der 
Klasse A ausgetauscht werden, ohne dass hierfür Ge-
bühren seitens des Fonds oder der Verwaltungsgesell-
schaft erhoben werden. Weitere Einzelheiten zum Aus-

tausch von Anteilen sind unter „Umtausch oder Aus-
tausch von Anteilen – Austausch von CDSC-Anteilen“ in 
Teil II dieses Prospekts ausgeführt.  

3 Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II. Für Anteile der Klassen A, B, C, E und 
I (und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) gelten 
die aufgeführten gestaffelten Gebührensätze in Bezug 
auf (1) die ersten $300.000.000 des Nettovermögens des 
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Portfolios und (2) den Betrag des Nettovermögens des 
Portfolios, der $300.000.000 überschreitet. 

5 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen auf die 
Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

7 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag geschlossen ha-
ben und denen eine gesonderte Verwaltungsgebühr be-
rechnet wird. 

8 Die in Japan angebotenen Anteile der Klasse I können 
abweichenden Ausgabeaufschlägen und laufenden Ver-
triebsgebühren sowie weiteren Gebühren unterliegen, 

wie in dem jeweiligen Wertpapierregistrierungsdokument 
(Securities Registration Statement) für das Portfolio an-
gegeben. 

9 Nach Ablauf von drei Jahren nach dem Kauf werden An-
teile der Klasse E gegen Anteile der Klasse A ausge-
tauscht, ohne dass seitens des Fonds oder der Verwal-
tungsgesellschaft Gebühren erhoben werden. Weitere 
Einzelheiten zu diesem Austausch von Anteilen sind un-
ter „Umtausch oder Austausch von Anteilen – Austausch 
von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Prospekts ausge-
führt. 

 
* Mit Wirkung zum 15. Dezember 2016 werden die Anteile 

der Klasse B nicht mehr angeboten. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Anteilinhabern von Anteilen der Klasse 
B (oder anderer Formen der B-Anteilklassen wie bei-
spielsweise Hedged-Anteilklassen) eines anderen Port-
folios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B zum Um-
tausch zur Verfügung gestellt werden können.  

 

 

 

 

 
 

 
 Weitere Merkmale der Anteilklassen 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

 

 Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Klasse I Klasse S Klasse S1 

Ange-
bots-
währun-
gen 

US-Dollar 
Euro 
SGD 

US-Dollar 
Euro 
SGD 

US-Dollar 
Euro 
SGD 

US-Dollar 
US-Dollar 

Euro 
SGD 

US-Dollar 
Euro 

US-Dollar 
Euro 

Mindest-
erstan-
lage* 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 

 
$2.000 

$1 Mio.** 
€1 Mio.** 

S$1,5 
Mio.** 

$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

Mindest-
folgean-
lage* 

 
$750 
€750 

S$1.000 

$750 
€750 

S$1.000 

$750 
€750 

S$1.000 

 
$750 

keine keine Keine 

Maxima-
ler Anla-
gebe-
trag** 

keiner 
$250.000 
€250.000 

S$350.000 
keiner 

 
keiner 

keiner keiner Keiner 

Luxem-
burger 
Taxe 
d'Abonn
e-
ment*** 

0,05% 0,05% 0,05% 

 
0,05% 

0,05% 0,01% 0,01% 

 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

 

 

Anteile der 
Klasse A PLN 

H  

Anteile der 
Klasse A AUD 

H  

Anteile der 
Klasse E AUD 

H 

Anteile der 
Klasse A ZAR 

H 

Anteile der 
Klasse E ZAR 

H 

Währung PLN 
 

AUD AUD ZAR ZAR 

Mindesterstan-
lage* 

PLN 7.500 
 

A$2.000 A$2.000 ZAR 20.000 ZAR 20.000 
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Mindestfolgean-
lage * 

PLN 3.000 
 

A$750 A$750 ZAR 7.000 ZAR 7.000 

Maximaler An-
lagebetrag ** keiner keiner keiner keiner keiner 

Luxemburger 
Taxe d'Abonne-
ment*** 

0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 

 
 

Auf japanische Yen lautende Anteilklassen 

 Klasse I 

Währung Yen 
Mindesterstanlage* ¥100.000.000** 

Mindestfolgeanlage* keine 
Maximaler Anlagebetrag** keiner 
Luxemburg Taxe d'Abonnement*** 0,05% 

 

 
 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern 

diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen 

darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio 

vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Die Aktienanlagen des Portfolios unterliegen den für 
Aktienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann der Wert der Anlagen in Aktien als Re-
aktion auf die Aktivitäten und Geschäftsergebnisse 
einzelner Unternehmen oder aufgrund von schwer 
vorhersehbaren allgemeinen Marktbedingungen, 
wirtschaftlichen, politischen oder natürlichen Gege-
benheiten zum Teil dramatisch schwanken. Diese 
Faktoren beinhalten die Möglichkeit eines plötzli-
chen oder anhaltenden Marktrückgangs sowie mit 
einzelnen Unternehmen einhergehende Risiken. In 
der Vergangenheit haben Aktienwertpapiere im Ver-
gleich zu anderen Anlageprodukten höhere langfris-
tige Erträge erzielt und höhere kurzfristige Risiken 
mit sich gebracht. 

Da das Portfolio vornehmlich in Technologieunter-
nehmen anlegt, können Faktoren, die sich auf sol-
che Unternehmen auswirken, den Nettoinventarwert 
des Portfolios wesentlich beeinflussen. Des Weite-
ren neigen Anlagen des Portfolios in Wertpapiere 
aus dem Technologiebereich, besonders bei der An-
lage in kleinere, weniger etablierte Unternehmen, im 
Vergleich zum Gesamtmarkt zu einer größeren 
Volatilität. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II.  

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, im 
Hinblick auf die Anteile Ausschüttungen vorzu-
nehmen. Den Anteilen zuzurechnende Nettoer-
träge und realisierte Nettogewinne werden daher 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile be-
rücksichtigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für alle Anteile 
(außer für Anteile der Klassen S und S1) eine jährli-
che Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den ge-
samten den Anteilen zuzurechnenden Nettoinven-
tarwert, die 0,05 % des tagesdurchschnittlichen Net-
toinventarwerts beträgt. Die Verwaltungsgesell-
schaft erhält eine jährliche Gebühr aus dem Portfo-
liovermögen auf den gesamten den Anteilen der 
Klassen S und S1 zuzurechnenden Nettoinventar-
wert, die entweder USD 50.000 oder, sofern niedri-
ger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen Nettoinven-
tarwerts beträgt.  

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet. 
Bei dieser Gebühr handelt es sich um eine Kombi-
nation aus einer vermögensbezogenen und einer 
Transaktionsgebühr, deren Gesamtbetrag unter an-
derem in Abhängigkeit von dem Gesamtbetrag der 
Vermögenswerte des Portfolios, dem Ort, an dem 
die Anlagen getätigt werden, und dem Transaktions-
volumen der Anlagen unterschiedlich ausfallen kann. 
In einigen Fällen reduzieren sich diese Gebühren 
bei steigendem Gesamtvermögen und unterliegen 
möglicherweise einem vorübergehenden Verzicht o-
der bestimmten Höchst- oder Mindestsätzen.  

Die Verwahrstellengebühren können – vorbehaltlich 
einer Mindestgebühr von $ 10.000 p. a. – zwischen 
einem Mindestsatz von 0,00 5% und einem Höchst-
satz von 0,50 % p. a. variieren, werden auf Basis 
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des am letzten Handelstag eines jeden Monats be-
stimmten Nettoinventarwerts des Portfolios berech-
net und umfassen nicht die Kosten der Korrespon-
denzbank, Aufwendungen und Transaktionsgebüh-
ren, die gesondert erhoben werden. Diese Gebüh-
ren können sich in Abhängigkeit von den Vermö-
genswerten des Portfolios, dem Transaktionsvolu-
men oder aus anderen Gründen erhöhen oder ver-
ringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen 
Aufwendungen für die Auflegung des Portfolios.  

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 

des Portfolios sind in den wesentlichen Anlegerin-
formationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 31. August 2006 als Portfo-
lio des Fonds als Nachfolger des ACM International 
Technology Fund (ursprüngliche Bezeichnung: Alli-
ance International Technology Fund) errichtet, einer 
offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapi-
tal (société d'investissement à capital variable), die 
am 10. Februar 1984 gemäß luxemburgischem 
Recht mit beschränkter Haftung gegründet wurde. 

http://www.acmbernstein.com/
http://www.acmbernstein.com/
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Anlageziel und Anlagepolitik 
Anlageziel 

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite durch 
langfristigen Kapitalzuwachs und durch Erträge 

an. 

Beschreibung der Anlagedisziplinen und Anla-
geprozesse  

Dem Anlageziel entsprechend geht der Anlagever-
walter davon aus, dass zu jedem Zeitpunkt mindes-
tens 80 % des Gesamtvermögens des Portfolios in 
Aktienwerte von Immobilienfonds (Real Estate In-
vestment Trusts – „REITs“) oder in Aktienwerte von 
hypothekenbezogenen REITS sowie andere Immo-
biliengesellschaften weltweit, etwa in Real Estate 
Operating Companies („REOCs“), hypothekenbesi-
cherte „Pass-Through“-Wertpapiere und vom „Real 
Estate Mortgage Investment Conduit“ (d. h. der 
Durchlaufstelle für Anlagen in Grundpfandrechte –
„REMIC“) ausgestellte Zertifikate („REMICs“), ange-
legt werden. In keinem Fall werden weniger als 2/3 
des Gesamtvermögens des Portfolios in solche 
Wertpapiere angelegt sein. Das Portfolio legt in Im-
mobiliengesellschaften an, die nach Ansicht des An-
lageverwalters über positive Immobiliendaten und 
fähige Management Teams verfügen. Das Portfolio 
beabsichtigt in Immobiliengesellschaften anzule-
gen, deren zugrunde liegenden Portfolios geogra-
phisch und bezüglich der Immobilienart diversifiziert 
sind. 

Der Schwerpunkt der Anlagepolitik des Portfolios 
liegt auf Anlagen in nach Ansicht des Anlageverwal-
ters im Verhältnis zu den Vergleichsunternehmen 
unterbewerteten Unternehmen, unter Einsatz eines 
fundamentalen Wertansatzes. 

Bei der Auswahl von Immobilienaktienwerten wird 
sich der Anlageverwalter auf deren Bewertung kon-
zentrieren. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, 
dass der zugrunde liegende Immobilienwert durch 
von den Immobilien generierten freien Cashflow be-
stimmt wird. Der Cashflow kann, abhängig von den 
örtlichen Gegebenheiten, der Qualität der Vermö-
genswerte, der finanziellen Situation der Mieter, der 
Immobilienverwaltung, Instandhaltung, Bebauung 
und Sanierung sowie externen Faktoren, darunter 
der Zustand der örtlichen Wirtschaft, sinken oder 
steigen. Der Wert der Immobilienaktien hängt so-
wohl von den Immobilien, die sich im Besitz einer 
Gesellschaft befinden, als auch von der Fähigkeit 
der Unternehmensführung ab, durch geschickte 
Platzierung von Kapital die Wertentwicklung zu stei-
gern. 

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Immo-
bilienaktien, die bei gleichzeitig attraktivster Markt-
bewertung nachhaltiges Cashflow-Wachstum bieten, 
voraussichtlich langfristig die höchste Performance 
aufweisen werden. Daher zielt der Research- und 
Anlageprozess des Anlageverwalters darauf ab, 
weltweit diejenigen Unternehmen zu identifizieren, 
bei denen sich Umfang und Wachstum des Cash-
flow nicht entsprechend im Preis des Wertpapiers 
widerspiegeln. Diese Wertpapiere werden aus die-
sem Grund zu einer attraktiveren Bewertung gehan-
delt als andere Wertpapiere mit ähnlichen Grundei-
genschaften. 

Der Anlageverwalter strebt an, diese Verzerrung der 
Preise durch den Einsatz von strengen fundamenta-
len und quantitativen Analysen zu identifizieren. Die 
fundamentalen Analysen des Anlageverwalters kon-
zentrieren sich auf die Prognose der langfristigen, 
durchschnittlichen Fähigkeiten von Immobilienge-
sellschaften zur Generierung von Kapital durch iso-
lierte Betrachtung von Angebot und Nachfrage für 
bestimmte Immobilienarten an den örtlichen Märk-
ten, Bestimmung des Zeitwertes von Immobilien, 
Bewertung künftiger Entwicklungsmöglichkeiten 
und Verallgemeinerung von Kapitalstrukturen von 
Immobiliengesellschaften. 

Das Portfolio kann in hypothekenbesicherte Forde-
rungen (Collateralized Mortgage Obligati-
ons - „CMOs“) anlegen. Das Portfolio kann auch in 
kurzfristige, erstklassige (investment grade) Schuld-
titel und andere Rentenwerte anlegen. Der Anlage-
verwalter geht davon aus, dass zu jedem Zeitpunkt 
maximal 5 % des Gesamtvermögens des Portfolios 
in diese Rentenwerte angelegt sein werden. 

Weitere Anlagestrategien 

Das Portfolio unterliegt keiner Beschränkung hin-
sichtlich der Höhe des Anteils seines Gesamtvermö-
gens, das in einem Land oder einer Region angelegt 
werden darf. Das Portfolio strebt eine Streuung des 
Anlagerisikos an und beabsichtigt, in Aktienwerte 
von Emittenten anzulegen, die ihren Sitz in Indust-
rie- oder in Schwellenländern haben. Der Anlage-
verwalter wird nach seinem Ermessen bestimmen, 
welche Länder „Schwellenländer“ sind. Im Allgemei-
nen werden dies diejenigen Länder sein, die die in-
ternationale Finanzwelt als Entwicklungsländer be-
trachtet, einschließlich der zeitweise im MSCI 
Emerging Markets IndexSM enthaltenen Länder, ein 
auf die Marktkapitalisierung der im Streubesitz be-
findlichen Aktienwerte ausgerichteter Index, der die 
Performance der Aktienmärkte an den globalen 
Schwellenmärkten misst. Der Anlageverwalter kann 
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seine Einschätzung der von ihm festgelegten Län-
der, die als Schwellenländer gelten, jeweils anpas-
sen. 

Als kurzfristige Schutzmaßnahme oder zur Erfüllung 
von Rücknahmen kann das Portfolio ohne Ein-
schränkung Barmittel, bargeldnahe Mittel oder kurz-
fristige festverzinsliche Obligationen halten, ein-
schließlich Geldmarktinstrumenten. 

Das Portfolio kann bis zu 10 % seines gesamten 
Nettovermögens in Wertpapiere anlegen, für die 
kein aufnahmebereiter Markt besteht. Vgl. hierzu die 
Ausführungen unter Ziffer (5) der „Anlagebeschrän-
kungen” in Anhang A zu Teil II dieses Prospekts. 
Das Portfolio kann daher unter Umständen derartige 
Wertpapiere nicht ohne weiteres verkaufen. Diese 
Wertpapiere können darüber hinaus auch vertragli-
chen Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterver-
kaufs unterliegen. 

Zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zur Durch-
führung von Absicherungstechniken (Hedging) kön-
nen an Börsen und an OTC-Märkten gehandelte de-
rivative Instrumente, einschließlich Swaps, Optio-
nen, Futures und Devisengeschäfte, genutzt wer-
den. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 

Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 
Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der FTSE EPRA NAREIT Developed 
Real Estate Index USD. Das Portfolio nutzt die Re-
ferenzbenchmark zu Vergleichszwecken in Bezug 
auf die Wertentwicklung. Das Portfolio wird aktiv ver-
waltet und die Referenzbenchmark des Portfolios 
schränkt den Anlageverwalter in keiner Weise bei 
der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfolios 
ein. Das Portfolio kann zwar unter bestimmten 
Marktbedingungen und im freien Ermessen des An-
lageverwalters einen wesentlichen Teil der Bestand-
teile der Referenzbenchmark halten, es wird aller-
dings nicht in jedes der in der Referenzbenchmark 
enthaltenen Wertpapiere anlegen und kann auch 
Wertpapiere halten, die nicht Teil der Referenz-
benchmark sind. 
 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

    
Ausschüttun-

gen* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ablauf der An-
nahmefrist 

 
Anteile der Klassen A, B, 
C, I, 1, 2, S und S1 
Keine. 
 
Anteile der Klassen AD, 
BD, ID und SD 
monatlich zu erklären 
und auszuzahlen. 
 
Anteile der Klasse 1D 
jährlich zu erklären und 
auszuzahlen, sofern et-
waige Erträge zur Aus-
schüttung zur Verfügung 
stehen 
 
Siehe nachstehend un-
ter „Ausschüttungen“. 

* einschließlich Hedged-
Anteilklassen 
 
Für auf US-Dollar lau-
tende Anteilklassen: 
16.00 Uhr US Eastern 
Time an jedem Ge-
schäftstag 
 
Für Hedged-Anteilklas-
sen: 

18.00 Uhr MEZ an je-
dem Geschäftstag 
 

Portfolio-Währung USD  

Nettoinventarwertberech-
nung 

An jedem Geschäftstag  

Nettoinventarwertveröffent-
lichung 
 
 
Bezeichnung der Anteilklas-
sen 

Erhältlich bei der Verwaltungs-
gesellschaft und unter www.al-
liancebernstein.com 
 
H bezeichnet Anteilklassen mit 

Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen). Wei-
tere Informationen zur Absiche-
rung von Anteilklassen sind im 
Kapitel „Kauf von Anteilen – 
Anteilklassen mit Währungsab-
sicherung (Hedged-Anteilklas-
sen)“ und „Risikofaktoren– 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt. 
 

 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

 

Erstausgabeauf-
schlag3 

Verwaltungsge-
bühr4 

(ohne Gebühren der 
Verwaltungsgesell-
schaft. Siehe An-

merkung 1.) 
Vertriebsge-

bühr5 

Rücknahmeab-
schlag (CDSC) 6 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen A und AD bis zu 5,00% 1,50% keine keiner 
 

Anteile der Klassen B und 
BD2** 

keiner 1,50% 1,00% 

 
Haltedauer 0–1 

Jahr= 4,0% 
Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0%  
Haltedauer 4 

Jahre und länger 
= 0%  

 
 

http://www.acmbernstein.com/
http://www.acmbernstein.com/
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Anteile der Klasse C  keiner 1,95% keine 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 1,0% 

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

 

Anteile der Klassen I und ID8  bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 
 

Anteile der Klasse 1 keiner 0,95% keine keiner 
 

Anteile der Klasse 2* keiner 0,95% keine keiner 
 

Anteile der Klasse S* keiner keine keine keiner 
 

Anteile der Klasse S1* keiner 0,60% keine keiner 
 

Anteile der Klasse SD* keiner keine keine keiner 
Anteile der Klasse 1D keiner 0,95% keine keiner 
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AD AUD H 
bis zu 5,00% 1,50% 

keine keiner 

Anteile der Klasse BD AUD 
H2** 

keiner 

 
 
 
 
 

1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0%  
Haltedauer 4 

Jahre und länger 
= 0% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

 
Anteile der Klasse AD SGD H 

bis zu 5,00% 1,50% keine keiner 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AD CAD H bis zu 5,00% 1,50% keine keiner 

 
1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Nettovermögen des Portfolios zu, wie nachste-
hend unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Ge-
bühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. 
Das Portfolio trägt außerdem seine sonstigen Aufwen-
dungen. Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche 
Informationen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses 
Prospekts. Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den 
Fall, dass in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der 
Gebühren und Aufwendungen für die nachstehend auf-
geführten Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der 
Verwaltungsgebühr und aller anderen Kosten und Ge-
bühren, die unter „Zusätzliche Informationen – Kosten 
und Gebühren” in Teil II aufgeführt sind, inklusive der Lu-
xemburger Taxe d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme 
von bestimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovi-
sionen und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten 
Prozentsätze des durchschnittlichen der jeweiligen An-
teilklasse (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) zu-
zurechnenden Nettoinventarwerts des Portfolios für das 
jeweilige Geschäftsjahr übersteigt – 2,00 % (A), 2,00 % 
(AD), 3,00 % (B), 3,00 % (BD), 2,45 % (C), 1,20 % (I), 
1,20 % (ID), 1,10 % (1), 1,10 % (2), 0,15 % (S), 0,75 % 
(S1), 0,15 % (SD) bzw. 1,10 % (1D) – freiwillig dazu ver-
pflichtet, dem Fonds das Recht einzuräumen, diese Ge-
bühren und Aufwendungen von den an die Verwaltungs-
gesellschaft zu leistenden Zahlungen abzuziehen, bzw. 
diese Gebühren und Aufwendungen selbst zu tragen; 

diese Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft gilt so 
lange, bis sie den Anteilinhabern im Namen des Fonds 
eine entsprechende anders lautende Mitteilung macht. 

2 Nach Ablauf von sechs Jahren nach dem Kauf der An-
teile können die Anteile der Klassen B und BD gegen An-
teile der Klasse A bzw. der Klasse AD ausgetauscht wer-
den, ohne dass hierfür Gebühren seitens des Fonds oder 
der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden. Weitere 
Einzelheiten zum Austausch von Anteilen sind unter 
„Umtausch oder Austausch von Anteilen – Austausch 
von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Prospekts ausge-
führt.  

3 Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II. 

5 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 

Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AD NZD H bis zu 5,00% 1,50%  keine keiner 
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wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen.  

 Die Händler können für die Anteile der Klasse C unter 
bestimmten Bedingungen auf die Erhebung des Rück-
nahmeabschlags verzichten. 

 
8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 

„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 

* Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anlegern in Klas-
sen S und SD wird eine gesonderte Anlageverwaltungs-
gebühr berechnet. 

 
**  Mit Wirkung zum 15. Dezember 2016 werden die Anteile 

der Klasse B nicht mehr angeboten. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Anteilinhabern von Anteilen der Klasse 
B (oder anderer Formen der B-Anteilklassen wie bei-
spielsweise Hedged-Anteilklassen) eines anderen Port-
folios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B zum Um-
tausch zur Verfügung gestellt werden können. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 
 

 

 
Angebotswäh-

rungen 
Mindesterstan-

lage* 
Mindestfolgean-

lage* 
Maximaler Anla-

gebetrag** 
Luxemburger Taxe 
d'Abonnement*** 

 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klas-
sen A und AD 

US-Dollar 
Euro (Klasse A) 
SGD (Klasse A) 

 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 
 

$750 
€750 

S$1.000 
 

keiner 
 

0,05% 
 

Anteile der Klas-
sen B und BD 

US-Dollar 
Euro (Klasse B) 
SGD (Klasse B) 

 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 
 

$750 
€750 

S$1.000 
 

$250.000 
€250.000 

S$350.000 
 

0,05% 

Anteile der 
Klasse C  

US-Dollar 
Euro 
SGD 

 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 
 

$750 
€750 

S$1.000 
 

keiner 
 

0,05% 
 

Anteile der Klas-
sen I und ID 

US-Dollar 
Euro (Klasse I) 
SGD (Klasse I) 

$1 Mio.** 
€1 Mio.** 

S$1,5 Mio.** 
keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse 1  

US-Dollar 
Euro 
GBP 

 

$3.500.000** 
€3.000.000** 
£2.000.000** 

 

keine keiner 
0,05% 

 

Anteile der 
Klasse 2  

US-Dollar 
Euro 
GBP 

 

$3.500.000** 
€3.000.000** 
£2.000.000** 

 

keine keiner 
0,01% 

 

Anteile der 
Klasse S  

US-Dollar 
Euro 
GBP 

 

$25.000.000** 
€20.000.000** 
£15.000.000** 

 

keine keiner 
0,01% 

 

Anteile der 
Klasse S1  

US-Dollar 
Euro 
GBP 

$25.000.000** 
€20.000.000** 
£15.000.000** 

keine keiner 
0,01% 

 

Anteile der 
Klasse SD 

US-Dollar $25.000.000** keine keiner 
0,01% 
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Anteile der 
Klasse 1D 

US-Dollar  
Euro 
GBP 

$3.500.000** 
€3.000.000** 
£2.000.000** 

keine keiner 

 

0,05% 

 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen)  
Anteile der 
Klasse AD AUD 
H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse BD AUD 
H 

AUD 
A$2.000 

 
A$750 A$250.000 0,05% 

 
 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen)  
Anteile der 
Klasse AD SGD 
H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

 
 

Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen)  
Anteile der 
Klasse AD NZD 
H 

NZD NZ$3.000 NZ$1.000 keiner 0,05% 

 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse 
AD CAD H  

CAD C$2.000 C$750 keiner 
0,05% 

 
 
 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Die Aktienanlagen des Portfolios unterliegen den für 
Aktienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann der Wert der Anlagen in Aktien als Re-
aktion auf die Aktivitäten und Geschäftsergebnisse 
einzelner Unternehmen oder aufgrund von schwer 
vorhersehbaren allgemeinen Marktbedingungen, 
wirtschaftlichen, politischen oder natürlichen Gege-
benheiten zum Teil dramatisch schwanken. Diese 
Faktoren beinhalten die Möglichkeit eines plötzli-
chen oder anhaltenden Marktrückgangs sowie mit 
einzelnen Unternehmen einhergehende Risiken. In 
der Vergangenheit haben Aktienwertpapiere im Ver-
gleich zu anderen Anlageprodukten höhere langfris-
tige Erträge erzielt und höhere kurzfristige Risiken 
mit sich gebracht. 

Anlagen in das Portfolio sind bestimmten Risiken 
ausgesetzt, die mit der Immobilienbranche im Allge-
meinen zusammenhängen, dazu gehören u.a.: ein 
möglicher Wertverfall der Immobilie, die mögliche 
Nichtverfügbarkeit von Hypothekenmitteln, exzes-
sive Bebauung, zunehmender Leerstand, erhöhte 
Aufwendungen für Wettbewerb, Grundstücksabga-
ben und Betriebskosten, Änderungen der Bebau-
ungspläne, Kosten aufgrund von Umweltproblemen, 
Verluste durch Haftungsverpflichtungen oder Ent-
eignung, nicht versicherte Schäden durch Über-
schwemmungen, Erdbeben oder andere Naturkata-
strophen, Mietobergrenzen bzw. -änderungen sowie 
Zinsschwankungen und mit Anlagen in hypotheken-
besicherte Wertpapiere verbundene Risiken. 
 
Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Währungs-
schwankungen und anderen mit Wertpapieranlagen 
verbundenen Risiken. Es kann daher keine Zusiche-
rung gegeben werden, dass das Anlageziel erreicht 
wird, das angelegte Kapital erhalten bleibt oder dass 
ein Kapitalzuwachs eintritt. Die Anlageergebnisse 
können monatlich, vierteljährlich oder jährlich be-
trächtlich voneinander abweichen. Eine Anlage in 
das Portfolio stellt kein vollständiges Anlagepro-
gramm dar. 
 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II.  

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klassen A, B, C, I, 1, 2, S und S1 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) be-
absichtigt der Verwaltungsrat derzeit nicht, Aus-
schüttungen vorzunehmen. Den Anteilen zuzurech-
nende Nettoerträge und realisierte Nettogewinne 
werden daher im jeweiligen Nettoinventarwert der 
Anteile berücksichtigt. 

Für die Anteile der Klassen AD, BD, ID und SD (und 
die entsprechenden Anteile der H-Klassen) beab-
sichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monat-
lich zu erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungs-
rat beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote 
pro Anteil für diese Anteilklassen aufrechtzuerhal-
ten; daher können Ausschüttungen aus dem Brutto-
ertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), aus 
realisierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
den Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge (Brutto-
ertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hinausge-
hende Ausschüttungen können auch Rückzahlun-
gen des ursprünglich vom Anleger investierten Ka-
pitals beinhalten und damit zu einer Verringerung 
des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden 
Anteilklasse führen. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Ausschüttungen 
können nach Wahl des Anteilinhabers automatisch 
wieder angelegt werden. 

Für die Anteile der Klasse 1D beabsichtigt der 
Fonds, Ausschüttungen für diejenigen verfügbaren 
Beträge jährlich zu erklären und auszuzahlen, die in 
voller Höhe oder nahezu in voller Höhe den dieser 
Anteilklasse zuzurechnenden Nettoerträgen des 
Portfolios entsprechen. Soweit die diesen Anteilen 
zuzurechnenden Nettoerträge und realisierten Net-
togewinne den zur Ausschüttung freigegebenen Be-
trag übersteigen, wird der Mehrbetrag im jeweiligen 
Nettoinventarwert dieser Anteile berücksichtigt. Für 
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Ausschüttungen erfolgt automatisch die Wiederan-
lage in weitere Anteile derselben Klasse, es sei denn 
der Anteilinhaber beantragt bei der Verwaltungsge-
sellschaft schriftlich den Erhalt einer Barauszahlung. 
Für eine Wiederanlage vorgesehene Ausschüttun-
gen werden an die Verwaltungsgesellschaft ausge-
zahlt, die die entsprechenden Beträge am Auszah-
lungstag der Ausschüttung zum Kauf von Anteilen 
zu dem an diesem Datum maßgeblichen Angebots-
preis bzw. einem anderen jeweils vereinbarten Preis 
verwenden wird. An die Anteilinhaber wird ein ent-
sprechender Nachweis über die Wiederanlage ver-
sandt. Nicht für eine Wiederanlage vorgesehene 
Ausschüttungen werden am Tag der Auszahlung 
der Ausschüttung per Post oder auf anderem Wege 
versandt. Der Fonds kann keine Haftung für eine 
nicht oder verspätet erfolgte Zustellung der Aus-
schüttungen übernehmen.  

Für die Anteile der Klasse 1D kann bei der Steuer-
behörde des Vereinigten Königreichs (H.M. Reve-
nue & Customs) für Zwecke der Besteuerung im 
Vereinigten Königreich dauerhaft der Status eines 
„ausschüttenden Fonds“ (Distributing Fund) bean-
tragt werden (siehe hierzu auch „Anhang C: Zusätz-
liche Informationen für Anleger im Vereinigten Kö-
nigreich“ in Teil II dieses Prospekts). 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Für die Klassen A, AD, B, BD, C, I und ID (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) erhält die 
Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Gebühr aus 
dem Portfoliovermögen auf den gesamten den An-
teilen zuzurechnenden Nettoinventarwert, der 
0,05 % des tagesdurchschnittlichen Nettoinventar-
werts beträgt. Für die Klassen 1, 2, S, SD, S1 und 
1D (und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) 
erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten diesen Anteilen zuzurechnenden Nettoinventar-
wert, die $ 50.000 bzw., sofern niedriger, 0,01 % 
des tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts be-
trägt. 

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet. 

Bei dieser Gebühr handelt es sich um eine Kombi-
nation aus einer vermögensbezogenen und einer 
Transaktionsgebühr, deren Gesamtbetrag unter an-
derem in Abhängigkeit von dem Gesamtbetrag der 
Vermögenswerte des Portfolios, dem Ort, an dem 
die Anlagen getätigt werden, und dem Transaktions-
volumen der Anlagen unterschiedlich ausfallen kann. 
In einigen Fällen reduzieren sich diese Gebühren 
bei steigendem Gesamtvermögen und unterliegen 
möglicherweise einem vorübergehenden Verzicht o-
der bestimmten Höchst- oder Mindestsätzen.  

Die Verwahrstellengebühren können – vorbehaltlich 
einer Mindestgebühr von $ 10.000 p. a. – zwischen 
einem Mindestsatz von 0,005 % und einem Höchst-
satz von 0,50 % p. a. variieren, werden auf Basis 
des am letzten Handelstag eines jeden Monats be-
stimmten Nettoinventarwerts des Portfolios berech-
net und umfassen nicht die Kosten der Korrespon-
denzbank, Aufwendungen und Transaktionsgebüh-
ren, die gesondert erhoben werden. Diese Gebüh-
ren können sich in Abhängigkeit von den Vermö-
genswerten des Portfolios, dem Transaktionsvolu-
men oder aus anderen Gründen erhöhen oder ver-
ringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios.  

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 

des Portfolios sind in den wesentlichen Anlegerin-
formationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 31. August 2006 als Port-
folio des Fonds unter dem Namen „US Real Es-
tate Investment Portfolio“ als Nachfolger des 
ACM U.S. Real Estate Investment Fund errichtet, 
einer offenen Investmentgesellschaft mit variab-
lem Kapital (société d'investissement à capital va-
riable), die am 27. Januar 1997 gemäß luxembur-
gischem Recht mit beschränkter Haftung gegrün-
det wurde. Am 2. Juli 2007 wurde das „US Real Es-
tate Investment Portfolio“ in „Global Real Estate Se-
curities Portfolio“ umbenannt. 

http://www.acmbernstein.com/
http://www.acmbernstein.com/
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Anlageziel und Anlagepolitik  

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung von langfristigem 
Kapitalzuwachs ausgelegt. 

Beschreibung der Anlagedisziplinen und Anla-
geprozesse 

Das Portfolio verfolgt ein Wachstum auf opportunis-
tischer Basis durch die Anlage in ein globales Uni-
versum von Unternehmen verschiedener Branchen, 
die ein aktives Engagement in Anlagethemen mit 
Nachhaltigkeitsbezug mit einer umweltbezogenen 
oder sozialen Ausrichtung bieten. Das Portfolio geht 
davon aus, dass unter normalen Umständen min-
destens 80 % seines Nettovermögens in Aktien oder 
aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten welt-
weit angelegt wird, bei denen der Anlageverwalter 
davon überzeugt ist, dass sie ein aktives Engage-
ment in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug 
bieten.  

Der Anlageverwalter verwendet eine Kombination 
aus einem „Top-Down“- und einem „Bottom-Up“-An-
lageverfahren, mit dem Ziel, die attraktivsten Wert-
papiere weltweit zu identifizieren, die mit Anlagethe-
men mit Nachhaltigkeitsbezug im Einklang stehen. 
Der Anlageverwalter wird Anlagethemen mit Nach-
haltigkeitsbezug identifizieren, die im Wesentlichen 
mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhalti-
ges Investment im Einklang stehen. Beispiele für 
diese Themen sind unter anderem die Bereiche Ge-
sundheit, Klima und Selbstbestimmung (Empower-
ment). Es wird davon ausgegangen, dass sich diese 
Themen mit Nachhaltigkeitsbezug im Laufe der Zeit 
aufgrund des vom Anlageverwalter durchgeführten 
Research ändern werden. 

Zusätzlich zu diesem thematischen „Top-Down“-An-
satz wird der Anlageverwalter auch eine „Bottom-
Up“-Analyse einzelner Unternehmen einsetzen. Der 
Schwerpunkt dieses „Bottom-Up“-Ansatzes ist die 
Bewertung des Engagements eines Unternehmens 
in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unterneh-
mensführung („ESG-Kriterien“) sowie das potenzi-
elle Ertragswachstum, die Bewertung und die Qua-
lität des Managements des Unternehmens. Der An-
lageverwalter wird bei der Bewertung des Engage-
ments bestimmter Unternehmen im Hinblick auf die 
ESG-Kriterien unternehmensspezifischen positiven 
Auswahlkriterien den Vorrang vor breit gefassten 
negativen Ausschlusskriterien geben. 

Der Anlageverwalter wird eine große Bandbreite an 
Unternehmen mit mittlerer bis großer Marktkapitali-
sierung jeglicher Branchen und Sektoren prüfen. 
Neben Anlagen in bekannte etablierte Unternehmen 
kann das Portfolio auch Anlagen in neue, kleinere 

oder weniger etablierte Unternehmen tätigen. Anla-
gen in junge, kleinere oder weniger etablierte Unter-
nehmen bieten zwar größere Gewinne, können je-
doch auch riskanter sein als es in der Regel bei An-
lagen in größere und etablierte Unternehmen der 
Fall ist.  

Das Portfolio legt zur Maximierung der Anlagemög-
lichkeiten in Wertpapiere von Unternehmen aus 
mehreren Industriebranchen weltweit an, wodurch 
gleichzeitig eine Verringerung des Risikos erzielt 
werden sollte.  

Das Portfolio wird sowohl an den Märkten der In-
dustrieländer als auch an den Märkten der Schwel-
lenländer anlegen. Unter normalen Bedingungen 
wird das Portfolio in erheblichem Umfang (mindes-
tens 40 %) in Wertpapiere von Nicht-US-Unterneh-
men anlegen. Unter normalen Marktbedingungen 
wird das Portfolio erwartungsgemäß in Aktienwerte 
von Unternehmen in mindestens drei Ländern anle-
gen. Der Anteil der Vermögenswerte des Portfolios, 
die in Wertpapiere von Unternehmen in einem be-
stimmten Land oder in einer bestimmten Währung 
angelegt sind, wird je nach Einschätzung des Zu-
wachspotenzials dieser Wertpapiere durch den An-
lageverwalter unterschiedlich sein. Das Portfolio be-
absichtigt eine Streuung seiner Anlagerisiken durch 
Anlage in Aktienwerten von Emittenten sowohl in In-
dustriestaaten als auch in Schwellenmarktländern. 
„Schwellenmarktländer“ sind alle Länder, die von 
der Weltbank nicht als „high income country“, d. h. 
als Land mit einem hohen Bruttonationaleinkommen 
pro Kopf, eingestuft werden (die von der Weltbank 
veröffentlichte Liste dieser Länder ist unter: http://si-
teresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Re-
sources/CLASS.XLS abrufbar), oder die anderwei-
tig vom Anlageverwalter als ein Schwellenmarktland 
eingestuft werden. Die Einschätzung des Anlage-
verwalters, bei welchen Ländern es sich um Schwel-
lenmarktländer handelt, kann sich von Zeit zu Zeit 
ändern. 

Das Portfolio legt vorwiegend in Aktien an, die ent-
weder an einer anerkannten Börse notiert oder an 
einem geregelten Markt (wie in Anhang A beschrie-
ben) gehandelt werden. Das Portfolio kann inner-
halb der OGAW-Leitlinien in nicht börsennotierte 
Wertpapiere anlegen. Das Portfolio kann auch in 
Wandelanleihen und Wandelschuldverschreibun-
gen sowie in sonstige übertragbare Wertpapiere wie 
beispielsweise synthetische ausländische Aktientitel 
und geschlossene Immobilientrusts anlegen, die die 
Voraussetzungen als übertragbare Wertpapiere im 
Sinne von Art. 41 Abs. 1 c) des Gesetzes von 2010 
und Art. 2 der Großherzoglichen Verordnung vom 

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS
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8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des 
Gesetzes von 2010 erfüllen.  

Das Portfolio kann von Zeit zu Zeit anstelle von Di-
rektanlagen in Wertpapieren in Anteile von börsen-
gehandelten Fonds („ETF“) anlegen, die die Voraus-
setzungen als OGAW oder zulässiger OGA im Sinne 
von Art. 41 Abs. 1 (e) des Gesetzes von 2010 erfül-
len. ETF können für Anlagen in die Arten von Unter-
nehmen und geographischen Regionen, in die das 
Portfolio Anlagen anstrebt, effizienter und wirtschaft-
licher sein als Direktanlagen.  

Beschreibung der Währungsstrategie 

Der Anlageverwalter wird eine Währungsabsiche-
rungsstrategie („currency overlay strategy“) einset-
zen. Im Rahmen dieser Strategie werden die ver-
schiedenen Währungspositionen des Portfolios un-
ter Berücksichtigung der Risiko- und Renditeprog-
nosen für die Basiswährung des Portfolios und an-
dere Währungen angepasst. Dementsprechend 
kann der Anlageverwalter jederzeit, in Abhängigkeit 
von den voraussichtlichen, gemäß seinem Rese-
arch in Bezug auf die Währungen potenziell zu er-
wartenden Rendite- und Risikoeigenschaften, eine 
Anpassung der Währungspositionen des Portfolios 
vornehmen. 

Die Währungsabsicherungsstrategie des Anlage-
verwalters kann Transaktionen mit bestimmten wäh-
rungsbezogenen Derivaten wie z. B. Devisentermin-
geschäften und –kontrakten, Währungsoptionen, 
Optionen auf Devisenterminkontrakte und Wäh-
rungsswaps beinhalten, die zum Schutz des Portfo-
lios gegen nachteilige Währungsauswirkungen 
und/oder, auf Basis der Risiko- und Renditeaussich-
ten verschiedener Währungen, als aktive Anlage-
möglichkeiten eingesetzt werden. Wenn der Anlage-
verwalter im Rahmen seines Research zu dem Er-
gebnis gelangt, dass von einer bestimmten Wäh-
rung eine attraktive Rendite zu erwarten ist, können 
diese Instrumente auch zur Erhöhung der Positio-
nen des Portfolios in dieser Währung eingesetzt 
werden, so dass das Engagement des Portfolios in 
dieser Währung den Wert der Wertpapiere des Port-
folios, die in dieser Währung denominiert sind, über-
steigt (gelegentlich auch in Fällen, in denen das An-
lageportfolio des Portfolios keine Wertpapiere in der 
jeweiligen Währung enthält).  

Im Rahmen dieser Currency-Overlay-Strategie steu-
ert der Anlageverwalter die Währungspositionen 
des Portfolios, um zu gewährleisten, dass die Anla-
geerträge des Portfolios weiterhin hauptsächlich auf 
die Aktienauswahl zurückzuführen sind und das Ri-
siko aus diesen Währungspositionen im Verhältnis 
zu den erwarteten Renditemöglichkeiten steht.  

Einsatz von Finanzderivaten/Techniken für ein 
effizientes Portfoliomanagement. 

Allgemein. Der Anlageverwalter kann börsenge-
handelte Derivate und OTC-Finanzderivate sowie 
Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement, 
wie z. B. aktienbezogene Derivate (z. B.Genuss-
scheine), Futures auf Aktienindizes, Optionen auf 
Wertpapiere, Optionen auf Wertpapierindizes, Ter-
minkontrakte, Termingeschäfte und Swaps, Devi-
sentermingeschäfte und –kontrakte, Währungsopti-
onen, Optionen auf Devisenterminkontrakte und 
Währungsswaps im Rahmen eines effizienten Port-
foliomanagements, für Absicherungs- und Anlage-
zwecke nutzen.  

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.  

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 
Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der MSCI All Country World Index 
(ACWI). Das Portfolio nutzt die Referenzbenchmark 
zu Vergleichszwecken in Bezug auf die Wertent-
wicklung. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und die 
Referenzbenchmark des Portfolios schränkt den An-
lageverwalter in keiner Weise bei der Umsetzung 
der Anlagestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio 
kann zwar unter bestimmten Marktbedingungen und 
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im freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 
 

Weitere Anlagestrategien 

Als kurzfristige Schutzmaßnahme oder zur Erfüllung 
von Rücknahmen kann das Portfolio ohne Ein-
schränkung Barmittel, bargeldnahe Mittel oder kurz-
fristige festverzinsliche Obligationen halten, ein-
schließlich Geldmarktinstrumenten. 

Das Portfolio kann bis zu 10 % seines Nettovermö-
gens in Wertpapiere anlegen, für die kein aufnahme-
bereiter Markt besteht. Vgl. hierzu die Ausführungen 
unter Ziffer (5) der „Anlagebeschränkungen” in An-
hang A zu Teil II dieses Prospekts. Das Portfolio 
kann daher unter Umständen derartige Wertpapiere 
nicht ohne weiteres verkaufen. Diese Wertpapiere 
können darüber hinaus auch vertraglichen Be-
schränkungen hinsichtlich ihres Weiterverkaufs un-
terliegen. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 

Risikofaktoren im Zusammenhang mit gegen-
über RMB abgesicherten Anteilklassen (RMB-
Hedged-Anteilklassen).  

Seit 2005 ist der Wechselkurs des RMB nicht länger 
an den US-Dollar gekoppelt. RMB hat jetzt einen fle-
xiblen aber gesteuerten Wechselkurs, der sich aus 
Angebot und Nachfrage am Markt in Bezug auf ei-
nen Währungskorb ausländischer Währungen 
ergibt. Die täglichen Devisenhandelskurse des RMB 
gegenüber den großen Währungen am Interbanken-
Devisenmarkt können innerhalb einer engen Band-
breite um den von der Zentralbank der Volksrepublik 
China herausgegebenen Leitkurs frei fluktuieren. 
Die Umtauschbarkeit des RMB von Offshore-RMB 
(CNH) in Onshore-RMB (CNY) unterliegt einem ge-
steuerten Währungsprozess, für den bestimmte De-
visenkontrollvorschriften und Devisenrückführungs-
beschränkungen gelten, die von der chinesischen 
Regierung in Abstimmung mit der Hongkong Mone-
tary Authority (HKMA) auferlegt wurden. Der Wert 
des CNH kann aufgrund verschiedener Faktoren – 
und ggf. ganz erheblich – vom Wert des CNY abwei-
chen; zu diesen Faktoren gehören die genannten 
Devisenkontrollvorschriften und Devisenrückfüh-
rungsbeschränkungen, die von der chinesischen 
Regierung jeweils auferlegt werden, sowie andere 
externe Marktkräfte. 

In dem Zeitraum seit dem Jahr 2005 haben die von 
der chinesischen Regierung verfolgten Devisenkon-
trollmaßnahmen zu einer allgemeinen Aufwertung 
des RMB (sowohl beim CNH als auch beim CNY) 
geführt. Dieser Aufwertungstrend kann sich weiter 
fortsetzen, er kann jedoch auch abreißen; es gibt 
keine Zusicherung, dass es in Bezug auf den RMB 
zu gegebener Zeit nicht zu einer Abwertung kommt. 
Eine Abwertung des RMB könnte sich nachteilig auf 
den Wert der Kapitalanlagen der Anleger in Anteile 
der Klasse RMB H auswirken. 

Die Anteile der Klasse RMB H sind Teilnehmer am 
Offshore-RMB-(CNH)-Markt, der Anlegern den 
freien Handel mit CNH außerhalb Festlandchinas 
mit am Markt in Hongkong zugelassenen Banken er-
laubt (HKMA-genehmigte Banken). Die Anteile der 
Klasse RMB H sind nicht mit einer Verpflichtung ver-
bunden, CNH auf Konten in Onshore-RMB (CNY) zu 
überweisen. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Wäh-
rung 

USD  Bezeichnung 
der Anteilklas-
sen 
 
 
 
 
 

H bezeichnet Hedged-Anteilklas-

sen. Weitere Informationen zur Ab-
sicherung von Anteilklassen sind im 
Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)“ und „Risi-
kofaktoren– Hedged-Anteilklas-
sen“ in Teil II aufgeführt. 

Nettoinventar-
wertberechnung 

An jedem Geschäftstag  Ausschüttun-
gen* 
 
 

Anteile der Klassen AD und SD: 
Monatlich zu erklären und auszu-
zahlen 
 
Alle anderen Anteilklassen mit Aus-
nahme der Anteilklasse SD: keine 
 
Siehe nachstehend unter „Aus-
schüttungen“.  
 
* einschließlich Hedged-Anteilklassen 

 

Nettoinventar-
wert-veröffentli-
chung 

Erhältlich bei der Verwaltungsge-
sellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 

 Ablauf der An-
nahmefristen  

 

Für auf US-Dollar und Pfund Sterling 
lautende Anteilklassen: 
16.00 Uhr US Eastern Time an jedem 
Geschäftstag 
 
Für RMB-Hedged-Anteilklassen: 
13.00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 
 
Für Hedged-Anteilklassen sowie für 
auf australische Dollar, auf japani-
sche Yen und auf Hongkong-Dollar 
lautende Anteilklassen: 
18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 
 

   
 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-
schlag3 

Verwaltungsge-
bühr4 Vertriebsgebühr5 

Rücknahmeab-
schlag 

(CDSC) 6 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen 
A und AN‡ 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 
 

Anteile der Klasse 
AD 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 
 

Anteile der Klasse 
AX‡ 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
AXX 

werden nicht mehr 
angeboten 

1,20% 
1,00% 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
B2* 

keiner 
1,70% 
1,50% 

1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0%  

http://www.alliancebernstein.com/
http://www.alliancebernstein.com/


AB SICAV I—Sustainable Global Thematic Portfolio 
 

I-32 

Haltedauer 4 
Jahre und län-

ger = 0% 

Anteile der Klasse 
BX2‡ 

Keiner 
1,70% 
1,50% 

1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0%  
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der Klasse 
BXX2 

werden nicht mehr 
angeboten 

1,20% 
1,00% 

keine 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0%  
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der Klasse C Keiner 2,15% keine 

 
Haltedauer 0–1 

Jahr = 1,0% 
Haltedauer  

 1 Jahr und län-
ger = 0% 

Anteile der Klasse 
CX‡ 

Keiner 
2,15% 
1,95% 

keine 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 1,0% 
Haltedauer  

 1 Jahr und län-
ger = 0% 

Anteile der Klasse 
E9 Keiner 

1,70% 
1,50% 

1,00% 

 
Haltedauer 0–1 

Jahr = 3,0% 
Haltedauer 1-2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer  

 3 Jahre und 
länger = 0% 

Anteile der Klassen 
I und IN‡8 

bis zu 1,50% 
0,90% 
0,70% 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
IX8‡ 

bis zu 1,50% 
0,90% 
0,70% 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
S7  

Keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse 
SX7‡ 

Keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse 
S17 Keiner 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse 
S1X7‡ 

Keiner 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse 
SD7 

Keiner keine keine keiner 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 
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Anteile der Klasse 
S7  

Keiner keine keine keiner 

Auf australische Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I8 bis zu 1,50% 
0,90% 
0,70% 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
S17 

Keiner 0,70% keine keiner 

Auf japanische Yen lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 
S17 

Keiner 0,70% keine keiner 

Auf Hongkong-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 
AD 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
AUD H 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD AUD H 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Anteile der Klasse B 
AUD H2* 

Keiner 
1,70% 
1,50% 

1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0%  
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der Klasse E 
AUD H9 Keiner 

1,70% 
1,50% 

1,00% 

 
Haltedauer 0–1 

Jahr = 3,0% 
Haltedauer 1-2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer  

 3 Jahre und 
länger = 0% 

Anteile der Klasse I 
AUD H8 

bis zu 1,50% 
0,90% 
0,70% 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
S1 AUD H7 

Keiner 0,70% keine keiner 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
CAD H 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD CAD H 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Anteile der Klasse B 
CAD H2* 

Keiner 
1,70% 
1,50% 

1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0%  
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

     
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 
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Anteile der Klasse A 
EUR H 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD EUR H 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Anteile der Klasse I 
EUR H8 

bis zu 1,50% 
0,90% 
0,70% 

keine keiner 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD GBP H 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD NZD H 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB**-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD RMB H 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD SGD H 

bis zu 5,00% 
1,70% 
1,50% 

keine keiner 

 

 

1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Nettovermögen des Portfolios zu, wie nachste-
hend unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Ge-
bühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. 
Das Portfolio trägt außerdem seine sonstigen Aufwen-
dungen. Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche 
Informationen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses 
Prospekts. Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den 
Fall, dass in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der 
Gebühren und Aufwendungen für die nachstehend auf-
geführten Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der 
Verwaltungsgebühr und aller weiteren in Teil II des Pros-
pekts unter „Zusätzliche Informationen – Kosten und Ge-
bühren“ aufgeführten Gebühren und Aufwendungen, in-
klusive der Luxemburger Taxe d’Abonnement, jedoch mit 
Ausnahme von bestimmten anderen Steuern, etwaigen 
Maklerprovisionen und Kreditzinsen) die im Folgenden 
genannten Prozentsätze des durchschnittlichen den 
nachstehenden Anteilklassen (sowie den betreffenden 
H-Anteilklassen) jeweils zuzurechnenden Nettoinventar-
werts des Portfolios für das jeweilige Geschäftsjahr über-
steigt – 2,25 % (A), 2,25 % (AD), 2,25 % (AN), 3,25 % 
(B), 2,70 % (C), 3,25 % (E), 1,45 % (I), 1,45 % (IN), 
0,15 % (S), 0,15 % (SX), 0,85 % (S1), 0,85 % (S1X) bzw. 
0,15 % (SD) – freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das 
Recht einzuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen 
von den an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden 
Zahlungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Auf-
wendungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der 
Verwaltungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteil-
inhabern im Namen des Fonds eine entsprechende an-
ders lautende Mitteilung macht. 

2 Nach Ablauf von sechs Jahren nach dem Kauf der An-
teile können die Anteile der Klasse B gegen Anteile der 
Klasse A ausgetauscht werden, ohne dass hierfür Ge-
bühren seitens des Fonds oder der Verwaltungsgesell-
schaft erhoben werden. Weitere Einzelheiten zum Aus-
tausch von Anteilen sind unter „Umtausch oder Aus-
tausch von Anteilen – Austausch von CDSC-Anteilen“ in 
Teil II dieses Prospekts ausgeführt.  

3 Als Prozentsatz des Kaufpreises. 

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II. Für alle Anteile mit Ausnahme der An-
teile der Klassen S, SX, S1, S1X und SD gelten gestaf-
felte Gebührensätze für (1) die ersten $ 1.250.000.000 
des Nettovermögens des Portfolios und (2) den Betrag 
des Nettovermögens des Portfolios, der $ 1.250.000.000 
übersteigt. 

5 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen auf die 
Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

7 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühr getrennt 
berechnet wird. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

9 Nach Ablauf von drei Jahren nach dem Kauf werden An-
teile der Klasse E (und die betreffenden H-Anteile) gegen 
Anteile der Klasse A (und entsprechende H-Anteile) aus-
getauscht, ohne dass seitens des Fonds oder der Ver-
waltungsgesellschaft Gebühren erhoben werden. Wei-
tere Einzelheiten zu diesem Austausch von Anteilen sind 
unter „Umtausch oder Austausch von Anteilen – Aus-
tausch von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Prospekts 
ausgeführt. 
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‡ Anteilklassen, die auslaufen und für die Neuanlage nicht 

länger zur Verfügung stehen, außer für bestehende An-
teilinhaber dieser Anteilklassen. 

 
* Mit Wirkung zum 15. Dezember 2016 werden die Anteile 

der Klasse B nicht mehr angeboten. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Anteilinhabern von Anteilen der Klasse 

B (oder anderer Formen der B-Anteilklassen wie bei-
spielsweise Hedged-Anteilklassen) eines anderen Port-
folios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B zum Um-
tausch zur Verfügung gestellt werden können. 

 
** „RMB“ bezeichnet Offshore-RMB (CNH), nicht Onshore-

RMB (CNY) 
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Weitere Merkmale der Anteilklas-

sen 

       

 Angebotswäh-
rungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler  
Anlagebetrag** 

Luxemburger  
Taxe d'Abon-

nement*** 
Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A  

US-Dollar 
Euro 
SGD 
HKD 
GBP 

 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 
HK$15.000 

£2.000 

$750 
€750 

S$1.000 
HK$5.000 

£750 

keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AD 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AN 

US-Dollar 
Euro 
SGD 
HKD 

für Neuanleger 
nicht länger ver-

fügbar 

$750 
€750 

S$1.000 
HK$5.000 

 

keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AX 

US-Dollar 
Euro 
SGD 

für Neuanleger 
nicht länger ver-

fügbar 

$750 
€750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AXX 

US-Dollar 
werden nicht 

mehr angeboten 
werden nicht 

mehr angeboten 
werden nicht 

mehr angeboten 
0,05% 

Anteile der 
Klasse B 

US-Dollar 
Euro 
SGD 
HKD 

 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 
HK$15.000 

$750 
€750 

S$1.000 
HK$5.000 

$250.000 
€250.000 

S$350.000 
HK$2.000.000 

0,05% 

Anteile der 
Klasse BX 

US-Dollar 

Euro 

SGD 

für Neuanleger 
nicht länger ver-

fügbar  

$750 

€750 

S$1.000 

$250.000 

€250.000 

S$350.000 

0,05% 

Anteile der 
Klasse BXX 

US-Dollar 
werden nicht 

mehr angeboten 
werden nicht 

mehr angeboten 
werden nicht 

mehr angeboten 
0,05% 

Anteile der 
Klasse C 

US-Dollar 
Euro 
SGD 
HKD 

 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 
HK$15.000 

$750 
€750 

S$1.000 
HK$5.000 

keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse CX 

US-Dollar 
Euro 
SGD 

 

für Neuanleger 
nicht länger ver-

fügbar 

$750 
€750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse E 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I  

US-Dollar 
Euro 
SGD 
HKD 
GBP 

 

$1 Mio.** 
€500.000** 

S$1,5 Mio.** 
HK$8 Mio.** 
£500.000** 

keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse IN 

US-Dollar 
Euro 
SGD 
HKD 

 

für Neuanleger 
nicht länger ver-

fügbar 
keine keiner 0,05% 
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Anteile der 
Klasse IX 

US-Dollar 
Euro 
SGD 
GBP 

 

für Neuanleger 
nicht länger ver-

fügbar 
keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S 

US-Dollar 
Euro 
SGD 

 

$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

S$20 Mio.** 
keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse SX 

US-Dollar 
Euro 
GBP 
SGD 

für Neuanleger 
nicht länger ver-

fügbar 
keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1 

US-Dollar 
Euro 
SGD 

$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

S$20.000.000** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1X 

US-Dollar 
Euro 
GBP 
SGD 

 

für Neuanleger 
nicht länger ver-

fügbar  
keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse SD 

US-Dollar $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse S  

GBP £15 Mio.** keine keiner 0,01% 

Auf japanische Yen lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse S1 

JPY ¥2,5 Mrd. keine keiner 0,01% 

Auf Hongkong-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse AD  

HKD HK$15.000 HK$5.000 keiner 0,05% 

Auf australische Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse I 

AUD A$1.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S1 

AUD A$25.000.000 keine keiner 0,01% 

      

 

 
Abgesicherte 
Währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler  
Anlagebetrag** 

Luxemburger  
Taxe d’Abon-

nement*** 

Anteile der 
Klasse I AUD H 

AUD A$1.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse A CAD H 

CAD C$2.000 C$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AD AUD 
H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse B AUD H AUD A$2.000 A$750 A$250.000 0,05% 

Anteile der 
Klasse E AUD H AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S1 AUD 
H 

AUD A$25.000.000 keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 
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Anteile der 
Klasse AD CAD 
H 

CAD C$2.000 C$750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse B CAD H 

CAD C$2.000 C$750 C$250.000 0,05% 

 
 

* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AD EUR 
H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I EUR H 

EUR €500.000** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AD GBP 
H 

GBP £2.000 £750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AD NZD 
H 

NZD NZ$3.000 NZ$1.000 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AD RMB 
H 

RMB RMB10.000 RMB3.750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AD SGD 
H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 
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Weitere Informationen zum Portfolio

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. 

 
Die Aktienanlagen des Portfolios unterliegen den für 
Aktienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann der Wert der Anlagen in Aktien als Re-
aktion auf die Aktivitäten und Geschäftsergebnisse 
einzelner Unternehmen oder aufgrund von schwer 
vorhersehbaren allgemeinen Marktbedingungen, 
wirtschaftlichen, politischen oder natürlichen Gege-
benheiten zum Teil dramatisch schwanken. Diese 
Faktoren beinhalten die Möglichkeit eines plötzli-
chen oder anhaltenden Marktrückgangs sowie mit 
einzelnen Unternehmen einhergehende Risiken. In 
der Vergangenheit haben Aktienwertpapiere im Ver-
gleich zu anderen Anlageprodukten höhere langfris-
tige Erträge erzielt und höhere kurzfristige Risiken 
mit sich gebracht. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Währungs-
schwankungen und anderen mit Wertpapieranlagen 
verbundenen Risiken. Es kann daher keine Zusiche-
rung gegeben werden, dass das Anlageziel erreicht 
wird, das angelegte Kapital erhalten bleibt oder dass 
ein Kapitalzuwachs eintritt. Die Anlageergebnisse 
können monatlich, vierteljährlich oder jährlich be-
trächtlich voneinander abweichen. Eine Anlage in 
das Portfolio stellt kein vollständiges Anlagepro-
gramm dar. 

Das Portfolio legt in Wertpapiere von Emittenten in 
Schwellenmärkten an und unterliegt daher unter 
Umständen einer höheren Kursvolatilität und weist 
möglicherweise erheblich geringere Liquidität auf 
als ein Portfolio, das ausschließlich in Aktienwerte 
oder Emittenten aus entwickelteren Ländern anlegt. 
Des Weiteren unterliegen solche Wertpapiere einem 
höheren Risiko politischer oder wirtschaftlicher In-
stabilität sowie Wechselkursschwankungen, unter-
schiedlichen Rechts- und Rechnungslegungssyste-
men, politischen Maßnahmen auf nationaler Ebene, 
die die Anlagemöglichkeiten begrenzen, und höhe-
ren Anlagekosten. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für Anteile der Klassen AD und SD (und die ent-
sprechenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu 
erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat be-
absichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote pro An-
teil für diese Anteilklasse aufrechtzuerhalten; daher 
können Ausschüttungen aus dem Bruttoertrag (vor 
Abzug von Gebühren und Kosten), aus realisierten 
und nicht realisierten Gewinnen und aus dem den 
betreffenden Anteilklassen zuzurechnenden Kapital 
erfolgen. Über die Nettoerträge (Bruttoertrag abzüg-
lich Gebühren und Kosten) hinausgehende Aus-
schüttungen können auch Rückzahlungen des ur-
sprünglich vom Anleger investierten Kapitals bein-
halten und damit zu einer Verringerung des Nettoin-
ventarwerts je Anteil der betreffenden Anteilklasse 
führen.  

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Ausschüttungen 
können nach Wahl des Anteilinhabers automatisch 
wieder angelegt werden. 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen AD und SD 
(und der entsprechenden Anteile der H-Klassen) be-
absichtigt der Verwaltungsrat derzeit nicht, im Hin-
blick auf die Anteile Ausschüttungen vorzunehmen. 
Den Anteilen zuzurechnende Nettoerträge und rea-
lisierte Nettogewinne werden daher im jeweiligen 
Nettoinventarwert der Anteile berücksichtigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, SX, S1, 
S1X und SD erhält die Verwaltungsgesellschaft für 
alle Anteile (einschließlich der entsprechenden An-
teile der H-Klassen) eine jährliche Gebühr aus dem 
Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des 
tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
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Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen der Klassen S, SX, S1, S1X und 
SD (sowie den entsprechenden Anteilen der H-Klas-
sen) zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 
USD 50.000 oder, sofern niedriger, 0,01 % des ta-
gesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet. 
Bei dieser Gebühr handelt es sich um eine Kombi-
nation aus einer vermögensbezogenen und einer 
Transaktionsgebühr, deren Gesamtbetrag unter an-
derem in Abhängigkeit von dem Gesamtbetrag der 
Vermögenswerte des Portfolios, dem Ort, an dem 
die Anlagen getätigt werden, und dem Transaktions-
volumen der Anlagen unterschiedlich ausfallen kann. 
In einigen Fällen reduzieren sich diese Gebühren 
bei steigendem Gesamtvermögen und unterliegen 
möglicherweise einem vorübergehenden Verzicht o-
der bestimmten Höchst- oder Mindestsätzen.  

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen 
Aufwendungen für die Auflegung des Portfolios.  

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 

des Portfolios sind in den wesentlichen Anlegerin-
formationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.comausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 31. August 2006 unter dem 
Namen Asian Technology Portfolio als Portfolio des 
Fonds und Nachfolger des The Asian Technology 
Fund errichtet, einer offenen Investmentgesellschaft 
mit variablem Kapital (société d’investissement à ca-
pital variable), die am 12. Juni 1996 gemäß luxem-
burgischem Recht mit beschränkter Haftung ge-
gründet wurde; das Portfolio wurde am 30. Novem-
ber 2009 in Global Thematic Research Portfolio um-
benannt. Am 30. April 2011 wurde das Portfolio in 
Thematic Research Portfolio umbenannt. Am 31. 
Oktober 2018 wurde das Portfolio in Sustainable 
Global Thematic Portfolio umbenannt. 
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Anlageziel und Anlagepolitik  

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung von langfristigem 
Kapitalzuwachs ausgelegt. 

Beschreibung der Anlagedisziplinen und Anla-
geprozesse 

Dem Anlageziel entsprechend legt der Anlagever-
walter in erster Linie in ein Portfolio mit Aktien bzw. 
aktienbezogenen Wertpapieren indischer Unterneh-
men an, die seiner Ansicht nach am besten in der 
Lage sind, vom Wachstum der indischen Wirtschaft 
zu profitieren, und die nachweislich die Fähigkeit be-
sitzen, sich den Wirtschaftsbedingungen in Indien 
anzupassen und wettbewerbsfähig zu sein. Für 
diese Zwecke bezeichnet „indische Unternehmen“ 
(i) Unternehmen, die in Indien gegründet wurden o-
der dort ihren Sitz haben oder (ii) in Indien niederge-
lassene oder geschäftstätige Unternehmen oder (iii) 
Unternehmen, die den überwiegenden Anteil ihrer 
wirtschaftlichen Aktivitäten in Indien ausüben.  

Der Umfang der Anlagen des Portfolios in die ein-
zelnen Branchen hängt von wirtschaftlichen und un-
ternehmens-/branchenspezifischen Faktoren ab, 
sowie von den Zinssätzen, Wechselkursen und dem 
allgemeinen Niveau der Aktienkurse. Unter den der-
zeitigen Marktbedingungen wird sich das Portfolio 
voraussichtlich auf Anlagen in Unternehmen kon-
zentrieren, die die folgenden Kriterien erfüllen: (a) 
Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene; (b) Bran-
chen, in denen Indien in hohem Maße über Wettbe-
werbsvorteile (z. B. Software) und natürliche Mono-
pole oder ein breites Vertriebsnetz (z. B. Telekom-
munikation, Öl und Gas, Banken/Verbrauchsgüter) 
verfügt, sowie (c) ein starkes, transparentes und an-
legerfreundliches Management (einschließlich Un-
ternehmen im Besitz von multinationalen Konzern-
gesellschaften). 
 
Das Portfolio legt in erster Linie in Aktien und aktien-
bezogene Wertpapiere an, die an einer anerkannten 
Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt 
gehandelt werden. Das Portfolio kann auch in Aktien 
und aktienbezogene Wertpapiere indischer Unter-
nehmen, die an einer oder an mehreren indischen 
Börsen notiert sind, oder in Global Depositary 
Shares (GDS), American Depositary Receipts 
(ADR) und Global Depositary Receipts (GDR) oder 
in Wandelschuldverschreibungen und ungehebelte 
Aktienwerte (sog. Unleveraged-Access-Produkte) 
wie aktienbezogene Schuldverschreibungen, Ge-
nussscheine und zum jeweils aktuellen Marktkurs 
ausgeübte bzw. auslaufende Optionsscheine (Zero-
Strike-Warrants) dieser Unternehmen anlegen, 
wenn der Anlageverwalter diese Anlage für das 

Portfolio als vorteilhaft einstuft. Das Portfolio kann 
darüber hinaus bis zu 10 % seines Gesamtvermö-
gens in börsengehandelte Investmentfonds (ETF) 
anlegen, die Zugang zu bestimmten Sektoren der in-
dischen Wirtschaft bieten. 
 
Das Portfolio kann Kredite aufnehmen, deren Ge-
samtbetrag nicht mehr als 10 % seines Nettoinven-
tarwerts betragen darf. Ferner ist das Portfolio be-
rechtigt, Mittel über Back-to-Back-Vereinbarungen 
zu beschaffen, bei denen eine Währung gegen ei-
nen Kredit in einer anderen Währung hinterlegt wird, 
wobei diese Vereinbarungen nicht unter die obigen 
Beschränkungen fallen.  

Weitere Anlagestrategien 

Als kurzfristige Schutzmaßnahme, zur Erfüllung von 
Rücknahmen oder in dem Zeitraum bis zur Anlage 
von Mitteln wie vorstehend beschrieben, kann das 
Portfolio ohne Einschränkung Barmittel, bargeld-
nahe Mittel oder kurzfristige festverzinsliche Obliga-
tionen halten, einschließlich Geldmarktinstrumen-
ten, die hauptsächlich in US-Dollar oder Rupien de-
nominiert oder zahlbar sind und von einem OECD-
Mitgliedstaat oder einer seiner Behörden, Einrich-
tungen, Organisationen oder Stellen oder von einer 
supranationalen Einrichtung oder einem Finanzinsti-
tut begeben werden, dessen langfristige Schuldtitel 
von Moody’s mit einem Rating von Aa (einschließ-
lich Aa1, Aa2 und Aa3) oder besser oder von Stan-
dard & Poor’s mit „AA“ (einschließlich AA+ und AA-
) oder besser (bzw. einem entsprechenden Rating 
von mindestens einer IRSRO) bewertet werden. 

Das Portfolio kann bis zu 10 % seines Nettovermö-
gens in Wertpapiere anlegen, für die kein aufnahme-
bereiter Markt besteht. Vgl. hierzu die Ausführungen 
unter Ziffer (5) der „Anlagebeschränkungen“ in An-
hang A zu Teil II dieses Prospekts. Das Portfolio 
kann daher unter Umständen derartige Wertpapiere 
nicht ohne weiteres verkaufen. Diese Wertpapiere 
können darüber hinaus auch vertraglichen Be-
schränkungen hinsichtlich ihres Weiterverkaufs un-
terliegen. 

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass zu jeder 
Zeit mindestens 80 % des Gesamtvermögens des 
Portfolios in Aktienwerte indischer Unternehmen an-
gelegt sein werden; in keinem Fall werden die ge-
samten Anlagen in diese Wertpapiere weniger als 
zwei Drittel des Gesamtvermögens des Portfolios 
ausmachen.  

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Zur effizienten Portfoliover-
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waltung sowie zur Durchführung von Absicherungs-
techniken (Hedging) können an Börsen und an 
OTC-Märkten gehandelte derivative Instrumente, 
einschließlich Swaps, Optionen, Futures und Devi-
sengeschäfte, genutzt werden. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.  

 

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklasse(n) des Portfolios, 
die in einer bestimmten Währung angeboten wird 
bzw. werden (jeweils eine „Angebotswährung“), 
kann bzw. können gegenüber dieser Angebotswäh-
rung abgesichert werden. Eine solche Anteilklasse 
wird als „Hedged-Anteilklasse“ bezeichnet. Zweck 
einer Hedged-Anteilklasse ist es, dem Anleger einen 
stärker mit der Basiswährung des Portfolios korrelie-
renden Ertrag zu bieten, indem die Auswirkungen 
von Wechselkursschwankungen zwischen der Ba-
siswährung des Portfolios (d. h. US-Dollar) und der 
jeweiligen Angebotswährung für den Anleger unter 
Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Absiche-
rung von Anteilklassen sind in Teil II unter „Kauf von 
Anteilen – Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)“ enthalten. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
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(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der S&P BSE 200 Index. Das Portfolio 
nutzt die Referenzbenchmark zu Vergleichszwe-
cken in Bezug auf die Wertentwicklung. Das Portfo-
lio wird aktiv verwaltet und die Referenzbenchmark 
des Portfolios schränkt den Anlageverwalter in kei-
ner Weise bei der Umsetzung der Anlagestrategie 

des Portfolios ein. Das Portfolio kann zwar unter be-
stimmten Marktbedingungen und im freien Ermes-
sen des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil 
der Bestandteile der Referenzbenchmark halten, es 
wird allerdings nicht in jedes der in der Referenz-
benchmark enthaltenen Wertpapiere anlegen und 
kann auch Wertpapiere halten, die nicht Teil der Re-
ferenzbenchmark sind. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Wäh-
rung 

USD  

 

Bezeichnung 
der Anteilklas-
sen 

H bezeichnet Anteilklassen mit 

Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen). Wei-
tere Informationen sind unter 
„Kauf von Anteilen – Anteilklas-
sen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)" und 
„Risikofaktoren – Anteilklassen 
mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)" in 

Teil II enthalten. 

 

Geschäftstag Jeder Tag, an dem die Banken in 
Luxemburg, Mauritius und Indien 
und die New York Stock Exchange 
geöffnet sind 

 Ablauf der An-
nahmefrist 

11.00 Uhr MEZ an jedem Ge-
schäftstag 

Nettoinventar-
wertberechnung 

An jedem Geschäftstag                * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rücknahmeer-
löse  

Für die Anteile der Klassen A, 
AX, B, BX, C, I, S und S1 

Keine. 

Für die Anteile der Klassen 
AD und SD 

Monatlich zu erklären und 
auszuzahlen 

 

Siehe nachstehend unter „Aus-
schüttungen“. 

* einschließlich Hedged-Anteil-
klassen 

 

Der Rücknahmeerlös wird von 
der Verwahrstelle oder ihren 
Beauftragten normalerweise in-
nerhalb von fünf Geschäftsta-
gen in der jeweiligen Angebots-
währung gezahlt.  

Nettoinventar-
wertveröffentli-
chung  

Erhältlich bei der Verwaltungsge-
sellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 

 

   

 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-

schlag3 

Verwaltungsge-

bühr4 Vertriebsgebühr5 

Rücknahmeab-
schlag 

(CDSC) 6 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 
AX† 

bis zu 5,00% 
1,55% 
1,50% 
1,40% 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
A 

bis zu 5,00% 1,75% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD 

bis zu 5,00% 1,75% keine keiner 

Anteile der Klasse 
BX2† 

Keiner 
1,55% 
1,50% 
1,40% 

1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 
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Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3–4 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der Klasse 
B2* 

keiner 1,75% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3–4 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der Klasse 
C 

keiner 2,20% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

1 Jahr und län-
ger = 0% 

Anteile der Klasse 
I8 

bis zu 1,50% 0,95% keine keiner 

Anteile der Klasse 
S7 keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse 
SD7 

keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse 
S17 keiner 0,95% keine keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteil-
klassen) 

 

Anteile der Klasse 
A SGD H 

bis zu 5,00% 1,75% keine keiner 

Anteile der Klasse 
B SGD H2* 

keiner 1,75% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3–4 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-An-
teilklassen) 

 

Anteile der Klasse 
AD AUD H 

bis zu 5,00% 1,75% keine keiner 

Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen (ZAR-Hedged-
Anteilklassen) 

 

Anteile der Klasse 
AD ZAR H 

bis zu 5,00% 1,75% keine keiner 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A PLN H 

bis zu 5,00% 1,75% keine keiner 

 



 

 

1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Pros-
pekts. 

2 Nach Ablauf von sechs Jahren nach dem Kauf der An-
teile können die Anteile der Klassen B und BX gegen An-
teile der Klasse A und AX ausgetauscht werden, ohne 
dass hierfür Gebühren seitens des Portfolios oder der 
Verwaltungsgesellschaft erhoben werden. Weitere Ein-
zelheiten zum Austausch von Anteilen sind unter „Um-
tausch oder Austausch von Anteilen – Austausch von 
CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Prospekts ausgeführt.  

3  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
4  Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II. Für alle Anteile der Klassen AX und BX 
gelten die gestaffelten Gebührensätze wie folgt (1) für die 
ersten $ 50.000.000 des Gesamtnettovermögens der 
Klassen AX und BX, (2) für die nächsten $ 50.000.000 
des Gesamtnettovermögens der Klassen AX und BX und 
(3) für den Betrag des Gesamtnettovermögens der Klas-
sen AX und BX, der $ 100.000.000 überschreitet. 

5  Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen auf die 
Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

7 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 
† Die Anteile der Klassen AX und BX stehen nicht länger 

für Neuanlagen zur Verfügung, außer für bestehende An-
teilinhaber dieser Anteilklassen.  

 
* Mit Wirkung zum 15. Dezember 2016 werden die Anteile 

der Klasse B nicht mehr angeboten. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Anteilinhabern von Anteilen der Klasse 
B (oder anderer Formen der B-Anteilklassen wie bei-
spielsweise Hedged-Anteilklassen) eines anderen Port-
folios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B zum Um-
tausch zur Verfügung gestellt werden können.  

 

 

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 
Angebotswäh-

rungen 
Mindesterstan-

lage* 
Mindestfolge-

anlage* 

Maximaler An-
lagebe-
trag** 

Luxemburger 

Taxe 
d’Abonne-

ment*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse AX 

US-Dollar 
Euro 

Für Neuanleger 
nicht länger 
verfügbar 

$750 
€750 

keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse A 

US-Dollar 
Euro  
HKD 
SGD 

$2.000 
€2.000  

HK$15.000 
S$3.000 

$750 
€750  

HK$5.000 
S$1.000 

keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AD 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse BX 

US-Dollar 
Euro 

Für Neuanleger 
nicht länger 
verfügbar 

$750 
€750 

$250.000 
€250.000 

0,05% 

Anteile der 
Klasse B 

US-Dollar 
Euro 
HKD 
SGD 

$2.000 
€2.000 

HK$15.000 
S$3.000 

$750 
€750 

HK$5.000 
S$1.000 

$250.000 
€250.000 

HK$2.000.000 
S$350.000 

0,05% 

Anteile der 
Klasse C 

US-Dollar 
Euro 
HKD 
SGD 

$2.000 
€2.000 

HK$15.000 
S$3.000 

$750 
€750 

HK$5.000 
S$1.000 

keiner 0,05% 
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Anteile der 
Klasse I 

US-Dollar 
Euro 
HKD 
SGD 

$1 Mio.** 
€1 Mio.** 

HK$8 Mio.** 
S$1,5 Mio.** 

keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S 

US-Dollar 
Euro 

$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse SD 

US-Dollar $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1 

US-Dollar 
Euro 

$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

 

 
Abgesicherte 
Währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

       Maximaler 
Anlagebe-

trag** 

Luxemburger 
Taxe 

d’Abonne-
ment*** 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-
Hedged-Anteilklassen) 

  

Anteile der 
Klasse A SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse B SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 S$350.000 0,05% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen 
(AUD-Hedged-Anteilklassen) 

  

Anteile der 
Klasse AD AUD 
H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen 
(ZAR-Hedged-Anteilklassen) 

  

Anteile der 
Klasse AD ZAR 
H 

ZAR ZAR20.000 ZAR7.000 keiner 0,05% 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A PLN H 

PLN PLN 7.500 PLN 3.000 keiner 0,05% 

 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von dem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die 
vom Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Die Aktienanlagen des Portfolios unterliegen den für 
Aktienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann der Wert von Aktienanlagen als Reak-
tion auf die Aktivitäten und Geschäftsergebnisse 
einzelner Unternehmen oder aufgrund von schwer 
vorhersehbaren allgemeinen Marktbedingungen, 
wirtschaftlichen, politischen oder natürlichen Gege-
benheiten zum Teil dramatisch schwanken. Diese 
Faktoren beinhalten die Möglichkeit eines plötzli-
chen oder anhaltenden Marktrückgangs sowie mit 
einzelnen Unternehmen einhergehende Risiken. In 
der Vergangenheit haben Aktienwertpapiere im Ver-
gleich zu anderen Anlageprodukten höhere langfris-
tige Erträge erzielt und höhere kurzfristige Risiken 
mit sich gebracht. 

Da das Portfolio in erster Linie in Wertpapiere von in 
Indien ansässigen Emittenten anlegen wird, ist es 
unmittelbar von Schwankungen der Wertpapier-
märkte in Indien betroffen, die in der Vergangenheit 
Phasen dramatischen Wachstums und dramati-
scher Rückgänge erfahren haben, und ist darüber 
hinaus wirtschaftlichen Veränderungen und Ände-
rungen des politischen Klimas sowie allgemeinen 
Entwicklungen in Indien oder Indien betreffend aus-
gesetzt.  

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich oder jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II.  

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein hohes 
Risiko tolerieren können und mittel- bis langfristige 
Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger soll-
ten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des Port-
folios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse geeignet 
sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater in Ver-
bindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klassen A, AX, B, BX, I, C, S und 
S1 (und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) 
beabsichtigt der Verwaltungsrat derzeit nicht, im 
Hinblick auf die Anteile Ausschüttungen vorzuneh-
men. Den Anteilen zuzurechnende Nettoerträge und 
realisierte Nettogewinne werden daher im jeweiligen 
Nettoinventarwert der Anteile berücksichtigt. Es 
können jedoch im Ermessen des Verwaltungsrates 
Sonderausschüttungen erfolgen. 

Für die Anteile der Klassen AD und SD (und die ent-
sprechenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu 
erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat be-
absichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote pro An-
teil für diese Anteilklassen aufrechtzuerhalten; da-
her können Ausschüttungen aus dem Bruttoertrag 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten), aus reali-
sierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
den Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge (Brutto-
ertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hinausge-
hende Ausschüttungen können auch Rückzahlun-
gen des ursprünglich vom Anleger investierten Ka-
pitals beinhalten und damit zu einer Verringerung 
des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden 
Anteilklasse führen.  

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Ausschüttungen 
können nach Wahl des Anteilinhabers automatisch 
wieder angelegt werden. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, SD und S1 
erhält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) 
eine jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermögen 
auf den gesamten den Anteilen zuzurechnenden 
Nettoinventarwert, die 0,05 % des tagesdurch-
schnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die Ver-
waltungsgesellschaft erhält für jedes dieser Portfo-
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lios eine jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermö-
gen auf den gesamten den Anteilen der Klassen S, 
SD und S1 zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 
$ 50.000 oder, sofern niedriger, 0,01 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet. 
Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit von 
den Vermögenswerten des Portfolios, dem Transak-
tionsvolumen oder aus anderen Gründen erhöhen 
oder verringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios.  

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind in den wesentlichen Anlegerinfor-
mationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 5. August 2009 als ein Port-
folio des Fonds und als Nachfolger des ACMBern-
stein – India Growth Fund (ursprünglich India Libe-
ralisation Fund), eine am 8. November 1993 mit be-
schränkter Haftung nach Luxemburger Recht ge-
gründete offene Investmentgesellschaft mit variab-
lem Kapital (société d’investissement à capital vari-
able), errichtet. 
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Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung einer hohen Ge-
samtrendite durch eine Kombination von Einkünften 
und Kapitalzuwachs ausgelegt. 

Beschreibung der Anlagedisziplinen und Anla-
geprozesse 

Allgemein. Der Anlageverwalter geht davon aus, 

dass Marktineffizienzen an den globalen Märkten für 
Schuldtitel auf Anlegereinschätzungen, der Komple-
xität der Märkte und widersprechenden Investitions-
programmen beruhen. Um von diesen Ineffizienzen 
zu profitieren, kombiniert der Anlageverwalter quan-
titative Prognosen mit fundamentalen Kredit- und 
Wirtschaftsanalysen. 

Anlagestrategie. Das Portfolio strebt die Generie-
rung von Renditen durch eine Kombination von 
Wertpapieranalysen und Wertpapierauswahl, Sek-
tor-Allokation und Länderauswahl sowie auf Basis 
von währungsorientierten Entscheidungen in Bezug 
auf den Teil des Portfolionettovermögens an, der 
nicht auf Euro lautet oder gegenüber dem Euro ab-
gesichert ist.  

Anlagepolitik 

Der Anlageverwalter erwartet, dass jederzeit min-
destens 50 % des Nettovermögens des Portfolios in 
hochverzinsliche („high yield“) Industrieschuldtitel 
mit einem Rating (im Zeitpunkt des Kaufs) unterhalb 
Investment Grade angelegt sein werden und min-
destens zwei Drittel des Portfolionettovermögens in 
einer Kombination aus diesen Industrieschuldtiteln 
unterhalb Investment Grade und erstklassigen (In-
vestment Grade-) Schuldverschreibungen, die nach 
Ansicht des Anlageverwalters im Zeitpunkt des 
Kaufs über attraktive Eigenschaften im Hinblick auf 
hohe Zinserträge und/oder ein Potenzial für eine ins-
gesamt hohe Gesamtrendite verfügen. Vorbehaltlich 
der Einhaltung dieser Grenzen kann das Portfolio je-
doch in andere Arten von Schuldtiteln unabhängig 
von deren Rating oder Renditeeigenschaften anle-
gen, sofern der Anlageverwalter diese als geeignet 
ansieht.  

Das Portfolio darf nicht mehr als 20 % seines Ge-
samtvermögens in Schuldtitel staatlicher Emittenten 
in Schwellenländern (unabhängig von deren Rating) 
anlegen. Als Schwellenländer gelten diejenigen 
Länder, die von der Weltbank auf der Grundlage des 
Bruttonationaleinkommens pro Kopf nicht als Län-
der mit hohem Einkommen (high income countries) 
eingestuft werden (die von der Weltbank herausge-
gebene Liste dieser Länder findet sich unter: 

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATIS-
TICS/Resources/CLASS.XLS). 

Mindestens 85 % des Portfoliobestands werden je-
derzeit auf europäische Währungen lauten oder ge-
genüber europäischen Währungen abgesichert sein. 
Im Zusammenhang mit diesem Portfolio umfasst der 
Begriff "europäische Währungen" den Euro, das bri-
tische Pfund Sterling, Schweizer Franken, schwedi-
sche Kronen, dänische Kronen und norwegische 
Kronen. Darüber hinaus wird der Anlageverwalter 
die Positionen des Portfolios in nicht-europäischen 
Währungen aktiv verwalten und aktive Anlagemög-
lichkeiten durch Eingehen von Long- oder Short-Po-
sitionen in nicht-europäischen Währungen anstre-
ben. Etwaige sich daraus ergebende Cross-Hedge-
Währungspositionen werden die nachstehend be-
schriebenen Grenzen nicht übersteigen. 

Kreditqualität. Das Portfoliovermögen kann sowohl 
in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als 
auch in unterhalb Investment Grade bewertete 
Wertpapiere angelegt werden, einschließlich Wert-
papieren mit dem niedrigsten Rating für nicht nach-
rangige Schuldtitel und Wertpapieren ohne Rating, 
die nach dem alleinigen Ermessen des Anlagever-
walters von vergleichbarer Anlagequalität sind.  

Länderkonzentration. Vorbehaltlich der sonstigen 
für das Portfolio geltenden Grenzen unterliegt das 
Portfolio hinsichtlich seiner Anlagen in Wertpapiere 
von Emittenten in verschiedenen Ländern sowie hin-
sichtlich seiner Anlagen eines beliebigen Teils sei-
nes Vermögens in Emittenten, die in einem einzel-
nen Land domiziliert sind, keiner Beschränkung. 

Strukturierte Anlagen. Das Portfolio kann in (mit 
Investment Grade oder unterhalb Investment Grade 
bewertete) strukturierte Wertpapiere einer breiten 
Palette an Emittenten und Sponsoren anlegen. Zu 
den strukturierten Wertpapieren können durch Hy-
pothekenforderungen besicherte Non-Agency- 
(d. h. von privaten Emittenten ausgegebene) Wert-
papiere („MBS“), mit Hypothekenforderungen unter-
legte Wertpapiere mit variabler Verzinsung 
(„ARMS“) und durch Hypothekenwerte unterlegte 
Obligationen („CMOs“) sowie sonstige durch Ver-
mögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS“), 
durch gewerbliche Hypothekenforderungen besi-
cherte Wertpapiere („CMBS“) und besicherte 
Schuldverschreibungen („CDOs“) und damit verbun-
dene Finanzderivate und Währungen gehören. Die 
Anlagen des Portfolios in strukturierte Wertpapiere 
und mit Hypothekenwerten oder Vermögenswerten 
besicherte Wertpapiere werden 20 % seines Netto-
vermögens nicht übersteigen. 
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Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios eine breite Palette an derivativen Produkten und 
Strategien einsetzen. OTC-Derivate können (i) für 
Anlagezwecke als Alternative zu einer Direktanlage 
in die zugrunde liegenden Anlagen, (ii) zur Absiche-
rung gegen Zinsrisiken sowie Kredit- und Wäh-
rungsschwankungen oder (iii) für ein effizientes 
Portfoliomanagement eingesetzt werden. Diese Fi-
nanzderivate können insbesondere Swaps (ein-
schließlich Zinsswaps, Total Rate of Return Swaps 
("TRS“) und Credit Default Swaps ("CDS“), Swapti-
ons, Optionen, Terminkontrakte und verschiedene 
währungsbezogene Derivatetransaktionen (ein-
schließlich Devisentermingeschäfte) umfassen.  

Das Portfolio beabsichtigt, Kreditderivate, ein-
schließlich Single-Name-CDS, CDS-Indexprodukte 
und CDS-Sub-Index-Produkte (z. B. ein von der In-
ternational Index Company („iTraxx“) oder von der 
CDS Index Company (CDX) verwalteter Index sowie 
Optionen auf CDS und auf CDS-Indizes (wie iTraxx 
und CDX) einzusetzen, um effektive Long-Positio-
nen und gedeckte Short-Positionen in Bezug auf die 
betreffenden zugrunde liegenden Anlagen zu erzie-
len. Das Portfolio kann Netto-Short-Kredit-Positio-
nen einnehmen. In Bezug auf CDS kann das Portfo-
lio sowohl Sicherheit „verkaufen“, um eine Position 
einzunehmen, als auch Sicherheit „kaufen“, um so-
wohl ein Kreditrisiko abzusichern als auch syntheti-
sche Short-Positionen zu bilden.  

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 

und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 
wird schätzungsweise 20 % bis 250 % seines Netto-
inventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 berücksichtigt 
diese Bewertungsmethode weder die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Finanzderivat die Anlagerisi-
ken des Portfolios erhöht oder verringert, noch er-
laubt sie eine Aufrechnung von Finanzderivaten mit 
gegenläufigen Positionen. Bei dieser Methode wird 
der Leverage durch den Einsatz von Derivaten zu 
Absicherungszwecken automatisch erhöht. Folglich 
sollten sich die Anteilinhaber darüber im Klaren sein, 
dass ein höherer erwarteter Leverage nicht automa-
tisch ein höheres Anlagerisiko impliziert. Zudem 
kann der tatsächliche Leverage des Portfolios von 
dem vorstehend genannten erwarteten Leverage-
Grad abweichen. 

Währungsentscheidungen. Der Anlageverwalter 

wird die Positionen des Portfolios in nicht-europäi-
schen Währungen verwalten und aktive Anlagemög-
lichkeiten durch die Einnahme von Long- oder 
Short-Positionen durch den Einsatz von währungs-
bezogenen Derivaten wie Währungsoptionen und 
Terminkontrakten anstreben. Das Portfolio wird sein 
Nettoengagement (Long-Positionen abzüglich der 
Short-Positionen) in nicht-europäische Währungen 
auf 15 % seines Gesamtvermögens und sein Brut-
toengagement (Long-Positionen zuzüglich absolu-
tem Wert der Short-Positionen) auf 30 % seines Ge-
samtvermögens beschränken. 

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles). 

Das Portfolio darf darüber hinaus bis zu 10 % seines 
Nettovermögens in vom Anlageverwalter gespon-
serte Anlagevehikel in Pool-Form anlegen, um sein 
Vermögen effizienter zu verwalten und Positionen in 
bestimmten Anlageklassen einzugehen. 

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf.  

1 Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der Bloomberg Barclays Euro High 
Yield 2% Issuer Constrained Index. Das Portfolio 
nutzt die Referenzbenchmark zu Vergleichszwe-
cken in Bezug auf die Wertentwicklung. Das Portfo-
lio wird aktiv verwaltet und die Referenzbenchmark 
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des Portfolios schränkt den Anlageverwalter in kei-
ner Weise bei der Umsetzung der Anlagestrategie 
des Portfolios ein. Das Portfolio kann zwar unter be-
stimmten Marktbedingungen und im freien Ermes-
sen des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil 
der Bestandteile der Referenzbenchmark halten, es 
wird allerdings nicht in jedes der in der Referenz-
benchmark enthaltenen Wertpapiere anlegen und 
kann auch Wertpapiere halten, die nicht Teil der Re-
ferenzbenchmark sind. 

Weitere Anlagestrategien 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio darf nicht mehr 
als 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere an-
legen, denen es an Liquidität fehlt. Der Anlagever-
walter wird jedoch die Liquidität des Portfolios ins-
gesamt zu jeder Zeit sicherstellen. Vgl. hierzu die 
Ausführungen unter Ziffer (5) der „Anlagebeschrän-
kungen“ in Anhang A zu Teil II dieses Prospekts. 
Das Portfolio kann unter Umständen derartige Wert-
papiere nicht ohne weiteres verkaufen. Darüber hin-
aus können vertragliche Beschränkungen hinsicht-
lich des Weiterverkaufs von Wertpapieren bestehen. 
Des Weiteren unterliegen andere Wertpapierarten 
dieser Höchstgrenze von 10 %. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als vorübergehende 
Schutzmaßnahme, zwecks Bereitstellung der Mittel 
für Rücknahmen oder in Erwartung von Anlagen an 
verschiedenen internationalen Märkten ist das Port-
folio befugt, Barmittel oder bargeldnahe Mittel (in 
Euro oder anderen Währungen) und kurzfristige 
festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Geld-
marktpapieren, zu halten. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. Euro) und der jeweiligen Angebots-
währung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 

Risikofaktoren im Zusammenhang mit gegen-
über RMB abgesicherten Anteilklassen (RMB-
Hedged-Anteilklassen). Seit 2005 ist der Wechsel-
kurs des RMB nicht länger an den US-Dollar gekop-
pelt. RMB hat jetzt einen flexiblen aber gesteuerten 
Wechselkurs, der sich aus Angebot und Nachfrage 
am Markt in Bezug auf einen Währungskorb auslän-
discher Währungen ergibt. Die täglichen Devisen-
handelskurse des RMB gegenüber den großen 
Währungen am Interbanken-Devisenmarkt können 
innerhalb einer engen Bandbreite um den von der 
Zentralbank der Volksrepublik China herausgegebe-
nen Leitkurs frei fluktuieren. Die Umtauschbarkeit 
des RMB von Offshore-RMB (CNH) in Onshore-
RMB (CNY) unterliegt einem gesteuerten Wäh-
rungsprozess, für den bestimmte Devisenkontroll-
vorschriften und Devisenrückführungsbeschränkun-
gen gelten, die von der chinesischen Regierung in 
Abstimmung mit der Hongkong Monetary Authority 
(HKMA) auferlegt wurden. Der Wert des CNH kann 
aufgrund verschiedener Faktoren – und ggf. ganz 
erheblich – vom Wert des CNY abweichen; zu die-
sen Faktoren gehören die genannten Devisenkon-
trollvorschriften und Devisenrückführungsbeschrän-
kungen, die von der chinesischen Regierung jeweils 
auferlegt werden, sowie andere externe Markt-
kräfte.
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In dem Zeitraum seit dem Jahr 2005 haben die von 
der chinesischen Regierung verfolgten Devisenkon-
trollmaßnahmen zu einer allgemeinen Aufwertung 
des RMB (sowohl beim CNH als auch beim CNY) 
geführt. Dieser Aufwertungstrend kann sich weiter 
fortsetzen, er kann jedoch auch abreißen; es gibt 
keine Zusicherung, dass es in Bezug auf den RMB 
zu gegebener Zeit nicht zu einer Abwertung kommt. 
Eine Abwertung des RMB könnte sich nachteilig auf 
den Wert der Kapitalanlagen der Anleger in Anteile 
der Klasse RMB H auswirken. 

Die Anteile der Klasse RMB H sind Teilnehmer am 
Offshore-RMB-(CNH)-Markt, der Anlegern den 
freien Handel mit CNH außerhalb Festlandchinas 
mit am Markt in Hongkong zugelassenen Banken er-
laubt (HKMA-genehmigte Banken). Die Anteile der 
Klasse RMB H sind nicht mit einer Verpflichtung ver-
bunden, CNH auf Konten in Onshore-RMB (CNY) zu 
überweisen. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

   Ablauf der 
Annahme-
frist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschüttun-

gen* 

Für auf Euro lautende Anteilklas-
sen: 

16.00 Uhr US Eastern Time an je-
dem Geschäftstag 
 
Für Hedged-Anteilklassen (mit 
Ausnahme von RMB-Hedged-An-
teilklassen): 
18.00 Uhr MEZ an jedem Ge-
schäftstag 
 
Für RMB-Hedged-Anteilklassen 
13.00 Uhr MEZ an jedem Ge-
schäftstag  
 
Für Anteile der Klassen A, C und I:  
Täglich zu erklären und monatlich 
auszuzahlen 
 
Für Anteile der Klassen A2, AB, B2, 
C2, I2, S und S 1: 
Keine. 
 
Für Anteile der Klassen AT, CT, IT, 
NT und ZT:  
Monatlich zu erklären und auszu-
zahlen 
 
Für Anteile der Klasse AM:  

Monatlich zu erklären und auszu-
zahlen, mit einer festen Ausschüt-
tungsquote von 7 % 
 
Für Anteile der Klasse AA:   
Monatlich zu erklären und auszu-
zahlen, mit einer auf Basis des 
Bruttoertrags (vor Abzug von Ge-
bühren und Kosten) zu bestim-
menden Ausschüttungsquote 
 

Für Anteile der Klasse AR: 
Jährlich zu erklären und auszuzah-
len, mit einer auf Basis des Brutto-
ertrags (vor Abzug von Gebühren 
und Kosten) zu bestimmenden 
Ausschüttungsquote 

 
Siehe nachstehend unter "Aus-
schüttungen". 
 
* einschließlich der Hedged-Anteil-
klassen 
 

Portfolio-Währung Euro  

Nettoinventarwertbe-
rechnung 

An jedem Geschäftstag  

Nettoinventarwertver-
öffentlichung  
 
 
 
 

Bezeichnung der An-
teilklassen 

Erhältlich bei der Verwal-
tungsgesellschaft und unter 

www.alliancebernstein.com  
 
 
 
 

H bezeichnet Anteilklassen 

mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen). Wei-
tere Informationen zur Absi-
cherung von Anteilklassen 
sind im Kapitel „Kauf von An-
teilen – Anteilklassen mit 
Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)“ und 
„Risikofaktoren – Hedged-
Anteilklassen“ in Teil II aufge-
führt. 

 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

Auf Euro lautende Anteilklassen 
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 Erstausgabeaufschlag3 
Verwaltungsge-

bühr4 

Vertriebsge-
bühr5 

Rücknahmeab-
schlag 

(CDSC) 6 

Anteile der Klassen A 
und A2  

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse AA bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse AM bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse AR bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse AT bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
B22** 

keiner 1,20% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 3 

Jahre und länger 
= 0% 

Anteile der Klassen C 
und C2 

keiner 1,65% keine 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 1,0% 

1 Jahr und länger 
= 0% 

Anteile der Klassen I9 
und I29 

bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 

Anteile der Klasse S7 keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse S17 keiner 0,60% keine keiner 

Anteile der Klasse AB8 keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse ZT8 keiner keine keine keiner 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen AT CHF H und 
A2 CHF H bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klassen IT CHF H und 
I2 CHF H9 bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 
 

Anteile der Klasse AA AUD H 
bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse AT AUD H 
bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AT USD H 
bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse AA USD H 
bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse A2 USD H 
bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse CT USD H 
keiner 1,65% keine 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 1,0% 

1 Jahr und län-
ger = 0% 

Anteile der Klasse I2 USD H9 
bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 

Anteile der Klasse IT USD H9 
bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 

Anteile der Klasse NT USD H 
bis zu 3,00% 1,65% keine keiner 
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Anteile der Klasse S1 USD H7 

keiner 0,60% keine keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AA SGD H 
bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse AT SGD H 
bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Gegenüber dem Hongkong-Dollar abgesicherte Anteilklassen (HKD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AA HKD H 
bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

 
    

Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB*-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AA RMB H 
bis zu 
5,00% 

1,20% keine keiner 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I2 GBP H9 
bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A2 PLN H bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 
Anteile der Klasse I2 PLN H9 bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 
     
Gegenüber der tschechischen Krone abgesicherte Anteilklassen (CZK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A2 CZK H bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 
Anteile der Klasse I2 CZK H9 bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 

 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Pros-
pekts. Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, 
dass in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Ge-
bühren und Aufwendungen für die nachstehend aufge-
führten Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der 
Verwaltungsgebühr und aller anderen Kosten und Ge-
bühren, die unter „Zusätzliche Informationen – Kosten 
und Gebühren” in Teil II aufgeführt sind, inklusive der Lu-
xemburger Taxe d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme 
von bestimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovi-
sionen und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten 
Prozentsätze des durchschnittlichen der jeweiligen An-
teilklasse (und den betreffenden Hedged-Anteilklassen) 
zuzurechnenden Nettoinventarwerts des Portfolios für 
das jeweilige Geschäftsjahr übersteigt – 1,50 % (A), 
1,50 % (A2), 1,50 % (AA), 1,50 % (AM), 1,50 % (AR), 
1,50 % (AT), 2,50 % (B2), 1,95 % (C), 1,95 % (C2), 
1,95 % (CT), 0,95 % (I), 0,95 % (I2), 0,95 % (IT), 1,95 % 
(NT), 0,15 % (S), 0,75 % (S1) bzw. 0,01 % (ZT) – freiwil-
lig dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht einzuräumen, 
diese Gebühren und Aufwendungen von den an die Ver-
waltungsgesellschaft zu leistenden Zahlungen abzuzie-
hen, bzw. diese Gebühren und Aufwendungen selbst zu 
tragen; diese Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft 
gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern im Namen des 
Fonds eine entsprechende anders lautende Mitteilung 
macht. 

2 Nach Ablauf von vier Jahren nach dem Kauf der Anteile 
können die Anteile der Klasse B2 gegen Anteile der 

Klasse A2 ausgetauscht werden, ohne dass hierfür Ge-
bühren seitens des Fonds oder der Verwaltungsgesell-
schaft erhoben werden. Weitere Einzelheiten zum Aus-
tausch von Anteilen sind unter „Umtausch oder Aus-
tausch von Anteilen – Austausch von CDSC-Anteilen“ in 
Teil II dieses Prospekts ausgeführt.  

3  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
4  Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II. 

5 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klassen C, C2 und CT (und der entsprechenden 
Hedged-Anteilklassen) unter bestimmten Bedingungen 
auf die Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

7 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden. 

8 Anteile der Klassen ZT und AB sind für Anlagen vorbe-
halten, die durch Fonds von AB getätigt werden. 
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9 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 
 

* „RMB“ bezeichnet Offshore-RMB (CNH), nicht Onshore-
RMB (CNY)  

 

** Mit Wirkung zum 15. Dezember 2016 werden die Anteile 
der Klasse B nicht mehr angeboten. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Anteilinhabern von Anteilen der Klasse 
B (oder anderer Formen der B-Anteilklassen wie bei-
spielsweise Hedged-Anteilklassen) eines anderen Port-
folios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B zum Um-
tausch zur Verfügung gestellt werden können.  

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 
Angebotswäh-

rungen 

Mindesterstan-

lage* 

Mindestfolge-

anlage* 

Maximaler An-
lagebe-

trag** 

Luxemburger 
Taxe 

d’Abonne-
ment*** 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

      

Anteile der Klas-
sen A und A2 

Euro 
US-Dollar 

HKD (Klasse 
A2) 

€2.000 
$2.000 

HK$15.000 

€750 
$750 

HK$5.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AA 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AM 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AR 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AT 

Euro 
US-Dollar 

SGD 
HKD 

€2.000 
$2.000 

S$3.000 
HK$15.000 

 

€750 
$750 

S$1.000 
HK$5.000 

 

keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse B2 

Euro 
US-Dollar 

HKD  

€2.000 
$2.000 

HK$15.000 

€750 
$750 

HK$5.000 
 

$250.000 
€250.000 

HK$2.000.000 
0,05% 

Anteile der Klas-
sen C und C2 

Euro 
US-Dollar 

€2.000 
$2.000 

€750 
$750 

keiner 0,05% 

Anteile der Klas-
sen I und I2 

Euro 
US-Dollar 

€1 Mio.** 
$1 Mio.** 

keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S 

Euro  
US-Dollar 

 

€20 Mio.** 
$25 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1 

Euro  
US-Dollar 

€20 Mio.** 
$25 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse AB 

Euro  
US-Dollar 

€20 Mio.** 
$25 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse ZT 

Euro €20 Mio.** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

      

Anteile der Klas-
sen AT CHF H 
und A2 CHF H 

CHF CHF 2.000 CHF 1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klas-
sen IT CHF H 
und I2 CHF H 

CHF CHF 1 Mio.** keine keiner 0,05% 
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Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AA AUD 
H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AT AUD 
H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AT USD 
H 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AA USD 
H 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse A2 USD 
H 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse CT USD 
H 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse IT USD 
H 

USD $1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I2 USD 
H 

USD $1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse NT USD 
H 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S1 USD 
H 

USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AA SGD 
H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AT SGD 
H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Hongkong-Dollar abgesicherte Anteilklassen (HKD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AA HKD 
H 

HKD HK$15.000 HK$5.000 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Renminibi abgesicherte Anteilklassen (RMB-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AA RMB 
H 

RMB RMB10.000 RMB3.750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse I2 GBP 
H 

GBP £1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A2 PLN 
H 

PLN 
PLN 7.500 PLN 3.000 keiner 0,05% 
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Anteile der 
Klasse I2 PLN H 

PLN 
PLN 

4.000.000** 
keine keiner 0,05% 

      
Gegenüber der tschechischen Krone abgesicherte Anteilklassen (CZK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A2 CZK 
H 

CZK 
CZK 50.000 CZK 20.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I2 CZK 
H 

CZK 
CZK 

25.000.000** 
keine keiner 0,05% 

      

 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von dem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die 
vom Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk (VaR)-Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

 
Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Schwankungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können niedriger als In-
vestment Grade bewertete Wertpapiere einem hö-
heren Risiko von Kapital- und Zinsverlusten unterlie-
gen und sie sind im Allgemeinen weniger liquide und 
volatiler als höher bewertete Wertpapiere. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Aus-
schüttungen gezahlt werden, und das Portfolio hat 
keine bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die erhebliche 
Risiken tolerieren können, einschließlich der mit Fi-
nanzderivaten verbundenen Risiken, und die das 
Ertragspotenzial von festverzinslichen Kapitalanla-
gen mit oder ohne Investment Grade-Rating nutzen 
möchten. Anleger sollten sich im Hinblick darauf, ob 
die Anteile des Portfolios für ihre jeweiligen Anlage-
bedürfnisse geeignet sind, mit ihrem AB-Finanzbe-
rater oder einem anderen Finanzberater in Verbin-
dung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, für die Anteile der 
Klassen A, C und I (und die entsprechenden Anteile 
der H-Klassen) Ausschüttungen in voller Höhe bzw. 
nahezu in voller Höhe der jeder dieser Anteilklassen 
zuzurechnenden Nettoerträge des Portfolios täglich 
zu erklären und monatlich auszuzahlen.  

Für die Anteile der Klassen AT, CT, IT, NT und ZT 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) be-
absichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen mo-
natlich zu erklären und auszuzahlen, die in voller 
Höhe oder nahezu in voller Höhe den jeder dieser 
Anteilklassen zuzurechnenden Nettoerträgen des 
Portfolios entsprechen. 

Für die Anteile der Klasse AA (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären und 
auszuzahlen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine 
stabile Ausschüttungsquote pro Anteil für diese An-
teilklassen aufrechtzuerhalten.  

Für die Anteile der Klasse AR beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären 
und auszuzahlen.  

Die Ausschüttungsquote wird basierend auf dem 
Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
ermittelt; daher können Ausschüttungen aus reali-
sierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem der betreffenden Anteilklasse zuzurechnenden 
Kapital erfolgen. Da durch Gebühren und Kosten die 
Ausschüttungsquote nicht gesenkt wird, verringert 
sich der Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden 
Anteilklassen um diese Gebühren und Kosten. 

Für die Anteile der Klasse AM beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären 
und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, 
eine feste Ausschüttungsquote (auf Jahresbasis) 
von 7 % je Anteil für Anteile der Klasse AM aufrecht-
zuerhalten. Dabei können Ausschüttungen aus Net-
toerträgen, realisierten und nicht realisierten Gewin-
nen und aus dem der betreffenden Anteilklasse zu-
zurechnenden Kapital erfolgen. Ausschüttungen 
aus Kapital können auch Rückzahlungen des ur-
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sprünglich vom Anleger investierten Kapitals bein-
halten und damit zu einer Verringerung des Nettoin-
ventarwerts je Anteil der betreffenden Anteilklasse 
führen. Der Verwaltungsrat wird die Erträge und Auf-
wendungen der Anteilklasse AM, ebenso wie die 
festgelegte Ausschüttungsquote regelmäßig über-
prüfen und diese Ausschüttungsquote ggf. senken 
oder erhöhen. Dieser Prozentsatz wird in der nächs-
ten Aktualisierung des Prospekts veröffentlicht; bis 
dahin können die Anteilinhaber den aktuellen Pro-
zentsatz unter www.alliancebernstein.com abrufen. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A2, AB, B2, C2, I2, S und S1 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) 
Ausschüttungen auszuzahlen. Die den Anteilen zu-
zurechnenden Nettoerträge und realisierten Netto-
gewinne werden daher im Nettoinventarwert dieser 
Anteile berücksichtigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle  

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S und S1 er-
hält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile (so-
wie die entsprechenden Anteile der H-Klassen) eine 
jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf 
den gesamten den Anteilen zuzurechnenden Netto-
inventarwert, die 0,05 % des tagesdurchschnittli-
chen Nettoinventarwerts beträgt. Die Verwaltungs-
gesellschaft erhält eine jährliche Gebühr aus dem 
Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
der Klassen S und S1 (sowie den entsprechenden 
Anteilen der H-Klassen) zuzurechnenden Nettoin-
ventarwert, die USD 50.000 oder, sofern niedriger, 

0,01 % des tagesdurchschnittlichen Nettoinventar-
werts beträgt. Für die Anteile der Klassen AB und 
ZT wird auf die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft 
verzichtet, um eine doppelte Gebührenbelastung zu 
vermeiden, da die Gebühr der Verwaltungsgesell-
schaft durch den AB-Fonds gezahlt wird, der die An-
lage in Anteile der Klassen AB und ZT tätigt. 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle für das Portfolio werden 
aus dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit 
der in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und wer-
den einen in Teil II des Prospekts unter „Gebühren 
der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht 
überschreiten. Diese Gebühren können sich in Ab-
hängigkeit von den Vermögenswerten des Portfo-
lios, dem Transaktionsvolumen oder aus anderen 
Gründen erhöhen oder verringern. 

 

Die Verwahrstellengebühren können – vorbehaltlich 
einer Mindestgebühr von $ 10.000 p. a. – zwischen 
einem Mindestsatz von 0,005 % und einem Höchst-
satz von 0,50 % p. a. variieren, werden auf Basis 
des am letzten Handelstag eines jeden Monats be-
stimmten Nettoinventarwerts des Portfolios berech-
net und umfassen nicht die Kosten der Korrespon-
denzbank, Aufwendungen und Transaktionsgebüh-
ren, die gesondert erhoben werden.  

Auflegungskosten 

Das Portfolio hat keine noch nicht abgeschriebenen 
Gründungskosten.  

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 

des Portfolios sind in den wesentlichen Anlegerin-
formationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 15. März 2010 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Dieses Portfolio ist auf die Erzielung von langfristi-
gem Kapitalzuwachs ausgelegt.  

Anlagedisziplin und Anlageprozesse 

Anlagepolitik 

Das Portfolio strebt die Erzielung seines Anlageziels 
in erster Linie durch Anlagen in ein diversifiziertes 
Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Un-
ternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitali-
sierung an, die nach Einschätzung des Anlagever-
walters unterbewertet sind. In diesem Zusammen-
hang umfasst der Begriff “Unternehmen mit geringer 
und mittlerer Marktkapitalisierung” die Unterneh-
men, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der 
Erstanlage in den Kapitalisierungsbereich zwischen 
dem kleinsten Unternehmen innerhalb des Russell 
2500™ Indexes und entweder $5 Mrd. oder, sofern 
größer, der Marktkapitalisierung des größten Unter-
nehmens innerhalb des Russell Indexes fällt. Unter 
normalen Bedingungen wird das Portfolio voraus-
sichtlich mindestens 80 % seines Nettovermögens 
in diese Art von Wertpapieren anlegen. 

Anlageprozesse 

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass der Akti-
enkurs eines Unternehmens im Laufe der Zeit den 
Substanzwert eines Unternehmens widerspiegelt. 
Der bei Aktienanlagen angewandte fundamentale 
Wertansatz des Anlageverwalters definiert Wert ge-
nerell durch Bezugnahme auf das Verhältnis zwi-
schen dem aktuellen Kurs eines Wertpapiers und 
seinem Substanzwert gemessen an den langfristi-
gen Ertragsaussichten. Dieser Ansatz zielt auf dem 
US-Markt für Unternehmen mit geringer und mittle-
rer Marktkapitalisierung auf eine Vielzahl von Wert-
papieren ab, die als unterbewertet gelten, weil sie 
attraktive Kurse relativ zu ihrem zukünftigen Ertrags-
potenzial bieten. Entsprechend bilden die Progno-
sen der Erträge und des Dividendenpotenzials von 
Unternehmen den Kern des fundamentalen Wertan-
satzes. 

Die Anlageentscheidungen des Anlageverwalters 
stützen sich in erster Linie auf seine Fundamen-
talanalyse und sein umfangreiches internes Rese-
arch-Team. Die Anlageentscheidungen sind das Er-
gebnis des nachstehend beschriebenen mehrstufi-
gen Prozesses. 

Der Prozess beginnt mit dem Einsatz eigener quan-
titativer Modelle des Anlageverwalters für die Suche 
nach Aktienwerten mit Merkmalen, die in der Ver-
gangenheit mit einer Outperformance verbunden 
waren. Vereinfacht ausgedrückt sucht der Anlage-
verwalter nach Unternehmen mit einer attraktiven 
Bewertung (beispielsweise mit einem niedrigen 

Kurs-Buchwert-Verhältnis) und überzeugenden Er-
folgsfaktoren (z. B. Momentum und Eigenkapitalren-
dite). Genauer gesagt versucht der Anlageverwalter 
zu bestimmen, inwieweit jeder Aktienwert diesen 
Faktoren im Vergleich zu vergleichbaren Unterneh-
men der gleichen Branche und dem Aktienspektrum 
mit geringerer Marktkapitalisierung insgesamt aus-
gesetzt ist. Der Anlageverwalter verwendet diese In-
formationen dann zur Berechnung einer voraus-
sichtlichen Rendite. Renditen und Rankings werden 
täglich aktualisiert. Die Rankings werden eingesetzt, 
um potenzielle Kandidaten für weitere fundamentale 
Untersuchungen zu ermitteln, die später gegebe-
nenfalls zum Portfolio hinzugefügt werden können. 
In der Regel konzentrieren die Analysten ihre funda-
mentalen Research-Tätigkeiten auf die attraktivsten 
20 % des Anlageuniversums. 

Der fundamentale Research-Prozess des Anlage-
verwalters ist breit angelegt. Entsprechend bilden 
die Prognosen der Erträge und des Dividendenpo-
tenzials von Unternehmen den Kern des fundamen-
talen Wertansatzes. Das Research-Team bestimmt 
und quantifiziert die kritischen Variablen, die die 
Performance eines Unternehmens beeinflussen, 
und analysiert die Ergebnisse, um so Aussagen 
über die langfristigen Aussichten und voraussichtli-
chen Erträge jedes Unternehmens machen zu kön-
nen. Als eine der größten multinationalen Invest-
mentgesellschaften hat der Anlageverwalter Zugang 
zu beträchtlichen Informationen über alle von ihm 
untersuchten Unternehmen. Das Research-Team 
des Anlageverwalters entwickelt ein fundiertes Ver-
ständnis der Produkte, Dienstleistungen und Märkte 
sowie der Wettbewerbssituation der Unternehmen, 
die für Aktienkäufe in Frage kommen. Die Analysten 
lernen außerdem das Management dieser Unter-
nehmen kennen. Die finanzielle Entwicklung eines 
Unternehmens wird normalerweise für einen ge-
samten Konjunkturzyklus projiziert, d. h. einschließ-
lich eines Höchst- und Tiefststandes, und zwar im 
Hinblick auf Prognosen für das reale Wirtschafts-
wachstum und Veränderungen bei der Inflationsrate 
und den Zinssätzen. Der Anlageverwalter legt den 
Schwerpunkt auf die durch den derzeitigen Kurs im-
plizierte Bewertung im Verhältnis zu den Erträgen, 
die das Unternehmen voraussichtlich in den folgen-
den fünf Jahren erzielen wird, oder den konjunktur-
bereinigten („normalisierten“) Gewinnen, wobei für 
das fünfte Jahr das durchschnittliche Konjunktur-
wachstum in der Mitte des Konjunkturzyklus zu-
grunde gelegt wird.  

Der Chief Investment Officer und der Director of Re-
search for Small & Mid-Cap Value Equities (der Lei-
ter der Research-Abteilung für Aktienwerte kleinerer 
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und mittlerer Unternehmen) innerhalb des Unter-
nehmensbereichs Global Value Equities des Anla-
geverwalters arbeiten bei der Auswertung der Wert-
papiere mit dem voraussichtlich größten Renditepo-
tenzial eng mit den Analysten zusammen. Sie erstel-
len die Rangfolge der Research-Faktoren und arbei-
ten mit den Analysten bei der Durchführung der Re-
search-Tätigkeiten zusammen. Die Prognosen der 
Analysten werden in Research-Review-Meetings 
mit dem Chief Investment Officer und dem Director 
of Research erörtert. In diesen Diskussionen wer-
den die wichtigsten Kontroversen hinsichtlich der 
Wertpapiere und die zentralen analytischen Themen 
zu den zugrunde liegenden Ertragsprognosen be-
handelt, um die Ertragsaussichten für die Wertpa-
piere sowie die Risiken und potenziellen positiven 
Kursentwicklungen und die Attraktivität jedes Wert-
papiers im Vergleich zu anderen Anlagen zu erfas-
sen und zu beurteilen. Der Chief Investment Officer 
und der Director of Research arbeiten eng zusam-
men, um jede Anlagemöglichkeit im Verhältnis zum 
Gesamtportfolio abzuwägen, und den Zeitpunkt für 
Käufe und Verkäufe und den geeigneten Umfang 
der Position für das jeweilige Wertpapier zu bestim-
men. Ein aus erfahrenen Investmentspezialisten be-
stehender Ausschuss (die „Investment Policy 
Group” oder „IPG”) betreut diesen Prozess, indem 
er zusätzliche Einschätzungen beisteuert und die 
Überwachung der Risiken übernimmt. Die endgülti-
gen Entscheidungen zur Auswahl der Wertpapiere 
treffen der Chief Investment Officer und der Director 
of Research. Die Analysten sind auch weiterhin für 
die Beobachtung neuer Entwicklungen zuständig, 
welche die von ihnen analysierten Wertpapiere be-
treffen würden.  

Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfo-
lio in etwa 60 bis 125 Unternehmen anlegen. Der 
Anlageverwalter versucht, die Gesamtvolatilität des 
Portfolios in Relation zu dem Spektrum an Unter-
nehmen zu steuern, die die untersten 20 % der ge-
samten US-amerikanischen Marktkapitalisierung 
ausmachen, indem er vielversprechende Wertpa-
piere bevorzugt, die ein optimales Gleichgewicht 
aus Rendite und angestrebtem Risiko-Level bieten. 
Zeitweise kann das Portfolio eine bestimmte Bran-
che innerhalb des Gesamtspektrums an Unterneh-
men stärker oder schwächer positionieren.  

Soweit Unternehmen bestimmter Branchen jeweils 
einen wesentlichen Anteil des Spektrums an Unter-
nehmen der untersten 20 % der gesamten US-ame-
rikanischen Marktkapitalisierung ausmachen (z. B. 
Finanz- und Verbraucherdienste), kann das Portfolio 
auch wesentliche Anlagen in diese Unternehmen tä-
tigen. 

Eine etwaige Abweichung des aktuellen Aktienkur-
ses eines Unternehmens von seinem geschätzten 
Substanzwert kann zumindest teilweise die Folge ei-
ner negativen, kurzfristigen Marktstimmung sein, die 

den jeweiligen aktuellen Ereignissen oder Entwick-
lungen zuzuschreiben ist. Um das Risiko zu verrin-
gern, dass ein unterbewertetes Wertpapier gekauft 
wird, bevor die nachteilige Marktstimmung wieder 
umschlägt, überwacht der Anlageverwalter zudem 
die Korrekturen der Ertragsprognosen der Analysten 
und die relativen Ertragstrends (auch „Momen-
tum“ genannt) und kann somit den richtigen Zeit-
punkt für weitere Käufe und Verkäufe besser be-
stimmen. 

Ein Wertpapier wird im Allgemeinen verkauft, wenn 
es die entsprechenden Bewertungskriterien nicht 
mehr erfüllt. In der Regel wird eine Steigerung der 
Marktkapitalisierung eines Unternehmens im Ver-
hältnis zu anderen an inländischen Börsen gehan-
delten Unternehmen nicht dazu führen, dass das 
Portfolio das Wertpapier verkauft. 

Weitere Anlagestrategien 

Als kurzfristige Schutzmaßnahme oder zur Erfüllung 
von Rücknahmen kann das Portfolio ohne Ein-
schränkung Barmittel, bargeldnahe Mittel oder kurz-
fristige festverzinsliche Obligationen halten, ein-
schließlich Geldmarktinstrumenten. 

Das Portfolio kann bis zu 10 % seines Nettovermö-
gens in Wertpapiere anlegen, für die kein aufnahme-
bereiter Markt besteht. Vgl. hierzu die Ausführungen 
unter Ziffer (5) der „Anlagebeschränkungen” in An-
hang A zu Teil II dieses Prospekts. Das Portfolio 
kann daher unter Umständen derartige Wertpapiere 
nicht ohne weiteres verkaufen. Diese Wertpapiere 
können darüber hinaus auch vertraglichen Be-
schränkungen hinsichtlich ihres Weiterverkaufs un-
terliegen. 

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass zu jeder 
Zeit mindestens 80 % des Gesamtvermögens des 
Portfolios in Aktienwerte US-amerikanischer Unter-
nehmen angelegt sein werden, zu denen auch 
REITs gehören können; in keinem Fall werden die 
gesamten Anlagen in diese Wertpapiere weniger als 
zwei Drittel des Gesamtvermögens des Portfolios 
ausmachen. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
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pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Zur effizienten Portfoliover-
waltung sowie zur Durchführung von Absicherungs-
techniken (Hedging) können an Börsen und an 
OTC-Märkten gehandelte derivative Instrumente, 
einschließlich Swaps, Optionen, Futures und Devi-
sengeschäfte, genutzt werden. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 
Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der Russell 2500 Index. Das Portfolio 
nutzt die Referenzbenchmark zu Vergleichszwe-
cken in Bezug auf die Wertentwicklung sowie zur 
Volatilitätsmessung. Das Portfolio wird aktiv verwal-
tet und die Referenzbenchmark des Portfolios 
schränkt den Anlageverwalter in keiner Weise bei 
der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfolios 
ein. Das Portfolio kann zwar unter bestimmten 
Marktbedingungen und im freien Ermessen des An-
lageverwalters einen wesentlichen Teil der Bestand-
teile der Referenzbenchmark halten, es wird aller-
dings nicht in jedes der in der Referenzbenchmark 
enthaltenen Wertpapiere anlegen und kann auch 
Wertpapiere halten, die nicht Teil der Referenz-
benchmark sind. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

    
Bezeichnung 
der Anteilklas-
sen 
 

 
H bezeichnet Hedged-Anteil-

klassen. Weitere Informatio-
nen zur Absicherung von An-
teilklassen sind im Kapitel 
„Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsiche-
rung (Hedged-Anteilklassen)“ 
und „Risikofaktoren– Hedged-
Anteilklassen“ in Teil II aufge-
führt. 
 

Portfolio-Wäh-
rung 

USD  

Nettoinventar-
wert-berechnung 

An jedem Geschäftstag  Ausschüttun-

gen* 

Keine. Siehe nachstehend un-

ter „Ausschüttungen“. 

* einschließlich Hedged-Anteil-
klassen 

Nettoinventar-
wert-veröffentli-
chung  

Erhältlich bei der Verwaltungsgesell-
schaft und unter www.alliancebern-
stein.com 

 Ablauf der An-
nahmefristen 

Für auf US-Dollar lautende An-
teilklassen: 
16.00 Uhr US Eastern Time an 
jedem Geschäftstag 
 
Für Hedged-Anteilklassen: 
18.00 Uhr MEZ an jedem Ge-
schäftstag 
 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-
schlag3 

Verwaltungsge-
bühr4 Vertriebsgebühr5 

Rücknahmeab-
schlag6 
(CDSC) 

Auf US-Dollar lautende Anteil-
klassen 

    

Anteile der Klasse A  bis zu 5,00% 1,60% keine keiner 

Anteile der Klasse 
B2* 

keiner 1,60% 1,00% 

 
Haltedauer 0–1 Jahr 

= 4,0% 
Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3–4 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 4 Jahre 
und länger = 0% 

 
 

Anteile der Klasse C  keiner 2,05% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

1 Jahr und länger = 
0% 

 

Anteile der Klasse I8  bis zu 1,50% 0,80% keine keiner 
 

Anteile der Klasse 
S7 keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse 
S17  
 

keiner 0,75% keine keiner 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 
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Anteile der Klasse A 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,60% keine keiner 

Anteile der Klasse C 
EUR H 

keiner 2,05% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

1 Jahr und länger = 
0% 

 

Anteile der Klasse I 
EUR H8 

bis zu 1,50% 0,80% keine 
keiner 

Anteile der Klasse S 
EUR H7 keiner keine keine 

keiner 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H7 keiner 0,75% keine keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,60% keine keiner 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
AUD H 

bis zu 5,00% 1,60% keine keiner 

     
 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Pros-
pekts. Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, 
dass in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Ge-
bühren und Aufwendungen für die nachstehend aufge-
führten Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der 
Verwaltungsgebühr und aller anderen Kosten und Ge-
bühren, die unter „Zusätzliche Informationen – Kosten 
und Gebühren” in Teil II aufgeführt sind, inklusive der Lu-
xemburger Taxe d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme 
von bestimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovi-
sionen und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten 
Prozentsätze des durchschnittlichen den nachstehenden 
Anteilklassen (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) 
jeweils zuzurechnenden Nettoinventarwerts des Portfo-
lios für das jeweilige Geschäftsjahr übersteigt – 2,00 % 
(A), 3,00 % (B), 2,45 % (C), 1,20 % (I), 0,15 % (S), bzw. 
0,90 % (S1) – freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das 
Recht einzuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen 
von den an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden 
Zahlungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Auf-
wendungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der 
Verwaltungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteil-
inhabern im Namen des Fonds eine entsprechende an-
ders lautende Mitteilung macht. 

2 Nach Ablauf von sechs Jahren nach dem Kauf der An-
teile können die Anteile der Klasse B gegen Anteile der 
Klasse A ausgetauscht werden, ohne dass hierfür Ge-
bühren seitens des Fonds oder der Verwaltungsgesell-
schaft erhoben werden. Weitere Einzelheiten zum Aus-
tausch von Anteilen sind unter „Umtausch oder Aus-
tausch von Anteilen – Austausch von CDSC-Anteilen“ in 
Teil II dieses Prospekts ausgeführt. 

3  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 

4  Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II. 

5  Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C (und die entsprechenden Anteile der 
H-Klassen) unter bestimmten Bedingungen auf die Erhe-
bung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

7 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 
* Mit Wirkung zum 15. Dezember 2016 werden die Anteile 

der Klasse B nicht mehr angeboten. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Anteilinhabern von Anteilen der Klasse 
B (oder anderer Formen der B-Anteilklassen wie bei-
spielsweise Hedged-Anteilklassen) eines anderen Port-
folios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B zum Um-
tausch zur Verfügung gestellt werden können.  
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Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 Angebotswäh-
rungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

Auf US-Dollar lautende  
Anteilklassen 

    

Anteile der 
Klasse A  

US-Dollar 
Euro 
SGD 
HKD 

 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 
HK$15.000 

$750 
€750 

S$1.000 
HK$5.000 

keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse B  

US-Dollar 
Euro 
SGD 
HKD 

 

$2,000 
€2.000 

S$3.000 
HK$15.000 

$750 
€750 

S$1.000 
HK$5.000 

$250.000 
€250.000 

S$350.000 
HK$2.000.000 

0,05% 

Anteile der 
Klasse C  

US-Dollar 
Euro 
SGD 

 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 

$750 
€750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I  

US-Dollar 
Euro 
SGD 

 

$1 Mio.** 
€1 Mio.** 

S$1,5 Mio.** 
keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S  

US-Dollar 
 Euro 

 

$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1  

US-Dollar  
Euro 

 

$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

 
keine keiner 0,01% 

 Abgesicherte 
Währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

EUR-Hedged-Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A EUR H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse C EUR H 

Euro €2.000 €750 
keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse I EUR H 

Euro €1 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse S EUR H 

Euro €20 Mio.** 
keine keiner 

0,01% 

Anteile der 
Klasse S1 EUR 
H 

Euro €20 Mio.** 
keine keiner 

0,01% 

SGD-Hedged-Anteilklassen     
Anteile der 
Klasse A SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

AUD-Hedged-Anteilklassen     
Anteile der 
Klasse A AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

      
 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von dem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die 
vom Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Das Portfolio kann Finanzderivate einsetzen. Die 
Anlagebeschränkungen (9) bis (13), die in Anhang 
A zu Teil II aufgeführt sind, finden keine Anwendung. 
 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen dem mit 
Marktkapitalisierung verbundenen Risiko, d. h. dem 
Risiko von Anlagen in Unternehmen mit geringer o-
der mittlerer Marktkapitalisierung. Anlagen in Unter-
nehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisie-
rung können volatiler sein als Anlagen in Unterneh-
men mit großer Marktkapitalisierung. Anlagen in Un-
ternehmen mit geringer Marktkapitalisierung neigen 
wiederum zu einer größeren Volatilität als Anlagen 
in Unternehmen mit mittlerer oder großer Marktkapi-
talisierung. Die Anlagen eines Fonds in Unterneh-
men mit geringerer Marktkapitalisierung können zu-
dem weiteren Risiken unterliegen, da diese Unter-
nehmen häufig über nur begrenzte Produktlinien, 
Märkte oder finanzielle Ressourcen verfügen. 

Das Portfolio unterliegt Risiken im Zusammenhang 
mit Märkten, ausländischen (d. h. nicht US-amerika-
nischen) Anlagen, Derivaten und Währungen und 
anderen mit Wertpapieranlagen verbundenen Risi-
ken. Es kann daher keine Zusicherung gegeben 
werden, dass das Portfolio sein Anlageziel erreichen 
wird, dass das angelegte Kapital erhalten bleibt oder 
ein Kapitalzuwachs eintritt. Auch können die Anla-

geerträge monatlich, vierteljährlich bzw. jährlich we-
sentlich voneinander abweichen. Eine Anlage in das 
Portfolio stellt kein vollständiges Anlageprogramm 
dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II.  

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, im 
Hinblick auf die Anteile Ausschüttungen vorzuneh-
men. Den Anteilen zuzurechnende Nettoerträge und 
realisierte Nettogewinne werden daher im jeweiligen 
Nettoinventarwert der Anteile berücksichtigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S und S1 (so-
wie der entsprechenden Anteile der H-Klassen) er-
hält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile eine 
jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf 
den gesamten den Anteilen zuzurechnenden Netto-
inventarwert, die 0,05 % des tagesdurchschnittli-
chen Nettoinventarwerts beträgt. Die Verwaltungs-
gesellschaft erhält eine jährliche Gebühr aus dem 
Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
der Klassen S und S1 (sowie den entsprechenden 
Anteilen der H-Klassen) zuzurechnenden Nettoin-
ventarwert, die USD 50.000 oder, sofern niedriger, 
0,01 % des tagesdurchschnittlichen Nettoinventar-
werts beträgt. 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle für das Portfolio werden 
aus dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit 
der in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und wer-
den einen in Teil II des Prospekts unter „Gebühren 
der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelleen des Portfolios im Einklang mit der 
in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und werden 
einen in Teil II des Proerten des Portfolios, dem 
Transaktionsvolumen oder aus anderen Gründen 
erhöhen oder verringern. 

Die Verwahrstellengebühren können – vorbehaltlich 
einer Mindestgebühr von $ 10.000 p. a. – zwischen 
einem Mindestsatz von 0,005 % und einem Höchst-
satz von 0,50 % p. a. variieren, werden auf Basis 
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des am letzten Handelstag eines jeden Monats be-
stimmten Nettoinventarwerts des Portfolios berech-
net und umfassen nicht die Kosten der Korrespon-
denzbanken, Aufwendungen und Transaktionsge-
bühren, die gesondert erhoben werden.  

Auflegungskosten 

Das Portfolio hat keine noch nicht abgeschriebenen 
Gründungskosten.  

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind in den wesentlichen Anlegerinfor-
mationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 15. März 2010 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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AB SICAV I— Emerging Markets Multi-Asset Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Portfolio strebt die Maximierung des Gesamter-
trags an. 

Anlagepolitik 

Anlagestrategie. Die Emerging-Markets-Multi-As-
set-Strategie von AB verfolgt ihr Anlageziel haupt-
sächlich über eine Asset-Allokation auf Aktienwerte 
und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten 
(Emerging Markets), über Sektor- und Wertpapier-
analyse, Zinsmanagement und die Auswahl von 
Ländern und Währungen.  

Der Anlageverwalter wird das Anlageziel des Portfo-
lios, die Maximierung des Gesamtertrags, verfolgen 
und gleichzeitig bestrebt sein, die Volatilität auf ei-
nem moderaten Level zu halten. Der Anlageverwal-
ter wird die Anlagepositionen des Portfolios zwi-
schen Emittenten aus Schwellenmärkten sowie ver-
schiedenen Schwellenmärkten und anderen Asset-
klassen aktiv mit dem Ziel umschichten, jeweils ein 
Risiko-Ertrags-Profil zu erhalten, das nach Ansicht 
des Anlageverwalters das zum jeweiligen Zeitpunkt 
optimale Risiko-Ertrags-Profil des Portfolios ist. Zu 
diesen Assetklassen gehören Aktienwerte, festver-
zinsliche Instrumente, einschließlich hochverzinsli-
che Wertpapiere, und Währungen. Das Portfolio 
wird ein Engagement in diesen Assetklassen auch 
über den Einsatz der nachstehend beschriebenen 
Finanzderivate erzielen. 

Das Portfolio unterliegt hinsichtlich des Betrags sei-
nes Nettovermögens, der in Aktienwerte, festver-
zinsliche Wertpapiere oder Währungen angelegt 
werden kann, keinerlei Beschränkung. Daher kön-
nen die Anlagen des Portfolios in einer dieser Asset-
klassen jederzeit 50 % seines Nettovermögens 
übersteigen. Das Portfolio ist in seinen Positionen 
weder in Bezug auf die Kreditqualität, noch in Bezug 
auf Länder, Industriezweige oder Marktkapitalisie-
rung eingeschränkt.  

Der Begriff „Emittenten aus Schwellenmärk-
ten“ bezieht sich (i) auf Emittenten von Aktien und 
Schuldtiteln, die in Schwellenmarktländern (wie 
nachstehend beschrieben) ansässig (oder dort an 
Primärmärkten notiert) sind; (ii) auf Emittenten von 
Aktien und Schuldtiteln, die außerhalb von Schwel-
lenmarktländern ansässig (oder an Primärmärkten 
außerhalb von Schwellenmarktländern notiert) sind, 
die jedoch mindestens 50 % ihrer Bruttoerträge in 
einem oder mehreren Schwellenmarktländern erzie-
len oder bei denen die geografische Verteilung ihrer 
Geschäftstätigkeit (bezogen auf Anlagevermögen 

und Produktion) zu mehr als 60 % in einem oder 
mehreren Schwellenmarktländern liegt, oder (iii) im 
Falle von festverzinslichen Wertpapieren, auf Emit-
tenten, die außerhalb eines Schwellenmarktlandes 
ansässig (oder an Primärmärkten außerhalb von 
Schwellenmarktländern notiert) sind, die jedoch 
festverzinsliche Wertpapiere in einer oder mehreren 
Währungen von Schwellenmarktländern begeben. 
Außerdem schließt der Begriff „Emittenten aus 
Schwellenmärkten“ Emittenten von Aktien und 
Schuldtiteln ein, die jeweils in einem der folgenden 
Indizes enthalten sind: dem MSCI Emerging Mar-
kets Index, dem MSCI Emerging Markets Frontier 
Index, dem JP Morgan EMBI Global Index, dem JP 
Morgan Corporate Emerging Bond Index, bzw. je-
des Land, dessen BIP pro Kopf von der Weltbank 
nicht als „hohes Einkommen“ (high income) einge-
stuft wird, unabhängig davon, ob der betreffende 
Emittent eines der vorstehenden Kriterien erfüllt.  

Der Begriff „Schwellenmarktländer“ bezieht sich 
auf die Länder, die jeweils im MSCI Emerging Mar-
kets Index, MSCI Emerging Markets Frontier Index, 
JP Morgan EMBI Global Index oder JP Morgan Cor-
porate Emerging Bond Index enthalten sind oder 
von der Weltbank als Schwellenmarkt- bzw. Ent-
wicklungsland klassifiziert wurden.  

Darüber hinaus kann das Portfolio in Aktien oder 
festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten anle-
gen, die in Industrieländern ansässig sind und nicht 
als „Emittenten aus Schwellenmärkten“ im Sinne der 
vorstehenden Definition gelten, sofern der Anlage-
verwalter nach seinem Ermessen zu der Feststel-
lung gelangt, dass diese Emittenten aus Industrie-
ländern voraussichtlich von zusätzlichen Geschäfts-
chancen profitieren werden, die sich in einem oder 
mehreren Schwellenmarktländern bieten. Der Anla-
geverwalter geht davon aus, dass die Anlagen des 
Portfolios in entsprechende Emittenten aus Indust-
rieländern unter normalen Marktbedingungen 30 % 
des Nettovermögens des Portfolios nicht überstei-
gen werden.  

Aktienwerte. Das Portfolio kann ein Engagement in 
Aktien durch Anlage in Stammaktien, jedoch auch 
durch Anlage in Vorzugsaktien, Optionsscheine und 
wandelbare Wertpapiere erzielen, einschließlich ge-
sponserter und nicht gesponserter Hinterlegungs-
scheine (American Depository Receipts („ADRs“), 
Global Depositary Receipts („GDRs“)), Aktienwerten 
von Real Estate Investment Trusts („REITs“) und 
Derivaten.  
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Rentenwerte. Das Portfolio kann ein Engagement 
in Rentenwerten durch Anlage in festverzinsliche In-
strumente und Derivate erzielen.  

Das Portfolio darf eine Reihe von festverzinslichen 
Instrumenten erwerben, darunter Schuldtitel, die 
von Regierungen oder anderen staatlichen oder 
kommunalen Einrichtungen aus Schwellenmärkten 
begeben werden, einschließlich staatlicher Behör-
den und Organisationen (insgesamt „staatliche 
Emittenten“), sowie Schuldtitel, die von verschiede-
nen Organisationen oder Einrichtungen begeben o-
der garantiert werden, welche generell zur regiona-
len oder länderspezifischen Förderung des wirt-
schaftlichen Wiederaufbaus oder der wirtschaftli-
chen Entwicklung gegründet worden sind (insge-
samt „supranationale Einrichtungen“), Industriean-
leihen, verschiedene Arten von vermögensbesicher-
ten Wertpapieren (Asset Backed Securities), ver-
schiedene Arten von hypothekenbezogenen Wert-
papieren, Vorzugsaktien und inflationsgeschützte 
Wertpapiere, sowie nach dem Ermessen des Anla-
geverwalters von sonstigen Emittenten begebene 
festverzinsliche Instrumente. Das Portfolio darf auch 
in Barmittel, bargeldnahe Mittel oder kurzfristige 
festverzinsliche Obligationen, einschließlich Geld-
marktinstrumenten, anlegen. 

Kreditqualität. Das Portfolio unterliegt hinsichtlich 
des Betrags seines Nettovermögens, der in festver-
zinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating 
oder einem Rating unterhalb Investment Grade an-
gelegt ist, keinerlei Beschränkung. Entsprechend 
kann das Portfolio festverzinsliche Instrumente mit 
einem Investment Grade-Rating oder einem niedri-
geren Rating sowie Instrumente dieser Art ohne Ra-
ting erwerben. 

Währungen. Das Portfolio darf ohne Einschränkung 
in auf Währungen aus Schwellenländern und Nicht-
Schwellenländern lautende Wertpapiere anlegen.  

Aus dem aktiven Währungsmanagement werden 
sich für das Portfolio voraussichtlich sowohl poten-
zielle Erträge als auch eine mögliche Risikominde-
rung ergeben. Im Rahmen dieser Strategie werden 
die verschiedenen im Portfolio vertretenen Wäh-
rungspositionen unter Berücksichtigung der Risiko- 
und Renditeprognosen für die Basiswährung des 
Portfolios und diese anderen Währungen angepasst. 
Dementsprechend kann der Anlageverwalter jeder-
zeit, in Abhängigkeit von den voraussichtlichen, 
nach Auffassung des Portfolio-Management-Teams 
in Bezug auf die Währungen potenziell zu erwarten-
den Rendite- und Risikoeigenschaften, eine Anpas-
sung der Währungspositionen des Portfolios vor-
nehmen oder neue Positionen in einer beliebigen 
Währung eingehen.  

Die Währungsstrategie des Anlageverwalters kann 
mit Hilfe von Transaktionen in eine Reihe von wäh-
rungsbezogenen Derivaten, darunter lieferbare und 

nicht lieferbare Devisentermingeschäfte (deliver-
able/non-deliverable forwards), Währungstermin-
kontrakte, Währungsoptionen, Optionen auf Wäh-
rungsterminkontrakte und Währungsswaps, umge-
setzt werden. Diese Instrumente können sowohl 
zum Schutz des Portfolios gegen nachteilige Wäh-
rungseffekte als auch aktiv im Hinblick auf sich bie-
tende Anlagechancen basierend auf den Risiko-Er-
trags-Prognosen verschiedener Währungen einge-
setzt werden. Beispielsweise kann der Anlagever-
walter, wenn er davon ausgeht, dass die Rendite ei-
ner bestimmten Fremdwährung voraussichtlich ge-
ringer oder das Risiko höher sein wird als bei der 
Basiswährung, ein Devisentermingeschäft abschlie-
ßen, um einen Betrag in der Fremdwährung, für die 
eine geringere Rendite oder ein höheres Risiko er-
wartet wird, zu verkaufen; dies dient der Absiche-
rung seiner Positionen in der Basiswährung. Wenn 
der Anlageverwalter zu dem Ergebnis gelangt, dass 
von einer bestimmten Währung eine attraktive Ren-
dite oder ein geringeres Risiko zu erwarten ist, kön-
nen die vorstehend genannten Instrumente auch zur 
Erhöhung der Positionen des Portfolios in dieser 
Währung eingesetzt werden, sodass das Engage-
ment des Portfolios in dieser Währung den Wert der 
Wertpapiere des Portfolios, die in dieser Währung 
denominiert sind, übersteigt, und in den Fällen, in 
denen das Anlageportfolio des Portfolios keine 
Wertpapiere in der jeweiligen Währung enthält, zur 
Bildung von Positionen in diesen Währungen.  

Strukturierte Anlagen. Das Portfolio kann in (mit 
Investment Grade oder unterhalb Investment Grade 
bewertete) strukturierte Wertpapiere einer breiten 
Palette an Emittenten und Sponsoren anlegen. Zu 
den strukturierten Wertpapieren gehören ggf. mit 
Vermögenswerten besicherte Wertpapiere („ABS-
Anleihen“) und besicherte Schuldverschreibungen 
(„CDOs“). Die Anlagen des Portfolios in strukturierte 
Wertpapiere werden 20 % seines Nettovermögens 
nicht übersteigen. 

Waren/Rohstoffe. Das Portfolio kann ein Waren-
/Rohstoff-bezogenes Engagement über die Anlage 
in Aktien von Waren-/Rohstoffproduzenten oder 
sonstigen mit Waren/Rohstoffen verbundenen Emit-
tenten erzielen. Das Portfolio kann außerdem ein in-
direktes Engagement in Waren/Rohstoffe über zu-
lässige Anlagen wie bestimmte Finanzderivate auf 
Waren-/Rohstoffindizes und börsengehandelte 
Fonds (ETFs) erzielen, welche die Voraussetzun-
gen eines OGAW oder eines zulässigen OGA im 
Sinne des Gesetzes von 2010 erfüllen.  

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles). 
Das Portfolio darf darüber hinaus bis zu 10 % seines 
Nettovermögens in Anlagevehikel in Pool-Form (ein-
schließlich offener ETFs) anlegen, um sein Vermö-
gen effizienter zu verwalten und Positionen in be-
stimmten Anlageklassen einzugehen. Anlagen in 
vom Anlageverwalter gesponserte Anlagevehikel in 
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Pool-Form unterliegen keinen zusätzlichen Verwal-
tungs- oder erfolgsabhängigen Gebühren. 

Einsatz von Finanzderivaten/Techniken für ein 
effizientes Portfoliomanagement 

Der Anlageverwalter wird bei der Umsetzung der 
Anlagestrategie des Portfolios eine breite Palette an 
derivativen Produkten und Strategien einsetzen. 
Diese Finanzderivate sowie Techniken für ein effizi-
entes Portfoliomanagement können zu Absiche-
rungszwecken oder zwecks Erzielung zusätzlicher 
Renditen eingesetzt werden. Zu diesen Finanzderi-
vaten können insbesondere Swaps (einschließlich 
Zinsswaps („IRS“), Total Rate of Return Swaps 
(„TRS“) und Credit Default Swaps („CDS“)), Swapti-
ons, Renten- und Aktienoptionen, Renten- und Akti-
enterminkontrakte und Währungstransaktionen 
(einschließlich Devisentermingeschäfte und Wäh-
rungsoptionen) gehören. Finanzderivate (ein-
schließlich OTC-Derivate und börsengehandelter Fi-
nanzderivate) sowie Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement können ohne Beschränkun-
gen für die folgenden Zwecke eingesetzt werden: (i) 
als Alternative zur direkten Anlage in die zugrunde 
liegenden Wertpapiere; (ii) um ein Gesamtengage-
ment zu erzielen, welches über dem Nettovermögen 
des Portfolios liegt (d. h. um einen Leverage-Effekt 
zu erzielen); (iii) um synthetische Short-Positionen 
einzugehen; (iv) für Zwecke des Durationsmanage-
ments; (v) zwecks Absicherung gegen Zins-, Kredit- 
und Währungsfluktuationen und (vi) für ein effizien-
tes Portfoliomanagement. In Bezug auf CDS kann 
das Portfolio sowohl Sicherheit „verkaufen“, um eine 
Position einzugehen, als auch Sicherheit „kaufen“, 
um sowohl ein Kreditrisiko abzusichern als auch 
synthetische Short-Positionen zu bilden. Sofern das 
Portfolio Finanzderivate einsetzt, um synthetische 
Short-Positionen einzugehen, wird der Anlagever-
walter sicherstellen, dass das Portfolio jederzeit 
ausreichend gedeckt ist. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-20% 100% 

Echte und un- 0%-5% 10% 

echte Pensions-
geschäfte 

Wertpapierleihge-
schäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 
wird schätzungsweise 50 % bis 300 % seines Netto-
inventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 berücksichtigt 
diese Bewertungsmethode weder die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Finanzderivat die Anlagerisi-
ken des Portfolios erhöht oder verringert, noch er-
laubt sie eine Aufrechnung von Finanzderivaten mit 
gegenläufigen Positionen. Die Anteilinhaber sollten 
sich dessen bewusst sein, dass (i) ein höherer er-
warteter Leverage nicht automatisch ein höheres 
Anlagerisiko impliziert und (ii) sich der vorstehend 
genannte Leverage-Grad im Wesentlichen aus dem 
Einsatz von Derivaten für Absicherungszwecke so-
wie für Zwecke eines effizienten Portfoliomanage-
ments ergibt. Zudem kann der tatsächliche Le-
verage des Portfolios von dem vorstehend genann-
ten erwarteten Leverage-Grad abweichen. 

Weitere Anlagestrategien 

Als kurzfristige Schutzmaßnahme oder zur Erfüllung 
von Rücknahmen kann das Portfolio ohne Ein-
schränkung Barmittel, bargeldnahe Mittel oder kurz-
fristige festverzinsliche Obligationen halten, ein-
schließlich Geldmarktinstrumenten. 

Das Portfolio kann bis zu 10 % seines Nettovermö-
gens in Wertpapiere anlegen, für die kein aufnahme-
bereiter Markt besteht. Vgl. hierzu die Ausführungen 
unter Ziffer (5) der „Anlagebeschränkungen“ in An-
hang A zu Teil II. Das Portfolio kann daher unter Um-
ständen derartige Wertpapiere nicht ohne Weiteres 
verkaufen. Diese Wertpapiere können darüber hin-
aus auch vertraglichen Beschränkungen hinsichtlich 
ihres Weiterverkaufs unterliegen.  

Zurzeit gelten bestimmte russische Märkte nicht als 
geregelte Märkte gemäß den Anlagebeschränkun-
gen des Fonds, und daher unterliegen Anlagen in 
Wertpapiere, die an solchen Märkten gehandelt wer-
den, der in Ziffer (5) der „Anlagebeschränkungen“ in 
Anhang A zu Teil II beschriebenen Höchstgrenze 
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von 10 % (wobei jedoch ein Engagement in Russ-
land über andere geregelte Märkte nicht unter diese 
Beschränkung fällt). 

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk ("VaR")-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die rela-
tive VaR-Methode gemessen, nach der der VaR des 
Portfolios den zweifachen Wert des VaR einer Refe-
renzbenchmark nicht überschreiten darf. Die Refe-
renzbenchmark des Portfolios ist für diese Zwecke 
der MSCI Emerging Markets Index. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der MSCI Emerging Markets Index. 
Das Portfolio nutzt die Referenzbenchmark zu Ver-
gleichszwecken in Bezug auf die Wertentwicklung 
sowie zur Risiko- und Volatiltätsmessung. Das Port-
folio wird aktiv verwaltet und die Referenzbench-
mark des Portfolios schränkt den Anlageverwalter in 
keiner Weise bei der Umsetzung der Anlagestrate-
gie des Portfolios ein. Das Portfolio kann zwar unter 
bestimmten Marktbedingungen und im freien Er-
messen des Anlageverwalters einen wesentlichen 
Teil der Bestandteile der Referenzbenchmark hal-
ten, es wird allerdings nicht in jedes der in der Refe-
renzbenchmark enthaltenen Wertpapiere anlegen 
und kann auch Wertpapiere halten, die nicht Teil der 
Referenzbenchmark sind. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung für den Anleger unter Berücksichti-
gung praktischer Aspekte wie z. B. Transaktions-
kosten verringert werden.  

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 

Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 

Risikofaktoren im Zusammenhang mit gegen-
über RMB abgesicherten Anteilklassen (RMB-
Hedged-Anteilklassen). Seit 2005 ist der Wechsel-
kurs des RMB nicht länger an den US-Dollar gekop-
pelt. RMB hat jetzt einen flexiblen aber gesteuerten 
Wechselkurs, der sich aus Angebot und Nachfrage 
am Markt in Bezug auf einen Währungskorb auslän-
discher Währungen ergibt. Die täglichen Devisen-
handelskurse des RMB gegenüber den großen 
Währungen am Interbanken-Devisenmarkt können 
innerhalb einer engen Bandbreite um den von der 
Zentralbank der Volksrepublik China herausgegebe-
nen Leitkurs frei fluktuieren. Die Umtauschbarkeit 
des RMB von Offshore-RMB (CNH) in Onshore-
RMB (CNY) unterliegt einem gesteuerten Wäh-
rungsprozess, für den bestimmte Devisenkontroll-
vorschriften und Devisenrückführungsbeschränkun-
gen gelten, die von der chinesischen Regierung in 
Abstimmung mit der Hongkong Monetary Authority 
(HKMA) auferlegt wurden. Der Wert des CNH kann 
aufgrund verschiedener Faktoren – und ggf. ganz 
erheblich – vom Wert des CNY abweichen; zu die-
sen Faktoren gehören die genannten Devisenkon-
trollvorschriften und Devisenrückführungsbeschrän-
kungen, die von der chinesischen Regierung jeweils 
auferlegt werden, sowie andere externe Marktkräfte. 

In dem Zeitraum seit dem Jahr 2005 haben die von 
der chinesischen Regierung verfolgten Devisenkon-
trollmaßnahmen zu einer allgemeinen Aufwertung 
des RMB (sowohl beim CNH als auch beim CNY) 
geführt. Dieser Aufwertungstrend kann sich weiter 
fortsetzen, er kann jedoch auch abreißen; es gibt 
keine Zusicherung, dass es in Bezug auf den RMB 
zu gegebener Zeit nicht zu einer Abwertung kommt. 
Eine Abwertung des RMB könnte sich nachteilig auf 
den Wert der Kapitalanlagen der Anleger in Anteile 
der Klasse RMB H auswirken. 

Die Anteile der Klasse RMB H sind Teilnehmer am 
Offshore-RMB-(CNH)-Markt, der Anlegern den 
freien Handel mit CNH außerhalb Festlandchinas 
mit am Markt in Hongkong zugelassenen Banken er-
laubt (HKMA-genehmigte Banken). Die Anteile der 
Klasse RMB H sind nicht mit einer Verpflichtung ver-
bunden, CNH auf Konten in Onshore-RMB (CNY) zu 
überweisen. 

Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 
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Portfolio-Wäh-
rung 
 

USD  Bezeich-
nung der 
Anteilklas-
sen 
 

H bezeichnet Anteilklassen mit Währungs-

absicherung (Hedged-Anteilklassen).  
Weitere Informationen zur Absicherung 
von Anteilklassen sind im Kapitel „Kauf 
von Anteilen – Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung (Hedged-Anteilklas-
sen)“ und unter „Risikofaktoren– Hedged-
Anteilklassen“ in Teil II aufgeführt. 
 

   
Nettoinventar-
wertberechnung 
 
Nettoinventar-
wertveröffentli-
chung 
 

An jedem Geschäftstag  
 
 
Erhältlich bei der Verwal-
tungsgesellschaft und unter 
www.alliancebernstein.com  

 

Ablauf der 
Annahme-
fristen 
 

Für auf US-Dollar und GBP lautende An-
teilklassen 
16:00 Uhr US Eastern Time an jedem Ge-
schäftstag 
 
Für Hedged-Anteilklassen und für auf ja-
panische Yen lautende Anteilklassen 
18:00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 
 
Für RMB-Hedged-Anteilklassen 
13.00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 
 

Ausschüt-
tungen* 
 

Anteile der Klassen A, B, C, I, N, S und 
S1: 
keine 
 
Anteile der Klassen AD, BD, ED, SD, ID 
und S1D: 
monatlich zu erklären und auszuzahlen 
 
Für Anteile der Klasse AR 

Jährlich zu erklären und auszuzahlen, mit 
einer auf Basis des Bruttoertrags (vor Ab-
zug von Gebühren und Kosten) zu bestim-
menden Ausschüttungsquote 
 
Anteile der Klasse SQD: 
vierteljährlich zu erklären und auszuzahlen 

Siehe nachstehend unter „Ausschüttun-
gen“. 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen 
 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 
Erstausgabeauf-

schlag3 
Verwaltungsge-

bühr4 Vertriebsgebühr5 
Rücknahmeab-
schlag6 (CDSC) 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen 
A und AD 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
AR 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klassen 
B und BD2** 

keiner 1,60% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3–4 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 4 Jahre 
und länger = 0% 
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Anteile der Klasse C keiner 2,05% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse 
ED9 keiner 1,60% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klassen 
I und ID8 

bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 

Anteile der Klasse N bis zu 3,00% 2,05% keine Keiner 
Anteile der Klasse 
S7 

keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse 
SD7 

keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse 
SQD7 

keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S17 keiner 0,80% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S1D 

keiner 0,80% keine Keiner 

     
Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I8 bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 
 
Auf japanische Yen lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 
S17 keiner 0,80% keine Keiner 

     
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
GBP H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
AD GBP H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse I 
GBP H8 

bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
ID GBP H8 

bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 

Anteile der Klasse S 
GBP H7 

keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S1 GBP H7 keiner 0,80% keine 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
SQD GBP H7 

keiner keine keine Keiner 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
AR EUR H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
AD EUR H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse I 
EUR H8 
 

bis zu 1,50% 
 

0,80% 
 

keine 
 

keiner 
 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
CHF H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 



AB SICAV I—Emerging Markets Multi-Asset Portfolio 

 

I-77 
 

Anteile der Klasse I 
CHF H8 
 

bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 

     
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
AUD H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
ED AUD H9 keiner 1,60% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse 
AD AUD H 
 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
CAD H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
AD CAD H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse S 
CAD H7 

keiner keine keine Keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
AD SGD H 
 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen (ZAR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD ZAR H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
ED ZAR H9 keiner 1,60% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB*-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD RMB H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

     
Gegenüber dem japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
S1 JPY H7 keiner 0,80% keine 

keiner 
 

     
 

 

1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, 
der Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebüh-
ren aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachste-
hend unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Ge-
bühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläu-
tert. Das Portfolio trägt außerdem seine sonstigen Auf-
wendungen. Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zu-
sätzliche Informationen – Kosten und Gebühren“ in Teil 

II. Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, 
dass in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Ge-
bühren und Aufwendungen für die nachstehend aufge-
führten Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der 
Verwaltungsgebühr und aller weiteren in Teil II unter 
„Zusätzliche Informationen – Kosten und Gebühren“ 
aufgeführten Gebühren und Aufwendungen, inklusive 
der Luxemburger Taxe d’Abonnement, jedoch mit Aus-
nahme von bestimmten anderen Steuern, etwaigen 
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Maklerprovisionen und Kreditzinsen) die im Folgenden 
genannten Prozentsätze des durchschnittlichen der je-
weiligen Anteilklasse (und der betreffenden H-Anteil-
klasse) zuzurechnenden Nettoinventarwerts des Portfo-
lios für das jeweilige Geschäftsjahr übersteigt – 1,95 % 
(A), 1,95 % (AD), 1,95 % (AR), 2,95 % (B), 2,95 % (BD), 
2,40 % (C), 2,95 % (ED), 1,15 % (I), 1,15 % (ID), 2,40 % 
(N), 0,15 % (S), 0,15 % (SD), 0,15 % (SQD), 0,95 % 
(S1) bzw. 0,95 % (S1D) – freiwillig dazu verpflichtet, 
dem Fonds das Recht einzuräumen, diese Gebühren 
und Aufwendungen von den an die Verwaltungsgesell-
schaft zu leistenden Zahlungen abzuziehen, bzw. diese 
Gebühren und Aufwendungen selbst zu tragen; diese 
Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft gilt so lange, 
bis sie den Anteilinhabern im Namen des Fonds eine 
entsprechende anders lautende Mitteilung macht. 

2  Nach Ablauf von sechs Jahren nach dem Kauf der An-
teile können die Anteile der Klassen B und BD gegen 
Anteile der Klasse A bzw. der Klasse AD ausgetauscht 
werden, ohne dass hierfür Gebühren seitens des Fonds 
oder der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden. 
Weitere Einzelheiten zum Austausch von Anteilen sind 
unter „Umtausch oder Austausch von Anteilen – Aus-
tausch von CDSC-Anteilen“ in Teil II des Prospekts aus-
geführt. 

3 Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr sind 
unter „Zusätzliche Informationen – Kosten und Gebüh-
ren“ in Teil II ausgeführt.  

5 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basie-
rend auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile kön-
nen nur über Händler erworben werden, die von der 

Hauptvertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autori-
siert wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile 
in Erwägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern 
nähere Informationen einholen. Die Händler können für 
die Anteile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen 
auf die Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

7 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klas-
sen S, SD und SQD (und die betreffenden Anteile der 
H-Klassen) sind institutionellen Anlegern vorbehalten, 
die mit der Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag ge-
schlossen haben und denen eine gesonderte Verwal-
tungsgebühr berechnet wird. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

9 Nach Ablauf von drei Jahren nach dem Kauf werden An-
teile der Klasse ED (und die betreffenden H-Anteile) ge-
gen Anteile der Klasse AD (und entsprechende H-An-
teile) ausgetauscht, ohne dass seitens des Fonds oder 
der Verwaltungsgesellschaft Gebühren erhoben werden. 
Weitere Einzelheiten zu diesem Austausch von Anteilen 
sind unter „Umtausch oder Austausch von Anteilen – 
Austausch von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Pros-
pekts ausgeführt. 

 
* „RMB“ bezeichnet Offshore-RMB („CNH“), nicht Ons-

hore-RMB („CNY“).  
 
** Mit Wirkung zum 15. Dezember 2016 werden die Anteile 

der Klasse B nicht mehr angeboten. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Anteilinhabern von Anteilen der Klasse 
B (oder anderer Formen der B-Anteilklassen wie bei-
spielsweise Hedged-Anteilklassen) eines anderen Port-
folios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B zum Um-
tausch zur Verfügung gestellt werden können.  

 

 

 
 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 
 

 Angebotswäh-
rungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler 
Anlagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 
Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klas-
sen A und AD 
 

US-Dollar 
Euro (Klasse A) 

HKD 
 

$2.000 
€2.000 

HK$15.000 

$750 
€750 

HK$5.000 

Keiner 
 

0,05% 
 

Anteile der 
Klasse AR 

US-Dollar $2.000 $750 Keiner 0,05% 

Anteile der Klas-
sen B und BD 
 

US-Dollar 
 

$2.000 
 

$750 
 

$250.000 
 

0,05% 
 

Anteile der 
Klasse C 
 

US-Dollar 
 

$2.000 
 

$750 
 

Keiner 
 

0,05% 
 

Anteile der 
Klasse ED 

US-Dollar $2.000 $750 Keiner 0,05% 

Anteile der Klas-
sen I und ID 
 

US-Dollar 
Euro (Klasse I) 

 

$1 Mio.** 
€1 Mio.** 

keine 
 

Keiner 
 

0,05% 
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Anteile der 
Klasse N 

US-Dollar $2.000 $750 Keiner 0,05 % 

Anteile der 
Klasse S 
 

US-Dollar 
GBP 

 

$100 Mio.** 
£50 Mio.** 

 

keine 
 

Keiner 
 

0,01% 
 

Anteile der 
Klasse SD 

US-Dollar $25 Mio.**  keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse SQD 

US-Dollar 
GBP 

 

$100 Mio.** 
£50 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1 

US-Dollar 
GBP 

 

$10 Mio.** 
£5 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1D 

US-Dollar $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen  

Anteile der 
Klasse I 

GBP £500.000** keine keiner 0,05% 

 
Auf japanische Yen lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse S1 

Yen ¥2,5 Mrd.** keine keiner 0,01% 

      

 
 

 
Abgesicherte 
Währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler 
Anlagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A GBP H 
 

GBP £2.000 £750 Keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AD GBP 
H 
 

GBP £2.000 £750 Keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I GBP H 
 

GBP £500.000** keine Keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse ID GBP 
H 
 

GBP £500.000** keine Keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S GBP H 
 

GBP £50 Mio.** keine Keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1 GBP 
H 
 

GBP 
 

£5 Mio.** 
 

keine 
 

keiner 
 

0,01% 
 

Anteile der 
Klasse SQD 
GBP H 

GBP 
 

£50 Mio.** 
 

keine 
 

keiner 
 

0,01% 
 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der 
Klasse A EUR H 
 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AR EUR 
H 
 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 
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Anteile der 
Klasse AD EUR 
H 
 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I EUR H 

EUR €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

      
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der 
Klasse A CHF H 
 

CHF CHF 2.000 CHF 750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I CHF H 

CHF CHF 1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte (AUD-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der 
Klasse A AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AD AUD 
H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse ED AUD 
H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der 
Klasse A CAD H 
 

CAD C$2.000 C$750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AD CAD 
H 

CAD C$2.000 C$750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S CAD H 

CAD C$25.000.000** keine keiner 0,01% 

 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A SGD H 
 

SGD S$3.000 S$1.000 Keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AD SGD 
H 
 

SGD S$3.000 S$1.000 Keiner 0,05% 

Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen (ZAR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AD ZAR 
H 

ZAR ZAR 20.000 ZAR 7.000 Keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse ED ZAR 
H 

ZAR ZAR 20.000 ZAR 7.000 Keiner 0,05% 

      
Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AD RMB 
H 

RMB RMB 10.000 RMB 3.750 Keiner 0,05% 

      
Gegenüber dem japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse S1 JPY 
H 

Yen ¥2,5 Mrd.** keine Keiner 0,01% 

      
 
*Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
**Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
***Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Das Portfolio kann Finanzderivate einsetzen. Die 
Anlagebeschränkungen (9) bis (13), die in Anhang 
A zu Teil II aufgeführt sind, finden keine Anwendung. 
Dieses Portfolio wendet stattdessen die Value-at-
Risk-(„VaR“-)Methode an. Weitere Einzelheiten zum 
VaR-Ansatz sind in „Anhang D: Zusätzliche Informa-
tionen in Bezug auf Finanzderivate, Finanztechni-
ken und -instrumente und Sicherheitenverwal-
tung“ enthalten.  

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann der Wert von Anlagen in Aktienwerte 
als Reaktion auf die Aktivitäten und Geschäftser-
gebnisse einzelner Unternehmen oder aufgrund von 
schwer vorhersehbaren allgemeinen Marktbedin-
gungen, wirtschaftlichen, politischen oder natürli-
chen Gegebenheiten zum Teil dramatisch schwan-
ken. Diese Faktoren beinhalten die Möglichkeit ei-
nes plötzlichen oder anhaltenden Marktrückgangs 
sowie mit einzelnen Unternehmen einhergehende 
Risiken. In der Vergangenheit haben Aktienwertpa-
piere im Vergleich zu anderen Anlageprodukten hö-
here langfristige Erträge erzielt und höhere kurzfris-
tige Risiken mit sich gebracht. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Änderungen 
der Zinssätze beeinflusst. Die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios werden normalerweise 
Investment Grade-Wertpapiere oder von vergleich-
barer Qualität sein. Es kann keine Zusicherung ge-
geben werden, dass Ausschüttungen gezahlt wer-
den, und das Portfolio hat keine bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 

Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist als Lösung für Anleger konzipiert, 
die maximalen Gesamtertrag bei moderater Volatili-
tät durch Anlage in einen Multi-Asset-Fonds anstre-
ben, dessen Anlagepositionen aktiv angepasst wer-
den. Anleger sollten sich im Hinblick darauf, ob die 
Anteile des Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebe-
dürfnisse geeignet sind, mit ihrem unabhängigen Fi-
nanzberater in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A, B, C, I, N, S und S1 (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüt-
tungen auszuzahlen. Die den Anteilen zuzurechnen-
den Nettoerträge und realisierten Nettogewinne 
werden daher im Nettoinventarwert dieser Anteile 
berücksichtigt. 

Für die Anteile der Klassen AD, BD, ED, ID, SD und 
S1D (und die entsprechenden Anteile der H-Klas-
sen) beabsichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttun-
gen monatlich zu erklären und auszuzahlen. Der 
Verwaltungsrat beabsichtigt, eine stabile Ausschüt-
tungsquote pro Anteil für diese Anteilklassen auf-
rechtzuerhalten. Für die Anteile der Klasse AR (und 
die entsprechenden Anteile der H-Klassen) beab-
sichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen jährlich 
zu erklären und auszuzahlen. Ausschüttungen kön-
nen aus dem Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren 
und Kosten), aus realisierten und nicht realisierten 
Veräußerungsgewinnen und aus dem den betreffen-
den Anteilklassen zuzurechnenden Kapital erfolgen. 
Über die Nettoerträge (Bruttoertrag abzüglich Ge-
bühren und Kosten) hinausgehende Ausschüttun-
gen können auch Rückzahlungen des ursprünglich 
vom Anleger investierten Kapitals beinhalten und 
damit zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts 
je Anteil der betreffenden Anteilklasse führen. 

Für die Anteile der Klasse SQD (und die entspre-
chenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der 
Verwaltungsrat, Ausschüttungen vierteljährlich zu 
erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat be-
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absichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote pro An-
teil für diese Anteilklassen aufrechtzuerhalten; da-
her können Ausschüttungen aus dem Bruttoertrag 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten), aus reali-
sierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
den Kapital erfolgen. 
 
Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, SD, SQD, 
S1 und S1D erhält die Verwaltungsgesellschaft für 
alle Anteile des Portfolios (und die entsprechenden 
Anteile der H-Klassen) eine jährliche Gebühr aus 
dem Portfoliovermögen auf den gesamten den An-
teilen zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 
0,05 % des tagesdurchschnittlichen Nettoinventar-
werts beträgt. Die Verwaltungsgesellschaft erhält 
eine jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermögen 
auf den gesamten den Anteilen der Klassen S, SD, 

SQD, S1 und S1D (und den entsprechenden Antei-
len der H-Klassen) zuzurechnenden Nettoinventar-
wert, die USD 50.000 oder, falls niedriger, 0,01 % 
des tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts be-
trägt. 

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschrei-
tet. Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit 
von den Vermögenswerten des Portfolios, dem 
Transaktionsvolumen oder aus anderen Gründen 
erhöhen oder verringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios sind in den wesentlichen Anleger-
informationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 23. Mai 2011 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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AB SICAV I— RMB Income Plus Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung eines 
hohen Gesamtertrags in Renminbi („RMB“) über 
laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. 

Der Begriff „RMB“, wie er hier verwendet wird, be-
zieht sich sowohl auf Offshore-RMB („CNH“) als 
auch auf Onshore-RMB („CNY“). 

Anlagepolitik 

Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel über eine 
Kombination aus Top-Down- und Bottom-Up-Sek-
toranalyse, wertpapierbezogene Bonitätsprüfungen, 
Zinsmanagement und die Verteilung der Anlagen 
auf Länder und Währungen. 

Das Portfolio kann sowohl in auf RMB lautende fest-
verzinsliche Wertpapiere anlegen, die von Emitten-
ten sowohl innerhalb als auch außerhalb Festland-
chinas begeben werden („RMB-Anleihen“), als auch 
in nicht auf RMB lautende festverzinsliche Wertpa-
piere Asiatischer Emittenten (wie nachstehend defi-
niert). Das Portfolio beabsichtigt, sein Anlageziel 
durch eine aktive Mischung aus Anlagen in staatli-
che und nicht staatliche Anleihen unter Berücksich-
tigung des Gesamtrisikos des Portfolios zu errei-
chen. 
 
Das Portfolio kann über den chinesischen Interban-
kenanleihemarkt (China Interbank Bond Market) 
(„CIBM“) in Onshore-RMB-Anleihen anlegen. Wei-
tere Einzelheiten zum CIBM sind unter „Chinesische 
Schuldverschreibungen: Der chinesische Interban-
kenanleihemarkt“ im Kapitel „Risikofaktoren“ in 
Teil II ausgeführt. Mit der Weiterentwicklung der 
Märkte kann das Portfolio auch auf anderen Wegen 
in Onshore-RMB-Anleihen anlegen. Das Portfolio 
kann in Offshore-RMB-Anleihen anlegen, die auf 
den Anleihemärkten außerhalb Festlandchinas ge-
handelt werden, u. a. an den Börsen oder Märkten 
in Hongkong und Singapur sowie an allen anderen 
geregelten Märkten. Weitere Einzelheiten zu den 
Kapitalmärkten in China sind unter „Risiken des chi-
nesischen Marktes“ im Kapitel „Risikofaktoren“ in 
Teil II ausgeführt. 
 
Der Begriff „Asiatische Emittenten“ bezieht sich auf 
(i) Emittenten, die in den im MSCI AC (All Country) 
Asia Pacific ex Japan Index plus Vietnam enthalte-
nen Ländern ansässig sind, (ii) Emittenten, die au-
ßerhalb dieser Asien-Pazifik-Länder ansässig sind 
und festverzinsliche Wertpapiere in der Währung ei-
nes dieser Asien-Pazifik-Länder begeben, oder 

(iii) Emittenten mit wesentlicher Geschäftstätigkeit in 
Asien-Pazifik-Ländern (außer Japan). 

Das Portfolio kann auch in andere auf RMB lautende 
Termineinlagen – wie verbriefte Festgelder und Ein-
lagenzertifikate – und in Commercial Paper, Wan-
delanleihen, kurzfristige Wechsel und Schuld-
scheine, die jeweils außerhalb Festlandchinas be-
geben werden, anlegen. 

Das Portfolio unterliegt keinen Beschränkungen hin-
sichtlich des Anteils seines Nettovermögens, der in 
festverzinsliche Wertpapiere oder andere Instru-
mente, die auf andere Währungen als RMB lauten, 
angelegt werden kann. Der Anlageverwalter wird bei 
der Entscheidung über die Höhe des Anteils des 
Nettovermögens des Portfolios, der zum gegebenen 
Zeitpunkt in RMB-Anleihen angelegt ist, eine Reihe 
von Faktoren berücksichtigen. Zu diesen Faktoren 
gehört insbesondere die Einschätzung des kontinu-
ierlichen Wachstums und der Reife der Märkte für 
RMB-Anleihen durch den Anlageverwalter. Der An-
lageverwalter geht davon aus, dass der Anteil des 
Nettovermögens des Portfolios, der in RMB-Anlei-
hen angelegt ist, im Laufe der Zeit tendenziell mit 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Märkte 
für RMB-Anleihen zunehmen wird, allerdings immer 
vorbehaltlich der Einschätzung der jeweiligen Vor-
teile einer Anlage in RMB-Anleihen gegenüber den 
anderen zulässigen Anlagen des Portfolios durch 
den Anlageverwalter.  

Unabhängig vom Anteil des Nettovermögens des 
Portfolios, der RMB-Anleihen angelegt ist, wird je-
doch davon ausgegangen, dass alle bzw. nahezu 
alle Positionen des Portfolios, die keine Anlagen in 
RMB sind, in RMB abgesichert werden, vorbehalt-
lich eines maximalen Engagements in nicht auf 
RMB lautende Anlagen von 20 % unter normalen 
Marktbedingungen. Für diese Absicherungszwecke 
bezieht sich der Begriff „RMB“ nach dem alleinigen 
Ermessen des Anlageverwalters entweder auf CNH 
oder CNY. 

Andere Anlagestrategien 

Kreditqualität. Das Portfoliovermögen kann sowohl 
in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als 
auch in unterhalb Investment Grade (wie nachste-
hend definiert) bewertete Wertpapiere angelegt wer-
den. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass unter 
normalen Marktbedingungen nicht mehr als 50 % 
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des Nettovermögens des Portfolios in unterhalb In-
vestment Grade bewertete Wertpapiere angelegt 
wird.  

Für die Zwecke dieses Prospekts hat der Begriff „In-
vestment Grade“ die ihm im Glossar zugewiesene 
Bedeutung. Für RMB-Anleihen sind u. a. die folgen-
den Ratingagenturen vorgesehen: (i) jede CSRC-
anerkannte chinesische Ratingagentur, wie China 
Cheng Xin International Credit Rating Co., China Li-
anhe Credit Rating, Dagong Global Credit Rating, 
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Ser-
vice und Pengyuan Credit Rating Co, oder (ii) jede 
inländische oder regionale Ratingagentur, deren 
Ratings von festverzinslichen Wertpapieren eines o-
der mehrerer Asiatischer Emittenten nach dem Er-
messen des Anlageverwalters anerkannt sind. 

Währungsmanagement. Es wird davon ausgegan-
gen, dass unter normalen Marktbedingungen alle 
bzw. ein wesentlicher Teil der nicht auf RMB lauten-
den Anlagen des Portfolios in RMB abgesichert wird. 
Für diese Absicherungszwecke bezieht sich 
„RMB“ nach dem alleinigen Ermessen des Anlage-
verwalters entweder auf CNH oder CNY. Der Anla-
geverwalter kann jedoch entscheiden, keine Absi-
cherung der nicht auf RMB lautenden Anlagepositi-
onen des Portfolios vorzunehmen, sofern er nach 
seinem Ermessen zu dem Schluss kommt, dass (i) 
sich die Ertragschancen für eine oder mehrere der 
nicht auf RMB lautenden Positionen des Portfolios 
gegenüber dem RMB verbessern werden, oder (ii) 
die mit der Währungsabsicherung verbundenen 
Kosten zum jeweiligen Zeitpunkt nicht durch die Vor-
teile für das Portfolio aufgewogen werden oder aus 
anderen Gründen nicht vertretbar sind. In beiden 
Fällen wird unter normalen Marktbedingungen da-
von ausgegangen, dass die nicht auf RMB lauten-
den Anlagen des Portfolios 20 % des Nettovermö-
gens des Portfolios nicht übersteigen werden.  

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
eine breite Palette an Finanzderivaten und Strate-
gien sowie Techniken für ein effizientes Portfolioma-
nagement (i) zur Absicherung von Zinsänderungen, 
Kredit- und Währungsfluktuationen und (ii) für ein ef-
fizientes Portfoliomanagement einsetzen. Der Anla-
geverwalter kann außerdem Derivate für Anlage-
zwecke einsetzen, beispielsweise als Alternative zu 
einer Direktanlage in die zugrunde liegenden Wert-
papiere oder Instrumente. Zu diesen Finanzderiva-
ten können insbesondere Devisentermingeschäfte, 
nicht lieferbare Termingeschäfte („NDFs“), Zinss-
waps, Cross-Currency Coupon Asset Swaps, Over-
night Index Swaps („OIS“), Credit Default Swaps 
(„CDS“) und börsengehandelte Zinsfutures gehören. 
In Bezug auf CDS kann das Portfolio sowohl Sicher-
heit „verkaufen“, um eine Position einzugehen, als 
auch Sicherheit „kaufen“, sei es um ein Kreditrisiko 

abzusichern oder um synthetische Short-Positionen 
zu bilden. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Duration. Das Portfolio kann in festverzinsliche 
Wertpapiere mit jeder Duration anlegen. Der Anla-
geverwalter geht jedoch davon aus, dass die Dura-
tion des Portfolios normalerweise zwischen null und 
10 Jahren liegen wird.  

Einsatz von Anlagevehikeln in Pool-Form 
(Pooled Vehicles). Das Portfolio kann zwecks Op-
timierung der Verwaltung seines Vermögens und 
um Positionen in bestimmten Assetklassen einzuge-
hen in Anlagevehikel in Pool-Form bzw. in andere 
Produkte anlegen, die vom Anlageverwalter oder 
seinen verbundenen Unternehmen gesponsert 
und/oder verwaltet werden.  

Diese Anlagevehikel in Pool-Form oder sonstigen 
Produkte müssen mit den Vorschriften der CSSF in 
Bezug auf OGAW-konforme Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Einklang stehen.  

Das Portfolio kann nur in Anlagevehikel in Pool-
Form anlegen, bei denen es sich um einen offenen 
OGAW, Nicht-OGAW oder ein sonstiges Produkt 
handelt, der bzw. das selbst nicht mehr als 10 % sei-
nes Nettoinventarwerts in andere OGAW oder sons-
tige OGA anlegen darf.  

Für die Anlagen des Portfolios in andere Anlageve-
hikel in Pool-Form, die vom Anlageverwalter oder 
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seinen verbunden Unternehmen gesponsert und/o-
der verwaltet werden, können auf Ebene jedes die-
ser Anlagevehikel Anlageverwaltungsgebühren und, 
soweit anwendbar, erfolgsabhängige Gebühren an-
fallen. Das Portfolio wird keine Anlageverwal-
tungsgebühren für den Teil seiner Vermögens-
werte erheben, den der Anlageverwalter einem 
anderen Anlagevehikel in Pool-Form oder einem 
anderen Produkt zugewiesen hat, das vom Anla-
geverwalter oder einem verbundenen Unterneh-
men gesponsert und/oder verwaltet wird.  

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 
wird schätzungsweise 50 % bis 300 % seines Netto-
inventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 berücksichtigt 
diese Bewertungsmethode weder die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Finanzderivat die Anlagerisi-
ken des Portfolios erhöht oder verringert, noch er-
laubt sie eine Aufrechnung von Finanzderivaten mit 
gegenläufigen Positionen. Die Anteilinhaber sollten 
sich dessen bewusst sein, dass (i) ein höherer er-
warteter Leverage nicht automatisch ein höheres 
Anlagerisiko impliziert und (ii) sich der vorstehend 
genannte Leverage-Grad im Wesentlichen aus dem 
Einsatz von Derivaten für Absicherungszwecke so-
wie für Zwecke eines effizienten Portfoliomanage-
ments ergibt. Zudem kann der tatsächliche Le-
verage des Portfolios von dem vorstehend genann-
ten erwarteten Leverage-Grad abweichen. 

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk ("VaR")-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 

Portfolios ist die CNH 1 Week Deposit Rate. Das 
Portfolio nutzt die Referenzbenchmark zu Ver-
gleichszwecken in Bezug auf die Wertentwicklung. 
Das Portfolio wird aktiv verwaltet und die Referenz-
benchmark des Portfolios schränkt den Anlagever-
walter in keiner Weise bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio kann 
zwar unter bestimmten Marktbedingungen und im 
freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 
 

Weitere Anlagestrategien 

Festverzinsliche Wertpapiere – Allgemein. Das 
Portfolio kann in eine Vielzahl von festverzinslichen 
Wertpapieren (d. h. insbesondere Anleihen, Wertpa-
piere mit fester oder variabler Verzinsung und Wan-
delanleihen) sowie in Geldmarktinstrumente, Einla-
gen und bargeldnahe Mittel anlegen.  

Wie vorstehend beschrieben kann das Portfolio so-
wohl in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating 
als auch in Wertpapiere mit einem niedrigeren Ra-
ting anlegen; unter normalen Marktbedingungen 
werden nicht mehr als 50 % des Nettovermögens 
des Portfolios in Wertpapiere ohne Investment 
Grade-Rating angelegt.  

In diesem Sinne bezeichnet der Begriff „Investment 
Grade“ festverzinsliche Wertpapiere mit einem Ra-
ting von Baa (einschließlich Baa1, Baa2 und Baa3) 
oder besser von Moody's bzw. BBB (einschließlich 
BBB+ und BBB-) oder besser von S&P bzw. ein ent-
sprechendes Rating einer anderen anerkannten Ra-
tingagentur, jeweils im Ermessen des Anlageverwal-
ters. Zu diesen Ratingagenturen gehören insbeson-
dere die Nachstehenden: (i) jede von der CSRC an-
erkannte chinesische Ratingagentur, wie China 
Cheng Xin International Credit Rating Co., China Li-
anhe Credit Rating, Dagong Global Credit Rating, 
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Ser-
vice und Pengyuan Credit Rating Co, oder (ii) natio-
nale oder regionale Ratingagenturen, deren Ratings 
für festverzinsliche Wertpapiere eines oder mehre-
rer asiatischer Emittenten anerkannt sind, jeweils im 
Ermessen des Anlageverwalters. 

Verfügt ein Wertpapier nicht über ein Rating, wird 
der Anlageverwalter ein nach seinem Ermessen an-
gemessenes Kreditrating vergeben. Liegen unter-
schiedliche Kreditratings vor, gilt das niedrigere Ra-
ting.  

Bei einer Verschlechterung des Ratings für ein fest-
verzinsliches Wertpapier oder ein anderes Instru-
ment auf ein Rating unterhalb Investment Grade 
wird der Anlageverwalter das betreffende Wertpa-
pier oder Instrument umgehend neu bewerten und 
nach seinem Ermessen festlegen, ob das Portfolio 
dieses Wertpapier oder Instrument weiterhin halten 
sollte. Das Portfolio ist nicht verpflichtet, ein solches 
Wertpapier oder Instrument bei Verschlechterung 
des Ratings zu veräußern, sofern und solange der 
Anlageverwalter nicht bestimmt, dass eine solche 
Veräußerung nach seiner Einschätzung im Inte-
resse des Portfolios wäre. Der Anlageverwalter wird 
jedoch so lange keine zusätzlichen unterhalb Invest-
ment Grade bewerteten Wertpapiere kaufen, bis der 
Gesamtbetrag der Positionen des Portfolios in Wert-
papieren mit Investment Grade-Rating ein Minimum 
von 50 % des Nettovermögens des Portfolios wieder 
erreicht hat. 
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Strukturierte Anlagen. Das Portfolio kann in (mit 
Investment Grade oder unterhalb Investment 
Grade bewertete) strukturierte Wertpapiere einer 
breiten Palette an Emittenten und Sponsoren an-
legen. Zu den strukturierten Wertpapieren gehören 
ggf. mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere 
(„ABS-Anleihen“) und besicherte Schuldverschrei-
bungen („CDOs“). Die Anlagen des Portfolios in 
strukturierte Wertpapiere werden 20 % seines Net-
tovermögens nicht übersteigen. 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio wird maximal 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, denen es an Liquidität fehlt. Der Anlageverwal-
ter wird jedoch die Liquidität des Portfolios insge-
samt zu jeder Zeit sicherstellen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als vorübergehende Defen-
sivmaßnahme oder um Liquidität für Rücknahmen 

zu schaffen oder in Erwartung von Anlagen an ver-
schiedenen internationalen Märkten kann das Port-
folio Barmittel oder bargeldnahe Mittel (in RMB, US-
Dollar oder anderen Währungen) sowie kurzfristige 
festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Geld-
marktpapiere halten. 

Die vom Portfolio gehaltenen festverzinslichen 
Wertpapiere und anderen Vermögensgegenstände, 
einschließlich Barmittel, können auf verschiedene 
Währungen lauten. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.  
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung RMB  Ablauf der 

Annahme-

frist 

11:00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-

tag 

 

Geschäftstag Jeder Tag, an dem die Banken 
in Luxemburg und Hongkong 
und die New York Stock 
Exchange geöffnet sind. 

 Ausschüt-

tungen 

Anteile der Klassen AT, CT, IT und 
ZT: 
monatlich zu erklären und auszuzah-
len  

 
Anteile der Klasse AR 
Jährlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer auf Basis des Bruttoertrags 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
zu bestimmenden Ausschüttungs-
quote 
 
Anteile der Klassen A2, C2, I2, S, S1 
und W2: 
keine 

Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“. 

Geschäftstag 

 
 

Nettoinventarwert-

berechnung 

 

Jeder Tag, an dem die Banken 
in Luxemburg und Hongkong 
und die New York Stock 
Exchange geöffnet sind. 
 

An jedem Geschäftstag 

  

Nettoinventarwert-

veröffentlichung 

 

Erhältlich bei der Verwaltungs-
gesellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 

   

 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-

schlag2 

Verwaltungsge-

bühr3 Vertriebsgebühr4 

Rücknahmeab-

schlag (CDSC)5 

Auf RMB lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 

A2 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse 

AT 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klassen 

C2 und CT 

keiner 1,55% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0%  

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse 

I27
 

bis zu 1,50% 

 0,55% keine keiner 

Anteile der Klasse 

IT7  

bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 

Anteile der Klasse 

S6
 

keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse 

S16 
keiner 0,55% keine keiner 
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Anteile der Klasse 

ZT8 
keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse 

W27 
keiner bis zu 0,55% keine keiner 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 

AR 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

 

1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, 
der Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebüh-
ren aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachste-
hend unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Ge-
bühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläu-
tert. Das Portfolio trägt außerdem seine sonstigen Auf-
wendungen. Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zu-
sätzliche Informationen – Kosten und Gebühren“ in Teil 
II. Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, 
dass in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Ge-
bühren und Aufwendungen für die nachstehend aufge-
führten Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der 
Verwaltungsgebühr und aller weiteren in Teil II unter 
„Zusätzliche Informationen – Kosten und Gebühren“ 
aufgeführten Gebühren und Aufwendungen, inklusive 
der Luxemburger Taxe d’Abonnement, jedoch mit Aus-
nahme von bestimmten anderen Steuern, etwaigen 
Maklerprovisionen und Kreditzinsen) die im Folgenden 
genannten Prozentsätze des durchschnittlichen der je-
weiligen Anteilklasse zuzurechnenden Nettoinventar-
werts des Portfolios für das jeweilige Geschäftsjahr 
übersteigt – 1,50 % (A2), 1,50 % (AR), 1,50 % (AT), 
1,95 % (C2), 1,95 % (CT), 0,95 % (I2), 0,95 % (IT), 
0,15 % (S), 0,70 % (S1), 0,01 % (ZT) und (0,95 % (W2) 
– freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht ein-
zuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen von den 
an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden Zahlun-
gen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Aufwendun-
gen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Verwal-
tungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinha-
bern im Namen des Fonds eine entsprechende anders 
lautende Mitteilung macht.  

2 Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-

nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr sind 
unter „Zusätzliche Informationen – Kosten und Gebüh-
ren“ in Teil II ausgeführt.  

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts. 

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basie-
rend auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile kön-
nen nur über Händler erworben werden, die von der 
Hauptvertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autori-
siert wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile 
in Erwägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern 
nähere Informationen einholen. Die Händler können für 
die Anteile der Klassen C2 und CT unter bestimmten 
Bedingungen auf die Erhebung des Rücknahmeab-
schlags verzichten. 

 
6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 

S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag geschlossen ha-
ben und denen eine gesonderte Verwaltungsgebühr be-
rechnet wird. 

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

8 Anteile der Klasse ZT sind für Anlagen vorbehalten, die 
durch Fonds von AB getätigt werden. 

 
 
 
 
 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 
 

 Angebots-
währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 

Taxe d'Abon-
nement*** 

Auf RMB lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 
A2 

RMB 
US-Dollar 

Euro 
HK$ 
SGD 
 GBP 
CHF 

RMB 10.000 
US$2.000 

€2.000 
HK$10.000 

S$3.000 
£2.000 

CHF 2.000 
 

RMB 3.750 
US$750 

€750 
HK$ 3.750 
S$1.000 

£750 
CHF 750 

keiner 0,05% 
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Anteile der Klasse 
AT 

RMB 
US-Dollar 

HK$ 
SGD 

RMB 10.000 
US$2.000 

HK$10.000 
S$3.000 

RMB 3.750 
US$750 

HK$ 3.750 
S$1.000 

keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
C2 

RMB 
US-Dollar 

RMB 10.000 
US$2.000 

RMB 3.750 
US$750 

keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
CT 

RMB 
US-Dollar 

RMB 10.000 
US$2.000 

RMB 3.750 

US$750 
keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
I2 

RMB 
US-Dollar 

Euro 
HK$ 
SGD  
GBP 
CHF 

RMB 5.000.000** 
US$1.000.000** 

€1.000.000** 
HK$5.000.000** 
S$1.500.000** 

£500.000** 
CHF 1.000.000** 

keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
IT 

RMB 
US-Dollar 

SGD 

RMB 5.000.000** 
US$1.000.000** 
S$1.500.000** 

keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S 

RMB 
US-Dollar 

Euro 
HK$ 
SGD 
GBP 

RMB 150 Mio.** 
US$25 Mio.** 

€20 Mio.** 
HK$150 Mio.** 

S$40 Mio.** 
£12,5 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 

RMB 
US-Dollar 

Euro 
HK$ 
SGD 
GBP 

RMB 150 Mio.** 
US$25 Mio.** 

€20 Mio.** 
HK$150 Mio.** 

S$40 Mio.** 
£12,5 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 

ZT 
RMB RMB150 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
W2 

RMB 
CHF 

RMB 5.000.000** 
CHF 1 Mio.** 

keine keiner 0,05% 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 
AR 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

      

 
*Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
**Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
***Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk-(„VaR“-)Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Änderungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können niedriger als In-
vestment Grade bewertete Wertpapiere einem hö-
heren Risiko von Kapital- und Zinsverlusten unterlie-
gen und sie sind im Allgemeinen weniger liquide und 
volatiler als höher bewertete Wertpapiere. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Aus-
schüttungen gezahlt werden, und das Portfolio hat 
keine bestimmte Laufzeit. 

Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere und Schuld-
titel in China sind mit besonderen Risiken verbun-
den und erfordern spezifische Erwägungen, die üb-
licherweise nicht mit Anlagen in entwickelteren Län-
dern oder Märkten einhergehen, darunter höhere 
politische, betriebliche und steuerliche Risiken so-
wie Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursen, 
Liquidität und regulatorischen Aspekten. Diese Fak-
toren beinhalten die Möglichkeit eines plötzlichen o-
der anhaltenden Marktrückgangs sowie mit einzel-
nen Unternehmen einhergehende Risiken. 

Das Portfolio legt in Wertpapiere von Emittenten in 
Schwellenmärkten an und unterliegt daher unter 
Umständen einer höheren Kursvolatilität und weist 
möglicherweise erheblich geringere Liquidität auf 
als ein Portfolio, das ausschließlich in Aktienwerte 
oder Emittenten aus entwickelteren Ländern anlegt. 
Des Weiteren unterliegen solche Wertpapiere einem 
höheren Risiko politischer oder wirtschaftlicher In-
stabilität sowie Wechselkursschwankungen, unter-
schiedlichen Rechts- und Rechnungslegungssyste-
men, politischen Maßnahmen auf nationaler Ebene, 
die die Anlagemöglichkeiten begrenzen, und höhe-
ren Anlagekosten. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und die das Ertragspo-
tenzial eines Portfolios von festverzinslichen Anlei-
hen nutzen möchten, die auf RMB lauten oder in 
RMB abgesichert sind. Anleger sollten sich im Hin-
blick darauf, ob die Anteile des Portfolios für ihre je-
weiligen Anlagebedürfnisse geeignet sind, mit ihrem 
unabhängigen Finanzberater in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klassen AT, CT, IT und ZT beab-
sichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monat-
lich zu erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungs-
rat beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote 
pro Anteil für diese Anteilklassen aufrechtzuerhal-
ten; daher können Ausschüttungen aus dem Brutto-
ertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), aus 
realisierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
den Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge (Brutto-
ertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hinausge-
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hende Ausschüttungen können auch Rückzahlun-
gen des ursprünglich vom Anleger investierten Ka-
pitals beinhalten und damit zu einer Verringerung 
des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden 
Anteilklasse führen. 
 

Für die Anteile der Klasse AR beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären 
und auszuzahlen. Ausschüttungen können aus 
Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Kos-
ten) erfolgen und realisierte und nicht realisierte Ge-
winne und den betreffenden Anteilklassen zuzu-
rechnendes Kapital enthalten. Da durch Gebühren 
und Kosten die Ausschüttungsquote nicht gesenkt 
wird, verringert sich der Nettoinventarwert je Anteil 
der betreffenden Anteilklassen um diese Gebühren 
und Kosten. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A2, C2, I2, S, S1 und W2 Aus-
schüttungen auszuzahlen. Etwaige den Anteilen zu-
zurechnende Nettoerträge und realisierte Nettoge-
winne werden daher im Nettoinventarwert dieser 
Anteile berücksichtigt.  

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S und S1 er-
hält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile des 
Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem Portfolio-
vermögen auf den gesamten den Anteilen zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die 
Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche Ge-
bühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesamten 
den Anteilen der Klassen S und S1 zuzurechnenden 
Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, falls nied-
riger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen Nettoin-
ventarwerts beträgt. Für die Anteile der Klasse ZT 
wird auf die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft 
verzichtet, um eine doppelte Gebührenbelastung zu 
vermeiden, da die Gebühr der Verwaltungsgesell-
schaft durch den AB-Fonds gezahlt wird, der die An-
lage in Anteile der Klasse ZT tätigt.

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet. 
Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit von 
den Vermögenswerten des Portfolios, dem Transak-
tionsvolumen oder aus anderen Gründen erhöhen 
oder verringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios sind, sobald verfügbar, in den we-
sentlichen Anlegerinformationen des Portfolios und 
unter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 23. Mai 2011 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung hoher risikoge-
wichteter Erträge durch Anlagen in ein diversifizier-
tes Portfolio hochverzinslicher Wertpapiere und mit 
diesen verbundener Derivate bei einer durchschnitt-
lichen Portfolioduration von unter vier Jahren ausge-
legt. 

Allgemeines. Der Anlageverwalter geht davon aus, 
dass Marktineffizienzen an den globalen Märkten für 
Schuldtitel auf Anlegereinschätzungen, der Komple-
xität der Märkte und widersprechenden Investitions-
programmen beruhen; entsprechend ist er der Über-
zeugung, dass sich aus diesen Ineffizienzen Mög-
lichkeiten zur Generierung von Alpha ergeben. Um 
von diesen Ineffizienzen zu profitieren, kombiniert 
der Anlageverwalter quantitative Prognosen mit fun-
damentalen Wirtschafts- und Kreditanalysen und 
Research.  

Beschreibung der Anlagedisziplin  

Zur Umsetzung dieses Anlageziels wird das Portfo-
lio unter normalen Marktbedingungen erwartungs-
gemäß ein Engagement von mindestens 80 % sei-
ner Anlagen in Wertpapieren von globalen Unter-
nehmen mit hohen Renditen aufrecht erhalten. Dar-
über hinaus beabsichtigt das Portfolio, in hochver-
zinsliche Wertpapiere von staatlichen, supranatio-
nalen und staatlich-gestützten Emittenten aller geo-
graphischen Regionen, einschließlich Industrie- und 
Schwellenländern, anzulegen.  

Das Portfolio kann in andere Arten von Schuldver-
schreibungen anlegen, die der Anlageverwalter als 
geeignet ansieht. Beispielsweise kann das Portfolio 
in Schuldtitel mit Investment Grade-Rating anlegen, 
sofern der Anlageverwalter zu der Auffassung ge-
langt, dass diese Wertpapiere über attraktive Eigen-
schaften im Hinblick auf hohe Erträge und/oder eine 
hohe Gesamtrendite verfügen.  

Das Portfolio wird Strategien zur Steuerung der 
Volatilität relativ zum breiten globalen Markt für 
hochverzinsliche Anlagen – am Maßstab des 
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate 
Bond Index – einsetzen. Zu diesen Strategien kön-
nen auch die Verkürzung der Duration des Portfo-
lios, die Aufstockung des Portfolios mit Anlagen mit 
höherem Rating oder eine Ergänzung der Bestände 
um höher verzinsliche Anlagen mit niedrigerer Kor-
relation aus verschiedenen Sektoren des festver-
zinslichen Anlagebereichs, sowie die Umsetzung 
von Hedgingstrategien zum Schutz vor statistisch 
sehr unwahrscheinlichen Ereignissen (sog. „Tail 
Risks“) und als Absicherung nach unten gehören. 
Das Portfolio wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

wechselnde Kombinationen der vorstehenden Stra-
tegien einsetzen, jeweils auch unter Berücksichti-
gung von Faktoren wie (a) dem Verlauf der Kredit-
kurve, (b) dem relativen Einfluss von Änderungen 
der Kreditqualität auf die Rendite und (c) den Kosten 
von Hedgingstrategien.  

Kreditqualität. Das Portfoliovermögen kann sowohl 
in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als 
auch in unterhalb Investment Grade bewertete 
Wertpapiere angelegt werden. Das Portfolio darf bis 
zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere an-
legen, die ein Rating von Caa1 von Moody’s, CCC+ 
von S&P, oder CCC von Fitch oder ein niedrigeres 
Rating aufweisen. Bei zwei unterschiedlichen Ra-
tings ist das niedrigere Rating maßgeblich. Bei drei 
oder mehr Ratings ist das niedrigere der beiden bes-
ten Ratings maßgeblich.  

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 
wird schätzungsweise 20 % bis 300 % seines Netto-
inventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 berücksichtigt 
diese Bewertungsmethode weder die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Finanzderivat die Anlagerisi-
ken des Portfolios erhöht oder verringert, noch er-
laubt sie eine Aufrechnung von Finanzderivaten mit 
gegenläufigen Positionen. Bei dieser Methode wird 
der Leverage durch den Einsatz von Derivaten zu 
Absicherungszwecken automatisch erhöht. Folglich 
sollten sich die Anteilinhaber darüber im Klaren sein, 
dass ein höherer erwarteter Leverage nicht automa-
tisch ein höheres Anlagerisiko impliziert. Zudem 
kann der tatsächliche Leverage des Portfolios von 
dem vorstehend genannten erwarteten Leverage-
Grad abweichen. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter wird 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios eine breite Palette an derivativen Produkten und 
Strategien einsetzen. Diese Finanzderivate sowie 
Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement 
können zu Absicherungszwecken oder zwecks Er-
zielung zusätzlicher Renditen eingesetzt werden. Zu 
diesen Finanzderivaten können insbesondere 
Swaps (einschließlich Zinsswaps, Total Rate of Re-
turn Swaps („TRS“) und Credit Default Swaps 
(„CDS“)), Swaptions, Optionen, Terminkontrakte 
und Währungstransaktionen (einschließlich Devi-
sentermingeschäfte) gehören. Diese Finanzderivate 
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(einschließlich OTC-Derivaten und börsengehan-
delter Finanzderivate) sowie Techniken für ein effi-
zientes Portfoliomanagement können nach Maß-
gabe der einschlägigen Gesetze und Vorschriften 
für OGAW-Fonds für die folgenden Zwecke einge-
setzt werden: (i) als Alternative zur direkten Anlage 
in die zugrunde liegenden Wertpapiere, (ii) um ein 
Gesamtengagement zu erzielen, welches über dem 
Nettovermögen des Portfolios liegt (d. h. um einen 
Leverage-Effekt zu erzielen), (iii) um synthetische 
Short-Positionen einzugehen, (iv) für Zwecke des 
Durationsmanagements, (v) zwecks Absicherung 
gegen Zins-, Kredit- und Währungsfluktuationen und 
(vi) für ein effizientes Portfoliomanagement. In Be-
zug auf CDS kann das Portfolio sowohl Sicherheit 
„verkaufen“, um eine Position einzugehen, als auch 
Sicherheit „kaufen“, um sowohl ein Kreditrisiko ab-
zusichern als auch synthetische Short-Positionen zu 
bilden.  

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 20%-40% 50% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Währungsmanagement. Das Portfolio kann in 
Wertpapiere jeder Währung anlegen. Der Anlage-
verwalter geht davon aus, dass er unter normalen 
Umständen Anlagen und andere Engagements, ein-
schließlich Positionen in Derivaten, so absichern 
wird, dass die Währungsposition des Portfolios in 
anderen Währungen als seiner Basiswährung 10 % 
des Nettovermögens des Portfolios nicht überstei-
gen wird.  

Um dies zu erreichen, kann das Portfolio Devisen-
termingeschäfte und -kontrakte sowie andere wäh-
rungsbezogene Derivate einsetzen. Zwar beabsich-
tigt das Portfolio, seine Netto-Währungspositionen 
in anderen Währungen als der Basiswährung zu be-
grenzen, es kann jedoch nicht zugesichert werden, 
dass die Absicherungsaktivitäten des Portfolios in 
vollem Umfang mit dem Gesamtanlageengagement 
des Portfolios korrelieren. 

Strukturierte Anlagen. Das Portfolio kann in struk-
turierte (mit Investment Grade oder unterhalb In-
vestment Grade bewertete) Wertpapiere einer brei-
ten Palette an Emittenten und Sponsoren anlegen. 
Zu den strukturierten Wertpapieren können durch 
Hypothekenforderungen besicherte Non-Agency- 
(d. h. von privaten Emittenten ausgegebene) Wert-
papiere („MBS“), mit Hypothekenforderungen unter-
legte Wertpapiere mit variabler Verzinsung 
(„ARMS“) und durch Hypothekenwerte unterlegte 
Obligationen („CMOs“) sowie sonstige durch Ver-
mögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS“), 
durch gewerbliche Hypothekenforderungen besi-
cherte Wertpapiere („CMBS“) und besicherte 
Schuldverschreibungen („CDOs“) und damit verbun-
dene Finanzderivate und Währungen gehören. Die 
Anlagen des Portfolios in diese strukturierten Wert-
papiere wird 20 % seines Nettovermögens nicht 
übersteigen. 

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der Bloomberg Barclays Global High 
Yield Corporate Bond Index (USD hedged). Das 
Portfolio nutzt die Referenzbenchmark zu Ver-
gleichszwecken in Bezug auf die Wertentwicklung 
sowie zur Volatilitätsmessung. Das Portfolio wird ak-
tiv verwaltet und die Referenzbenchmark des Port-
folios schränkt den Anlageverwalter in keiner Weise 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios ein. Das Portfolio kann zwar unter bestimmten 
Marktbedingungen und im freien Ermessen des An-
lageverwalters einen wesentlichen Teil der Bestand-
teile der Referenzbenchmark halten, es wird aller-
dings nicht in jedes der in der Referenzbenchmark 
enthaltenen Wertpapiere anlegen und kann auch 
Wertpapiere halten, die nicht Teil der Referenz-
benchmark sind. 
 

Weitere Anlagestrategien 

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles). 
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Das Portfolio wird maximal 10 % seines Nettover-
mögens in Anteile oder Units anderer OGAW oder 
OGA anlegen. 

Mangelnde Liquidität. Gemäß Artikel 41 Abs. 2 
des Gesetzes von 2010 darf das Portfolio nur maxi-
mal 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere 
anlegen, denen es an Liquidität fehlt. Der Anlage-
verwalter wird jedoch die Liquidität des Portfolios 
insgesamt zu jeder Zeit sicherstellen. 

Defensive Position - Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Um vom Portfolio durch den 
Einsatz bestimmter Finanzderivate erzeugte Le-
verage-Effekte auszugleichen, kann das Portfolio 
als vorübergehende Defensivmaßnahme oder um 
Liquidität für Rücknahmen zu schaffen oder in Er-
wartung von Anlagen an verschiedenen Märkten 
Barmittel oder bargeldnahe Mittel (in US-Dollar, 
Euro oder anderen Währungen) halten. Die vom 
Portfolio gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere 
und anderen Vermögensgegenstände, einschließ-
lich Barmittel, können auf verschiedene Währungen 
lauten. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 

Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung für den Anleger unter Berücksichti-
gung praktischer Aspekte wie z. B. Transaktions-
kosten verringert werden. Durch die angewandte 
Absicherungsstrategie kann das Währungsrisiko 
zwischen der Basiswährung des Portfolios und der 
Angebotswährung zwar verringert werden, eine voll-
ständige Eliminierung dieses Risikos ist jedoch un-
ter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind.  

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 
 
Portfolio-Wäh-
rung 

 
USD 

  
Ablauf der 
Annahme-
fristen 

 
Für auf US-Dollar lautende Anteilklassen 
16:00 Uhr US Eastern Time an jedem Ge-
schäftstag 

Für Hedged-Anteilklassen  

18:00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 

Bezeichnung 
der Anteilklas-
sen 

H bezeichnet Anteilklassen mit 

Währungsabsicherung (Hedged-
Anteilklassen). Weitere Informa-
tionen zur Absicherung von An-
teilklassen sind im Kapitel „Kauf 
von Anteilen – Anteilklassen mit 
Währungsabsicherung (Hedged-
Anteilklassen)“ und unter „Risi-
kofaktoren– Hedged-Anteilklas-
sen“ in Teil II aufgeführt. 

 Ausschüt-
tungen* 
 
 
 
 

Für Anteile der Klassen AT, BT, CT, IT 
und NT: 
monatlich zu erklären und auszuzahlen 

Für Anteile der Klasse I:  
Täglich zu erklären und monatlich auszu-
zahlen. 

Für Anteile der Klassen A2, B2, C2, I2, 
N2, S, S1 und W2: 

keine 
 
Für Anteile der Klasse AM:  
Monatlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer festen Ausschüttungsquote von 
7 % 

Für Anteile der Klassen AA  

Monatlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer auf Basis des Bruttoertrags (vor 
Abzug von Gebühren und Kosten) zu be-
stimmenden Ausschüttungsquote. 

Nettoinventar-
wertberechnung 

An jedem Geschäftstag 

 
Nettoinventar-
wertveröffentli-
chung 

 
Erhältlich bei der Verwaltungs-
gesellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 
 

  Für Anteile der Klasse AR 
Jährlich zu erklären und auszuzahlen, mit 
einer auf Basis des Bruttoertrags (vor Ab-
zug von Gebühren und Kosten) zu bestim-
menden Ausschüttungsquote 
 

Für Anteile der Klasse S1QD 
Vierteljährlich zu erklären und auszuzah-
len. 
 
Siehe nachstehend unter „Ausschüttun-
gen“. 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen 

 

    

 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-
schlag3 

Verwaltungsge-
bühr4 

Vertriebsge-
bühr5 

Rücknahmeabschlag 
(CDSC)6 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen A2 und 
AT 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse AA bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 
Anteile der Klasse AM bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klassen B2 und 
BT2* 

keiner 1,10% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr = 
3,0% 

Haltedauer 1–2 Jahre = 
2,0% 
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Haltedauer 2-3 Jahre = 
1,0% 

Haltedauer 3 Jahre und 
länger = 0% 

Anteile der Klasse C2 und 
CT 

keiner 1,55% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr = 
1,0% 

Haltedauer 1 Jahr und 
länger = 0% 

Anteile der Klasse IT8 bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 
Anteile der Klasse I28 bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 
Anteile der Klasse N2 bis zu 3,00% 1,65% keine keiner 
Anteile der Klasse NT bis zu 3,00% 1,65% keine keiner 
Anteile der Klasse S7 keiner keine keine keiner 
Anteile der Klasse S17 keiner 0,50% keine keiner 
     
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen A2 EUR 
H und AT EUR H 

bis zu 5,00% 1,10% 
 

keine 
keiner 

Anteile der Klasse AR EUR 
H 

bis zu 5,00% 1,10% 
keine 

keiner 

Anteile der Klasse I2 EUR 
H8 

bis zu 1,50% 0,55% 
keine 

keiner 

Anteile der Klasse IT EUR 
H8 

bis zu 1,50% 0,55% 
keine 

keiner 

Anteile der Klasse S1QD 
EUR H7 keiner 0,50% 

keine 
keiner 

     
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen A2 GBP 
H und AT GBP H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse I2 GBP 
H8 

bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 

Anteile der Klasse IT GBP 
H8 

bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 

Anteile der Klasse I GBP H8 bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AT AUD 
H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse AA AUD 
H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AA SGD 
H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse AT SGD 
H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse IT SGD 
H8 

bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AT CAD 
H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse BT CAD 
H2* 

keiner 1,10% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr = 
3,0% 

Haltedauer 1–2 Jahre = 
2,0% 

Haltedauer 2-3 Jahre = 
1,0% 

Haltedauer 3 Jahre und 
länger = 0% 

Gegenüber der schwedischen Krone abgesicherte Anteilklassen (SEK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A2 SEK 
H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 
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Anteile der Klasse A2 CHF 
H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse I2 CHF 
H8 

bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 

Anteile der Klasse W2 CHF 
H8 

keiner bis zu 0,55% keine keiner 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A2 PLN 
H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

     
Anteile der Klasse I2 PLN 
H8 

bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 

     
Gegenüber der tschechischen Krone abgesicherte Anteilklassen (CZK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A2 CZK 
H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

     
Anteile der Klasse I2 CZK 
H8 

bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 

     

 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II. Die Verwal-
tungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in einem Ge-
schäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und Auf-
wendungen für die nachstehend aufgeführten Anteilklas-
sen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungsgebühr 
und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten Gebühren 
und Aufwendungen, inklusive der Luxemburger Taxe 
d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme von bestimmten 
anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen und Kre-
ditzinsen) die im Folgenden genannten Prozentsätze des 
durchschnittlichen den nachstehenden Anteilklassen 
(sowie den betreffenden H-Anteilklassen) jeweils zuzu-
rechnenden Nettoinventarwerts des Portfolios für das je-
weilige Geschäftsjahr übersteigt – 1,45 % (A2), 1,45 % 
(AR),1,45 % (AT), 1,45 % (AA), 1,45 % (AM), 2,45 % 
(B2), 2,45 % (BT), 1,90 % (C2), 1,90 % (CT), 0,90 % (I), 
0,90 % (I2), 0,90 % (IT), 2,00 % (N2), 2,00 % (NT), 
0,15 % (S), 0,65 % (S1), 0,65 % (S1QD) und 0,90 % 
(W2) – freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht 
einzuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen von 
den an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden Zah-
lungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Aufwen-
dungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Verwal-
tungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern 
im Namen des Fonds eine entsprechende anders lau-
tende Mitteilung macht.  

2  Nach Ablauf von vier Jahren nach dem Kauf der Anteile 
können die Anteile der Klassen B2 und BT gegen Anteile 
der Klasse A2 bzw. AT ausgetauscht werden, ohne dass 
hierfür Gebühren seitens des Fonds oder der Verwal-
tungsgesellschaft erhoben werden. Weitere Einzelheiten 
zum Austausch von Anteilen sind unter „Umtausch oder 
Austausch von Anteilen – Austausch von CDSC-Antei-
len“ in Teil II des Prospekts ausgeführt. 

3  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr sind un-
ter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Gebühren“ 
in Teil II ausgeführt.  

5 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C2 und CT unter bestimmten Bedingun-
gen auf die Erhebung des Rücknahmeabschlags ver-
zichten. 

7 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag geschlossen ha-
ben und denen eine gesonderte Verwaltungsgebühr be-
rechnet wird. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 
* Mit Wirkung zum 15. Dezember 2016 werden die Anteile 

der Klasse B nicht mehr angeboten. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Anteilinhabern von Anteilen der Klasse 
B (oder anderer Formen der B-Anteilklassen wie bei-
spielsweise Hedged-Anteilklassen) eines anderen Port-
folios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B zum Um-
tausch zur Verfügung gestellt werden können. 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 Angebotswäh-
rungen* 

Mindesterstan-
lage** 

Mindestfolge-
anlage** 

Maximaler 
Anlagebe-

trag*** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement**** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklas-
sen     

Anteile der Klassen 
A2 und AT 

US-Dollar 
HKD 

$2.000 
HK$15.000 

$750 
HK$5.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AA 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AM 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klassen 
B2 und BT 

US-Dollar 
HKD (Klasse 

BT) 

$2.000 
HK$15.000 

$750 
HK$5.000 

$250.000 
HK$2.000.000 0,05% 

Anteile der Klasse 
C2 und CT 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 

IT 
US-Dollar $1 Mio.*** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 

I2 
US-Dollar $1 Mio.*** 

keine 
keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 

N2 
US-Dollar $2.000 

$750 
keiner 0,05 % 

Anteile der Klasse 

NT 
US-Dollar $2.000 

$750 
keiner 0,05 % 

Anteile der Klasse 

S 
US-Dollar $25 Mio.*** 

keine 
keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 

S1 
US-Dollar $25 Mio.*** 

keine 
keiner 0,01% 

      

 
Abgesicherte 
Währungen 

 
Mindesterstan-

lage** 
Mindestfolge-

anlage** 

Maximaler 
Anlagebe-

trag*** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement**** 
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen  
A2 EUR H und AT 
EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
AR EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
I2 EUR H 

EUR €1 Mio.*** keine  keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
IT EUR H 

EUR €1 Mio.*** keine  keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
S1QD EUR H 

EUR €20 Mio.*** keine  keiner 0,01% 

      
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen  
A2 GBP H und  
AT GBP H 

GBP £2.000 £750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
I2 GBP H 

GBP £1 Mio.*** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  GBP £500.000*** keine keiner 0,05% 
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IT GBP H 
Anteile der Klasse  
I GBP H 

GBP £500.000*** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
AT AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
AA AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
AA SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
AT SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
IT SGD H 

SGD S$1.500.000*** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
AT CAD H 

CAD C$2.000 C$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
BT CAD H 

CAD C$2.000 C$750 C$250.000 0,05% 

Gegenüber der schwedischen Krone abgesicherte Anteilklassen (SEK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A2 SEK H 

SEK SEK 15.000 SEK 5.000 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A2 CHF H 

CHF CHF 2.000 CHF 750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
I2 CHF H 

CHF CHF 1 Mio.*** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
W2 CHF H 

CHF CHF 1 Mio.*** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A2 PLN H 

PLN PLN 7.500 PLN 3.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
I2 PLN H 

PLN 
PLN 

4.000.000*** 
keine keiner 0,05% 

      
Gegenüber der tschechischen Krone abgesicherte Anteilklassen (CZK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A2 CZK H 

CZK CZK 50.000 CZK 20.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
I2 CZK H 

CZK 
CZK 

25.000.000*** 
keine keiner 0,05% 

      

* Heißt nicht, dass diese Angebotswährung auf Ebene der Anteilklasse abgesichert ist. 
** Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
*** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
****Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk-(„VaR“-)Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Änderungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können niedriger als In-
vestment Grade bewertete Wertpapiere einem hö-
heren Risiko von Kapital- und Zinsverlusten unterlie-
gen und sie sind im Allgemeinen weniger liquide und 
volatiler als höher bewertete Wertpapiere. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Aus-
schüttungen gezahlt werden, und das Portfolio hat 
keine bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und die das Ertragspo-
tenzial festverzinslicher Wertpapiere nutzen möch-
ten. Anleger sollten sich im Hinblick darauf, ob die 
Anteile des Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebe-
dürfnisse geeignet sind, mit ihrem unabhängigen Fi-
nanzberater in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klassen AT, BT, CT, IT und NT 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) be-
absichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen mo-
natlich zu erklären und auszuzahlen. Für die Anteile 
der Klasse I (und die entsprechenden Anteile der H-
Klassen) beabsichtigt der Verwaltungsrat, Aus-
schüttungen monatlich zu erklären und auszuzah-
len. Ausschüttungen können aus dem Bruttoertrag 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten), aus reali-
sierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
den Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge (Brutto-
ertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hinausge-
hende Ausschüttungen können auch Rückzahlun-
gen des ursprünglich vom Anleger investierten Ka-
pitals beinhalten und damit zu einer Verringerung 
des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden 
Anteilklasse führen. 

Für die Anteile der Klasse AA (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären und 
auszuzahlen. Für die Anteile der Klasse AR (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen jährlich zu er-
klären und auszuzahlen. Die Ausschüttungsquote 
wird basierend auf dem Bruttoertrag (vor Abzug von 
Gebühren und Kosten) ermittelt; daher können Aus-
schüttungen aus realisierten und nicht realisierten 
Gewinnen und aus dem den betreffenden Anteil-
klassen zuzurechnenden Kapital erfolgen. Da durch 
Gebühren und Kosten die Ausschüttungsquote nicht 
gesenkt wird, verringert sich der Nettoinventarwert 
je Anteil der betreffenden Anteilklassen um diese 
Gebühren und Kosten. 

Für die Anteile der Klasse AM beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären 
und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, 
eine feste Ausschüttungsquote (auf Jahresbasis) 
von 5% je Anteil für Anteile der Klasse AM aufrecht-
zuerhalten. Dabei können Ausschüttungen aus Net-
toerträgen, realisierten und nicht realisierten Gewin-
nen und aus der betreffenden Anteilklasse zuzu-
rechnendem Kapital erfolgen. Ausschüttungen aus 
Kapital können auch Rückzahlungen des ursprüng-
lich vom Anleger investierten Kapitals beinhalten 
und damit zu einer Verringerung des Nettoinventar-
werts je Anteil der betreffenden Anteilklasse führen. 
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Der Verwaltungsrat wird die Erträge und Aufwen-
dungen der Anteilklasse AM, ebenso wie die festge-
legte Ausschüttungsquote regelmäßig überprüfen 
und diese Ausschüttungsquote ggf. senken oder er-
höhen. Dieser Prozentsatz wird in der nächsten Ak-
tualisierung des Prospekts veröffentlicht; bis dahin 
können die Anteilinhaber den aktuellen Prozentsatz 
unter www.alliancebernstein.com abrufen. 

Bei Anteilen der Klasse S1QD (sowie bei den ent-
sprechenden Anteilen der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen vierteljährlich 
zu erklären und auszuzahlen, die in voller Höhe oder 
nahezu in voller Höhe den Nettoerträgen des Port-
folios entsprechen, welche dieser Anteilklasse zuzu-
rechnen sind. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A2, B2, C2, I2, N2, S, S1 und 
W2 (und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) 
Ausschüttungen auszuzahlen. Etwaige den Anteilen 
zuzurechnende Nettoerträge und realisierte Netto-
gewinne werden daher im Nettoinventarwert dieser 
Anteile berücksichtigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, S1 und 
S1QD erhält die Verwaltungsgesellschaft für alle 
Anteile (und die entsprechenden Anteile der H-Klas-
sen) eine jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermö-
gen auf den gesamten den Anteilen zuzurechnen-
den Nettoinventarwert, die 0,05 % des tagesdurch-
schnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die Ver-
waltungsgesellschaft erhält eine jährliche Gebühr 
aus dem Portfoliovermögen auf den gesamten den 
Anteilen der Klassen S, S1 und S1QD (und den ent-
sprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzurechnen-
den Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, falls 
niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen Net-
toinventarwerts beträgt.

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet. 
Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit von 
den Vermögenswerten des Portfolios, dem Transak-
tionsvolumen oder aus anderen Gründen erhöhen 
oder verringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios werden, sobald verfügbar, in den 
wesentlichen Anlegerinformationen des Portfolios 
und unter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 18. Juli 2011 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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AB SICAV I—Select US Equity Portfolio 
Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung über-
durchschnittlicher Anlageerträge über verschiedene 
Marktzyklen hinweg bei gleichzeitiger Maximierung 
der risikobereinigten Rendite im Vergleich zum ge-
samten US-amerikanischen Aktienmarkt.  

Anlageprozesse und Anlagepolitik 

Anlageprozesse 

Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten 
Anlageansatz mit Schwerpunkt auf ein klar definier-
tes Anlageuniversum und setzt bei der Suche nach 
Anlagemöglichkeiten ein äußerst erfahrenes Invest-
ment-Team ein. Die Auswahl der Anlagen erfolgt an-
hand eines intensiven „Bottom-Up“-Ansatzes mit 
Schwerpunkt auf Unternehmen mit nachvollziehba-
rer Geschäftstätigkeit (d. h. Unternehmen mit einem 
hohen Grad an Transparenz hinsichtlich ihrer Finan-
zen, ihrer Leitung und ihres Geschäftsmodells), die 
ein solides langfristiges Wachstumspotenzial und 
hohe Markteintrittsbarrieren aufweisen. Der Anlage-
verwalter sucht nach Unternehmen, die bestimmte 
Merkmale aufweisen, darunter insbesondere: aus-
geprägtes Ertragswachstum bei angemessener Be-
wertung, ein bevorstehendes Ereignis oder ein 
sonstiger Umstand, das bzw. der möglicherweise ei-
nen Anstieg des Aktienkurses auslöst (z. B. Be-
kanntgabe von Zahlen zu Cashflows und Umsatzer-
lösen, die die Prognosen übertreffen, Einführung 
neuer Produkte, Akquisitionen sowie die Umsetzung 
von Kostensenkungs- und/oder Restrukturierungs-
plänen), ein verkannter Substanzwert oder ein zu 
hoch angesetzter Marktrisiko-Abschlag. Der Anlage-
verwalter untersucht zudem die Qualität der Ge-
schäftsführung basierend auf einer Reihe von Krite-
rien, die entscheidend sind für den Anlageauswahl-
prozess, darunter: Fokus der Geschäftsleitung auf 
Aktionärsgewinne und nachweislich übernommene 
Verpflichtung, Dividenden auszuschütten, Dividen-
denwachstum anzustreben sowie Aktienrückkäufe 
oder andere aktionärsfreundliche gesellschafts-
rechtliche Maßnahmen anzubieten; der Einsatz kon-
servativer Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren 
durch die Geschäftsleitung sowie Anreizprogramme 
für Führungspersonal wie beispielsweise über direk-
ten Aktienbesitz. Der Anlageverwalter bevorzugt 
zwar grundsätzlich hochliquide Anlagen, kann je-
doch bis zu 10 % des Nettovermögens des Portfo-
lios in weniger liquide Aktien anlegen, wenn die An-
lagechance dies seiner Ansicht nach rechtfertigt.  

Der Anlageverwalter setzt zur Portfoliobildung ein 
multidimensionales Verfahren mit Diversifizierung 
über eine Bandbreite von Branchen und Unterneh-
men ein. Grundsätzlich wählt der Anlageverwalter 

Anlagen anhand ihres langfristigen Wachstumspo-
tenzials und ihrer attraktiven Bewertung aus und 
kann diese Aktien über Monate oder länger halten. 
Der Handel in ausgewählten Aktien kann sich je-
doch sehr unterschiedlich gestalten. Der Anlagever-
walter kann sich für eine bestimmte Anlage ent-
scheiden, bei der er mit einem guten kurzfristigen 
Handelspotenzial rechnet, und kann sofort reagie-
ren, insbesondere wenn sich die unternehmensspe-
zifischen Fundamentaldaten ändern, sich andere at-
traktivere Anlagechancen bieten oder dies aufgrund 
der Bottom-Up-Analyse oder der Markterwartungen 
geboten ist. 

Der Anlageverwalter kann nach seinem alleinigen 
Ermessen verschiedene Anlagestrategien einset-
zen, die er für ratsam hält als Reaktion insbesondere 
auf (i) Marktbedingungen sowie die wirtschaftlichen, 
rechtlichen, politischen oder sonstigen Rahmenbe-
dingungen oder im Hinblick auf (ii) zeitliche Faktoren, 
die Liquidität, den Umfang von Positionen, die allge-
meine Portfoliozusammensetzung, Konzentration, 
Diversifizierung, Liquidität, Kapazität, das Ri-
siko/Rendite-Verhältnis oder den Leverage. Bei-
spielsweise kann der Anlageverwalter die Anlage 
des Portfolios in ein bestimmtes Wertpapier über- o-
der untergewichten und bestimmte Schutzmaßnah-
men ergreifen (z. B. eine Verringerung der Long-Po-
sitionen des Portfolios), wenn er der Ansicht ist, 
dass entsprechende Maßnahmen aufgrund der 
Marktbedingungen geboten sind. 

Anlagepolitik 

Das Portfolio zielt auf die Erreichung seines Anlage-
ziels ab, indem vorwiegend Anlagen in an US-Bör-
sen gehandelte Aktienwerte getätigt werden. Unter 
normalen Bedingungen wird das Portfolio voraus-
sichtlich mindestens 80 % seines Nettovermögens 
in diese Art von Wertpapieren anlegen. 

Zudem kann das Portfolio in geringerem Ausmaß in 
Aktienwerte anlegen, die an Börsen außerhalb der 
USA notiert sind, sowie in vergleichbare zulässige 
Vermögenswerte oder Instrumente vorbehaltlich der 
in Anhang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ aufgeführten Grenzen und Bedingungen. 
Diese Instrumente umfassen auf US-Aktien und auf 
nicht-US-Aktien bezogene Wertpapiere wie börsen-
notierte wandelbare Vorzugsaktien, Optionen, börs-
lich und außerbörslich gehandelte Aktienbezugs-
scheine und -rechte sowie OGAW-konforme bör-
sengehandelte offene Fonds (ETFs), Swaps, Diffe-
renzkontrakte und sonstige zulässige vergleichbare 
Instrumente. Das Portfolio darf Call- und Put-Optio-
nen nur erwerben und gedeckte Call-Optionen nur 
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verkaufen, wenn das Portfolio infolge der betreffen-
den Transaktion keine Netto-Shortposition in dem 
entsprechenden Wertpapier hält. 

Ein wesentlicher Teil der Anlagen des Portfolios wird 
auf Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapi-
talisierung entfallen, wobei das Portfolio jedoch 
auch in Aktien von Unternehmen mit geringer 
Marktkapitalisierung anlegt. Das Portfolio wird keine 
festverzinslichen Wertpapiere und – soweit in die-
sem Prospekt nicht ausdrücklich etwas anderes an-
gegeben ist – keine außerbörslich gehandelten In-
strumente erwerben. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Das Portfolio kann Derivate 
für Absicherungszwecke, im Rahmen eines effizien-
ten Portfoliomanagements oder für andere Risiko-
managementzwecke nutzen. Gelegentlich kann das 
Portfolio Finanzderivate auch zu Anlagezwecken 
einsetzen. Zu diesen Finanzderivaten gehören ins-
besondere Swaps, Optionen, Terminkontrakte und 
Währungstransaktionen (u. a. Währungsterminge-
schäfte). Beispielsweise darf das Portfolio Call- und 
Put-Optionen erwerben und gedeckte Call-Optionen 
verkaufen, vorausgesetzt das Portfolio hält infolge 
der betreffenden Transaktion keine Netto-Shortposi-
tion in dem entsprechenden Wertpapier. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-30% 50% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des 
Portfolios, der Gegenstand von Total Return Swaps 
ist, beträgt 30 %. Normalerweise beträgt der maxi-
male Anteil des Nettoinventarwertes des Fonds, der 
Gegenstand von Total Return Swaps ist, 50 %. 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 

und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der S&P 500 Index. Das Portfolio nutzt 
die Referenzbenchmark zu Vergleichszwecken in 
Bezug auf die Wertentwicklung sowie zur Berech-
nung der erfolgsabhängigen Gebühr für bestimmte 
Anteilklassen. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und 
die Referenzbenchmark des Portfolios schränkt den 
Anlageverwalter in keiner Weise bei der Umsetzung 
der Anlagestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio 
kann zwar unter bestimmten Marktbedingungen und 
im freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. Auch wenn 
der Anlageverwalter nicht durch die Referenzbench-
mark des Portfolios eingeschränkt ist, können die 
Wertentwicklung oder bestimmte andere Merkmale 
des Portfolios denen der Referenzbenchmark zu be-
stimmten Zeitpunkten und unter bestimmten Markt-
bedingungen sehr ähnlich sein. 

Weitere Anlagestrategien 

Neuemissionen von Aktien. Das Portfolio kann im 
Einklang mit Art. 41 Abs. 1 (d) des Gesetzes von 
2010 hinsichtlich Anlagen in kürzlich begebenen 
übertragbaren Wertpapieren in im Rahmen eines 
Börsengangs (IPO) begebene Aktien anlegen. 

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles). 
Das Portfolio wird maximal 10 % seines Nettover-
mögens in Anteile oder Units anderer OGAW oder 
OGA anlegen. 

Mangelnde Liquidität. Gemäß Artikel 42 Abs. 2 
des Gesetzes von 2010 darf das Portfolio nur maxi-
mal 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere 
anlegen, denen es an Liquidität fehlt. Der Anlage-
verwalter wird jedoch die Liquidität des Portfolios 
insgesamt zu jeder Zeit sicherstellen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Um vom Portfolio durch den 
Einsatz bestimmter Finanzderivate erzeugte Le-
verage-Effekte auszugleichen, kann das Portfolio 
als vorübergehende Defensivmaßnahme oder um 
Liquidität für Rücknahmen zu schaffen oder in Er-
wartung von Anlagen an verschiedenen Märkten 
Barmittel oder bargeldnahe Mittel (in US-Dollar, 
Euro oder anderen Währungen) halten. Die vom 
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Portfolio jeweils gehaltenen festverzinslichen Wert-
papiere und anderen Vermögensgegenstände, ein-
schließlich Barmittel, können auf verschiedene 
Währungen lauten. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung für den Anleger unter Berücksichti-
gung praktischer Aspekte wie z. B. Transaktions-
kosten verringert werden. Durch die angewandte 

Absicherungsstrategie kann das Währungsrisiko 
zwischen der Basiswährung des Portfolios und der 
Angebotswährung zwar verringert werden, eine voll-
ständige Eliminierung dieses Risikos ist jedoch un-
ter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

    
 
Bezeich-
nung der 
Anteilklas-
sen 
 
 
 
 
Ausschüt-
tungen* 

 

H bezeichnet Anteilklassen mit Wäh-

rungsabsicherung (Hedged-Anteilklas-
sen). Weitere Informationen zur Absi-
cherung von Anteilklassen sind im Ka-
pitel „Kauf von Anteilen – Anteilklas-
sen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)“ und unter 
„Risikofaktoren – Hedged-Anteilklas-
sen“ in Teil II aufgeführt. 

Für Anteile der Klasse AR 
Jährlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer auf Basis des Bruttoertrags 
(vor Abzug von Gebühren und Kos-
ten) zu bestimmenden Ausschüttungs-
quote  

Für Anteile der Klassen A, AW, C, I, 
N, S S1, F und W 

keine.  

Siehe nachstehend unter „Ausschüt-

tungen“. 

* einschließlich Hedged- Anteilklassen 

 
Portfolio-Wäh-
rung 

 
USD 

 

  

Nettoinventar-
wertberechnung 

An jedem Geschäftstag 

 
Nettoinventar-
wertveröffentli-
chung 

 
Erhältlich bei der Verwaltungsgesell-
schaft und unter www.alliancebern-
stein.com 

 Ablauf der 
Annahme-
frist 

18:00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 

 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-
schlag2 

Verwaltungsge-
bühr3 

Rücknahmeabschlag 
(CDSC)6 

Erfolgsab-
hängige Ge-
bühr 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A bis zu 5,00% 1,80% keiner keine 
Anteile der Klasse 
AR 

bis zu 5,00% 1,80% keiner keine 

Anteile der Klasse 
AW7 bis zu 5,00% 0,75% keiner 

25% der In-
dex-Outper-

formance 

Anteile der Klasse C keiner 2,25% 
Haltedauer 0–1 Jahr = 1,0% 
Haltedauer 1 Jahr und län-

ger = 0% 
keine 

Anteile der Klasse I7 bis zu 1,50% 1,00% keiner keine 

Anteile der Klasse N bis zu 3,00% 2,25% keiner keine 

Anteile der Klasse 
S4 keiner keine keiner 

keine 

Anteile der Klasse 
S14 keiner 0,75% keiner 

keine 

Anteile der Klasse 
F5‡ 

keiner 0,50% keiner 
keine 

Anteile der Klasse 
W7 

keiner 
0,80% 
0,20%* 

keiner 
25% der In-
dex-Outper-

formance 
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Auf japanische Yen lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 
S14 

keiner 0,75% keiner keine 

     
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
A EUR H 

bis zu 5,00% 1,80% keiner keine 

Anteile der Klasse 
AR EUR H 

bis zu 5,00% 1,80% keiner keine 

Anteile der Klasse 
AW EUR H7 bis zu 5,00% 0,75% keiner 

25% der In-
dex-Outper-

formance 
Anteile der Klasse  
I EUR H7 

bis zu 1,50% 1,00% keiner keine 

Anteile der Klasse  
S EUR H4 keiner keine keiner keine 

Anteile der Klasse  
S1 EUR H4 keiner 0,75% keiner keine 

Anteile der Klasse  
F EUR H5‡ 

keiner 0,50% keiner keine 

Anteile der Klasse 
W EUR H7 

keiner 
0,80% 
0,20%* 

keiner 
25% der In-
dex-Outper-

formance 
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
A GBP H 

bis zu 5,00% 1,80% keiner 
keine 

Anteile der Klasse 
AW GBP H7 bis zu 5,00% 0,75% keiner 

25% der In-
dex-Outper-

formance 
Anteile der Klasse  
I GBP H7 

bis zu 1,50% 1,00% keiner keine 

Anteile der Klasse  
S GBP H4 keiner keine keiner keine 

Anteile der Klasse  
S1 GBP H4 keiner 0,75% keiner keine 

Anteile der Klasse  
F GBP H5‡ 

keiner 0,50% keiner keine 

Anteile der Klasse 
W GBP H7 

keiner 
0,80% 
0,20%* 

keiner 
25% der In-
dex-Outper-

formance 
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
A SGD H 

bis zu 5,00% 1,80% keiner keine 

Anteile der Klasse 
AW SGD H7 bis zu 5,00% 0,75% keiner 

25% der In-
dex-Outper-

formance 
Anteile der Klasse 
I SGD H7 

bis zu 1,50% 1,00% keiner keine 

Anteile der Klasse 
S1 SGD H4 

keiner 0,75% keiner keine 

Anteile der Klasse 
W SGD H7 

keiner 
0,80% 
0,20%* 

keiner 
25% der In-
dex-Outper-

formance 
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A CHF H 

bis zu 5,00% 1,80% keiner keine 

Anteile der Klasse 
AW CHF H7 bis zu 5,00% 0,75% keiner 

25% der In-
dex-Outper-

formance 
Anteile der Klasse 
I CHF H7 

bis zu 1,50% 1,00% keiner keine 
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Anteile der Klasse 
W CHF H7 

keiner 
0,80% 
0,20%* 

keiner 
25% der In-
dex-Outper-

formance 
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A AUD H 

bis zu 5,00% 1,80% keiner keine 

Anteile der Klasse 
I AUD H7 

bis zu 1,50% 1,00% keiner keine 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A PLN H 

bis zu 5,00% 1,80% keiner keine 

Anteile der Klasse 
I PLN H7 

bis zu 1,50% 1,00% keiner keine 

     
Gegenüber der tschechischen Krone abgesicherte Anteilklassen (CZK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A CZK H 

bis zu 5,00% 1,80% keiner keine 

Anteile der Klasse 
I CZK H7 

bis zu 1,50% 1,00% keiner keine 

 
Gegenüber dem japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
S1 JPY H4 keiner 0,75% keiner  keine 

 
 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II. Die Verwal-
tungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in einem Ge-
schäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und Auf-
wendungen für die nachstehend aufgeführten Anteilklas-
sen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungsgebühr 
und allen anderen Kosten und Gebühren, die unter „Zu-
sätzliche Informationen – Kosten und Gebühren” in Teil 
II aufgeführt sind, inklusive der Luxemburger Taxe 
d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme von bestimmten 
anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen und Kre-
ditzinsen) die im Folgenden genannten Prozentsätze des 
durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse (sowie den 
betreffenden H-Anteilklassen) zuzurechnenden Nettoin-
ventarwerts des Portfolios für das jeweilige Geschäfts-
jahr übersteigt – 2,10 % (A), 2,10 % (AR), 0,95 % (AW), 
2,55 % (C), 1,30 % (I), 0,76 % (F), 2,55 % (N), 0,15 % 
(S), 0,90 % (S1) und 1,10 % bzw. 0,40 % mit Wirkung 
vom 1. Juni 2018 (W) – freiwillig dazu verpflichtet, dem 
Fonds das Recht einzuräumen, diese Gebühren und Auf-
wendungen von den an die Verwaltungsgesellschaft zu 
leistenden Zahlungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren 
und Aufwendungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung 
der Verwaltungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den An-
teilinhabern im Namen des Fonds eine entsprechende 
anders lautende Mitteilung macht. 

2 Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3  Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 

Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr sind un-
ter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Gebühren“ 
in Teil II ausgeführt.  

4 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag geschlossen ha-
ben und denen eine gesonderte Verwaltungsgebühr be-
rechnet wird. 

5 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Die Verwaltungs-
gesellschaft behält sich das Recht vor, Anteile der 
Klasse F eines Anteilinhabers zwangsweise zurückzu-
nehmen, wenn der Bestand dieser Anteile auf dem Konto 
des Anlegers wertmäßig einen Betrag von $ 5 Millionen 
oder den entsprechenden Betrag in einer anderen Wäh-
rung unterschreitet. 

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen auf die 
Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II.. 

 
‡ Die Anteile der Klasse F (und die entsprechenden Anteile 

der H-Anteilklassen) stehen für Neuanlagen nicht mehr 
zur Verfügung, außer durch bestehende Anteilinhaber 
dieser Anteilklassen. 

 
* Ab 1. Juni 2018 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 Angebotswäh-
rungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A 

US-Dollar 

HKD 

Euro 

CZK 
 

$2.000 

HK$15.000 

€2.000 

CZK50.000 

 

$750 

HK$5.000 

€750 

CZK20.000 

 

keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AR 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AW 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse C 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I 

US-Dollar 

Euro 
HKD 

$1 Mio.** 

€1 Mio.** 
HK$8 Mio.** 

keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse N 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S 

US-Dollar $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1 

US-Dollar  
SGD 
Euro 

$25 Mio.** 
S$30 Mio.** 
€20 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse F 

US-Dollar 
werden Neuan-

legern nicht 
mehr angeboten 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse W 

US-Dollar 
Euro 
HKD 

$1 Mio.** 
€1 Mio.** 

HK$8 Mio.** 

keine keiner 0,05% 

Auf japanische Yen lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse S1 

JPY JPY2,5 Mrd.** keine keiner 0,01% 

 

 
 

Abgesicherte 
Währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse  

A EUR H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

AR EUR H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

AW EUR H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

I EUR H 

Euro €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

Euro €20 Mio.** keine keiner 0,01% 



AB SICAV I—Select US Equity Portfolio 

 

I-110 
 

S EUR H 

Anteile der 
Klasse S1 EUR 
H 

Euro €20 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse  

F EUR H 

Euro 
werden Neuan-

legern nicht 
mehr angeboten 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse 

W EUR H 

Euro €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse  

A GBP H 

GBP 

£2.000 £750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

AW GBP H 

GBP 

£2.000 £750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

I GBP H 

GBP 

£500.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

S GBP H 

GBP 

£15 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1 GBP 
H 

GBP £15 Mio.**  keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse  

F GBP H 

GBP 
werden Neuan-

legern nicht 
mehr angeboten 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse 

W GBP H 

GBP £1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse  

A SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

AW SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I SGD H 

SGD S$1.500.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse 

S1 SGD H 

SGD S$30.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse W SGD 
H 

SGD S$1.500.000** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A CHF H 

CHF CHF 2.000 CHF1.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AW CHF 
H 

CHF CHF 2.000 CHF1.000 keiner 0,05% 
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Anteile der 
Klasse I CHF H 

CHF CHF 1 Mio.** keine keiner  0,05% 

Anteile der 
Klasse 
W CHF H 

CHF CHF 1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I AUD H 

AUD A$1 Mio.** keine keiner  0,05% 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse  
A PLN H 

PLN PLN 7.500 PLN 3.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse 
I PLN H 

PLN 
PLN 

4.000.000** keine keiner 0,05% 

Gegenüber der tschechischen Krone abgesicherte Anteilklassen (CZK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse 
A CZK H 

CZK CZK 50.000 CZK 20.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse 
I CZK H 

CZK 
CZK 

25.000.000** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse S1 JPY 
H 

JPY JPY 2,5 Mrd.** keine keiner 0,01% 

 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von dem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Das Portfolio kann Finanzderivate einsetzen. Die 
Anlagebeschränkungen (9) bis (13), die in Anhang 
A zu Teil II aufgeführt sind, finden keine Anwendung. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann der Wert von Anlagen in Aktien als Re-
aktion auf die Aktivitäten und Geschäftsergebnisse 
einzelner Unternehmen oder aufgrund von schwer 
vorhersehbaren allgemeinen Marktbedingungen, 
wirtschaftlichen, politischen oder natürlichen Gege-
benheiten zum Teil dramatisch schwanken. Diese 
Faktoren beinhalten die Möglichkeit eines plötzli-
chen oder anhaltenden Marktrückgangs sowie mit 
einzelnen Unternehmen einhergehende Risiken. In 
der Vergangenheit haben Aktienwertpapiere im Ver-
gleich zu anderen Anlageprodukten höhere langfris-
tige Erträge erzielt und höhere kurzfristige Risiken 
mit sich gebracht. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den mit der 
Marktkapitalisierung verbundenen Risiken, d. h. 
dem mit der Anlage in Unternehmen mit geringer 
und mittlerer Marktkapitalisierung verbundenen Ri-
siko. Anlagen in Unternehmen mit geringer und mitt-
lerer Marktkapitalisierung können volatiler sein als 
Anlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisie-
rung, und Anlagen in Unternehmen mit geringer 
Marktkapitalisierung sind in der Regel volatiler als 
Anlagen in Unternehmen mit mittlerer und hoher 
Marktkapitalisierung. Die Anlage eines Fonds in Un-
ternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung kann 
zusätzliche Risiken mit sich bringen, da die Produkt-
linien, Märkte oder finanziellen Ressourcen dieser 
Unternehmen oftmals begrenzt sind. 

Es können häufige Käufe und Verkäufe nötig sein, 
um das Anlageprogramm des Portfolios umsetzen 
zu können. Häufigere Käufe und Verkäufe führen zu 
einer Erhöhung der Provisionsgebühren und be-
stimmter anderer im Rahmen des Betriebs des Port-
folios anfallender Aufwendungen. Diese Kosten 
trägt das Portfolio ungeachtet der Rentabilität seiner 
Anlagen und Handelstätigkeiten. 

Das Portfolio unterliegt Risiken im Zusammenhang 
mit Märkten, ausländischen (d. h. nicht US-amerika-
nischen) Anlagen, Derivaten und Währungen und 
anderen mit Wertpapieranlagen verbundenen Risi-
ken.  

Es kann daher keine Zusicherung gegeben werden, 
dass das Portfolio sein Anlageziel erreichen wird, 
dass das angelegte Kapital erhalten bleibt oder ein 
Kapitalzuwachs eintritt. Auch können die Anlageer-
träge monatlich, vierteljährlich bzw. jährlich wesent-
lich voneinander abweichen. Eine Anlage in das 
Portfolio stellt kein vollständiges Anlageprogramm 
dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, im 
Hinblick auf die Anteile der Klassen A, AW, C, I, N 
S, S1, F und W (und die enstprechenden Anteile der 
H-Klassen) Ausschüttungen vorzunehmen. Etwaige 
den Anteilen zuzurechnende Nettoerträge und reali-
sierte Nettogewinne werden daher im Nettoinventar-
wert dieser Anteile berücksichtigt. 

Für die Anteile der Klasse AR (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären und 
auszuzahlen. Ausschüttungen können aus dem 
Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), 
aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen und 
aus dem den betreffenden Anteilklassen zuzurech-
nenden Kapital erfolgen. Da durch Gebühren und 
Kosten die Ausschüttungsquote nicht gesenkt wird, 
verringert sich der Nettoinventarwert je Anteil der 
betreffenden Anteilklassen um diese Gebühren und 
Kosten. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 
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Erfolgsabhängige Gebühr 

Der Anlageverwalter erhält grundsätzlich zum Ende 
eines Geschäftsjahres vom Portfolio einen Betrag in 
Höhe von 25 % des Betrages, um den der Nettoin-
ventarwert der jeweils relevanten Anteile des Portfo-
lios am Ende des Geschäftsjahres (vor Abzug der 
erfolgsabhängigen Gebühr für das jeweils laufende 
Jahr und nach Abzug der Verwaltungsgebühr) (der 
„Angepasste Nettoinventarwert“) die Wertentwi-
ckung des S&P 500 Index (der „Index“) während 
des betreffenden Geschäftsjahres übersteigt. Zur 
Klarstellung wird festgehalten, dass die erfolgsab-
hängige Gebühr nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Abschnitts unabhängig davon gezahlt wird, 
ob der Index selbst eine positive oder negative Wer-
tentwicklung für das betreffende Geschäftsjahr auf-
weist. Ausschüttungen an Anteilinhaber während ei-
nes solchen Geschäftsjahres werden dem Ange-
passten Nettoinventarwert wieder zugerechnet. 

Die Wertentwicklung des Index in Bezug auf ein Ge-
schäftsjahr entspricht der Differenz zwischen dem 
Indexwert am Bewertungszeitpunkt des letzten Ge-
schäftstages des vorangegangenen Geschäftsjah-
res des Portfolios und dem zum Bewertungszeit-
punkt des letzten Geschäftstages des aktuellen Ge-
schäftsjahres des Portfolios berechneten Indexwert, 
ausgedrückt in Prozent. 

Die Wertentwicklung des Portfolios in Bezug auf ein 
Geschäftsjahr entspricht der Differenz zwischen 
dem anfänglichen Angepassten Nettoinventarwert 
am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Ge-
schäftsjahres des Portfolios und dem Angepassten 
Nettoinventarwert zum Bewertungszeitpunkt des 
letzten Geschäftstages des aktuellen Geschäftsjah-
res des Portfolios, ausgedrückt in Prozent.  

Das erste Geschäftsjahr, für das eine erfolgsabhän-
gige Gebühr berechnet wird, ist das Geschäftsjahr 
vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2019.  

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr er-
folgt anhand der „Gewichteten durchschnittlichen 
Anzahl der Anteile“, die während des Geschäfts-
jahres des Portfolios in Umlauf waren, solange die 
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Anteile die 
Anzahl der zum jeweiligen Zeitpunkt in Umlauf be-
findlichen Anteile nicht um mehr als 20 % übersteigt. 
Sofern die Gewichtete durchschnittliche Anzahl der 
Anteile die Anzahl der zum jeweiligen Zeitpunkt in 
Umlauf befindlichen Anteile um mehr als 20 % über-
steigt, wird die erfolgsabhängige Gebühr auf Basis 
der zum jeweiligen Zeitpunkt ausstehenden Anteile 
berechnet. Bei der „Gewichteten durchschnittli-
chen Anzahl der Anteile“ handelt es sich um die 
Gesamtzahl der an jedem Tag (einschließlich Wo-
chenenden) des betreffenden Geschäftsjahres des 

Portfolios in Umlauf befindlichen Anteile, dividiert 
durch die Gesamtzahl der Tage dieses Geschäfts-
jahres. 

Etwaige (wertmäßige) Änderungen aufgrund von 
Währungsabsicherungsmaßnahmen (hedging) flie-
ßen nicht in die Berechnung der erfolgsabhängigen 
Gebühren für Anteile der Klasse H durch die Verwal-
tungsgesellschaft mit ein. Die Wechselkurse, die für 
die Berechnung des Nettoinventarwerts (einschließ-
lich des Angepassten Nettoinventarwerts) der 
Hedged-Anteilklassen verwendet werden, sind die 
zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt des Fonds 
maßgeblichen Wechselkurse. Entsprechend kann 
eine erfolgsabhängige Gebühr für Anteile der 
Klasse H infolge von Währungsabsicherungsmaß-
nahmen anfallen und gezahlt werden. 

Die erfolgsabhängige Gebühr, sofern sie anfällt, 
wird jährlich nach Ende jedes Geschäftsjahres fällig. 
Die erfolgsabhängige Gebühr wird von der Verwal-
tungsstelle berechnet und von der Verwahrstelle be-
stätigt. Die Berechnung der erfolgsabhängigen Ge-
bühr wird darüber hinaus von den Wirtschaftsprü-
fern im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlus-
ses des Fonds geprüft. 

Wird die Anteilklasse des Portfolios, auf die eine er-
folgsabhängige Gebühr erhoben wurde, vor Ablauf 
eines Geschäftsjahres zurückgegeben, wird eine er-
folgsabhängige Gebühr für diese Anteile für das 
Teilgeschäftsjahr ermittelt und zum Rücknahmezeit-
punkt gezahlt.  

Die Zahlung der erfolgsabhängigen Gebühr erfolgt 
auf Basis des Angepassten Nettoinventarwerts (ein-
schließlich realisierter und nicht realisierter Nettoge-
winne und -verluste) zum Ende des Geschäftsjahres 
des Portfolios, was dazu führen kann, dass erfolgs-
abhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne 
gezahlt werden, die in der Folgezeit tatsächlich nie-
mals realisiert werden. Außerdem sind erfolgsab-
hängige Gebühren unter Umständen für ein Ge-
schäftsjahr fällig, in dem sich der Nettoinventarwert 
je Anteil verringert hat.  

Der Referenzwert S&P 500 Index wird von einem 
Verwalter zur Verfügung gestellt, der nicht in dem in 
Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 2016/1011 ge-
nannten Register aufgeführt ist (die „BMR-Verord-
nung“). 

Im Einklang mit der Verwendung des Referenzwer-
tes für dieses Portfolio stehen Informationen über 
die von der Verwaltungsgesellschaft verwendeten 
BMR-Verfahren auf Anfrage kostenlos am eingetra-
genen Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfü-
gung. 
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Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen F, S und S1 
(und der entsprechenden Anteile der H-Klassen) er-
hält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile des 
Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem Portfolio-
vermögen auf den gesamten den Anteilen zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die 
Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche Ge-
bühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesamten 
den Anteilen der Klassen F, S und S1 (und den ent-
sprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzurechnen-
den Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, falls 
niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen Net-
toinventarwerts beträgt.  

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschrei-
tet. Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit 
von den Vermögenswerten des Portfolios, dem 
Transaktionsvolumen oder aus anderen Gründen 
erhöhen oder verringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios.

 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios sind in den wesentlichen Anleger-
informationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.com ausgeführt. 

 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 23. August 2011 als Portfo-
lio des Fonds errichtet. 
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Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung einer hohen Ge-
samtrendite ausgelegt.  

Beschreibung der Anlagedisziplinen und Anla-
geprozesse 

Das Portfolio strebt die Erzielung seines Anlageziels 
durch Anlagen in ein vorwiegend aus festverzinsli-
chen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating 
bestehendes Portfolio an, wobei daneben opportu-
nistisch Positionen in bestimmten Schuldtiteln ohne 
Investment Grade-Rating und in Schuldtiteln aus 
Schwellenländern gebildet werden können. 

Das Portfolio kann Schuldtitel erwerben, die von Re-
gierungen oder anderen staatlichen oder kommuna-
len Einrichtungen ausgegeben werden, einschließ-
lich staatlicher Behörden und Organisationen (ins-
gesamt „staatliche Emittenten“), sowie Schuldtitel, 
die von verschiedenen Organisationen oder Einrich-
tungen ausgegeben oder garantiert werden, welche 
generell zur weltweiten, regionalen oder länderspe-
zifischen Förderung des wirtschaftlichen Wiederauf-
baus oder der wirtschaftlichen Entwicklung gegrün-
det worden sind (insgesamt „supranationale Einrich-
tungen“). Darüber hinaus kann das Portfolio Schuld-
titel von Unternehmen und anderen Emittenten er-
werben. Anlagen des Portfolios können zudem er-
folgen in Industrieschuldverschreibungen mit Invest-
ment Grade-Rating; festverzinsliche Wertpapiere 
von staatlichen Emittenten, halbstaatlichen Emitten-
ten und supranationalen Einrichtungen; Hypothe-
ken; in durch gewerbliche Hypothekenforderungen 
besicherte Wertpapiere ("CMBS") und in durch Ver-
mögenswerte besicherte Wertpapiere ("ABS"). Die 
Anlagen des Portfolios in strukturierte Wertpapiere 
und mit Hypothekenwerten oder Vermögenswerten 
besicherte Wertpapiere werden 20 % seines Netto-
vermögens nicht übersteigen. Erwartungsgemäß 
werden die Anlagen des Portfolios in Wertpapiere 
ohne Investment Grade-Rating 20 % seines Netto-
vermögens nicht übersteigen.  

Der Anlageverwalter setzt eigene Analysen ein, um 
Länder, Sektoren, Branchen und Wertpapiere basie-
rend auf dem relativen Wert auszuwählen, um Be-
stände entsprechend den Entwicklungen der Zins-
kurse in den jeweiligen Ländern basierend auf den 
erwarteten Änderungen der Zinsstrukturkurve zu 
verteilen und um das Währungsrisiko mit dem Ziel 
zu steuern, opportunistisch eine Wertsteigerung bei 
gleichzeitiger Risikominimierung zu erreichen.  

Der Anlageverwalter strebt eine Steuerung der Risi-
ken und Optimierung der Renditen anhand von vier 
Entscheidungskriterien an. Zum einen legt er basie-
rend auf den von den Analysten abgegebenen Prog-
nosen über die relativen Zinsbewertungen zwischen 
einzelnen Regionen und Ländern sowie anhand der 
Zinsstrukturkurve jedes Landes die geeigneten Zin-
sengagements für jeden Markt fest. Zweitens wer-
den diejenigen Sektoren übergewichtet, die nach 
Analyse des Anlageverwalters das höchste risikoan-
gepasste Ertragspotenzial aufweisen. Drittens be-
absichtigt der Anlageverwalter, die Anlageportfolios 
des Portfolios mit Wertpapieren aufzustocken, die 
grundsätzlich attraktiv und unterbewertet sind. Vier-
tens wird die Währungsallokation separat verwaltet; 
der Anlageverwalter legt dabei den Schwerpunkt 
seines Währungsengagements auf diejenigen Wäh-
rungen, die nach seinen auf Wirtschaftsindikatoren 
basierenden Recherchen und quantitativen Analy-
sen am ehesten einen Wertzuwachs verzeichnen 
werden. Zudem sorgt der Anlageverwalter für eine 
ausgeprägte Diversifizierung des Anlageportfolios 
auf verschiedene Regionen, Branchen und Emitten-
ten sowie auf Werte unterschiedlicher Kreditqualität. 

Im Hinblick auf Anlagen in von Regierungen und an-
deren staatlichen Emittenten begebene Schuldtitel, 
in die das Portfolio anlegt, berücksichtigt der Anla-
geverwalter die finanzielle Lage des Emittenten so-
wie politische und wirtschaftliche Bedingungen in 
dem betreffenden Land. Die Anlagen in Schuldtitel, 
die von supranationalen Einrichtungen begeben o-
der garantiert werden, unterliegen dem zusätzlichen 
Risiko, dass einer oder mehrere der Mitgliedstaaten 
die erforderlichen oder regelmäßigen Kapitalbei-
träge an eine bestimmte supranationale Einrichtung 
nicht leisten kann und diese dadurch nicht länger in 
der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. 

Im Hinblick auf Anlagen in von Unternehmen bege-
bene Schuldtitel, in die das Portfolio anlegt, berück-
sichtigt der Anlageverwalter die finanzielle Lage des 
Emittenten sowie für seine Geschäftstätigkeit rele-
vante Markt- und Wirtschaftsfaktoren. Bei der Ana-
lyse konzentriert sich der Anlageverwalter auf rela-
tive Werte basierend auf Zins- und Dividendende-
ckung, Vermögensausstattung, Ertragsaussichten 
und Erfahrung und Managementstärken jedes die-
ser Emittenten. 

Der Anlageverwalter wird grundsätzlich bei der Be-
wertung der Anlagewerte unter anderem das rela-
tive in verschiedenen Ländern herrschende Zinsni-
veau und das Wachstumspotenzial dieser Anlagen 
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in der jeweiligen Nennwährung berücksichtigen. Mit 
dem Ziel, Kapitalzuwachs für das Portfolio zu errei-
chen, kann das Portfolio in Erwartung günstiger 
Währungsfluktuationen oder Zinsentwicklungen An-
lagen in Instrumente mit relativ geringer Ertragskraft 
tätigen, wodurch sich möglicherweise auch die Er-
träge des Portfolios verringern. In dem Bemühen, 
Erträge zu erzielen, ist das Portfolio berechtigt, in 
kurzfristige Instrumente mit relativ hoher Rendite 
(verglichen mit anderen Schuldverschreibungen) 
anzulegen, die den Anlagekriterien des Portfolios 
entsprechen, wodurch sich möglicherweise Kapital-
zuwächse für das Portfolio verringern können. 

Die Analysten und das Global Fixed Income Team 
des Anlageverwalters treffen sich regelmäßig, um 
die Research-Ergebnisse zu analysieren und zu be-
urteilen, inwieweit ihre Prognosen und Empfehlun-
gen einer erneuten Überprüfung standhalten. Basie-
rend auf dem Ergebnis dieser rigorosen Überprü-
fung ihrer Recherchen legt das Global Fixed Income 
Team das maßgebliche gesamte aktive Zielrisiko 
(active risk target) für das Portfolio fest. Dieses Ri-
siko wird dann budgetiert und die bevorzugten Allo-
kationen in die einzelnen Länder, Branchen, Wert-
papiere und Währungen werden insgesamt festge-
legt. 

Das Portfolio darf auch in Schuldinstrumente, die in 
der Währung eines Staates denominiert sind, anle-
gen, obwohl sie von Regierungsbehörden, Unter-
nehmen oder Finanzinstituten eines anderen Staa-
tes ausgegeben wurden. Beispielsweise kann das 
Portfolio in eine auf japanische Yen lautende Obli-
gation anlegen, die von einem deutschen Unterneh-
men ausgegeben wird. Diese Anlagen beinhalten 
sowohl ein mit dem Emittenten verbundenes Kre-
ditrisiko als auch ein mit der Nennwährung der Obli-
gation verbundenes Währungsrisiko. 

Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des 
Portfolios wird je nach Einschätzung der Wirt-
schafts- und Marktbedingungen durch den Anlage-
verwalter unterschiedlich sein. Wie bei allen festver-
zinslichen Wertpapieren werden Änderungen der 
Zinssätze den Nettoinventarwert des Portfolios inso-
fern beeinflussen, als bei zurückgehenden Zinssät-
zen die Kurse der Portfoliowertpapiere in der Regel 
steigen und bei steigenden Zinssätzen die Kurse der 
Portfoliowertpapiere in der Regel fallen. Kurs-
schwankungen sind im Allgemeinen bei Wertpapie-
ren mit langer Laufzeit höher, da diese in stärkerem 
Maße auf Zinskursschwankungen reagieren als 
Wertpapiere mit kurzer Laufzeit.  

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 

aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 

wird schätzungsweise 0 % bis 100 % seines Netto-
inventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 berücksichtigt 
diese Bewertungsmethode weder die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Finanzderivat die Anlagerisi-
ken des Portfolios erhöht oder verringert, noch er-
laubt sie eine Aufrechnung von Finanzderivaten mit 
gegenläufigen Positionen. Die Anteilinhaber sollten 
sich dessen bewusst sein, dass (i) ein höherer er-
warteter Leverage nicht automatisch ein höheres 
Anlagerisiko impliziert und (ii) sich der vorstehend 
genannte Leverage-Grad im Wesentlichen aus dem 
Einsatz von Derivaten für Absicherungszwecke so-
wie für Zwecke eines effizienten Portfoliomanage-
ments ergibt. Zudem kann der tatsächliche Le-
verage des Portfolios von dem vorstehend genann-
ten erwarteten Leverage-Grad abweichen. 

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk ("VaR")-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf. 
 
Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der Bloomberg Barclays Global Aggre-
gate Bond Index (USD hedged). Das Portfolio nutzt 
die Referenzbenchmark zu Vergleichszwecken in 
Bezug auf die Wertentwicklung. Das Portfolio wird 
aktiv verwaltet und die Referenzbenchmark des 
Portfolios schränkt den Anlageverwalter in keiner 
Weise bei der Umsetzung der Anlagestrategie des 
Portfolios ein. Das Portfolio kann zwar unter be-
stimmten Marktbedingungen und im freien Ermes-
sen des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil 
der Bestandteile der Referenzbenchmark halten, es 
wird allerdings nicht in jedes der in der Referenz-
benchmark enthaltenen Wertpapiere anlegen und 
kann auch Wertpapiere halten, die nicht Teil der Re-
ferenzbenchmark sind.  
 

Weitere Anlagestrategien 

Vorbehaltlich der in diesem Prospekt des Fonds ent-
haltenen Beschränkungen (einschließlich Anhang A 
zu Teil II) ist das Portfolio hinsichtlich des zur Anlage 
in einem bestimmten Land zugelassenen Prozent-
satzes seines Vermögens nicht eingeschränkt.  

Der Anlageverwalter wird nach seinem Ermessen 
bestimmen, welche Länder „Schwellenländer“ sind. 
Im Allgemeinen werden dies diejenigen Länder sein, 
die die internationale Finanzwelt als Entwicklungs-
länder betrachtet, einschließlich der zeitweise im 
MSCI Emerging Markets IndexSM enthaltenen Län-
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der, ein auf die Marktkapitalisierung der im Streube-
sitz befindlichen Aktienwerte ausgerichteter Index, 
der die Performance der Aktienmärkte an den glo-
balen Schwellenmärkten misst. Der Anlageverwalter 
kann seine Einschätzung der von ihm festgelegten 
Länder, die als Schwellenländer gelten, jeweils an-
passen. Die Anlagen des Portfolios in Wertpapiere 
von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern werden 
voraussichtlich 30 % des Nettovermögens des Port-
folios nicht übersteigen. 

Der Anlageverwalter wird auf der Basis seiner Wäh-
rungsanalysen und -prognosen die Währungspositi-
onen des Portfolios anpassen, und zwar unter Be-
rücksichtigung (a) des Gesamtrisikos des Portfolios 
hinsichtlich der Währungen außer der Basiswäh-
rung, sowie (b) des prognostizierten Risikos und der 
prognostizierten Rendite jeder einzelnen Währung 
in dem jeweiligen Bestand des Portfolios. Der Anla-
geverwalter verwendet dabei seine speziell für die-
sen Zweck entwickelten internen Modelle. Dement-
sprechend kann der Anlageverwalter nach seiner 
Wahl bestimmte Strategien zur Absicherung der 
Währungspositionen einsetzen, wenn sich im Rah-
men seines Research herausstellt, dass es erwar-
tungsgemäß zu Schwankungen dieser Währungen 
gegenüber der Basiswährung des Portfolios kom-
men wird. Das Portfolio kann ein Engagement in 
eine bestimmte Währung über verschiedene andere 
Arten von Derivaten eingehen.  

Als kurzfristige Schutzmaßnahme oder zur Erfüllung 
von Rücknahmen kann das Portfolio ohne Ein-
schränkung Barmittel, bargeldnahe Mittel oder kurz-
fristige festverzinsliche Obligationen halten, ein-
schließlich Geldmarktinstrumenten. 

Das Portfolio kann bis zu 10 % seines Nettovermö-
gens in Wertpapiere anlegen, für die kein aufnahme-
bereiter Markt besteht. Vgl. hierzu die Ausführungen 
unter Ziffer (5) der „Anlagebeschränkungen“ in An-
hang A zu Teil II. Das Portfolio kann daher unter Um-
ständen derartige Wertpapiere nicht ohne Weiteres 
verkaufen. Diese Wertpapiere können darüber hin-
aus auch vertraglichen Beschränkungen hinsichtlich 
ihres Weiterverkaufs unterliegen. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Zur effizienten Portfoliover-
waltung sowie zur Durchführung von Absicherungs-
techniken (Hedging) können an Börsen und an 
OTC-Märkten gehandelte derivative Instrumente ge-
nutzt werden. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 

und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind.  

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt.  
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 
Portfolio-Währung USD  Ablauf der 

Annahme-
fristen 

Für auf US-Dollar lautende Anteilklassen 
16:00 Uhr US Eastern Time an jedem Ge-
schäftstag 

Für Hedged-Anteilklassen 
18:00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 

 
Bezeichnung der An-
teilklassen 
 

 
H bezeichnet Anteilklas-

sen mit Währungsabsiche-
rung (Hedged-Anteilklas-
sen). Weitere Informatio-
nen zur Absicherung von 
Anteilklassen sind im Ka-
pitel „Kauf von Anteilen – 
Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)“ 
und unter „Risikofaktoren– 
Hedged-Anteilklassen“ in 

Teil II aufgeführt. 

 

  
Ausschüt-
tungen* 
 
 
 
 

 
Für Anteile der Klassen AT, BT, CT und IT  
Monatlich zu erklären und auszuzahlen 

Für Anteile der Klasse AR 
Jährlich zu erklären und auszuzahlen, mit 
einer auf Basis des Bruttoertrags (vor Ab-
zug von Gebühren und Kosten) zu bestim-
menden Ausschüttungsquote 
 
Für Anteile der Klasse IK 
Zweimal jährlich zu erklären und auszu-
zahlen. 

Für Anteile der Klassen A2, C2, I2, 1, 2, S 
und S1  
keine 
 
Für Anteile der Klasse 1D 
Monatlich zu erklären und auszuzahlen 
 
Für Anteile der Klasse S1QD 
Vierteljährlich zu erklären und auszuzah-
len 
 
Für Anteile der Klasse SA 
Monatlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer auf Basis des Bruttoertrags (vor 
Abzug von Gebühren und Kosten) zu be-
stimmenden Ausschüttungsquote 
 
Siehe nachstehend unter „Ausschüttun-
gen“. 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen 

Nettoinventarwertbe-
rechnung  
 
Nettoinventarwertver-
öffentlichung 

Jeder Geschäftstag 

 

Erhältlich bei der Verwal-
tungsgesellschaft und un-
ter www.alliancebern-
stein.com. 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-
schlag3 

Verwaltungsge-
bühr4 Vertriebsgebühr5 

Rücknahmeab-
schlag (CDSC)6 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen 
A2 und AT 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse 
BT2*** 

keiner 1,10% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse C2 
und CT 

keiner 1,55% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse I27 bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 
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Anteile der Klasse 1* keiner 0,75% keine keiner 
 
Anteile der Klasse 1D* 

 
keiner 

 
0,75% 

 
keine 

 
keiner 

Anteile der Klasse 2* keiner 0,75% keine keiner 
Anteile der Klasse S** keiner keine keine keiner 
Anteile der Klasse 
S1** 

keiner 0,50% keine keiner 

Anteile der Klasse 
SA** 

keiner keine keine keiner 
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Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
A2 GBP H und AT 
GBP H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse  
I2 GBP H7 

bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 

Anteile der Klasse  
1 GBP H* 

keiner 0,75% keine keiner 

Anteile der Klasse  
1D GBP H* 

keiner 
0,75% keine keiner 

Anteile der Klasse  
2 GBP H* keiner 0,75% keine keiner 

Anteile der Klasse  
S GBP H** keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse  
S1 GBP H** 
 

keiner 
 

0,50% 
 

keine 
 

keiner 
 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen  
A2 EUR H und  
AT EUR H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse AR 
EUR H  

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse C2 
EUR H 

keiner 1,55% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse I2 
EUR H7 

bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 

Anteile der Klasse IK 
EUR H7 

bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 

Anteile der Klasse IT 
EUR H7 

bis zu 1,50% 0,55% keine keiner 

Anteile der Klasse 1 
EUR H* 

keiner 0,75% keine keiner 

Anteile der Klasse 1D 
EUR H* 

keiner 
0,75% keine keiner 

Anteile der Klasse 2 
EUR H* keiner 0,75% keine keiner 

Anteile der Klasse S1 
EUR H** 

keiner 0,50% keine keiner 

Anteile der Klasse 
S1QD EUR H** 
 

keiner 0,50% keine keiner 

Gegenüber der norwegischen Krone abgesicherte Anteilklassen (NOK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse S1 
NOK H** 

keiner 0,50% keine keiner 

     
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
AT AUD H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

     
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
A2 SGD H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Anteile der Klasse  
AT SGD H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
AT CAD H 

bis zu 5,00% 1,10% keine keiner 
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Anteile der Klasse  
BT CAD H2*** 

keiner 1,10% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

     
Anteile der Klasse  
S CAD H** 

keiner keine keine keiner 

 
* Privatkunden von AllianceBernstein Global Wealth Management vorbehalten. Klasse 2 ist institutionellen Anlegern 
vorbehalten. 
** Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anlegern in Klasse S und Klasse SA wird eine gesonderte Anlageverwaltungs-

gebühr berechnet.  
*** Mit Wirkung zum 15. Dezember 2016 werden die Anteile der Klasse B nicht mehr angeboten. Dies gilt mit der Maßgabe, 

dass Anteilinhabern von Anteilen der Klasse B (oder anderer Formen der B-Anteilklassen wie beispielsweise Hedged-An-
teilklassen) eines anderen Portfolios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B zum Umtausch zur Verfügung gestellt werden 
können.  

 

 
1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II. Die Verwal-
tungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in einem Ge-
schäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und Auf-
wendungen für die nachstehend aufgeführten Anteilklas-
sen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungsgebühr 
und allen anderen Kosten und Gebühren, die unter „Zu-
sätzliche Informationen – Kosten und Gebühren” in Teil 
II dieses Prospekts aufgeführt sind, inklusive der Luxem-
burger Taxe d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme von 
bestimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisio-
nen und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten Pro-
zentsätze des durchschnittlichen der jeweiligen Anteil-
klasse (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) zuzu-
rechnenden Nettoinventarwerts des Portfolios für das je-
weilige Geschäftsjahr übersteigt – 1,50 % (A2), 1,50 % 
(AR), 1,50 % (AT), 2,50 % (BT), 1,95 % (C2), 1,95 % 
(CT), 0,95 % (I2), 0,95 % (IK), 0,95 % (IT), 0,90 % (1), 
0,90 % (1D), 0,90 % (2), 0,15 % (S), 0,65 % (S1), 0,15 % 
(SA) bzw. 0,65 % (S1QD) – freiwillig dazu verpflichtet, 
dem Fonds das Recht einzuräumen, diese Gebühren 
und Aufwendungen von den an die Verwaltungsgesell-
schaft zu leistenden Zahlungen abzuziehen, bzw. diese 
Gebühren und Aufwendungen selbst zu tragen; diese 
Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft gilt so lange, 
bis sie den Anteilinhabern im Namen des Fonds eine ent-
sprechende anders lautende Mitteilung macht. 

2 Nach Ablauf von vier Jahren nach dem Kauf der Anteile 
können die Anteile der Klasse BT gegen Anteile der 

Klasse AT ausgetauscht werden, ohne dass hierfür Ge-
bühren seitens des Fonds oder der Verwaltungsgesell-
schaft erhoben werden. Weitere Einzelheiten zum Aus-
tausch von Anteilen sind unter „Umtausch oder Aus-
tausch von Anteilen – Austausch von CDSC-Anteilen“ in 
Teil II des Prospekts ausgeführt. 

3 Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr sind un-
ter „Zusätzliche Informationen – Kosten und Gebühren“ 
in Teil II ausgeführt.  

5 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C2 und CT (und die entsprechenden An-
teile der H-Klassen) unter bestimmten Bedingungen auf 
die Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 
 

 

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 
Angebotswäh-

rungen 
Mindesterstan-

lage* 
Mindest-

folgeanlage* 
Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxembur-
ger Taxe 

d'Abonne-
ment*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 
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Anteile der Klassen 
A2 und AT 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
BT US-Dollar $2.000 $750 $250.000 0,05% 

Anteile der Klasse 
C2 und CT 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
I2 

US-Dollar $1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
1 

US-Dollar $3.500.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
1D 

US-Dollar $3.500.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
2 US-Dollar $3.500.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S 

US-Dollar $25.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 US-Dollar $25.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
SA US-Dollar $25.000.000** keine keiner 0,01% 

      

 
Abgesicherte 
Währungen 

 
Mindesterstan-

lage* 
Mindestfolge-

anlage* 
Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxembur-
ger Taxe 

d'Abonne-
ment*** 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
A2 GBP H und AT 
GBP H 

GBP £2.000 £750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
I2 GBP H 

GBP £2.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
1 GBP H 

GBP £2.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
1D GBP H 

GBP £2.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
2 GBP H GBP £2.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse  
S GBP H GBP £15.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse  
S1 GBP H 
 

GBP 
 

£15.000.000** keine 
keiner 

 
0,01% 

 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen  
A2 EUR H und  
AT EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AR EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
 C2 EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
I2 EUR H 

EUR €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
IK EUR H 

EUR €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
IT EUR H 

EUR €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
1 EUR H 

EUR €3.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
1D EUR H 

EUR €3.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
2 EUR H EUR €3.000.000** keine keiner 0,01% 
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Anteile der Klasse  
S1 EUR H 
 

EUR €20.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1QD EUR H 
 

EUR €20.000.000** keine keiner 0,01% 

Gegenüber der norwegischen Krone abgesicherte Anteilklassen (NOK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
S1 NOK H 
 

NOK NOK 100 Mio.** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
AT AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
A2 SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
AT SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
AT CAD H 

CAD C$2.000 C$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
BT CAD H 

CAD C$2.000 C$750 C$250.000 0,05% 

Anteile der Klasse  
S CAD H 

CAD C$25.000.000** keine keiner 0,01% 

* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
***Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk (VaR)-Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Schwankungen 
der Zinssätze beeinflusst. Die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios werden normalerweise 
Investment Grade-Wertpapiere oder von vergleich-
barer Qualität sein. Es kann keine Zusicherung ge-
geben werden, dass Ausschüttungen gezahlt wer-
den, und das Portfolio hat keine bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Der umsichtige Einsatz von Derivaten durch erfah-
rene Anlageberater, zu denen der Anlageverwalter 
gehört, kann vorteilhaft sein. Derivate sind auch mit 
Risiken verbunden, die anders sind als die Risiken, 
die sich bei konservativeren Anlageformen darstel-
len; zu diesen Risiken gehören das Kreditrisiko der 
Gegenpartei, das mit einem effizienten Manage-
ment derivativer Strategien verbundene Risiko, das 
Risiko einer Illiquidität am Markt bei bestimmten de-
rivativen Strategien und das Risiko, dass die Ver-
luste den in das Derivat angelegten Betrag überstei-
gen. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein mittle-
res bis höheres Risiko tolerieren können und die das 
Ertragspotenzial eines Portfolios von festverzinsli-
chen Anleihen mit und ohne Investment Grade-Ra-
ting nutzen möchten. Anleger sollten sich im Hin-
blick darauf, ob die Anteile des Portfolios für ihre je-
weiligen Anlagebedürfnisse geeignet sind, mit ihrem 
Finanzberater oder einem anderen Finanzberater in 
Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A2, C2, I2, 1, 2, S und S1 (und 
die entsprechenden Anteile der H-Klassen) Aus-
schüttungen auszuzahlen. Die den Anteilen zuzu-
rechnenden Nettoerträge und realisierten Nettoge-
winne werden daher im Nettoinventarwert dieser 
Anteile berücksichtigt. 

Für die Anteile der Klasse AR (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären und 
auszuzahlen. Ausschüttungen können aus Bruttoer-
trägen (vor Abzug von Gebühren und Kosten) erfol-
gen und realisierte und nicht realisierte Gewinne 
und den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
des Kapital enthalten. Da durch Gebühren und Kos-
ten die Ausschüttungsquote nicht gesenkt wird, ver-
ringert sich der Nettoinventarwert je Anteil der be-
treffenden Anteilklassen um diese Gebühren und 
Kosten. 

Für die Anteile der Klasse SA beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären 
und auszuzahlen.  
 
Bei Anteilen der Klasse IK (sowie bei den entspre-
chenden Anteilen der H-Klassen) beabsichtigt der 
Verwaltungsrat, Ausschüttungen zweimal jährlich zu 
erklären und auszuzahlen, die in voller Höhe oder 
nahezu in voller Höhe den Nettoerträgen des Port-
folios entsprechen, welche der betreffenden Anteil-
klasse zuzurechnen sind.  

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
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sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Für die Anteile der Klasse AT, BT, CT, IT und 1D 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) be-
absichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen mo-
natlich zu erklären und auszuzahlen, die in voller 
Höhe oder nahezu in voller Höhe den dieser Anteil-
klasse zuzurechnenden Nettoerträgen des Portfo-
lios entsprechen. Soweit die den Anteilen zuzurech-
nenden Nettoerträge und realisierten Nettogewinne 
den zur Ausschüttung freigegebenen Betrag über-
steigen, wird der Mehrbetrag im jeweiligen Nettoin-
ventarwert der Anteile berücksichtigt. Für Ausschüt-
tungen erfolgt automatisch die Wiederanlage in wei-
tere Anteile derselben Klasse, es sei denn der An-
teilinhaber beantragt bei der Verwaltungsgesell-
schaft schriftlich den Erhalt einer Barauszahlung. 
Für eine Wiederanlage vorgesehene Ausschüttun-
gen werden an die Verwaltungsgesellschaft ausge-
zahlt, die die entsprechenden Beträge am Auszah-
lungstag der Ausschüttung zum Kauf von Anteilen 
zu dem an diesem Datum maßgeblichen Angebots-
preis bzw. einem anderen jeweils vereinbarten Preis 
verwenden wird. An die Anteilinhaber wird ein ent-
sprechender Nachweis über die Wiederanlage ver-
sandt. Nicht für eine Wiederanlage vorgesehene 
Ausschüttungen werden am Tag der Auszahlung 
der Ausschüttung per Post oder auf anderem Wege 
versandt. Der Fonds kann keine Haftung für eine 
nicht oder verspätet erfolgte Zustellung der Aus-
schüttungen übernehmen.  

Für die Anteile der Klasse 1D kann bei der Steuer-
behörde des Vereinigten Königreichs (H.M. Reve-
nue & Customs) für Zwecke der Besteuerung im 
Vereinigten Königreich dauerhaft der Status eines 
„ausschüttenden Fonds“ (Distributing Fund) bean-
tragt werden (siehe hierzu auch „Anhang C: Zusätz-
liche Informationen für Anleger im Vereinigten Kö-
nigreich“ in Teil II dieses Prospekts).  

Für die Anteile der Klasse S1QD (und die entspre-
chenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der 
Verwaltungsrat, Ausschüttungen vierteljährlich zu 
erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat be-
absichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote pro An-
teil für Anteile der Klasse S1QD (und die entspre-
chenden Anteile der H-Klassen) aufrechtzuerhalten. 
Daher können Ausschüttungen aus dem Nettoer-
trag, aus realisierten und nicht realisierten Gewin-
nen und/oder aus dem den betreffenden Anteilklas-
sen zuzurechnenden Kapital erfolgen. Ausschüttun-
gen aus Kapital können auch Rückzahlungen des 

ursprünglich vom Anleger investierten Kapitals bein-
halten und damit zu einer Verringerung des Nettoin-
ventarwerts je Anteil der betreffenden Anteilklasse 
führen. Der Verwaltungsrat wird die festgelegte Aus-
schüttungsquote regelmäßig überprüfen und diese 
Ausschüttungsquote ggf. senken oder erhöhen. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen A2, AT, B2, 
BT, C2, CT, I2, IK und IT (und der entsprechenden 
Anteile der H-Klassen) erhält die Verwaltungsgesell-
schaft für alle Anteile des Portfolios eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen zuzurechnenden Nettoinventar-
wert, die 0,05 % des tagesdurchschnittlichen Netto-
inventarwerts beträgt. Die Verwaltungsgesellschaft 
erhält für die Anteile der Klassen 1, 1D, 2, S, SA, S1 
und S1QD (und der entsprechenden Anteile der H-
Klassen) eine jährliche Gebühr aus dem Portfolio-
vermögen auf den gesamten den Anteilen zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die sich auf $ 50.000 o-
der, falls niedriger, auf 0,01 % des tagesdurch-
schnittlichen Nettoinventarwerts beläuft.  

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle für das Portfolio werden 
aus dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit 
der in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und wer-
den einen in Teil II des Prospekts unter „Gebühren 
der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht 
überschreiten. Diese Gebühren können sich in Ab-
hängigkeit von den Vermögenswerten des Portfo-
lios, dem Transaktionsvolumen oder aus anderen 
Gründen erhöhen oder verringern. 

 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 

dieses Portfolios sind, sobald verfügbar, in den we-
sentlichen Anlegerinformationen des Portfolios 
und unter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 23. August 2011 als Portfo-
lio des Fonds errichtet.  
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Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung von langfristigem 
Kapitalzuwachs ausgelegt.  

Anlageprozesse und Anlagepolitik 

Das Portfolio strebt die Erzielung attraktiver risiko-
gewichteter Erträge durch Einsatz einer Absolute-
Return-Strategie an. Das Portfolio versucht, sein 
Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in ein 
diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, insbe-
sondere Wachstums- und Value-Aktien von Unter-
nehmen mit erfahrenen Managementteams und ei-
nem beträchtlichen Ertragspotenzial, zu erreichen. 
Der Anlageverwalter beabsichtigt, die Anlagen des 
Portfolios in erster Linie Unternehmen mit mittlerer 
und hoher Kapitalisierung zuzuweisen.  

Die Aktienanlagen des Portfolios werden in erster Li-
nie aus Werten von US-amerikanischen Emittenten 
und in geringerem Umfang von nicht-US-amerikani-
schen Emittenten bestehen. Instrumente können 
Stammaktien, Vorzugsaktien, Aktienbezugsscheine 
und -rechte, Anleihen, Schuldverschreibungen (de-
bentures), Swaps, Wandelanleihen und sonstige 
Verbindlichkeiten, Barmittel, bargeldnahe Mittel, 
Terminkontrakte und darauf bezogene Optionen, 
Termingeschäfte und ähnliche Instrumente umfas-
sen. 

Der Anlageverwalter verwendet einen auf Funda-
mentalanalysen (auf Ebene der einzelnen Unterneh-
men) basierenden wert- und wachstumsorientierten 
Ansatz zur Identifizierung von Anlagemöglichkeiten 
sowie potenziellen Leerverkaufskandidaten zur Ge-
nerierung von Alpha. In diesem Prospekt beschreibt 
„Alpha“ einen um den Beta-Faktor (bzw. um die Va-
riabilität des Marktes) bereinigten Maßstab für den 
Ertrag.  

Der Anlageverwalter leitet das Verhältnis zwischen 
den Long- und Short-Positionen des Portfolios aus 
einer Bottom-Up-Analyse jedes einzelnen Wertpa-
piers ab, die er durch eine Makroanalyse ergänzt. 
Unter normalen Marktbedingungen wird das Netto-
engagement des Portfolios zwischen 30 % und 
70 % betragen, und das Portfolio wird jederzeit po-
sitive Netto-Long-Positionen aufrecht erhalten. Das 
Portfolio versucht, die Volatilität der Erträge durch 
eine Branchendiversifikation und die Verwaltung 
seiner Long- und Short-Positionen zu minimieren. In 
Zeiten äußerst hoher Marktrisiken kann der Anlage-
verwalter die Netto-Long-Position des Portfolios ver-
ringern, soweit dies notwendig ist. Das Portfolio 
kann in erheblichem Umfang Barmittel und bargeld-
nahe Mittel halten.  

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Das Portfolio kann Derivate 
zu Absicherungszwecken, für ein effizientes Portfo-
liomanagement und sonstige Risikomanagement-
zwecke einsetzen. Das Portfolio kann Finanzderi-
vate auch zu Anlagezwecken einsetzen. Diese Fi-
nanzderivate können insbesondere Swaps (ein-
schließlich Total Return Swaps („TRS“) und Credit 
Default Swaps („CDS“)), Optionen, Optionsscheine, 
Terminkontrakte und Termingeschäfte umfassen. 

Sofern das Portfolio Finanzderivate einsetzt, um 
synthetische Short-Positionen einzugehen, wird der 
Anlageverwalter sicherstellen, dass das Portfolio je-
derzeit ausreichend gedeckt ist. 

Der Anlageverwalter wird nach seinem Ermessen 
entscheiden, welcher Anteil des Nettovermögens 
des Portfolios in Barmitteln oder bargeldnahen Mit-
teln bei dem Einsatz dieser Derivate gehalten wird. 
Die für diese Zwecke in Barmitteln und bargeldna-
hen Mitteln gehaltenen Bestände des Portfolios kön-
nen umfangreich sein. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRS“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-30% 50% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleihge-
schäfte 

0%-10% 50% 

Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des 
Portfolios, der Gegenstand von Total Return Swaps 
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ist, beträgt 30 %. Normalerweise beträgt der maxi-
male Anteil des Nettoinventarwertes des Fonds, der 
Gegenstand von Total Return Swaps ist, 50 %. 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 
wird schätzungsweise 0 % bis 50 % seines Nettoin-
ventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 berücksichtigt 
diese Bewertungsmethode weder die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Finanzderivat die Anlagerisi-
ken des Portfolios erhöht oder verringert, noch er-
laubt sie eine Aufrechnung von Finanzderivaten mit 
gegenläufigen Positionen. Bei dieser Methode wird 
der Leverage durch den Einsatz von Derivaten zu 
Absicherungszwecken automatisch erhöht. Folglich 
sollten sich die Anteilinhaber darüber im Klaren sein, 
dass ein höherer erwarteter Leverage nicht automa-
tisch ein höheres Anlagerisiko impliziert. Zudem 
kann der tatsächliche Leverage des Portfolios von 
dem vorstehend genannten erwarteten Leverage-
Grad abweichen.  

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf.  

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der S&P 500 Index. Das Portfolio nutzt 
die Referenzbenchmark zu Vergleichszwecken in 
Bezug auf die Wertentwicklung. Das Portfolio wird 
aktiv verwaltet und die Referenzbenchmark des 
Portfolios schränkt den Anlageverwalter in keiner 
Weise bei der Umsetzung der Anlagestrategie des 
Portfolios ein. Das Portfolio kann zwar unter be-
stimmten Marktbedingungen und im freien Ermes-
sen des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil 
der Bestandteile der Referenzbenchmark halten, es 
wird allerdings nicht in jedes der in der Referenz-
benchmark enthaltenen Wertpapiere anlegen und 
kann auch Wertpapiere halten, die nicht Teil der Re-
ferenzbenchmark sind. 

Weitere Anlagestrategien 

Neuemissionen von Aktien. Das Portfolio kann im 
Einklang mit Art. 41 Abs. 1 (d) des Gesetzes von 
2010 hinsichtlich Anlagen in kürzlich begebenen 

übertragbaren Wertpapieren in im Rahmen eines 
Börsengangs (IPO) begebene Aktien anlegen.  

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles). 
Das Portfolio wird maximal 10 % seines Nettover-
mögens in Anteile oder Units anderer OGAW oder 
OGA anlegen. 

Mangelnde Liquidität. Gemäß Artikel 42 (2) des 
Gesetzes von 2010 darf das Portfolio nur maximal 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anla-
gen, denen es an Liquidität fehlt. Der Anlageverwal-
ter wird jedoch die Liquidität des Portfolios insge-
samt zu jeder Zeit sicherstellen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Um vom Portfolio durch den 
Einsatz bestimmter Finanzderivate erzeugte Le-
verage-Effekte auszugleichen, als vorübergehende 
Defensivmaßnahme oder um Liquidität für Rücknah-
men zu schaffen oder in Erwartung von Anlagen an 
verschiedenen Märkten kann das Portfolio Barmittel 
oder bargeldnahe Mittel (in US-Dollar, Euro oder an-
deren Währungen) halten. Die vom Portfolio gehal-
tenen festverzinslichen Wertpapiere und anderen 
Vermögensgegenstände, einschließlich Barmittel, 
können auf verschiedene Währungen lauten. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 
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Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 

Risikofaktoren im Zusammenhang mit gegen-
über RMB abgesicherten Anteilklassen (RMB-
Hedged-Anteilklassen). Seit 2005 ist der Wechsel-
kurs des RMB nicht länger an den US-Dollar gekop-
pelt. RMB hat jetzt einen flexiblen aber gesteuerten 
Wechselkurs, der sich aus Angebot und Nachfrage 
am Markt in Bezug auf einen Währungskorb auslän-
discher Währungen ergibt. Die täglichen Devisen-
handelskurse des RMB gegenüber den großen 
Währungen am Interbanken-Devisenmarkt können 
innerhalb einer engen Bandbreite um den von der 
Zentralbank der Volksrepublik China herausgegebe-
nen Leitkurs frei fluktuieren. Die Umtauschbarkeit 
des RMB von Offshore-RMB (CNH) in Onshore-
RMB (CNY) unterliegt einem gesteuerten Wäh-
rungsprozess, für den bestimmte Devisenkontroll-
vorschriften und Devisenrückführungsbeschränkun-
gen gelten, die von der chinesischen Regierung in 
Abstimmung mit der Hongkong Monetary Authority 
(HKMA) auferlegt wurden. Der Wert des CNH kann 
aufgrund verschiedener Faktoren – und ggf. ganz 
erheblich – vom Wert des CNY abweichen; zu die-

sen Faktoren gehören die genannten Devisenkon-
trollvorschriften und Devisenrückführungsbeschrän-
kungen, die von der chinesischen Regierung jeweils 
auferlegt werden, sowie andere externe Marktkräfte. 

In dem Zeitraum seit dem Jahr 2005 haben die von 
der chinesischen Regierung verfolgten Devisenkon-
trollmaßnahmen zu einer allgemeinen Aufwertung 
des RMB (sowohl beim CNH als auch beim CNY) 
geführt. Dieser Aufwertungstrend kann sich weiter 
fortsetzen, er kann jedoch auch abreißen; es gibt 
keine Zusicherung, dass es in Bezug auf den RMB 
zu gegebener Zeit nicht zu einer Abwertung kommt. 
Eine Abwertung des RMB könnte sich nachteilig auf 
den Wert der Kapitalanlagen der Anleger in Anteile 
der Klasse RMB H auswirken. 

Die Anteile der Klasse RMB H sind Teilnehmer am 
Offshore-RMB-(CNH)-Markt, der Anlegern den 
freien Handel mit CNH außerhalb Festlandchinas 
mit am Markt in Hongkong zugelassenen Banken er-
laubt (HKMA-genehmigte Banken). Die Anteile der 
Klasse RMB H sind nicht mit einer Verpflichtung ver-
bunden, CNH auf Konten in Onshore-RMB (CNY) zu 
überweisen. 

 

Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

   Bezeich-
nung der 
Anteil-
klassen 
 
 
 
 
 
Aus-
schüttun-
gen* 
 
 
 
 
 
Ablauf 
der An-
nahme-
fristen 

H bezeichnet Anteilklassen mit Wäh-

rungsabsicherung (Hedged-Anteilklas-
sen).  
Weitere Informationen zur Absicherung 
von Anteilklassen sind im Kapitel „Kauf 
von Anteilen – Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung (Hedged-Anteilklas-
sen)“ und unter „Risikofaktoren – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II aufge-

führt. 

Keine. Siehe nachstehend unter „Aus-
schüttungen“. 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen 

 

Für alle Anteilklassen (außer RMB-
Hedged-Anteilklassen) 
18:00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag  

Für RMB-Hedged-Anteilklassen 
13.00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag  

 

 
Portfolio-Wäh-
rung 

 
USD 

 

  

Nettoinventar-
wertberechnung 
 
Nettoinventar-
wertveröffentli-
chung 

An jedem Geschäftstag 
 
 
Erhältlich bei der Verwaltungsgesell-
schaft und unter www.alliancebern-
stein.com. 

 



AB SICAV I—Select Absolute Alpha Portfolio 

 

I-108 
 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

 

 

 

Erstausgabeauf-

schlag2 

Verwaltungsge-

bühr3 

Erfolgsabhän-

gige Gebühr4 

Rücknah-
meabschlag 

(CDSC)7 
 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A bis zu 5,00% 1,80% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse C keiner 2,25% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

Halte-
dauer 0–1 

Jahr = 
1,0% 
Halte-

dauer 1 
Jahr und 
länger = 

0% 

 

Anteile der Klasse I8  bis zu 1,50% 1,00% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse F6‡  keiner 0,50% 

10% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse N bis zu 3,00% 2,25% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse S5 keiner keine N/A keiner  

Anteile der Klasse S15 keiner 1,00% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner 
 

 

      

Anteile der Klasse W8 keiner bis zu 1,00% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

      
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A EUR H  bis zu 5,00% 1,80% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse I EUR H8  bis zu 1,50% 1,00% 20% der Über-
schussrendite, 

keiner  
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vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

Anteile der Klasse F EUR H6‡  

 
keiner 

0,50% 

 

10% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse S EUR H5 keiner keine N/A keiner  

Anteile der Klasse S1 EUR H5  

 
keiner 

1,00% 

 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse S13 EUR 
H5 keiner 0.99% 

15 % der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse W EUR H8 keiner bis zu 1,00% 

20 % der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A GBP H  bis zu 5,00% 1,80% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse I GBP H8  bis zu 1,50% 1,00% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse S GBP H5 keiner keine N/A keiner  

Anteile der Klasse S1 GBP H5  keiner 1,00% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse W GBP H8 keiner bis zu 1,00% 

20 % der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A SGD H bis zu 5,00% 1,80% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse I SGD H8 bis zu 1,50% 1,00% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Gegenüber dem Japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklassen) 
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Anteile der Klasse S JPY H5 keiner keine N/A keiner  

Anteile der Klasse S1 JPY H5 keiner 1,00% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A CHF H bis zu 5,00% 1,80% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse I CHF H8 bis zu 1,50% 1,00% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

 

Anteile der Klasse W CHF H8 

 

keiner 

 

bis zu 1,00% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

 

keiner 
 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A AUD H bis zu 5,00% 1,80% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

      

Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB*-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A RMBH H bis zu 5,00% 1,80% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A PLN H bis zu 5,00% 1,80% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse I PLN H8 bis zu 1,50% 1,00% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Gegenüber der tschechischen Krone abgesicherte Anteilklassen (CZK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A CZK H bis zu 5,00% 1,80% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  

Anteile der Klasse I CZK H8 bis zu 1,50% 1,00% 

20% der Über-
schussrendite, 
vorbehaltlich ei-
ner High Wa-

termark 

keiner  
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1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Pros-
pekts. Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, 
dass in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Ge-
bühren und Aufwendungen für die nachstehend aufge-
führten Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der 
Verwaltungsgebühr und aller anderen Kosten und Ge-
bühren, die unter „Zusätzliche Informationen – Kosten 
und Gebühren” in Teil II aufgeführt sind, inklusive der Lu-
xemburger Taxe d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme 
von bestimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovi-
sionen und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten 
Prozentsätze des durchschnittlichen der jeweiligen An-
teilklasse (und den entsprechenden H-Anteilklassen) zu-
zurechnenden Nettoinventarwerts des Portfolios für das 
jeweilige Geschäftsjahr übersteigt – 2,25 % (A), 2,70 % 
(C), 1,45 % (I), 0,81 % (F), 2,70 % (F), 0,15 % (S), 
1,15 % (S1), 0,99 % (S13) und 1,45 % (W) – freiwillig 
dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht einzuräumen, 
diese Gebühren und Aufwendungen von den an die Ver-
waltungsgesellschaft zu leistenden Zahlungen abzuzie-
hen, bzw. diese Gebühren und Aufwendungen selbst zu 
tragen; diese Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft 
gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern im Namen des 
Fonds eine entsprechende anders lautende Mitteilung 
macht. 

2 Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3  Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 

Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II. 

4 Erfolgsabhängige Gebühren werden jährlich, wie unter 
"Weitere Informationen zum Portfolio – Erfolgsabhängige 
Gebühr" beschrieben, gezahlt.  

5 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlos-
sen haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren 
getrennt berechnet werden. 

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Die Verwaltungs-
gesellschaft behält sich das Recht vor, Anteile der 
Klasse F eines Anteilinhabers zwangsweise zurückzu-
nehmen, wenn der Bestand dieser Anteile auf dem Konto 
des Anlegers wertmäßíg einen Betrag von $ 5 Millionen 
oder den entsprechenden Betrag in einer anderen Wäh-
rung unterschreitet. 

7 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen auf die 
Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 
* „RMB“ bezeichnet Offshore-RMB (CNH), nicht Onshore-

RMB (CNY). 

 
‡ Anteile der Klasse F (und die entsprechenden H-Anteil-

klassen) stehen nur bestehenden Anteilinhabern dieser 
Anteilklassen, jedoch nicht neuen Anlegern zum Kauf zur 
Verfügung. 

 

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 Angebotswäh-

rungen 

Mindesterstan-

lage* 

Mindestfolge-

anlage* 

Maximaler An-

lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d’Abon-

nement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A  

US-Dollar 

Euro 

HKD 

$2.000 

€2.000 

HK$15.000 

$750 

€750 

HK$5.000 

keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse C 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I  

US-Dollar 

Euro 

$1 Mio.** 

€1 Mio.** 
keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse F  

US-Dollar  
 Für Neuanleger 
nicht länger ver-

fügbar 
keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse N 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S  

US-Dollar $25 Mio.** keine keiner 0,01% 
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Anteile der 
Klasse S1  

US-Dollar  $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse W 

US-Dollar $1 Mio.** keine keiner 0,05% 

      

 

 Abgesicherte 
Währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler 
Anlagebetrag** 

Luxemburger 

Taxe d'Abon-
nement*** 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse  

A EUR H  

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

I EUR H  

Euro €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

F EUR H  

Euro 
Für Neuanleger 
nicht länger ver-

fügbar 
keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse  

S EUR H  

Euro €20 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse  

S1 EUR H  

Euro €20 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S13 
EUR H 

Euro €125 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse W EUR 
H 

Euro €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse  

A GBP H  

GBP 

£2.000 £750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

I GBP H  

GBP 

£500.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

S GBP H  

GBP 

£15 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse  

S1 GBP H  

GBP £15 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse W GBP 
H 

GBP £500.000** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse  

A SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse  

I SGD H 

SGD S$1,5 Mio. keine keiner 0,05% 
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Gegenüber dem Japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse  

S JPY H 
JPY ¥2,5 Mrd.** keine keiner 0,01% 

      

Anteile der 
Klasse 
S1 JPY H 

JPY ¥2,5 Mrd.** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse 

A CHF H 
CHF CHF 2.000 CHF 1.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse 

I CHF H 
CHF CHF 1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse 

W CHF H 
CHF CHF 1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse 

A AUD H 
AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse 

A RMB H 
RMB RMB 10.000 RMB 3.750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse 
A PLN H 

PLN 
PLN 7.500 

PLN 3.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse 
I PLN H 

PLN 
PLN 

4.000.000** 
keine keiner 0,05% 

      
Gegenüber der tschechischen Krone abgesicherte Anteilklassen (CZK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse 
A CZK H 

CZK 
CZK 50.000 

CZK 20.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse 
I CZK H 

CZK 
CZK 

25.000.000** 
keine keiner 0,05% 

 
 

*Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
**Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
***Jährliche Luxemburger Steuer, die von dem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die 
vom Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Das Portfolio kann Finanzderivate einsetzen. Die 
Anlagebeschränkungen (9) bis (13), die in Anhang 
A zu Teil II aufgeführt sind, finden keine Anwendung. 
Dieses Portfolio wendet stattdessen die Value-at-
Risk (VaR)-Methode an. Weitere Einzelheiten zum 
VaR-Ansatz sind in „Anhang D: Zusätzliche Informa-
tionen in Bezug auf Finanzderivate, Finanztechni-
ken und -instrumente und Sicherheitenverwaltung“ 
enthalten.  
 

Die Aktienanlagen des Portfolios unterliegen den für 
Aktienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann der Wert der Anlagen in Aktien als Re-
aktion auf die Aktivitäten und Geschäftsergebnisse 
einzelner Unternehmen oder aufgrund von schwer 
vorhersehbaren allgemeinen Marktbedingungen, 
wirtschaftlichen, politischen oder natürlichen Gege-
benheiten zum Teil dramatisch schwanken. Diese 
Faktoren beinhalten die Möglichkeit eines plötzli-
chen oder anhaltenden Marktrückgangs sowie mit 
einzelnen Unternehmen einhergehende Risiken. In 
der Vergangenheit haben Aktienwertpapiere im Ver-
gleich zu anderen Anlageprodukten höhere langfris-
tige Erträge erzielt und höhere kurzfristige Risiken 
mit sich gebracht. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den mit der 
Marktkapitalisierung verbundenen Risiken, d. h. 
dem mit der Anlage in Unternehmen mit geringer 
und mittlerer Marktkapitalisierung verbundenen Ri-
siko. Anlagen in Unternehmen mit geringer und mitt-
lerer Marktkapitalisierung können volatiler sein als 
Anlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisie-
rung, und Anlagen in Unternehmen mit geringer 
Marktkapitalisierung sind in der Regel volatiler als 
Anlagen in Unternehmen mit mittlerer und hoher 
Marktkapitalisierung. Die Anlage eines Fonds in Un-
ternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung kann 
zusätzliche Risiken mit sich bringen, da die Produkt-
linien, Märkte oder finanziellen Ressourcen dieser 
Unternehmen oftmals begrenzt sind. 

Es können häufige Käufe und Verkäufe nötig sein, 
um das Anlageprogramm des Portfolios umsetzen 
zu können. Häufigere Käufe und Verkäufe führen zu 

einer Erhöhung der Provisionsgebühren und be-
stimmter anderer im Rahmen des Betriebs des Port-
folios anfallender Aufwendungen. Diese Kosten 
trägt das Portfolio ungeachtet der Rentabilität seiner 
Anlagen und Handelstätigkeiten. 

Das Portfolio unterliegt Risiken im Zusammenhang 
mit Märkten, ausländischen (d. h. nicht US-amerika-
nischen) Anlagen, Derivaten und Währungen und 
anderen mit Wertpapieranlagen verbundenen Risi-
ken.  

Es kann daher keine Zusicherung gegeben werden, 
dass das Portfolio sein Anlageziel erreichen wird, 
dass das angelegte Kapital erhalten bleibt oder ein 
Kapitalzuwachs eintritt. Auch können die Anlageer-
träge monatlich, vierteljährlich bzw. jährlich wesent-
lich voneinander abweichen. Eine Anlage in das 
Portfolio stellt kein vollständiges Anlageprogramm 
dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II.  

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, im 
Hinblick auf die Anteile Ausschüttungen vorzuneh-
men. Etwaige den Anteilen zuzurechnende Nettoer-
träge und realisierte Nettogewinne werden daher im 
Nettoinventarwert dieser Anteile berücksichtigt. 

Erfolgsabhängige Gebühr 

Der Anlageverwalter erhält im Allgemeinen am Ende 
jedes Geschäftsjahres von dem Portfolio einen Be-
trag in Höhe von 20 % (10 % für die Anteile der 
Klasse F und 15 % für die Anteile der Klasse S13) 
des Betrages, um den der Nettoinventarwert der re-
levanten Anteile des Portfolios am Ende des jeweili-
gen Geschäftsjahres (vor Abzug der erfolgsabhän-
gigen Gebühr für das laufende Jahr und nach Abzug 
der Verwaltungsgebühr) (der „Angepasste Nettoin-
ventarwert“) den Historisch Höchsten Nettoinven-
tarwert (wie nachstehend definiert) des betreffenden 
Referenzzeitraums dieser Anteile am Ende des je-
weiligen Geschäftsjahres übersteigt. Die erfolgsab-
hängige Gebühr basiert auf der „Gewichteten 
durchschnittlichen Anzahl der Anteile“, die in 
Umlauf sind, solange die Gewichtete durchschnittli-
che Anzahl der Anteile die Anzahl der zum jeweili-
gen Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Anteile nicht 
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um mehr als 20 % übersteigt. Sofern die Gewichtete 
durchschnittliche Anzahl der Anteile die Anzahl der 
zum jeweiligen Zeitpunkt in Umlauf befindlichen An-
teile um mehr als 20 % übersteigt, wird die erfolgs-
abhängige Gebühr auf Basis der zum jeweiligen 
Zeitpunkt ausstehenden Anteile berechnet. 

 Der „Historisch Höchste Nettoinventarwert“ 
einer Anteilklasse ist der Nettoinventarwert 
der betreffenden Klasse (nach Anpassun-
gen für etwaige Ausschüttungen) unmittel-
bar nach effektiver Zahlung der letzten er-
folgsabhängigen Gebühr für diese Anteil-
klasse oder, falls keine erfolgsabhängige 
Gebühr gezahlt wurde, der Nettoinventar-
wert der betreffenden Anteilklasse.  

Die erfolgsabhängige Gebühr ist gegebenenfalls 
jährlich nach dem Ende jedes Geschäftsjahres zahl-
bar.  

Wird die Rücknahme von Anteilen einer Klasse des 
Portfolios, für die eine erfolgsabhängige Gebühr er-
hoben wird, zu einem anderen Zeitpunkt als zum 
Ende des Geschäftsjahres beantragt, wird eine er-
folgsabhängige Gebühr für diese Anteile für diesen 
Teil des Geschäftsjahres festgelegt und zu diesem 
Zeitpunkt gezahlt. Der Historisch Höchste Nettoin-
ventarwert wird an Handelstagen, an denen eine er-
folgsabhängige Gebühr nach der Rücknahme von 
Anteilen festgesetzt wird, nicht aktualisiert. 

Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebüh-
ren für Anteile der H-Klassen wird die Verwaltungs-
gesellschaft die Auswirkungen der Währungsabsi-
cherung unberücksichtigt lassen. Daher kann eine 
erfolgsabhängige Gebühr für Anteile der H-Klassen 
anfallen und ausgezahlt werden, wenn nach den 
Auswirkungen der Währungsabsicherung der Netto-
inventarwert dieser Anteile der H-Klassen den His-
torisch Höchsten Nettoinventarwert übersteigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen F, S, S1 und 
S13 (und der entsprechenden Anteile der H-Klas-
sen) erhält die Verwaltungsgesellschaft für alle An-
teile des Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem 
Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des 
tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen der Klassen S und S1 (und den ent-
sprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzurechnen-
den Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, falls 
niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen Net-
toinventarwerts beträgt.  

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschrei-
tet. Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit 
von den Vermögenswerten des Portfolios, dem 
Transaktionsvolumen oder aus anderen Gründen 
erhöhen oder verringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 

dieses Portfolios sind in den wesentlichen Anleger-
informationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 6. Januar 2012 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung eines 
möglichst hohen Gesamtertrags über laufende Er-
träge und langfristigen Kapitalzuwachs. 

Anlagedisziplin und Anlageprozesse 

Zur Erreichung dieses Ziels wird das Portfolio unter 
normalen Marktbedingungen mindestens 80 % sei-
nes Vermögens in von Emittenten aus Schwellen-
ländern („Emerging Markets“) begebene festver-
zinsliche Wertpapiere und mit diesen verbundene 
Derivate oder in auf Währungen aus Schwellenlän-
dern lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen. 
Das Portfolio kann darüber hinaus auch in Schuldti-
tel anlegen, die innerhalb der Volksrepublik China 
begeben wurden. Diese Wertpapiere können von 
Regierungen, staatlichen und staatsnahen Emitten-
ten, Regierungsbehörden, von Regierungen garan-
tierten Emittenten, supranationalen Einrichtungen o-
der Kapitalgesellschaften begeben werden. Das 
Portfolio kann in eine Vielzahl von festverzinslichen 
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Einlagen 
und bargeldnahen Mitteln anlegen. 

Der Begriff „Emittenten aus Schwellenländern“ be-
zeichnet dabei (i) Emittenten mit Sitz in Ländern, die 
von der Weltbank nicht als OECD-Mitgliedstaat mit 
hohem Einkommen (High income: OECD) eingestuft 
werden, (ii) alle Länder, die im JPMorgan GBI-EM 
Global Diversified Index vertreten sind, oder 
(iii) Emittenten, die nicht unter (i) oder (ii) genannt 
sind, jedoch im Ermessen des Anlageverwalters 
aufgrund ihres Geschäftsmodells als Emittenten aus 
Schwellenländern angesehen werden können. 

Anlagepolitik 

Kreditqualität. Das Portfoliovermögen kann sowohl 
in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als 
auch in unterhalb Investment Grade bewertete 
Wertpapiere angelegt werden.  

Währungsmanagement. Der Anlageverwalter geht 
davon aus, dass unter normalen Marktbedingungen 
mindestens 80 % des Nettovermögens des Portfo-
lios in Währungen von Schwellenländern 
(„Emerging Markets“) angelegt sein werden. Im 
Falle von Marktstörungen kann der Anlageverwalter 
jedoch das Währungsengagement des Portfolios 
gegenüber den Währungen der G10-Staaten absi-
chern.  

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
eine breite Palette an Finanzderivaten und Strate-

gien (i) zur Absicherung von Zinsänderungen, Kre-
dit- und Währungsfluktuationen, (ii) für Anlagezwe-
cke, beispielsweise als Alternative zu einer Direkt-
anlage in die zugrunde liegenden Wertpapiere oder 
Instrumente, und (iii) für ein effizientes Portfolioma-
nagement einsetzen. Zu diesen Finanzderivaten 
können insbesondere Termingeschäfte, nicht liefer-
bare Termingeschäfte („NDFs“), Credit-Linked No-
tes („CLN“), Swaps (einschließlich Zinsswaps, Total 
Rate of Return Swaps („TRS“) und Credit Default 
Swaps („CDS“)), Swaptions, Optionen, Terminkon-
trakte und Währungstransaktionen (einschließlich 
Devisentermingeschäfte) gehören. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 
wird schätzungsweise 20 % bis 300 % seines Netto-
inventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 berücksichtigt 
diese Bewertungsmethode weder die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Finanzderivat die Anlagerisi-
ken des Portfolios erhöht oder verringert, noch er-
laubt sie eine Aufrechnung von Finanzderivaten mit 
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gegenläufigen Positionen. Bei dieser Methode wird 
der Leverage durch den Einsatz von Derivaten zu 
Absicherungszwecken automatisch erhöht. Folglich 
sollten sich die Anteilinhaber darüber im Klaren sein, 
dass ein höherer erwarteter Leverage nicht automa-
tisch ein höheres Anlagerisiko impliziert. Zudem 
kann der tatsächliche Leverage des Portfolios von 
dem vorstehend genannten erwarteten Leverage-
Grad abweichen.  
 

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 

Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die 
absolute VaR-Methode gemessen, nach der der 
VaR des Portfolios 20 % seines Nettoinventar-
werts nicht überschreiten darf. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der JPMorgan GBI-EM Global Diversi-
fied Index. Das Portfolio nutzt die Referenzbench-
mark zu Vergleichszwecken in Bezug auf die Wert-
entwicklung. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und 
die Referenzbenchmark des Portfolios schränkt den 
Anlageverwalter in keiner Weise bei der Umsetzung 
der Anlagestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio 
kann zwar unter bestimmten Marktbedingungen und 
im freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 

Weitere Anlagestrategien 

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles). 
Das Portfolio wird maximal 10 % seines Nettover-
mögens in Anteile oder Units anderer OGAW oder 
OGA anlegen. 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio wird maximal 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, denen es an Liquidität fehlt. Der Anlageverwal-
ter wird jedoch die Liquidität des Portfolios insge-
samt zu jeder Zeit sicherstellen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als vorübergehende Defen-
sivmaßnahme oder um Liquidität für Rücknahmen 
zu schaffen oder in Erwartung von Anlagen an ver-
schiedenen internationalen Märkten kann das Port-
folio Barmittel oder bargeldnahe Mittel (in jeder 
Währung) sowie kurzfristige festverzinsliche Wert-
papiere, einschließlich Geldmarktpapiere, halten. 

Strukturierte Anlagen. Das Portfolio kann in (mit 
Investment Grade oder unterhalb Investment 
Grade bewertete) strukturierte Wertpapiere einer 
breiten Palette an Emittenten und Sponsoren an-
legen. Zu den strukturierten Wertpapieren gehören 
ggf. mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere 
(„ABS-Anleihen“) und besicherte Schuldverschrei-
bungen („CDOs“). Die Anlagen des Portfolios in 
strukturierte Wertpapiere werden 20 % seines Net-
tovermögens nicht übersteigen. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.  

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen).  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung USD  Ablauf 
der 
An-
nah-
me-
fristen 

Für auf US-Dollar und Euro lau-
tende Anteilklassen 
16:00 Uhr US Eastern Time an je-
dem Geschäftstag 

Für Anteilklassen mit Währungsab-
sicherung (Hedged-Anteilklassen) 
18:00 Uhr MEZ an jedem Ge-
schäftstag 

     

Aus-
schüt-
tun-
gen* 

 
 
Für Anteile der Klassen AA und SA  
Monatlich zu erklären und auszuzah-
len, mit einer auf Basis des Bruttoer-
trags (vor Abzug von Gebühren und 
Kosten) zu bestimmenden Ausschüt-
tungsquote  
 

Für Anteile der Klassen AT, CT, IT 
und ZT: monatlich zu erklären und 
auszuzahlen 
 
Für Anteile der Klasse AR 
Jährlich zu erklären und auszuzah-
len, mit einer auf Basis des Bruttoer-
trags (vor Abzug von Gebühren und 
Kosten) zu bestimmenden Ausschüt-
tungsquote 

Für Anteile der Klassen A2, I2, S 
und S1:  
keine 
 
Siehe nachstehend unter „Aus-
schüttungen“. 

* einschließlich Hedged-Anteilklas-
sen 

Nettoinventarwertbe-
rechnung 

Nettoinventarwertver-
öffentlichung 

Bezeichnung der An-
teilklassen 

An jedem Geschäftstag  

 
Erhältlich bei der Verwaltungs-
gesellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 

 
H bezeichnet Anteilklassen mit 

Währungsabsicherung (Hedged-
Anteilklassen). Weitere Informatio-
nen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von 
Anteilen – Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ und „Risikofaktoren – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt. 

  

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

 

Erstausgabe-
aufschlag2 

Verwaltungsge-
bühr3 

 

Vertriebsgebühr4 

 

Rücknahmeab-
schlag (CDSC)7 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 
Anteile der Klassen A2 
und AT 

bis zu 5,00% 1,30% keine 
keiner 

Anteile der Klasse AA bis zu 5,00% 1,30% keine keiner 

Anteile der Klasse CT keiner 1,75% keine 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 1,0% 
Haltedauer 1 

Jahr und länger 
= 0% 

Anteile der Klassen I2 und 
IT8 

bis zu 1,50% 0,75% keine 
keiner 
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1
  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II. Die Verwal-
tungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in einem Ge-
schäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und Auf-
wendungen für die nachstehend aufgeführten Anteilklas-
sen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungsgebühr 
und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten Gebühren 
und Aufwendungen, inklusive der Luxemburger Taxe 
d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme von bestimmten 
anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen und Kre-
ditzinsen) die im Folgenden genannten Prozentsätze des 
durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse (und der 
betreffenden H-Anteilklasse) zuzurechnenden Nettoin-
ventarwerts des Portfolios für das jeweilige Geschäfts-
jahr übersteigt – 1,75 % (A2), 1,75 % (AA), 1,75 % (AR), 
1,75 % (AT), 2,20 % (CT), 1,20 % (I2), 1,20 % (IT), 
0,15 % (S), 0,15 % (SA), 0,85 % (S1) bzw. 0,01 % (ZT) 

– freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht ein-
zuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen von den 
an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden Zahlungen 
abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Aufwendungen 
selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Verwaltungsge-
sellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern im Na-
men des Fonds eine entsprechende anders lautende Mit-
teilung macht. 

2
  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 

3
 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr sind un-
ter „Zusätzliche Informationen – Kosten und Gebühren“ 
in Teil II ausgeführt.  

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

5 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag geschlossen ha-
ben und denen eine gesonderte Verwaltungsgebühr be-
rechnet wird. 

Anteile der Klasse S5 keiner keine keine keiner 
Anteile der Klasse SA5 keiner keine keine keiner 
Anteile der Klasse S15 keiner 0,70% keine keiner 
Anteile der Klasse ZT9 
 

keiner keine keine keiner 

Auf Euro lautende Anteilklassen 
Anteile der Klasse AR bis zu 5,00% 1,30% keine keiner 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse A2 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,30% keine 
keiner 

Anteile der Klasse AT 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,30% keine 
keiner 

Anteile der Klasse I2 EUR 
H8 

bis zu 1,50% 0,75% keine 
keiner 

     
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse A2 
CHF H 

bis zu 5,00% 1,30% keine 
keiner 

Anteile der Klasse I2 CHF 
H8 

bis zu 1,50% 0,75% keine 
keiner 

     
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse AT 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,30% keine 
keiner 

     
Gegenüber der tschechischen Krone abgesicherte Anteilklassen (CZK-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse AT 
CZK H 

bis zu 5,00% 1,30% keine 
keiner 

     
Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse A2 PLN 
H 

bis zu 1,50% 1,30% keine 
keiner 
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7 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse CT unter bestimmten Bedingungen auf 
die Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

9 Anteile der Klasse ZT sind für Anlagen vorbehalten, die 
durch Fonds von AB getätigt werden. 

 
 
 
 

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 Angebots-
währungen 

Mindesterst-
anlage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klas-
sen A2 und AT 

USD 
HKD 

CZK (A2) 

$2.000 
HK$15.000 
CZK50.000 

$750 
HK$5.000 

CZK20.000 
keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AA 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
CT 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klas-
sen I2 und IT 

USD $1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
SA USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 

USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
ZT USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 
AR 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

 

 Abgesicherte 
Währungen 

Mindesterst-
anlage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d’Abon-

nement*** 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse  
A2 EUR H 

EUR €2.000 
€750 keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse  
A2 EUR H 

EUR €2.000 
€750 keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse  
I2 EUR H 

EUR 
€1 Mio.** keine keiner 

0,05% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse  
A2 CHF H 

CHF CHF2.000 
CHF1.000 keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse  
I2 CHF H 

CHF 
CHF1 Mio.** keine keiner 

0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse 
AT SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Gegenüber der tschechischen Krone abgesicherte Anteilklassen (CZK-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse  
A2 CZK H 

CZK CZK50.000 CZK20.000 keiner 0,05% 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 
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Anteile der Klasse 
A2 PLN H 

PLN PLN7.500 PLN3.000 keiner 0,05% 

 
 
 
 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk („VaR“)-Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Änderungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können niedriger als In-
vestment Grade bewertete Wertpapiere einem hö-
heren Risiko von Kapital- und Zinsverlusten unterlie-
gen und sie sind im Allgemeinen weniger liquide und 
volatiler als höher bewertete Wertpapiere. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Aus-
schüttungen gezahlt werden, und das Portfolio hat 
keine bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio legt in Wertpapiere von Emittenten in 
Schwellenmärkten an und unterliegt daher unter 
Umständen einer höheren Kursvolatilität und weist 
möglicherweise erheblich geringere Liquidität auf 
als ein Portfolio, das ausschließlich in Aktienwerte 
oder Emittenten aus entwickelteren Ländern anlegt. 
Des Weiteren unterliegen solche Wertpapiere einem 
höheren Risiko politischer oder wirtschaftlicher In-
stabilität sowie Wechselkursschwankungen, unter-
schiedlichen Rechts- und Rechnungslegungssyste-
men, politischen Maßnahmen auf nationaler Ebene, 
die die Anlagemöglichkeiten begrenzen, und höhe-
ren Anlagekosten. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und die das Gesamter-
tragspotenzial von Anlagen in Festzinswerte und 
Devisen nutzen möchten. Anleger sollten sich im 
Hinblick darauf, ob die Anteile des Portfolios für ihre 
jeweiligen Anlagebedürfnisse geeignet sind, mit ih-
rem unabhängigen Finanzberater in Verbindung set-
zen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klassen AA und SA beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu 
erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat be-
absichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote pro An-
teil für diese Anteilklassen aufrechtzuerhalten. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A2, I2, S und S1 (und die ent-
sprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüttun-
gen auszuzahlen. Etwaige den Anteilen zuzurech-
nende Nettoerträge und realisierte Nettogewinne 
werden daher im Nettoinventarwert dieser Anteile 
berücksichtigt.  

Für die Anteile der Klassen AT, CT, IT und ZT (und 
die entsprechenden Anteile der H-Klassen) beab-
sichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monat-
lich zu erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungs-
rat beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote 
pro Anteil für diese Anteilklassen aufrechtzuerhal-
ten; daher können Ausschüttungen aus dem Brutto-
ertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), aus 
realisierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
den Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge (Brutto-
ertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hinausge-
hende Ausschüttungen können auch Rückzahlun-
gen des ursprünglich vom Anleger investierten Ka-
pitals beinhalten und damit zu einer Verringerung 
des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden 
Anteilklasse führen. 
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Für die Anteile der Klasse AR (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären und 
auszuzahlen. Ausschüttungen können aus Bruttoer-
trägen (vor Abzug von Gebühren und Kosten) erfol-
gen und realisierte und nicht realisierte Gewinne 
und den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
des Kapital enthalten. Da durch Gebühren und Kos-
ten die Ausschüttungsquote nicht gesenkt wird, ver-
ringert sich der Nettoinventarwert je Anteil der be-
treffenden Anteilklassen um diese Gebühren und 
Kosten. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, SA und S1 
erhält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile 
des Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem Port-
foliovermögen auf den gesamten den Anteilen zuzu-
rechnenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des ta-
gesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche 

Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen der Klassen S, SA und S1 zuzu-
rechnenden Nettoinventarwert, die USD 50.000 o-
der, falls niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittli-
chen Nettoinventarwerts beträgt. Für die Anteile der 
Klasse ZT wird auf die Gebühr der Verwaltungsge-
sellschaft verzichtet, um eine doppelte Gebührenbe-
lastung zu vermeiden, da die Gebühr der Verwal-
tungsgesellschaft durch den AB-Fonds gezahlt wird, 
der die Anlage in Anteile der Klasse ZT tätigt. 

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschrei-
tet. Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit 
von den Vermögenswerten des Portfolios, dem 
Transaktionsvolumen oder aus anderen Gründen 
erhöhen oder verringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios sind, sobald verfügbar, in den we-
sentlichen Anlegerinformationen des Portfolios und 

unter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 6. Januar 2012 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung eines 
hohen Gesamtertrags über laufende Erträge und 
langfristigen Kapitalzuwachs. 

Anlagedisziplinen und Anlageprozesse 

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird das Portfolio 
unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei 
Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpa-
piere von Emittenten aus dem Asien-Pazifik-Raum 
und darauf bezogene Derivate oder in auf Währun-
gen des Asien-Pazifik-Raums lautende festverzins-
liche Wertpapiere anlegen. Das Portfolio kann dar-
über hinaus auch in Schuldtitel anlegen, die inner-
halb der Volksrepublik China begeben wurden. 
Diese Wertpapiere können von Regierungen, Staa-
ten, staatsnahen Stellen, Regierungsbehörden, von 
Regierungen garantierten Emittenten, supranatio-
nalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben 
werden. Das Portfolio kann in eine Reihe von fest-
verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumen-
ten, Einlagen und bargeldnahen Mitteln anlegen.  

Anlagepolitik 

Kreditqualität. Das Portfoliovermögen kann sowohl 
in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als 
auch in unterhalb Investment Grade bewertete 
Wertpapiere angelegt werden. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass unter normalen Marktbedingun-
gen nicht mehr als 50 % des Nettovermögens des 
Portfolios in unterhalb Investment Grade bewertete 
Wertpapiere angelegt werden. „Investment 
Grade“ bezeichnet festverzinsliche Wertpapiere mit 
einem Rating von Baa (einschließlich Baa1, Baa2 
und Baa3) oder besser von Moody's bzw. BBB (ein-
schließlich BBB+ und BBB-) oder besser von S&P, 
oder ein entsprechendes Rating von einer nationa-
len oder regionalen Ratingagentur, deren Ratings 
für festverzinsliche Wertpapiere eines oder mehre-
rer asiatischer Emittenten anerkannt sind, jeweils im 
Ermessen des Anlageverwalters. Das Portfolio wird 
keine Wertpapiere halten, die zum Zeitpunkt des 
Kaufs ein Rating von CCC oder ein niedrigeres Ra-
ting aufweisen.  

Währungsmanagement. Der Anlageverwalter geht 
davon aus, dass unter normalen Marktbedingungen 
mindestens 80 % des Nettovermögens des Portfo-
lios in Währungen des Asien-Pazifik-Raums ange-
legt sein werden. Im Falle von Marktstörungen kann 
der Anlageverwalter jedoch das Währungsengage-
ment des Portfolios im Asien-Pazifik-Raum gegen-
über den Währungen der G10-Staaten absichern.  

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
eine breite Palette an Finanzderivaten und Strate-
gien (i) zur Absicherung von Zinsänderungen, Kre-
dit- und Währungsfluktuationen, (ii) für Anlagezwe-
cke, beispielsweise als Alternative zu einer Direkt-
anlage in die zugrunde liegenden Wertpapiere oder 
Instrumente und (iii) für ein effizientes Portfolioma-
nagement einsetzen. Zu diesen Finanzderivaten 
können insbesondere Termingeschäfte, (einschließ-
lich nicht lieferbare Termingeschäfte („NDFs“)), 
Swaps, einschließlich Credit Default Swaps („CDS“), 
Total Return Swaps („TRS“) und Zinsswaps („IRS“), 
Credit-linked Notes, Optionen und Terminkontrakte 
gehören.  

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Duration. Das Portfolio kann in festverzinsliche 
Wertpapiere mit jeder Duration anlegen. Der Anla-
geverwalter geht jedoch davon aus, dass die Dura-
tion des Portfolios normalerweise zwischen null und 
10 Jahren liegen wird.  

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 
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wird schätzungsweise 100 % bis 350 % seines Net-
toinventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 berücksichtigt 
diese Bewertungsmethode weder die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Finanzderivat die Anlagerisi-
ken des Portfolios erhöht oder verringert, noch er-
laubt sie eine Aufrechnung von Finanzderivaten mit 
gegenläufigen Positionen. Die Anteilinhaber sollten 
sich dessen bewusst sein, dass (i) ein höherer er-
warteter Leverage nicht automatisch ein höheres 
Anlagerisiko impliziert und (ii) sich der vorstehend 
genannte Leverage-Grad im Wesentlichen aus dem 
Einsatz von Derivaten für Absicherungszwecke so-
wie für Zwecke eines effizienten Portfoliomanage-
ments ergibt. Zudem kann der tatsächliche Le-
verage des Portfolios von dem vorstehend genann-
ten erwarteten Leverage-Grad abweichen.  

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der J.P. Morgan Asia Diversified 
(JADE) Broad Index. Das Portfolio nutzt die Refe-
renzbenchmark zu Vergleichszwecken in Bezug auf 
die Wertentwicklung. Das Portfolio wird aktiv verwal-
tet und die Referenzbenchmark des Portfolios 
schränkt den Anlageverwalter in keiner Weise bei 
der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfolios 
ein. Das Portfolio kann zwar unter bestimmten 
Marktbedingungen und im freien Ermessen des An-
lageverwalters einen wesentlichen Teil der Bestand-
teile der Referenzbenchmark halten, es wird aller-
dings nicht in jedes der in der Referenzbenchmark 
enthaltenen Wertpapiere anlegen und kann auch 
Wertpapiere halten, die nicht Teil der Referenz-
benchmark sind. 

Weitere Anlagestrategien 

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles). 
Das Portfolio wird maximal 10 % seines Nettover-
mögens in Anteile oder Units anderer OGAW oder 
OGA anlegen. 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio darf nicht mehr 
als 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere an-
legen, denen es an Liquidität fehlt. Der Anlagever-
walter wird jedoch die Liquidität des Portfolios ins-
gesamt zu jeder Zeit sicherstellen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als vorübergehende 
Schutzmaßnahme, zwecks Bereitstellung der Mittel 
für Rücknahmen oder in Erwartung von Anlagen an 

verschiedenen internationalen Märkten ist das Port-
folio befugt, Barmittel oder bargeldnahe Mittel (in je-
der Währung) und kurzfristige festverzinsliche Wert-
papiere, einschließlich Geldmarktpapieren, zu hal-
ten. 

Strukturierte Anlagen. Das Portfolio kann in (mit 
Investment Grade oder unterhalb Investment 
Grade bewertete) strukturierte Wertpapiere einer 
breiten Palette an Emittenten und Sponsoren an-
legen. Der Anlageverwalter wird nicht in besicherte 
Schuldverschreibungen („CDOs“) anlegen, kann je-
doch in durch Hypothekenforderungen besicherte 
Wertpapiere („MBS“), durch gewerbliche Hypothe-
kenforderungen besicherte Wertpapiere („CMBS“) 
und durch Hypothekenwerte unterlegte Obligationen 
(„CMOs“) anlegen. Die Anlagen des Portfolios in 
strukturierte Wertpapiere werden 20 % seines Net-
tovermögens nicht übersteigen. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.  

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 
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Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung USD  Ablauf 
der An-
nahme-
frist 

11:00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 

 

Geschäftstag  Jeder Tag, an dem die Banken in 
Luxemburg und Hongkong und die 
New York Stock Exchange geöffnet 
sind. 

 Aus-
schüttun-
gen* 

Für Anteile der Klasse AT, BT, CT, IT 
und ZT: 
monatlich zu erklären und auszuzah-
len 

Für Anteile der Klasse AA: 

monatlich zu erklären und auszuzah-
len, mit einer auf Basis des Bruttoer-
trags (vor Abzug von Gebühren und 
Kosten) zu bestimmenden Ausschüt-
tungsquote 

Für Anteile der Klasse AR: 
Jährlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer auf Basis des Bruttoertrags 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
zu bestimmenden Ausschüttungs-
quote 
 
Für Anteile der Klassen A2, C2, I2, S 
und S1: 
keine 

Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“. 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen. 

Nettoinventarwert-
berechnung 

Nettoinventarwert-
veröffentlichung 

Bezeichnung der 
Anteilklassen 

 

An jedem Geschäftstag  

 

Erhältlich bei der Verwaltungsge-

sellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 

H bezeichnet Anteilklassen mit 

Währungsabsicherung (Hedged-
Anteilklassen). Weitere Informatio-
nen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von 
Anteilen – Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ und „Risikofaktoren – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II auf-
geführt. 

  

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-
schlag2 

Verwaltungsge-
bühr3 Vertriebsgebühr4 

Rücknahmeab-
schlag (CDSC)5 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen 
A2 und AT 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AA 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klassen 
B2 und BT6* 
 

keiner 
 

1,20% 
 

1,00% 
 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse 
C2 und CT 
 

keiner 
 

1,65% 
 

keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

Anteile der Klassen 
I2 und IT8  
 

bis zu 1,50% 
 

0,65% 
 

keine keiner 

Anteile der Klasse 
S7 

 

keiner 
 

keine 
 

keine keiner 
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Anteile der Klasse 
S17  

keiner 0,65% keine keiner 

Anteile der Klasse 
ZT9 

keiner keine keine keiner 

     
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen 
A2 SGD H und AT 
SGD H  

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AA SGD H 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klassen 
I2 SGD H und IT 
SGD H8 

bis zu 1,50% 
 

0,65% keine 
keiner 

 

     
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen 
A2 AUD H und AT 
AUD H  

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AA AUD H 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
BT AUD H6* 

keiner 
 

1,20% 
 

1,00% 
 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

 

Anteile der Klasse 
IT AUD H 

bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 

     
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen 
A2 EUR H und AT 
EUR H  

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AA EUR H 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AR EUR H 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
BT EUR H6* 

keiner 1,20% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse 
C2 EUR H  

keiner 1,65% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0%  

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

 

Anteile der Klassen 
I2 EUR H und IT 
EUR H8  

bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 

     
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AT GBP H 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AA GBP H 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 



AB SICAV I—Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio 
  

 

I-136 

 

Anteile der Klasse 
BT GBP H6* 

keiner 1,20% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

     
Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
AT CAD H 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AA CAD H 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse  
BT CAD H6* 

keiner 1,20% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2-3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II. Die Verwal-
tungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in einem Ge-
schäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und Auf-
wendungen für die nachstehend aufgeführten Anteilklas-
sen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungsgebühr 
und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten Gebühren 
und Aufwendungen, inklusive der Luxemburger Taxe 
d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme von bestimmten 
anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen und Kre-
ditzinsen) die im Folgenden genannten Prozentsätze des 
durchschnittlichen den nachstehenden Anteilklassen 
(sowie den betreffenden H-Anteilklassen) jeweils zuzu-
rechnenden Nettoinventarwerts des Portfolios für das je-
weilige Geschäftsjahr übersteigt – 1,60 % (A2), 1,60 % 
(AR), 1,60 % (AT), 1,60 % (AA), 2,60 % (B2), 2,60 % 
(BT), 2,05 % (C2), 2,05 % (CT), 1,05 % (I2), 1,05 % (IT), 
0,15 % (S), 0,80 % (S1) bzw. 0,01 % (ZT) – freiwillig 
dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht einzuräumen, 
diese Gebühren und Aufwendungen von den an die Ver-
waltungsgesellschaft zu leistenden Zahlungen abzuzie-
hen, bzw. diese Gebühren und Aufwendungen selbst zu 
tragen; diese Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft 
gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern im Namen des 
Fonds eine entsprechende anders lautende Mitteilung 
macht. 

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr sind un-
ter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Gebühren“ 
in Teil II ausgeführt.  

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klassen C2 und CT (sowie die entsprechenden 
Anteile der H-Klassen) unter bestimmten Bedingungen 
auf die Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

6 Nach Ablauf von vier Jahren nach dem Kauf der Anteile 
können die Anteile der Klassen B2 und BT gegen Anteile 
der Klasse A2 bzw. der Klasse AT ausgetauscht werden, 
ohne dass hierfür Gebühren seitens des Fonds oder der 
Verwaltungsgesellschaft erhoben werden. Weitere Ein-
zelheiten zum Austausch von Anteilen sind unter „Um-
tausch oder Austausch von Anteilen – Austausch von 
CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Prospekts ausgeführt. 

7 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag geschlossen ha-
ben und denen eine gesonderte Verwaltungsgebühr be-
rechnet wird. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

9 Anteile der Klasse ZT sind für Anlagen vorbehalten, die 
durch Fonds von AB getätigt werden. 

 
 
* Mit Wirkung zum 15. Dezember 2016 werden die Anteile 

der Klasse B nicht mehr angeboten. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Anteilinhabern von Anteilen der Klasse 
B (oder anderer Formen der B-Anteilklassen wie bei-
spielsweise Hedged-Anteilklassen) eines anderen Port-
folios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B zum Um-
tausch zur Verfügung gestellt werden können.  

 
 



 

 

 
 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 
 

 Angebots-
währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler 
Anlagebetrag** 

Luxemburger 

Taxe d'Abonne-
ment*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen 
A2 und AT  

US-Dollar 

HKD 
$2.000 

HK$15.000 
$750 

HK$5.000 
keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AA 

US-Dollar 
HKD 

$2.000 
HK$15.000 

$750 
HK$5.000 

keiner 0,05% 

Anteile der Klassen 
B2 und BT  

US-Dollar 
HKD (Klasse 

BT) 

$2.000 
HK$15.000 

$750 
HK$5.000 

$250.000 
HK$2.000.000 

0,05% 

Anteile der Klasse 
C2 und CT 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klassen 
I2 und IT  

US-Dollar 
HKD (Klasse 

IT) 

$1 Mio.** 
HK$8 Mio.** 

keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S 

 

US-Dollar $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1  

US-Dollar $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
ZT 

US-Dollar $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

      

 

Abgesi-
cherte 

Währungen 

 
Mindesterstan-

lage* 

Mindestfolge-

anlage* 

Maximaler 

Anlagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abonne-

ment*** 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen 
A2 SGD H und AT 
SGD H  

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AA SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klassen 
I2 SGD H und IT 
SGD H 

SGD S$1,5 Mio.** keine keiner 0,05% 

      
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen 
A2 AUD H und  
AT AUD H  

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AA AUD H 

AUD A$2.000 A$750 A$250.000 0,05% 

Anteile der Klasse 
BT AUD H  

AUD A$2.000 A$750 A$250.000 0,05% 

Anteile der Klasse 
IT AUD H 

AUD A$1 Mio.** keine keiner 0,05% 

      
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen 
A2 EUR H und AT 
EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AA EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AR EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 
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Anteile der Klasse 
BT EUR H 

EUR €2.000 €750 €250.000 0,05% 

Anteile der Klasse 
C2 EUR H  

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klassen 
I2 EUR H und IT 
EUR H  

EUR 
 

€1 Mio.** keine keiner 
 

0,05% 

      

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AT GBP H 

GBP £2.000 £750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AA GBP H 

GBP £2.000 £750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
BT GBP H 

GBP £2.000 £750 £250.000 0,05% 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AT CAD H 

CAD C$2.000 C$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AA CAD H 

CAD C$2.000 C$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
BT CAD H 

CAD C$2.000 C$750 C$250.000 0,05% 

 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk („VaR“)-Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Änderungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können niedriger als In-
vestment Grade bewertete Wertpapiere einem hö-
heren Risiko von Kapital- und Zinsverlusten unterlie-
gen und sie sind im Allgemeinen weniger liquide und 
volatiler als höher bewertete Wertpapiere. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Aus-
schüttungen gezahlt werden, und das Portfolio hat 
keine bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio legt in Wertpapiere von Emittenten in 
Schwellenmärkten an und unterliegt daher unter 
Umständen einer höheren Kursvolatilität und weist 
möglicherweise erheblich geringere Liquidität auf 
als ein Portfolio, das ausschließlich in Aktienwerte 
oder Emittenten aus entwickelteren Ländern anlegt. 
Des Weiteren unterliegen solche Wertpapiere einem 
höheren Risiko politischer oder wirtschaftlicher In-
stabilität sowie Wechselkursschwankungen, unter-
schiedlichen Rechts- und Rechnungslegungssyste-
men, politischen Maßnahmen auf nationaler Ebene, 
die die Anlagemöglichkeiten begrenzen, und höhe-
ren Anlagekosten. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-

kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und die das Ertragspo-
tenzial von Anlagen in Festzinswerte und Devisen 
nutzen möchten. Anleger sollten sich im Hinblick da-
rauf, ob die Anteile des Portfolios für ihre jeweiligen 
Anlagebedürfnisse geeignet sind, mit ihrem unab-
hängigen Finanzberater in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klassen AT, BT, CT, IT und ZT 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) be-
absichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen mo-
natlich zu erklären und auszuzahlen. Der Verwal-
tungsrat beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungs-
quote pro Anteil für diese Anteilklassen aufrechtzu-
erhalten; daher können Ausschüttungen aus dem 
Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), 
aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen und 
aus dem den betreffenden Anteilklassen zuzurech-
nenden Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge 
(Bruttoertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hin-
ausgehende Ausschüttungen können auch Rück-
zahlungen des ursprünglich vom Anleger investier-
ten Kapitals beinhalten und damit zu einer Verringe-
rung des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffen-
den Anteilklasse führen. 

Für die Anteile der Klasse AA (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären und 
auszuzahlen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine 
stabile Ausschüttungsquote pro Anteil für diese An-
teilklassen aufrechtzuerhalten. Für die Anteile der 
Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der H-
Klassen) beabsichtigt der Verwaltungsrat, Aus-
schüttungen jährlich zu erklären und auszuzahlen. 
Die Ausschüttungsquote wird basierend auf dem 
Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
ermittelt; daher können Ausschüttungen aus reali-
sierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
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den Kapital erfolgen. Da durch Gebühren und Kos-
ten die Ausschüttungsquote nicht gesenkt wird, ver-
ringert sich der Nettoinventarwert je Anteil der be-
treffenden Anteilklassen um diese Gebühren und 
Kosten. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt derzeit 
nicht, für die Anteile der Klassen A2, B2, C2, I2, S 
und S1 (und die entsprechenden Anteile der H-Klas-
sen) Ausschüttungen auszuzahlen. Etwaige den An-
teilen zuzurechnende Nettoerträge und realisierte 
Nettogewinne werden daher im Nettoinventarwert 
dieser Anteile berücksichtigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S und S1 er-
hält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile eine 
jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf 
den gesamten den Anteilen zuzurechnenden Netto-
inventarwert, die 0,05 % des tagesdurchschnittli-
chen Nettoinventarwerts beträgt. Die Verwaltungs-
gesellschaft erhält eine jährliche Gebühr aus dem 
Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
der Klassen S und S1 zuzurechnenden Nettoinven-
tarwert, die USD 50.000 oder, falls niedriger, 0,01 % 
des tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts be-
trägt. Für die Anteile der Klasse ZT wird auf die Ge-
bühr der Verwaltungsgesellschaft verzichtet, um 
eine doppelte Gebührenbelastung zu vermeiden, da 
die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft durch den 
AB-Fonds gezahlt wird, der die Anlage in Anteile der 
Klasse ZT tätigt. 

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet. 
Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit von 
den Vermögenswerten des Portfolios, dem Transak-
tionsvolumen oder aus anderen Gründen erhöhen 
oder verringern.

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 

dieses Portfolios sind, sobald verfügbar, in den we-
sentlichen Anlegerinformationen des Portfolios 
und unter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 6. Januar 2012 als Portfolio 
des Fonds unter dem Namen „Asia-Pacific Income 
Portfolio“ errichtet. Am 30. Mai 2017 wurde der 
Name des Portfolios in Asia Pacific Local Currency 
Debt Portfolio geändert. 
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AB SICAV I—Emerging Market Corporate Debt Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung mög-
lichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge 
und langfristigen Kapitalzuwachs. 

Anlagedisziplin und Anlageprozesse 

Zur Erreichung dieses Ziels wird das Portfolio unter 
normalen Marktbedingungen mindestens 80 % sei-
nes Vermögens in von Unternehmensemittenten 
aus Schwellenländern („Emerging Markets“) bege-
bene festverzinsliche Wertpapiere und mit diesen 
verbundene Derivate anlegen. Das Portfolio kann in 
eine Vielzahl von festverzinslichen Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten, Einlagen und bargeldna-
hen Mitteln anlegen. 

Der Begriff „Emittenten aus Schwellenländern“ be-
zeichnet dabei (i) Emittenten mit Sitz in Ländern, die 
von der Weltbank nicht als OECD-Mitgliedstaat mit 
hohem Einkommen (High income: OECD) eingestuft 
werden, (ii) alle Länder, die im JP Morgan CEMBI 
Broad Diversified Index vertreten sind, oder 
(iii) Emittenten, die nicht unter (i) oder (ii) genannt 
sind, jedoch im Ermessen des Anlageverwalters 
aufgrund ihres Geschäftsmodells als Emittenten aus 
Schwellenländern angesehen werden können. 

Anlagepolitik 

Kreditqualität. Das Portfoliovermögen kann sowohl 
in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als 
auch in unterhalb Investment Grade bewertete 
Wertpapiere angelegt werden.  

Währungsmanagement. Der Anlageverwalter geht 
davon aus, dass unter normalen Marktbedingungen 
höchstens 25 % des Nettovermögens des Portfolios 
in Nicht-USD-Währungen, darunter auch Währun-
gen von Schwellenländern („Emerging Markets“), 
angelegt sein werden.  

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
eine breite Palette an Finanzderivaten und Strate-
gien (i) zur Absicherung von Zinsänderungen, Kre-
dit- und Währungsfluktuationen, (ii) für Anlagezwe-
cke, beispielsweise als Alternative zu einer Direkt-
anlage in die zugrunde liegenden Wertpapiere oder 
Instrumente, und (iii) für ein effizientes Portfolioma-
nagement einsetzen. Zu diesen Finanzderivaten 
können insbesondere Termingeschäfte, nicht liefer-
bare Termingeschäfte („NDFs“), Credit-Linked No-
tes („CLN“), Swaps (einschließlich Zinsswaps, Total 
Rate of Return Swaps („TRS“) und Credit Default 

Swaps („CDS“)), Swaptions, Optionen, Terminkon-
trakte und Währungstransaktionen (einschließlich 
Devisentermingeschäfte) gehören. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 
wird schätzungsweise 0 % bis 100 % seines Netto-
inventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 berücksichtigt 
diese Bewertungsmethode weder die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Finanzderivat die Anlagerisi-
ken des Portfolios erhöht oder verringert, noch er-
laubt sie eine Aufrechnung von Finanzderivaten mit 
gegenläufigen Positionen. Die Anteilinhaber sollten 
sich dessen bewusst sein, dass (i) ein höherer er-
warteter Leverage nicht automatisch ein höheres 
Anlagerisiko impliziert und (ii) sich der vorstehend 
genannte Leverage-Grad im Wesentlichen aus dem 
Einsatz von Derivaten für Absicherungszwecke so-
wie für Zwecke eines effizienten Portfoliomanage-
ments ergibt. Zudem kann der tatsächliche Le-
verage des Portfolios von dem vorstehend genann-
ten erwarteten Leverage-Grad abweichen.  
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Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf.  

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der JPMorgan CEMBI Broad Diversi-
fied Index. Das Portfolio nutzt die Referenzbench-
mark zu Vergleichszwecken in Bezug auf die Wert-
entwicklung. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und 
die Referenzbenchmark des Portfolios schränkt den 
Anlageverwalter in keiner Weise bei der Umsetzung 
der Anlagestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio 
kann zwar unter bestimmten Marktbedingungen und 
im freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 
Weitere Anlagestrategien 

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles). 
Das Portfolio wird maximal 10 % seines Nettover-
mögens in Anteile oder Units anderer OGAW oder 
OGA anlegen. 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio wird maximal 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, denen es an Liquidität fehlt. Der Anlageverwal-
ter wird jedoch die Liquidität des Portfolios insge-
samt zu jeder Zeit sicherstellen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als vorübergehende Defen-
sivmaßnahme oder um Liquidität für Rücknahmen 
zu schaffen oder in Erwartung von Anlagen an ver-
schiedenen internationalen Märkten kann das Port-
folio Barmittel oder bargeldnahe Mittel (in jeder 
Währung) sowie kurzfristige festverzinsliche Wert-
papiere, einschließlich Geldmarktpapiere, halten. 

Strukturierte Anlagen. Das Portfolio kann in (mit 
Investment Grade oder unterhalb Investment Grade 
bewertete) strukturierte Wertpapiere einer breiten 
Palette an Emittenten und Sponsoren anlegen. Zu 
den strukturierten Wertpapieren gehören ggf. mit 
Vermögenswerten besicherte Wertpapiere („ABS-
Anleihen“) und besicherte Schuldverschreibungen 
(„CDOs“). Die Anlagen des Portfolios in strukturierte 
Wertpapiere werden 20 % seines Nettovermögens 
nicht übersteigen. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-

gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.  

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen).  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 

Risikofaktoren im Zusammenhang mit gegen-
über RMB abgesicherten Anteilklassen (RMB-
Hedged-Anteilklassen). Seit 2005 ist der Wechsel-
kurs des RMB nicht länger an den US-Dollar gekop-
pelt. RMB hat jetzt einen flexiblen aber gesteuerten 
Wechselkurs, der sich aus Angebot und Nachfrage 
am Markt in Bezug auf einen Währungskorb auslän-
discher Währungen ergibt. Die täglichen Devisen-
handelskurse des RMB gegenüber den großen 
Währungen am Interbanken-Devisenmarkt können 
innerhalb einer engen Bandbreite um den von der 
Zentralbank der Volksrepublik China herausgegebe-
nen Leitkurs frei fluktuieren. Die Umtauschbarkeit 
des RMB von Offshore-RMB (CNH) in Onshore-
RMB (CNY) unterliegt einem gesteuerten Wäh-
rungsprozess, für den bestimmte Devisenkontroll-
vorschriften und Devisenrückführungsbeschränkun-
gen gelten, die von der chinesischen Regierung in 
Abstimmung mit der Hongkong Monetary Authority 
(HKMA) auferlegt wurden. Der Wert des CNH kann 
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aufgrund verschiedener Faktoren – und ggf. ganz 
erheblich – vom Wert des CNY abweichen; zu die-
sen Faktoren gehören die genannten Devisenkon-
trollvorschriften und Devisenrückführungsbeschrän-
kungen, die von der chinesischen Regierung jeweils 
auferlegt werden, sowie andere externe Marktkräfte. 

In dem Zeitraum seit dem Jahr 2005 haben die von 
der chinesischen Regierung verfolgten Devisenkon-
trollmaßnahmen zu einer allgemeinen Aufwertung 
des RMB (sowohl beim CNH als auch beim CNY) 
geführt. Dieser Aufwertungstrend kann sich weiter 
fortsetzen, er kann jedoch auch abreißen; es gibt 
keine Zusicherung, dass es in Bezug auf den RMB 

zu gegebener Zeit nicht zu einer Abwertung kommt. 
Eine Abwertung des RMB könnte sich nachteilig auf 
den Wert der Kapitalanlagen der Anleger in Anteile 
der Klasse RMB H auswirken. 

Die Anteile der Klasse RMB H sind Teilnehmer am 
Offshore-RMB-(CNH)-Markt, der Anlegern den 
freien Handel mit CNH außerhalb Festlandchinas 
mit am Markt in Hongkong zugelassenen Banken er-
laubt (HKMA-genehmigte Banken). Die Anteile der 
Klasse RMB H sind nicht mit einer Verpflichtung ver-
bunden, CNH auf Konten in Onshore-RMB (CNY) zu 
überweisen.
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung USD  Ablauf 
der An-
nahme-
fristen 

Für auf US-Dollar und Euro lautende 
Anteilklassen 
16:00 Uhr US Eastern Time an je-
dem Geschäftstag 

Für Anteilklassen mit Währungsabsi-
cherung (Hedged-Anteilklassen) (au-
ßer RMB-Hedged-Anteilklassen) 
18:00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag  

Für RMB-Hedged-Anteilklassen 
13.00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 

 
 

Nettoinventarwert-
berechnung 

 An jedem Geschäftstag  Aus-
schüt-
tungen* 

Für Anteile der Klassen AT, CT, IT, 
NT und ZT: 
Monatlich zu erklären und auszuzah-
len  

Für Anteile der Klasse AA: 
Monatlich zu erklären und auszuzah-
len, mit einer auf Basis des Bruttoer-
trags (vor Abzug von Gebühren und 
Kosten) zu bestimmenden Ausschüt-
tungsquote 
 
Für Anteile der Klasse AM:  
Monatlich zu erklären und auszuzah-
len, mit einer festen Ausschüttungs-
quote von 5 % 
 
Für Anteile der Klasse AR: 
Jährlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer auf Basis des Bruttoertrags 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
zu bestimmenden Ausschüttungsquote 

 
Für Anteile der Klasse S1QD 
Vierteljährlich zu erklären und aus-
zuzahlen 
 
Für Anteile der Klassen A2, C2, 
I2,N2, S und S1: 
keine  
 
Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“. 

 
* einschließlich der Hedged-Anteil-
klassen 

Nettoinventarwert-
veröffentlichung 

 

Bezeichnung der 
Anteilklasse 

Erhältlich bei der Verwaltungsge-
sellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com  

 

H bezeichnet Anteilklassen mit 

Währungsabsicherung (Hedged-
Anteilklassen). Weitere Informatio-
nen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von 
Anteilen – Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ und „Risikofaktoren – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt. 
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Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

 
Erstausgabe-

aufschlag2 

Verwaltungsge-

bühr3 Vertriebsgebühr4 

Rücknahmeab-

schlag (CDSC)6 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 
Anteile der Klassen A2 
und AT 

bis zu 5,00% 1,30% keine 
keiner 

Anteile der Klasse AA bis zu 5,00% 1,30% keine keiner 
Anteile der Klasse AM bis zu 5,00% 1,30% keine keiner 

Anteile der Klassen C2 
und CT 

keiner 1,75% keine 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 1,0% 

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

 
Anteile der Klassen I2 
und IT7 

bis zu 1,50% 0,75% keine 
keiner 

Anteile der Klassen N2 
und NT 

bis zu 3,00 % 1,85 % keine 
keiner 

Anteile der Klasse S5 keiner keine keine keiner 
Anteile der Klasse S15 keiner 0,70% keine keiner 
Anteile der Klasse ZT8 keiner keine keine keiner 
Auf Euro lautende Anteilklassen 
Anteile der Klasse AR bis zu 5,00% 1,30% keine keiner 
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

     
Anteile der Klassen A2 
EUR H und AT EUR H 

bis zu 5,00% 
 

1,30% 
 

keine 
 

keiner 

Anteile der Klasse I2 EUR 
H8 

bis zu 1,50% 0,75% keine 
keiner 

Anteile der Klasse S1QD 
EUR H5 

keiner 0,70% keine 
keiner 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 
     

Anteile der Klassen A2 
AUD H und AT AUD H 

bis zu 5,00%  
1,30% 

 
keine 

 
keiner 

Anteile der Klasse AA 
AUD H 

bis zu 5,00% 1,30% keine keiner 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klassen A2 
CAD H und AT CAD H 

bis zu 5,00% 1,30% keine keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen A2 
SGD H und AT SGD H 
 

bis zu 5,00% 1,30% keine 
keiner 

Anteile der Klasse AA 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,30% keine 
keiner 

 
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen A2 
GBP H und AT GBP H 
 

bis zu 5,00% 
 

1,30% 
 
 
 

keine 
 
 
 

keiner 
 
 
 

 
Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB*-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse AT 
RMB H 

bis zu 5,00% 1,30% keine 
keiner 

Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 



AB SICAV I—Emerging Market Corporate Debt Portfolio 

I-143 
 

Anteile der Klasse AT 
NZD H 

bis zu 5,00% 1,30% keine keiner 

     
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse A2 
CHF H 

bis zu 5,00% 1,30% keine keiner 

Anteile der Klasse I2 CHF 
H7 

bis zu 1,50% 0,75% keine keiner 

     
 
 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II. Die Verwal-
tungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in einem Ge-
schäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und Auf-
wendungen für die nachstehend aufgeführten Anteilklas-
sen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungsgebühr 
und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten Gebühren 
und Aufwendungen, inklusive der Luxemburger Taxe 
d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme von bestimmten 
anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen und Kre-
ditzinsen) die im Folgenden genannten Prozentsätze des 
durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse (und den 
betreffenden H-Anteilklassen) zuzurechnenden Nettoin-
ventarwerts des Portfolios für das jeweilige Geschäfts-
jahr übersteigt – 1,75 % (A2), 1,75 % (AR), 1,75 % (AT), 
1,75 % (AA), 1,75 % (AM),2,20 % (C2), 2,20 % (CT), 
1,20 % (I2), 1,20 % (IT), 2,30 % (N2), 2,30 % (NT), 
0,15 % (S), 0,85 % (S1), 0,85 % (S1QD) bzw. 0,01 % 
(ZT) – freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht 
einzuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen von 
den an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden Zah-
lungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Aufwen-
dungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Verwal-
tungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern 
im Namen des Fonds eine entsprechende anders lau-
tende Mitteilung macht. 

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr sind un-
ter „Zusätzliche Informationen – Kosten und Gebühren“ 
in Teil II ausgeführt.  

 
4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts.  
5 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 

S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag geschlossen ha-
ben und denen eine gesonderte Verwaltungsgebühr be-
rechnet wird. 

 6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 

wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klassen C2 und CT unter bestimmten Bedingun-
gen auf die Erhebung des Rücknahmeabschlags ver-
zichten.
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7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 

„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

8 Anteile der Klasse ZT sind für Anlagen vorbehalten, 
die durch Fonds von AB getätigt werden. 

 
* „RMB“ bezeichnet Offshore-RMB (CNH), nicht Onshore-

RMB (CNY) 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen 
 

 Angebots-
währungen 

Mindesterst-
anlage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d‘Abon-

nement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klas-
sen A2 und AT 

USD 
HKD 

$2.000 
HK$15.000 

$750 
HK$5.000 

keiner 
 

0,05% 

Anteile der Klasse 
AA 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AM 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klas-
sen C2 und CT 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klas-
sen I2 und IT 

USD $1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klas-
sen N2 und NT 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 

USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
ZT 

USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 
AR 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

 
 

 
 

Abgesi-
cherte 

Währungen 

 
 

Mindesterst-
anlage* 

 
 

Mindestfolge-
anlage* 

 
 

Maximaler An-
lagebetrag** 

 
 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klas-
sen A2 EUR H 
und AT EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse  
I2 EUR H 

EUR €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S1QD EUR H 

EUR €20 Mio.** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klas-
sen A2 AUD H 
und AT AUD H 
 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AA AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klas-
sen A2 CAD H 
und AT CAD H 
 

CAD 
 

C$2.000 
 

C$750 keiner 
0,05% 

 
 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klas-
sen A2 SGD H 
und AT SGD H 
 

SGD S$3.000 S$1.000 

 
keiner 

 
0,05% 
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Anteile der Klasse 
AA SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 
 

keiner 
 

0,05% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klas-
sen A2 GBP H 
und AT GBP H 
 

GBP £2.000 £750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse 
AT RMB H 
 

RMB 
 

RMB 10.000 
 

RMB 3.750 
 

keiner 
 

0,05% 
 

Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse 
AT NZD H 

NZD NZ$3.000 NZ$1.000 keiner 0,05% 

 
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 
Anteile der Klasse 
A2 CHF H 

CHF CHF2.000 CHF1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
I2 CHF H 

CHF CHF1 Mio.** keine keiner 0,05% 

 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden.  
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, findet sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk („VaR“)-Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Änderungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können niedriger als In-
vestment Grade bewertete Wertpapiere einem hö-
heren Risiko von Kapital- und Zinsverlusten unterlie-
gen und sie sind im Allgemeinen weniger liquide und 
volatiler als höher bewertete Wertpapiere. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Aus-
schüttungen gezahlt werden, und das Portfolio hat 
keine bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio legt in Wertpapiere von Emittenten in 
Schwellenmärkten an und unterliegt daher unter 
Umständen einer höheren Kursvolatilität und weist 
möglicherweise erheblich geringere Liquidität auf 
als ein Portfolio, das ausschließlich in Aktienwerte 
oder Emittenten aus entwickelteren Ländern anlegt. 
Des Weiteren unterliegen solche Wertpapiere einem 
höheren Risiko politischer oder wirtschaftlicher In-
stabilität sowie Wechselkursschwankungen, unter-
schiedlichen Rechts- und Rechnungslegungssyste-
men, politischen Maßnahmen auf nationaler Ebene, 
die die Anlagemöglichkeiten begrenzen, und höhe-
ren Anlagekosten. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und die das Ertragspo-
tenzial von Anlagen in Festzinswerte nutzen möch-
ten. Anleger sollten sich im Hinblick darauf, ob die 
Anteile des Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebe-
dürfnisse geeignet sind, mit ihrem unabhängigen Fi-
nanzberater in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klassen AT, CT, IT, NT und ZT 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) be-
absichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen mo-
natlich zu erklären und auszuzahlen, die in voller 
Höhe oder nahezu in voller Höhe den jeder dieser 
Anteilklassen zuzurechnenden Nettoerträgen des 
Portfolios entsprechen. 

Für die Anteile der Klasse AA (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären und 
auszuzahlen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine 
stabile Ausschüttungsquote pro Anteil für diese An-
teilklassen aufrechtzuerhalten. Für die Anteile der 
Klasse AR beabsichtigt der Verwaltungsrat, Aus-
schüttungen jährlich zu erklären und auszuzahlen. 
Die Ausschüttungsquote wird basierend auf dem 
Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
ermittelt; daher können Ausschüttungen aus reali-
sierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
den Kapital erfolgen. Da durch Gebühren und Kos-
ten die Ausschüttungsquote nicht gesenkt wird, ver-
ringert sich der Nettoinventarwert je Anteil der be-
treffenden Anteilklassen um diese Gebühren und 
Kosten. 

Für die Anteile der Klasse AM beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären 
und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, 
eine feste Ausschüttungsquote (auf Jahresbasis) 
von 5% je Anteil für Anteile der Klasse AM aufrecht-
zuerhalten. Dabei können Ausschüttungen aus Net-
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toerträgen, realisierten und nicht realisierten Gewin-
nen und aus der betreffenden Anteilklasse zuzu-
rechnendem Kapital erfolgen. Ausschüttungen aus 
Kapital können auch Rückzahlungen des ursprüng-
lich vom Anleger investierten Kapitals beinhalten 
und damit zu einer Verringerung des Nettoinventar-
werts je Anteil der betreffenden Anteilklasse führen. 
Der Verwaltungsrat wird die Erträge und Aufwen-
dungen der Anteilklasse AM, ebenso wie die festge-
legte Ausschüttungsquote regelmäßig überprüfen 
und diese Ausschüttungsquote ggf. senken oder er-
höhen. Dieser Prozentsatz wird in der nächsten Ak-
tualisierung des Prospekts veröffentlicht; bis dahin 
können die Anteilinhaber den aktuellen Prozentsatz 
unter www.alliancebernstein.com. abrufen. 

Bei Anteilen der Klasse S1QD (sowie bei den ent-
sprechenden Anteilen der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen vierteljährlich 
zu erklären und auszuzahlen, die in voller Höhe oder 
nahezu in voller Höhe den Nettoerträgen des Port-
folios entsprechen, welche dieser Anteilklasse zuzu-
rechnen sind. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A2, C2, I2, N2, S und S1 (und 
die entsprechenden Anteile der H-Klassen) Aus-
schüttungen auszuzahlen. Etwaige den Anteilen zu-
zurechnende Nettoerträge und realisierte Nettoge-
winne werden daher im Nettoinventarwert dieser 
Anteile berücksichtigt.  

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, S1 und 
S1QD (sowie der entsprechenden Anteile der H-
Klassen) erhält die Verwaltungsgesellschaft für alle 
Anteile des Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem 
Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des 
tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen der Klassen S, S1 und S1QD (und 
den Anteilen der entsprechenden H-Klassen) zuzu-

rechnenden Nettoinventarwert, die USD 50.000 o-
der, falls niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittli-
chen Nettoinventarwerts beträgt. Für die Anteile der 
Klasse ZT wird auf die Gebühr der Verwaltungsge-
sellschaft verzichtet, um eine doppelte Gebührenbe-
lastung zu vermeiden, da die Gebühr der Verwal-
tungsgesellschaft durch den AB-Fonds gezahlt wird, 
der die Anlage in Anteile der Klasse ZT tätigt.
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Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschrei-
tet. Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit 
von den Vermögenswerten des Portfolios, dem 
Transaktionsvolumen oder aus anderen Gründen 
erhöhen oder verringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios sind, sobald verfügbar, in den we-
sentlichen Anlegerinformationen des Portfolios und 
unter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 6. Januar 2012 als Portfolio 
des Fonds errichtet.
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AB SICAV I — US High Yield Portfolio 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzie-
lung einer hohen risikobereinigten Rendite. 

Anlagepolitik 

Das Portfolio legt hauptsächlich in US-Unterneh-
mensanleihen an, kann jedoch auch Anlagen in 
Staatsanleihen und Anleihen von Nicht-US-Emitten-
ten sowohl an den entwickelten als auch an Schwel-
lenmärkten tätigen. Der Anlageverwalter geht davon 
aus, dass zur Erreichung seines Anlageziels unter 
normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drit-
tel des Nettovermögens des Portfolios in US-Unter-
nehmensanleihen und mindestens zwei Drittel des 
Nettovermögens des Portfolios in hochrentierliche 
Schuldtitel und darauf bezogene Derivate angelegt 
sein werden. Das Portfolio wird höchstens 10 % sei-
nes Nettovermögens in Festzinstitel anlegen, die 
nicht auf US-Dollar lauten.  

Kreditqualität. Das Portfolio unterliegt keinerlei Be-
schränkungen im Hinblick auf seine Engagements in 
Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating. 

Währungsmanagement. Der Anlageverwalter geht 
davon aus, dass es ihm unter normalen Umständen 
möglich sein wird, Anlagen und andere Positionen 
so abzusichern, dass das Nettoengagement des 
Portfolios in nicht auf US-Dollar lautende Währungs-
engagements 5 % seines Nettovermögens nicht 
übersteigen wird. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
eine Vielzahl von Finanzderivaten (einschließlich 
Zinsswaps, Credit Default Swaps („CDS“) und 
Swaptions) und Strategien (i) zur Absicherung ge-
gen Zins- und Kreditrisiken sowie gegen Währungs-
schwankungen, (ii) als Alternative zu einer Direktan-
lage in die jeweiligen Basiswertpapiere bzw. -instru-
mente und (iii) für ein effizientes Portfoliomanage-
ment einsetzen.  

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 

ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 20%-40% 50% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. Die 
voraussichtliche Höhe des Leverage des Portfolios 
wird schätzungsweise 20 % bis 100 % seines Netto-
inventarwerts betragen. Der erwartete Leverage er-
rechnet sich aus der Summe der Nennwerte der von 
dem Portfolio gehaltenen derivativen Finanzinstru-
mente. Gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512 
vom 30. Mai 2011 bleibt bei dieser Berechnungsme-
thode die Tatsache, dass sich das Anlagerisiko des 
Portfolios durch bestimmte derivative Finanzinstru-
mente erhöht oder verringert, unberücksichtigt, und 
die Aufrechnung derivativer Finanzinstrumente mit 
gegenläufigen Positionen ist nicht gestattet. Bei die-
ser Methode wird der Einsatz von Derivaten für Ab-
sicherungszwecke automatisch zu einer Erhöhung 
des Leverage führen. Anteilinhaber sollten sich da-
her dessen bewusst sein, dass ein höherer erwarte-
ter Leverage nicht automatisch ein höheres Anlage-
risiko impliziert. Zudem kann der tatsächliche Le-
verage des Portfolios von dem vorstehend genann-
ten erwarteten Leverage-Grad abweichen. 

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf.  

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der Bloomberg Barclays US High Yield 
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2% Issuer Capped Index. Das Portfolio nutzt die Re-
ferenzbenchmark zu Vergleichszwecken in Bezug 
auf die Wertentwicklung. Das Portfolio wird aktiv ver-
waltet und die Referenzbenchmark des Portfolios 
schränkt den Anlageverwalter in keiner Weise bei 
der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfolios 
ein. Das Portfolio kann zwar unter bestimmten 
Marktbedingungen und im freien Ermessen des An-
lageverwalters einen wesentlichen Teil der Bestand-
teile der Referenzbenchmark halten, es wird aller-
dings nicht in jedes der in der Referenzbenchmark 
enthaltenen Wertpapiere anlegen und kann auch 
Wertpapiere halten, die nicht Teil der Referenz-
benchmark sind. 
 

Andere Anlagestrategien 

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles). 
Es dürfen maximal 10 % des Nettovermögens des 
Portfolios in Anteile anderer OGAW bzw. sonstiger 
OGA angelegt sein. 

Strukturierte Anlagen. Das Portfolio kann in struk-
turierte Wertpapiere (mit oder ohne Investment 
Grade-Rating) von einer breiten Palette an Emitten-
ten und Sponsoren anlegen. Zu den strukturierten 
Wertpapieren können durch Hypothekenforderun-
gen besicherte Non-Agency- (d. h. von privaten 
Emittenten ausgegebene) Wertpapiere („MBS“), mit 
Hypothekenforderungen unterlegte Wertpapiere mit 
variabler Verzinsung („ARMS“) und durch Hypothe-
kenwerte unterlegte Obligationen („CMOs“) sowie 
sonstige durch Vermögenswerte besicherte Wertpa-
piere („ABS“), durch gewerbliche Hypothekenforde-
rungen besicherte Wertpapiere („CMBS“) und besi-
cherte Schuldverschreibungen („CDOs“) und damit 
verbundene Finanzderivate und Währungen gehö-
ren. Die Anlagen des Portfolios in diese strukturierte 
Wertpapiere werden 20 % seines Nettovermögens 
nicht übersteigen. 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio darf maximal 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, denen es an Liquidität fehlt. Der Anlageverwal-
ter wird jedoch die Liquidität des Portfolios insge-
samt zu jeder Zeit sicherstellen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als vorübergehende 
Schutzmaßnahme, zwecks Bereitstellung der Mittel 

für Rücknahmen oder in Erwartung von Anlagen an 
verschiedenen internationalen Märkten ist das Port-
folio befugt, Barmittel oder bargeldnahe Mittel und 
kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, einschließ-
lich Geldmarktpapieren, zu halten. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.  

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung 
 

USD  Ablauf der 
Annahme-
fristen 

Für auf US-Dollar lautende Anteil-
klassen 
16.00 Uhr U.S. Eastern Time an je-
dem Geschäftstag 

Für Hedged-Anteilklassen 

18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 

   Ausschüt-
tungen* 

Für Anteile der Klassen AA und EA 
Monatlich zu erklären und auszu-
zahlen, mit einer auf Basis des Brut-
toertrags (vor Abzug von Gebühren 
und Kosten) zu bestimmenden Aus-
schüttungsquote 
 

Für Anteile der Klassen AT, IT, CT, 
NT und ZT 
Monatlich zu erklären und auszu-
zahlen  

Für Anteile der Klasse AR 

Jährlich zu erklären und auszuzah-
len, mit einer auf Basis des Bruttoer-
trags (vor Abzug von Gebühren und 
Kosten) zu bestimmenden Aus-
schüttungsquote 
 
Für Anteile der Klassen A2, C2, I2, 
N2, S und S1 
Keine 

Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“ 

* einschließlich Hedged-Anteilklas-
sen 

Nettoinventarwertbe-
rechnung 

Nettoinventarwertveröf-
fentlichung 
 
 
Bezeichnung der An-
teilklassen 

An jedem Geschäftstag  

Erhältlich bei der Verwaltungs-
gesellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 
 
H bezeichnet Anteilklassen mit 

Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen). Wei-
tere Informationen zur Absiche-
rung von Anteilklassen sind im 
Kapitel „Kauf von Anteilen – An-
teilklassen mit Währungsabsi-
cherung (Hedged-Anteilklas-
sen)“ und „Risikofaktoren – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt. 

  

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-

schlag2 

Verwaltungsge-

bühr3 Vertriebsgebühr4 

Rücknahmeab-

schlag (CDSC)5 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A2 
 

bis zu 5,00% 
 

1,20% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der 
Klasse AA 
 

bis zu 5,00% 
 

1,20% 
 

keine 
 

keiner 

Anteile der 
Klasse AT 
 

bis zu 5,00% 
 

1,20% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
EA9

 

keiner 1,20% 0,50% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 
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Anteile der Klasse 
C2 

keiner 1,65% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse 
CT 

keiner 1,65% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse 
I27 
 

bis zu 1,50% 
 

0,65% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
IT7 
 

bis zu 1,50% 
 

0,65% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
N2 
 

bis zu 3,00% 
 

1,75% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
NT 
 

bis zu 3,00% 
 

1,75% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
S6 

 

keiner 
 

keine 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
S16 

keiner 0,50% keine keiner 

Anteile der Klasse 
ZT8 

keiner keine keine keiner 

     
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A2 EUR H 

bis zu 5,00% 
 

1,20% 
keine 

 

keiner 
 

     
Anteile der Klasse 
AR EUR H 

bis zu 5,00% 
 

1,20% 
keine 

 
keiner 

 
Anteile der Klasse 
AT EUR H 

bis zu 5,00% 
 

1,20% 
keine 

 
keiner 

 
Anteile der Klasse 
I2 EUR H7 

bis zu 1,50% 
 

0,65% 
keine 

 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H6 

keiner 0.50% keine keiner 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AA AUD H 
 

bis zu 5,00% 
 

1,20% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
AT AUD H 
 

bis zu 5,00% 
 

1,20% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
EA AUD H9

 

keiner 1,20% 0,50% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse 
IT AUD H7 

 

bis zu 1,50% 
 

0,65% 
 

keine 
 

keiner 
 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AA SGD H 
 

bis zu 5,00% 
 

1,20% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
AT SGD H 
 

bis zu 5,00% 
 

1,20% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
IT SGD H7 

bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 
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Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A2 CHF H 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
I2 CHF H7 

bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 

Gegenüber der schwedischen Krone abgesicherte Anteilklassen (SEK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A2 SEK H 

bis zu 5,00% 1,20% keine keiner 

Anteile der Klasse 
I2 SEK H7 

bis zu 1,50% 0,65% keine keiner 

 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II. Die Verwal-
tungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in einem Ge-
schäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und Auf-
wendungen für die nachstehend aufgeführten Anteilklas-
sen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungsgebühr 
und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten Gebühren 
und Aufwendungen, inklusive der Luxemburger Taxe 
d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von bestimmten 
anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen und Kre-
ditzinsen) die im Folgenden genannten Prozentsätze des 
durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse des Port-
folios (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) zuzu-
rechnenden Nettoinventarwerts für das jeweilige Ge-
schäftsjahr übersteigt – 1,55 % (A2), 1,55 % (AA), 
1,55 % (AR), 1,55 % (AT), 2,05 % (EA), 2,00 % (C2), 
2,00 % (CT), 1,00 % (I2), 1,00 % (IT), 2,10 % (N2), 
2,10 % (NT), 0,15 % (S), 0,65 % (S1) und 0,01 % (ZT) – 
freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht einzu-
räumen, diese Gebühren und Aufwendungen von den an 
die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden Zahlungen 
abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Aufwendungen 
selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Verwaltungsge-
sellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern im Na-
men des Fonds eine entsprechende anders lautende Mit-
teilung macht. 

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 

Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klassen C2 und CT unter bestimmten Bedingun-
gen auf die Erhebung des Rücknahmeabschlags ver-

zichten.6Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile 
der Klasse S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, 
die mit der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung 
geschlossen haben und denen die Anlageverwaltungs-
gebühren getrennt berechnet werden. 

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

8 Anteile der Klasse ZT sind für Anlagen vorbehalten, die 
durch Fonds von AB getätigt werden. 

9  Nach Ablauf von drei Jahren nach dem Kauf werden An-
teile der Klasse EA (und die betreffenden H-Anteile) ge-
gen Anteile der Klasse AA (und entsprechende H-An-
teile) ausgetauscht, ohne dass seitens des Fonds oder 
der Verwaltungsgesellschaft Gebühren erhoben werden. 
Weitere Einzelheiten zu diesem Austausch von Anteilen 
sind unter „Umtausch oder Austausch von Anteilen – 
Austausch von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Pros-
pekts ausgeführt. 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen 
 

 Angebots-
währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler 
Anlagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abonne-

ment*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A2 
 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AA 
 

USD 

HKD 
$2.000 

HK$15.000 
$750 

HK$5.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AT 
 

USD 

HKD 
$2.000 

HK$15.000 
$750 

HK$5.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse EA 
 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse C2 
 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse CT 
 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I2 
 

USD $1 Mio.** Keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse IT 
 

USD $1 Mio.** Keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse N2 
 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse NT 
 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S 

 

USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 

USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

 

Anteile der 
Klasse ZT 

 

USD 
 

$25 Mio.** 
 

keine 
 

keiner 
 

0,01% 

 

 
Abgesi-
cherte 

Währungen 

 
Mindesterstan-

lage* 
Mindest-

folgeanlage* 
Maximaler 

Anlagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abonne-

ment*** 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A2 EUR H 

EUR €2.000 
€750 keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse 
AR EUR H 

EUR €2.000 
€750 keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse 
AT EUR H 

EUR €2.000 
€750 keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse 
I2 EUR H 
 

EUR 
 

€1 Mio.** keine keiner 
0,05% 

 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H 

EUR €25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AA AUD H 

AUD A$2.000 
A$750 keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse EA AUD H 
 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 
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Anteile der Klasse 
AT AUD H 

AUD 
A$2.000 

A$750 keiner 
0,05% 

Anteile der Klasse 
IT AUD H 
 

AUD A$1 Mio.** keine keiner 
0,05% 

 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AA SGD H 

SGD S$3.000 
S$1.000 keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse 
AT SGD H 

SGD 
S$3.000 

S$1.000 keiner 
0,05% 

Anteile der Klasse 
IT SGD H 

SGD S$1,5 Mio.** keine keiner 
0,05% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A2 CHF H 

CHF CHF2.000 
CHF750 keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse 
I2 CHF H 

CHF CHF1 Mio.** keine keiner 
0,05% 

Gegenüber der schwedischen Krone abgesicherte Anteilklassen (SEK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A2 SEK H 

SEK SEK15.000 SEK5.000 keiner 
0,05% 

Anteile der Klasse 
I2 SEK H 

SEK SEK8 Mio.** keine keiner 
0,05% 

 
 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk („VaR“)-Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Schwankungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können niedriger als In-
vestment Grade bewertete Wertpapiere einem hö-
heren Risiko von Kapital- und Zinsverlusten unterlie-
gen und sie sind im Allgemeinen weniger liquide und 
volatiler als höher bewertete Wertpapiere. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Aus-
schüttungen gezahlt werden, und das Portfolio hat 
keine bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio legt in Wertpapiere von Emittenten in 
Schwellenmärkten an und unterliegt daher unter 
Umständen einer höheren Kursvolatilität und weist 
möglicherweise erheblich geringere Liquidität auf 
als ein Portfolio, das ausschließlich in Aktienwerte 
oder Emittenten aus entwickelteren Ländern anlegt. 
Des Weiteren unterliegen solche Wertpapiere einem 
höheren Risiko politischer oder wirtschaftlicher In-
stabilität sowie Wechselkursschwankungen, unter-
schiedlichen Rechts- und Rechnungslegungssyste-
men, politischen Maßnahmen auf nationaler Ebene, 
die die Anlagemöglichkeiten begrenzen, und höhe-
ren Anlagekosten. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und die das Ertragspo-
tenzial von Anlagen in Festzinswerte nutzen möch-
ten. Anleger sollten sich im Hinblick darauf, ob die 
Anteile des Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebe-
dürfnisse geeignet sind, mit ihrem unabhängigen Fi-
nanzberater in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klassen AA und EA (und die ent-
sprechenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu 
erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat be-
absichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote pro An-
teil für diese Anteilklassen aufrechtzuerhalten. Für 
die Anteile der Klasse AR (und die entsprechenden 
Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären und 
auszuzahlen. Die Ausschüttungsquote wird basie-
rend auf dem Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren 
und Kosten) ermittelt; daher können Ausschüttun-
gen aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen 
und aus dem den betreffenden Anteilklassen zuzu-
rechnenden Kapital erfolgen. Da durch Gebühren 
und Kosten die Ausschüttungsquote nicht gesenkt 
wird, verringert sich der Nettoinventarwert je Anteil 
der betreffenden Anteilklassen um diese Gebühren 
und Kosten. 

Für die Anteile der Klassen AT, CT, IT, NT und ZT 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) be-
absichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen mo-
natlich zu erklären und auszuzahlen, die in voller 
Höhe oder nahezu in voller Höhe den jeder dieser 
Anteilklassen zuzurechnenden Nettoerträgen des 
Portfolios entsprechen. 
 
Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
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pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 
 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A2, C2, I2, N2, S und S1 (und 
die entsprechenden Anteile der H-Klassen) Aus-
schüttungen auszuzahlen. Die den Anteilen zuzu-
rechnenden Nettoerträge und realisierten Nettoge-
winne werden daher im Nettoinventarwert dieser 
Anteile berücksichtigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S und S1 er-
hält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile (und 
die entsprechenden Anteile der H-Klassen) des 
Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem Portfolio-
vermögen auf den gesamten den Anteilen zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die 
Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche Ge-
bühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesamten 
den Anteilen der Klassen S und S1 (und den ent-
sprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzurechnen-
den Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, falls 
niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen Net-
toinventarwerts beträgt. Für die Anteile der Klasse 

ZT wird auf die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft 
verzichtet, um eine doppelte Gebührenbelastung zu 
vermeiden, da die Gebühr der Verwaltungsgesell-
schaft durch den AB-Fonds gezahlt wird, der die An-
lage in Anteile der Klasse ZT tätigt. 
 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle für das Portfolio werden 
aus dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit 
der in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschrei-
tet. Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit 
von den Vermögenswerten des Portfolios und dem 
Transaktionsvolumen oder aus anderen Gründen 
erhöhen oder verringern. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios sind, sobald verfügbar, in den we-
sentlichen Anlegerinformationen des Portfolios und 
unter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 21. März 2012 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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AB SICAV I— Low Volatility Equity Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung von langfristigem 
Kapitalzuwachs ausgelegt. 

Anlagepolitik 

Zur Umsetzung des Anlageziels des Portfolios be-
absichtigt der Anlageverwalter, Aktien auszuwählen, 
die seiner Ansicht nach künftig eine wesentlich nied-
rigere Volatilität und ein geringeres Risiko für Kurs-
rückgänge aufweisen werden. Der Anlageverwalter 
setzt unter Anwendung seiner eigenen Modelle zur 
Risiko- und Ertragsprognose sowie seiner Urteils-
kraft und seiner Erfahrung bei der Verwaltung von 
Anlageportfolios ein Portfolio zusammen, das bei 
größtmöglicher Qualität der Engagements die ge-
ringstmögliche Volatilität aufweisen soll. Das Portfo-
lio wird vorrangig in Aktien von Unternehmen in In-
dustrieländern anlegen, es steht ihm jedoch frei, 
weltweit – auch in Schwellenländern – Aktien zu er-
werben. 

Das Portfolio kann in Wertpapiere anlegen, insbe-
sondere in (i) Stamm- und Vorzugsaktien (ein-
schließlich American Depositary Receipts („ADRs“) 
und Global Depositary Receipts („GDRs“), (ii) Wäh-
rungs-, Kassa- und Termingeschäfte, (iii) Indexfu-
tures, (iv) Aktienoptionen, (v) börsengehandelte 
Fonds („ETFs“), (vi) Optionsscheine, Bezugsrechte, 
Erstemissionen (IPOs) und Privatplatzierungen, ein-
schließlich Neuemissionen und Umplatzierungen, 
(vii) in Stammaktien wandelbare Wertpapiere und 
(viii) Genussscheine und/oder andere synthetische 
ausländische Aktien. 

Währungsmanagement.  Das Portfolio kann Wäh-
rungsmanage¬menttechniken einsetzen, um das 
Währungsrisiko abzusichern oder um ein Engage-
ment zu erzielen, das höher ist als das von den zu-
grunde liegenden Aktienanlagen gebotene Engage-
ment. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement.  Der Anlageverwalter kann 
eine Vielzahl von Finanzderivaten (insbesondere In-
dexfutures, Devisentermingeschäfte, Aktienin-
dexoptionen und Optionen einzelner Emittenten) (i) 
zu Absicherungszwecken, (ii) zu Anlagezwecken als 
Alternative zu einer Direktanlage in die zugrunde lie-
genden Basiswertpapiere bzw. –instrumente, und 
(iii) für ein effizientes Portfoliomanagement einset-
zen.  

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 

Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der MSCI World Index. Das Portfolio 
nutzt die Referenzbenchmark zu Vergleichszwe-
cken in Bezug auf die Wertentwicklung sowie zur 
Volatilitätsmessung. Das Portfolio wird aktiv verwal-
tet und die Referenzbenchmark des Portfolios 
schränkt den Anlageverwalter in keiner Weise bei 
der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfolios 
ein. Das Portfolio kann zwar unter bestimmten 
Marktbedingungen und im freien Ermessen des An-
lageverwalters einen wesentlichen Teil der Bestand-
teile der Referenzbenchmark halten, es wird aller-
dings nicht in jedes der in der Referenzbenchmark 
enthaltenen Wertpapiere anlegen und kann auch 
Wertpapiere halten, die nicht Teil der Referenz-
benchmark sind. 
 

Andere Anlagestrategien 

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles).  
Es dürfen maximal 10 % des Nettovermögens des 
Portfolios in Anteile anderer OGAW bzw. sonstiger 
OGA angelegt sein. 
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Mangelnde Liquidität.  Das Portfolio kann bis zu 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, denen es an Liquidität fehlt. Der Anlageverwal-
ter wird jedoch die Liquidität des Portfolios insge-
samt zu jeder Zeit sicherstellen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln.  Als vorübergehende Defen-
sivmaßnahme, zwecks Bereitstellung der Mittel für 
Rücknahmen oder in Erwartung von Anlagen an ver-
schiedenen internationalen Märkten ist das Portfolio 
befugt, Barmittel oder bargeldnahe Mittel und kurz-
fristige festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich 
Geldmarktpapieren, zu halten. 

Zukünftige Entwicklungen.  Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.   

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf 
die Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde 
liegenden Vermögenswerte, da nur der Nettoinven-
tarwert der Hedged-Anteilklassen und nicht die 
dem Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte 
gegenüber der Angebotswährung abgesichert wer-

den. Die durch eine solche Absicherung entstehen-
den Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die 
diese Kosten entstanden sind. 

Risikofaktoren im Zusammenhang mit gegen-
über dem RMB abgesicherten Anteilklassen 
(RMB-Hedged-Anteilklassen). Seit 2005 ist der 
Wechselkurs des RMB nicht länger an den US-Dol-
lar gekoppelt. Der RMB hat jetzt einen flexiblen aber 
gesteuerten Wechselkurs, der sich aus Angebot und 
Nachfrage am Markt in Bezug auf einen Währungs-
korb ausländischer Währungen ergibt. Die täglichen 
Devisenhandelskurse des RMB gegenüber den gro-
ßen Währungen am Interbanken-Devisenmarkt kön-
nen innerhalb einer engen Bandbreite um den von 
der Zentralbank der Volksrepublik China herausge-
gebenen Leitkurs frei fluktuieren. Die Umtauschbar-
keit des RMB von Offshore-RMB (CNH) in Onshore-
RMB (CNY) unterliegt einem gesteuerten Wäh-
rungsprozess, für den bestimmte Devisenkontroll-
vorschriften und Devisenrückführungsbeschränkun-
gen gelten, die von der chinesischen Regierung in 
Abstimmung mit der Hongkong Monetary Authority 
(HKMA) auferlegt wurden. Der Wert des CNH kann 
aufgrund verschiedener Faktoren – und ggf. ganz 
erheblich – vom Wert des CNY abweichen; zu die-
sen Faktoren gehören die genannten Devisenkon-
trollvorschriften und Devisenrückführungsbeschrän-
kungen, die von der chinesischen Regierung jeweils 
auferlegt werden, sowie andere externe Marktkräfte. 

In dem Zeitraum seit dem Jahr 2005 haben die von 
der chinesischen Regierung verfolgten Devisenkon-
trollmaßnahmen zu einer allgemeinen Aufwertung 
des RMB (sowohl beim CNH als auch beim CNY) 
geführt. Dieser Aufwertungstrend kann sich weiter 
fortsetzen, er kann jedoch auch abreißen; es gibt 
keine Zusicherung, dass es in Bezug auf den RMB 
zu gegebener Zeit nicht zu einer Abwertung kommt. 
Eine Abwertung des RMB könnte sich nachteilig auf 
den Wert der Kapitalanlagen der Anleger in Anteile 
der Klasse RMB H auswirken. 

Die Anteile der Klasse RMB H sind Teilnehmer am 
Offshore-RMB-(CNH)-Markt, der Anlegern den 
freien Handel mit CNH außerhalb Festlandchinas 
mit am Markt in Hongkong zugelassenen Banken 
erlaubt (HKMA-genehmigte Banken). Die Anteile 
der Klasse RMB H sind nicht mit einer Verpflich-
tung verbunden, CNH auf Konten in Onshore-RMB 
(CNY) zu überweisen.
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung USD  Ablauf 
der An-
nahme-
frist 

Für auf US-Dollar lautende Anteilklas-
sen: 
16.00 Uhr U.S. Eastern Time an jedem 
Geschäftstag 

Für auf Euro und GBP lautende Anteil-
klassen und Hedged-Anteilklassen 
18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 

Für RMB-Hedged-Anteilklassen 
13.00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 
 

Nettoinventarwertbe-
rechnung 

Nettoinventarwertver-
öffentlichung 

An jedem Geschäftstag  

Erhältlich bei der Verwaltungsge-

sellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 

 Aus-
schüttun-
gen* 

Anteile der Klassen A, C, I, N, S und 
S1 
keine 

Anteile der Klasse AD, ED, ID, S1D 
und SD 

Monatlich zu erklären und auszuzah-
len. 

Anteile der Klasse AR 
Jährlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer auf Basis des Bruttoertrags 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
zu bestimmenden Ausschüttungsquote 
 

Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“. 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen. 

Bezeichnung der An-
teilklassen 

H bezeichnet Anteilklassen mit 
Währungsabsicherung (Hedged-
Anteilklassen). Weitere Informati-
onen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von 
Anteilen – Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung (Hedged-An-
teilklassen)“ und „Risikofaktoren 
– Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt. 
 
 

  

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-

schlag2 

Verwaltungsge-

bühr3 Vertriebsgebühr4 

Rücknahmeab-

schlag (CDSC)5 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen 
A und AD 
 

bis zu 5,00% 
 

1,50% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
AR 

bis zu 5,00% 1,50% Keine keiner 

Anteile der Klasse C keiner 1,95% Keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer über ein 
Jahr = 0% 

Anteile der Klasse 
ED8 keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klassen 
I und ID7 
 

bis zu 1,50% 
 

0,70% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse N 
 

bis zu 3,00% 
 

1,95% 
 

keine 
 

keiner 
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Anteile der Klasse 
S6 

 

keiner 
 

keine 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
SD6

 

keiner keine Keine keiner 

Anteile der Klasse 
S16 keiner 0,50% Keine keiner 

Anteile der Klasse 
S1D6 

keiner 0,50 % Keine keiner 

     
Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A bis zu 5,00 % 1,50 % Keine keiner 
Anteile der Klasse I7 bis zu 1,50 % 0,70 % Keine keiner 
Anteile der Klasse 
S16 

keiner 0,50% Keine keiner 

     
Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen   
Anteile der Klasse I7 bis zu 1,50% 0,70% Keine keiner 
     
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
EUR H und Anteile 
der Klasse AD EUR 
H 

bis zu 5,00% 
 

1,50% 
keine 

 

keiner 
 

     
Anteile der Klasse 
AR EUR H 

bis zu 5,00% 1,50% Keine keiner 

Anteile der Klasse I 
EUR H7 

bis zu 1,50% 0,70% Keine keiner 

Anteile der Klasse S 
EUR H6 keiner keine Keine keiner 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H6 keiner 0,50% Keine keiner 

     
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
AUD H und Anteile 
der Klasse AD AUD 
H 

bis zu 5,00% 
 

1,50% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
ED AUD H8 keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

     
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H und Anteile 
der Klasse AD SGD 
H 

bis zu 5,00% 
1,50% 

 
keine 

 
keiner 

 

Anteile der Klasse I 
SGD H7 

bis zu 1,50% 0,70% Keine keiner 

     
Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
NZD H und Anteile 
der Klasse AD NZD 
H 

bis zu 5,00% 
 

1,50% 
 

keine 
 

keiner 
 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 



AB SICAV I—Low Volatility Equity Portfolio 
 

I-163 
 

Anteile der Klasse 
AD CAD H 

bis zu 5,00% 1,50% Keine keiner 

Anteile der Klasse S 
CAD H6 keiner keine Keine keiner 

     
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD GBP H 

bis zu 5,00% 1,50% Keine keiner 

Anteile der Klasse I 
GBP H7 

bis zu 1,50% 0,70% Keine keiner 

     
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
CHF H 

bis zu 5,00% 1,50% Keine keiner 

Anteile der Klasse I 
CHF H7 

bis zu 1,50% 0,70% Keine keiner 

Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB*-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD RMB H 

bis zu 5,00% 1,50% Keine keiner 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
PLN H 

bis zu 5,00% 1,50% Keine keiner 

 
Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen (ZAR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD ZAR H 

bis zu 5,00% 1,50% keine keiner 

     

Anteile der Klasse 
ED ZAR H8 keiner 1,50% 1.00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

     
     

 

1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. Vgl. 
hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Prospekts. 
Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass 
in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren 
und Aufwendungen für die nachstehend aufgeführten 
Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der Verwal-
tungsgebühr und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzli-
che Informationen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten 
Gebühren und Aufwendungen, inklusive der Luxembur-
ger Taxe d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von be-
stimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen 
und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten Prozents-
ätze des durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse 
des Portfolios (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) 
zuzurechnenden Nettoinventarwerts für das jeweilige 
Geschäftsjahr übersteigt – 1,90 % (A), 1,90 % (AD), 
1,90 % (AR), 2,35 % (C), 2,90 % (ED), 1,10 % (I), 1,10 % 
(ID), 2,35 % (N), 0,15 % (S), 0,15 % (SD), 0,65 % (S1) 
und 0,65 % (S1D) – freiwillig dazu verpflichtet, dem 

Fonds das Recht einzuräumen, diese Gebühren und Auf-
wendungen von den an die Verwaltungsgesellschaft zu 
leistenden Zahlungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren 
und Aufwendungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung 
der Verwaltungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den An-
teilinhabern im Namen des Fonds eine entsprechende 
anders lautende Mitteilung macht. 

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
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Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen auf die 
Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S und SD sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die 
mit der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung ge-
schlossen haben und denen die Anlageverwaltungsge-
bühren getrennt berechnet werden. 

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

8 Nach Ablauf von drei Jahren nach dem Kauf werden An-
teile der Klasse ED gegen Anteile der Klasse AD ausge-
tauscht, ohne dass seitens des Fonds oder der Verwal-
tungsgesellschaft Gebühren erhoben werden. Weitere 
Einzelheiten zu diesem Austausch von Anteilen sind un-
ter „Umtausch oder Austausch von Anteilen – Austausch 
von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Prospekts ausge-
führt. 

 

* „RMB“ bezeichnet Offshore-RMB (CNH), nicht Onshore-
RMB (CNY). 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen 
 

 Angebots-
währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abonne-

ment*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen 
A und AD 
 

USD 

HKD 
RMB (Klasse 

AD) 

$2.000 
HK$15.000 
RMB10.000 

$750 
HK$5.000 
RMB3.750 

keiner 
keiner 
keiner 

0,05% 
0,05% 
0,05% 

Anteile der Klasse 
AR 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse C 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
ED 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klas-
sen I und ID 
 

USD $1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
N 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S 

 

USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse SD 

 

USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 

USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

      
Anteile der Klasse 
S1D 

USD $25 Mio.* keine keiner 0,01% 

      
Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I EUR €1.000.000** keine keiner 0,05% 
Anteile der Klasse 
S1 

EUR €25 Mio.** keine keiner 0,01% 

      
Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen    
Anteile der Klasse I GBP £500.000** keine keiner 0,05% 
      
      

 

Abgesi-
cherte 

Währungen 
Mindesterstan-

lage* 
Mindest-

folgeanlage* 
Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abonne-

ment*** 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A EUR H und An-
teile der Klasse AD 
EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AR EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
EUR H 

EUR 
€1 Mio.** keine keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse 
S EUR H 

EUR €25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H 

EUR 
€25 Mio.** keine keiner 

0,01% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 
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Anteile der Klasse 
A AUD H und An-
teile der Klasse AD 
AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
ED AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A SGD H und An-
teile der Klasse AD 
SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
SGD H 

SGD 
S$1,5 Mio.** keine keiner 

0,05% 

Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A NZD H und An-
teile der Klasse AD 
NZD H 

NZD NZ$3.000 NZ$1.000 keiner 0,05% 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD CAD H 

CAD C$2.000 C$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S CAD H 

CAD C$25.000.000** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD GBP H 

GBP £2.000 £750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
GBP H7 

GBP £500.000 keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A CHF H 

CHF CHF2.000 
CHF750 

keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
CHF H 

CHF CHF1 Mio.*** 
keine 

keiner 0,05% 

Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD RMB H 

RMB RMB10.000 
RMB3.750 

keiner 0,05% 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A PLN H 

PLN PLN7.500 
PLN3.000 

keiner 0,05% 

Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen (ZAR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD ZAR H 

ZAR ZAR 20.000 ZAR 7.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
ED ZAR H 

ZAR ZAR 20.000 ZAR 7.000 keiner 0,05% 

      

 
 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

 Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung.  

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A, C, I, N, S und S1 (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüt-
tungen auszuzahlen. Den Anteilen zuzurechnende 
Nettoerträge und realisierte Nettogewinne werden 
daher im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile 
berücksichtigt. 

Für die Anteile der Klasse AD, ID, ED, SD und S1D 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) be-
absichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen mo-
natlich zu erklären und auszuzahlen. Der Verwal-
tungsrat beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungs-
quote pro Anteil für diese Anteilklassen aufrechtzu-
erhalten; daher können Ausschüttungen aus dem 

Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), 
aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen und 
aus dem den betreffenden Anteilklassen zuzurech-
nenden Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge 
(Bruttoertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hin-
ausgehende Ausschüttungen können auch Rück-
zahlungen des ursprünglich vom Anleger investier-
ten Kapitals beinhalten und damit zu einer Verringe-
rung des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffen-
den Anteilklasse führen.  

Für die Anteile der Klasse AR (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären und 
auszuzahlen. Ausschüttungen können aus dem 
Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), 
aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen und 
aus dem den betreffenden Anteilklassen zuzurech-
nenden Kapital erfolgen. Da durch Gebühren und 
Kosten die Ausschüttungsquote nicht gesenkt wird, 
verringert sich der Nettoinventarwert je Anteil der 
betreffenden Anteilklassen um diese Gebühren und 
Kosten. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, SD, S1 
und S1D (und die entsprechenden Anteile der H-
Klassen) erhält die Verwaltungsgesellschaft für alle 
Anteile (und die entsprechenden Anteile der H-Klas-
sen) des Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem 
Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des 
tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen der Klassen S, SD, S1 und S1D 
(und den entsprechenden Anteilen der H-Klassen) 
zuzurechnenden Nettoinventarwert, die USD 50.000 
oder, falls niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittli-
chen Nettoinventarwerts beträgt. 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle werden aus dem Ver-
mögen des Portfolios gezahlt, welches an jedem 
Geschäftstag basierend auf dem Nettoinventarwert 
des der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden 
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Vermögens berechnet wird. Die Zahlung erfolgt mo-
natlich. Diese Gebühren werden einen in Teil II des 
Prospekts unter „Gebühren der Verwaltungsstelle, 
der Verwahrstelle und der Transferstelle“ festgeleg-
ten Höchstbetrag nicht überschreiten. Die tatsäch-
lich vom Portfolio zu tragenden Gebühren können in 
Abhängigkeit vom Vermögen des Portfolios, dem 
Transaktionsvolumen oder aus anderen Gründen 
höher oder niedriger sein. Diese Gebühren können 
durch die in Fußnote 1 unter „Kosten und Gebühren 
der Anteilklassen“ aufgeführten Gesamtkostengren-
zen begrenzt sein. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind, sobald verfügbar, in den wesent-
lichen Anlegerinformationen des Portfolios und un-
ter www.alliancebernstein.com ausgeführt.  

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 19. November 2012 als 
Portfolio des Fonds errichtet. 
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AB SICAV I—Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio   
 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Anlageziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung ei-
nes langfristigen Kapitalzuwachses. 

Anlagepolitik  

Das Portfolio ist bestrebt, sein Anlageziel durch die 
Anlage in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unter-
nehmen in Schwellenmärkten zu erreichen. Der An-
lageverwalter setzt unter Anwendung seiner eige-
nen Modelle zur Risiko- und Ertragsprognose sowie 
seiner Urteilskraft und seiner Erfahrung bei der Ver-
waltung von Anlageportfolios ein Portfolio mit einem 
Gleichgewicht aus Stabilität, Qualität und angemes-
sener Bewertung zusammen. Der Anlageverwalter 
ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs unter Ab-
sicherung gegen Kursverluste und Begrenzung der 
Volatilität im Vergleich zum MSCI Emerging Markets 
Index zu erwirtschaften. 

Zu den Schwellenmärkten gehören insbesondere 
die jeweils im MSCI Emerging Markets Index enthal-
tenen Länder. Das Portfolio kann zu gegebener Zeit 
auch Anlagen in Grenzmärkte tätigen. Zu den 
Grenzmärkten gehören insbesondere die jeweils im 
S&P Frontier Broad Market Index enthaltenen Län-
der. 

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass das Ge-
samtvermögen des Portfolios unter normalen Markt-
bedingungen vorwiegend in Aktienwerte von Unter-
nehmen mit Sitz in Schwellen- und Grenzmärkten 
angelegt sein wird. Als Unternehmen mit Sitz in 
Schwellen- bzw. Grenzmärkten zählen unter ande-
rem Unternehmen, die (i) in Schwellen- bzw. Grenz-
märkten errichtet und geschäftstätig sind; (ii) ihre 
wirtschaftlichen Aktivitäten überwiegend in Schwel-
len- bzw. Grenzmärkten ausüben; oder (iii) einer Ge-
schäftstätigkeit nachgehen, die durch konjunkturelle 
Entwicklungen in Schwellen- bzw. Grenzmärkten in 
erheblichem Maße beeinflusst werden. 

Das Portfolio kann in Stammaktien einschließlich 
der Aktien aus Börsengängen und in Stammaktien 
wandelbarer Wertpapiere, Vorzugsaktien, Aktien-
werte von Real Estate Investment Trusts („REITs“), 
Hinterlegungsscheine (American Depository Re-
ceipts („ADRs“) und Global Depositary Receipts 
(„GDRs“)), ETFs, welche die Voraussetzungen ei-
nes OGAW oder eines zulässigen OGA im Sinne 
von Art. 41 Abs. 1 e) des Gesetzes von 2010 erfül-
len, sowie in OGAW und andere OGA, die als Anla-
gen für OGAW zulässig sind, anlegen. 

Währungsmanagement. Das Portfolio kann Wäh-
rungsmanagementtechniken einsetzen, um das 
Währungsrisiko abzusichern oder um ein Engage-
ment zu erzielen, das höher ist als das von den zu-
grunde liegenden Aktienanlagen gebotene Engage-
ment. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios eine breite Palette an derivativen Produkten und 
Strategien einsetzen. Zu diesen Finanzderivaten 
(einschließlich OTC- und börsengehandelter Fi-
nanzderivate) können insbesondere auch Optionen, 
Futures, Termingeschäfte und Swaps (einschließ-
lich Transaktionen mit Aktienwerten und Währungen 
sowie sog. „Local-Access-Produkte“ (wie aktienbe-
zogene Zertifikate, Genussscheine und Options-
scheine)) gehören. Diese Finanzderivate sowie 
Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement 
werden in erster Linie (i) als Alternative zur Direkt-
anlage in die zugrunde liegenden Wertpapiere, (ii) 
zur Absicherung gegen Risiken an den Aktienmärk-
ten, emittentenspezifische Risiken sowie gegen 
Währungsschwankungen und (iii) für ein effizientes 
Portfoliomanagement eingesetzt. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und  
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Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der MSCI Emerging Markets Index. 
Das Portfolio nutzt die Referenzbenchmark zu Ver-
gleichszwecken in Bezug auf die Wertentwicklung 
sowie zur Volatilitätsmessung. Das Portfolio wird ak-
tiv verwaltet und die Referenzbenchmark des Port-
folios schränkt den Anlageverwalter in keiner Weise 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios ein. Das Portfolio kann zwar unter bestimmten 
Marktbedingungen und im freien Ermessen des An-
lageverwalters einen wesentlichen Teil der Bestand-
teile der Referenzbenchmark halten, es wird aller-
dings nicht in jedes der in der Referenzbenchmark 
enthaltenen Wertpapiere anlegen und kann auch 
Wertpapiere halten, die nicht Teil der Referenz-
benchmark sind. 
 

Andere Anlagestrategien 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio kann bis zu 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, für die kein aufnahmebereiter Markt besteht. 
Vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer (5) der „An-
lagebeschränkungen“ in Anhang A zu Teil II. Das 
Portfolio kann daher unter Umständen derartige 
Wertpapiere nicht ohne Weiteres verkaufen. Diese 
Wertpapiere können darüber hinaus auch vertragli-
chen Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterver-
kaufs unterliegen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als kurzfristige Schutzmaß-
nahme, zur Erfüllung von Rücknahmen oder in Er-
wartung von Anlagen an verschiedenen internatio-
nalen Märkten kann das Portfolio Barmittel, bargeld-
nahe Mittel oder kurzfristige festverzinsliche Wert-
papiere halten, einschließlich Geldmarktinstrumen-
ten. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.  

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  
Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 
 
Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind.  
Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung USD  Ablauf der 
Annahme-
frist 

Für auf US-Dollar, Pfund Sterling und 
Euro lautende Anteilklassen  

16.00 Uhr U.S. Eastern Time an jedem 
Geschäftstag 

Für Hedged-Anteilklassen 
18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 

 
Nettoinventarwertbe-
rechnung 
 
Nettoinventarwertveröf-
fentlichung 

An jedem Geschäftstag 
 
 

www.alliancebernstein.com 
 

 Ausschüt-
tungen* 

Für Anteile der Klasse AD 

Monatlich zu erklären und auszuzahlen. 
 

Für Anteile der Klasse AR 
Jährlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer auf Basis des Bruttoertrags 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
zu bestimmenden Ausschüttungsquote 
 

Für Anteile der Klassen A, C, F, I, N, S 
und S1 
Keine. Siehe nachstehend unter „Aus-
schüttungen“ 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1  

  
Erstausgabeauf-

schlag2 

 
Verwaltungsge-

bühr3 

 
Vertriebsgebühr4 

Rücknahmeab-
schlag (CDSC)5 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A 
 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der 
Klasse AD 
 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der 
Klasse AR 
 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse C 
 

keiner 2,10% keine Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer über ein 
Jahr = 0% 

Anteile der 
Klasse F6 

 

keiner 0,425% keine keiner 

Anteile der Klasse N 
 

bis zu 3,00% 2,10% keine keiner 

Anteile der Klasse I7 
 

bis zu 1,50% 0,85% keine keiner 

Anteile der Klasse 
S6 

 

keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse 
S16 

 

keiner 0,85% keine keiner 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 
S6 

 

keiner keine keine keiner 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 
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Anteile der Klasse A 
GBP H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD GBP H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse I 
GBP H7 bis zu 1,50% 0,85% keine keiner 

 
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD SGD H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse I 
SGD H7 bis zu 1,50% 0,85% keine 

keiner 
 

     
Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse 
S6 

 

keiner keine keine keiner 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD EUR H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AR EUR H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse F 
EUR H6 keiner 0,425% keine keiner 

Anteile der Klasse I 
EUR H7 bis zu 1,50% 0,85% keine 

keiner 
 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H6 keiner 0,85% keine keiner 

     
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
AUD H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD AUD H 

bis zu 5,00% 1,65% Keine keiner 

     
Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
CAD H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD CAD H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse S 
CAD H6 keiner keine keine keiner 

     
Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
NZD H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD NZD H 

bis zu 5,00% 1,65% keine keiner 

     
 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II. Die Verwal-

tungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in einem Ge-
schäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und Auf-
wendungen für die nachstehend aufgeführten Anteilklas-
sen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungsgebühr 
und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten Gebühren 
und Aufwendungen, inklusive der Luxemburger Taxe 
d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von bestimmten 
anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen und Kre-
ditzinsen) die im Folgenden genannten Prozentsätze des 



AB SICAV I—Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio 

 

I-173 
 

durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse des Port-
folios zuzurechnenden Nettoinventarwerts für das jewei-
lige Geschäftsjahr übersteigt – 1,95 % (A), 1,95 % (AD), 
1,95 % (AR), 2,40 % (C), 0,575 % (F), 1,15 % (I), 2,40 % 
(N), 0,15 % (S) und 1,00 % (S1) – freiwillig dazu ver-
pflichtet, dem Fonds das Recht einzuräumen, diese Ge-
bühren und Aufwendungen von den an die Verwaltungs-
gesellschaft zu leistenden Zahlungen abzuziehen, bzw. 
diese Gebühren und Aufwendungen selbst zu tragen; 
diese Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft gilt so 
lange, bis sie den Anteilinhabern im Namen des Fonds 
eine entsprechende anders lautende Mitteilung macht. 

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 

auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen auf die 
Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden. Die Verwaltungsgesellschaft 
behält sich vor, die Anteile der Klasse F (und der entspre-
chenden H-Klassen) eines Anteilinhabers zwangsweise 
zurückzunehmen, sofern der Wert der auf dem Konto 
des betreffenden Anteilinhabers gehaltenen Anteile der 
Klasse F (und der entsprechenden H-Klassen) unter den 
Betrag von USD 5 Mio. oder den entsprechenden Betrag 
in einer anderen Währung fällt. 

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen  
 

 Angebotswäh-

rungen 

Mindesterstan-

lage* 

Mindest-

folgeanlage* 

Maximaler 

Anlagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d’Abon-

nement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A 
USD 
HKD 

$2.000 
HKD$15.000 

$750 
HKD$5.000 

Keiner 0,05% 

      
Anteile der 
Klasse AD 

USD 
HKD 

$2.000 
HKD$15.000 

$750 
HKD$5.000 

keiner 0,05% 

      
Anteile der 
Klasse AR 

USD $2.000 
$750 

keiner 0,05% 

      
Anteile der Klasse C USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

      
Anteile der Klasse F USD $5 Mio.** keine keiner 0,01% 

      
Anteile der Klasse N USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

      
Anteile der Klasse I USD $1 Mio.**  keine keiner 0,05% 

      
Anteile der Klasse S USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

       
Anteile der Klasse 
S1 

USD $25 Mio.** 
keine keiner 

0,01% 

      
Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse S GBP £15.000.000 keine keiner 0,01% 
      
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AD SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
SGD H 

SGD S$1.500.000** keine keiner 0,05% 
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Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
GBP H 

GBP £2.000 £750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AD GPB H 

GBP £2.000 £750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
GBP H 

GBP £1 Mio.** keine keiner 0,05% 

      
Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse S EUR €25 Mio.** keine keiner 0,01% 
      
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
EUR H 

EUR €2.000  
€750 keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse AD EUR H 

EUR €2.000  
€750 keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse AR EUR H 

EUR €2.000  
€750 keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse F 
EUR H 

EUR €5 Mio.** 
keine keiner 

0,01% 

Anteile der Klasse I 
EUR H 

EUR €1 Mio.**  
keine keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H 

EUR €20 Mio.** 
keine keiner 

0,01% 

      
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
AUD H 

AUD A$2.000  
A$750 keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse AD AUD H 

AUD A$2.000  
A$750 keiner 

0,05% 

 
      
Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
CAD H 

CAD C$2.000  
C$750 keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse AD CAD H 

CAD C$2.000  
C$750 keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse S 
CAD H 

CAD C$25.000.000**  keine keiner 0,01% 

      
Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
NZD H 

NZD NZ$3.000  
NZ$1.000 keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse AD NZD H 

NZD NZ$3.000  
NZ$1.000 keiner 

0,05% 

      
 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 

Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A, C, F, I, N, S und S1 (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüt-
tungen auszuzahlen. Die den Anteilen zuzurechnen-
den Nettoerträge und realisierten Nettogewinne 
werden daher im Nettoinventarwert dieser Anteile 
berücksichtigt.   

Für die Anteile der Klasse AD (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären und 
auszuzahlen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine 
stabile Ausschüttungsquote pro Anteil für diese An-
teilklassen aufrechtzuerhalten. Für die Anteile der 
Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der H-
Klassen) beabsichtigt der Verwaltungsrat, Aus-
schüttungen jährlich zu erklären und auszuzahlen. 

Ausschüttungen können aus dem Bruttoertrag (vor 
Abzug von Gebühren und Kosten), aus realisierten 
und nicht realisierten Veräußerungsgewinnen und 
aus dem der betreffenden Anteilklasse zuzurech-
nenden Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge 
(Bruttoertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hin-
ausgehende Ausschüttungen können auch Rück-
zahlungen des ursprünglich vom Anleger investier-
ten Kapitals beinhalten und damit zu einer Verringe-
rung des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffen-
den Anteilklasse führen. 

Ausschüttungen können nach Wahl des Anteilinha-
bers automatisch wieder angelegt werden. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen F, S und S1 
(und der entsprechenden Anteile der H-Klassen) er-
hält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile des 
Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem Portfolio-
vermögen auf den gesamten den Anteilen zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die 
Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche Ge-
bühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesamten 
den Anteilen der Klassen F, S und S1 (und den An-
teilen der entsprechenden H-Klassen) zuzurechnen-
den Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, sofern 
niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen Net-
toinventarwerts beträgt. 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle werden aus dem Ver-
mögen des Portfolios gezahlt, welches an jedem 
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Geschäftstag basierend auf dem Nettoinventarwert 
des der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden 
Vermögens berechnet wird. Die Zahlung erfolgt mo-
natlich. Diese Gebühren werden einen in Teil II des 
Prospekts unter „Gebühren der Verwaltungsstelle, 
der Verwahrstelle und der Transferstelle“ festgeleg-
ten Höchstbetrag nicht überschreiten. Die tatsäch-
lich vom Portfolio zu tragenden Gebühren können in 
Abhängigkeit vom Vermögen des Portfolios, dem 
Transaktionsvolumen oder anderer Gründe höher o-
der niedriger sein. Diese Gebühren können durch 
die in Fußnote 1 unter „Kosten und Gebühren der 
Anteilklassen“ aufgeführten Gesamtkostengrenzen 
begrenzt sein. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios sind, sobald verfügbar, in den we-
sentlichen Anlegerinformationen des Portfolios und 
unter www.alliancebernstein.com ausgeführt.

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 4. Dezember 2013 als Port-
folio des Fonds unter dem Namen Emerging Mar-
kets Equity Portfolio errichtet. Das Portfolio wurde 
am 31. Oktober 2018 in Emerging Markets Low Vol-
atility Equity Portfolio umbenannt. 
 

http://www.alliancebernstein.com/
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AB SICAV I—Global Dynamic Bond Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist die Maximierung ri-
sikogewichteter Renditen durch eine Anlage in 
Schuldtitel verschiedener Länder, Sektoren, Kre-
ditratings und Währungen. Die Portfolio-Asset-Allo-
kation und die vom Portfolio erzielten Renditen sind 
veränderlich und werden jeweils entsprechend den 
jeweiligen Marktbedingungen festgelegt.  

Beschreibung der Anlagedisziplinen und Anla-
geprozesse 

Zu den festverzinslichen Sektoren, in die das Port-
folio anlegen kann, gehören insbesondere Staats-, 
Behörden- und Unternehmensanleihen, Schuldtitel 
aus Schwellenmärkten und durch Hypothekenforde-
rungen besicherte Wertpapiere („MBS“) und durch 
Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS“) 
(sowie entsprechende Derivate). Zu den sonstigen 
Arten von festverzinslichen und verwandten Wertpa-
pieren, in die das Portfolio anlegen kann, gehören 
von privaten Emittenten begebene Wertpapiere 
(einschließlich Rule 144A-Wertpapiere), inflations-
geschützte Wertpapiere, variabel verzinsliche Wert-
papiere, Floater und invers variabel verzinsliche In-
strumente, Vorzugsaktien, Wandelanleihen, struktu-
rierte Wertpapiere und Wertpapierkörbe.  

Die festverzinslichen Wertpapiere und sonstigen 
Vermögenswerte, in die das Portfolio anlegen kann, 
umfassen Wertpapiere und Vermögenswerte mit o-
der ohne Investment Grade-Rating und die Wertpa-
piere und Vermögenswerte (einschließlich Barmit-
tel) können in verschiedenen Währungen denomi-
niert sein. Das Portfolio kann in Wertpapiere von 
Emittenten beliebiger Länder anlegen, einschließ-
lich derjenigen Emittenten, die als Schwellenmärkte 
angesehen werden. Die Allokation im Hinblick auf 
Länder und festverzinsliche Anlagesektoren erfolgt 
anhand intern entwickelter quantitativer Modelle des 
Anlageverwalters sowie fundamentaler Research-
Daten auf der Basis interner Kredit- und Wirtschafts-
analysen und Informationen aus anderen Quellen.  

Anlagen des Portfolios können erfolgen in von Re-
gierungen, supranationalen Emittenten, Behörden 
und Unternehmen begebenen Anleihen weltweit, in 
durch gewerbliche Hypothekenforderungen besi-
cherte Wertpapiere („CMBS“) und in durch Vermö-
genswerte besicherte Wertpapiere („ABS“). Das 
Portfolio kann in (mit Investment Grade oder unter-
halb Investment Grade bewertete) strukturierte 
Wertpapiere einer breiten Palette an Emittenten und 

Sponsoren anlegen. Zu den strukturierten Wertpa-
pieren können durch Hypothekenforderungen besi-
cherte Non-Agency- (d.h. von privaten Emittenten 
ausgegebene) Wertpapiere („MBS“), mit Hypothe-
kenforderungen unterlegte Wertpapiere mit variab-
ler Verzinsung („ARMS“) und durch Hypotheken-
werte unterlegte Obligationen („CMOs“) sowie sons-
tige durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere 
(„ABS“), durch gewerbliche Hypothekenforderungen 
besicherte Wertpapiere („CMBS“) und damit verbun-
dene Finanzderivate und Währungen gehören. Die 
Anlagen des Portfolios in MBS- und ABS-Wertpa-
piere werden 20 % seines Nettovermögens nicht 
übersteigen.  

Im Allgemeinen wird das Portfolio maximal 50 % des 
Gesamtvermögens des Portfolios in unterhalb von 
Investment Grade bewertete Wertpapiere anlegen. 
Erhält ein bestimmtes Wertpapier des Portfolios ein 
Rating unterhalb von Investment Grade oder wird für 
ein Wertpapier kein Rating mehr vergeben, und 
übersteigen dadurch die unterhalb von Investment 
Grade bewerteten Wertpapiere des Portfolios 50 % 
des Gesamtvermögens des Portfolios, wird der An-
lageverwalter unverzüglich eine erneute Beurteilung 
dahingehend vornehmen, ob das Portfolio dieses 
Wertpapier weiterhin halten sollte. Im Normalfall 
wird das Portfolio das Wertpapier ohne Rating bzw. 
ohne Investment Grade-Rating veräußern, es sei 
denn (i) der Anlageverwalter ist der Auffassung, 
dass dies zum entsprechenden Zeitpunkt nicht im 
besten Interesse des Portfolios ist, und (ii) alle Wert-
papiere ohne Investment Grade-Rating machen zu-
sammengenommen nicht mehr als 55 % des Ge-
samtvermögens des Portfolios aus. 

Der Anlageverwalter wird die Währungspositionen 
des Portfolios, die zu Anlagen in anderen Währun-
gen als der Basiswährung führen, verwalten und ak-
tive Anlagemöglichkeiten durch die Einnahme von 
Long- oder Short-Positionen durch den Einsatz von 
währungsbezogenen Derivaten wie Währungsoptio-
nen und Terminkontrakten anstreben. Das Portfolio 
wird sein Nettoengagement (Long-Positionen abzü-
glich der Short-Positionen) in anderen Währungen 
als der Basiswährung auf 15 % seines Gesamtver-
mögens und sein Bruttoengagement (Long-Positio-
nen zuzüglich absolutem Wert der Short-Positionen) 
in anderen Währungen als der Basiswährung auf 
30% seines Gesamtvermögens beschränken.  

Die Anlagen des Portfolios in Schwellenmärkte er-
folgen vor allem in Länder, die in dem J.P. Morgan 
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Emerging Markets Bond Index Global oder dem J.P. 
Morgan Emerging Local Markets Index Plus enthal-
ten sind und zum Zeitpunkt der Anlage als Schwel-
lenmärkte oder Entwicklungsländer gelten.  

Im Allgemeinen wird der Anlageverwalter die Anla-
gen des Portfolios in einen einzelnen staatlichen 
Emittenten eines Schwellenmarktes ohne Invest-
ment Grade-Rating auf 5 % des Gesamtvermögens 
des Portfolios begrenzen. Erhält ein bestimmter 
staatlicher Emittent eines Schwellenmarktes ein 
Kreditrating unterhalb von Investment Grade oder 
wird für diesen Emittenten kein Rating mehr verge-
ben, und übersteigt dadurch die Anlage in einen ein-
zelnen unterhalb von Investment Grade bewerteten 
staatlichen Emittenten 5 % des Gesamtvermögens 
des Portfolios, wird der Anlageverwalter unverzüg-
lich eine erneute Beurteilung dahingehend vorneh-
men, ob er die Anlage des Portfolios in diesen staat-
lichen Emittenten eines Schwellenmarktes reduzie-
ren sollte. Der Anlageverwalter wird normalerweise 
die Anlage des Portfolios in diesen staatlichen Emit-
tenten eines Schwellenmarktes reduzieren, sodass 
die Anlage 5 % des Gesamtvermögens des Portfo-
lios nicht übersteigt, es sei denn (i) der Anlagever-
walter entscheidet, dass dies vorläufig nicht im bes-
ten Interesse des Portfolios wäre, und (ii) die Anlage 
in diesen staatlichen Emittenten übersteigt nicht 
10 % des Gesamtvermögens des Portfolios. 

Daneben kann der Anlageverwalter grundsätzlich 
das Nettoengagement des Portfolios in Währungen 
von Ländern, deren Schuldtitel mit dem höchsten 
Rating unterhalb von Investment Grade bewertet 
sind, auf 5 % des Gesamtvermögens des Portfolios 
beschränken. Erhält ein lokaler Schuldtitel eines 
Landes mit dem höchsten Rating ein Rating unter-
halb von Investment Grade oder wird für diesen Titel 
kein Rating mehr vergeben, und übersteigt dadurch 
das Nettoengagement des Portfolios in Währungen 
von Ländern, deren Schuldtitel mit dem höchsten 
ein Rating unterhalb von Investment Grade bewertet 
sind, 5% des Gesamtvermögens des Portfolios, wird 
der Anlageverwalter unverzüglich eine erneute Be-
urteilung dahingehend vornehmen, ob das Portfolio 
sein Engagement in der Währung dieses Landes re-
duzieren sollte. Unter normalen Umständen wird der 
Anlageverwalter die Anlagen des Portfolios in die 
Währung dieses Landes dergestalt reduzieren, dass 
das Engagement 5 % des Gesamtvermögens des 
Portfolios nicht übersteigt, es sei denn (i) diese Re-
duzierung ist nach Ansicht des Anlageverwalters 
zum gegebenen Zeitpunkt nicht im besten Interesse 
des Portfolios und (ii) das Engagement bezüglich 
der Währung dieses Landes übersteigt nicht 10 % 
des Gesamtvermögens des Portfolios. 

Die Anlagen des Portfolios in ein einzelnes Unter-
nehmen mit Investment Grade-Rating sind auf 3 % 

seines Gesamtvermögens begrenzt, bzw. im Fall 
von Unternehmen ohne Investment Grade-Rating, 
auf maximal 0,75 % seines Gesamtvermögens.  

Der Anlageverwalter kann ungebundene Bargutha-
ben des Portfolios in auf die Basiswährung oder an-
dere Währungen lautende bargeldgleiche Wertpa-
piere anlegen, wie Wechsel der Regierung, Einla-
genzertifikate von Banken, unechte Pensionsge-
schäfte und von der Verwahrstelle gesponserte 
kurzfristige Anlageinstrumente. Der Anlageverwalter 
erwartet, dass künftig neue Arten von Festzinspa-
pieren und von Derivaten mit Bezug auf festverzins-
liche Wertpapiere entwickelt werden, in die das Port-
folio anlegen kann. 

Die durchschnittliche Laufzeit des Portfoliobestands 
wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und 
Marktbedingungen durch den Anlageverwalter un-
terschiedlich ausfallen. Mit Ausnahme von vorüber-
gehenden Kreditaufnahmen, um Rücknahme- und 
Abwicklungszahlungen zu leisten, beabsichtigt der 
Anlageverwalter keine Verschuldung des Portfolios.  

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios derivative Produkte und Strategien einsetzen. 
Zu diesen Finanzderivaten können insbesondere 
Swaps (einschließlich Zinsswaps, Total Return 
Swaps und Credit Default Swaps), Swaptions, Opti-
onen, Futures und Devisentransaktionen (ein-
schließlich Devisentermingeschäfte (Forwards)) für 
die folgenden Zwecke gehören: (i) als Alternative 
zur direkten Anlage in die zugrunde liegenden Wert-
papiere, (ii) für Zwecke des Durationsmanage-
ments, (iii) zwecks Absicherung gegen Zins-, Kredit- 
und Währungsfluktuationen und (iv) für ein effizien-
tes Portfoliomanagement. In Bezug auf CDS wird 
das Portfolio das Schuldtitel-Rating des Referenz-
schuldtitels ansetzen oder im Falle von CDS, die 
Körbe, Tranchen oder Indizes umfassen, das impli-
zite Rating der CDS. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 
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Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. Die 
voraussichtliche Höhe des Leverage des Portfolios 
wird schätzungsweise ca. 100 % bis 200 % seines 
Nettoinventarwerts betragen. Der erwartete Le-
verage errechnet sich aus der Summe der Nenn-
werte der von dem Portfolio gehaltenen derivativen 
Finanzinstrumente. Gemäß dem CSSF-Rundschrei-
ben 11/512 vom 30. Mai 2011 bleibt bei dieser Be-
rechnungsmethode die Tatsache, dass sich das An-
lagerisiko des Portfolios durch bestimmte derivative 
Finanzinstrumente erhöht oder verringert, unberück-
sichtigt, und die Aufrechnung derivativer Finanzin-
strumente mit gegenläufigen Positionen ist nicht ge-
stattet. Die Anteilinhaber sollten sich dessen be-
wusst sein, dass (i) ein höherer erwarteter Leverage 
nicht automatisch ein höheres Anlagerisiko impli-
ziert und (ii) sich die vorstehend genannte Höhe des 
Leverage im Wesentlichen aus dem Einsatz von De-
rivaten für Absicherungszwecke sowie für Zwecke 
eines effizienten Portfoliomanagements ergibt. Zu-
dem kann der tatsächliche Leverage des Portfolios 
von dem vorstehend genannten erwarteten Le-
verage-Grad abweichen. 

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der 3-Monats LIBOR (GBP). Das Port-
folio nutzt die Referenzbenchmark zu Vergleichs-
zwecken in Bezug auf die Wertentwicklung. Das 
Portfolio wird aktiv verwaltet und die Referenz-
benchmark des Portfolios schränkt den Anlagever-
walter in keiner Weise bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio kann 
zwar unter bestimmten Marktbedingungen und im 
freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 

anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 
 

Andere Anlagestrategien 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als kurzfristige Schutzmaß-
nahme oder zur Erfüllung von Rücknahmen kann 
das Portfolio ohne Einschränkung Barmittel, bar-
geldnahe Mittel oder kurzfristige festverzinsliche 
Obligationen einschließlich Geldmarktinstrumente 
halten. 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio kann bis zu 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, für die kein aufnahmebereiter Markt besteht. 
Vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer (5) der „An-
lagebeschränkungen" in Anhang A zu Teil II. Das 
Portfolio kann daher unter Umständen derartige 
Wertpapiere nicht ohne Weiteres verkaufen. Diese 
Wertpapiere können darüber hinaus auch vertragli-
chen Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterver-
kaufs unterliegen. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

    
Ablauf der 
Annahme-
fristen 
 
 
 
 
 
 
Ausschüt-
tungen* 

 
Für auf britische Pfund Sterling lau-
tende Anteilklassen: 

16:00 Uhr US Eastern Time an jedem 
Geschäftstag 
 
Für Anteilklassen mit Währungsabsi-
cherung (Hedged-Anteilklassen) 
18:00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 
 
Für Anteile der Klassen A2, I2, S und 
S1: 
keine.  
 
Für Anteile der Klasse AR: 

Jährlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer auf Basis des Bruttoertrags 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
zu bestimmenden Ausschüttungsquote 
 
Für Anteile der Klasse SQD und 
S1QD: 
Vierteljährlich zu erklären und auszu-
zahlen 
 
Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“. 
 
* einschließlich Hedged-Anteilklassen. 

 
Portfolio-Wäh-
rung 

 
GBP 

 

 
Nettoinventar-
wertberechnung 

 
An jedem Geschäftstag 

 

 
Nettoinventar-
wertveröffentli-
chung 
 
 
Bezeichnung der 
Anteilklassen 

 
Erhältlich bei der Verwal-
tungsgesellschaft und unter 
www.alliancebernstein.com 
 
H bezeichnet Anteilklassen 
mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen). Wei-
tere Informationen zur Absi-
cherung von Anteilklassen 
sind im Kapitel „Kauf von An-
teilen – Anteilklassen mit 
Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)“ und 
„Risikofaktoren – Hedged-
Anteilklassen“ in Teil II auf-
geführt. 

 

Gebühren und weitere Merkmale der Anteilklassen1 

 

 
Erstausgabeauf-

schlag2 
Verwaltungs-

gebühr3 Vertriebsgebühr4 

 
Rücknahmeabschlag 

(CDSC)5 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen  
     

Anteile der Klasse I27 bis zu 1,50% 0,50% keine keiner 
     
Anteile der Klasse S6 keiner keine keine keiner 
     
Anteile der Klasse SQD6 keiner keine keine keiner 
     
Anteile der Klasse S16 keiner 0,45% keine keiner 
     

Anteile der Klasse S1QD6 keiner 0,45% keine keiner 
Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklas-
sen) 

 

     

Anteile der Klasse A2 
USD H 

bis zu 5,00% 1,00% keine keiner 

     
Anteile der Klasse I2 USD 
H7 

bis zu 1,50% 0,50% keine keiner 

     
Anteile der Klasse S USD 
H6 

keiner keine keine 
keiner 
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Anteile der Klasse S1 
USD H6 

keiner 0,45% keine keiner 

     

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen)  

     

Anteile der Klasse A2 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,00% keine keiner 

     
Anteile der Klasse AR 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,00% keine keiner 

     
Anteile der Klasse I2 EUR 
H7 

bis zu 1,50% 0,50% keine keiner 

     
Anteile der Klasse S EUR 
H6 

keiner keine keine 
keiner 

     
Anteile der Klasse S1 
EUR H6 

keiner 0,45% keine keiner 

     

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-
Anteilklassen) 

 

     

Anteile der Klasse A2 
CHF H 

bis zu 5,00% 1,00% keine keiner 

     

Anteile der Klasse I2 CHF 
H7 

bis zu 1,50% 0,50% keine 
keiner 

 
 

     

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-An-
teilklassen) 

 

     

Anteile der Klasse A2 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,00% keine keiner 

Anteile der Klasse S1 
SGD H6 keiner 0,45% keine keiner 

Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse S NZD 
H6 

keiner keine keine 
keiner 

     

 
 
1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. Vgl. 
hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ in Teil II. Die Verwaltungs-
gesellschaft hat sich für den Fall, dass in einem Ge-
schäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und Auf-
wendungen für die nachstehend aufgeführten Anteilklas-
sen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungsgebühr 
und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten Gebühren 
und Aufwendungen, inklusive der Luxemburger Taxe 
d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von bestimmten 
anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen und Kre-
ditzinsen) die im Folgenden genannten Prozentsätze des 
durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse (sowie den 

betreffenden H-Anteilklassen) zuzurechnenden Nettoin-
ventarwerts des Portfolios für das jeweilige Geschäfts-
jahr übersteigt –1,25 % (A2), 1,25 % (AR) und 0,70 % 
(I2) – freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht 
einzuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen von 
den an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden Zah-
lungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Aufwen-
dungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Verwal-
tungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern 
im Namen des Fonds eine entsprechende anders lau-
tende Mitteilung macht. 

2 Als Prozentsatz des Kaufpreises.  
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr sind un-
ter „Zusätzliche Informationen – Kosten und Gebüh-
ren“ in Teil II ausgeführt. 
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4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.   

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. 

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klas-
sen S und SQD (und die betreffenden Anteile der H-Klas-
sen) sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit 
der Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag geschlossen 
haben und denen eine gesonderte Verwaltungsgebühr 
berechnet wird. 

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 
 

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 

Angebots-
währungen Mindesterstan-

lage* 
Mindestfolgean-

lage* 

Maximaler 
Anlagebe-

trag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen  

Anteile der Klasse I2 GBP £500.000** keine keiner 0,05% 
      
Anteile der Klasse S GBP £25.000.000** keine  keiner  0,01% 
      
Anteile der Klasse 
SQD 

GBP 
£25.000.000** keine  

keiner  
0,01% 

      
Anteile der Klasse S1 GBP £25.000.000** keine  keiner  0,01% 
      
Anteile der Klasse 
S1QD 

GBP 
£25.000.000** keine  

keiner  
0,01% 

      

 

Abgesi-
cherte Wäh-

rungen 
Mindesterstan-

lage* 

Mindestfolgean-

lage* 

Maximaler 
Anlagebe-

trag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-An-
teilklassen) 

 
 

      
Anteile der Klasse A2 
USD H 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

      
Anteile der Klasse I2 
USD H 

USD $1.000.000** keine keiner 0,05% 

      
Anteile der Klasse S 
USD H 

USD $25.000.000** keine keiner 0,01% 

      
Anteile der Klasse S1 
USD H 

USD $25.000.000** keine keiner 0,01% 

      
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklas-
sen) 

 
 

      
Anteile der Klasse A2 
EUR H 

EUR 
€2.000 €750 keiner 0,05% 

      
Anteile der Klasse AR 
EUR H 

EUR 
€2.000 €750 keiner 0,05% 
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Anteile der Klasse I2 
EUR H 

EUR 
€1.000.000** keine keiner 0,05% 

      
Anteile der Klasse S 
EUR H 

EUR 
€20.000.000** keine keiner 0,01% 

      
Anteile der Klasse S1 
EUR H 

EUR 
€20.000.000** keine keiner 0,01% 

      
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-
Hedged-Anteilklassen) 

 
 

      
Anteile der Klasse A2 
CHF H 

CHF 
CHF2.000 CHF1.000 keiner 0,05% 

      
Anteile der Klasse I2 
CHF H 

CHF 
CHF1 Mio.** keine keiner 0,05% 

      
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-
Anteilklassen) 

 
 

      
Anteile der Klasse A2 
SGD H 

SGD 
S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse S1 
SGD H 

SGD 
S$30 Mio.** keine keiner 0,01% 

      
Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse S 
NZD H 

NZD NZD45 Mio.** keine keiner 0,01% 

 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten 
werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf ver-
zichten. 

 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio viertel-
jährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zu dem Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden daher keine Anwendung. Dieses 
Portfolio wendet die Value-at-Risk („VaR“)-Methode 
an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz sind in 
„Anhang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf 
Finanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Änderungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinswertpapiere oder Festzinswertpapiere von ent-
sprechender Qualität anlegt. Das Portfolio hat keine 
bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein mittle-
res bis höheres Risiko tolerieren können und die das 

Ertragspotenzial eines Portfolios von festverzinsli-
chen Anleihen mit und ohne Investment Grade-Ra-
ting nutzen möchten. Anleger sollten sich im Hin-
blick darauf, ob die Anteile des Portfolios für ihre je-
weiligen Anlagebedürfnisse geeignet sind, mit ihrem 
Finanzberater in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klasse AR (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären und 
auszuzahlen. Ausschüttungen können aus Bruttoer-
trägen (vor Abzug von Gebühren und Kosten) erfol-
gen und realisierte und nicht realisierte Gewinne 
und den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
des Kapital enthalten. Da durch Gebühren und Kos-
ten die Ausschüttungsquote nicht gesenkt wird, ver-
ringert sich der Nettoinventarwert je Anteil der be-
treffenden Anteilklassen um diese Gebühren und 
Kosten. 

Für die Anteile der Klassen SQD und S1QD (sowie 
bei den entsprechenden Anteilen der H-Klassen) 
beabsichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen 
vierteljährlich zu erklären und auszuzahlen, die in 
voller Höhe oder nahezu in voller Höhe den Nettoer-
trägen des Portfolios entsprechen, welche dieser 
Anteilklasse zuzurechnen sind. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für 
die Anteile der Klassen A2, I2, S und S1 (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüt-
tungen auszuzahlen. Etwaige den Anteilen zuzu-
rechnende Nettoerträge und realisierte Nettoge-
winne werden daher im Nettoinventarwert dieser 
Anteile berücksichtigt. 
 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, SQD, S1 
und S1QD erhält die Verwaltungsgesellschaft für 
alle Anteile (und die entsprechenden H-Anteilklas-
sen) des Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem 
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Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des 
tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen der Klassen S, SQD, S1 und S1QD 
(und den entsprechenden Anteilen der H-Klassen) 
zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 
USD 50.000 oder, falls niedriger, 0,01 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
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Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle werden aus dem Ver-
mögen des Portfolios gezahlt, welches an jedem 
Geschäftstag basierend auf dem Nettoinventarwert 
des der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden 
Vermögens berechnet wird. Die Zahlung erfolgt mo-
natlich. Diese Gebühren werden einen in Teil II des 
Prospekts unter „Gebühren der Verwaltungsstelle, 
der Verwahrstelle und der Transferstelle“ festgeleg-
ten Höchstbetrag nicht überschreiten. Diese tat-
sächlich vom Portfolio zu tragenden Gebühren kön-
nen in Abhängigkeit vom Vermögen des Portfolios, 
dem Transaktionsvolumen oder anderer Gründe hö-
her oder niedriger sein.

 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios sind, sobald verfügbar, in den we-
sentlichen Anlegerinformationen des Portfolios und 
unter www.alliancebernstein.com ausgeführt.  

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 4. Dezember 2013 als Port-
folio des Fonds unter dem Namen Diversified Yield 
Plus Portfolio errichtet und am 31. Oktober 2018 in 
Global Dynamic Bond Portfolio umbenannt. 
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AB SICAV I—Concentrated Global Equity Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung von langfristigem 
Kapitalzuwachs ausgelegt. 

Anlagepolitik  

Das Portfolio ist bestrebt, sein Anlageziel durch die 
Anlage in ein aktiv verwaltetes konzentriertes Port-
folio aus Aktienwerten und anderen übertragbaren 
Wertpapieren wie Optionsscheinen auf übertrag-
bare Wertpapiere zu erreichen, die jeweils von einer 
begrenzten Zahl von Emittenten weltweit begeben 
werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters 
qualitativ hochwertig sind und ein prognostizierba-
res Wachstumspotenzial aufweisen. Die Auswahl 
dieser Unternehmen erfolgt aufgrund spezifischer 
Wachstums- und Unternehmensmerkmale, der Ent-
wicklung ihrer Erträge, ihrer Finanzlage und der Er-
fahrung der Geschäftsleitung. Um die Unternehmen 
zu bestimmen und zu analysieren, die der Anlage-
verwalter für seine Anlagen als von höchster Quali-
tät einstuft, setzt er eine „Bottom-Up“ Analyse ein.   

Das Portfolio ist bestrebt, sein Anlageziel durch die 
Anlage in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unter-
nehmen an Märkten der ganzen Welt zu erreichen, 
darunter sowohl Emittenten der Industrieländer als 
auch Emittenten an Schwellenmärkten. 

Der Anlageverwalter setzt verschiedene Mittel zum 
Screening von Unternehmen auf ihre unternehmeri-
schen Beteiligungen an bestimmten Branchen oder 
Tätigkeiten, die möglicherweise nicht den sog. ESG-
Kriterien (d. h. bestimmten Vorgaben in den Berei-
chen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) 
entsprechen. Falls eine solche unternehmerische 
Beteiligung festgestellt wird, wird das Portfolio keine 
Wertpapiere des betreffenden Emittenten erwerben 
bzw. vom Portfolio gehaltene Wertpapiere dieses 
Emittenten veräußern. Die für das Portfolio in einem 
bestimmten Zeitraum eingesetzten Screenings sind 
auf Anfrage beim Fonds erhältlich. 

Das Portfolio kann in Stammaktien einschließlich I-
POs und in Stammaktien wandelbarer Wertpapiere, 
Vorzugsaktien, Aktienwerte von Real Estate Invest-
ment Trusts („REITs“), Hinterlegungsscheine (Ame-
rican Depository Receipts („ADRs“) und Global De-
positary Receipts („GDRs“)) und börsengehandelte 
Fonds („ETFs“) anlegen, welche die Voraussetzun-
gen eines OGAW oder eines zulässigen OGA im 
Sinne von Art. 41 Abs. 1 e) des Gesetzes von 2010 
erfüllen, sowie in Finanzderivate. 

Währungsmanagement. Das Portfolio kann Wäh-
rungsmanagementtechniken einsetzen, um das 

Währungsrisiko abzusichern oder um ein Engage-
ment zu erzielen, das höher ist als das von den zu-
grunde liegenden Aktienanlagen gebotene Engage-
ment. 

Der Anlageverwalter kann Anlagen in Wertpapiere, 
die auf andere Währungen als US-Dollar lauten, ge-
genüber dem US-Dollar absichern. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios derivative Produkte und Strategien einsetzen. 
Zu diesen Finanzderivaten (einschließlich OTC- und 
börsengehandelter Finanzderivate) können insbe-
sondere auch Optionen, Futures, Termingeschäfte 
und Swaps (einschließlich Transaktionen mit Aktien-
werten und Devisen sowie sog. „Local-Access-Pro-
dukte“ (wie aktienbezogene Zertifikate, Genuss-
scheine und Optionsscheine)) gehören. Diese Fi-
nanzderivate sowie Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement werden in erster Linie (i) als 
Alternative zur Direktanlage in die zugrunde liegen-
den Wertpapiere, (ii) zur Absicherung gegen Risiken 
an den Aktienmärkten, emittentenspezifische Risi-
ken sowie gegen Währungsschwankungen und (iii) 
für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt.   

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften 
(„TRSs“) ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter be-
stimmten Umständen höher sein kann.   

Art der Geschäfte Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 
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Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der MSCI World Index. Das Portfolio 
nutzt die Referenzbenchmark zu Vergleichszwe-
cken in Bezug auf die Wertentwicklung. Das Portfo-
lio wird aktiv verwaltet und die Referenzbenchmark 
des Portfolios schränkt den Anlageverwalter in kei-
ner Weise bei der Umsetzung der Anlagestrategie 
des Portfolios ein. Das Portfolio kann zwar unter be-
stimmten Marktbedingungen und im freien Ermes-
sen des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil 
der Bestandteile der Referenzbenchmark halten, es 
wird allerdings nicht in jedes der in der Referenz-
benchmark enthaltenen Wertpapiere anlegen und 
kann auch Wertpapiere halten, die nicht Teil der Re-
ferenzbenchmark sind. 

Andere Anlagestrategien 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio kann bis zu 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, für die kein aufnahmebereiter Markt besteht. 
Vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer (5) der „An-
lagebeschränkungen" in Anhang A zu Teil II. Das 
Portfolio kann daher unter Umständen derartige 
Wertpapiere nicht ohne Weiteres verkaufen. Diese 
Wertpapiere können darüber hinaus auch vertragli-
chen Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterver-
kaufs unterliegen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als kurzfristige Schutzmaß-
nahme, zur Erfüllung von Rücknahmen oder in Er-
wartung von Anlagen an verschiedenen internatio-
nalen Märkten kann das Portfolio Barmittel, bargeld-
nahe Mittel oder kurzfristige festverzinsliche Wert-
papiere halten, einschließlich Geldmarktinstrumen-
ten. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.  

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind.  

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung USD  Ablauf der 
Annahme-
frist 

18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 

 
Nettoinventarwert-
berechnung 
 
Nettoinventarwert-
veröffentlichung 
 
Bezeichnung der 
Anteilklassen 

An jedem Geschäftstag 
 
 

www.alliancebernstein.com. 
 
 
H bezeichnet Anteilklassen mit 

Währungsabsicherung (Hedged-
Anteilklassen). Weitere Informa-
tionen zur Absicherung von An-
teilklassen sind im Kapitel „Kauf 
von Anteilen – Anteilklassen mit 
Währungsabsicherung (Hedged-
Anteilklassen)“ und „Risikofakto-
ren – Hedged-Anteilklassen“ in 
Teil II aufgeführt. 

 Ausschüt-
tungen* 

Für Anteile der Klassen A, C, I, N, S 
und S1 
Keine  
 
Für Anteile der Klasse AD 

Monatlich zu erklären und auszuzah-
len  
 
Für Anteile der Klasse AR 

Jährlich zu erklären und auszuzah-
len, mit einer auf Basis des Bruttoer-
trags (vor Abzug von Gebühren und 
Kosten) zu bestimmenden Ausschüt-
tungsquote 
Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“ 

* einschließlich Hedged-Anteilklas-
sen 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1  

  
Erstausgabeauf-

schlag2 

 

 
Verwaltungsge-

bühr3 

 

 
Vertriebsgebühr4 

 

 
Rücknahmeab-

schlag (CDSC)5 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A 
 

bis zu 5,00% 1,70% keine keiner 

Anteile der 
Klasse I7 
 

bis zu 1,50% 0,85% keine keiner 

Anteile der Klasse 
C 
 

keiner 
 

2,15% 
 

keine 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 1,0% 
Haltedauer 1 

Jahr und länger 
= 0% 

Anteile der Klasse 
N 
 

bis zu 3,00% 2,15% keine 

keiner 

Anteile der Klasse 
S6 

 

keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse 
S16 

 

keiner 0,85% keine keiner 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse AR 
 

bis zu 5,00% 1,70% keine keiner 

Anteile der Klasse 
I7 

 

bis zu 1,50% 0,85% keine keiner 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 
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Anteile der Klasse 
S6 

 

keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse 
I7 

 

bis zu 1,50% 0,85% keine keiner 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A EUR H 
 

bis zu 5,00% 1,70% keine keiner 

Anteile der Klasse I 
EUR H7 
 

bis zu 1,50% 0,85% keine keiner 

Anteile der Klasse 
S EUR H6 

 

keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H6 

 

keiner 0,85% keine keiner 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
CHF H7 
 

bis zu 1,50% 0,85% keine keiner 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
GBP H7 
 

bis zu 1,50% 0,85% keine keiner 

Anteile der Klasse 
S GBP H6 

 

keiner keine keine keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A SGD H 
 

bis zu 5,00% 1,70% keine keiner 

Anteile der Klasse 
AD SGD H 
 

bis zu 5,00% 1,70% keine keiner 

Anteile der Klasse 
S1 SGD H6 
 

keiner 0,85% keine keiner 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
CAD H7 
 

bis zu 1,50% 0,85% keine keiner 

 
 
1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Pros-
pekts. Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, 
dass in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Ge-
bühren und Aufwendungen für die nachstehend aufge-
führten Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der 
Verwaltungsgebühr und aller anderen Kosten und Ge-
bühren, die unter „Zusätzliche Informationen – Kosten 
und Gebühren” in Teil II aufgeführt sind, inklusive der Lu-
xemburger Taxe d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme 
von bestimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovi-
sionen und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten 

Prozentsätze des durchschnittlichen der jeweiligen An-
teilklasse (und den entsprechenden H-Anteilklassen) zu-
zurechnenden Nettoinventarwerts des Portfolios für das 
jeweilige Geschäftsjahr übersteigt –1,89 % (A), 1,89 % 
(AD), 1,89 % (AR), 2,45 % (C), 0,99 % (I), 2.45 % (N), 
0,15 % (S) und 1,00 % (S1) – freiwillig dazu verpflichtet, 
dem Fonds das Recht einzuräumen, diese Gebühren 
und Aufwendungen von den an die Verwaltungsgesell-
schaft zu leistenden Zahlungen abzuziehen, bzw. diese 
Gebühren und Aufwendungen selbst zu tragen; diese 
Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft gilt so lange, 
bis sie den Anteilinhabern im Namen des Fonds eine ent-
sprechende anders lautende Mitteilung macht.  

2 Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
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Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Die Händler können für die An-
teile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen auf die 
Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S (und der betreffenden H-Anteilklassen) sind institutio-
nellen Anlegern vorbehalten, die mit der Verwaltungsge-
sellschaft eine Vereinbarung geschlossen haben und de-
nen die Anlageverwaltungsgebühren getrennt berechnet 
werden. 

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen  
 

 Angebotswäh-
rungen Mindesterstanlage* 

Mindestfolgean-
lage* 

Maximaler Anlage-
betrag** 

Luxemburger 
Taxe d’Abonne-

ment*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A 
 

US-Dollar 
HKD 

 

$2.000 
HK$15.000 

$750 
HK$5.000 

keiner 
 

0,05% 
 

Anteile der Klasse C US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
 

US-Dollar 
HKD 

 

$1.000.000** 

HK$8.000.000** 

keine keiner 
 

0,05% 
 

Anteile der Klasse N US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 
Anteile der Klasse S 
 

US-Dollar 
 

$25.000.000** 

 
keine keiner 0,01% 

 

Anteile der Klasse S1 
US-Dollar 

EUR 
$25.000.000** 

€20.000.000** 
keine keiner 0,01% 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse AR 
 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
 

EUR €1.000.000** keine keiner 0,05% 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse S 
 

GBP 
 

£15.000.000** 

 
keine keiner 0,01% 

 
Anteile der Klasse I 
 

GBP 
 

£1.000.000** 

 
keine keiner 0,05% 

 
      

 Abgesicherte 

Währungen Mindesterstanlage* 

Mindestfolgean-

lage* 

Maximaler Anlage-

betrag** 

Luxemburger 
Taxe d’Abonne-

ment*** 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
EUR H 
 

EUR 
 

€2.000 
 

€750 
 

keiner 0,05% 
 

Anteile der Klasse I EUR 
H 
 

EUR 
 

€1.000.000** keine keiner 0,05% 
 

Anteile der Klasse S 
EUR H 
 

EUR 
 

€20.000.000** 

 
keine keiner 0,01% 

 

Anteile der Klasse S1 
EUR H 
 

EUR 
 

€20.000.000** 

 
keine keiner 0,01% 

 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I CHF 
H 
 

CHF 
 

CHF1.000.000** 
 

keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I GBP 
H 
 

GBP 
£1.000.000** 

 
keine 

 
keiner 

 

0,05% 

Anteile der Klasse S 
GBP H 
 

GBP 
 

£15.000.000** 

 
keine keiner 

0,01% 
 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H 
 

SGD 
 

S$3.000 
 

S$1.000 
 

keiner 0,05% 
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Anteile der Klasse AD 
SGD H 
 

SGD 
 

S$3.000 
 

S$1.000 
 

keiner 0,05% 
 

Anteile der Klasse S1 
SGD H 
 

SGD 
 

S$20.000.000** 

 
keine keiner 0,01% 

 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I CAD 
H 
 

CAD 
 

C$1.300.000** keine keiner 0,05% 
 

      

 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern 

diese angeboten werden. 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen 
darauf verzichten. 

 

 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio 
vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung.  

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 

Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klasse AD (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären und 
auszuzahlen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine 
stabile Ausschüttungsquote pro Anteil für diese An-
teilklassen aufrechtzuerhalten. Für die Anteile der 
Klasse AR beabsichtigt der Verwaltungsrat, Aus-
schüttungen jährlich zu erklären und auszuzahlen. 
Ausschüttungen können aus dem Bruttoertrag (vor 
Abzug von Gebühren und Kosten), aus realisierten 
und nicht realisierten Gewinnen und aus dem den 
betreffenden Anteilklassen zuzurechnenden Kapital 
erfolgen. Über die Nettoerträge (Bruttoertrag abzüg-
lich Gebühren und Kosten) hinausgehende Aus-
schüttungen können auch Rückzahlungen des ur-
sprünglich vom Anleger investierten Kapitals bein-
halten und damit zu einer Verringerung des Nettoin-
ventarwerts je Anteil der betreffenden Anteilklasse 
führen.   

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A, C, I, N, S und S1 (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüt-
tungen auszuzahlen. Die den Anteilen zuzurechnen-
den Nettoerträge und realisierten Nettogewinne 
werden daher im Nettoinventarwert dieser Anteile 
berücksichtigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S und S1 
(und der entsprechenden H-Anteilklassen) erhält die 
Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile des Portfo-
lios eine jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermö-
gen auf den gesamten den Anteilen zuzurechnen-
den Nettoinventarwert, die 0,05 % des tagesdurch-
schnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die Ver-
waltungsgesellschaft erhält eine jährliche Gebühr 
aus dem Portfoliovermögen auf den gesamten den 
Anteilen der Klassen S und S1 (und den entspre-
chenden Anteilen der H-Klassen) zuzurechnenden 
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Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, falls nied-
riger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen Nettoin-
ventarwerts beträgt. 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle werden aus dem Ver-
mögen des Portfolios gezahlt, welches an jedem 
Geschäftstag basierend auf dem Nettoinventarwert 
des der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden 
Vermögens berechnet wird. Die Zahlung erfolgt mo-

natlich. Diese Gebühren werden einen in Teil II 
des Prospekts unter „Gebühren der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle“ 

festgelegten Höchstbetrag nicht überschreiten. 
Diese tatsächlich vom Portfolio zu tragenden Ge-
bühren können in Abhängigkeit vom Vermögen des 
Portfolios, dem Transaktionsvolumen oder aus an-
deren Gründen höher oder niedriger sein. Diese Ge-
bühren können durch die in Fußnote 1 unter „Kosten 
und Gebühren der Anteilklassen“ aufgeführten Ge-
samtkostengrenzen begrenzt sein. 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios sind, sobald verfügbar, in den we-
sentlichen Anlegerinformationen des Portfolios und 
unter www.alliancebernstein.com ausgeführt.

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 4. Dezember 2013 als Port-
folio des Fonds errichtet 

 

http://www.alliancebernstein.com/
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AB SICAV I—Concentrated US Equity Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung von langfristigem 
Kapitalzuwachs ausgelegt. 

Anlagepolitik  

Das Portfolio ist bestrebt, sein Anlageziel durch die 
Anlage in ein aktiv verwaltetes konzentriertes Port-
folio aus Aktienwerten und anderen übertragbaren 
Wertpapieren wie Optionsscheinen auf übertrag-
bare Wertpapiere zu erreichen, die von einer be-
grenzten Zahl von US-Emittenten begeben werden, 
die nach Ansicht des Anlageverwalters qualitativ 
hochwertig sind und ein prognostizierbares Wachs-
tumspotenzial aufweisen. Die Auswahl dieser Unter-
nehmen erfolgt aufgrund spezifischer Wachstums- 
und Unternehmensmerkmale, der Entwicklung ihrer 
Erträge, ihrer Finanzlage und der Erfahrung der Ge-
schäftsleitung. Um die Unternehmen zu bestimmen 
und zu analysieren, die der Anlageverwalter für 
seine Anlagen als von höchster Qualität einstuft, 
setzt er eine „Bottom-Up“ Analyse ein.  

Der Anlageverwalter setzt verschiedene Mittel zum 
Screening von Unternehmen auf ihre unternehmeri-
schen Beteiligungen an bestimmten Branchen oder 
Tätigkeiten hin, die möglicherweise nicht den sog. 
ESG-Kriterien (d. h. bestimmten Vorgaben in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-
rung) entsprechen, ein. Falls eine solche unterneh-
merische Beteiligung festgestellt wird, wird das Port-
folio keine Wertpapiere des betreffenden Emittenten 
erwerben bzw. vom Portfolio gehaltene Wertpapiere 
dieses Emittenten veräußern. Die für das Portfolio in 
einem bestimmten Zeitraum eingesetzten Scree-
nings sind auf Anfrage beim Fonds erhältlich. 

Das Portfolio kann in Stammaktien einschließlich I-
POs und in Stammaktien wandelbarer Wertpapiere, 
Vorzugsaktien, Aktienwerte von Real Estate Invest-
ment Trusts („REITs“), Hinterlegungsscheine (Ame-
rican Depository Receipts („ADRs“)) und börsenge-
handelte börsengehandelte Fonds („ETFs“) anle-
gen, welche die Voraussetzungen eines OGAW o-
der eines zulässigen OGA im Sinne von Art. 41 Abs. 
1 e) des Gesetzes von 2010 erfüllen, sowie in Fi-
nanzderivate. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios derivative Produkte und Strategien einsetzen. 
Zu diesen Finanzderivaten (einschließlich OTC- und 
börsengehandelter Finanzderivate) können insbe-
sondere auch Optionen, Futures, Termingeschäfte 

und Swaps (einschließlich Transaktionen mit Aktien-
werten und Devisen sowie sog. „Local-Access-Pro-
dukte“ (wie aktienbezogene Zertifikate, Genuss-
scheine und Optionsscheine)) gehören. Diese Fi-
nanzderivate sowie Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement werden in erster Linie (i) als 
Alternative zur Direktanlage in die zugrunde liegen-
den Wertpapiere, (ii) zur Absicherung gegen Risiken 
an den Aktienmärkten, emittentenspezifische Risi-
ken sowie gegen Währungsschwankungen und (iii) 
für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt.   

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften 
(„TRSs“) ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter be-
stimmten Umständen höher sein kann.   

Art der Geschäfte Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der S&P 500 Index. Das Portfolio nutzt 
die Referenzbenchmark zu Vergleichszwecken in 
Bezug auf die Wertentwicklung. Das Portfolio wird 
aktiv verwaltet und die Referenzbenchmark des 
Portfolios schränkt den Anlageverwalter in keiner 
Weise bei der Umsetzung der Anlagestrategie des 
Portfolios ein. Das Portfolio kann zwar unter be-
stimmten Marktbedingungen und im freien Ermes-
sen des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil 
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der Bestandteile der Referenzbenchmark halten, es 
wird allerdings nicht in jedes der in der Referenz-
benchmark enthaltenen Wertpapiere anlegen und 
kann auch Wertpapiere halten, die nicht Teil der Re-
ferenzbenchmark sind. 

Andere Anlagestrategien 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio kann bis zu 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, für die kein aufnahmebereiter Markt besteht. 
Vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer (5) der „An-
lagebeschränkungen" in Anhang A zu Teil II. Das 
Portfolio kann daher unter Umständen derartige 
Wertpapiere nicht ohne Weiteres verkaufen. Diese 
Wertpapiere können darüber hinaus auch vertragli-
chen Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterver-
kaufs unterliegen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als kurzfristige Schutzmaß-
nahme, zur Erfüllung von Rücknahmen oder in Er-
wartung von Anlagen an verschiedenen internatio-
nalen Märkten kann das Portfolio Barmittel, bargeld-
nahe Mittel oder kurzfristige festverzinsliche Wert-
papiere halten, einschließlich Geldmarktinstrumen-
ten. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.  

 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umstän-
den nicht möglich.

 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind.  

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 
Portfolio-Währung USD  Ablauf der 

Annahme-
frist 

18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 

Nettoinventarwert-
berechnung 
 
Nettoinventarwert-
veröffentlichung 
 
Bezeichnung der 
Anteilklassen 

An jedem Geschäftstag 
 
www.alliancebernstein.com 
 
 
H bezeichnet Anteilklassen 

mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen). 
Weitere Informationen zur 
Absicherung von Anteilklas-
sen sind im Kapitel „Kauf von 
Anteilen – Anteilklassen mit 
Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)“ und 
„Risikofaktoren – Hedged-
Anteilklassen“ in Teil II auf-
geführt. 
 

 Ausschüt-
tungen* 

Für Anteile der Klasse AR 
Jährlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer auf Basis des Bruttoertrags 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
zu bestimmenden Ausschüttungsquote 
 

Für Anteile der Klasse SD 
Monatlich zu erklären und auszuzah-
len 

 
Für Anteile der Klassen A, C, N, I, S 
und S1 
keine  

Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“ 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1  

  

Erstausgabeauf-
schlag2 

 

Verwaltungsge-
bühr3 

 

Vertriebsge-
bühr4 

 

Rücknahmeabschlag 
(CDSC)5 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 
Anteile der Klasse C keiner 2,05% keine Haltedauer 0–1 Jahr = 

1,0% 
Haltedauer 1 Jahr und 

länger = 0% 
Anteile der Klasse N bis zu 3,00% 2,05% keine Keiner 
Anteile der Klasse I7 bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 
Anteile der Klasse 
S6 

keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse 
SD6 

keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S16 

keiner 0,75% keine Keiner 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 
Anteile der 
Klasse AR 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I7 bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse I 
EUR H7† 

bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 

Anteile der Klasse S 
EUR H6 

keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H6 

keiner 0,75% keine Keiner 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
AUD H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

http://www.acmbernstein.com/
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Anteile der Klasse I 
AUD H7 

bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse I 
SGD H7 

bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S1 SGD H6 

keiner 0,75% keine Keiner 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
CHF H7 

bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
GBP H7 

bis zu 1,50% 0,80% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S1 GBP H6 

keiner 0,75% keine Keiner 

     

 
 
1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, 

der Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Ge-
bühren aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie 
nachstehend unter „Weitere Informationen zum Port-
folio – Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ erläutert. Das Portfolio trägt außerdem seine 
sonstigen Aufwendungen. Vgl. hierzu „Kauf von Antei-
len“ und „Zusätzliche Informationen – Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II dieses Prospekts. Die Verwaltungs-
gesellschaft hat sich für den Fall, dass in einem Ge-
schäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und Auf-
wendungen für die nachstehend aufgeführten Anteil-
klassen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungs-
gebühr und aller anderen Kosten und Gebühren, die 
unter „Zusätzliche Informationen – Kosten und Gebüh-
ren” in Teil II aufgeführt sind, inklusive der Luxembur-
ger Taxe d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme von 
bestimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisi-
onen und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten 
Prozentsätze des durchschnittlichen der jeweiligen 
Anteilklasse (und den entsprechenden H-Anteilklas-
sen) zuzurechnenden Nettoinventarwerts des Portfo-
lios für das jeweilige Geschäftsjahr übersteigt –1,79 % 
(A), 1,79 % (AR), 2,30 % (C), 2,30 % (N), 0,94 % (I), 
0,15 % (S), 0,15 % (SD) bzw. 0,90 % (S1) – freiwillig 
dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht einzuräumen, 
diese Gebühren und Aufwendungen von den an die 
Verwaltungsgesellschaft zu leistenden Zahlungen ab-
zuziehen, bzw. diese Gebühren und Aufwendungen 
selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Verwaltungs-
gesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern im 
Namen des Fonds eine entsprechende anders lau-
tende Mitteilung macht.  

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-

ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder 
andere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt 
wird. Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr 
finden Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten 
und Gebühren“ in Teil II.  

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basie-
rend auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile kön-
nen nur über Händler erworben werden, die von der 
Hauptvertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autori-
siert wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile 
in Erwägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern 
nähere Informationen einholen. Die Händler können für 
die Anteile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen 
auf die Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klas-
sen S und SD (und der betreffenden H-Anteilklassen) 
sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlos-
sen haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren 
getrennt berechnet werden. 

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 

† Für diese Anteile beabsichtigt der Fonds, den Status ei-
nes ausschüttenden Fonds für die Zwecke der Besteu-
erung im Vereinigten Königreich zu beantragen. Siehe 
„Anhang C: Zusätzliche Informationen für Anleger im 
Vereinigten Königreich“ in Teil II dieses Prospekts. 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen  
 

 Angebots-
währungen 

Mindesterst-
anlage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 

Taxe d’Abon-
nement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A 

US-Dollar 
HKD 

$2.000 
HK$15.000 

$750 
HK$5.000 

keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse C 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
N 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
US-Dollar 

HKD 
$1.000.000** 

HK$8.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S 

US-Dollar 
EUR 

$25.000.000** 

€20.000.000** 
keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
SD US-Dollar $25.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 

US-Dollar 
EUR 

$25.000.000** 

€20.000.000** 
keine keiner 0,01% 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AR 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I GBP £1.000.000** keine keiner 0,05% 
      

 

 

Abgesi-
cherte 
Währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d’Abon-
nement*** 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A EUR H 

EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
EUR H 

EUR €1.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S EUR H 

EUR €20.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H 

EUR €20.000.000** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
AUD H 

AUD A$1.000.000** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 

SGD H SGD S$1.500.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S1 SGD H 

SGD S$20.000.000** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
CHF H 

CHF CHF1.000.000** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
GBP H 
 

GBP £1.000.000** keine keiner 0,05% 
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Anteile der Klasse 
S1 GBP H 

GPB £15.000.000** keine keiner 0,01% 

      
 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 
Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klasse AR beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären 
und auszuzahlen. Ausschüttungen können aus dem 
Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), 
aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen und 
aus dem den betreffenden Anteilklassen zuzurech-
nenden Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge 
(Bruttoertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hin-
ausgehende Ausschüttungen können auch Rück-
zahlungen des ursprünglich vom Anleger investier-
ten Kapitals beinhalten und damit zu einer Verringe-
rung des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffen-
den Anteilklasse führen.   

Für die Anteile der Klasse SD beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären 
und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, 
eine stabile Ausschüttungsquote pro Anteil für diese 
Anteilklassen aufrechtzuerhalten; daher können 
Ausschüttungen aus dem Bruttoertrag (vor Abzug 
von Gebühren und Kosten), aus realisierten und 
nicht realisierten Gewinnen und aus dem den betref-
fenden Anteilklassen zuzurechnenden Kapital erfol-
gen. Über die Nettoerträge (Bruttoertrag abzüglich 
Gebühren und Kosten) hinausgehende Ausschüt-
tungen können auch Rückzahlungen des ursprüng-
lich vom Anleger investierten Kapitals beinhalten 
und damit zu einer Verringerung des Nettoinventar-
werts je Anteil der betreffenden Anteilklasse führen. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A, C, N, I, S und S1 (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüt-
tungen auszuzahlen. Die den Anteilen zuzurechnen-
den Nettoerträge und realisierten Nettogewinne 
werden daher im Nettoinventarwert dieser Anteile 
berücksichtigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, SD und S1 
(und der entsprechenden H-Anteilklassen) erhält die 
Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile des Portfo-
lios eine jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermö-
gen auf den gesamten den Anteilen zuzurechnen-
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den Nettoinventarwert, die 0,05 % des tagesdurch-
schnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die Ver-
waltungsgesellschaft erhält eine jährliche Gebühr 
aus dem Portfoliovermögen auf den gesamten den 
Anteilen der Klassen S, SD und S1 (und den ent-
sprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzurechnen-
den Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, falls 
niedriger, 0,01% des tagesdurchschnittlichen Netto-
inventarwerts beträgt. 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle werden aus dem Ver-
mögen des Portfolios gezahlt, welches an jedem 
Geschäftstag basierend auf dem Nettoinventarwert 
des der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden 
Vermögens berechnet wird. Die Zahlung erfolgt mo-

natlich. Diese Gebühren werden einen in Teil II 
des Prospekts unter „Gebühren der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle“ 

festgelegten Höchstbetrag nicht überschreiten. 
Diese tatsächlich vom Portfolio zu tragenden Ge-
bühren können in Abhängigkeit vom Vermögen des 

Portfolios, dem Transaktionsvolumen oder aus an-
deren Gründen höher oder niedriger sein. Diese Ge-
bühren können durch die in Fußnote 1 unter „Kosten 
und Gebühren der Anteilklassen“ aufgeführten Ge-
samtkostengrenzen begrenzt sein. 

 

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios sind, sobald verfügbar, in den we-
sentlichen Anlegerinformationen des Portfolios und 
unter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 4. Dezember 2013 als Portfolio 

des Fonds errichtet. 
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AB SICAV I—Global Core Equity Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung von langfristigem 
Kapitalzuwachs ausgelegt. 

Anlagepolitik  

Das Portfolio ist bestrebt, sein Anlageziel durch die 
Anlage in ein Portfolio aus Aktienwerten von Emit-
tenten an Märkten der ganzen Welt zu erreichen, da-
runter sowohl Emittenten der Industrieländer als 
auch Emittenten an Schwellen- und Grenzmärkten. 

Das Portfolio wird in erster Linie aus den Aktienwer-
ten von Unternehmen bestehen, die nach Auffas-
sung des Anlageverwalters im Vergleich zu den all-
gemeinen Aktienmärkten gute Aussichten auf at-
traktive Renditen bieten. Das Portfolio beabsichtigt 
nicht, bei seinen Anlagen einen bestimmten Anlage-
stil, einen bestimmten Wirtschaftssektor, ein Land o-
der Unternehmen einer bestimmten Größe zu be-
vorzugen. Das Portfolio überprüft Unternehmen auf 
ihre unternehmerischen Beteiligungen an bestimm-
ten Branchen oder Tätigkeiten, die möglicherweise 
nicht den sog. ESG-Kriterien (d. h. bestimmten Vor-
gaben in den Bereichen Umwelt, Soziales und Un-
ternehmensführung) entsprechen. Falls eine solche 
unternehmerische Beteiligung festgestellt wird, wird 
das Portfolio keine Wertpapiere des betreffenden 
Emittenten erwerben bzw. vom Portfolio gehaltene 
Wertpapiere dieses Emittenten veräußern. 

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass unter 
normalen Marktbedingungen mindestens 80 % des 
Gesamtvermögens des Portfolios in Aktienwerten 
angelegt sein wird. Das Portfolio kann in Stammak-
tien einschließlich IPOs, in Stammaktien wandel-
bare Wertpapiere, Vorzugsaktien, Aktienwerte von 
Real Estate Investment Trusts („REITs“), Hinterle-
gungsscheine (American Depository Receipts 
(„ADRs“) und Global Depositary Receipts („GDRs“)) 
und börsengehandelte Fonds („ETFs“) anlegen, 
welche die Voraussetzungen eines OGAW oder ei-
nes zulässigen OGA im Sinne von Art. 41 Abs. 1 e) 
des Gesetzes von 2010 erfüllen, sowie in Finanzde-
rivate. 

Währungsmanagement. Das Portfolio kann Wäh-
rungsmanagementtechniken einsetzen, um das 
Währungsrisiko abzusichern oder um ein Engage-
ment zu erzielen, das höher ist als das von den zu-
grunde liegenden Aktienanlagen gebotene Engage-
ment. 

Der Anlageverwalter kann Anlagen in Wertpapiere, 

die auf andere Währungen als US-Dollar lauten, ge-
genüber dem US-Dollar absichern. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios derivative Produkte und Strategien einsetzen. 
Zu diesen Finanzderivaten (einschließlich OTC- und 
börsengehandelter Finanzderivate) können insbe-
sondere auch Optionen, Futures, Termingeschäfte 
und Swaps (einschließlich Transaktionen mit Aktien-
werten und Währungen sowie sog. „Local-Access-
Produkte“ (wie aktienbezogene Zertifikate, Genuss-
scheine und Optionsscheine)) gehören. Diese Fi-
nanzderivate sowie Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement werden in erster Linie (i) als 
Alternative zur Direktanlage in die zugrunde liegen-
den Wertpapiere, (ii) zur Absicherung gegen Risiken 
an den Aktienmärkten, emittentenspezifische Risi-
ken sowie gegen Währungsschwankungen und (iii) 
für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt.  

Zudem können dem Portfolio jeweils Rechte zum 
Kauf zusätzlicher Aktien eines Unternehmens (Opti-
onsscheine) gewährt werden. Diese Rechte können 
am Markt ausgeübt oder verkauft werden. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 
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Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der MSCI All Country World Index 
(ACWI). Das Portfolio nutzt die Referenzbenchmark 
zu Vergleichszwecken in Bezug auf die Wertent-
wicklung. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und die 
Referenzbenchmark des Portfolios schränkt den An-
lageverwalter in keiner Weise bei der Umsetzung 
der Anlagestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio 
kann zwar unter bestimmten Marktbedingungen und 
im freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 
 

Andere Anlagestrategien 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio kann bis zu 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, für die kein aufnahmebereiter Markt besteht. 
Vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer (5) der „An-
lagebeschränkungen" in Anhang A zu Teil II. Das 
Portfolio kann daher unter Umständen derartige 
Wertpapiere nicht ohne Weiteres verkaufen. Diese 
Wertpapiere können darüber hinaus auch vertragli-
chen Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterver-
kaufs unterliegen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als kurzfristige Schutzmaß-
nahme, zur Erfüllung von Rücknahmen oder in Er-
wartung von Anlagen an verschiedenen internatio-
nalen Märkten kann das Portfolio Barmittel, bargeld-
nahe Mittel oder kurzfristige festverzinsliche Wert-
papiere halten, einschließlich Geldmarktinstrumen-
ten. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.  

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind.  

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt.  
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung USD  Ablauf der 
Annahme-
frist 

18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 

 

Nettoinventarwert-
berechnung 
 
Nettoinventarwert-
veröffentlichung 
 

Bezeichnung der 
Anteilklassen 
 

An jedem Geschäftstag 
 
www.alliancebernstein.com 
 
 

 
H bezeichnet Anteilklassen mit 

Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen). 
 
HP bezeichnet Portfolio-

Hedged-Anteilklassen. 
 
Weitere Informationen zur Absi-
cherung von Anteilklassen fin-
den Sie unter „Kauf von Antei-
len – Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung (Hedged-An-
teilklassen)“ und „Kauf von An-
teilen - Portfolio-Hedged-Anteil-
klassen“ sowie unter „Risikofak-
toren – Hedged-Anteilklas-
sen““ und „Risikofaktoren – 
Portfolio-Hedged Anteilklas-
sen“ in Teil II. 
 

 Ausschüt-
tungen* 

Für Anteile der Klassen A, C, N, I, S, S1, 
S1X, IX, RX und XX 

Keine  

Für Anteile der Klasse SD 
Monatlich zu erklären und auszuzahlen 
 

Für Anteile der Klasse AR 
Jährlich zu erklären und auszuzahlen, 
mit einer auf Basis des Bruttoertrags 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
zu bestimmenden Ausschüttungsquote 
 
Für Anteile der Klasse INN 
Jährlich zu erklären und auszuzahlen. 
 
Siehe nachstehend unter „Ausschüttun-
gen“ 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen 
und Portfolio-Hedged-Anteilklassen 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1  

  
Erstausgabeauf-

schlag2 

 
Verwaltungsge-

bühr3 

 

Vertriebsgebühr4 

Rücknahmeab-

schlag (CDSC)5 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A 
 

bis zu 5,00% 1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse C 
 

keiner 1,95% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse N 
 
Anteile der Klasse I7 
 

bis zu 3,00% 
 

bis zu 1,50% 
 

1,95% 

 
0,70% 

keine 
 

keine 

keiner 
 

keiner 

Anteile der Klasse 
S6 

 

keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse 
SD6 

 

keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S16 
 

keiner 0,60% keine Keiner 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse AR 
 

bis zu 5,00% 1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse I7 bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 

http://www.acmbernstein.com/
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Anteile der Klasse 
INN7 

bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S1X6‡ 

keiner 
0,375% 

keine Keiner 

Anteile der Klasse 
IX6* keiner 

0,65% 
keine Keiner 

Anteile der Klasse 
RX* 

bis zu 5,00% 
1,75% 

keine Keiner 

Anteile der Klasse 
XX6* 

keiner 
0,50% 

keine Keiner 

 
 

 
  

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen  

Anteile der Klasse I7 bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 
Anteile der Klasse 
S6 keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse 
XX6* 
 

keiner 0,50% keine Keiner 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
EUR H 
 

bis zu 5,00% 
1,50% 

keine Keiner 

Anteile der Klasse I 
EUR H7 
 

bis zu 1,50% 
0,70% 

keine Keiner 

Anteile der Klasse S 
EUR H6 

 

keiner keine keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H6 

keiner 
0,60% 

keine Keiner 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
AUD H 
 

bis zu 5,00% 1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse I 
AUD H7 
 

bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 

     
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H 
 

bis zu 5,00% 1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse I 
SGD H7 
 

bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
CHF H7 
 

bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 

Anteile der Klasse S 
CHF H6 

keiner keine keine Keiner 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
GBP H7 

bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 

Anteile der Klasse S 
GBP H6 

keiner keine keine Keiner 

     
Gegenüber der norwegischen Krone abgesicherte Anteilklassen (NOK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
S1 NOK H6 

keiner 0,60% keine Keiner 
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Gegenüber der norwegischen Krone abgesicherte Portfolio-Anteilklassen (NOK-Portfolio-Hedged-Anteil-
klassen) 

Anteile der Klasse S 
NOK HP6 keiner keine keine Keiner 

     
Anteile der Klasse 
S1 NOK HP6 keiner 0,60% keine Keiner 

     

 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, 

der Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebüh-
ren aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachste-
hend unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Ge-
bühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläu-
tert. Das Portfolio trägt außerdem seine sonstigen Auf-
wendungen. Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zu-
sätzliche Informationen – Kosten und Gebühren“ in Teil 
II dieses Prospekts. Die Verwaltungsgesellschaft hat 
sich für den Fall, dass in einem Geschäftsjahr der Ge-
samtbetrag der Gebühren und Aufwendungen für die 
nachstehend aufgeführten Anteilklassen des Portfolios 
(einschließlich der Verwaltungsgebühr und aller ande-
ren Kosten und Gebühren, die unter „Zusätzliche Infor-
mationen – Kosten und Gebühren” in Teil II aufgeführt 
sind, inklusive der Luxemburger Taxe d’Abonnement, 
jedoch mit Ausnahme von bestimmten anderen Steu-
ern, etwaigen Maklerprovisionen und Kreditzinsen) die 
im Folgenden genannten Prozentsätze des durch-
schnittlichen der jeweiligen Anteilklasse (und den ent-
sprechenden H- und HP-Anteilklassen) zuzurechnen-
den Nettoinventarwerts des Portfolios für das jeweilige 
Geschäftsjahr übersteigt – 1,90 % (A), 1,90 % (AR), 
2,35 % (C), 2,35 % (N), 1,10 % (I), 1,10 % (INN), 0,80 % 
(IX), 1,99 % (RX), 0,15 % (S), 0,15 % (SD), 0,75 % (S1), 
0,425 % (S1X) bzw. 0,65 % (XX) – freiwillig dazu ver-
pflichtet, dem Fonds das Recht einzuräumen, diese Ge-
bühren und Aufwendungen von den an die Verwaltungs-
gesellschaft zu leistenden Zahlungen abzuziehen, bzw. 
diese Gebühren und Aufwendungen selbst zu tragen; 
diese Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft gilt so 
lange, bis sie den Anteilinhabern im Namen des Fonds 
eine entsprechende anders lautende Mitteilung macht. 

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 

Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basie-
rend auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile kön-
nen nur über Händler erworben werden, die von der 
Hauptvertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autori-
siert wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile 
in Erwägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern 
nähere Informationen einholen. Die Händler können für 
die Anteile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen 
auf die Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klas-
sen S und SD (und der betreffenden H- und HP-Anteil-
klassen) sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die 
mit der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung ge-
schlossen haben und denen die Anlageverwaltungsge-
bühren getrennt berechnet werden. 

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 
‡ Die Anteile der Klasse S1X stehen für Neuanlagen nicht 

mehr zur Verfügung, außer für bestehende Anteilinha-
ber dieser Anteilklassen. 

 
* Anteilklassen, die am 29. Dezember 2014 im Zusam-

menhang mit der Übertragung sämtlicher Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten der CGS FMS - CPH Capi-
tal Global Equities auf das Portfolio aufgelegt wurden. 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen  
 

 Angebots-
währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d’Abon-

nement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A 

USD 
HKD 

$2.000 

HK$15.000 

$750 

HK$5.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 

Klasse C USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 

N USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
USD 

HKD 

$1.000.000** 

HK$8.000.000** 

keine keiner 
0,05% 

Anteile der Klasse 
S USD $25.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
SD USD $25.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 USD $25.000.000** keine keiner 0,01% 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der 

Klasse AR EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I EUR €1.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
INN EUR €1.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S1X EUR €100.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
IX EUR €1.000.000 keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
RX EUR €50 keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
XX EUR €20.000.000 keine keiner 0,01% 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I GBP £1.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S GBP £15.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
XX GBP £20.000.000 keine keiner 0,01% 

 

 

Abgesi-
cherte 

Währungen 
Mindesterstan-

lage* 
Mindest-

folgeanlage* 
Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d’Abon-

nement*** 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A EUR H EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
EUR H EUR €1.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S EUR H EUR €20.000.000** keine keiner 0,01% 
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Anteile der Klasse 

S1 EUR H EUR €20.000.000** keine keiner 0,01% 

      

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A AUD H AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

      

Anteile der Klasse I 
AUD H AUD  A$1.000.000** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A SGD H SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
SGD H 
 

SGD 

 

S$1.500.000** keine keiner 0,05% 

 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
CHF H CHF CHF1.000.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S CHF H 

 

CHF 

 

CHF25.000.000** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
GBP H 
 

 

GBP £1.000.000** 

 

keine 

 

keiner 

 

0,05% 

Anteile der Klasse 

S GBP H GBP £15.000.000 keine keiner 0,01% 

      

Gegenüber der norwegischen Krone abgesicherte Anteilklassen (NOK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
S1 NOK H NOK NOK 100 Mio.** keine keiner 0,01% 

      

Gegenüber der norwegischen Krone abgesicherte Portfolio-Anteilklassen (NOK-Portfolio-Hedged-Anteil-

klassen 

Anteile der Klasse 
S NOK HP 

NOK NOK 100 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 NOK HP 

NOK NOK 100 Mio.** keine keiner 0,01% 

      

* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung.  

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A, C, N, I, S, S1, S1X, IX, RX 
und XX (und die entsprechenden Anteile der H- und 
HP-Anteilklassen) Ausschüttungen auszuzahlen. 
Die den Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und 
realisierten Nettogewinne werden daher im Nettoin-
ventarwert dieser Anteile berücksichtigt. 

Für die Anteile der Klasse SD beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären 
und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, 
eine stabile Ausschüttungsquote pro Anteil für diese 
Anteilklassen aufrechtzuerhalten; daher können 
Ausschüttungen aus dem Bruttoertrag (vor Abzug 
von Gebühren und Kosten), aus realisierten und 
nicht realisierten Gewinnen und aus dem den betref-
fenden Anteilklassen zuzurechnenden Kapital erfol-
gen. Über die Nettoerträge (Bruttoertrag abzüglich 
Gebühren und Kosten) hinausgehende Ausschüt-
tungen können auch Rückzahlungen des ursprüng-
lich vom Anleger investierten Kapitals beinhalten 
und damit zu einer Verringerung des Nettoinventar-
werts je Anteil der betreffenden Anteilklasse führen. 

Für die Anteile der Klasse AR beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären 
und auszuzahlen. Ausschüttungen können aus dem 
Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), 
aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen und 
aus dem den betreffenden Anteilklassen zuzurech-
nenden Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge 
(Bruttoertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hin-
ausgehende Ausschüttungen können auch Rück-
zahlungen des ursprünglich vom Anleger investier-
ten Kapitals beinhalten und damit zu einer Verringe-
rung des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffen-
den Anteilklasse führen.   

Für die Anteile der Klasse INN beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären 
und auszuzahlen, die in voller Höhe oder nahezu in 
voller Höhe den dieser Anteilklasse zuzurechnen-
den Nettoerträgen des Portfolios entsprechen. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen IX, S, SD, S1, 
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S1X und XX (und der entsprechenden H- und HP-
Anteilklassen) erhält die Verwaltungsgesellschaft für 
alle Anteile des Portfolios eine jährliche Gebühr aus 
dem Portfoliovermögen auf den gesamten den An-
teilen zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 0,05 
% des tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts 
beträgt. Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine 
jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf 
den gesamten den Anteilen der Klassen IX, S, SD, 
S1, S1X und XX (und den entsprechenden Anteilen 
der H- und HP-Anteilklassen) zuzurechnenden Net-
toinventarwert, die USD 50.000 oder, falls niedriger, 
0,01 % des tagesdurchschnittlichen Nettoinventar-
werts beträgt. 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle für das Portfolio werden 
aus dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit 
der in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und wer-
den einen in Teil II des Prospekts unter „Gebühren 
der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht 
überschreiten. Die tatsächlich vom Portfolio zu tra-
genden Gebühren können in Abhängigkeit vom Ver-
mögen des Portfolios, dem Transaktionsvolumen o-
der aus anderen Gründen höher oder niedriger sein. 
Diese Gebühren können durch die in Fußnote 1 un-
ter „Kosten und Gebühren der Anteilklassen“ aufge-
führten Gesamtkostengrenzen begrenzt sein.  

Auflegungskosten 

Es bestehen keine noch nicht abgeschriebenen Auf-
wendungen für die Auflegung des Portfolios. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
dieses Portfolios sind, sobald verfügbar, in den we-
sentlichen Anlegerinformationen des Portfolios und 
unter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 3. April 2014 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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AB SICAV I—Global Income Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung hoher 
Gesamterträge über laufende Einkünfte und Kapital-
zuwachs.  

Anlagepolitik 

Das Portfolio ist bestrebt, sein Anlageziel zu errei-
chen, indem es weltweit hauptsächlich in festver-
zinsliche Wertpapiere von Emittenten weltweit an-
legt, einschließlich Emittenten an Märkten in Indust-
rie- und Schwellenländern. Das Portfolio kann in 
eine Vielzahl von Instrumenten anlegen, darunter 
Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Anlei-
hen anderer staatlicher Stellen, mit Hypothekenwer-
ten verbundene und durch Vermögenswerte besi-
cherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) sowie hybride 
festverzinsliche Wertpapiere mit aktienähnlichen Ei-
genschaften, einschließlich wandelbarer Wertpa-
piere und bedingter Wandelanleihen (CoCo-Bonds). 
Darüber hinaus kann das Portfolio in Geldmarktin-
strumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-
valente anlegen, einschließlich – für bis zu 100 % 
seines Nettovermögens – in US-Schatztitel. Das 
Portfolio wird eine Flexibilität aufrechterhalten, die 
es ihm erlaubt, sein Kreditengagement und seine 
Duration durch Verteilung seiner Anlagen über ver-
schiedene Regionen und Sektoren hinweg anzupas-
sen und im Verlauf des Kreditzyklus umzuschichten, 
um so eine bestmögliche Rendite zu erzielen. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegen kann, können unterschiedliche Laufzei-
ten aufweisen und mit einem erstklassigen (Invest-
ment Grade) Rating oder auch einem Rating unter-
halb Investment Grade bewertet sein. Das Portfolio 
kann in Wertpapiere in unterschiedlichen Währun-
gen anlegen, wobei der Anlageverwalter davon aus-
geht, dass unter normalen Marktbedingungen min-
destens 75 % des Währungsengagements des Port-
folios auf US-Dollar lauten wird. Das Portfolio kann 
ein Engagement entweder durch den direkten Er-
werb von Wertpapieren oder durch den Einsatz von 
Finanzderivaten aufbauen. 

Kreditqualität. Zu den festverzinslichen Anlagewer-
ten des Portfolios können unter anderem Wertpa-
piere zählen, die mit einem Investment-Grade-Ra-
ting oder mit einem Rating unterhalb Investment 
Grade bewertet sind oder die kein Rating haben, wie 
jeweils vom Anlageverwalter festgelegt. Es wird da-
von ausgegangen, dass unter normalen Marktbedin-
gungen maximal 50 % des Engagements des Port-
folios in Wertpapiere angelegt sein werden, die mit 

einem Rating unterhalb Investment Grade bewertet 
sind. 
 

Strukturierte Anlagen. Das Portfolio kann einen 
wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in struk-
turierte Wertpapiere (sowohl mit Investment-Grade-
Rating als auch mit einem Rating unterhalb Invest-
ment Grade) von einer breiten Palette an Emittenten 
und Sponsoren anlegen. Der Anlageverwalter kann 
bis zu 75 % des Nettovermögens des Portfolios in 
mit Hypothekenwerten unterlegte Wertpapiere 
(„MBS“) sowie in sonstige Arten von durch Vermö-
genswerte besicherte Wertpapiere („ABS“), durch 
gewerbliche Hypothekenforderungen besicherte 
Wertpapiere („CMBS“) und besicherte Kreditver-
pflichtungen anlegen. Zu diesen strukturierten Wert-
papieren können auch die in Teil II beschriebenen 
Arten von strukturierten Wertpapieren gehören.  

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios eine breite Palette an derivativen Produkten und 
Strategien einsetzen. Solche derivativen Finanzin-
strumente (einschließlich im Freihandel (OTC) und 
an der Börse gehandelte derivative Finanzinstru-
mente) können insbesondere Swaps (einschließlich 
Zinsswaps, Total Return Swaps („TRS“) und Credit 
Default Swaps („CDS“)), Optionen, Terminkontrakte 
(forwards, futures) und Währungstransaktionen 
(einschließlich Devisentermingeschäfte) umfassen. 
Diese derivativen Finanzinstrumente sowie Techni-
ken für ein effizientes Portfoliomanagement können 
wie folgt eingesetzt werden: (i) als Alternative zur di-
rekten Anlage in die zugrunde liegenden Wertpa-
piere, (ii) für Zwecke des Durationsmanagements, 
(iii) zwecks Absicherung gegen Zins-, Kredit- und 
Währungsfluktuationen, (iv) um ein höheres Enga-
gement zu erzielen und (v) für ein effizientes Portfo-
liomanagement. 

Der Anlageverwalter entscheidet, welcher Anteil des 
Nettovermögens des Portfolios im Zusammenhang 
mit der Umsetzung dieser Derivatestrategien in Zah-
lungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten gehal-
ten werden wird. Die zu diesen Zwecken von dem 
Portfolio gehaltenen Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteläquivalente können ein wesentliches Ausmaß 
erreichen. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
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schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRSs“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.   

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-20% 50% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-15% 35% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. Die 
voraussichtliche Höhe des Leverage des Portfolios 
wird schätzungsweise 0 % bis 400 % seines Netto-
inventarwertes betragen. Der erwartete Leverage 
errechnet sich aus der Summe der Nennwerte der 
von dem Portfolio gehaltenen derivativen Finanzin-
strumente. Gemäß dem CSSF-Rundschreiben 
11/512 vom 30. Mai 2011 bleibt bei dieser Berech-
nungsmethode die Tatsache, dass sich das Anlage-
risiko des Portfolios durch bestimmte derivative Fi-
nanzinstrumente erhöht oder verringert, unberück-
sichtigt, und die Aufrechnung derivativer Finanzin-
strumente mit gegenläufigen Positionen ist nicht ge-
stattet. Bei dieser Methode wird der Einsatz von De-
rivaten für Absicherungszwecke automatisch zu ei-
ner Erhöhung des Leverage führen. Die Anteilinha-
ber werden jedoch darauf hingewiesen, dass ein er-
heblicher Teil des Leverage bei dieser Strategie 
durch den Einsatz von Derivaten generiert wird, die 
zur Erhöhung des Bruttoengagements des Portfo-
lios genutzt werden. Zudem kann der tatsächliche 
Leverage des Portfolios von dem vorstehend ge-
nannten erwarteten Leverage-Grad abweichen. 

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der Bloomberg Barclays Global Aggre-
gate Bond Index (USD hedged). Das Portfolio nutzt 
die Referenzbenchmark zu Vergleichszwecken in 

Bezug auf die Wertentwicklung. Das Portfolio wird 
aktiv verwaltet und die Referenzbenchmark des 
Portfolios schränkt den Anlageverwalter in keiner 
Weise bei der Umsetzung der Anlagestrategie des 
Portfolios ein. Das Portfolio kann zwar unter be-
stimmten Marktbedingungen und im freien Ermes-
sen des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil 
der Bestandteile der Referenzbenchmark halten, es 
wird allerdings nicht in jedes der in der Referenz-
benchmark enthaltenen Wertpapiere anlegen und 
kann auch Wertpapiere halten, die nicht Teil der Re-
ferenzbenchmark sind. 
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Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-

lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung USD  Ablauf der 
Annahme-
frist 

Für alle Anteilklassen 

18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 

Nettoinventarwert-
berechnung 

Nettoinventarwert-
veröffentlichung 

An jedem Geschäftstag  

Erhältlich bei der Verwaltungs-

gesellschaft und unter www.al-
liancebernstein.com 

 Ausschüt-
tungen* 

Für die Anteile der Klassen AT, IT, LT 
und ZT 

Monatlich zu erklären und auszuzah-
len. 

Für die Anteile der Klassen AA und EA 
Monatlich zu erklären und auszuzah-
len, mit einer auf Basis des Bruttoer-
trags (vor Abzug von Gebühren und 
Kosten) zu bestimmenden Ausschüt-
tungsquote 

 

Für die Anteile der Klassen A2, I2, L2, 
S und S1  
Keine. 
 

Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“. 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen. 

Bezeichnung der 
Anteilklassen 

H bezeichnet Hedged-Anteil-

klassen. Weitere Informationen 
zur Absicherung von Anteilklas-
sen sind im Kapitel „Kauf von 
Anteilen – Anteilklassen mit 
Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)“ und 
„Risikofaktoren – Hedged-An-
teilklassen“ in Teil II aufgeführt. 

 

   

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1   

 

 

Erstausgabe-

aufschlag2 Verwaltungsgebühr3 

 

Vertriebsgebühr4 

Rücknahmeabschlag  

(CDSC)5 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen   

Anteile der 
Klasse A2 

bis zu 5,00% 1,10% keine Keiner 

Anteile der 
Klasse AT 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse AA 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse EA9 

keiner 1,10% 0,50% 

Haltedauer 0–1 Jahr = 
3,0% 

Haltedauer 1–2 Jahre = 
2,0% 

Haltedauer 2–3 Jahre = 
2,0% 
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Haltedauer 3 Jahre und 
länger = 0% 

Anteile der 
Klasse I27 

bis zu 1,50% 0,55% keine 
Keiner 

Anteile der 
Klasse IT7 

bis zu 1,50% 0,55% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse L27 

bis zu 1,50% 0,90% 
keine Keiner 

Anteile der 
Klasse LT7 

bis zu 1,50% 0,90% 
keine Keiner 

Anteile der 
Klasse S6 

keiner keine 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse S16 

keiner 0,50% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse ZT8 

keiner keine keine Keiner 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen 
(EUR-Hedged-Anteilklassen) 

  

Anteile der 
Klasse A2 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse AT 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse AA 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse I2 
EUR H7 

bis zu 1,50% 0,55% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse IT 
EUR H7 

bis zu 1,50% 0,55% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse S 
EUR H6 

keiner keine 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse S1 
EUR H6 

keiner 0,50% 

keine Keiner 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesi-
cherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

  

Anteile der 
Klasse A2 
GBP H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse AT 
GBP H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse I2 
GBP H7 

bis zu 1,50% 0,55% 

keine Keiner 
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Anteile der 
Klasse S 
GBP H6 

keiner keine 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse S1 
GBP H6 

keiner 0,50% 

keine Keiner 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte 
Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

  

Anteile der 
Klasse A2 
AUD H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse AT 
AUD H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse AA 
AUD H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse EA 
AUD H9 

keiner 1,10% 0,50% 

Haltedauer 0–1 Jahr = 
3,0% 

Haltedauer 1–2 Jahre = 
2,0% 

Haltedauer 2–3 Jahre = 
2,0% 

Haltedauer 3 Jahre und 
länger = 0% 

Anteile der 
Klasse I2 
AUD H7 

bis zu 1,50% 0,55% 

keine keiner 

Anteile der 
Klasse IT 
AUD H7 

bis zu 1,50% 0,55% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse L2 
AUD H7 

bis zu 1,50% 0,90% 
keine Keiner 

Anteile der 
Klasse LT 
AUD H7 

bis zu 1,50% 0,90% 
keine Keiner 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte 
Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

  

Anteile der 
Klasse A2 
CHF H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse I2 
CHF H7 

bis zu 1,50% 0,55% 

keine Keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte An-
teilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

  

Anteile der 
Klasse A2 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse AT 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 
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Anteile der 
Klasse AA 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse I2 
SGD H7 

bis zu 1,50% 0,55% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse IT 
SGD H7 

bis zu 1,50% 0,55% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse L2 
SGD H7 

bis zu 1,50% 0,90% 
keine Keiner 

Anteile der 
Klasse LT 
SGD H7 

bis zu 1,50% 0,90% 
keine Keiner 

     
Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte 
Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

  

Anteile der 
Klasse A2 
CAD H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse AT 
CAD H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse AA 
CAD H 

bis zu 5,00% 1,10% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse I2 
CAD H7 

bis zu 1,50% 0,55% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse IT 
CAD H7 

bis zu 1,50% 0,55% 

keine Keiner 

Anteile der 
Klasse L2 
CAD H7 

bis zu 1,50% 0,90% 
keine Keiner 

Anteile der 
Klasse LT 
CAD H7 

bis zu 1,50% 0,90% 
keine Keiner 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte An-
teilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

  

Anteile der 
Klasse A2 
PLN H 

bis zu 5,00% 1,10% keine Keiner 

     

 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Depotbank und der Transferstelle stehen Gebühren aus 
dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend unter 
„Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren der 
Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der De-
potbank und der Transferstelle“ erläutert. Das Portfolio 
trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. Vgl. 
hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Prospekts. 
Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass 

in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren 
und Aufwendungen für die nachstehend aufgeführten 
Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der Verwal-
tungsgebühr und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzli-
che Informationen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten 
Gebühren und Aufwendungen, inklusive der Luxembur-
ger Taxe d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von be-
stimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen 
und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten Prozents-
ätze des durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse 
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des Portfolios (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) 
zuzurechnenden Nettoinventarwerts für das jeweilige 
Geschäftsjahr übersteigt – 1,40% (A2), 1,40 % (AT), 
1,40% (AA), 1,90% (EA), 0,85% (IT), 0,85% (I2), 1,05% 
(L2), 1,05% (LT), 0,15 % (S), 0,65 % (S1) und 0,01% 
(ZT) – freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht 
einzuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen von 
den an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden Zah-
lungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Aufwen-
dungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Verwal-
tungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern 
im Namen des Fonds eine entsprechende anders lau-
tende Mitteilung macht. 

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts. 

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basie-
rend auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile kön-
nen nur über Händler erworben werden, die von der 

Hauptvertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autori-
siert wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile 
in Erwägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern 
nähere Informationen einholen.  

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden. 

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

8 Anteile der Klasse ZT sind für die Anlagen vorbehalten, 
die von AB-Fonds getätigt werden. 

9 Nach Ablauf von drei Jahren nach dem Kauf werden An-
teile der Klasse EA (und die betreffenden H-Anteile) ge-
gen Anteile der Klasse AA (und entsprechende H-An-
teile) ausgetauscht, ohne dass seitens des Fonds oder 
der Verwaltungsgesellschaft Gebühren erhoben werden. 
Weitere Einzelheiten zu diesem Austausch von Anteilen 
sind unter „Umtausch oder Austausch von Anteilen – 
Austausch von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Pros-
pekts ausgeführt. 

 
 

 
 

 
 

Weitere Merkmale der Anteilklassen   
 

 Angebots-

währungen 

Mindesterstan-

lage* 

Mindest-

folgeanlage* 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A2 
USD 
HKD 

$2.000 
HK$15.000 

$750 
HK$5.000 

0,05% 

Anteile der Klasse AT 
USD 
HKD 

$2.000 
HK$15.000 

$750 
HK$5.000 

0,05% 

Anteile der Klasse AA 
USD 
HKD 

$2.000 
HK$15.000 

$750 
HK$5.000 

0,05% 

Anteile der Klasse EA USD $2.000 $750 0,05% 

Anteile der Klasse I2 
USD 
HKD 

$1.000.000** 
HKD$8.000.000** 

keine 0,05% 

Anteile der Klasse IT 
USD 
HKD 

$1.000.000** 
HKD$8.000.000** 

keine 0,05% 

Anteile der Klasse L2 USD $500.000** keine 0,05% 

Anteile der Klasse LT USD $500.000** keine 0,05% 

Anteile der Klasse S USD $25.000.000** keine 0,01% 

Anteile der Klasse S1 USD $25.000.000** keine 0,01% 

Anteile der Klasse ZT USD $50.000.000** keine 0,01% 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A2 
EUR H 

EUR €2.000 €750 0,05% 

Anteile der Klasse AT 
EUR H 

EUR €2.000 €750 0,05% 

Anteile der Klasse AA 
EUR H 

EUR €2.000 €750 0,05% 

Anteile der Klasse I2 
EUR H 

EUR €1.000.000** 
keine 

0,05% 
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Anteile der Klasse IT 
EUR H 

EUR €1.000.000** 
keine 

0,05% 

Anteile der Klasse S 
EUR H 

EUR €20 Mio.** keine 0,01% 

Anteile der Klasse S1 
EUR H 

EUR €20 Mio.** keine 0,01% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteil-
klassen) 

Anteile der Klasse A2 
GBP H 

GBP £2.000 £750 0,05% 

Anteile der Klasse AT 
GBP H 

GBP £2.000 £750 0,05% 

Anteile der Klasse I2 
GBP H 

GBP £500.000** 
keine 

0,05% 

Anteile der Klasse S 
GBP H 

GBP £15.000.000** keine 0,01% 

Anteile der Klasse S1 
GBP H 

GBP £15.000.000** keine 0,01% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklas-
sen) 

Anteile der Klasse A2 
AUD H 

AUD A$2.000 A$750 0,05% 

Anteile der Klasse AT 
AUD H 

AUD A$2.000 A$750 0,05% 

Anteile der Klasse AA 
AUD H 

AUD A$2.000 A$750 0,05% 

Anteile der Klasse EA 
AUD H 

AUD A$2.000 A$750 0,05% 

Anteile der Klasse I2 
AUD H 

AUD A$1.000.000** 
keine 

0,05% 

Anteile der Klasse IT 
AUD H 

AUD A$1.000.000** 
keine 

0,05% 

Anteile der Klasse L2 
AUD H 

AUD A$500.000** keine 0,05% 

Anteile der Klasse LT 
AUD H 

AUD A$500.000** keine 0,05% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklas-
sen) 

Anteile der Klasse A2 
CHF H 

CHF CHF2.000 CHF750 0,05% 

Anteile der Klasse I2 
CHF H5 

CHF CHF1.000.000 
keine 

0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A2 
SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 0,05% 

Anteile der Klasse AT 
SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 0,05% 

Anteile der Klasse AA 
SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 0,05% 

Anteile der Klasse I2 
SGD H 

SGD S$1.500.000** 
keine 

0,05% 

Anteile der Klasse IT 
SGD H 

SGD S$1.500.000** 
keine 

0,05% 

Anteile der Klasse L2 
SGD H 

SGD S$750.000** keine 0,05% 

Anteile der Klasse LT 
SGD H 

SGD S$750.000** keine 0,05% 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklas-
sen) 

Anteile der Klasse A2 
CAD H 

CAD C$2.000 C$750 0,05% 
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Anteile der Klasse AT 
CAD H 

CAD C$2.000 C$750 0,05% 

Anteile der Klasse AA 
CAD H 

CAD C$2.000 S$750 0,05% 

Anteile der Klasse I2 
CAD H 

CAD C$1.300.000** 
keine 

0,05% 

Anteile der Klasse IT 
CAD H 

CAD C$1.300.000** 
keine 

0,05% 

Anteile der Klasse L2 
CAD H 

CAD C$500.000** keine 0,05% 

Anteile der Klasse LT 
CAD H 

CAD C$500.000** keine 0,05% 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A2 
PLN H 

PLN PLN7.500 
PLN3.000 

0,05% 

     

 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk (VaR)-Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Schwankungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können Wertpapiere 
ohne Investment-Grade-Rating einem höheren Ri-
siko von Kapital- und Zinsverlusten unterliegen, und 
sie sind im Allgemeinen weniger liquide und volatiler 
als höher bewertete Wertpapiere. Es kann keine Zu-
sicherung gegeben werden, dass Ausschüttungen 
gezahlt werden, und das Portfolio hat keine be-
stimmte Laufzeit. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein mittle-
res bis höheres Risiko tolerieren können und die mit-
tel- bis langfristige Erträge von Anlagen in Festzins-
werte weltweit nutzen möchten. Anleger sollten sich 
im Hinblick darauf, ob die Anteile des Portfolios für 
ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse geeignet sind, mit 
ihrem unabhängigen Finanzberater in Verbindung 
setzen. 

 

Ausschüttungen 

Bei Anteilen der Klassen AT, IT, LT und ZT (sowie 
bei den entsprechenden Anteilen der H-Klassen) 
beabsichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen 
monatlich zu erklären und auszuzahlen, die in voller 
Höhe oder nahezu in voller Höhe den Nettoerträgen 
des Portfolios entsprechen, welche diesen Anteil-
klassen zuzurechnen sind. 

Für die Anteile der Klasse AA und EA (und die ent-
sprechenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu 
erklären und auszuzahlen. Die Ausschüttungsquote 
wird basierend auf dem Bruttoertrag (vor Abzug von 
Gebühren und Kosten) ermittelt; daher können Aus-
schüttungen aus realisierten und nicht realisierten 
Gewinnen und aus dem den betreffenden Anteil-
klassen zuzurechnenden Kapital erfolgen. Da durch 
Gebühren und Kosten die Ausschüttungsquote nicht 
gesenkt wird, verringert sich der Nettoinventarwert 
je Anteil der betreffenden Anteilklassen um diese 
Gebühren und Kosten. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A2, I2, L2, S und S1 (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüt-
tungen auszuzahlen. Die den Anteilen zuzurechnen-
den Nettoerträge und realisierten Nettogewinne 
werden daher im Nettoinventarwert dieser Anteile 
berücksichtigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Depotbank und der Transfer-
stelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S und S1 
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(und der entsprechenden Anteile der H-Klassen) er-
hält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile des 
Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem Portfolio-
vermögen auf den gesamten den Anteilen zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die 
Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche Ge-
bühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesamten 
den Anteilen der Klassen S und S1 (und den ent-
sprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzurechnen-
den Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, falls 
niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen Net-
toinventarwerts beträgt. Für die Anteile der Klasse 
ZT wird auf die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft 
verzichtet, um eine doppelte Gebührenbelastung zu 
vermeiden, da die Gebühr der Verwaltungsgesell-
schaft durch den AB-Fonds gezahlt wird, der die An-
lage in Anteile der Klasse ZT tätigt. 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Depotbank 
und der Transferstelle für das Portfolio werden aus 
dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit der in 
Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und betragen 
schätzungsweise 1,00 % p.a. Sie werden an jedem 

Geschäftstag auf der Grundlage des dem Vermögen 
der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden Netto-
inventarwerts berechnet und monatlich ausgezahlt. 
Diese Gebühren können durch die in Fußnote 1 un-
ter „Kosten und Gebühren der Anteilklassen“ aufge-
führten Gesamtkostengrenzen begrenzt sein. 

Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios 
wurden Rückstellungen in den Büchern des Portfo-
lios in Höhe der geschätzten Gründungskosten von 
USD 40.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kos-
ten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab-
schreiben. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind, sobald verfügbar, in den wesent-
lichen Anlegerinformationen des Portfolios und un-
ter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 31. März 2017 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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AB SICAV I—Alternative Risk Premia Portfolio 

Anlageziel und Anlagestrategie
 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzie-
lung von langfristigem Kapitalzuwachs, wobei von 
einer geringeren Korrelation zu traditionellen Asset-
Klassen ausgegangen wird. 
 

Anlagestrategie 

Der Anlageverwalter wird eine große Bandbreite an 
alternativen Risikoprämien einsetzen, um ein nach 
seiner Auffassung optimal diversifiziertes Portfolio 
mit einer geringeren Korrelation zu traditionellen As-
set-Klassen und einer möglichst moderaten Volatili-
tät zu errichten. 

Alternative Risikoprämien gehören zu einer Anlage-
strategie, deren Ziel in der Realisierung von Erträ-
gen aus nicht-traditionellen Risiken besteht. Diese 
Anlagestrategien werden als Risikoprämien-Strate-
gien bezeichnet und umfassen insbesondere die fol-
genden Prämien, über die ein Engagement in alter-
nativen Strategien (darunter Long/Short Equity, 
Equity Market Neutral, Event Driven, Relative Va-
lue/Credit, und Macro) ermöglicht wird und die wie 
folgt beschrieben werden:  

 Long/Short Equity-Strategien und Equity 
Market Neutral-Strategien. Strategien, mit 
denen Long- und Short-Positionen in einem 
diversifizierten Portfolio mit Aktienwerten er-
zielt werden können. Diese Strategien kön-
nen für Aktienwerte in den nachstehenden 
Ländern/Regionen eingesetzt werden. 

 Event Driven-Strategien. Strategien, die da-
rauf abzielen, Vorteile aus Informationsineffi-
zienzen zu ziehen, die sich bei bestimmten 
unternehmens- oder marktbezogenen Ereig-
nissen oder Situationen ergeben. 

 Relative Value/Credit-Strategien. Strategien, 
die unterschiedliche Finanzinstrumente 
(Long und Short) umfassen und bei denen die 
Schuldinstrumente (Credits) von Papieren 
mit hoher Bonität bis hin zu hochverzinslichen 
Schuldtiteln reichen. 

 Macro-Strategien. Strategien, die auf die 
Identifizierung und Ausnutzung von Ungleich-
gewichten in globalen Wirtschaftssystemen 
und Asset-Klassen abzielen.  

Zum Aufbau der Risikoprämien über die Long/Short-
Umsetzung nutzt der Anlageverwalter fundamenta-
les und quantitatives Research, und zwar sowohl 
unmittelbar über den Einsatz von Aktien und festver-
zinslichen Wertpapieren als auch mittelbar über den 
Einsatz von zulässigen Indizes (d. h. Indizes, die die 

Voraussetzungen von Art. 9 der Großherzoglichen 
Verordnung vom 8. Februar 2008 und des CSSF-
Rundschreibens 14/592 in Bezug auf die ESMA-
Richtlinien zu ETFs und andere OGAW-Themen er-
füllen)  

 

und der nachstehend aufgeführten Finanzderivate 
und  
Strategien.  

Der Anlageverwalter wird neben anderen Maßnah-
men jede Risikoprämien-Strategie im Hinblick auf 
den Ertrag, das Risiko, das Verlustpotenzial und die 
Korrelation mit anderen Strategien bewerten. Die 
Verteilung der Anlagen auf jede Risikoprämien-Stra-
tegie erfolgt durch den Anlageverwalter nach einem 
dynamischen Ansatz und wird sich im Verlauf der 
Zeit in Abhängigkeit von der Einschätzung der 
Marktbedingungen durch den Anlageverwalter än-
dern. 

Der Anlageverwalter wird die Strategien nicht auf 
bestimmte Asset-Klassen oder eine bestimmte Ge-
wichtung der Instrumente ausrichten. 

Sein Ziel ist eine moderate Gesamtvolatilität des 
Portfolios durch Einsatz von Long- und Short-Stra-
tegien und eine Diversifizierung über alternative Ri-
sikoprämien-Strategien, Asset-Klassen und Arten 
von Instrumenten hinweg, die generell eine gerin-
gere Korrelation aufweisen. 
 

Das Portfolio unterliegt hinsichtlich des Betrags sei-
nes Nettovermögens, der in Aktienwerte, festver-
zinsliche Wertpapiere oder Währungen angelegt 
werden kann, keinerlei Beschränkung. Das Portfolio 
ist hinsichtlich seiner Positionen auch nicht durch 
Vorgaben bezüglich bestimmter Ratings oder Boni-
täten, Länder, Branchen oder Marktkapitalisierun-
gen eingeschränkt. Sofern ein Wertpapier über kein 
Rating verfügt, verwendet der Anlageverwalter ein 
von ihm nach seinem Ermessen als angemessen 
angesehenes Rating. 

Waren/Rohstoffe. Das Portfolio kann waren-/roh-
stoffbezogene Positionen halten, indem es in Ak-
tienwerte von Waren-/Rohstoffherstellern oder 
sonstigen Emittenten im Waren-/Rohstoffbereich 
anlegt. Das Portfolio kann auch ein mittelbares En-
gagement in Waren/Rohstoffen aufbauen, indem es 
in zulässige Anlagen investiert, wie beispielsweise 
in Derivate auf Waren-/Rohstoffindizes und ETFs, 
die die Voraussetzungen als OGAW oder zulässige 
OGA im Sinne des Gesetzes von 2010 erfüllen.  

Finanzderivate /Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter geht 
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davon aus, dass er in erheblichem Maße Finanzde-
rivate einsetzen wird, um das Anlageziel des Portfo-
lios zu erreichen. Zu diesen Finanzderivaten (ein-
schließlich OTC- und börsengehandelter Finanzde-
rivate) können insbesondere auch Terminkontrakte, 
nicht lieferbare Terminkontrakte („NDFs“), Credit-
Linked Notes, Swaps (einschließlich Zinsswaps 
(„IRS“), Total Rate of Return Swaps („TRS“) ein-
schließlich TRS auf Körbe von Wertpapieren und/o-
der einen oder mehrere OGAW-konforme Indizes, 
Credit Default Swaps („CDS“)), Swaptions, Ver-
kaufsoptionen, Anleihe- und Aktienoptionen, An-
leihe- und Aktien-Futures und Währungsge-
schäfte (einschließlich Devisentermingeschäfte und 
Währungsoptionen) gehören.  

Diese Finanzderivate und Techniken für ein effizien-
tes Portfoliomanagement werden vorwiegend wie 
folgt eingesetzt: (i) als Alternative zur direkten An-
lage in die zugrunde liegenden Vermögenswerte, (ii) 
um ein Engagement zu erzielen, das über das Net-
tovermögen des Portfolios hinausgeht (d. h. um eine 
Hebelwirkung (Leverage) zu erzielen), (iii) um syn-
thetische Short-Positionen einzunehmen, (iv) zur 
Absicherung gegen Marktrisiken, emittentenspezifi-
sche Risiken und Währungsfluktuationen und (v) für 
ein effizientes Portfoliomanagement. 

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass er in er-
heblichem Maße Finanzderivate einsetzen wird, um 
die synthetischen Long- und Short-Positionen des 
Portfolios aufrechtzuerhalten. Zu diesem Zweck 
kann das Portfolio als Teil seiner Anlagestrategie 
Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente hal-
ten oder bis zu 100% seines Nettovermögens in 
Wertpapiere anlegen, die von den Regierungen in 
den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, 
Kanada, Australien und Japan begeben sind.  

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRS“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.  

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 20%-200% 500% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-25% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. Die 
voraussichtliche Höhe des Leverage des Portfolios 
wird schätzungsweise 300% bis 1000% seines Net-
toinventarwertes betragen. Der erwartete Leverage 
errechnet sich aus der Summe der Nennwerte der 
von dem Portfolio gehaltenen derivativen Finanzin-
strumente. Gemäß dem CSSF-Rundschreiben 
11/512 vom 30. Mai 2011 bleibt bei dieser Berech-
nungsmethode die Tatsache, dass sich das Anlage-
risiko des Portfolios durch bestimmte derivative Fi-
nanzinstrumente erhöht oder verringert, unberück-
sichtigt, und die Aufrechnung derivativer Finanzin-
strumente mit gegenläufigen Positionen ist nicht ge-
stattet. Bei dieser Methode wird der Einsatz von De-
rivaten für Absicherungszwecke automatisch zu ei-
ner Erhöhung des Leverage führen. Die Anteilinha-
ber werden jedoch darauf hingewiesen, dass ein er-
heblicher Teil des Leverage bei dieser Strategie 
durch den Einsatz von Derivaten generiert wird, die 
zur Erhöhung des Bruttoengagements des Portfo-
lios genutzt werden. Zudem kann der tatsächliche 
Leverage des Portfolios von dem vorstehend ge-
nannten erwarteten Leverage-Grad abweichen.  
 
Zwar ist der erwartete Leverage hoch, die Anteilin-
haber sollten jedoch bedenken, dass die Berech-
nung des Leverage zu einem erheblich niedrigeren 
Ergebnis käme, wenn die Berechnungsmethode das 
Verrechnen von Finanzderivaten mit gegenläufigen 
Positionen gestatten würde. Außerdem liegt das Ge-
samtrisiko, das mit den vom Portfolio vorgenomme-
nen Anlagen verbunden ist, innerhalb der für OGAW 
vorgeschriebenen Grenzen. Das Portfolio setzt im 
Einklang mit den Bestimmungen des CSSF-Rund-
schreibens 11/512 vom 30. Mai 2011 eine fortge-
schrittene Methode zur Risikomessung ein, die Va-
lue-at-Risk-Methode („VaR“). Die aktuelle VaR-
Grenze liegt weit unterhalb des nach den OGAW-
Vorschriften zulässigen Maximums bei 20 %.  
 
Nachstehend werden die am häufigsten für das 
Portfolio eingesetzten Derivate, ihr jeweiliger Zweck 
und ihre Auswirkungen auf die Summe der Nenn-
werte aufgeführt. Die nachstehende Liste der Deri-
vate erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
 

 TRS auf Indizes und Wertpapierkörbe und 
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Finanzderivate: TRS werden häufig einge-
setzt, um eine synthetische Position am Ak-
tienmarkt, am Anleihemarkt und/oder am 
Waren-/Rohstoffmarkt aufzubauen und ein 
effizientes Engagement in Risikoprämien-
Strategien zu erzielen. TRS werden auch 
häufig eingesetzt, um ein Engagement an 
diesen Märkten abzusichern (hedge) oder 
zu reduzieren, was zu einer Erhöhung des 
Leverage führt, während gleichzeitig das 
Risiko aus richtungsbezogenen Marktbe-
wegungen verringert wird. 

 Devisenterminkontrakte (Forward Currency 
Contract, „FCC“): Devisenterminkontrakte 
werden oft im Rahmen von Hedgingstrate-
gien zur Verringerung des Währungsrisikos 
des Portfolios eingesetzt. Zudem werden 
sie häufig genutzt, um synthetische Long-
/Short-Währungspositionen aufzubauen.  

 Zinssatzswaps („IRS“) und Bond Futures: 
IRS und Bond Futures werden häufig zur 
unmittelbaren Reduzierung des Zinsrisikos 
und im Hinblick auf Strategien im Zusam-
menhang mit Zinsrisikoprämien genutzt; die 
Summe der Nennbeträge ist gewöhnlich 
sehr hoch für Zinsstrategien, wenngleich 
die Auswirkungen auf die Nettoduration 
meist nur gering sind.  

 Aktienfutures: Diese Instrumente werden 
häufig zum Aufbau von synthetischen 
Long/Short-Aktienpositionen und im Rah-
men von Hedgingstrategien zur Reduzie-
rung des Risikos aus richtungsbezogenen 
Marktschwankungen eingesetzt. 

 
Der Anlageverwalter verwendet verschiedene Stra-
tegien über eine breite Palette globaler Märkte, um 
eine Wertentwicklung zu realisieren. Zu diesen Stra-
tegien zählen insbesondere die folgenden:  
 

 Long-Positionen in einem Markt im Bestre-
ben, Nutzen aus einer Risikoprämie zu zie-
hen, von deren Existenz am Markt ausgegan-
gen wird; oder  

 synthetische Short-Positionen in einem Markt 
im Bestreben, Nutzen aus potenziellen 
Schwachstellen am Markt zu ziehen; oder  

 eine Kombination aus Long- und syntheti-
schen Short-Positionen an vergleichbaren 
Märkten oder in Bezug auf vergleichbare Ri-
sikofaktoren (mit dem Resultat einer neutra-
len oder niedrigen Nettoposition) im Bestre-
ben, Nutzen aus angenommenen Fehlbewer-
tungen an diesen verbundenen Märkten zu 
ziehen. Durch die Kombination von Long- 
und Short-Positionen in sich vergleichbar ent-
wickelnden Märkten kann die daraus resultie-
rende Netto-Volatilität weitaus niedriger sein 

als bei einer reinen Long- oder Short-Strate-
gie, da diese ausgleichenden Positionen eine 
potenzielle Absicherungswirkung haben.  

 
In sämtlichen vorstehend genannten Fällen kann 
der Einsatz von Leverage den potenziellen Ertrag 
steigern, aber auch den potenziellen Verlust erhö-
hen. Wenn Long/Short-Strategien eingesetzt wer-
den, kann der potenzielle Verlust in einem ange-
spannten Marktumfeld viel höher sein, als dies unter 
normalen Marktbedingungen zu erwarten wäre.  
 
Der Einsatz von Leverage gestattet es dem Anlage-
verwalter, zur Erzielung einer bestimmten ange-
strebten Rendite ein ausgewogeneres Portfolio be-
züglich der Risikofaktoren aufzubauen, als dies 
ohne den Einsatz von Leverage der Fall wäre Der 
Einsatz von Leverage birgt jedoch zusätzliche Risi-
ken und kann den Verlust des Portfolios vervielfa-
chen. Der Anlageverwalter wählt den Umfang der 
verschiedenen Strategien und Positionen, indem er 
Annahmen hinsichtlich der Volatilitäts- und Korrela-
tionsverhältnisse zwischen und auf den unterschied-
lichen Märkten trifft. Stellen sich diese Annahmen 
als inkorrekt heraus, können die Verluste des Port-
folios höher sein als erwartet. Das Ausmaß der Sen-
sibilität des Portfolios gegenüber diesen mit dem Le-
verage verbundenen Risiken des Kursrückgangs 
(Downside-Risiken) hängt unmittelbar davon ab, in 
welchem Umfang der Anlageverwalter kombinierte 
Long/Short-Strategien einsetzt.  

Kreditqualität. Das Portfoliovermögen kann sowohl 
in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als 
auch in unterhalb Investment Grade bewertete 
Wertpapiere angelegt werden. Das Portfolio wird 
nicht in Wertpapiere anlegen, die zum Zeitpunkt des 
Kaufs ein Rating von Caa1 von Moody’s, CCC+ von 
S&P oder CCC von Fitch oder ein niedrigeres Rating 
aufweisen. Bei Anlagen in durch Vermögenswerte 
besicherte Wertpapiere und kreditbezogene Instru-
mente muss das entsprechende Instrument zum 
Zeitpunkt des Kaufs über ein Investment Grade-Ra-
ting verfügen. Bei zwei unterschiedlichen Ratings ist 
das niedrigere Rating maßgeblich. Bei drei oder 
mehr Ratings ist das niedrigere der beiden besten 
Ratings maßgeblich.  

Bei Abstufung des Ratings eines Wertpapiers nach 
dem Erwerb auf Caa1 durch Moody’s, CCC+ durch 
S&P oder CCC durch Fitch oder darunter hat der An-
lageverwalter sechs Monate Zeit, das betreffende 
Wertpapier zu verkaufen, sofern das Wertpapier 
nicht innerhalb dieses Sechsmonatszeitraums wie-
der auf das erforderliche Mindestrating oder ein hö-
heres Rating hochgestuft wird. 

Im Portfolio befindliche durch Vermögenswerte be-
sicherte Wertpapiere und kreditbezogene Instru-
mente werden entweder (i) an einem geregelten 
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Markt im Sinne von Art. 4 Nr. 14 der Richtlinie 
2004/39/EG (MiFID) oder an einer in vergleichba-
rem Maße regulierten Börse außerhalb der EU ge-
handelt oder (ii) von einem Emittenten mit Sitz im 
EWR oder einem Vollmitglied der OECD begeben. 

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird anhand der 
absoluten VaR-Methode gemessen, nach der der 
VaR des Portfolios 20 % seines Nettovermögens 
nicht überschreiten darf. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 

Portfolios ist der 3-Monats USD LIBOR + 5 %. Das 
Portfolio nutzt die Referenzbenchmark zu Ver-
gleichszwecken in Bezug auf die Wertentwicklung. 
Das Portfolio wird aktiv verwaltet und die Referenz-
benchmark des Portfolios schränkt den Anlagever-
walter in keiner Weise bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio kann 
zwar unter bestimmten Marktbedingungen und im 
freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 

Strukturierte Anlagen. Das Portfolio kann in struk-
turierte Wertpapiere (mit oder ohne Investment 
Grade-Rating) von einer breiten Palette an Emitten-
ten und Sponsoren anlegen. Zu den strukturierten 
Wertpapieren gehören ggf. mit Vermögenswerten 
besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“), mit Hypo-
thekenforderungen unterlegte Wertpapiere („MBS-
Anleihen“) und besicherte Schuldverschreibungen 
(„CDOs“). Die Anlagen des Portfolios in strukturierte 
Wertpapiere werden 20 % seines Nettovermögens 
nicht übersteigen. 

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles). 
Das Portfolio darf darüber hinaus bis zu 10 % seines 
Nettovermögens in Anlagevehikel in Pool-Form (da-
runter auch offene börsengehandelte Fonds (ETF)) 
anlegen, sowohl um sein Vermögen effizienter zu 
verwalten als auch um Positionen in bestimmten An-
lageklassen einzugehen. Für Anlagen in ein Anlage-
vehikel in Pool-Form, das vom Anlageverwalter ge-
sponsert wird, fallen keine zusätzlichen Anlagever-
waltungsgebühren oder erfolgsabhängige Gebüh-
ren an. 

Andere Anlagestrategien 

Als kurzfristige Schutzmaßnahme oder zur Erfüllung 
von Rücknahmen kann das Portfolio ohne Ein-
schränkung Barmittel, bargeldnahe Mittel oder kurz-
fristige festverzinsliche Obligationen halten, ein-
schließlich Geldmarktinstrumenten. 

Das Portfolio kann bis zu 10 % seines Nettovermö-
gens in Wertpapiere anlegen, für die kein aufnahme-
bereiter Markt besteht. Vgl. hierzu die Ausführungen 
unter Ziffer (5) der „Anlagebeschränkungen“ in An-
hang A zu Teil II dieses Prospekts. Das Portfolio 
kann daher unter Umständen derartige Wertpapiere 
nicht ohne Weiteres verkaufen. Diese Wertpapiere 
können darüber hinaus auch vertraglichen Be-
schränkungen hinsichtlich ihres Weiterverkaufs un-
terliegen.  

Zurzeit gelten die russischen Märkte nicht als gere-
gelte Märkte gemäß den Anlagebeschränkungen, 
und daher unterliegen Anlagen in Wertpapiere, die 
an solchen Märkten gehandelt werden, der in Ziffer 
(5) der „Anlagebeschränkungen“ in Anhang A zu 
Teil II beschriebenen Höchstgrenze von 10 % (wo-
bei jedoch ein Engagement in Russland über andere 
geregelte Märkte nicht unter diese Beschränkung 
fällt). 

Anlagen in Tabak. Das Portfolio wird keine Anla-
gen in Wertpapiere tätigen, die von der „Tabak“-
Branche begeben werden, und auch kein Engage-
ment in solchen Wertpapieren eingehen; die Defini-
tion der „Tabak“-Branche entspricht der Definition 
des Global Industry Classification Standard („GICS“) 
in der jeweils aktuellen Fassung. 
 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 
Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 



AB SICAV I—Alternative Risk Premia Portfolio 
 

 

I-222 
 

 
Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 
 
Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung 
 

Nettoinventarwert-
berechnung 

Nettoinventarwert-
veröffentlichung 
 
 
 

Bezeichnung der 
Anteilklassen 
 

USD 
 

An jedem Geschäftstag 
 
 
Erhältlich bei der Verwaltungsge-

sellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 
 
 
 

H bezeichnet Hedged-Anteilklas-
sen. 
Weitere Informationen zur Absi-
cherung von Anteilklassen sind 
im Kapitel „Kauf von Anteilen – 
Anteilklassen mit Währungsabsi-
cherung (Hedged-Anteilklas-
sen)“ und „Risikofaktoren – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt. 

 Ablauf der 
Annahme-
frist 

 

 

 

Ausschüt-
tungen* 

Für auf US-Dollar, EUR und GBP lau-
tende Anteilklassen: 
16.00 Uhr U.S. Eastern Time an jedem 
Geschäftstag 

Für Anteile mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteile): 
18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 
 
Für Anteile der Klassen I, F, S und S1 

keine 
 
Für Anteile der Klasse SQD 
Erklärung und Zahlung erfolgen nach 
dem Ermessen des Verwaltungsrates.  
 
Für Anteile der Klasse S3  
Erklärung und Zahlung erfolgen jährlich 
nach dem Ermessen des Verwaltungs-
rates. 
 

Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“. 
 
* einschließlich Hedged-Anteilklassen 

     

 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

 Erstausgabeaufschlag2 Verwaltungsgebühr3 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I5 bis zu 1,50% 0,70% 
   
Anteile der Klasse F6 keiner 0,35% 
   
Anteile der Klasse S4 keiner keine 
   
Anteile der Klasse SQD4 keiner keine 
   
Anteile der Klasse S14 keiner 0,70% 
   
Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I5 bis zu 1,50% 0,70% 
   
Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I5 bis zu 1,50% 0,70% 
   
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I EUR H5 bis zu 1,50% 0,70% 
   
Anteile der Klasse F EUR H6 keiner 0,35% 
   
Anteile der Klasse S1 EUR H4 keiner 0,70% 
   
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-
Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I GBP H5 bis zu 1,50% 0,70% 
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1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, 

der Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebüh-
ren aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachste-
hend unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Ge-
bühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläu-
tert. Das Portfolio trägt außerdem seine sonstigen Auf-
wendungen. Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zu-
sätzliche Informationen – Kosten und Gebühren“ in Teil 
II dieses Prospekts. Die Verwaltungsgesellschaft hat 
sich für den Fall, dass in einem Geschäftsjahr der Ge-
samtbetrag der Gebühren und Aufwendungen für die 
nachstehend aufgeführten Anteilklassen des Portfolios 
(einschließlich der Verwaltungsgebühr und aller weite-
ren in Teil II unter „Zusätzliche Informationen – Kosten 
und Gebühren“ aufgeführten Gebühren und Aufwen-
dungen, inklusive der Luxemburger Taxe d'Abonnement, 
jedoch mit Ausnahme von bestimmten anderen Steuern, 
etwaigen Maklerprovisionen und Kreditzinsen) die im 
Folgenden genannten Prozentsätze des durchschnittli-
chen der jeweiligen Anteilklasse des Portfolios (sowie 
den betreffenden H-Anteilklassen) zuzurechnenden 
Nettoinventarwerts für das jeweilige Geschäftsjahr 
übersteigt – 0,95% (I), 0,60 % (F), 0,15% (S), 0,15 % 
(S3), 0,15 % (SQD) und 0,85 % (S1) – freiwillig dazu 
verpflichtet, dem Fonds das Recht einzuräumen, diese 
Gebühren und Aufwendungen von den an die Verwal-
tungsgesellschaft zu leistenden Zahlungen abzuziehen, 
bzw. diese Gebühren und Aufwendungen selbst zu tra-
gen; diese Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft 
gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern im Namen des 
Fonds eine entsprechende anders lautende Mitteilung 
macht.  

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises.

 
 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

4 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klas-
sen S, S3 und SQD sind institutionellen Anlegern vorbe-
halten, die mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verein-
barung geschlossen haben und denen die Anlagever-
waltungsgebühren getrennt berechnet werden. 

5 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Die Verwaltungs-
gesellschaft behält sich vor, die Anteile der Klasse F 
(und der entsprechenden H-Klassen) eines Anteilinha-
bers zwangsweise zurückzunehmen, sofern der Wert 
der auf dem Konto des betreffenden Anteilinhabers ge-
haltenen Anteile der Klasse F (und der entsprechenden 
H-Klassen) unter den Betrag von USD 5 Mio. oder den 
entsprechenden Betrag in einer anderen Währung fällt. 

 
 
 

   
Anteile der Klasse F GBP H6 keiner 0,35% 
   
Anteile der Klasse S1 GBP H4 keiner 0,70% 
   
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-An-
teilklassen) 

Anteile der Klasse S3 AUD H4 keiner keine 
   



AB SICAV I—Alternative Risk Premia Portfolio 
 

 

   

I-225 
 
 

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 Angebots-
währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I USD US$1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
F 

USD US$5 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S USD US$25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse SQD 

USD US$25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 

USD US$25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I EUR €1 Mio.** keine keiner 0,05% 
Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I GBP £1 Mio.** keine keiner 0,05% 
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen)  

Anteile der Klasse I 
EUR H 

EUR €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
F EUR H 

EUR €5 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H 

EUR €25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen)  

Anteile der Klasse I 
GBP H 

GBP £1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
F GBP H 

GBP £3,5 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 GBP H 

GBP £25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen)  

Anteile der Klasse 
S3 AUD H 

AUD A$25 Mio.** keine keiner 0,01% 

      
      

 
 
*Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
**Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
***Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio  

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk („VaR“)-Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Schwankungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können niedriger als In-
vestment Grade bewertete Wertpapiere einem hö-
heren Risiko von Kapital- und Zinsverlusten unterlie-
gen und sie sind im Allgemeinen weniger liquide und 
volatiler als höher bewertete Wertpapiere. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Aus-
schüttungen gezahlt werden, und das Portfolio hat 
keine bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio legt in Wertpapiere von Emittenten in 
Schwellenmärkten an und unterliegt daher unter 
Umständen einer höheren Kursvolatilität und weist 
möglicherweise erheblich geringere Liquidität auf 
als ein Portfolio, das ausschließlich in Wertpapiere 
oder Emittenten aus entwickelteren Ländern anlegt. 
Des Weiteren unterliegen solche Wertpapiere einem 
höheren Risiko politischer oder wirtschaftlicher In-
stabilität sowie Wechselkursschwankungen, unter-
schiedlichen Rechts- und Rechnungslegungssyste-
men, politischen Maßnahmen auf nationaler Ebene, 
die die Anlagemöglichkeiten begrenzen, und höhe-
ren Anlagekosten. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist ggf. für Anleger geeignet, die ein 
höheres Risiko tolerieren können und die Kapitalzu-
wachs über die Anlage in ein Portfolio mit alternati-
ven Anlagestrategien erzielen wollen, das Anlagen 
an verschiedenen Märkten und in unterschiedliche 
Asset-Klassen tätigt. Anleger sollten sich im Hinblick 
darauf, ob die Anteile des Portfolios für ihre jeweili-
gen Anlagebedürfnisse geeignet sind, mit ihrem un-
abhängigen Finanzberater in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen F, I, S und S1 (und die entspre-
chenden Anteile der H-Klassen) Ausschüttungen 
auszuzahlen. Die den Anteilen zuzurechnenden 
Nettoerträge und realisierten Nettogewinne werden 
daher im Nettoinventarwert dieser Anteile berück-
sichtigt.  

Bei Anteilen der Klasse SQD liegt es im Ermessen 
des Verwaltungsrates, Ausschüttungen auf Basis 
der diesen Anteilklassen jeweils zuzurechnenden 
Nettoerträgen des Portfolios zu erklären und auszu-
zahlen. Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, 
ob und inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen reali-
sierte Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder 
aus Kapitalbeträgen ausgezahlt werden, die der be-
treffenden Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit 
die den Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und 
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realisierten Nettogewinne den zur Ausschüttung 
freigegebenen Betrag übersteigen, wird der Mehr-
betrag im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile 
berücksichtigt.  
Zahlungen können aus den Nettoerträgen des Port-
folios bzw., sofern die Nettoerträge erschöpft sind, 
aus nicht realisierten Veräußerungsgewinnen oder 
aus Kapital erfolgen. 
 
Für Anteile der Klasse S3 (und die entsprechenden 
Anteile der H-Klasse) kann der Verwaltungsrat nach 
seinem Ermessen Ausschüttungen jährlich erklären 
und auszahlen, die in voller Höhe oder nahezu in 
voller Höhe den dieser Anteilklasse zuzurechnen-
den Nettoerträgen des Portfolios entsprechen, vo-
rausgesetzt, der Nettoinventarwert dieser Anteil-
klasse liegt nach der jährlichen Ausschüttung nicht 
unter dem Nettoinventarwert zum Ende des vergan-
genen Geschäftsjahres. 
 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen F, S, S3, 
SQD und S1 (und der entsprechenden Anteile der 
H-Klassen) erhält die Verwaltungsgesellschaft für 
alle Anteile des Portfolios eine jährliche Gebühr aus 
dem Portfoliovermögen auf den gesamten den An-
teilen zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 
0,05 % des tagesdurchschnittlichen Nettoinventar-
werts beträgt. Die Verwaltungsgesellschaft erhält 
eine jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermögen 
auf den gesamten den Anteilen der Klassen F, S, S3, 
SQD und S1 (und den entsprechenden Anteilen der 
H-Klassen) zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 
$ 50.000 oder, sofern niedriger, 0,01 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt.  
 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle für das Portfolio werden 
aus dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit 
der in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und wer-
den einen in Teil II des Prospekts unter „Gebühren 
der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht 
überschreiten. Diese Gebühren können sich in Ab-
hängigkeit von den Vermögenswerten des Portfolios, 

dem Transaktionsvolumen oder aus anderen Grün-
den erhöhen oder verringern. 
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Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios 
wurden Rückstellungen in den Büchern des Portfo-
lios in Höhe der geschätzten Gründungskosten von 
USD 15.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kos-
ten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab-
schreiben. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind, sobald verfügbar, in den wesent-
lichen Anlegerinformationen des Portfolios und un-
ter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 4. September 2017 als Port-
folio des Fonds errichtet. 
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AB SICAV I—European Equity Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung von 
langfristigem Kapitalzuwachs. 

Anlagepolitik 

Das Portfolio ist bestrebt sein Anlageziel zu errei-
chen, indem es vornehmlich in Aktienwerte europä-
ischer Unternehmen anlegt. Der Anlageverwalter 
geht davon aus, dass zu jedem Zeitpunkt mindes-
tens 80 % des gesamten Portfoliovermögens in Ak-
tienwerte von europäischen Unternehmen angelegt 
werden; in keinem Fall wird der Betrag des gesam-
ten Portfoliovermögens, der in diese Wertpapiere 
angelegt ist, unter zwei Drittel des gesamten Portfo-
liovermögens fallen. Ein „europäisches Unterneh-
men“ ist ein Unternehmen, das in Europa gegründet 
wurde oder einen erheblichen Teil seiner Geschäfts-
aktivitäten in Europa ausübt. 

Das Portfolio wird in erster Linie Engagements in Ak-
tienwerten von Unternehmen eingehen, die nach 
Auffassung des Anlageverwalters gute Aussichten 
auf attraktive Renditen bieten. Der Umfang der Po-
sitionen bestimmt sich aus der Einschätzung des 
Anlageverwalters im Hinblick auf die Fähigkeiten 
des jeweiligen Unternehmens, seine Ertragsziele zu 
erreichen, und der Einschätzung des Risikos eines 
Kursrückgangs. Die Auswahl von Unternehmen für 
die Portfolioanlagen erfolgt unabhängig von ihrer 
Größe oder Marktkapitalisierung und die Gewich-
tung der Anlagen in unterschiedliche Branchen und 
Länder kann variieren. Bei der Entscheidung über 
den Umfang von Käufen einzelner Wertpapiere für 
das Portfolio zieht der Anlageverwalter die Merk-
male des Portfolios insgesamt in Betracht, bei 
gleichzeitiger Sicherstellung einer effektiven Ausge-
wogenheit des Portfolios im Hinblick auf Risiken ei-
nerseits und Erträge andererseits. Die Anlagen des 
Portfolios in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in 
Emerging Markets werden voraussichtlich 30 % des 
Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. 

Das Portfolio kann in Stammaktien einschließlich I-
POs und in Stammaktien wandelbare Wertpapiere, 
Vorzugsaktien, Aktienwerte von Real Estate Invest-
ment Trusts („REITs“), Hinterlegungsscheine (Ame-
rican Depository Receipts („ADRs“) und Global De-
positary Receipts („GDRs“)) und börsengehandelte 
Fonds („ETFs“) anlegen, welche die Voraussetzun-
gen eines OGAW oder eines zulässigen OGA im 
Sinne von Art. 41 Abs. 1 e) des Gesetzes von 2010 
erfüllen, sowie in Finanzderivate. 

Währungsmanagement. Das Portfolio kann Wäh-
rungsmanagementtechniken einsetzen, um das 

Währungsrisiko abzusichern oder um ein Engage-
ment zu erzielen, das höher ist als das von den zu-
grunde liegenden Aktienanlagen gebotene Engage-
ment. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios eine breite Palette an derivativen Produkten und 
Strategien einsetzen. Zu diesen Finanzderivaten 
(einschließlich OTC- und börsengehandelter Fi-
nanzderivate) können insbesondere auch Optionen, 
Futures, Termingeschäfte und Swaps (einschließ-
lich Transaktionen mit Aktienwerten und Währungen 
sowie sog. „Local-Access-Produkte“ (wie aktienbe-
zogene Zertifikate, Genussscheine und Options-
scheine)) gehören. Diese Finanzderivate und Tech-
niken für ein effizientes Portfoliomanagement wer-
den vorwiegend wie folgt eingesetzt: (i) als Alterna-
tive zur direkten Anlage in den zugrunde liegenden 
Wertpapieren, (ii) zur Absicherung gegen Risiken an 
den Aktienmärkten, emittentenspezifische Risiken 
und gegen Währungsfluktuationen sowie (iii) für 
Zwecke des effizienten Portfoliomanagements. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
das erwartete und das maximale Niveau des Netto-
vermögens des Portfolios an, das Gegenstand von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften (d. h. Wertpa-
pierleihgeschäften sowie echten und unechten Pen-
sionsgeschäften) („SFTs“) und Total Return Swaps 
und/oder anderen Finanzderivaten mit vergleichba-
ren Eigenschaften („TRS“) sein kann. Dabei gilt, 
dass dieser Anteil unter bestimmten Umständen hö-
her sein kann.  

Art der Geschäfte Erwarteter Be-

reich 

Maximum 

TRS 0%-10% 25% 

Echte und unechte 

Pensionsgeschäfte 

N/A N/A 

Wertpapierleihge-

schäfte. 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRS enthält „An-
hang D: Zusätzliche Informationen zu Finanzderiva-
ten, Finanztechniken und -instrumenten und Sicher-
heitenverwaltung“. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
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(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 
Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der MSCI Europe Index. Das Portfolio 
nutzt die Referenzbenchmark zu Vergleichszwe-
cken in Bezug auf die Wertentwicklung. Das Portfo-
lio wird aktiv verwaltet und die Referenzbenchmark 
des Portfolios schränkt den Anlageverwalter in kei-
ner Weise bei der Umsetzung der Anlagestrategie 
des Portfolios ein. Das Portfolio kann zwar unter be-
stimmten Marktbedingungen und im freien Ermes-
sen des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil 
der Bestandteile der Referenzbenchmark halten, es 
wird allerdings nicht in jedes der in der Referenz-
benchmark enthaltenen Wertpapiere anlegen und 
kann auch Wertpapiere halten, die nicht Teil der Re-
ferenzbenchmark sind. 
 

Andere Anlagestrategien 

Defensivposition – Bargeld und bargeldnahe 
Mittel. Als kurzfristige Schutzmaßnahme, zur Erfül-
lung von Rücknahmen oder in Erwartung von Anla-
gen an verschiedenen internationalen Märkten kann 
das Portfolio Barmittel, bargeldnahe Mittel oder 
kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere halten, ein-
schließlich Geldmarktinstrumenten. 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio kann bis zu 10 % 
seines Gesamtvermögens in Wertpapiere anlegen, 
für die kein aufnahmebereiter Markt besteht. Vgl. 
hierzu die Ausführungen unter Ziffer (5) der „Anla-
gebeschränkungen“ in Anhang A zu Teil II. Das 
Portfolio kann daher unter Umständen derartige 
Wertpapiere nicht ohne Weiteres verkaufen. Diese 
Wertpapiere können darüber hinaus auch vertragli-
chen Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterver-
kaufs unterliegen. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 

das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen). Eine oder mehrere Anteil-
klassen des Portfolios, die in einer bestimmten Wäh-
rung angeboten werden (jeweils eine „Angebots-
währung“), können in Bezug auf diese Angebots-
währung abgesichert werden. Eine solche Anteil-
klasse wird als „Hedged-Anteilklasse“ bezeichnet. 
Zweck einer Hedged-Anteilklasse ist es, dem Anle-
ger einen stärker mit der Basiswährung des Portfo-
lios korrelierenden Ertrag zu bieten, indem die Aus-
wirkungen von Wechselkursschwankungen zwi-
schen der Basiswährung des Portfolios (d. h. Euro) 
und der jeweiligen Angebotswährung unter Berück-
sichtigung praktischer Aspekte wie z. B. Transakti-
onskosten verringert werden. Durch die angewandte 
Absicherungsstrategie kann das Währungsrisiko 
zwischen der Basiswährung des Portfolios und der 
Angebotswährung zwar verringert werden, eine voll-
ständige Eliminierung dieses Risikos ist jedoch u. U. 
nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. Weitere Informationen zur 
Absicherung von Anteilklassen sind im Kapitel „Kauf 
von Anteilen – Anteilklassen mit Währungsabsiche-
rung (Hedged-Anteilklassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Wäh-
rung 

Euro  Ablauf der 
Annahmefris-
ten 

18.00 Uhr MEZ an jedem Ge-
schäftstag 
    

* Nettoinventar-
wertberechnung 
 
Nettoinventar-
wertveröffentli-
chung 
 
Bezeichnung der 
Anteilklassen 

An jedem Geschäftstag 
 
 
Unter www.alliancebernstein.com 
 
 
H bezeichnet Hedged-Anteilklassen. 

Weitere Informationen zur Absiche-
rung von Anteilklassen sind im Kapi-
tel „Kauf von Anteilen – Anteilklassen 
mit Währungsabsicherung (Hedged-
Anteilklassen)“ und „Risikofaktoren – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II auf-
geführt. 
 

 Ausschüttun-
gen* 

Bei Anteilen der Klassen A, B, C, 
I, S, S1 und S1X 

Keine 

Bei Anteilen der Klassen AD, BD 
und SD 
Monatlich zu erklären und aus-
zuzahlen. 
 
Bei Anteilen der Klassen S1NN 
Jährlich zu erklären und auszu-
zahlen. 
 

Siehe nachstehend unter „Aus-

schüttungen“. 

* einschließlich Hedged-Anteil-
klassen 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Bei Zeichnung 
erhobener Aus-
gabeaufschlag3 

Verwaltungsge-
bühr4 Vertriebsgebühr5 

Rücknahmeab-
schlag6 

(CDSC) 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A 
 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse AD 
 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse B2* keine 1,50% 1,00% 

0–1 Jahr = 4,0% 
1–2 Jahre = 3,0% 
2–3 Jahre = 2,0% 
3–4 Jahre = 1,0% 
4 Jahre und länger 

= 0% 

Anteile der Klasse BD2* keine 1,50% 1,00% 

0–1 Jahr = 4,0% 
1–2 Jahre = 3,0% 
2–3 Jahre = 2,0% 
3–4 Jahre = 1,0% 

Haltedauer 4 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse C keine 1,95% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer über ein 
Jahr = 0% 

Anteile der Klasse I8 bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 
Anteile der Klasse S7 keine keine keine Keiner 
Anteile der Klasse S17 keine 0,60% keine Keiner 
Anteile der 
Klasse S1NN7 keine 0,60% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S1X7† 

keine 0,55% keine Keiner 

Anteile der Klasse SD7 

 
keine 

 
keine 

 
keine 

 
Keiner 
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Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen   
Anteile der Klasse I bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 
Anteile der Klasse S17 keine 0,60% keine Keiner 
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
AUD H 

 
bis zu 5,00% 

 
1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse AD 
AUD H 

 
bis zu 5,00% 

 
1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse BD 
AUD H2* 

keine 1,50% 1,00% 

0–1 Jahr = 4,0% 
1–2 Jahre = 3,0% 
2–3 Jahre = 2,0% 
3–4 Jahre = 1,0% 
4 Jahre und länger 

= 0% 
     
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H 

 
bis zu 5,00% 

 
1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse AD 
SGD H 
 

 
bis zu 5,00% 

 

1,50% 
 

keine 
 

Keiner 
 

Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
USD H 

 
bis zu 5,00% 

 
1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse AD 
USD H 

 
bis zu 5,00% 

 
1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse BD 
USD H2* 

keine 1,50% 1,00% 

0–1 Jahr = 4,0% 
1–2 Jahre = 3,0% 
2–3 Jahre = 2,0% 
3–4 Jahre = 1,0% 
4 Jahre und länger 

= 0% 

Anteile der Klasse C 
USD H 

keine 1,95% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer über ein 
Jahr = 0% 

Anteile der Klasse I 
USD H8 

 

bis zu 1,50% 
 

0,70% 
 

keine 
 

keiner 
 

Anteile der Klasse S1 
USD H7 keine 0,60% keine Keiner 

     
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
CHF H 

 
bis zu 5,00% 

 
1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse I 
CHF H8 

bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 

     
Gegenüber dem Hongkong-Dollar abgesicherte Anteilklassen (HKD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
HKD H 

bis zu 5,00% 1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse AD 
HKD H 

bis zu 5,00% 1,50% keine Keiner 
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1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das 
Portfolio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendun-
gen. Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche In-
formationen – Kosten und Gebühren“ in Teil II. Die Ver-
waltungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in ei-
nem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren 
und Aufwendungen für die nachstehend aufgeführten 
Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der Verwal-
tungsgebühr und allen anderen Kosten und Gebühren, 
die unter „Zusätzliche Informationen – Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II aufgeführt sind, inklusive der Luxem-
burger Taxe d’Abonnement, jedoch mit Ausnahme von 
bestimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisio-
nen und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten Pro-
zentsätze des durchschnittlichen der jeweiligen Anteil-
klasse zuzurechnenden Nettoinventarwertes für das je-
weilige Geschäftsjahr übersteigt – 0,15 % (S), 0,75 % 
(S1), 0,75 % (S1NN), 0,70 % (S1X) bzw. 0,15 % (SD) – 
freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht einzu-
räumen, diese Gebühren und Aufwendungen von den 
an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden Zahlun-
gen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Aufwendun-
gen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Verwal-
tungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinha-
bern im Namen des Fonds eine entsprechende anders 
lautende Mitteilung macht. 

2 Nach Ablauf von sechs Jahren nach Kauf der Anteile 
können die Anteile der Klassen B und BD gegen Anteile 
der Klassen A bzw. AD ausgetauscht werden, ohne 
dass hierfür Gebühren seitens des Fonds oder der Ver-
waltungsgesellschaft erhoben werden. Weitere Einzel-
heiten zum Austausch von Anteilen sind unter „Um-
tausch oder Austausch von Anteilen – Austausch von 
CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Prospekts ausgeführt. 

3  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 

4  Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwertes. Die Verwaltungsgebühr enthält au-

ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder 
andere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt 
wird. Weitere Informationen zur Verwaltungsgebühr ent-
hält der Abschnitt „Zusätzliche Informationen – Kosten 
und Gebühren“ in Teil II. 

5  Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwertes. 
6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 

des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basie-
rend auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile kön-
nen nur über Händler erworben werden, die von der 
Hauptvertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autori-
siert wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile 
in Erwägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern 
nähere Informationen einholen. Die Händler können für 
die Anteile der Klasse C unter bestimmten Bedingungen 
auf die Erhebung des Rücknahmeabschlags verzichten. 

7 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klas-

sen S und SD sind institutionellen Anlegern vorbehal-
ten, die mit der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinba-
rung geschlossen haben und denen die Anlageverwal-
tungsgebühren getrennt berechnet werden. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in 
Teil II. 

 

† Anteile der Klasse S1X wurden eingezogen und stehen 
für Neuanlagen nicht mehr zur Verfügung, außer für be-
stehende Anteilinhaber dieser Anteilklassen. 

 
* Die Anteile der Klasse B werden nicht mehr angeboten. 

Dies gilt mit der Maßgabe, dass Anteilinhabern von An-
teilen der Klasse B (oder anderer Formen der B-Anteil-
klassen wie beispielsweise Hedged-Anteilklassen) ei-
nes anderen Portfolios oder AB-Fonds Anteile dieser 
Klasse B zum Umtausch zur Verfügung gestellt werden 
können. 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 
Angebo-

tene Wäh-
rungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d‘Abon-

nement*** 
Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A 

 
Euro 

US-Dollar 
SGD 

 

€2.000 
$2.000 

S$3.000 

€750 
$750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AD 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse B 

 
Euro 

US-Dollar 
SGD 

 

€2.000 
$2.000 

S$3.000 

€750 
$750 

S$1.000 

€250.000 
$250.000 

S$350.000 
0,05% 

 
Anteile der Klasse 
BD 

 
Euro 

 
€2.000 

 
€750 

 
€250.000 

 
0,05% 

Anteile der Klasse C 

 
Euro 

US-Dollar 
SGD 

 

€2.000 
$2.000 

S$3.000 

€750 
$750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 

Euro 
US-Dollar 

SGD 
 

€1 Mio. ** 
$1 Mio. ** 

S$ 1,5 Mio.** 
keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse S 

 
Euro 

US-Dollar 
 

 
€20 Mio. ** 
$25 Mio. ** 

 
keine 

 
keiner 

 
0,01% 

 
Anteile der 
Klasse S1 
 

 
Euro 

US-Dollar 

 
€20 Mio. ** 
$25 Mio. ** 

 
keine 

 
keiner 

 
0,01% 

 
Anteile der 
Klasse S1NN 
 

Euro €20 Mio. ** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1X 

Euro 
US-Dollar 

 
Neuanlegern 

nicht mehr an-
geboten 

keine keiner 0,01% 

 
Anteile der 
Klasse SD 

 
Euro 

 
€25 Mio.** 

 
keine 

 
keiner 

 
0,01% 

      

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen   

Anteile der Klasse I Sterling £1.000.000** keine keiner 0,05% 
Anteile der Klasse 
S1 

Sterling £15.000.000** 
keine keiner 

0,01% 

      

 

Abgesi-
cherte 

Währungen 
Mindesterstan-

lage* 
Mindest-

folgeanlage* 
Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d‘Abon-

nement*** 
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
AUD H AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 
Anteile der Klasse 
AD AUD H AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 
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Anteile der Klasse 
BD AUD H 
 

AUD 
 

A$2.000 
 

A$750 
 

A$250.000 
 

0,05% 
 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 
Anteile der Klasse 
AD SGD H 
 

SGD 
 

S$3.000 
 

S$1.000 
 

keiner 
 

0,05% 
 

Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
USD H US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 
Anteile der Klasse 
AD USD H US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 
Anteile der Klasse 
BD USD H US-Dollar $2.000 $750 $250.000 0,05% 
Anteile der Klasse C 
USD H US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 
Anteile der Klasse I 
USD H 
Anteile der Klasse 
S1 USD H 

US-Dollar 
US-Dollar 

$1 Mio. ** 
$25 Mio. ** 

keine 
keine 

keiner 
keiner 

0,05% 
0,01% 

      
      
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
CHF H 

CHF  CHF 2.000 CHF 1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
CHF H 

CHF 
CHF 

1.000.000** 
keine keiner 0,05% 

      
Gegenüber dem Hongkong-Dollar abgesicherte Anteilklassen (HKD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
HKD H HKD HKD $15.000 HKD $5.000 keiner 0,05% 
Anteile der Klasse 
AD HKD H HKD HKD $15.000 HKD $5.000 keiner 0,05% 

 

* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern 

diese angeboten werden. 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermes-

sen darauf verzichten. 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio 

vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zu dem Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung.  

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil des typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A, B, C, I, S, S1 und S1X (und 
die entsprechenden Anteile der H-Anteilklassen) 
Ausschüttungen auszuzahlen. Die den Anteilen zu-
zurechnenden Nettoerträge und realisierten Netto-
gewinne werden daher im Nettoinventarwert dieser 
Anteile berücksichtigt. 

Für die Anteile der Klassen AD, BD und SD beab-
sichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monat-
lich zu erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungs-
rat beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote 
pro Anteil für diese Anteilklassen aufrechtzuerhalten; 
daher können Ausschüttungen aus dem Bruttoer-
trag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), aus re-
alisierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
den Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge (Brutto-
ertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hinausge-
hende Ausschüttungen können auch Rückzahlun-
gen des ursprünglich vom Anleger investierten Ka-
pitals beinhalten und damit zu einer Verringerung 
des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden 
Anteilklasse führen.  

Für die Anteile der Klasse S1NN beabsichtigt der 
Verwaltungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären 
und auszuzahlen, die in voller Höhe oder nahezu in 
voller Höhe den dieser Anteilklasse zuzurechnen-
den Nettoerträgen des Portfolios entsprechen. 

Der Verwaltungsrat kann auch bestimmen, ob und 
in welchem Umfang ausgeschüttete Beträge reali-
sierte Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder 
aus dem der betreffenden Anteilklasse zurechenba-
ren Kapital ausgezahlt werden. Ausschüttungen 
können nach Wahl des Anteilinhabers automatisch 
wieder angelegt werden. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für alle Anteile 
mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, S1, S1NN, 
S1X und SD eine jährliche Gebühr aus dem Portfo-
liovermögen auf den gesamten den Anteilen zuzu-
rechnenden Nettoinventarwert, die 0,10 % des ta-
gesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen der Klassen S, S1, S1NN, S1X und 
SD zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 
$ 50.000 oder, sofern niedriger, 0,01 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
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in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet. 
Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit von 
den Vermögenswerten des Portfolios, dem Transak-
tionsvolumen oder aus anderen Gründen erhöhen 
oder verringern. 

Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios 
wurden Rückstellungen in den Büchern des Portfo-
lios in Höhe der geschätzten Gründungskosten von 
EUR 15.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kos-
ten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab-
schreiben. 

 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind, sobald verfügbar, in den wesent-
lichen Anlegerinformationen des Portfolios und un-
ter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 31. März 2017 als Portfolio 
des Fonds errichtet. Am 4. Mai 2018 wurde das AB 
FCP I – European Equity Portfolio, das am 31. Mai 
2006 als Portfolio des Fonds AB FCP I, einem nach 
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errich-
teten Publikumsfonds (fonds commun de place-
ment), aufgelegt wurde, in dieses Portfolio einge-
gliedert. 
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AB SICAV I—Eurozone Equity Portfolio  

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist langfristiges Ka-
pitalwachstum.  

Anlagepolitik 

Das Portfolio ist bestrebt, sein Anlageziel vorwie-
gend durch die Anlage in Aktienwerte von Unter-
nehmen in Ländern der Eurozone zu erreichen. 
Der Anlageverwalter geht davon aus, dass zu je-
dem Zeitpunkt mindestens 80 % des gesamten 
Portfoliovermögens in Aktienwerte von Unterneh-
men der Eurozone angelegt sein werden; in kei-
nem Fall wird der Betrag des gesamten Portfo-
liovermögens, der in diese Wertpapiere angelegt 
ist, unter zwei Drittel des gesamten Portfoliover-
mögens fallen.  

Ein Staat der „Eurozone“ ist jeder Mitgliedstaat 
der EU, der den Euro als einzige gesetzliche Wäh-
rung eingeführt hat. Zum Oktober 2015 gehörten 
die folgenden EU-Mitgliedstaaten zur Eurozone: 
Österreich, Belgien, Zypern, Estland, Finnland, 
Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die 
Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien und 
Spanien. Zu den Unternehmen der Eurozone ge-
hören alle Unternehmen, die in der Eurozone an-
sässig sind oder die einen erheblichen Teil ihrer 
Geschäftstätigkeit in der Eurozone ausüben. 

Das Portfolio wird in erster Linie aus den Aktien-
werten von Unternehmen bestehen, die nach Auf-
fassung des Anlageverwalters gute Aussichten auf 
attraktive Renditen bieten. Der Umfang der Positi-
onen bestimmt sich aus der Einschätzung des An-
lageverwalters im Hinblick auf die Fähigkeiten des 
jeweiligen Unternehmens, seine Ertragsziele zu 
erreichen, und der Einschätzung des Risikos eines 
Kursrückgangs. Die Auswahl von Unternehmen 
für die Portfolioanlagen erfolgt unabhängig von ih-
rer Größe oder Marktkapitalisierung und die Ge-
wichtung der Anlagen in unterschiedliche Bran-
chen und Länder kann variieren. Bei der Entschei-
dung über den Umfang von Wertpapierkäufen ein-
zelner Unternehmen der Eurozone für das Portfo-
lio zieht der Anlageverwalter die Merkmale des 
Portfolios insgesamt in Betracht, bei gleichzeitiger 
Sicherstellung einer effektiven Ausgewogenheit 
des Portfolios im Hinblick auf Risiken einerseits 
und Erträge andererseits. 

Das Portfolio kann in Stammaktien einschließlich 
IPOs und in Stammaktien wandelbare Wertpa-
piere, Vorzugsaktien, Aktienwerte von Real Estate 

Investment Trusts („REITs“), Hinterlegungsscheine 
(American Depository Receipts („ADRs“) und Global 
Depositary Receipts („GDRs“)) und börsengehandelte 
Fonds („ETFs“) anlegen, welche die Voraussetzungen 
eines OGAW oder eines zulässigen OGA im Sinne 
von Art. 41 Abs. 1 e) des Gesetzes von 2010 erfüllen, 
sowie in Finanzderivate. 

Währungsmanagement. Das Portfolio kann Wäh-
rungsmanagementtechniken einsetzen, um das Wäh-
rungsrisiko abzusichern oder um ein Engagement zu 
erzielen, das höher ist als das von den zugrunde lie-
genden Aktienanlagen gebotene Engagement. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes Port-
foliomanagement. Der Anlageverwalter kann bei der 
Umsetzung der Anlagestrategie des Portfolios deriva-
tive Produkte und Strategien einsetzen. Zu diesen Fi-
nanzderivaten (einschließlich OTC- und börsenge-
handelter Finanzderivate) können insbesondere auch 
Optionen, Futures, Termingeschäfte und Swaps (ein-
schließlich Transaktionen mit Aktienwerten und Wäh-
rungen sowie sog. „Local-Access-Produkte“ (wie ak-
tienbezogene Zertifikate, Genussscheine und Opti-
onsscheine)) gehören. Diese Finanzderivate und In-
strumente für ein effizientes Portfoliomanagement 
werden in erster Linie eingesetzt (i) als Alternative zur 
Direktanlage in die zugrunde liegenden Wertpapiere 
und (ii) zur Absicherung gegen Risiken an den Aktien-
märkten, emittentenspezifische Risiken sowie gegen 
Währungsschwankungen und (iii) für Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht den 
erwarteten und den maximalen Umfang des Nettover-
mögens des Portfolios an, das möglicherweise Ge-
genstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (d. 
h. Wertpapierleihgeschäften sowie echten und unech-
ten Pensionsgeschäften) („SFTs“) und Total Return 
Swaps und/oder anderen Finanzderivaten mit ver-
gleichbaren Eigenschaften („TRS“) ist. Dabei gilt, 
dass dieser Anteil unter bestimmten Umständen hö-
her sein kann.  

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleihge-
schäfte 

0%-10% 50% 
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Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in 
„Anhang D: Zusätzliche Informationen in Bezug 
auf Finanzderivate, Finanztechniken und -instru-
mente und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben.  

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark 
des Portfolios ist der MSCI EMU Index (EUR). Das 
Portfolio nutzt die Referenzbenchmark zu Ver-
gleichszwecken in Bezug auf die Wertentwicklung. 
Das Portfolio wird aktiv verwaltet und die Refe-
renzbenchmark des Portfolios schränkt den Anla-
geverwalter in keiner Weise bei der Umsetzung 
der Anlagestrategie des Portfolios ein. Das Portfo-
lio kann zwar unter bestimmten Marktbedingungen 
und im freien Ermessen des Anlageverwalters ei-
nen wesentlichen Teil der Bestandteile der Refe-
renzbenchmark halten, es wird allerdings nicht in 
jedes der in der Referenzbenchmark enthaltenen 
Wertpapiere anlegen und kann auch Wertpapiere 
halten, die nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 
 

Andere Anlagestrategien 

Defensive Position – Halten von Barmitteln o-
der bargeldnahen Mitteln. Als kurzfristige 
Schutzmaßnahme, zur Erfüllung von Rücknahmen 
oder in Erwartung von Anlagen an verschiedenen 
internationalen Märkten kann das Portfolio Barmit-
tel, bargeldnahe Mittel oder kurzfristige festver-
zinsliche Wertpapiere halten, einschließlich Geld-
marktinstrumenten. Diese Barmittel und bargeld-
nahen Mittel und sonstigen Instrumente können 
nach dem Ermessen des Anlageverwalters auf 
Euro oder andere Währungen wie US-Dollar lau-
ten. 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio kann bis zu 
10% seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, für die kein aufnahmebereiter Markt besteht. 
Vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer (5) der 
„Anlagebeschränkungen“ in Anhang A zu Teil II 
dieses Prospekts. Das Portfolio kann daher unter 
Umständen derartige Wertpapiere nicht ohne Wei-
teres verkaufen. Diese Wertpapiere können dar-
über hinaus auch vertraglichen Beschränkungen 
hinsichtlich ihres Weiterverkaufs unterliegen. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  Eine oder mehrere An-
teilklassen des Portfolios, die in einer bestimmten 
Währung angeboten werden (jeweils eine „Ange-
botswährung“), können in Bezug auf diese Ange-
botswährung abgesichert werden. Eine solche An-

teilklasse wird als „Hedged-Anteilklasse“ bezeichnet. 
Zweck einer Hedged-Anteilklasse ist es, dem Anleger 
einen stärker mit der Basiswährung des Portfolios kor-
relierenden Ertrag zu bieten, indem die Auswirkungen 
von Wechselkursschwankungen zwischen der Basis-
währung des Portfolios (d. h. Euro) und der jeweiligen 
Angebotswährung unter Berücksichtigung praktischer 
Aspekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswährung 
des Portfolios und der Angebotswährung zwar verrin-
gert werden, eine vollständige Eliminierung dieses Ri-
sikos ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde liegen-
den Vermögenswerte, da nur der Nettoinventarwert 
der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem Portfolio 
zugrunde liegenden Vermögenswerte gegenüber der 
Angebotswährung abgesichert werden. Die durch 
eine solche Absicherung entstehenden Kosten trägt 
die Hedged-Anteilklasse, für die diese Kosten ent-
standen sind. Weitere Informationen zur Absicherung 
von Anteilklassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – 
Anteilklassen mit Währungsabsicherung (Hedged-An-
teilklassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Wäh-
rung 
 
Nettoinventar-
wertberechnung 
 
Nettoinventar-
wertveröffentli-
chung 
 
Bezeichnung der 
Anteilklassen 

Euro 
 
 

An jedem Geschäftstag 
 
 
Unter www.alliancebernstein.com 
 
 
H bezeichnet Hedged-Anteilklassen. 

Weitere Informationen zur Absiche-
rung von Anteilklassen sind im Kapitel 
„Kauf von Anteilen – Anteilklassen mit 
Währungsabsicherung (Hedged-An-
teilklassen)“ und „Risikofaktoren – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II auf-
geführt. 
 

 Ablauf der 
Annahme-
frist  
 
 
Ausschüt-
tungen* 

18.00 Uhr MEZ an jedem Ge-
schäftstag 
 
 

Für Anteile der Klasse AR 
Jährlich zu erklären und auszuzah-
len, mit einer auf Basis des Brutto-
ertrags (vor Abzug von Gebühren 
und Kosten) zu bestimmenden Aus-
schüttungsquote 
 
Anteile der Klassen A, AX, B, BX, C, 
CX, I, IX, S und S1 
Keine.  
 

Für Anteile der Klassen ANN und 
INN 
Jährlich zu erklären und auszuzah-
len. 
 
Für Anteile der Klasse S1N 
Nach dem Ermessen des Verwal-
tungsrates jährlich zu erklären und 
auszuzahlen. 
 

Siehe nachstehend unter „Aus-
schüttungen“. 
 
* einschließlich Hedged-Anteilklas-
sen 
 

     

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabe-

aufschlag3 

Verwaltungsge-

bühr4 Vertriebsgebühr5 

Rücknahmeab-

schlag (CDSC)6 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A bis zu 5,00% 1,55% keine keiner 

Anteile der Klasse ANN bis zu 5,00% 1,55% keine keiner 

Anteile der Klasse AX† bis zu 5,00% 1,50% keine keiner 

Anteile der Klasse AR bis zu 5,00% 1,55% keine keiner 

Anteile der Klasse B2* keiner 1,55% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 4 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse BX2† 

wird Neuanle-
gern nicht mehr 

angeboten 
1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
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Jahre = 2,0% 
Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 

Haltedauer 4 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse C keiner 2,00% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer über ein 
Jahr = 0% 

Anteile der Klasse CX† keiner 1,95% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer über ein 
Jahr = 0% 

Anteile der Klasse I8 bis zu 1,50% 0,75% keine keiner 

Anteile der Klasse INN8 bis zu 1,50% 0,75% keine keiner 

Anteile der Klasse IX8† bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse S7 keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse S17 keiner 0,65% keine keiner 

Anteile der Klasse S1N9 keiner bis zu 0,55% keine keiner 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I8 bis zu 1,50% 0,75% keine keiner 

Anteile der Klasse S17 keiner 0,65% keine keiner 

Anteile der Klasse S1N9 keiner bis zu 0,55% keine keiner 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse S1N9 keiner bis zu 0,55% keine keiner 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
AUD H bis zu 5,00% 1,55% keine keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H bis zu 5,00% 1,55% keine keiner 

Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
USD H bis zu 5,00% 1,55% keine keiner 

Anteile der Klasse C 
USD H keiner 2,00% keine 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 1,0% 

Haltedauer über ein 
Jahr = 0% 

Anteile der Klasse I 
USD H8 bis zu 1,50% 0,75% keine keiner 

Anteile der Klasse S1 
USD H7 keiner 0,65% keine keiner 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
CHF H bis zu 5,00% 1,55% keine keiner 

Anteile der Klasse I 
CHF H8 

bis zu 1,50% 0,75% keine keiner 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 
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Anteile der Klasse A 
PLN H 

bis zu 5,00% 1,55% keine keiner 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I 
GBP H8 

bis zu 1,50% 0,75% keine keiner 

 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. Vgl. 
hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Prospekts. 
Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass 
in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren 
und Aufwendungen für die nachstehend aufgeführten 
Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der Verwal-
tungsgebühr und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzli-
che Informationen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten 
Gebühren und Aufwendungen, inklusive der Luxembur-
ger Taxe d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von be-
stimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen 
und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten Prozents-
ätze des durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse 
des Portfolios (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) 
zuzurechnenden Nettoinventarwerts für das jeweilige 
Geschäftsjahr übersteigt – 1,95% (A), 1,95 % (ANN), 
1,90 % (AX), 1,95% (AR), 2,95% (B), 2,90 % (BX), 
2,40 % (C), 2,35 % (CX), 1,15 % (I), 1,15 % (INN), 
1,10 % (IX), 0,15 % (S), 0,80 % (S1) und 0,70 % (S1N) – 
freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht einzu-
räumen, diese Gebühren und Aufwendungen von den an 
die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden Zahlungen 
abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Aufwendungen 
selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Verwaltungsge-
sellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern im Na-
men des Fonds eine entsprechende anders lautende Mit-
teilung macht. 

2 Anteilinhaber von Anteilen der Klassen B und BX können 
diese Anteile nach Ablauf von sechs Jahren nach dem 
Kauf der Anteile beim Fonds oder der Verwaltungsgesell-
schaft gebührenfrei in Anteile der Klassen A und AX aus-
tauschen. Weitere Einzelheiten zu diesem Austausch 
von Anteilen sind unter „Umtausch oder Austausch von 
Anteilen – Austausch von CDSC-Anteilen“ in Teil II die-
ses Prospekts ausgeführt. 

3  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-

nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

5 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Bei Anteilen der Klasse C kann 
sich ein Händler unter bestimmten Umständen zum Ver-
zicht auf den Rücknahmeabschlag entschließen. 

7 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

 
9 Institutionellen Anlegern vorbehalten, deren Gesamtbe-

stand an Anteilen des Portfolios EUR 200 Mio. über-
steigt; die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Er-
messen darauf verzichten. 

 

† Anteile der Klassen AX, BX, CX und IX wurden eingezo-
gen und stehen für Neuanlagen nicht mehr zur Verfü-
gung, außer für bestehende Anteilinhaber dieser Anteil-
klassen. 

* Die Anteile der Klasse B werden nicht mehr angeboten. 
Dies gilt mit der Maßgabe, dass Anteilinhabern von An-
teilen der Klasse B (oder anderer Formen der B-Anteil-
klassen wie beispielsweise Hedged-Anteilklassen) eines 
anderen Portfolios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse 
B zum Umtausch zur Verfügung gestellt werden können. 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 Angebotswäh-
rungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A 

Euro 
US-Dollar 

SGD 

€2.000 
$2.000 

S$3.000 

€750 
$750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse ANN 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AX 

Euro 
US-Dollar 

SGD 

wird Neuanle-
gern  

nicht mehr an-
geboten 

€750 
$750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AR 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse B 

Euro 
US-Dollar 

SGD 

€2.000 
$2.000 

S$3.000 

€750 
$750 

S$1.000 

€250.000 
$250.000 

S$350.000 
0,05% 

Anteile der 
Klasse BX 

Euro 
US-Dollar 

SGD 

wird Neuanle-
gern  

nicht mehr an-
geboten 

€750 
$750 

S$1.000 

€250.000 
$250.000 

S$350.000 
0,05% 

Anteile der 
Klasse C 

Euro 
US-Dollar 

SGD 

€2.000 
$2.000 

S$3.000 

€750 
$750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse CX 

Euro 
US-Dollar 

SGD 

wird Neuanle-
gern  

nicht mehr an-
geboten 

€750 
$750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I 

Euro 
US-Dollar 

SGD 

€1 Mio.** 
$1 Mio.** 

S$1,5 Mio.** 
keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse INN 

Euro €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse IX 

Euro 
US-Dollar 

SGD 

wird Neuanle-
gern  

nicht mehr an-
geboten 

keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S 

Euro 
US-Dollar 

€20 Mio.** 
$25 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1 

Euro 
US-Dollar 

€20 Mio.** 
$25 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1N 

Euro €200.000.000** keine keiner 0,01% 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse I 

GBP £1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S1 

GBP £15.000.000** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1N 

GBP £150.000.000** keine keiner 0,01% 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse S1N 

USD $250.000.000** keine keiner 0,01% 

      

 

 

Abgesicherte 
Währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 
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Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A AUD H 
 

AUD 
 

A$2.000 
 

A$750 
 

keiner 
 

0,05% 
 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A SGD H 
 

SGD 
 

S$3.000 
 

S$1.000 
 

keiner 
 

0,05% 
 

Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A USD H 

USD 
$2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
C USD H 

USD 
$2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
USD H 

USD 
$1 Mio.** 

keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S1 USD H 

USD 
$25 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A CHF H 

CHF CHF2.000 CHF750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
CHF H 

CHF CHF1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A PLN H 

PLN PLN7.500 PLN3.000 keiner 0,05% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

      
Anteile der Klasse I 
GBP H 

GBP £1 Mio.** keine keiner 0,05% 

 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 
** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klasse AR beabsichtigt der Ver-
waltungsrat, Ausschüttungen jährlich zu erklären 
und auszuzahlen. Ausschüttungen können aus dem 
Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), 
aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen und 
aus dem der betreffenden Anteilklasse zuzurech-
nenden Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge 
(Bruttoertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hin-
ausgehende Ausschüttungen können auch Rück-
zahlungen des ursprünglich vom Anleger investier-
ten Kapitals beinhalten und damit zu einer Verringe-
rung des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffen-
den Anteilklasse führen.  

Für die Anteile der Klassen ANN und INN beabsich-
tigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen jährlich zu 
erklären und auszuzahlen, die in voller Höhe oder 
nahezu in voller Höhe den jeder dieser Anteilklassen 
zuzurechnenden Nettoerträgen des Portfolios ent-
sprechen.  

Für die Anteile der Klasse SN1 kann der Verwal-
tungsrat nach seinem Ermessen Ausschüttungen 
jährlich erklären und auszahlen, die in voller Höhe 
oder nahezu in voller Höhe den dieser Anteilklasse 
zuzurechnenden Nettoerträgen des Portfolios ent-
sprechen. 
 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 
 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für 
die Anteile der Klassen A, AX, B, BX, C, CX, I, IX, 
S und S1 (oder die entsprechenden Anteile der H-
Klassen) Ausschüttungen auszuzahlen. Die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne werden daher im Nettoinven-
tarwert dieser Anteile berücksichtigt. 
 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S und S1 
(und der entsprechenden Anteile der H-Klassen) er-
hält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile des 
Portfolios (und der entsprechenden Anteile der H-
Klassen) eine jährliche Gebühr aus dem Portfolio-
vermögen auf den gesamten den Anteilen zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die 0,10% des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die 
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Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche Ge-
bühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesamten 
den Anteilen der Klassen S, S1 und S1N (und den 
entsprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, 
falls niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts beträgt.  

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle für das Portfolio werden 
aus dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit 
der in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und wer-
den einen in Teil II des Prospekts unter „Gebühren 
der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht 
überschreiten. Diese Gebühren können sich in Ab-
hängigkeit von den Vermögenswerten des Portfolios, 
dem Transaktionsvolumen oder aus anderen Grün-
den erhöhen oder verringern. 

Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios 
wurden Rückstellungen in den Büchern des Portfo-
lios in Höhe der geschätzten Gründungskosten von 

USD 15.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kos-
ten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab-
schreiben. 

 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind in den wesentlichen Anlegerinfor-
mationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 31. März 2017 als Portfolio 
des Fonds errichtet. Am 4. Mai 2018 wurde das AB 
FCP I – Eurozone Equity Portfolio, das am 26. Feb-
ruar 1999 als Portfolio des Fonds AB FCP I, einem 
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg 
errichteten Publikumsfonds (fonds commun de 
placement), aufgelegt wurde, in dieses Portfolio ein-
gegliedert. 
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AB SICAV I—American Growth Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

 
Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios besteht in langfristi-
gem Kapitalzuwachs in erster Linie durch Anlagen in 
Aktienwerte US-amerikanischer Emittenten. Das 
Portfolio beabsichtigt in erster Linie, Anlagen in Ak-
tienwerte (Stammaktien, in Stammaktien wandel-
bare Wertpapiere und Rechte und Optionsscheine 
zur Zeichnung oder zum Kauf von Stammaktien) ei-
ner begrenzten Anzahl großer, sorgfältig ausge-
wählter, erstklassiger US-Unternehmen vorzuneh-
men, die nach Einschätzung des Anlageverwalters 
voraussichtlich ein hervorragendes Ertragswachs-
tum erzielen werden. Unter normalen Marktbedin-
gungen werden zirka 40 bis 60 Unternehmen im 
Portfolio vertreten sein, wobei die 25 renommiertes-
ten dieser Unternehmen normalerweise ungefähr 
70 % des Nettovermögens des Portfolios ausma-
chen. Unter normalen Marktbedingungen legt das 
Portfolio mindestens 80 % seines Nettovermögens 
in Aktienwerte von Unternehmen an, die ihren ein-
getragenen Sitz in den Vereinigten Staaten haben 
oder einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftli-
chen Aktivitäten in den Vereinigten Staaten ausüben. 
Im Gegensatz zu den meisten Aktienfonds legt das 
Portfolio somit seinen Schwerpunkt auf eine relativ 
kleine Anzahl von Unternehmen, die aufgrund inten-
siver Analysen ausgewählt wurden. Das Portfolio ist 
auf Anleger ausgerichtet, die mittelfristig Kapitalzu-
wachs bei einer geringeren als der normalerweise 
mit Anlagen in kleine Unternehmen verbundenen 
Volatilität anstreben. Wenn es der Anlageverwalter 
jedoch für angemessen hält, kann das Portfolio auch 
in andere Wertpapierarten anlegen, wie z. B. wan-
delbare Vorzugsaktien und Wandelschuldverschrei-
bungen, oder in Anleihen, Schuldverschreibungen 
und Vorzugsaktien mit hohem Rating, ferner Wert-
papiere, die von der Regierung der Vereinigten 
Staaten begeben oder geschaffen wurden oder mit 
deren umfassenden Garantie ausgestattet sind, so-
wie andere erstklassige kurzfristige Finanzinstru-
mente, wie Bankakzepte, US-amerikanische Einla-
genzertifikate und andere Schuldscheine mit einer 
Restlaufzeit von weniger als einem Jahr; darüber 
hinaus können zusätzlich flüssige Mittel gehalten 
werden. Das Portfolio ist weiterhin berechtigt, un-
echte Pensionsgeschäfte mit erstklassigen Finan-
zinstituten einzugehen, die auf diese Art von Trans-
aktionen spezialisiert sind. 

Den Erwartungen des Anlageverwalters zufolge ent-
spricht die durchschnittliche gewichtete Marktkapita-
lisierung der in dem Portfolio vertretenen Unterneh-
men (d. h. die Anzahl der in Umlauf befindlichen Ak-
tien eines Unternehmens multipliziert mit dem Kurs 

pro Aktie) normalerweise der durchschnittlichen ge-
wichteten Marktkapitalisierung der im Standard & 
Poor’s 500 Composite Stock Price Index vertretenen 
Unternehmen oder ist höher als diese; bei diesem 
Index handelt es sich um einen allgemein anerkann-
ten, nicht verwalteten Index für Marktaktivitäten, der 
auf der Gesamtperformance eines ausgewählten 
Portfolios börsengehandelter Aktien basiert und mo-
natlich angepasst wird, um wiederangelegten Divi-
denden und Ausschüttungen Rechnung zu tragen. 

Die breite Streuung und generell hohe Qualität der 
Anlagen des Portfolios können zwar Fluktuationen 
im Wert des Portfoliovermögens nicht verhindern, 
beschränken jedoch tendenziell das Anlagerisiko 
und sollten zum Erreichen des Anlageziels des Port-
folios beitragen. Es gehört nicht zur Anlagepolitik 
des Portfolios, Portfolio-Transaktionen zum Erzielen 
kurzfristiger Handelsgewinne oder zum Zweck der 
Ausübung von Kontrolle durchzuführen.  

Als vorübergehende Schutzmaßnahme kann das 
Portfolio zeitweise einen erheblichen Teil seines 
Vermögens in Wertpapiere der US-Regierung sowie 
in andere kurzfristige Wertpapiere anlegen. Des 
Weiteren dürfen bis zu 15 % des Gesamtvermögens 
des Portfolios in Aktienwerte von Nicht-US-Emitten-
ten angelegt werden, einschließlich American Depo-
sitary Receipts („ADRs“) von Emittenten, die einen 
wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in den Vereinigten 
Staaten tätigen. 

Beschreibung der Anlagedisziplin und der Anla-
gestrategie 

Die Wachstumswerte (Growth Stock) des Portfolios 
werden unter Einsatz der US-Growth-Anlagediszip-
lin des Anlageverwalters ausgewählt. Die Growth-
Investment-Abteilung des Anlageverwalters wählt 
grundsätzlich Aktienwerte von US-amerikanischen 
Unternehmen mit relativ großer Marktkapitalisierung 
im Verhältnis zum gesamten US-amerikanischen 
Aktienmarkt aus.  

Der Anlageverwalter stellt bei der Verwaltung der 
US-Wachstumswerte des Portfolios die Aktienaus-
wahl und die Anlage in Wertpapiere einer begrenz-
ten Anzahl von Emittenten in den Mittelpunkt. Der 
Anlageverwalter stützt sich dabei in hohem Maße 
auf die Fundamentalanalysen und das Research 
seines großen internen US-Growth-Research-
Teams, welches in erster Linie ungefähr 500 Unter-
nehmen beobachtet. Der Anlageverwalter kon-
zentriert sich bei seinen Analysen auf die Auswahl 
von Unternehmen, deren weit überdurchschnittli-
ches Ertragswachstumspotenzial voraussichtlich die 
Markterwartungen übertreffen wird.  



AB SICAV I—American Growth Portfolio 
 

I-248 
 

Auf Basis dieses Research entwickeln die Rese-
arch-Analysten unabhängige Finanzprognosen für 
jedes Unternehmen, einschließlich Prognosen hin-
sichtlich Gewinn und Verlust, Erträge, Ausschüttun-
gen und Cashflow sowie Bilanz- und Bewertungs-
prognosen und -sensitivitäten über einen bestimm-
ten Prognosezeitraum. Die Analysten stellen dann 
ihre Ertragsprognosen den Erwartungen des Mark-
tes gegenüber, um Fälle herauszufiltern, in denen 
sich aufgrund einer zunehmenden Diskrepanz zwi-
schen ihren Erwartungen und denen des Marktes 
Anlagemöglichkeiten bieten. Umgekehrt würde eine 
Annäherung der vorstehenden Erwartungen als In-
dikator für den Verkauf bereits im Bestand befindli-
cher Aktien angesehen werden. Die Analysten be-
werten die Aktien, die sie beobachten, entweder mit 
1 – Sektor/Branche „Outperform“, 2 – Sektor/Bran-
che „Neutral“ oder 3 – Sektor/Branche „Underper-
form“.  

Die Analysten und Portfolioverwalter des Anlagever-
walters führen eine gründliche Auswertung der Re-
search-Ergebnisse anhand vergleichbarer Unter-
nehmensgruppen (sog. Peer Groups) durch. Für ei-
nen Erwerb durch das Portfolio in Frage kommen 
grundsätzlich Branchenführer, die hervorragende 
Geschäftsmodelle, ausgezeichnete Management-
Teams und überdurchschnittliche Ertragswachstum-
saussichten aufweisen. Obwohl die Ansicht jedes 
einzelnen Portfoliomanagers im Mittelpunkt dieses 
Entscheidungsfindungsprozesses steht, ist die Ge-
samteinschätzung des Teams ausschlaggebend für 
die Zusammensetzung der Bestände.  

Andere Anlagestrategien 

Als kurzfristige Schutzmaßnahme oder zur Erfüllung 
von Rücknahmen kann das Portfolio ohne Ein-
schränkung Barmittel, bargeldnahe Mittel oder kurz-
fristige festverzinsliche Obligationen halten, ein-
schließlich Geldmarktinstrumenten. 

Das Portfolio kann bis zu 10 % seines gesamten 
Nettovermögens in Wertpapiere anlegen, für die 
kein aufnahmebereiter Markt besteht. Vgl. hierzu die 
Ausführungen unter Ziffer (5) der „Anlagebeschrän-
kungen“ in Anhang A zu Teil II dieses Prospekts. 
Das Portfolio kann daher unter Umständen derartige 
Wertpapiere nicht ohne weiteres verkaufen. Diese 
Wertpapiere können darüber hinaus auch vertragli-
chen Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterver-
kaufs unterliegen. 

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass zu jedem 
Zeitpunkt mindestens 80 % des gesamten Portfo-
liovermögens in Aktienwerte von US-amerikani-
schen Unternehmen angelegt werden; in keinem 
Fall wird der Betrag des gesamten Portfoliovermö-
gens, der in diese Wertpapiere angelegt ist, unter 
zwei Drittel des gesamten Portfoliovermögens fallen.  

Im Rahmen eines effizienten Portfoliomanagements 
und bei der Nutzung von Absicherungstechniken 
können börsengehandelte und OTC-Derivate zum 
Einsatz kommen, einschließlich Swaps, Optionen, 
Terminkontrakten und Währungstransaktionen. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRS“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.  

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

- - 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“) können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
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Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Risikofaktoren im Zusammenhang mit gegen-
über RMB abgesicherten Anteilklassen (RMB-
Hedged-Anteilklassen). Seit 2005 ist der Wechsel-
kurs des RMB nicht länger an den US-Dollar gekop-
pelt. RMB hat jetzt einen flexiblen aber gesteuerten 
Wechselkurs, der sich aus Angebot und Nachfrage 
am Markt in Bezug auf einen Währungskorb auslän-
discher Währungen ergibt. Die täglichen Devisen-
handelskurse des RMB gegenüber den großen 
Währungen am Interbanken-Devisenmarkt können 
innerhalb einer engen Bandbreite um den von der 
Zentralbank der Volksrepublik China herausgegebe-
nen Leitkurs frei fluktuieren. Die Umtauschbarkeit 
des RMB von Offshore-RMB (CNH) in Onshore-
RMB (CNY) unterliegt einem gesteuerten Wäh-
rungsprozess, für den bestimmte Devisenkontroll-
vorschriften und Devisenrückführungsbeschränkun-
gen gelten, die von der chinesischen Regierung in 
Abstimmung mit der Hongkong Monetary Authority 
(HKMA) auferlegt wurden. Der Wert des CNH kann 
aufgrund verschiedener Faktoren – und ggf. ganz 
erheblich – vom Wert des CNY abweichen; zu die-
sen Faktoren gehören die genannten Devisenkon-
trollvorschriften und Devisenrückführungsbeschrän-
kungen, die von der chinesischen Regierung jeweils 
auferlegt werden, sowie andere externe Marktkräfte.  

In dem Zeitraum seit dem Jahr 2005 haben die von 
der chinesischen Regierung verfolgten Devisenkon-
trollstrategien zu einer allgemeinen Aufwertung des 
RMB (sowohl beim CNH als auch beim CNY) ge-
führt. Dieser Aufwertungstrend kann sich weiter fort-
setzen, er kann jedoch auch abreißen; es gibt keine 
Zusicherung, dass es in Bezug auf den RMB zu ge-
gebener Zeit nicht zu einer Abwertung kommt. Eine 
Abwertung des RMB könnte sich nachteilig auf den 
Wert der Kapitalanlagen der Anleger in Anteile der 
Klasse RMB H auswirken.  

Die Anteile der Klasse RMB H sind Teilnehmer am 
Offshore-RMB-(CNH)-Markt, der Anlegern den 
freien Handel mit CNH außerhalb Festlandchinas 
mit am Markt in Hongkong zugelassenen Banken er-
laubt (HKMA-genehmigte Banken). Die Anteile der 
Klasse RMB H sind nicht mit einer Verpflichtung ver-
bunden, CNH auf Konten in Onshore-RMB (CNY) zu 
überweisen. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 
 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der Russell 1000 Growth Index. Das 
Portfolio nutzt die Referenzbenchmark zu Ver-
gleichszwecken in Bezug auf die Wertentwicklung. 
Das Portfolio wird aktiv verwaltet und die Referenz-
benchmark des Portfolios schränkt den Anlagever-
walter in keiner Weise bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio kann 
zwar unter bestimmten Marktbedingungen und im 
freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 
Portfolio-
Währung 
 
Nettoinven-
tarwertbe-
rechnung 
 
Nettoinven-
tarwertveröf-
fentlichung 
 
Bezeichnung 
der Anteil-
klassen 

USD 
 
 
An jedem Geschäftstag 
 
 

Unter www.alliancebernstein.com 

 

 

H bezeichnet Hedged-Anteilklassen. 

Weitere Informationen zur Absicherung 
von Anteilklassen sind im Kapitel „Kauf 
von Anteilen – Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung (Hedged-Anteilklas-
sen)“ und „Risikofaktoren – Hedged-An-
teilklassen“ in Teil II aufgeführt. 

 Ablauf 
der An-
nahme-
frist 
 

Für auf US-Dol-
lar und auf briti-
sche Pfund Ster-
ling lautende An-
teilklassen: 
16.00 Uhr U.S. 
Eastern Time an 
jedem Ge-
schäftstag 

Für auf Hong-
kong-Dollar lau-
tende Anteilklas-
sen: 
18.00 Uhr MEZ 
an jedem Ge-
schäftstag 

Für Hedged-An-
teilklassen 

18.00 Uhr MEZ 
an jedem Ge-
schäftstag 

 

Für RMB-
Hedged-Anteil-
klassen 

13.00 Uhr MEZ 
an jedem Ge-
schäftstag 

 
Aus-
schüt-
tungen* 

Für Anteile der 
Klassen A, AX, 
B, BX, C, I, N, S, 
S1 und SK 
keine 
 
Für Anteile der 
Klassen AD, BD, 
ED und SD 
Monatlich zu er-
klären und aus-
zuzahlen. 
 
Siehe nachste-
hend unter „Aus-
schüttungen“. 
 
* einschließlich 
Hedged-Anteil-
klassen 

      

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1      

 Erstausgabeaufschlag3 

Verwal-
tungs-

gebühr4 

Ver-
triebs-

gebühr5 

Rücknahmeab-
schlag (CDSC)6 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 
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Anteile der 
Klasse A 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine keiner 

Anteile der 
Klasse AX 

nicht länger angeboten 0,92% keine keiner 

Anteile der 
Klasse AD 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine keiner 

Anteile der 
Klasse B2** keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der 
Klasse BD2** 

keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der 
Klasse BX2 nicht länger angeboten 0,92% keine 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der 
Klasse C 

keiner 1,95% keine 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 1,0% 

Haltedauer über 
ein Jahr = 0% 

Anteile der 
Klasse ED10 

keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 3 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der 
Klasse I9 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Anteile der 
Klasse N 

bis zu 3,00% 1,95% keine keiner 

Anteile der 
Klasse S7 keiner keine keine keiner 

Anteile der 
Klasse S17 

keiner 0,65% keine keiner 

Anteile der 
Klasse SD7 

keiner keine keine keiner 
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Anteile der 
Klasse SK8 

 

keiner 
 

0,70% 
 

keine 
 

keiner 
 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse I9 
 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Auf Hongkong-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A 

bis zu 5,00% 1,50% keine keiner 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A 
EUR H 

bis zu 5,00% 1,50% keine keiner 

 
 

    

Anteile der 
Klasse B 
EUR H2** 

keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der 
Klasse C 
EUR H 

keiner 1,95% keine 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 1,0% 

Haltedauer über 
ein Jahr = 0% 

Anteile der 
Klasse I 
EUR H9 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Anteile der 
Klasse S 
EUR H7 

keiner keine keine keiner 

Anteile der 
Klasse S1 
EUR H7 

keiner 0,65% keine keiner 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklas-
sen) 

Anteile der 
Klasse AD 
AUD H 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine keiner 

Anteile der 
Klasse BD 
AUD H2** 

keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der 
Klasse ED 
AUD H10 

keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 



AB SICAV I—American Growth Portfolio 
 

I-253 
 

Haltedauer 3 
Jahre und län-

ger = 0% 
Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen (ZAR-Hedged-Anteilklas-
sen) 

Anteile der 
Klasse AD 
ZAR H 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine keiner 

Anteile der 
Klasse BD 
ZAR H2** 

keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 4 

Jahre und län-
ger = 0% 

Anteile der 
Klasse ED 
ZAR H10 

keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 3 

Jahre und län-
ger = 0% 

Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB*-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AD 
RMB H 

 
bis zu 5,00% 

 
1,50% keine keiner 

     
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A 
CHF H 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine keiner 

Anteile der 
Klasse I CHF 
H9 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A 
PLN H 

bis zu 5,00% 1,50% keine keiner 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteil-
klassen) 

Anteile der 
Klasse I 
GBP H9 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,50% keine keiner 

Anteile der 
Klasse AD 
SGD H 

bis zu 5,00% 1,50% keine keiner 

     

 
 

1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle ste-
hen Gebühren aus dem Vermögen des Portfolios 
zu, wie nachstehend unter „Weitere Informationen 

zum Portfolio – Gebühren der Verwaltungsgesell-
schaft, der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle 
und der Transferstelle“ erläutert. Das Portfolio trägt 
außerdem seine sonstigen Aufwendungen. Vgl. 
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hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Infor-
mationen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses 
Prospekts. Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für 
den Fall, dass in einem Geschäftsjahr der Gesamt-
betrag der Gebühren und Aufwendungen für die 
nachstehend aufgeführten Anteilklassen des Port-
folios (einschließlich der Verwaltungsgebühr und al-
ler weiteren in Teil II unter „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten Gebüh-
ren und Aufwendungen, inklusive der Luxemburger 
Taxe d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von be-
stimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisi-
onen und Kreditzinsen) die im Folgenden genann-
ten Prozentsätze des durchschnittlichen der jeweili-
gen Anteilklasse des Portfolios zuzurechnenden 
Nettoinventarwerts für das jeweilige Geschäftsjahr 
übersteigt – 0,15 % (S), 0,80% (S1), 0,15% (SD) 
und 0,85% (SK) – freiwillig dazu verpflichtet, dem 
Fonds das Recht einzuräumen, diese Gebühren 
und Aufwendungen von den an die Verwaltungsge-
sellschaft zu leistenden Zahlungen abzuziehen, 
bzw. diese Gebühren und Aufwendungen selbst zu 
tragen; diese Verpflichtung der Verwaltungsgesell-
schaft gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern im 
Namen des Fonds eine entsprechende anders lau-
tende Mitteilung macht.  

2  Anteilinhaber von Anteilen der Klassen B und BD 
können diese Anteile nach Ablauf von sechs Jahren 
nach dem Kauf der Anteile beim Fonds oder der 
Verwaltungsgesellschaft gebührenfrei in Anteile der 
Klassen A bzw. AD austauschen. Weitere Einzel-
heiten zu diesem Austausch von Anteilen sind unter 
„Umtausch oder Austausch von Anteilen – Aus-
tausch von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Pros-
pekts ausgeführt. 

3  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

5 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

6 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Bei Anteilen der Klasse C (und 
den entsprechenden Anteilen der H-Klassen) kann sich 
ein Händler unter bestimmten Umständen zum Verzicht 
auf den Rücknahmeabschlag entschließen. 

7  Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klas-
sen S und SD (und der betreffenden H-Anteilklassen) 
sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden. 

8 Anteile der Klasse SK sind für die Anlage durch Fonds, 
die vom Anlageverwalter oder seinen verbundenen Unter-
nehmen gesponsert werden, vorbehalten. 

9 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil II. 

10 Nach Ablauf von drei Jahren nach dem Kauf werden An-
teile der Klasse ED (und die betreffenden H-Anteile) ge-
gen Anteile der Klasse AD (und entsprechende H-Anteile) 
ausgetauscht, ohne dass seitens des Fonds oder der Ver-
waltungsgesellschaft Gebühren erhoben werden. Weitere 
Einzelheiten zu diesem Austausch von Anteilen sind unter 
„Umtausch oder Austausch von Anteilen – Austausch von 
CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Prospekts ausgeführt. 

 
* „RMB“ bezeichnet Offshore-RMB (CNH), nicht Onshore-

RMB (CNY). 

** Die Anteile der Klasse B werden nicht mehr angeboten. 
Dies gilt mit der Maßgabe, dass Anteilinhabern von Antei-
len der Klasse B (oder anderer Formen der B-Anteilklas-
sen wie beispielsweise Hedged-Anteilklassen) eines an-
deren Portfolios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B 
zum Umtausch zur Verfügung gestellt werden können. 

 

 
 
 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 Angebotswäh-
rungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler 
Anlagebetrag** 

Luxemburger 

Taxe d'Abon-
nement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A 

US-Dollar 
Euro 
SGD 

 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 

$750 
€750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AX 

US-Dollar 
nicht länger an-

geboten 
nicht länger an-

geboten 
nicht länger an-

geboten 
0,05% 

Anteile der 
Klasse AD 

US-Dollar 
HKD 
RMB 

$2.000 
HK$15.000 
RMB10.000 

$750 
HK$5.000 
RMB3.750 

keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse B 

 
US-Dollar 

Euro 
SGD 

 

 
$2.000 
€2.000 

S$3.000 

 
$750 
€750 

S$1.000 

 
$250.000 
€250.000 

S$350.000 

0,05% 

Anteile der 
Klasse BD 

 
US-Dollar 

HKD 

 
$2.000 

HK$15.000 

 
$750 

HK$5.000 

 
$250.000 

HK$2.000.000 

 
0,05% 
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Anteile der 
Klasse BX 

US-Dollar 
 

nicht länger an-
geboten 

nicht länger an-
geboten 

nicht länger an-
geboten 

0,05% 

Anteile der 
Klasse C 

US-Dollar 
Euro 
SGD 

 

$2.000 
€2.000 

S$3.000 

$750 
€750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse ED 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I 

US-Dollar 
Euro 
SGD 

 

$1 Mio.** 
€1 Mio.** 

S$1,5 Mio.** 
keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse N 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse S 

US-Dollar 
Euro 

 

$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1 

US-Dollar 
Euro 

$25 Mio.** 
€20 Mio.** 

keine keiner 0,01% 

 
Anteile der 
Klasse SD 

 
US-Dollar 

 
$25 Mio.** 

 
keine 

 
keiner 

 
0,01% 

Anteile der 
Klasse SK 

US-Dollar $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Auf Hongkong-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse A 

HKD HK$15.000 HK$5.000 keiner 0,05% 

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse I 

GBP £1 Mio.** keine keiner 0,05% 

 

 
Abgesi-
cherte 

Währungen 

 
Mindesterstan-

lage* 

 
Mindestfolge-

anlage* 

 
Maximaler 

Anlagebetrag** 

 
Luxemburger 

Taxe d'Abon-
nement*** 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
EUR H 

Euro €2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse B 
EUR H Euro €2.000 €750 €250.000 0,05% 

Anteile der Klasse C 
EUR H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
EUR H 

Euro €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse S 
EUR H 

Euro €20 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H 
 

Euro 
 

€20 Mio.** 
 

keine 
 

keiner 
 

0,01% 
 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
BD AUD H 
 

AUD 
 

A$2.000 
 

A$750 
 

A$250.000 
 

0,05% 
 

Anteile der Klasse 
ED AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen (ZAR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
AD ZAR H 

ZAR ZAR20.000 ZAR7.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
BD ZAR H 

ZAR 
 

ZAR20.000 
 

ZAR7.000 
 

ZAR2,5 Mio. 
 

0,05% 
 

Anteile der Klasse 
ED ZAR H 

ZAR ZAR20.000 ZAR7.000 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB-Hedged-Anteilklassen) 
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Anteile der Klasse 
AD RMB H 

RMB RMB10.000 RMB3.750 keiner 0,05% 

 
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der klasse I 
GBP H 
 

GBP £1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
CHF H 

CHF  CHF2.000 CHF1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I 
CHF H 
 

CHF CHF1.000.000** keine keiner 0,05% 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
PLN H 

PLN PLN7.500 PLN3.000 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
AD SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

      

* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern 
diese angeboten werden. 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermes-
sen darauf verzichten. 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio 
vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus Aktienanlagen anstreben. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A, AX, B, BX, C, I, N, S, S1 und 
SK (und die entsprechenden Anteile der H-Anteil-

klassen) Ausschüttungen auszuzahlen. Die den An-
teilen zuzurechnenden Nettoerträge und realisierten 
Nettogewinne werden daher im Nettoinventarwert 
dieser Anteile berücksichtigt. 

Für die Anteile der Klassen AD, BD, ED und SD (und 
die entsprechenden Anteile der H-Klassen) beab-
sichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monat-
lich zu erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungs-
rat beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote 
pro Anteil für diese Anteilklassen aufrechtzuerhal-
ten; daher können Ausschüttungen aus dem Brutto-
ertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten), aus 
realisierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
den Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge (Brutto-
ertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hinausge-
hende Ausschüttungen können auch Rückzahlun-
gen des ursprünglich vom Anleger investierten Ka-
pitals beinhalten und damit zu einer Verringerung 
des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden 
Anteilklasse führen.  

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Ausschüttungen 
können nach Wahl des Anteilinhabers automatisch 
wieder angelegt werden.  

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, SK, S1 
und SD (und der entsprechenden Anteile der H-
Klassen) erhält die Verwaltungsgesellschaft für alle 
Anteile des Portfolios (und die entsprechenden An-
teile der H-Klassen) eine jährliche Gebühr aus dem 
Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 0,10% des 
tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen der Klassen S, SK, S1 und SD (und 
den entsprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzu-
rechnenden Nettoinventarwert, die USD 50.000 o-
der, falls niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittli-
chen Nettoinventarwerts beträgt.  

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle für das Portfolio werden 
aus dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit 
der in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und wer-
den einen in Teil II des Prospekts unter „Gebühren 
der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht 
überschreiten. Diese Gebühren können sich in Ab-
hängigkeit von den Vermögenswerten des Portfolios, 
dem Transaktionsvolumen oder aus anderen Grün-
den erhöhen oder verringern. 
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Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios 
wurden Rückstellungen in den Büchern des Portfo-
lios in Höhe der geschätzten Gründungskosten von 
USD 15.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kos-
ten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab-
schreiben. 
 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind in den wesentlichen Anlegerinfor-
mationen des Portfolios und unter www.alli-
ancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 31. März 2017 als Portfolio 
des Fonds errichtet. Am 4. Mai 2018 wurde das AB 
FCP I – American Growth Portfolio, das am 2. Ja-
nuar 1997 als Portfolio des Fonds AB FCP I, einem 
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg 
errichteten Publikumsfonds (fonds commun de 
placement), aufgelegt wurde, in dieses Portfolio ein-
geliedert. 
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AB SICAV I—All Market Income Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 
 

Anlageziel 

Anlageziel des Portfolios ist die Generierung von Er-
trägen sowie ein langfristiger Kapitalzuwachs. 

Anlagepolitik  

Das Portfolio ist bestrebt, sein Anlageziel zu errei-
chen, indem es hauptsächlich in Aktienwerten und 
Schultiteln von Emittenten weltweit anlegt, ein-
schließlich Emittenten an Märkten in Industrie- und 
Schwellenländern. Um das Anlageziel des Portfolios 
zu erreichen, wird der Anlageverwalter eine aktive 
Allokation zwischen Aktienwerten, festverzinslichen 
Wertpapieren, Währungen, Barmitteln und bargeld-
nahen Mitteln vornehmen. In der Regel beabsichtigt 
das Portfolio eine ausgeglichene Gewichtung zwi-
schen Aktienwerten und festverzinslichen Wertpa-
pieren, obgleich sich dies je nach Marktumfeld än-
dern wird.  

Der Anlageverwalter kann Positionen in diesen Wer-
ten im Wege der Direktanlage, durch den Einsatz 
von Finanzderivaten sowie durch die Tätigung von 
Anlagen in andere Anlagevehikel in Pool-Form, da-
runter auch börsengehandelte Fonds („ETFs“), hal-
ten. Der Anlageverwalter wird seine eigene „Dyna-
mic Asset Allocation“-Strategie einsetzen, um die 
verschiedenen Anlagepositionen des Portfolios zwi-
schen den betreffenden Assetklassen mit dem Ziel 
umzuschichten, das nach Ansicht des Anlagever-
walters zum jeweiligen Zeitpunkt optimale Risiko-Er-
trags-Profil für das Portfolios zu erreichen. Das Port-
folio unterliegt hinsichtlich des Betrags seines Net-
tovermögens, der in Aktienwerte, festverzinsliche 
Wertpapiere oder Währungen angelegt werden 
kann, keinerlei Beschränkung. 

Zu den Aktienwerten, in die das Portfolio anlegen 
kann, zählen unter anderem Stammaktien und in 
Stammaktien wandelbare Wertpapiere, Vorzugsak-
tien, Aktienwerte von Real Estate Investment Trusts 
(„REITs“) und Hinterlegungsscheine (American De-
pository Receipts („ADRs“) und Global Depositary 
Receipts („GDRs“)). Das Portfolio ist bestrebt, Anla-
gen in Aktienwerte zu tätigen, mit denen sich ein ho-
her Ertrag und/oder ein langfristiger Kapitalzuwachs 
erzielen lässt. Zu den festverzinslichen Wertpapie-
ren, in die das Portfolio anlegen kann, zählen unter 
anderem Schuldverschreibungen und sonstige fest- 
oder variabel verzinsliche Wertpapiere, mit denen 
sich ein hoher Ertrag erzielen lässt und die von 
staatlichen Emittenten, halbstaatlichen Emittenten 
(government agencies) und supranationalen Emit-
tenten sowie von Unternehmen begeben wurden, 
sowie verschiedene Arten von durch Vermögens-

werte besicherten Wertpapieren („ABS“) und mit Hy-
pothekenwerten unterlegten Wertpapieren („MBS“). 

Dynamic Asset Allocation-Strategie. Zur „Dyna-
mic Asset Allocation“-Strategie gehören eine Reihe 
von Analyse- und Prognose-Instrumenten, die es 
dem Anlageverwalter ermöglichen, Marktfluktuatio-
nen im Risiko-Ertrags-Profil verschiedener Asset-
klassen abzuschätzen. Die „Dynamic Asset Alloca-
tion“-Strategie zielt darauf ab, die Positionen des 
Portfolios an Veränderungen des Marktumfelds an-
zupassen und so die Portfoliovolatilität insgesamt 
durch die Eindämmung der Auswirkungen von 
Marktschwankungen, einschließlich statistisch sehr 
unwahrscheinlicher Ereignisse (sog. „Tail Events“) 
in extremen Marktumfeldern, zu verringern, ohne 
dabei das Potenzial für nachhaltige langfristige Ren-
diten aufgeben zu müssen. 

Das Portfolio kann zwar im Wege der Direktanlage 
in Wertpapiere oder durch den Einsatz von Finanz-
derivaten Positionen in einzelnen Assetklassen hal-
ten, aber es wird davon ausgegangen, dass dyna-
mische Anpassungen der verschiedenen Anlagepo-
sitionen des Portfolios hauptsächlich durch den Ein-
satz von Finanzderivaten erfolgen. 

Kreditqualität. Zu den festverzinslichen Anlagewer-
ten des Portfolios können unter anderem Wertpa-
piere zählen, die mit „Investment Grade“ oder einem 
Rating unterhalb „Investment Grade“ bewertet sind 
oder die kein Rating haben, wie jeweils vom Anlage-
verwalter festgelegt. Es wird davon ausgegangen, 
dass das Portfolio bei normalen Marktbedingungen 
maximal 30 % seines Nettovermögens in Wertpa-
piere anlegen wird, die im Zeitpunkt des Kaufs mit 
einem Rating unterhalb „Investment Grade“ bewer-
tet sind. 

Währungsmanagement. Das Portfolio kann Wäh-
rungstransaktionen tätigen, um das Währungsrisiko 
abzusichern oder um ein Engagement zu erzielen, 
das höher ist als das von den zugrunde liegenden 
Positionen des Portfolios gebotene Engagement. Zu 
diesen Währungen zählen die Währungen von In-
dustrieländern ebenso wie die von Schwellenlän-
dern. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios eine breite Palette an derivativen Produkten und 
Strategien einsetzen. Diese Finanzderivate (ein-
schließlich OTC-Derivate und börsengehandelte Fi-
nanzderivate) erfüllen die Voraussetzungen von Ar-
tikel 41 Abs. 1 g) des Gesetzes von 2010 und kön-
nen insbesondere Optionen, Termingeschäfte und 
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Swaps (einschließlich Credit Default Swaps („CDS“), 
Total Return Swaps („TRS“) und Zinsswaps („IRS“), 
Credit Linked Notes, Terminkontrakte, einschließlich 
Transaktionen mit Aktienwerten, festverzinslichen 
Wertpapieren und Währungen sowie sog. „Local-
Access-Produkte“ (wie aktienbezogene Zertifikate, 
Genussscheine und Optionsscheine)) beinhalten. 
Diese Finanzderivate und Techniken für ein effizien-
tes Portfoliomanagement werden vorwiegend für die 
folgenden Zwecke eingesetzt werden: (i) zur Absi-
cherung von Aktienrisiken, Zinsrisiken, Kreditrisiken, 
emittentenspezifischen Risiken und/oder Wäh-
rungsschwankungen sowie (ii) alternativ zu einer Di-
rektanlage in die zugrunde liegenden Anlagen, (iii) 
um ein höheres Engagement zu erzielen und (iv) für 
Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. 
Bei CDS kann das Portfolio als „Verkäuferin“ auftre-
ten, um ein Engagement aufzubauen, oder auch als 
„Käuferin“ agieren, um Kreditpositionen abzusichern. 
Das Portfolio geht im Zusammenhang mit diesen 
Derivatestrategien davon aus, dass es über ein ho-
hes Niveau an Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel-
äquivalenten verfügen wird, und das Portfolio kann 
außerdem ein Engagement von bis zu 100 % seines 
Nettovermögens in US-Staatspapieren, britischen 
Gilts oder deutschen Bundesanleihen halten. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften („TRS“) 
ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter bestimmten 
Umständen höher sein kann.  

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 100% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 

aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. Die 
voraussichtliche Höhe des Leverage des Portfolios 

wird schätzungsweise 0 % bis 350% seines Nettoin-
ventarwertes betragen. Der erwartete Leverage er-
rechnet sich aus der Summe der Nennwerte der von 
dem Portfolio gehaltenen derivativen Finanzinstru-
mente. Gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512 
vom 30. Mai 2011 bleibt bei dieser Berechnungsme-
thode die Tatsache, dass sich das Anlagerisiko des 
Portfolios durch bestimmte derivative Finanzinstru-
mente erhöht oder verringert, unberücksichtigt, und 
die Aufrechnung derivativer Finanzinstrumente mit 
gegenläufigen Positionen ist nicht gestattet. Bei die-
ser Methode wird der Einsatz von Derivaten für Ab-
sicherungszwecke automatisch zu einer Erhöhung 
des Leverage führen. Anteilinhaber sollten sich da-
her dessen bewusst sein, dass ein höherer erwarte-
ter Leverage nicht automatisch ein höheres Anlage-
risiko impliziert. Zudem kann der tatsächliche Le-
verage des Portfolios von dem vorstehend genann-
ten erwarteten Leverage-Grad abweichen. 

Strukturierte Anlagen   

Das Portfolio kann in strukturierte Wertpapiere (mit 
oder ohne Investment Grade-Rating) von einer brei-
ten Palette an Emittenten und Sponsoren anlegen. 
Der Anlageverwalter kann in mit Hypothekenwerten 
unterlegte Wertpapiere („MBS“) sowie in sonstige 
Arten von durch Vermögenswerte besicherte Wert-
papiere („ABS“), durch gewerbliche Hypothekenfor-
derungen besicherte Wertpapiere („CMBS“) und be-
sicherte Schuldverschreibungen („CDOs“) anlegen. 
Die Anlagen des Portfolios in strukturierte Wertpa-
piere werden 20 % seines Nettovermögens nicht 
übersteigen. 

Einsatz von Anlagevehikeln in Pool-Form 
(Pooled Vehicles) 

Das Portfolio kann zwecks Optimierung der Verwal-
tung seines Vermögens und um Positionen in be-
stimmten Assetklassen einzugehen, bis zu 10 % 
seines Nettoinventarwertes in OGAWs, OGAs und 
sonstige regulierte Anlagevehikel in Pool-Form an-
legen, wie in Ziffer (8) der „Anlagebeschränkun-
gen“ in Anhang A beschrieben. 

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die rela-
tive VaR-Methode gemessen, nach der der VaR des 
Portfolios den zweifachen Wert des VaR einer Refe-
renzbenchmark nicht überschreiten darf. Für diese 
Zwecke gilt als Referenzbenchmark des Portfolios 
der MSCI World Index (zu 50 %), der Bloomberg 
Barclays Global High Yield (Hedged) (zu 40 %) und 
der Bloomberg Barclays Global Treasuries 
(Hedged) (zu 10 %). 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios setzt sich zusammen aus dem 
MSCI World Index (50 %), dem Bloomberg Barclays 
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Global High Yield (Hedged) (40 %) und dem Bloom-
berg Barclays Global Treasuries (Hedged) (10 %). 
Das Portfolio nutzt die Referenzbenchmark zu Ver-
gleichszwecken in Bezug auf die Wertentwicklung 
sowie zur Risikomessung. Das Portfolio wird aktiv 
verwaltet und die Referenzbenchmark des Portfolios 
schränkt den Anlageverwalter in keiner Weise bei 
der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfolios 
ein. Das Portfolio kann zwar unter bestimmten 
Marktbedingungen und im freien Ermessen des An-
lageverwalters einen wesentlichen Teil der Bestand-
teile der Referenzbenchmark halten, es wird aller-
dings nicht in jedes der in der Referenzbenchmark 
enthaltenen Wertpapiere anlegen und kann auch 
Wertpapiere halten, die nicht Teil der Referenz-
benchmark sind. 

 
Andere Anlagestrategien 

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio kann bis zu 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, für die kein aufnahmebereiter Markt besteht. 
Vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer (5) der „An-
lagebeschränkungen" in Anhang A zu Teil II. Das 
Portfolio kann daher unter Umständen derartige 
Wertpapiere nicht ohne Weiteres verkaufen. Diese 
Wertpapiere können darüber hinaus auch vertragli-
chen Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterver-
kaufs unterliegen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln. Als kurzfristige Schutzmaß-
nahme, zur Erfüllung von Rücknahmen oder in Er-
wartung von Anlagen an verschiedenen internatio-
nalen Märkten kann das Portfolio Barmittel, bargeld-
nahe Mittel oder kurzfristige festverzinsliche Wert-
papiere halten, einschließlich Geldmarktinstrumen-
ten. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann das 
Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.  

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 

Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Risikofaktoren im Zusammenhang mit gegen-
über RMB abgesicherten Anteilklassen (RMB-
Hedged-Anteilklassen). Seit 2005 ist der Wechsel-
kurs des RMB nicht länger an den US-Dollar gekop-
pelt. RMB hat jetzt einen flexiblen aber gesteuerten 
Wechselkurs, der sich aus Angebot und Nachfrage 
am Markt in Bezug auf einen Währungskorb auslän-
discher Währungen ergibt. Die täglichen Devisen-
handelskurse des RMB gegenüber den großen 
Währungen am Interbanken-Devisenmarkt können 
innerhalb einer engen Bandbreite um den von der 
Zentralbank der Volksrepublik China herausgegebe-
nen Leitkurs frei fluktuieren. Die Umtauschbarkeit 
des RMB von Offshore-RMB (CNH) in Onshore-
RMB (CNY) unterliegt einem gesteuerten Wäh-
rungsprozess, für den bestimmte Devisenkontroll-
vorschriften und Devisenrückführungsbeschränkun-
gen gelten, die von der chinesischen Regierung in 
Abstimmung mit der Hongkong Monetary Authority 
(HKMA) auferlegt wurden. Der Wert des CNH kann 
aufgrund verschiedener Faktoren – und ggf. ganz 
erheblich – vom Wert des CNY abweichen; zu die-
sen Faktoren gehören die genannten Devisenkon-
trollvorschriften und Devisenrückführungsbeschrän-
kungen, die von der chinesischen Regierung jeweils 
auferlegt werden, sowie andere externe Marktkräfte.  

In dem Zeitraum seit dem Jahr 2005 haben die von 
der chinesischen Regierung verfolgten Devisenkon-
trollstrategien zu einer allgemeinen Aufwertung des 
RMB (sowohl beim CNH als auch beim CNY) ge-
führt. Dieser Aufwertungstrend kann sich weiter fort-
setzen, er kann jedoch auch abreißen; es gibt keine 
Zusicherung, dass es in Bezug auf den RMB zu ge-
gebener Zeit nicht zu einer Abwertung kommt. Eine 
Abwertung des RMB könnte sich nachteilig auf den 
Wert der Kapitalanlagen der Anleger in Anteile der 
Klasse RMB H auswirken.  

Die Anteile der Klasse RMB H sind Teilnehmer am 
Offshore-RMB-(CNH)-Markt, der Anlegern den 
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freien Handel mit CNH außerhalb Festlandchinas 
mit am Markt in Hongkong zugelassenen Banken er-
laubt (HKMA-genehmigte Banken). Die Anteile der 
Klasse RMB H sind nicht mit einer Verpflichtung ver-
bunden, CNH auf Konten in Onshore-RMB (CNY) zu 

überweisen. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen finden Sie unter „Kauf von Anteilen – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung 

Nettoinventarwertberech-
nung 
 

Nettoinventarwertveröffent-
lichung 
 

Bezeichnung der Anteil-
klassen 
 
 
 
 
 
 
Ablauf der Annahmefrist 
 

USD 
 
 

An jedem Geschäftstag 
 
 

Unter www.alliancebern-
stein.com 

 
 

H bezeichnet Hedged-Anteilklas-

sen. Weitere Informationen zur 
Absicherung von Anteilklassen 
sind im Kapitel „Kauf von Anteilen 
– Anteilklassen mit Währungsab-
sicherung (Hedged-Anteilklas-
sen)“ und „Risikofaktoren – 
Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt. 
 
Für auf US-Dollar lautende An-
teilklassen:  

16.00 Uhr U.S. Eastern Time an 
jedem Geschäftstag 
 
Für RMB-Hedged Anteilklassen 

13:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit 
(MEZ) an jedem Geschäftstag 
 

Für andere Hedged-Anteilklas-
sen und auf Hongkong-Dollar 
lautende Anteilklassen 
18.00 Uhr MEZ an jedem Ge-
schäftstag 
 

 Ausschüttun-
gen* 

Für Anteile der Klassen AD, 
BD, CD, ED, ID, ND, S1D 
und SD 
Monatlich zu erklären und 
auszuzahlen. 

Für Anteile der Klassen AX, 
BX, CX und IX 
Vierteljährlich zu erklären 
und auszuzahlen. 

Für Anteile der Klasse AR 

Jährlich zu erklären und aus-
zuzahlen, mit einer auf Basis 
des Bruttoertrags (vor Abzug 
von Gebühren und Kosten) 
zu bestimmenden Ausschüt-
tungsquote 
 

Für Anteile der Klassen AMG und 
IMG 
Monatlich zu erklären und aus-
zuzahlen, mit einer auf Basis des 
Bruttoertrags (vor Abzug von 
Gebühren und Kosten) zu be-
stimmenden Ausschüttungs-
quote 
 
Für Anteile der Klassen ANN und 
INN 
Jährlich zu erklären und auszu-
zahlen. 
 
Für Anteile der Klassen AQG, 
IQG und S1QG 
Vierteljährlich zu erklären und 
auszuzahlen, mit einer auf Basis 
des Bruttoertrags (vor Abzug 
von Gebühren und Kosten) zu 
bestimmenden Ausschüttungs-
quote 
 

Für Anteile der Klassen A, 
A2X, B, B2X, C, C2X, I, N 
und S1 
Keine. 

Siehe nachstehend unter 
„Ausschüttungen“. 

* einschließlich Hedged-An-
teilklassen 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1   

  
Erstausgabeauf-

schlag2 

 
Verwaltungsge-

bühr3 

 
Vertriebsge-

bühr4 

Rücknahmeab-
schlag  

(CDSC)5 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen A und 
AD 
 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine 

 
keiner 

Anteile der Klasse AMG bis zu 5,00% 

 
1,50% keine 

 
keiner 
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Anteile der Klasse ANN bis zu 5,00% 

 
1,50% keine 

 
keiner 

Anteile der Klasse AQG bis zu 5,00% 

 
1,50% keine 

 
keiner 

Anteile der Klassen B und 
BD7* 
 

keiner 
 

1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 4 

Jahre und länger 
= 0% 

 
Anteile der Klassen C und 
CD 
 

keiner 
 

1,95% keine 
 

Haltedauer 0–1 
Jahr = 1,0% 

Haltedauer über 
ein Jahr = 0% 

  
Anteile der Klasse I8 bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 
     
Anteile der Klasse ID8 bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 
     
Anteile der Klasse IMG8 bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 
     
Anteile der Klasse INN8 bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 
     
Anteile der Klasse IQG8 bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 
     
Anteile der Klassen N und 
ND 
 

bis zu 3,00% 1,95% keine keiner 

     
Anteile der Klasse S16 keiner  0,70% keine keiner 
     
Anteile der Klassen AX 
und A2X† 
 

bis zu 5,00% 

 

1,15% keine keiner 

Anteile der Klassen BX 
und B2X7† 
 

nicht länger ange-
boten  

1,15% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 3 

Jahre und länger 
= 0% 

 
Anteile der Klassen CX 
und C2X† 
 

keiner 1,60% keine Haltedauer 0–1 
Jahr = 1,0% 

Haltedauer 1 Jahr 
und länger = 0% 

 
Anteile der Klasse IX8† 
 

bis zu 1,50% 0,60% keine keiner 

Anteile der Klasse ED9 keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
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Jahre = 1,0% 
Haltedauer 3 

Jahre und länger 
= 0% 

     
Auf Hongkong-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen A und 
AD 
 

bis zu 5,00%9 

 

1,50% keine keiner 

Anteile der Klassen B7* 
 

keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 4,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 3,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3-4 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 4 

Jahre und länger 
= 0% 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AD AUD 
H 
 

bis zu 5,00% 

 

1,50% keine keiner 

Anteile der Klasse ED AUD 
H9 keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 3 

Jahre und länger 
= 0% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen A SGD 
H und  
AD SGD H 
 

bis zu 5,00% 

 

1,50% keine keiner 

Anteile der Klasse I SGD 
H8 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

     
Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen (ZAR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AD ZAR 
H 

bis zu 5,00% 

 

1,50% keine keiner 

Anteile der Klasse ED ZAR 
H9 keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 
Jahr= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 1,0% 
Haltedauer 3 

Jahre und länger 
= 0% 

     
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen A EUR 
H und   
AD EUR H 

bis zu 5,00% 

 

1,50% keine keiner 

Anteile der Klasse AR EUR 
H 

bis zu 5,00% 

 

1,50% keine keiner 

Anteile der Klasse AMG 
EUR H 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine keiner 
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Anteile der Klasse ANN 
EUR H 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine keiner 

Anteile der Klasse AQG 
EUR H 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine keiner 

Anteile der Klasse I EUR 
H8 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse IMG 
EUR H8 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse INN 
EUR H8 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse IQG 
EUR H8 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse S1 EUR 
H6 

keiner 0,70% keine keiner 

     
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AD GBP 
H 

bis zu 5,00% 

 

1,50% keine keiner 

     
Anteile der Klasse I GBP 
H8 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse INN 
GBP H8 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse S1 GBP 
H6 

keiner 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse S1QG 
GBP H6 

keiner 0,70% keine keiner 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A CHF 
H 

bis zu 5,00% 

 

1,50% keine keiner 

     
Anteile der Klasse I CHF 
H8 
 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse S1 CHF 
H6 

keiner 0,70% keine keiner 

     
     
Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AD CAD 
H 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine keiner 

     
Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse AD NZD 
H 

bis zu 5,00% 

 
1,50% keine keiner 

     
Gegenüber dem japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse ID JPY 
H8 

bis zu 1,50% 0,70% keine keiner 

Anteile der Klasse SD JPY 
H6 

keiner keine keine keiner 

Anteile der Klasse S1D 
JPY H6 

keiner 0,70% keine keiner 

     
Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB**-Hedged Anteilklassen) 

Anteile der Klassen A RMB 
H und AD RMB H 

bis zu 5,00 % 1,50% 
keine keiner 

 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 

der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. Vgl. 
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hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Prospekts. 
Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass 
in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren 
und Aufwendungen für die nachstehend aufgeführten 
Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der Verwal-
tungsgebühr und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzli-
che Informationen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten 
Gebühren und Aufwendungen, inklusive der Luxembur-
ger Taxe d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von be-
stimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen 
und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten Prozents-
ätze des durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse 
des Portfolios (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) 
zuzurechnenden Nettoinventarwerts für das jeweilige 
Geschäftsjahr übersteigt – 1,85 % (A), 1,65 % (AX), 
1,85 % (AD), 1,65 % (A2X), 1,85 % (AR), 1,85 % (AMG), 
1,85 % (AQG), 1,85 % (ANN), 2,85 % (B), 2,85 % (BD), 
2,65 % (BX), 2,65 % (B2X), 2,30 % (C), 2,10 % (CX), 
2,30 % (CD), 2,10 % (C2X), 2,85 % (ED), 1,05 % (I), 
1,05 % (ID), 1,10 % (IX), 1,05 % (IMG), 1,05 % (IQG), 
1,05 % (INN), 2,30 % (N), 2,30 % (ND), 0,15 % (SD), 
0,85 % (S1), 0,85 % (S1D) und 0,85 % (S1QG) – freiwil-
lig dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht einzuräumen, 
diese Gebühren und Aufwendungen von den an die Ver-
waltungsgesellschaft zu leistenden Zahlungen abzuzie-
hen, bzw. diese Gebühren und Aufwendungen selbst zu 
tragen; diese Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft 
gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern im Namen des 
Fonds eine entsprechende anders lautende Mitteilung 
macht. 

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II. 

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen. Bei Anteilen der Klasse C (und 
den entsprechenden Anteilen der H-Klassen) kann sich 
ein Händler unter bestimmten Umständen zum Verzicht 
auf den Rücknahmeabschlag entschließen. 

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
SD sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden. 

7 Anteilinhaber von Anteilen der Klassen B, BD, BX oder 
B2X können diese Anteile nach Ablauf von sechs Jahren 
nach dem Kauf der Anteile beim Fonds oder der Verwal-
tungsgesellschaft gebührenfrei in Anteile der Klassen A, 
AD, AX oder A2X austauschen. Weitere Einzelheiten zu 
diesem Austausch von Anteilen sind unter „Umtausch o-
der Austausch von Anteilen – Austausch von CDSC-An-
teilen“ in Teil II dieses Prospekts ausgeführt. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil 
II. 

9 Nach Ablauf von drei Jahren nach dem Kauf werden An-
teile der Klasse ED gegen Anteile der Klasse AD ausge-
tauscht, ohne dass seitens des Fonds oder der Verwal-
tungsgesellschaft Gebühren erhoben werden. Weitere 
Einzelheiten zu diesem Austausch von Anteilen sind un-
ter „Umtausch oder Austausch von Anteilen – Austausch 
von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses Prospekts ausge-
führt. 

 
** „RMB“ bezieht sich auf Offshore-RMB („CNH“) und nicht 

Onshore-RMB (CNY). 

 
† Anteile der Klassen AX, A2X, BX, B2X, CX, C2X und IX 

wurden eingezogen und stehen für Neuanlagen nicht 
mehr zur Verfügung, außer für bestehende Anteilinhaber 
dieser Anteilklassen. 

 
* Die Anteile der Klasse B werden nicht mehr angeboten. 

Dies gilt mit der Maßgabe, dass Anteilinhabern von Antei-
len der Klasse B (oder anderer Formen der B-Anteilklas-
sen wie beispielsweise Hedged-Anteilklassen) eines an-
deren Portfolios oder AB-Fonds Anteile dieser Klasse B 
zum Umtausch zur Verfügung gestellt werden können. 

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 Angebotswäh-
rungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolgean-
lage* 

Maximaler  
Anlagebe-

trag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abonne-

ment*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klassen A und 
AD 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

      
Anteile der 
Klasse AMG 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

      
Anteile der 
Klasse ANN 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 
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Anteile der 
Klasse AQG 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

      
Anteile der 
Klassen B und 
BD 

US-Dollar $2.000 $750 $250.000 0,05% 

      
Anteile der 
Klassen C und 
CD 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

      
Anteile der 
Klasse I 

US-Dollar $1 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

      
Anteile der 
Klasse ID 

US-Dollar $1 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

      
Anteile der 
Klasse IMG 

US-Dollar $1 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

      
Anteile der 
Klasse INN 

US-Dollar $1 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

      
Anteile der 
Klasse IQG 

US-Dollar $1 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

      
Anteile der 
Klassen N und 
ND 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

      
Anteile der 
Klasse S1 

US-Dollar $25 Mio.** 
keine keiner 

0,01% 

      
Anteile der 
Klassen AX 
und A2X 

US-Dollar 
Euro 
SGD 

wird Neuanle-
gern nicht mehr 

angeboten 

$750 
€750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klassen BX 
und B2X 

 
US-Dollar 

Euro 
SGD 

nicht länger an-
geboten 

nicht länger an-
geboten 

nicht länger 
angeboten 

0,05% 

Anteile der 
Klassen CX 
und C2X 

 
US-Dollar 

Euro 
SGD 

wird Neuanle-
gern nicht mehr 

angeboten 

$750 
€750 

S$1.000 
keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse IX 

 
US-Dollar 

Euro 
SGD 

wird Neuanle-
gern nicht mehr 

angeboten 
keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse ED 

US-Dollar $2.000 $750 keiner 0,05% 

Auf Hongkong-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klassen A und 
AD 

HKD HK$15.000 HK$5.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klassen B 
 

HKD 
 

HK$15.000 
 

HK$5.000 
 

HK$2.000.000 
 

0,05% 
 

Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AD 
AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 



AB SICAV I—All Market Income Portfolio 
 

I-269 

Anteile der 
Klasse ED 
AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A SGD 
H und Anteile 
der Klasse AD 
SGD H 
 

SGD 
 
 

S$3.000 
 
 

S$1.000 
 
 

keiner 
 
 

0,05% 
 
 

Anteile der 
Klasse I SGD H 

SGD S$1,5 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

      
Gegenüber dem südafrikanischen Rand abgesicherte Anteilklassen (ZAR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AD ZAR 
H 

ZAR ZAR20.000 ZAR7.000 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse ED ZAR 
H 

ZAR ZAR20.000 ZAR7.000 keiner 0,05% 

      

 
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A EUR H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AD EUR 
H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AR EUR 
H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AMG 
EUR H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse ANN 
EUR H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse AQG 
EUR H 

Euro €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I EUR H 

Euro €1 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse IMG 
EUR H 

Euro €1 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse INN 
EUR H 

Euro €1 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse IQG 
EUR H 

Euro €1 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

Anteile der 
Klasse S1 EUR 
H 

Euro €20 Mio.** 
keine keiner 

0,01% 

      
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AD GBP 
H 

GBP £2.000 £750 keiner 
0,05% 

Anteile der 
Klasse I GBP H 

GBP £1 Mio.** 
keine keiner 

0,05% 

Anteile der GBP £500.000** keine keiner 0,05% 
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Klasse INN 
GBP H 
Anteile der 
Klasse S1 GBP 
H 

GBP £15 Mio.** 
keine keiner 

0,01% 

Anteile der 
Klasse S1QG 
GBP H 

GBP £15 Mio.** 
keine keiner 

0,01% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse A CHF H 

CHF CHF2.000 CHF750 keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse I CHF H 
 

CHF 
 

CHF 1 Mio.** 
 

keine 
 

keiner 
 

0,05% 
 

Anteile der 
Klasse S1 CHF 
H 
 

CHF 
 

CHF 25 Mio.** 
 

keine 
 

keiner 
 

0,01% 
 

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AD CAD 
H 

CAD C$2.000 C$750 keiner 0,05% 

      
Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse AD NZD 
H 

NZD NZ$3.000 NZ$1.000 keiner 0,05% 

      
Gegenüber dem japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der 
Klasse ID JPY 
H 

Yen ¥100 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse SD JPY 
H 

Yen ¥2,5 Mrd.** keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse S1D JPY 
H 

Yen ¥2,5 Mrd.** keine keiner 0,01% 

      
      
Gegenüber dem Renminbi abgesicherte Anteilklassen (RMB-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klas-
sen A RMB H 
und AD RMB H 

RMB RMB 10.000  RMB 3.750 keiner 0,05% 

* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern 
diese angeboten werden. 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermes-
sen darauf verzichten. 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio 
vierteljährlich zahlbar ist.
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Weitere Informationen zum Portfolio 

 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 
 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
nutzt die Value-at-Risk (VaR)-Methode. Weitere 
Einzelheiten zum VaR-Ansatz sind in „Anhang D: 
Zusätzliche Informationen in Bezug auf Finanzderi-
vate, Finanztechniken und -instrumente und Sicher-
heitenverwaltung“ enthalten. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Schwankungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können Wertpapiere 
ohne Investment-Grade-Rating einem höheren Ri-
siko von Kapital- und Zinsverlusten unterliegen, und 
sie sind im Allgemeinen weniger liquide und volatiler 
als höher bewertete Wertpapiere. Es kann keine Zu-
sicherung gegeben werden, dass Ausschüttungen 
gezahlt werden, und das Portfolio hat keine be-
stimmte Laufzeit. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und die durch Anlage in 
einen Multi-Asset-Fonds mit aktiver Anpassung der 
Allokation der Anlagen die Generierung von Erträ-
gen sowie einen mittel- bis langfristigen Kapitalzu-
wachs anstreben. Anleger sollten sich im Hinblick 
darauf, ob die Anteile des Portfolios für ihre jeweili-
gen Anlagebedürfnisse geeignet sind, mit ihrem un-
abhängigen Finanzberater in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klassen AD, BD, CD, ED, ID, ND, 
S1D und SD (und die entsprechenden Anteile der H-
Klassen) beabsichtigt der Verwaltungsrat, Aus-
schüttungen monatlich zu erklären und auszuzahlen. 
Der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine stabile Aus-
schüttungsquote pro Anteil für diese Anteilklassen 
aufrechtzuerhalten. Für die Anteile der Klasse AR 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) be-
absichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen jähr-
lich zu erklären und auszuzahlen. Ausschüttungen 
können aus dem Bruttoertrag (vor Abzug von Ge-
bühren und Kosten), aus realisierten und nicht reali-
sierten Gewinnen und aus dem der betreffenden An-
teilklasse zuzurechnenden Kapital erfolgen. Über 
die Nettoerträge (Bruttoertrag abzüglich Gebühren 
und Kosten) hinausgehende Ausschüttungen kön-
nen auch Rückzahlungen des ursprünglich vom An-
leger investierten Kapitals beinhalten und damit zu 
einer Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil 
der betreffenden Anteilklasse führen.  

Bei Anteilen der Klassen AX, BX, CX und IX beab-
sichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen viertel-
jährlich zu erklären und auszuzahlen, die in voller 
Höhe oder nahezu in voller Höhe den diesen Anteil-
klassen jeweils zuzurechnenden Nettoerträgen des 
Portfolios entsprechen.  

Für die Anteile der Klassen AMG und IMG (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu 
erklären und auszuzahlen. Die Ausschüttungsquote 
je Anteil bestimmt sich nach dem Bruttoertrag (vor 
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Abzug von Gebühren und Kosten) des Portfolios. Da 
durch Gebühren und Kosten die Ausschüttungs-
quote nicht gesenkt wird, verringert sich der Netto-
inventarwert je Anteil der betreffenden Anteilklassen 
um diese Gebühren und Kosten. Der Verwaltungsrat 
beabsichtigt, die Ausschüttungsquote regelmäßig 
zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

Für die Anteile der Klassen AQG, IQG und S1QG 
(und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) be-
absichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen vier-
teljährlich zu erklären und auszuzahlen. Die Aus-
schüttungsquote je Anteil bestimmt sich nach dem 
Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und Kosten) 
des Portfolios. Da durch Gebühren und Kosten die 
Ausschüttungsquote nicht gesenkt wird, verringert 
sich der Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden 
Anteilklassen um diese Gebühren und Kosten. Der 
Verwaltungsrat beabsichtigt, die Ausschüttungs-
quote regelmäßig zu überprüfen und ggf. anzupas-
sen. 

Für die Anteile der Klassen ANN und INN (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen jährlich zu er-
klären und auszuzahlen, die in voller Höhe oder na-
hezu in voller Höhe den jeder dieser Anteilklassen 
zuzurechnenden Nettoerträgen des Portfolios ent-
sprechen. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A, B, C, A2X, B2X, C2X, I, N und 
S1 (und die entsprechenden Anteile der H-Klassen) 
Ausschüttungen auszuzahlen. Die den Anteilen zu-
zurechnenden Nettoerträge und realisierten Netto-
gewinne werden daher im Nettoinventarwert dieser 
Anteile berücksichtigt.  

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S1, SD, S1D 
und S1QG (und die entsprechenden Anteile der H-
Klassen) erhält die Verwaltungsgesellschaft für alle 
Anteile des Portfolios (und die entsprechenden An-
teile der H-Klassen) eine jährliche Gebühr aus dem 
Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 0,10% des 
tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen der Klassen S1, SD, S1D und 
S1QG (und die entsprechenden Anteile der H-Klas-
sen zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 
$ 50.000 oder, sofern niedriger, 0,01 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle für das Portfolio werden 
aus dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit 
der in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und wer-
den einen in Teil II des Prospekts unter „Gebühren 
der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht 
überschreiten. Diese Gebühren können sich in Ab-
hängigkeit von den Vermögenswerten des Portfolios, 
dem Transaktionsvolumen oder aus anderen Grün-
den erhöhen oder verringern.
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Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios 
wurden Rückstellungen in den Büchern des Portfo-
lios in Höhe der geschätzten Gründungskosten von 
USD 15.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kos-
ten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab-
schreiben. 

 
Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind, sobald verfügbar, in den wesent-
lichen Anlegerinformationen des Portfolios und un-
ter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 31. März 2017 als Portfolio 
des Fonds unter dem Namen All Markets Income 
Portfolio errichtet. Am 20. Dezember 2017 wurde 
das Portfolio in All Market Income Portfolio umbe-
nannt. Am 4. Mai 2018 wurde das AB FCP I – All 
Market Income Portfolio, das am 2. Februar 2004 
als Portfolio des Fonds AB FCP I, einem nach dem 
Recht des Großherzogtums Luxemburg errichteten 
Publikumsfonds (fonds commun de placement), auf-
gelegt wurde, in dieses Portfolio eingegliedert.
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AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio  

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung von 
langfristigem Kapitalzuwachs. 

Anlagepolitik  

Das Portfolio ist bestrebt, sein Anlageziel haupt-
sächlich über die Anlage in Aktienwerte von auf dem 
chinesischen Festland errichteten Unternehmen zu 
erreichen, die auf dem chinesischen Markt für A-Ak-
tien gehandelt werden. Der chinesische A-Aktien-
Markt umfasst derzeit sowohl Teile der Börse 
Shanghai als auch der Börse Shenzhen. 

Das Portfolio kann Anlagen in chinesische A-Aktien 
tätigen, und zwar über einen oder mehrere Kapital-
marktzugänge zum chinesischen Markt, wie bei-
spielsweise das Shanghai-Hongkong Stock-
Connect-Programm (das „Shanghai-Connect-Pro-
gramm“), das Shenzhen-Hongkong Stock-Connect-
Programm (das „Shenzhen-Connect-Programm“, 
zusammen mit dem Shanghai-Connect-Programm 
das „China-Connect-Programm“), eine von der Ver-
waltungsgesellschaft oder einem verbundenen Un-
ternehmen gehaltene Quote für qualifizierte auslän-
dische Anleger in Renminbi (Renminbi Qualified Fo-
reign Institutional Investor) („RQFII“) oder eine von 
der Verwaltungsgesellschaft oder einem verbunde-
nen Unternehmen gehaltene Quote für qualifizierte 
ausländische institutionelle Anleger (Qualified For-
eign Institutional Investor) („QFII“).  

Weitere Einzelheiten zu den Kapitalmärkten in 
China sind unter „Risiko chinesischer Aktien: das 
China Connect-Programm“ im Kapitel „Risikofakto-
ren“ in Teil II ausgeführt. 

Weitere Einzelheiten zum RQFII-Programm sind un-
ter „Qualifizierte Ausländische Institutionelle Anleger 
in Renminbi (RQFII)“ im Kapitel „Verwaltung und 
Geschäftsführung“ in Teil II ausgeführt. Wertpa-
piere, die über das China-Connect-Programm ge-
kauft werden, werden nicht auf die RQFII-Quote an-
gerechnet. 

Weitere Einzelheiten zum QFII-Programm sind un-
ter „Qualifizierte Ausländische Institutionelle Anleger 
(QFII)“ im Kapitel „Verwaltung und Geschäftsfüh-
rung“ in Teil II ausgeführt. Wertpapiere, die über das 
China-Connect-Programm gekauft werden, werden 
nicht auf die QFII-Quote angerechnet. 

Das Portfolio kann auch in Aktienwerte von chinesi-
schen Unternehmen anlegen, die auf dem Offshore-
Markt in Hongkong oder an anderen Offshore-Märk-
ten gehandelt werden. Das Portfolio kann ein Enga-
gement in andere Wertpapiere als chinesische A-

Aktien aufbauen, indem es diese Wertpapiere direkt 
erwirbt oder über Finanzderivate oder strukturierte 
Produkte in diese Wertpapiere anlegt.  

Zu den Aktienwerten, in die das Portfolio anlegen 
kann, gehören Stamm- und Vorzugsaktien, die Ak-
tienwerte von REITs, Hinterlegungsscheine und (bis 
zu 10 % seines Nettoinventarwertes) Wertpapiere 
von Anlagevehikeln in Pool-Form, einschließlich 
(i) ETF, welche die Voraussetzungen eines OGAW 
oder eines zulässigen OGA im Sinne von Art. 41 
Abs. 1 e) des Gesetzes von 2010 erfüllen, und 
(ii) OGAW und andere OGA, die als Anlagen für 
OGAW zulässig sind. Zu den Anlagen des Portfolios 
können Wertpapiere von Emittenten jeder Branche 
und jedes Sektors gehören, unabhängig von deren 
Marktkapitalisierung. 

Andere Anlagestrategien 

Währungsmanagement. Unter normalen Marktbe-
dingungen wird davon ausgegangen, dass das ge-
samte bzw. nahezu das gesamte Engagement des 
Fonds auf CNY lautet. Entsprechend erwartet der 
Anlageverwalter, dass die Erträge des Fonds von 
Wechselkursschwankungen zwischen CNH (der Ba-
siswährung des Portfolios) und CNY beeinflusst 
werden.  

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Das Portfolio kann Finanz-
derivate und Techniken für ein effizientes Portfolio-
management einsetzen. Das Portfolio kann Finanz-
derivate wie folgt einsetzen: (i) als Alternative zur 
Anlage in die zugrunde liegenden Wertpapiere, 
(ii) zwecks Absicherung gegen Aktien-, Zins- und 
Kreditrisiken und gegen Währungsfluktuationen und 
(iii) für Zwecke eines effizienten Portfoliomanage-
ments. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften 
(„TRSs“) ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter be-
stimmten Umständen höher sein kann.  

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un- – – 



AB SICAV I—China A Shares Equity Portfolio 

 

 

I-275 

 

echte Pensions-
geschäfte 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-10% 50% 

 
Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der MSCI China A Onshore Index CNH. 
Das Portfolio nutzt die Referenzbenchmark zu Ver-
gleichszwecken in Bezug auf die Wertentwicklung. 
Das Portfolio wird aktiv verwaltet und die Referenz-
benchmark des Portfolios schränkt den Anlagever-
walter in keiner Weise bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio kann 
zwar unter bestimmten Marktbedingungen und im 
freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 

(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch unter Umständen nicht 
möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind.  

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt.  
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung 
 
Geschäftstag 
 
 
 
Nettoinventarwert-
berechnung 
 
 
Nettoinventarwert-
veröffentlichung 
 
 
Bezeichnung der 
Anteilklassen  
 
 

CNH 
 

jeder Tag, an dem die Banken in 
Luxemburg, Hongkong, Shang-
hai und Shenzhen für den Ge-
schäftsverkehr geöffnet sind  
 
An jedem Geschäftstag 
 
 
 
Erhältlich bei der Verwaltungsge-
sellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 
 

H bezeichnet Hedged-Anteilklas-

sen. Weitere Informationen zur 
Absicherung von Anteilklassen 
sind im Kapitel „Kauf von Antei-
len – Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung (Hedged-An-
teilklassen)“ und „Risikofaktoren 
– Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt.  
 

 Ablauf der 
Annahme-
frist 
 
Bewer-
tungszeit-
punkt 
 

 
Zahlungs-
zeitraum 
 
 
Ausschüt-

tungen* 

11.00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 
 
 
06.00 Uhr US Eastern Time 
 

 
 
Die Zahlung muss innerhalb von zwei 
Geschäftstagen nach dem für den Er-
werb der Anteile maßgeblichen Han-
delstag erfolgen. 
 

Für Anteile der Klassen A, I, S, SP1, S1 
und Z 
keine 
 
Für Anteile der Klasse AD 
Monatlich zu erklären und auszuzahlen 
 
 
Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“. 
 
* einschließlich Hedged-Anteilklassen  
 

  

 
 

 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

 Erstausgabeaufschlag2 

Verwaltungsge-
bühr3 

Auf Renminbi (CNH) lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse I5 bis zu 1,50% 0,90% 
   
Anteile der Klasse S4 keiner keine 
   
Anteile der Klasse S14 keiner 0,75% 
   
Anteile der Klasse Z6 keiner keine 
   
Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse S14 keiner 0,75% 
   
Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse S4 keiner keine 
   
Anteile der Klasse SP14 keiner keine 
   
Anteile der Klasse AD bis zu 5,00% 1,70% 
   
Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 
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Anteile der Klasse I5 bis zu 1,50% 0,90% 
   
Anteile der Klasse S14 keiner 0,75% 
   
Auf Hongkong-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse AD Bis zu 5,00% 1,70% 
   
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A EUR H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse I EUR H5 bis zu 1,50% 0,90% 
   
Anteile der Klasse S1 EUR H4 keiner 0,75% 
Anteile der Klasse AD EUR H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-
Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A AUD H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse AD AUD H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-
Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A CAD H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse AD CAD H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-
Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A CHF H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse I CHF H5 bis zu 1,50% 0,90% 
   
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-
Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A GBP H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse AD GBP H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse I GBP H5 bis zu 1,50% 0,90% 
   
Anteile der Klasse S1 GBP H4 keiner 0,75% 
   
Gegenüber dem Hongkong-Dollar abgesicherte Anteilklassen (HKD-Hedged-An-
teilklassen) 

Anteile der Klasse A HKD H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse AD HKD H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-
Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A NZD H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse AD NZD H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-An-
teilklassen) 

Anteile der Klasse A SGD H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse AD SGD H bis zu 5,00% 1,70% 
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Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklas-
sen) 

Anteile der Klasse A USD H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse AD USD H bis zu 5,00% 1,70% 
   
Anteile der Klasse I USD H5 bis zu 1,50% 0,90% 
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1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, 

der Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Ge-
bühren aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie 
nachstehend unter „Weitere Informationen zum Port-
folio – Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der         
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle“ erläutert. Das Portfolio trägt außerdem seine 
sonstigen Aufwendungen. Vgl. hierzu „Kauf von An-
teilen“ und „Zusätzliche Informationen – Kosten und 
Gebühren“ in Teil II dieses Prospekts. Die Verwal-
tungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in einem 
Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und 
Aufwendungen für die nachstehend aufgeführten An-
teilklassen des Portfolios (einschließlich der Verwal-
tungsgebühr und aller weiteren in Teil II unter „Zusätz-
liche Informationen – Kosten und Gebühren“ aufge-
führten Gebühren und Aufwendungen, inklusive der 
Luxemburger Taxe d'Abonnement, jedoch mit Aus-
nahme von bestimmten anderen Steuern, etwaigen 
Maklerprovisionen und Kreditzinsen) die im Folgen-
den genannten Prozentsätze des durchschnittlichen 
der jeweiligen Anteilklasse des Portfolios (sowie den 
betreffenden H-Anteilklassen) zuzurechnenden Net-
toinventarwerts für das jeweilige Geschäftsjahr über-
steigt – 1,99% (A), 1,99% (AD), 1,19% (I), 0,20% (S), 
0,20% (SP1), 0,95% (S1) und 0,01% (Z) – freiwillig 
dazu verpflichtet, dem Fonds das Recht einzuräumen, 
diese Gebühren und Aufwendungen von den an die 
Verwaltungsgesellschaft zu leistenden Zahlungen ab-
zuziehen, bzw. diese Gebühren und Aufwendungen 

selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Verwaltungs-
gesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinhabern 
im Namen des Fonds eine entsprechende anders lau-
tende Mitteilung macht.    

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittli-

chen Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr ent-
hält außerdem für bestimmte Anteilklassen gegebe-
nenfalls einen Gebührenanteil, der an die Vertriebs-
stellen oder andere Finanzintermediäre und Dienst-
leister gezahlt wird. Weitere Einzelheiten zu der Ver-
waltungsgebühr finden Sie unter „Zusätzliche Infor-
mationen—Kosten und Gebühren“ in Teil II.  

4 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der 
Klassen S und SP1 sind institutionellen Anlegern vor-
behalten, die mit der Verwaltungsgesellschaft eine 
Vereinbarung geschlossen haben und denen eine ge-
sonderte Verwaltungsgebühr berechnet wird. 

5 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 

„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in 
Teil II. 

6 Anteile der Klasse Z sind für Anlagen vorbehalten, die 
durch AB-Fonds getätigt werden. 

 

 
 
 
 

 

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 
Angebots-
währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolgean-
lage* 

Luxemburger Taxe 
d'Abonnement*** 

Auf Renminbi (CNH) lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A CNH CNH 10.000 CNH 3.750 0,05% 

Anteile der Klasse I CNH CNH 5.000.000** keine 0,05% 

Anteile der Klasse S CNH CNH 150.000.000** keine 0,01% 

Anteile der Klasse S1 CNH CNH 150.000.000** keine 0,01% 

Anteile der Klasse Z CNH CNH 150.000.000** keine 0,01% 

     
Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A EUR €2.000 €750 0,05% 
     
Anteile der Klasse S1 EUR €20 Mio.** keine 0,01% 
     
Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A USD $2.000 $750 0,05% 
     
Anteile der Klasse S USD $25.000.000** keine 0,01% 
     
Anteile der Klasse SP1 USD $25.000.000** keine 0,01% 
     
Anteile der Klasse AD USD $2.000 $750 0,05% 
     
Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

     
Anteile der Klasse I GBP £500.000 keine 0,05% 
     
Anteile der Klasse S1 GBP £15 Mio.** keine 0,01% 
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Auf Hongkong-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse AD HKD HK$15.000 HK$5.000 0,05% 
     
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A EUR H EUR €2.000 €750 0,05% 
Anteile der Klasse I EUR H EUR €1 Mio.** keine 0,05% 
Anteile der Klasse S1 EUR 
H 

EUR €20 Mio.** keine 0,01% 

Anteile der Klasse AD EUR 
H 

EUR €2.000 €750 0,05% 

     
     
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A AUD H AUD A$2.000 A$750 0,05% 
     
Anteile der Klasse AD AUD 
H 

AUD A$2.000 A$750 0,05% 

     
Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A CAD H CAD C$2.000 C$750 0,05% 
     
Anteile der Klasse AD CAD 
H 

CAD C$2.000 C$750 0,05% 

     
Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A CHF H CHF CHF2.000 CHF750 0,05% 
     
Anteile der Klasse I CHF H5 CHF CHF1.000.000 keine 0,05% 
     
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A GBP H GBP £2.000 £750 0,05% 
     
Anteile der Klasse AD GBP 
H 

GBP £2.000 £750 0,05% 

     
Anteile der Klasse I GBP H5 GBP £500.000** keine 0,05% 
     
Anteile der Klasse S1 GBP 
H4 

GBP £15.000.000** keine 0,01% 

     
Gegenüber dem Hongkong-Dollar abgesicherte Anteilklassen (HKD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A HKD H HKD HK$15.000 HK$5.000 0,05% 
     
Anteile der Klasse AD HKD 
H 

HKD HK$15.000 HK$5.000 0,05% 

     
Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A NZD H NZD N$3.000 N$1.000 0,05% 
     
Anteile der Klasse AD NZD 
H 

NZD N$3.000 N$1.000 0,05% 

     
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A SGD H SGD S$3.000 S$1.000 0,05% 
     
Anteile der Klasse AD SGD 
H 

SGD S$3.000 S$1.000 0,05% 

     
Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A USD H USD $2.000 $750 0,05% 
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Anteile der Klasse AD USD 
H 

USD $2.000 $750 0,05% 

     
Anteile der Klasse I USD H5 USD $1 Mio.** keine 0,05% 
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* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 

 

Weitere Informationen zum Portfolio  

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht.  

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Anlagen in Aktienwerte in China sind mit besonde-
ren Risiken verbunden und erfordern spezifische Er-
wägungen, die üblicherweise nicht mit Anlagen in 
entwickelteren Ländern oder Märkten einhergehen, 
darunter höhere politische, betriebliche und steuer-
liche Risiken sowie Risiken im Zusammenhang mit 

Wechselkursen, Liquidität und regulatorischen As-
pekten. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundenen 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil des typischen Anlegers. Das Portfolio ist für 
Anleger geeignet, die ein mittleres bis höheres Ri-
siko tolerieren können und mittel- bis langfristige Er-
träge aus Aktienanlagen in China erzielen möchten 
sowie bereit sind, die mit Anlagen in einen einzelnen 
Schwellenmarkt verbundene Volatilität in Kauf zu 
nehmen.  

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A, I, S, SP1, S1 und Z (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüt-
tungen auszuzahlen. Die den Anteilen zuzurechnen-
den Nettoerträge und realisierten Nettogewinne 
werden daher im Nettoinventarwert dieser Anteile 
berücksichtigt.  
 
Für die Anteile der Klasse AD (und die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) beabsichtigt der Verwal-
tungsrat, Ausschüttungen monatlich zu erklären und 
auszuzahlen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine 
stabile Ausschüttungsquote pro Anteil für diese An-
teilklassen aufrechtzuerhalten; daher können Aus-
schüttungen aus dem Bruttoertrag (vor Abzug von 
Gebühren und Kosten), aus realisierten und nicht re-
alisierten Gewinnen und aus dem den betreffenden 
Anteilklassen zuzurechnenden Kapital erfolgen. 
Über die Nettoerträge (Bruttoertrag abzüglich Ge-
bühren und Kosten) hinausgehende Ausschüttun-
gen können auch Rückzahlungen des ursprünglich 
vom Anleger investierten Kapitals beinhalten und 
damit zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts 
je Anteil der betreffenden Anteilklasse führen. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. 
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Ausschüttungen können nach Wahl des Anteilinha-
bers automatisch wieder angelegt werden. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, SP1 und 
S1 (und der entsprechenden Anteile der H-Klassen) 
erhält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile 
des Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem Port-
foliovermögen auf den gesamten den Anteilen zuzu-
rechnenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des ta-
gesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen der Klassen S, SP1 und S1 (und 
den entsprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzu-
rechnenden Nettoinventarwert, die USD 50.000 o-
der, falls niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittli-
chen Nettoinventarwerts beträgt. Für die Anteile der 
Klasse Z wird auf die Gebühr der Verwaltungsge-
sellschaft verzichtet, um eine doppelte Gebührenbe-
lastung zu vermeiden, da die Gebühr der Verwal-
tungsgesellschaft durch den AB-Fonds gezahlt wird, 
der die Anlage in Anteile der Klasse Z tätigt.  
 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle für das Portfolio werden 
aus dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit 
der in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und wer-
den einen in Teil II des Prospekts unter „Gebühren 
der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht 
überschreiten. Diese Gebühren können sich in Ab-
hängigkeit von den Vermögenswerten des Portfo-
lios, dem Transaktionsvolumen oder aus anderen 
Gründen erhöhen oder verringern. 

Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios 
wurden Rückstellungen in den Büchern des Portfo-
lios in Höhe der geschätzten Gründungskosten von 
USD 15.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kos-
ten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab-
schreiben.

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind, sobald verfügbar, in den wesent-
lichen Anlegerinformationen des Portfolios und un-
ter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios. Das Portfolio 
wurde am 4. April 2018 als Portfolio des Fonds unter 
dem Namen China Equity Portfolio gegründet. Das 
Portfolio wurde am 2. Mai 2019 in China A Shares 
Equity Portfolio umbenannt. 
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AB SICAV I—Financial Credit Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist die Maximierung 
der Gesamterträge über laufende Einkünfte und Ka-
pitalzuwachs.  

Anlagepolitik 

Das Portfolio ist bestrebt, sein Anlageziel zu errei-
chen, indem es weltweit hauptsächlich in den Fi-
nanzsektor (d. h. Banken, Versicherungen und Fi-
nanzunternehmen) anlegt; der Schwerpunkt liegt 
dabei auf nachrangigen Schuldtiteln aus dem Fi-
nanzsektor, einschließlich bedingter Wandelanlei-
hen, sog. CoCo-Bonds („CoCo-Bonds“) und Vor-
zugsaktien, die ein Investment-Grade-Rating oder 
ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen 
können.  

Unter normalen Umständen werden mindestens 
80 % des Nettovermögens des Portfolios in Wertpa-
piere von Emittenten des Finanzsektors angelegt 
sein, davon voraussichtlich zwischen 50-70 % in 
CoCo-Bonds.  

CoCo-Bonds sind eine Form von bedingten hybri-
den Wertpapieren, die vornehmlich von globalen Fi-
nanzinstituten als eine effiziente Form der Kapital-
beschaffung begeben werden. CoCo-Bonds können 
als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) in 
Form unbefristeter Instrumente mit diskretionärem 
Kupon („AT1-CoCos”) oder als Tier-2-Instrument 
mit angegebener Laufzeit und festem Kupon („T2-
CoCos“) begeben werden.  

CoCo-Bonds sind normalerweise nachrangige In-
strumente, die bei Eintritt eines vorab festgelegten 
Auslösers („Trigger“) in Eigenkapital umgewandelt 
werden und/oder zu einer Abschreibung des Nomi-
nalbetrages führen. Trigger-Ereignisse können bei-
spielsweise mechanisch bzw. unwillkürlich (z. B. ab-
hängig von den regulatorischen Kapitalquoten des 
Emittenten) oder diskretionär (d. h. nach dem Er-
messen der Aufsichtsbehörde bezüglich der Exis-
tenzfähigkeit des Emittenten) sein.  

Unter normalen Marktbedingungen werden die An-
lagen des Portfolios mehrheitlich auf AT1-CoCos 
konzentriert sein, wobei das Portfolio über die Flexi-
bilität verfügt, Anlagen in der gesamten Bandbreite 
der Kapitalstrukturen zu tätigen, einschließlich an-
derer Arten nachrangiger und vorrangiger Schuldti-
tel. Weitere Einzelheiten zu CoCo-Bonds, nachran-
gigen Schuldtiteln und anderen festverzinslichen 
Wertpapieren, in die das Portfolio anlegen kann, 
sind unter „Nachrangige Schuldtitel“ und „Bedingte 

Wandelanleihen“ in den Kapiteln „Anlagefor-
men“ und „Risikofaktoren“ in Teil II ausgeführt. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegen kann, können unterschiedliche Laufzei-
ten aufweisen und mit einem erstklassigen (Invest-
ment Grade) Rating oder auch einem Rating unter-
halb Investment Grade bewertet sein. Der Anlage-
verwalter geht jedoch davon aus, dass unter norma-
len Umständen maximal 10 % des Nettovermögens 
des Portfolios in Instrumente angelegt wird, die zum 
Zeitpunkt des Kaufs mit Caa1 von Moody’s, CCC+ 
von S&P oder CCC von Fitch oder schlechter be-
wertet sind. Sofern ein Wertpapier über kein Rating 
verfügt, verwendet der Anlageverwalter ein von ihm 
nach seinem Ermessen als angemessen angesehe-
nes Rating. 
 

Das Portfolio unterliegt hinsichtlich des Betrags sei-
nes Nettovermögens, der in ein bestimmtes Land o-
der eine bestimmte Region angelegt werden kann, 
keinerlei Beschränkung, was zu einer Konzentration 
von Anlagen in einzelnen oder mehreren bestimm-
ten Regionen oder Ländern führen kann. 

Bis zu 10 % des Nettovermögens des Portfolios 
kann in Anteile (Units) anderer Investmentfonds, die 
als Anlagen für OGAW zulässig sind, angelegt wer-
den, darunter (i) börsengehandelte Fonds („ETFs“), 
bei denen es sich um OGAW oder zulässige OGA 
im Sinne von Artikel 41(1)(e) des Gesetzes von 
2010 handelt, und (ii) OGAW und andere OGA, die 
als Anlagen für OGAW zulässig sind.  

Unter normalen Umständen wird mindestens 90 % 
des Nettovermögens des Portfolios auf US-Dollar, 
d h. die Basiswährung des Portfolios, lauten oder in 
US-Dollar abgesichert sein.  
 
Das Portfolio beabsichtigt nicht, unmittelbar Anlagen 
in Stammaktien zu tätigen. Das Portfolio kann je-
doch solche Aktienwerte halten, wenn diese durch 
Wandlung anderer vom Portfolio gehaltener Wertpa-
piere erworben werden (z. B. bei einem CoCo-Bond, 
der unter bestimmten Voraussetzungen automa-
tisch in Aktienwerte des Emittenten gewandelt wird, 
wie nachstehend beschrieben). Zur Klarstellung 
wird festgehalten, dass das Portfolio unter Berück-
sichtigung der Interessen des Portfolios nicht ver-
pflichtet ist, auf diese Weise erworbene Aktienwerte 
zu verkaufen oder anderweitig zu veräußern. Das 
kann dazu führen, dass unter bestimmten Umstän-
den ein beträchtlicher Teil des Nettovermögens des 
Portfolios aus Aktienwerten besteht. 
 
Das Portfolio kann in Phasen hoher Marktvolatilität 
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erhebliche Anlagen in Form von Einlagen bei Kredit-
instituten tätigen. 
 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios eine breite Palette an derivativen Produkten und 
Strategien einsetzen. Solche derivativen Finanzin-
strumente (einschließlich im Freihandel (OTC) und 
an der Börse gehandelte derivative Finanzinstru-
mente) können insbesondere Swaps (einschließlich 
Zinsswaps, Total Return Swaps („TRS“) und Credit 
Default Swaps („CDS“)), Optionen, Terminkontrakte 
(forwards, futures) und Währungstransaktionen 
(einschließlich Devisentermingeschäfte) umfassen. 
Diese derivativen Finanzinstrumente und Techniken 
für ein effizientes Portfoliomanagement können wie 
folgt eingesetzt werden: (i) als Alternative zur direk-
ten Anlage in die zugrunde liegenden Wertpapiere, 
(ii) für Zwecke des Durationsmanagements, 
(iii) zwecks Absicherung gegen Zins-, Kredit- und 
Währungsfluktuationen, (iv) um ein höheres Enga-
gement zu erzielen und (v) für ein effizientes Portfo-
liomanagement. 

Der Anlageverwalter entscheidet, welcher Anteil des 
Nettovermögens des Portfolios im Zusammenhang 
mit der Umsetzung dieser Derivatestrategien in Zah-
lungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten gehal-
ten werden wird. Die zu diesen Zwecken von dem 
Portfolio gehaltenen Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteläquivalente können ein wesentliches Ausmaß 
erreichen. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften 
(„TRSs“) ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter be-
stimmten Umständen höher sein kann.  

 

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

- - 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

 

Risikomessung. Die zur Überwachung des auf-
grund des Einsatzes von Finanzderivaten entste-
henden Gesamtrisikos (Marktrisiko) verwendete 
Methode ist der Ansatz über die Verbindlichkeiten 
(Commitment-Ansatz) gemäß CSSF-Rundschrei-
ben 11/512. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der 3-Monats LIBOR (USD). Das Port-
folio nutzt die Referenzbenchmark zu Vergleichs-
zwecken in Bezug auf die Wertentwicklung. Das 
Portfolio wird aktiv verwaltet und die Referenz-
benchmark des Portfolios schränkt den Anlagever-
walter in keiner Weise bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio kann 
zwar unter bestimmten Marktbedingungen und im 
freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 
 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 
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Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung USD  Ablauf der 
Annahme-
frist 

Für alle Anteilklassen 

18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 

Nettoinventarwert-
berechnung 

Nettoinventarwert-
veröffentlichung 

An jedem Geschäftstag  

Erhältlich bei der Verwaltungs-
gesellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 

 Ausschüt-
tungen* 

Für Anteile der Klassen AT, IT und ZT 
Monatlich zu erklären und auszuzah-
len. 

 
Für Anteile der Klassen A2, I2, S und 
S1 

Keine.  
 
Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“. 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen. 

Bezeichnung der 
Anteilklassen 

H bezeichnet Hedged-Anteil-

klassen. Weitere Informationen 
zur Absicherung von Anteilklas-
sen sind im Kapitel „Kauf von 
Anteilen – Anteilklassen mit 
Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)“ und 
„Risikofaktoren – Hedged-An-
teilklassen“ in Teil II aufgeführt. 

 

   

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1   

 

Erstausgabeauf-
schlag2 

Verwaltungsge-
bühr3 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A2 bis zu 5,00% 1,10% 

Anteile der Klasse AT bis zu 5,00% 1,10% 

Anteile der Klasse I25 bis zu 1,50% 0,55% 

Anteile der Klasse IT5 bis zu 1,50% 0,55% 

Anteile der Klasse S4 keiner keine 

Anteile der Klasse S14 keiner 0,50% 

Anteile der Klasse ZT6 keiner keine 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteil-
klassen) 

Anteile der Klasse A2 EUR 
H 

bis zu 5,00% 1,10% 

Anteile der Klasse I2 EUR H5 bis zu 1,50% 0,55% 

Anteile der Klasse S EUR H4 keiner keine 

Anteile der Klasse S1 EUR 
H4 

keiner 0,50% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen 
(GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse IT GBP 
H5 bis zu 1,50% 0,55% 

http://www.alliancebernstein.com/
http://www.alliancebernstein.com/
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Anteile der Klasse I2 GBP H5 bis zu 1,50% 0,55% 

Anteile der Klasse S GBP H4 keiner keine 

Anteile der Klasse S1 GBP 
H4 

keiner 0,50% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-
Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A2 CHF H bis zu 5,00% 1,10% 

Anteile der Klasse I2 CHF H5 bis zu 1,50% 0,55% 

 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. Vgl. 
hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Prospekts. 
Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass 
in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren 
und Aufwendungen für die nachstehend aufgeführten 
Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der Verwal-
tungsgebühr und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzli-
che Informationen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten 
Gebühren und Aufwendungen, inklusive der Luxembur-
ger Taxe d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von be-
stimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen 
und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten Prozents-
ätze des durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse 
des Portfolios (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) 
zuzurechnenden Nettoinventarwerts für das jeweilige 
Geschäftsjahr übersteigt – 1,40 % (A2), 1,40 % (AT), 
0,85 % (I2), 0,85 % (IT), 0,15 % (S), 0,65 % (S1) und 
0,01 % (ZT) – freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das 
Recht einzuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen 
von den an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden 

Zahlungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Auf-
wendungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der 
Verwaltungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteil-
inhabern im Namen des Fonds eine entsprechende an-
ders lautende Mitteilung macht. 

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

4 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden. 

5 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in 
Teil II. 

6 Anteile der Klasse ZT sind für Anlagen vorbehalten, die 
durch AB-Fonds getätigt werden. 

 

  

Weitere Merkmale der Anteilklassen   
 

 Angebots-

währungen 

Mindesterstan-

lage* 

Mindestfolge-

anlage** 

Luxemburger 
Taxe d'Abon-

nement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A2 USD $10.000 $5.000 0,05% 

Anteile der Klasse AT USD $10.000 $5.000 0,05% 

Anteile der Klasse I2 USD $1.000.000** keine 0,05% 

Anteile der Klasse IT USD $1.000.000** keine 0,05% 

Anteile der Klasse S USD $25.000.000** keine 0,01% 

Anteile der Klasse S1 USD $25.000.000** keine 0,01% 

Anteile der Klasse ZT USD $25.000.000** keine 0,01% 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A2 
EUR H 

EUR €10.000 €5.000 0,05% 

Anteile der Klasse I2 
EUR H 

EUR €1.000.000** 
keine 

0,05% 

Anteile der Klasse S 
EUR H 

EUR €20 Mio.** 
keine 

0,01% 

Anteile der Klasse S1 
EUR H 

EUR €20 Mio.** 
keine 

0,01% 
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Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteil-
klassen) 

Anteile der Klasse IT 
GBP H 

GBP £500.000** 
keine 

0,05% 

Anteile der Klasse I2 
GBP H 

GBP £500.000** 
keine 

0,05% 

Anteile der Klasse S 
GBP H 

GBP £15.000.000** 
keine 

0,01% 

Anteile der Klasse S1 
GBP H 

GBP £15.000.000** 
keine 

0,01% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklas-
sen) 

Anteile der Klasse A2 
CHF H 

CHF CHF10.000 CHF5.000 0,05% 

Anteile der Klasse I2 
CHF H 

CHF CHF1.000.000** keine 0,05% 

* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern 
diese angeboten werden. 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermes-
sen darauf verzichten. 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio 
vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Für weitere Erläuterungen zu bestimmten festver-
zinslichen Wertpapieren, die vom Portfolio einge-
setzt werden, werden Anleger auf die Angaben un-
ter „Hybride Wertpapiere“, „Nachrangige Schuldtitel“, 
„Wandelanleihen“ und „Bedingte Wandelanlei-
hen“ im Kapitel „Anlageformen“ in Teil II.  

 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
verwendet stattdessen den Commitment-Ansatz. 
Weitere Einzelheiten zum Commitment-Ansatz sind 
in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Bezug 
auf Finanzderivate, Finanztechniken und -instru-
mente und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Schwankungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können Wertpapiere 
ohne Investment-Grade-Rating einem höheren Ri-
siko von Kapital- und Zinsverlusten unterliegen, und 
sie sind im Allgemeinen weniger liquide und volatiler 
als höher bewertete Wertpapiere. Es kann keine Zu-
sicherung gegeben werden, dass Ausschüttungen 
gezahlt werden, und das Portfolio hat keine be-
stimmte Laufzeit. 

Nachrangige Schuldtitel und hybride Wertpapiere, 
einschließlich CoCo-Bonds, in die das Portfolio an-
legen kann, stehen anderen Schuldtiteln innerhalb 
der Kapitalstruktur eines Emittenten in aller Regel im 
Rang nach. Anlagen in nachrangige Schuldtitel und 
hybride Wertpapiere können größeren Risiken un-

terliegen, weil Anleger erst nach vollständiger Be-
friedigung der vorrangigen Gläubiger einen An-
spruch aus dem Vermögen des Emittenten haben.  

CoCo-Bonds verhalten sich grundsätzlich wie 
Schuldtitel, außer im Fall eines Trigger-Ereignisses; 
in diesem Fall werden CoCo-Bonds entweder (i) in 
Aktien gewandelt und/oder (ii) führen zu einer Ab-
schreibung des Nominalbetrages. Anders als traditi-
onelle bedingte Anleihen können CoCo-Bonds nach 
einem Trigger-Ereignis gewandelt werden. Trigger-
Ereignisse können beispielsweise mechanisch bzw. 
unwillkürlich (z. B. abhängig von den regulatori-
schen Kapitalquoten des Emittenten) oder diskretio-
när (d. h. nach dem Ermessen der Aufsichtsbehörde 
bezüglich der Existenzfähigkeit des Emittenten) sein. 
Anlagen in CoCo-Bonds sind unter Umständen risi-
koreicher, weil sie sich unter anderem hinsichtlich 
des jeweiligen Trigger-Ereignisses und der entspre-
chenden Wandlung abhängig von den individuellen 
Merkmalen, Strukturen und Bedingungen des be-
treffenden CoCo-Bond unterscheiden. Es kann da-
her für den Anlageverwalter schwierig sein, einzu-
schätzen, ob ein Trigger-Ereignis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt eintreten und welche Auswirkun-
gen das Ereignis im konkreten Fall haben wird, ein-
schließlich der Frage, wie sich ein CoCo-Bond bei 
der Wandlung verhält.  

Weitere Erläuterungen zu diesen und weiteren An-
lageüberlegungen bezüglich dieser festverzinsli-
chen und anderer Wertpapiere, in die das Portfolio 
anlegen kann, einschließlich CoCo-Bonds, sind un-
ter „Risikofaktoren“ in Teil II ausgeführt. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein mittle-
res bis höheres Risiko tolerieren können und die mit-
tel- bis langfristige Erträge von Anlagen in Festzins-
werte weltweit nutzen möchten. Das Portfolio ist für 
Anleger geeignet, die über das entsprechende Wis-
sen verfügen und bereit sind, die Risiken zu tragen, 
die im Zusammenhang mit Anlagen in dieses Port-
folio, einschließlich seiner Anlagestrategie, zu der 
ggf. auch Anlagen in CoCo-Bonds gehören können, 
verbunden sind (d. h., erfahrene Anleger). Anleger 
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sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Für die Anteile der Klassen AT, IT und ZT (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu 
erklären und auszuzahlen, die in voller Höhe oder 
nahezu in voller Höhe den jeder dieser Anteilklassen 
zuzurechnenden Nettoerträgen des Portfolios ent-
sprechen. 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A2, I2, S und S1 (und die ent-
sprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüttun-
gen auszuzahlen. Die den Anteilen zuzurechnenden 
Nettoerträge und realisierten Nettogewinne werden 
daher im Nettoinventarwert dieser Anteile berück-
sichtigt. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S und S1 
(und der entsprechenden Anteile der H-Klassen) er-
hält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile des 
Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem Portfolio-
vermögen auf den gesamten den Anteilen zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die 
Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche Ge-
bühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesamten 

den Anteilen der Klassen S und S1 (und den ent-
sprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzurechnen-
den Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, falls 
niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen Net-
toinventarwerts beträgt. Für die Anteile der Klasse 
ZT wird auf die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft 
verzichtet, um eine doppelte Gebührenbelastung zu 
vermeiden, da die Gebühr der Verwaltungsgesell-
schaft durch den AB-Fonds gezahlt wird, der die An-
lage in Anteile der Klasse ZT tätigt.  
 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle für das Portfolio werden 
aus dem Vermögen des Portfolios im Einklang mit 
der in Luxemburg üblichen Praxis gezahlt und wer-
den einen in Teil II des Prospekts unter „Gebühren 
der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht 
überschreiten. Die tatsächlich vom Portfolio zu tra-
genden Gebühren können in Abhängigkeit vom Ver-
mögen des Portfolios, dem Transaktionsvolumen o-
der aus anderen Gründen höher oder niedriger sein. 
Diese Gebühren können durch die in Fußnote 1 un-
ter „Kosten und Gebühren der Anteilklassen“ aufge-
führten Gesamtkostengrenzen begrenzt sein. 

Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios 
wurden Rückstellungen in den Büchern des Portfo-
lios in Höhe der geschätzten Gründungskosten von 
USD 15.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kos-
ten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab-
schreiben. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind, sobald verfügbar, in den wesent-
lichen Anlegerinformationen des Portfolios und un-
ter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 27. April 2018 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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AB SICAV I—Low Volatility Total Return Equity Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung von 
langfristigem Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Auf-
rechterhaltung eines Aktienmarktrisikos von nahezu 
null. 

Anlagepolitik 

Zur Umsetzung des Anlageziels des Portfolios be-
absichtigt der Anlageverwalter, Aktien auszuwählen, 
die seiner Ansicht nach künftig eine wesentlich nied-
rigere Volatilität und ein geringeres Risiko für Kurs-
rückgänge aufweisen werden. Der Anlageverwalter 
setzt unter Anwendung seiner eigenen Modelle zur 
Risiko- und Ertragsprognose sowie seiner Urteils-
kraft und seiner Erfahrung bei der Verwaltung von 
Anlageportfolios ein Portfolio zusammen, das bei 
größtmöglicher Qualität der Engagements die ge-
ringstmögliche Volatilität aufweisen soll.  

Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Marktrisiko 
des Portfolios über den Einsatz von Finanzderivaten 
zu verringern, um so ein für Marktschwankungen 
weniger anfälliges Portfolio aufzubauen, indem das 
Risiko der Aktienmärkte, bzw. der Beta-Faktor, des 
Gesamtportfolios auf null bzw. nahezu auf null ver-
ringert wird. Um das Aktienmarktrisiko zu verringern, 
wird der Anlageverwalter in regelmäßigen Abstän-
den eine Einschätzung des Beta-Faktors des Port-
folios auf Basis des MSCI World Unhedged Index 
vornehmen. Die Strategie der Absicherung des 
Beta-Faktors ist darauf ausgerichtet, das Aktien-
marktrisiko des Portfolios zu reduzieren, wenngleich 
eine vollständige Eliminierung dieses Risikos unter 
Umständen nicht möglich ist.    

Das Portfolio wird vorrangig in Aktien von Unterneh-
men in Industrieländern anlegen. 

Währungsmanagement.  Das Portfolio kann Wäh-
rungsmanagementtechniken einsetzen, um das 
Währungsrisiko abzusichern.   

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
zu Absicherungszwecken, insbesondere zur Verrin-
gerung des Aktienmarktrisikos, eine Vielzahl von Fi-
nanzderivaten (insbesondere Indexfutures, Devi-
sentermingeschäfte, Aktienindexoptionen und Opti-
onen einzelner Emittenten) einsetzen. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-

schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften 
(„TRSs“) ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter be-
stimmten Umständen höher sein kann.   

 
 
 

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

– – 

Wertpapierleih-
geschäfte 

– – 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage.  Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. Die 
voraussichtliche Höhe des Leverage des Portfolios 
wird schätzungsweise 0 % bis 200 % seines Netto-
inventarwertes betragen. Der erwartete Leverage 
errechnet sich aus der Summe der Nennwerte der 
von dem Portfolio gehaltenen derivativen Finanzin-
strumente. Gemäß dem CSSF-Rundschreiben 
11/512 vom 30. Mai 2011 bleibt bei dieser Berech-
nungsmethode die Tatsache, dass sich das Anlage-
risiko des Portfolios durch bestimmte derivative Fi-
nanzinstrumente erhöht oder verringert, unberück-
sichtigt, und die Aufrechnung derivativer Finanzin-
strumente mit gegenläufigen Positionen ist nicht ge-
stattet. Die Anteilinhaber sollten sich dessen be-
wusst sein, dass (i) ein höherer erwarteter Leverage 
nicht automatisch ein höheres Anlagerisiko impli-
ziert und (ii) sich die vorstehend genannte Höhe des 
Leverage im Wesentlichen aus dem Einsatz von De-
rivaten für Absicherungszwecke ergibt. Zudem kann 
der tatsächliche Leverage des Portfolios von dem 
vorstehend genannten erwarteten Leverage-Grad 
abweichen. 

Risikomessung.  Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
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Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der ICE BofA Merrill Lynch 3-Month U.S. 
Treasury Bill-Zinssatz. Das Portfolio nutzt die Refe-
renzbenchmark zu Vergleichszwecken in Bezug auf 
die Wertentwicklung sowie zur Volatilitätsmessung. 
Das Portfolio wird aktiv verwaltet und die Referenz-
benchmark des Portfolios schränkt den Anlagever-
walter in keiner Weise bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio kann 
zwar unter bestimmten Marktbedingungen und im 
freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 
 

Andere Anlagestrategien 

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles).  
Es dürfen maximal 10 % des Nettovermögens des 
Portfolios in Anteile anderer OGAW bzw. sonstiger 
OGA angelegt sein. 

Mangelnde Liquidität.  Das Portfolio kann bis zu 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, denen es an Liquidität fehlt. Der Anlageverwal-
ter wird jedoch die Liquidität des Portfolios insge-
samt zu jeder Zeit sicherstellen. 

Defensive Position – Halten von Barmitteln oder 
bargeldnahen Mitteln.  Als vorübergehende Defen-
sivmaßnahme, zwecks Bereitstellung der Mittel für 
Rücknahmen oder in Erwartung von Anlagen an ver-
schiedenen internationalen Märkten ist das Portfolio 
befugt, Barmittel oder bargeldnahe Mittel und kurz-
fristige festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich 
Geldmarktpapieren, zu halten. 

Zukünftige Entwicklungen.  Daneben kann das 

Portfolio sich weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind.   

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)   

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt.  
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

 

Portfolio-Währung USD  Ablauf der  
Annahmefrist 

18.00 Uhr MEZ an jedem Ge-
schäftstag 
 

Nettoinventarwert-
berechnung 

 

An jedem Geschäftstag  

 

 Ausschüttun-
gen* 

Für Anteile der Klassen A, E, I, S 
und S1 
keine 

Für Anteile der Klassen AD und ID 

Monatlich zu erklären und auszu-
zahlen  

 

Siehe nachstehend unter „Aus-
schüttungen“ 

* einschließlich Hedged-Anteilklas-
sen 

Nettoinventarwert-
veröffentlichung 
 
 
Bezeichnung der  
Anteilklassen 

Erhältlich bei der Verwaltungs-
gesellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 
 
H bezeichnet Hedged-Anteil-

klassen. Weitere Informationen 
zur Absicherung von Anteilklas-
sen sind im Kapitel „Kauf von 
Anteilen – Anteilklassen mit 
Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)“ und 
„Risikofaktoren – Hedged-An-
teilklassen“ in Teil II aufgeführt. 
 
 

 

  

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1   

 

Erstausgabeauf-
schlag2 

Verwaltungsge-
bühr3 Vertriebsgebühr4 

Rücknahmeab-
schlag (CDSC)5 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen   

Anteile der Klassen 
A und AD 

bis zu 5,00% 1,50% 
keine Keiner 

Anteile der Klasse 

E8
 keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse I7 bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 
Anteile der Klasse 
ID7 

bis zu 1,50% 0,70% 
keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S6 keiner keine 

keine Keiner 

Anteile der Klasse 
S16 

keiner 0,50% 
keine Keiner 

     
Auf Hongkong-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen 
A und AD 

bis zu 5,00% 1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse 
ID7 

bis zu 1,50% 
0,70% keine Keiner 

     
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Klasse A EUR H- 
und AD EUR H-An-
teile 

bis zu 5,00% 1,50% keine Keiner 
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Anteile der Klasse  
I EUR H7 

bis zu 1,50% 
0,70% keine Keiner 

Anteile der 
Klasse S1 EUR H6 

keiner 0,50% 
keine Keiner 

     
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen  
A AUD H und AD 
AUD H 

bis zu 5,00% 

 

1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse E 
AUD H8

 keiner 1,50% 1,00% 

Haltedauer 0–1 Jahr 
= 3,0% 

Haltedauer 1–2 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 2–3 
Jahre = 2,0% 

Haltedauer 3 Jahre 
und länger = 0% 

Anteile der Klasse 
ID AUD H7 

bis zu 1,50% 
0,70% keine Keiner 

     
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen  
A SGD H und AD 
SGD H 

bis zu 5,00% 

 

1,50% 
 

keine Keiner 

Anteile der Klasse 
ID SGD H7 

bis zu 1,50% 
0,70% keine Keiner 

     

Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged Anteilklassen) 

Anteile der Klassen 
A CAD H und AD 
CAD H 

bis zu 5,00% 1,50% keine Keiner 

     
Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen  
A NZD H und AD 
NZD H 
 

bis zu 5,00% 1,50% keine Keiner 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen 
A GBP H und AD 
GBP H 

bis zu 5,00% 1,50% keine Keiner 

Anteile der Klasse  
I GBP H7 

 

bis zu 1,50% 
 

0,70% keine Keiner 

Gegenüber dem japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
S1 JPY H6 

 

keiner 
0,50% keine Keiner 

Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
PLN H 

bis zu 5,00% 

 
1,50% 

 
keine Keiner 

Anteile der Klasse I 
PLN H 

bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse A 
CHF H 

bis zu 5,00% 

 
1,50% 

 
keine Keiner 

Anteile der Klasse I 
CHF H 

bis zu 1,50% 0,70% keine Keiner 
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1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. Vgl. 
hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informatio-
nen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Prospekts. 
Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass 
in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren 
und Aufwendungen für die nachstehend aufgeführten 
Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der Verwal-
tungsgebühr und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzli-
che Informationen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten 
Gebühren und Aufwendungen, inklusive der Luxembur-
ger Taxe d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von be-
stimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovisionen 
und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten Prozents-
ätze des durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse 
des Portfolios (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) 
zuzurechnenden Nettoinventarwerts für das jeweilige 
Geschäftsjahr übersteigt – 1,90 % (A), 1,90 % (AD), 
2,90 % (E), 1,10 % (I), 1,10 % (ID), 0,15 % (S) und 
0,65% (S1) – freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das 
Recht einzuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen 
von den an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden 
Zahlungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Auf-
wendungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der 
Verwaltungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteil-
inhabern im Namen des Fonds eine entsprechende an-
ders lautende Mitteilung macht.  

 
2  Als Prozentsatz des Kaufpreises.  
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird.  
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

4 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts.  

5 Als Prozentsatz des aktuellen Nettoinventarwerts bzw. 
des ursprünglichen Kaufpreises der zurückzunehmen-
den Anteile, falls dieser niedriger ist, und zwar basierend 
auf der Haltedauer der Anteile. CDSC-Anteile können 
nur über Händler erworben werden, die von der Haupt-
vertriebsstelle zum Angebot dieser Anteile autorisiert 
wurden. Anleger, die eine Anlage in CDSC-Anteile in Er-
wägung ziehen, sollten bei ihren Finanzberatern nähere 
Informationen einholen.  

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden.  

7 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in 
Teil II.  
8 Nach Ablauf von drei Jahren nach dem Kauf werden 
Anteile der Klasse E (und die betreffenden H-Anteile) 
gegen Anteile der Klasse A (und entsprechende H-An-
teile) ausgetauscht, ohne dass seitens des Fonds oder 
der Verwaltungsgesellschaft Gebühren erhoben wer-
den. Weitere Einzelheiten zu diesem Austausch von 
Anteilen sind unter „Umtausch oder Austausch von An-
teilen – Austausch von CDSC-Anteilen“ in Teil II dieses 
Prospekts ausgeführt. 
 

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 
 

 Angebots-

währungen 

Mindest 

erstanlage* 

Mindestfolge-

anlage* 

Maximaler  

Anlagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d'Abonne-

ment*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen 
A und AD 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
E 

USD $2.000 $750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I USD $1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
ID 

USD $1 Mio.** keine keiner 0,05 % 

Anteile der 
Klasse S USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 

USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

      
Auf HKD lautende Anteilklassen 

Anteile der Klassen 
A und AD 

HKD HK$15.000  HK$5.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
ID 

HKD HK$8.000.000** keine keiner 0,05 % 
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Abgesi-
cherte 

Währungen 
Mindest 

erstanlage* 
Mindestfolge-

anlage* 
Maximaler  

Anlagebetrag** 

Luxemburger 

Taxe d'Abonne-
ment*** 

Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A EUR H 

EUR 
€2.000 €750 keiner 

0,05 % 

Anteile der Klasse 
AD EUR H 

EUR 
€2.000 €750 keiner 

0,05 % 

Anteile der Klasse  
I EUR H 

EUR 
€1 Mio.** keine keiner 

0,05% 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H 

EUR €25 Mio.** keine keiner 0,01 % 

      
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen  
A AUD H und AD 
AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
E AUD H 

AUD A$2.000 A$750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
ID AUD H 

AUD  A$1 Mio.** keine keiner 0,05 % 

      
Gegenüber dem Singapur-Dollar abgesicherte Anteilklassen (SGD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen  
A SGD H und AD 
SGD H 

SGD S$3.000 S$1.000 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
ID SGD H 

SGD S$1,5 Mio.** keine keiner 0,05 % 

      
Gegenüber dem kanadischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (CAD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen 
A CAD H und AD 
CAD H 

CAD C$2.000 C$750 keiner 0,05% 

Gegenüber dem neuseeländischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (NZD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klassen  
A NZD H und AD 
NZD H 
 

NZD 
 

NZ$3.000 
 

NZ$1.000 
 

keiner 
 

0,05% 
 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A GBP H 

GBP 
£2.000 

£750 keiner 
0,05 % 

Anteile der Klasse 
AD GBP H 

GBP 
£2.000 

£750 keiner 
0,05 % 

Anteile der Klasse  
I GBP H 

 

GBP 
 

£500.000** 
 

keine 
 

keiner 
 

0,05% 
 

Gegenüber dem japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
S1 JPY H 

JPY JPY 2,5 Mrd.** keine keiner 0,01% 

      
Gegenüber dem polnischen Złoty abgesicherte Anteilklassen (PLN-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A PLN H 

PLN PLN 7.500 PLN 3.000 keiner 0,05 % 

Anteile der Klasse I 
PLN H 

PLN PLN 4 Mio.** keine keiner 0,05 % 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse 
A CHF H 

CHF CHF 2.000 CHF 750 keiner 0,05 % 

Anteile der Klasse I 
CHF H 

CHF CHF 1 Mio.** keine keiner 0,05 % 
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• *Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese angeboten werden. 

• **Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen darauf verzichten. 

• ***Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 
Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkun-
gen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk („VaR“)-Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundenen 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und mittel- bis langfris-
tige Erträge aus einer Anlage in ein Aktienportfolio 
erzielen wollen, das einen auf null bzw. nahezu auf 
null verringerten Beta-Faktor aufrechterhält. Anleger 
sollten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse ge-
eignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater 
in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A, E, I, S und S1 (und die ent-
sprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüttun-
gen auszuzahlen. Die den Anteilen zuzurechnenden 
Nettoerträge und realisierten Nettogewinne werden 
daher im Nettoinventarwert dieser Anteile berück-
sichtigt. 

Für die Anteile der Klasse AD und ID (und die ent-
sprechenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen monatlich zu 
erklären und auszuzahlen. Der Verwaltungsrat be-
absichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote pro An-
teil für diese Anteilklassen aufrechtzuerhalten; da-
her können Ausschüttungen aus dem Bruttoertrag 
(vor Abzug von Gebühren und Kosten), aus reali-
sierten und nicht realisierten Gewinnen und aus 
dem den betreffenden Anteilklassen zuzurechnen-
den Kapital erfolgen. Über die Nettoerträge (Brutto-
ertrag abzüglich Gebühren und Kosten) hinausge-
hende Ausschüttungen können auch Rückzahlun-
gen des ursprünglich vom Anleger investierten Ka-
pitals beinhalten und damit zu einer Verringerung 
des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden 
Anteilklasse führen.   

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S und S1 
(und der entsprechenden Anteile der H-Klassen) 
des Portfolios erhält die Verwaltungsgesellschaft für 
alle Anteile (und die entsprechenden Anteile der H-
Klassen) des Portfolios eine jährliche Gebühr aus 
dem Portfoliovermögen auf den gesamten den An-
teilen zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 
0,05% des tagesdurchschnittlichen Nettoinventar-
werts beträgt. Die Verwaltungsgesellschaft erhält 
eine jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermögen 
auf den gesamten den Anteilen der Klassen S und 
S1 (und den entsprechenden Anteilen der H-Klas-
sen) zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 
USD 50.000 oder, falls niedriger, 0,01 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
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Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle werden aus dem Ver-
mögen des Portfolios gezahlt, welches an jedem 
Geschäftstag basierend auf dem Nettoinventarwert 
des der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden 
Vermögens berechnet wird. Die Zahlung erfolgt mo-
natlich. Diese Gebühren werden einen in Teil II des 
Prospekts unter „Gebühren der Verwaltungsstelle, 
der Verwahrstelle und der Transferstelle“ festgeleg-
ten Höchstbetrag nicht überschreiten. Die tatsäch-
lich vom Portfolio zu tragenden Gebühren können in 
Abhängigkeit vom Vermögen des Portfolios, dem 
Transaktionsvolumen oder aus anderen Gründen 
höher oder niedriger sein. Diese Gebühren können 
durch die in Fußnote 1 unter „Kosten und Gebühren 
der Anteilklassen“ aufgeführten Gesamtkostengren-
zen begrenzt sein. 

Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios 
wurden Rückstellungen in den Büchern des Portfo-
lios in Höhe der geschätzten Gründungskosten von 
USD 10.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kos-
ten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab-
schreiben. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind, sobald verfügbar, in den wesent-
lichen Anlegerinformationen des Portfolios und un-
ter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 4. Januar 2019 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 

  

http://www.alliancebernstein.com/
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AB SICAV I—Sustainable Global Thematic Credit Portfolio 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung maxi-
maler Gesamterträge über laufende Einkünfte und 
langfristigen Kapitalzuwachs. 

Anlagepolitik 

Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die An-
lage in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, 
die ein aktives Engagement in Anlagethemen mit 
Nachhaltigkeitsbezug mit einer umweltbezogenen 
oder sozialen Ausrichtung bieten, die aus den Zielen 
der UN für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable 
Development Goals oder „UNSDGs“) abgeleitet 
sind. Das Portfolio geht davon aus, dass unter nor-
malen Umständen mindestens 80 % seines Netto-
vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von 
Emittenten weltweit sowohl an den entwickelten als 
auch an Schwellenmärkten angelegt wird, bei denen 
der Anlageverwalter davon überzeugt ist, dass sie 
ein aktives Engagement in Anlagethemen mit Nach-
haltigkeitsbezug bieten.  
 

Der Anlageverwalter verwendet eine Kombination 
aus einem „Top-Down“- und einem „Bottom-Up“-An-
lageverfahren, mit dem Ziel, die attraktivsten Wert-
papiere zu identifizieren, die und/oder deren Emit-
tenten mit Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug 
im Einklang stehen. Im Rahmen des Top-Down-An-
satzes wird der Anlageverwalter Anlagethemen mit 
Nachhaltigkeitsbezug identifizieren, die im Wesent-
lichen mit den UNSDGs im Einklang stehen. Bei-
spiele für diese Themen sind unter anderem die Be-
reiche Gesundheit, Klima und Selbstbestimmung 
(Empowerment). Es wird davon ausgegangen, dass 
sich diese Themen mit Nachhaltigkeitsbezug im 
Laufe der Zeit aufgrund des vom Anlageverwalter 
durchgeführten Research ändern werden. 

Zusätzlich zu diesem thematischen „Top-Down“-An-
satz wird der Anlageverwalter bei einzelnen Anlei-
heemissionen auch eine „Bottom-Up“-Analyse ein-
setzen, bei der vor allem die Verwendung der Erlöse, 
die Fundamentaldaten des Emittenten, die Bewer-
tung sowie das Engagement des jeweiligen Emitten-
ten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung („ESG-Kriterien“) untersucht wer-
den. Der Anlageverwalter wird bei der Bewertung 
des Engagements bestimmter Emittenten im Hin-
blick auf die ESG-Kriterien positiven Auswahlkrite-
rien den Vorrang vor breit gefassten negativen Aus-
schlusskriterien geben.  
 

Das Portfolio legt in festverzinsliche Wertpapiere an, 
die von Unternehmen, staatlichen oder staatsnahen 

sowie supranationalen Einrichtungen oder Behör-
den begeben wurden. Das Portfolio wird voraus-
sichtlich nicht mehr als 20 % seines Vermögens in 
MBS-Anleihen und ABS-Anleihen anlegen. Das 
Portfolio darf zudem Anlagen in Geldmarktinstru-
mente, Einlagen und Zahlungsmitteläquivalente täti-
gen. 
 
Das Portfolio darf Aktienwerte halten, sofern diese 
durch Umwandlung anderer von dem Portfolio ge-
haltener festverzinslicher Wertpapiere, z. B. Wan-
delschuldverschreibungen, erworben werden. 
 
Bis zu 10 % des Nettovermögens des Portfolios 
kann in Anteile (Units) anderer Investmentfonds, die 
als Anlagen für OGAW zulässig sind, angelegt wer-
den, darunter (i) börsengehandelte Fonds („ETFs“), 
bei denen es sich um OGAW oder zulässige OGA 
im Sinne von Artikel 41(1)(e) des Gesetzes von 
2010 handelt, und (ii) OGAW und andere OGA, die 
als Anlagen für OGAW zulässig sind. 
 
Kreditqualität. Das Portfoliovermögen kann sowohl 
in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als 
auch in unterhalb Investment Grade bewertete 
Wertpapiere angelegt werden. Unter normalen 
Marktbedingungen werden die Anlagen des Portfo-
lios in unterhalb Investment Grade bewertete Wert-
papiere voraussichtlich 20 % des Nettovermögens 
des Portfolios nicht übersteigen. Der Anlageverwal-
ter wird nicht in Instrumente anlegen, die ein Rating 
von Caa1 von Moody’s, CCC+ von S&P oder CCC 
von Fitch oder ein niedrigeres Rating aufweisen. So-
fern ein Wertpapier über kein Rating verfügt, ver-
wendet der Anlageverwalter ein von ihm nach sei-
nem Ermessen als angemessen angesehenes Ra-
ting. 
 

Währungsmanagement. Der Anlageverwalter wird 
auf der Basis seiner Währungsanalysen und -prog-
nosen die Währungspositionen des Portfolios an-
passen, und zwar unter Berücksichtigung (a) des 
Gesamtrisikos des Portfolios hinsichtlich der Wäh-
rungen außer der Basiswährung, sowie (b) des 
prognostizierten Risikos und der prognostizierten 
Rendite jeder einzelnen Währung im Bestand des 
Portfolios. Der Anlageverwalter verwendet dabei 
seine speziell für diesen Zweck entwickelten inter-
nen Modelle. Dementsprechend kann der Anlage-
verwalter nach seiner Wahl bestimmte Strategien 
zur Absicherung der Währungspositionen einsetzen, 
wenn sich im Rahmen seines Research herausstellt, 
dass es erwartungsgemäß zu Schwankungen die-
ser Währungen gegenüber der Basiswährung des 
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Portfolios kommen wird. Darüber hinaus kann das 
Portfolio über unterschiedliche sonstige Arten deri-
vativer Finanzinstrumente Positionen in einzelnen 
Währungen halten. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios eine breite Palette an derivativen Finanzinstru-
menten und Strategien einsetzen. Solche derivati-
ven Finanzinstrumente (einschließlich im Freihandel 
(OTC) und an der Börse gehandelte derivative Fi-
nanzinstrumente) können insbesondere Swaps (ein-
schließlich Zinsswaps, Total Return Swaps („TRS“) 
und Credit Default Swaps („CDS“)), Optionen, Ter-
minkontrakte (forwards, futures) und Währungs-
transaktionen (einschließlich Devisenterminge-
schäfte) umfassen. Diese derivativen Finanzinstru-
mente und Techniken für ein effizientes Portfolioma-
nagement können wie folgt eingesetzt werden: 
(i) zwecks Absicherung gegen Zins-, Kredit- und 
Währungsfluktuationen, (ii) zu Anlagezwecken und 
(iii) für ein effizientes Portfoliomanagement. 

Der Anlageverwalter entscheidet, welcher Anteil des 
Nettovermögens des Portfolios im Zusammenhang 
mit der Umsetzung dieser Derivatestrategien in Zah-
lungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten gehal-
ten werden wird. Die zu diesen Zwecken von dem 
Portfolio gehaltenen Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteläquivalente können ein wesentliches Ausmaß 
erreichen. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften 
(„TRSs“) ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter be-
stimmten Umständen höher sein kann.  

 

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 0%-10% 25% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0%-5% 10% 

Wertpapierleih-
geschäfte 

– – 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 
wird schätzungsweise 0 % bis 200 % seines Netto-
inventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 in seiner jewei-
ligen Fassung berücksichtigt diese Bewertungsme-
thode weder die Tatsache, dass ein bestimmtes Fi-
nanzderivat die Anlagerisiken des Portfolios erhöht 
oder verringert, noch erlaubt sie eine Aufrechnung 
von Finanzderivaten mit gegenläufigen Positionen. 
Bei dieser Methode wird der Einsatz von Derivaten 
für Absicherungszwecke automatisch zu einer Erhö-
hung des Leverage führen. Anteilinhaber sollten 
sich daher dessen bewusst sein, dass ein höherer 
erwarteter Leverage nicht automatisch ein höheres 
Anlagerisiko impliziert. Zudem kann der tatsächliche 
Leverage des Portfolios von dem vorstehend ge-
nannten erwarteten Leverage-Grad abweichen. 
 
Risikomessung.  

Der Anlageverwalter wendet eine Value-at-Risk 
(„VaR“)-Methode zur Überwachung des Gesamtrisi-
kos (Marktrisiko) des Portfolios an. Das Gesamtri-
siko des Portfolios wird durch die absolute VaR-Me-
thode gemessen, nach der der VaR des Portfolios 
20 % seines Nettoinventarwerts nicht überschreiten 
darf. 
 
Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 
Portfolios ist der Bloomberg Barclays Global Aggre-
gate Corporate Index (hedged). Das Portfolio nutzt 
die Referenzbenchmark zu Vergleichszwecken in 
Bezug auf die Wertentwicklung. Das Portfolio wird 
aktiv verwaltet und die Referenzbenchmark des 
Portfolios schränkt den Anlageverwalter in keiner 
Weise bei der Umsetzung der Anlagestrategie des 
Portfolios ein. Das Portfolio kann zwar unter be-
stimmten Marktbedingungen und im freien Ermes-
sen des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil 
der Bestandteile der Referenzbenchmark halten, es 
wird allerdings nicht in jedes der in der Referenz-
benchmark enthaltenen Wertpapiere anlegen und 
kann auch Wertpapiere halten, die nicht Teil der Re-
ferenzbenchmark sind. 
 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
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(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. Weitere Informationen zur 
Absicherung von Anteilklassen sind im Kapitel „Kauf 
von Anteilen – Anteilklassen mit Währungsabsiche-
rung (Hedged-Anteilklassen)“ in Teil II aufgeführt. 
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung EUR  Ausschüt-
tungen* 

 

Für Anteile der Klassen A2, I2, S und 
S1 
keine 
 
Für Anteile der Klasse INN und S1NN 

Jährlich zu erklären und auszuzahlen. 
 
Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“. 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen. 
 

Nettoinventarwert-
berechnung 

 

An jedem Geschäftstag  
 

 Ablauf der 
Annahme-
frist 

18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 
 

Nettoinventarwert-
veröffentlichung 
 
 

 
Bezeichnung der 
Anteilklassen 

Erhältlich bei der Verwaltungsge-
sellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 
 
 
H bezeichnet Hedged-Anteilklas-

sen. Weitere Informationen zur 
Absicherung von Anteilklassen 
sind im Kapitel „Kauf von Antei-
len – Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung (Hedged-An-
teilklassen)“ und „Risikofaktoren 
– Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt. 
 

  

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Erstausgabeauf-

schlag2 Verwaltungsgebühr3 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A2 bis zu 5,00% 0,90% 
Anteile der Klasse I25 bis zu 1,50% 0,45% 
Anteile der Klasse S4 keiner keine 
Anteile der Klasse S14 keiner 0,40% 
   
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-
Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I2 GBP H5 bis zu 1,50% 0,45% 
Anteile der Klasse S GBP H4 keiner keine 
Anteile der Klasse S1 GBP H4 keiner 0,40% 
   
Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteil-
klassen) 

Anteile der Klasse I2 USD H5 bis zu 1,50% 0,45% 
Anteile der Klasse S1 USD H4 keiner 0,40% 
   
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-
Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse INN AUD H5 bis zu 1,50% 0,45% 
Anteile der Klasse S1NN AUD H4 keiner 0,40% 
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1   Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. 
Vgl. hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informa-
tionen – Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Pros-
pekts. Die Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, 
dass in einem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Ge-
bühren und Aufwendungen für die nachstehend aufge-
führten Anteilklassen des Portfolios (einschließlich der 
Verwaltungsgebühr und aller weiteren in Teil II unter „Zu-
sätzliche Informationen – Kosten und Gebühren“ aufge-
führten Gebühren und Aufwendungen, inklusive der Lu-
xemburger Taxe d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme 
von bestimmten anderen Steuern, etwaigen Maklerprovi-
sionen und Kreditzinsen) die im Folgenden genannten 
Prozentsätze des durchschnittlichen der jeweiligen An-
teilklasse des Portfolios (sowie den betreffenden H-An-
teilklassen) zuzurechnenden Nettoinventarwerts für das 
jeweilige Geschäftsjahr übersteigt – 1,08% (A2), 0,63% 
(I2), 0,63% (INN), 0,15% (S), 0,55% (S1) und 0,55% 
(S1NN) – freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das 

Recht einzuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen 
von den an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden 
Zahlungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Auf-
wendungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der 
Verwaltungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteil-
inhabern im Namen des Fonds eine entsprechende an-
ders lautende Mitteilung macht. 

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3  Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

4 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden. 

5 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in 
Teil II. 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 

Ange-
botswäh-
rungen 

Mindesterst-
anlage* 

Mindest-
folgeanlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 

Taxe d'Abon-
nement*** 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse A2 EUR €2.000 €750 keiner 0,05% 

Anteile der Klasse I2 EUR €1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse S EUR €20 Mio.** keine keiner 0,01% 
Anteile der Klasse S1 EUR €20 Mio.** keine keiner 0,01% 
      
Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I2 
GBP H 

GBP £500.000** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse S 
GBP H 

GBP £15 Mio.** keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse S1 
GBP H 

GBP £15 Mio.** keine keiner 0,01% 

      
Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse I2 
USD H 

USD $1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse S1 
USD H 

USD $25 Mio.** keine keiner 0,01% 

      
Gegenüber dem australischen Dollar abgesicherte Anteilklassen (AUD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse INN 
AUD H 

AUD A$1 Mio.** keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse 
S1NN AUD H 

AUD A$25 Mio.** keine keiner 0,01% 

      
 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern 

diese angeboten werden. 
 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen 
darauf verzichten. 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio 
vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio  

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk („VaR“)-Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Schwankungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können niedriger als In-
vestment Grade bewertete Wertpapiere einem hö-
heren Risiko von Kapital- und Zinsverlusten unterlie-
gen und sie sind im Allgemeinen weniger liquide und 
volatiler als höher bewertete Wertpapiere. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Aus-
schüttungen gezahlt werden, und das Portfolio hat 
keine bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio legt in Wertpapiere von Emittenten in 
Schwellenmärkten an und unterliegt daher unter 
Umständen einer höheren Kursvolatilität und weist 
möglicherweise erheblich geringere Liquidität auf 
als ein Portfolio, das ausschließlich in festverzinsli-
che Wertpapiere oder Emittenten aus entwickelte-
ren Ländern anlegt. Des Weiteren unterliegen sol-
che Wertpapiere einem höheren Risiko politischer o-
der wirtschaftlicher Instabilität sowie Wechselkurs-
schwankungen, unterschiedlichen Rechts- und 
Rechnungslegungssystemen, politischen Maßnah-
men auf nationaler Ebene, die die Anlagemöglich-
keiten begrenzen, und höheren Anlagekosten. 
„Schwellenmarktländer“ sind alle Länder, die von 
der Weltbank nicht als „high income country“, d. h. 
als Land mit einem hohen Bruttonationaleinkommen 

pro Kopf, eingestuft werden, oder die anderweitig 
vom Anlageverwalter als Schwellenmarktland ein-
gestuft werden.  
 
Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 
Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschrei-
bung dieser und anderer mit dem Portfolio verbun-
dener Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in 
Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein höhe-
res Risiko tolerieren können und die mittel- bis lang-
fristige Erträge von Anlagen in Festzinswerte welt-
weit nutzen möchten. Anleger sollten sich im Hin-
blick darauf, ob die Anteile des Portfolios für ihre je-
weiligen Anlagebedürfnisse geeignet sind, mit ihrem 
unabhängigen Finanzberater in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, für die 
Anteile der Klassen A2, I2, S und S1 (und die ent-
sprechenden Anteile der H-Klassen) Ausschüttun-
gen auszuzahlen. Die den Anteilen zuzurechnenden 
Nettoerträge und realisierten Nettogewinne werden 
daher im Nettoinventarwert dieser Anteile berück-
sichtigt. 
 
Für die Anteile der Klasse INN und S1NN (und die 
entsprechenden Anteile der H-Klassen) beabsichtigt 
der Verwaltungsrat, Ausschüttungen jährlich zu er-
klären und auszuzahlen, die in voller Höhe oder na-
hezu in voller Höhe den jeder dieser Anteilklassen 
zuzurechnenden Nettoerträgen des Portfolios ent-
sprechen.  
 

Der Verwaltungsrat kann zudem festlegen, ob und 
inwiefern ausgezahlte Ausschüttungen realisierte 
Veräußerungsgewinne beinhalten und/oder aus Ka-
pitalbeträgen ausgezahlt werden, die der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnen sind. Soweit die den 
Anteilen zuzurechnenden Nettoerträge und reali-
sierten Nettogewinne den zur Ausschüttung freige-
gebenen Betrag übersteigen, wird der Mehrbetrag 
im jeweiligen Nettoinventarwert der Anteile berück-
sichtigt. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 
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Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, S1 und 
S1NN (und der entsprechenden Anteile der H-Klas-
sen) erhält die Verwaltungsgesellschaft für alle An-
teile des Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem 
Portfoliovermögen auf den gesamten den Anteilen 
zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des 
tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche 
Gebühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesam-
ten den Anteilen der Klassen S, S1 und S1NN (und 
den entsprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzu-
rechnenden Nettoinventarwert, die USD 50.000 o-
der, falls niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittli-
chen Nettoinventarwerts beträgt.  
 

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 
in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet 
Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit von 
den Vermögenswerten des Portfolios, dem Transak-
tionsvolumen oder aus anderen Gründen erhöhen 
oder verringern. 

Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios 
wurden Rückstellungen in den Büchern des Portfo-
lios in Höhe der geschätzten Gründungskosten von 
EUR 10.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kos-
ten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab-
schreiben. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind, sobald verfügbar, in den wesent-
lichen Anlegerinformationen des Portfolios und un-
ter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 27. März 2019 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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AB SICAV I—Event Driven Portfolio 

Anlageziel und Anlagestrategie 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzie-
lung von langfristigem Kapitalzuwachs, wobei von 
einer geringeren Korrelation zu traditionellen Asset-
Klassen ausgegangen wird. 
 

Anlagestrategie 

Das Portfolio wird von dem Anlageverwalter aktiv 
verwaltet und ist bestrebt, durch den Einsatz einer 
alternativen Event-Driven-Strategie attraktive risiko-
bereinigte Renditen zu erzielen. Event-Driven-Stra-
tegien zielen auf die Erzielung von Gewinnen aus 
Informations- und sonstigen Ungleichgewichten in-
folge gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen wie Ver-
schmelzungen, Rückkäufen, Ausgliederungen und 
Abspaltungen, aufgrund von globalem Akivismus o-
der infolge sonstiger Ereignisse und Situationen. 

Das Portfolio legt in Aktienwerten und Schuldtitel an, 
von denen der Anlageverwalter der Auffassung ist, 
dass sie potenziell von gesellschaftsrechtlichen 
Maßnahmen wie Verschmelzungen, Restrukturie-
rungen, Konkursen, Ausgliederungen und Abspal-
tungen, Rückkäufen oder von globalem Aktivismus 
profitieren werden.  

Dabei nutzt der Anlageverwalter fundamentales und 
quantitatives Research für den Aufbau der Event-
Driven-Strategie und setzt diese über Long- und 
synthetische Short-Positionen um. Das Portfolio 
kann in Aktienwerte und festverzinsliche Wertpa-
piere unmittelbar anlegen oder mittelbar über Fi-
nanzderivate und zulässige Indizes (d. h. Indizes, 
die die Voraussetzungen von Art. 9 der Großherzog-
lichen Verordnung vom 8. Februar 2008 und des 
CSSF-Rundschreibens 14/592 in Bezug auf die 
ESMA-Richtlinien zu ETFs und andere OGAW-The-
men erfüllen). 

Der Anlageverwalter wird die Strategien nicht auf 
bestimmte Asset-Klassen oder eine bestimmte Ge-
wichtung der Instrumente ausrichten. 

Sein Ziel ist eine moderate Gesamtvolatilität des 
Portfolios durch Einsatz von Long- und syntheti-
schen Short-Strategien und eine Diversifizierung 
über verschiedene gesellschaftsrechtliche Maßnah-
men, Asset-Klassen und Arten von Instrumenten 
hinweg. 

Das Portfolio unterliegt hinsichtlich des Betrags sei-
nes Nettovermögens, der in Aktienwerte, festver-
zinsliche Wertpapiere oder Währungen angelegt 

werden kann, keinerlei Beschränkung. Das Portfolio 
ist hinsichtlich seiner Positionen auch nicht durch 
Vorgaben bezüglich bestimmter Ratings oder Boni-
täten, Länder, Branchen oder Marktkapitalisierun-
gen eingeschränkt. Sofern ein Wertpapier über kein 
Rating verfügt, verwendet der Anlageverwalter ein 
von ihm nach seinem Ermessen als angemessen 
angesehenes Rating. 

Das Portfolio legt typischerweise in Unternehmen 
aus Industrieländern an, kann aber auch Anlagen in 
Unternehmen in Schwellenländern und Grenzmärk-
ten tätigen. 

Zur Klarstellung sowie im Einklang mit Art. 48 des 
Gesetzes von 2010 wird festgehalten, dass das 
Portfolio keine stimmberechtigten Aktien oder An-
teile erwerben wird, die ihm eine wesentliche Ein-
flussnahme auf die Geschäftsführung eines Emit-
tenten ermöglichen würden. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter geht 
davon aus, dass er in erheblichem Maße Finanzde-
rivate einsetzen wird, um das Anlageziel des Portfo-
lios zu erreichen. Zu diesen Finanzderivaten (ein-
schließlich OTC- und börsengehandelter Finanzde-
rivate) können insbesondere auch Terminkontrakte, 
nicht lieferbare Terminkontrakte („NDFs“), Credit-
Linked Notes, Swaps (einschließlich Zinsswaps 
(„IRS“), Total Rate of Return Swaps („TRSs“) ein-
schließlich TRSs auf Körbe von Wertpapieren 
und/oder einen oder mehrere OGAW-konforme In-
dizes, Credit Default Swaps („CDS“)), Swaptions, 
Verkaufsoptionen, Anleihe- und Aktienoptionen, An-
leihe- und Aktien-Futures und Währungsgeschäfte 
(einschließlich Devisentermingeschäfte und Wäh-
rungsoptionen) gehören. 

Diese Finanzderivate und Techniken für ein effizien-
tes Portfoliomanagement werden vorwiegend wie 
folgt eingesetzt: (i) als Alternative zur direkten An-
lage in die zugrunde liegenden Vermögenswerte, 
(ii) um ein Engagement zu erzielen, das über das 
Nettovermögen des Portfolios hinausgeht (d. h. um 
eine Hebelwirkung (Leverage) zu erzielen), (iii) um 
synthetische Short-Positionen einzunehmen, 
(iv) zur Absicherung gegen Marktrisiken, emitten-
tenspezifische Risiken und Währungsfluktuationen 
und (v) für ein effizientes Portfoliomanagement. 

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass er in er-
heblichem Maße Finanzderivate einsetzen wird. Zu 
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diesem Zweck kann das Portfolio als Teil seiner An-
lagestrategie Zahlungsmittel oder Zahlungsmittel-
äquivalente halten oder bis zu 100 % seines Netto-
vermögens in Wertpapiere anlegen, die von den Re-
gierungen in den USA, dem Vereinigten Königreich, 
Deutschland, Kanada, Australien und Japan bege-
ben sind.  

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften 
(„TRSs“) ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter be-
stimmten Umständen höher sein kann.  

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 20%-200% 500% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

– – 

Wertpapierleih-
geschäfte 

0%-25% 50% 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 
wird schätzungsweise 200% bis 500% seines Netto-
inventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 berücksichtigt 
diese Bewertungsmethode weder die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Finanzderivat die Anlagerisi-
ken des Portfolios erhöht oder verringert, noch er-
laubt sie eine Aufrechnung von Finanzderivaten mit 
gegenläufigen Positionen. Bei dieser Methode wird 
der Einsatz von Derivaten für Absicherungszwecke 
automatisch zu einer Erhöhung des Leverage füh-
ren. Die Anteilinhaber werden jedoch darauf hinge-
wiesen, dass ein erheblicher Teil des Leverage bei 
dieser Strategie durch den Einsatz von Derivaten 
generiert wird, die zur Erhöhung des Bruttoengage-
ments des Portfolios genutzt werden. Zudem kann 
der tatsächliche Leverage des Portfolios von dem 

vorstehend genannten erwarteten Leverage-Grad 
abweichen.  

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 

Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird anhand der 
absoluten VaR-Methode gemessen, nach der der 
VaR des Portfolios 20 % seines Nettovermögens 
nicht überschreiten darf. 

Referenzbenchmark. Die Referenzbenchmark des 

Portfolios ist der 3-Monats USD LIBOR + 4 %. Das 
Portfolio nutzt die Referenzbenchmark zu Ver-
gleichszwecken in Bezug auf die Wertentwicklung. 
Das Portfolio wird aktiv verwaltet und die Referenz-
benchmark des Portfolios schränkt den Anlagever-
walter in keiner Weise bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios ein. Das Portfolio kann 
zwar unter bestimmten Marktbedingungen und im 
freien Ermessen des Anlageverwalters einen we-
sentlichen Teil der Bestandteile der Referenzbench-
mark halten, es wird allerdings nicht in jedes der in 
der Referenzbenchmark enthaltenen Wertpapiere 
anlegen und kann auch Wertpapiere halten, die 
nicht Teil der Referenzbenchmark sind. 

Anlagevehikel in Pool-Form (Pooled Vehicles). 
Das Portfolio darf darüber hinaus bis zu 10 % seines 
Nettovermögens in Anlagevehikel in Pool-Form (da-
runter auch offene börsengehandelte Fonds (ETF)) 
anlegen, sowohl um sein Vermögen effizienter zu 
verwalten als auch um Positionen in bestimmten An-
lageklassen einzugehen. Für Anlagen in ein Anlage-
vehikel in Pool-Form, das vom Anlageverwalter ge-
sponsert wird, fallen keine zusätzlichen Anlagever-
waltungsgebühren oder erfolgsabhängige Gebüh-
ren an.  

Andere Anlagestrategien 

Als kurzfristige Schutzmaßnahme oder zur Erfüllung 
von Rücknahmen kann das Portfolio ohne Ein-
schränkung Barmittel, bargeldnahe Mittel oder kurz-
fristige festverzinsliche Obligationen halten, ein-
schließlich Geldmarktinstrumenten. 

Das Portfolio kann bis zu 10 % seines Nettovermö-
gens in Wertpapiere anlegen, für die kein aufnahme-
bereiter Markt besteht. Vgl. hierzu die Ausführungen 
unter Ziffer (5) der „Anlagebeschränkungen“ in An-
hang A zu Teil II dieses Prospekts. Das Portfolio 
kann daher unter Umständen derartige Wertpapiere 
nicht ohne Weiteres verkaufen. Diese Wertpapiere 
können darüber hinaus auch vertraglichen Be-
schränkungen hinsichtlich ihres Weiterverkaufs un-
terliegen.  

Zurzeit gelten die russischen Märkte nicht als gere-
gelte Märkte gemäß den Anlagebeschränkungen, 
und daher unterliegen Anlagen in Wertpapiere, die 
an solchen Märkten gehandelt werden, der in Ziffer 
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(5) der „Anlagebeschränkungen“ in Anhang A zu 
Teil II beschriebenen Höchstgrenze von 10 % (wo-
bei jedoch ein Engagement in Russland über andere 
geregelte Märkte nicht unter diese Beschränkung 
fällt). 

Anlagen in Tabak. Das Portfolio wird keine Anla-
gen in Wertpapiere tätigen, die von der „Tabak“-
Branche begeben werden, und auch kein Engage-
ment in solchen Wertpapieren eingehen; die Defini-
tion der „Tabak“-Branche entspricht der Definition 
des Global Industry Classification Standard („GICS“) 
in der jeweils aktuellen Fassung. 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen)  

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 

bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios (d. h. US-Dollar) und der jeweiligen Ange-
botswährung unter Berücksichtigung praktischer As-
pekte wie z. B. Transaktionskosten verringert wer-
den. Durch die angewandte Absicherungsstrategie 
kann das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Angebotswährung zwar 
verringert werden, eine vollständige Eliminierung 
dieses Risikos ist jedoch nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 
Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind.  

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt.  
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Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Währung 
 
Nettoinventarwert-
berechnung 
 
Nettoinventarwert-
veröffentlichung 
 
 
Bezeichnung der 
Anteilklassen  
 

 

USD 

 

An jedem Geschäftstag 
 
 
Erhältlich bei der Verwaltungsge-
sellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 

 
H bezeichnet Hedged-Anteilklas-

sen. Weitere Informationen zur 
Absicherung von Anteilklassen 
sind im Kapitel „Kauf von Antei-
len – Anteilklassen mit Wäh-
rungsabsicherung (Hedged-An-
teilklassen)“ und „Risikofaktoren 
– Hedged-Anteilklassen“ in Teil II 
aufgeführt.  

 

 Ablauf der 
Annahme-
frist 

 

Ausschüt-
tungen* 

18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäfts-
tag 

 

 

 
keine 
 
 
Siehe nachstehend unter „Ausschüt-
tungen“. 
 
* einschließlich Hedged-Anteilklassen  
 

  

 
 

 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. Vgl. 
hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informationen 
– Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Prospekts. Die 
Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in ei-
nem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und 
Aufwendungen für die nachstehend aufgeführten Anteil-
klassen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungsge-
bühr und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzliche Infor-
mationen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten Gebüh-
ren und Aufwendungen, inklusive der Luxemburger Taxe 
d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von bestimmten an-
deren Steuern, etwaigen Maklerprovisionen und Kredit-
zinsen) die im Folgenden genannten Prozentsätze des 

durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse des Portfo-
lios (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) zuzurech-
nenden Nettoinventarwerts für das jeweilige Geschäfts-
jahr übersteigt – 1,10 % (I), 1,05 % (SU), 0,90 % (S1) und 
0,15 % (S) – freiwillig dazu verpflichtet, dem Fonds das 
Recht einzuräumen, diese Gebühren und Aufwendungen 
von den an die Verwaltungsgesellschaft zu leistenden 
Zahlungen abzuziehen, bzw. diese Gebühren und Auf-
wendungen selbst zu tragen; diese Verpflichtung der Ver-
waltungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den Anteilinha-
bern im Namen des Fonds eine entsprechende anders 
lautende Mitteilung macht. 

2  Als Prozentsatz des Kaufpreises. 
3  Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 

 Erstausgabeaufschlag2 Verwaltungsgebühr3 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

   
Anteile der Klasse SU4 keiner 0,80% 
   
Anteile der Klasse S14 keiner 0,75% 
   
Anteile der Klasse S4 keiner keine 
   
Anteile der Klasse I5 bis zu 1,50% 0,80% 
   
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteilklassen) 

   
Anteile der Klasse S1 EUR H4 keiner 0,75% 
   
Anteile der Klasse I EUR H5 bis zu 1,50% 0,80% 
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Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II.  

4 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen die Anlageverwaltungsgebühren ge-
trennt berechnet werden. 

5 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil II. 

 
 
  



AB SICAV I—Event Driven Portfolio 

 

I-338 

 

 

Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 

Ange-
botswäh-
rungen 

Mindesterst-
anlage* 

Luxemburger Taxe 
d'Abonnement*** 

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der 
Klasse SU 

USD $5 Mio.** 0,01% 

Anteile der Klasse 
S1 USD $25 Mio.** 0,01% 

Anteile der Klasse S USD $25 Mio.** 0,01% 
Anteile der Klasse I USD $1 Mio.** 0,05% 
      
Gegenüber dem Euro abgesicherte Anteilklassen (EUR-Hedged-Anteil-
klassen) 

Anteile der Klasse 
S1 EUR H 

EUR €20 Mio.** 0,01% 

Anteile der Klasse I 
EUR H 

EUR €1 Mio.** 0,05% 

      
 
 
* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern 

diese angeboten werden. 
 
 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen 
darauf verzichten. 

*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio 
vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio  

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die von 
diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie eine Be-
schreibung der Wertpapiere und sonstigen Instru-
mente, in die das Portfolio anlegen kann, finden sich 
unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anlagen des 
Portfolios in die einzelnen Wertpapiere und Instru-
mente unterliegen den in dem Anlageziel und der 
Anlagepolitik des Portfolios festgelegten und in An-
hang A zu Teil II unter „Anlagebeschränkungen“ 
ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Gebrauch 
von Finanzderivaten macht. Die Anlagebeschrän-
kungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil II aufge-
führt sind, finden keine Anwendung. Dieses Portfolio 
wendet stattdessen die Value-at-Risk („VaR“)-Me-
thode an. Weitere Einzelheiten zum VaR-Ansatz 
sind in „Anhang D: Zusätzliche Informationen in Be-
zug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -in-
strumente und Sicherheitenverwaltung“ enthalten. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann bei Anlagen in Aktienwerten der Wert 
der Anlagen in Aktien als Reaktion auf die Aktivitä-
ten und Geschäftsergebnisse einzelner Unterneh-
men oder aufgrund von schwer vorhersehbaren all-
gemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlichen, poli-
tischen oder natürlichen Gegebenheiten zum Teil 
dramatisch schwanken. Diese Faktoren beinhalten 
die Möglichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden 
Marktrückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen 
einhergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anlage-
produkten höhere langfristige Erträge erzielt und hö-
here kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die das Portfo-
lio anlegt, unterliegen dem Kreditrisiko der privaten 
und öffentlichen Emittenten, die diese Wertpapiere 
anbieten, und ihr Marktwert wird von Schwankungen 
der Zinssätze beeinflusst. Da die festverzinslichen 
Wertpapiere des Portfolios niedriger als Investment 
Grade bewertet sein können, ist das Portfolio diesen 
Risiken in höherem Maße ausgesetzt als ein Portfo-
lio, das ausschließlich in Investment Grade-Fest-
zinspapiere oder Festzinspapiere von entsprechen-
der Qualität anlegt. Zudem können niedriger als In-
vestment Grade bewertete Wertpapiere einem hö-
heren Risiko von Kapital- und Zinsverlusten unterlie-
gen und sie sind im Allgemeinen weniger liquide und 
volatiler als höher bewertete Wertpapiere. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Aus-
schüttungen gezahlt werden, und das Portfolio hat 
keine bestimmte Laufzeit. 

Das Portfolio legt in Wertpapiere von Emittenten in 
Schwellenmärkten an und unterliegt daher unter 
Umständen einer höheren Kursvolatilität und weist 
möglicherweise erheblich geringere Liquidität auf 
als ein Portfolio, das ausschließlich in Wertpapiere 
oder Emittenten aus entwickelteren Ländern anlegt. 
Des Weiteren unterliegen solche Wertpapiere einem 
höheren Risiko politischer oder wirtschaftlicher In-
stabilität sowie Wechselkursschwankungen, unter-
schiedlichen Rechts- und Rechnungslegungssyste-
men, politischen Maßnahmen auf nationaler Ebene, 
die die Anlagemöglichkeiten begrenzen, und höhe-
ren Anlagekosten. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapieran-
lagen verbundenen Risiken. Es kann daher keine 
Zusicherung gegeben werden, dass das Portfolio 
sein Anlageziel erreichen wird, dass das angelegte 
Kapital erhalten bleibt oder ein Kapitalzuwachs ein-
tritt. Auch können die Anlageerträge monatlich, vier-
teljährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein voll-
ständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschreibung 
dieser und anderer mit dem Portfolio verbundener 
Risiken finden sich unter „Risikofaktoren“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist ggf. für Anleger geeignet, die ein 
höheres Risiko tolerieren können und die Kapitalzu-
wachs über die Anlage in ein Portfolio mit einer 
Event-Driven-Strategie erzielen wollen. Anleger soll-
ten sich im Hinblick darauf, ob die Anteile des Port-
folios für ihre jeweiligen Anlagebedürfnisse geeignet 
sind, mit ihrem unabhängigen Finanzberater in Ver-
bindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, im 
Hinblick auf die Anteile Ausschüttungen vorzuneh-
men. Die den Anteilen zuzurechnenden Nettoer-
träge und realisierten Nettogewinne werden daher 
im Nettoinventarwert dieser Anteile berücksichtigt.  

Das Portfolio kann in der Zukunft ausschüttende An-
teilklassen anbieten. Für die ausschüttenden Anteil-
klassen beabsichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüt-
tungen monatlich zu erklären und auszuzahlen. 
Ausschüttungen können aus dem Bruttoertrag (vor 
Abzug von Gebühren und Kosten), aus realisierten 
und nicht realisierten Gewinnen und aus dem der 
betreffenden Anteilklasse zuzurechnenden Kapital 
erfolgen. Über die Nettoerträge (Bruttoertrag abzüg-
lich Gebühren und Kosten) hinausgehende Aus-
schüttungen können auch Rückzahlungen des ur-
sprünglich vom Anleger investierten Kapitals bein-
halten und damit zu einer Verringerung des Nettoin-
ventarwerts je Anteil der betreffenden Anteilklasse 
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führen. Ausschüttungen können nach Wahl des An-
teilinhabers automatisch wieder angelegt werden. 
 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen S, SA und S1 
(und der entsprechenden Anteile der H-Klassen) er-
hält die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile des 
Portfolios eine jährliche Gebühr aus dem Portfolio-
vermögen auf den gesamten den Anteilen zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die 0,05 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt. Die 
Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche Ge-
bühr aus dem Portfoliovermögen auf den gesamten 
den Anteilen der Klassen SU, S1 und S (und den 
entsprechenden Anteilen der H-Klassen) zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die USD 50.000 oder, 
falls niedriger, 0,01 % des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts beträgt.  
 

Der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und der 
Transferstelle steht eine aus dem Vermögen des 
Portfolios zu zahlende Gebühr gemäß der im Groß-
herzogtum Luxemburg üblichen Praxis zu, die einen 

in Teil II des Prospekts unter „Gebühren der Verwal-
tungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle“ festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet 
Diese Gebühren können sich in Abhängigkeit von 
den Vermögenswerten des Portfolios, dem Transak-
tionsvolumen oder aus anderen Gründen erhöhen 
oder verringern. 

Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios 
wurden Rückstellungen in den Büchern des Portfo-
lios in Höhe der geschätzten Gründungskosten von 
USD 25.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kos-
ten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab-
schreiben. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind, sobald verfügbar, in den wesent-
lichen Anlegerinformationen des Portfolios und un-
ter www.alliancebernstein.com ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 22. Januar 2020 als Portfo-
lio des Fonds errichtet.  
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AB SICAV I—Arya European Alpha Portfolio 
 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Anlageziel 

Das Portfolio ist auf die Erzielung von langfristigem 
Kapitalzuwachs ausgelegt. 

Anlagepolitik 

Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die 
Kombination von Long-Positionen in Aktien (Einge-
hen eines Aktienengagements, um von Wertsteige-
rungen der zugrunde liegenden Aktien zu profitie-
ren) und synthetischen Short-Positionen in Aktien 
(Eingehen eines Aktienengagements, um von Wert-
verlusten der zugrunde liegenden Aktien zu profitie-
ren) durch Anlagen in Aktien und auf Aktien bezo-
gene Wertpapiere europäischer Unternehmen in 
erster Linie durch den Einsatz von Finanzderivaten.   

Unter normalen Marktbedingungen wird die Netto-
Long-Position des Portfolios voraussichtlich 20 % 
des Nettovermögens des Portfolios nicht überstei-
gen. Das Portfolio versucht, die Volatilität der Er-
träge durch eine Branchendiversifikation und die 
Verwaltung seiner Long- und Short-Positionen zu 
minimieren. In Zeiten äußerst hoher Marktrisiken 
kann der Anlageverwalter die Netto-Long-Position 
des Portfolios verringern, ggf. auch bis hin zu einer 
Netto-Short-Position, soweit dies notwendig ist. 

Unter normalen Marktbedingungen legt das Portfolio 
mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien 
oder auf Aktien bezogene Wertpapiere von europä-
ischen Unternehmen mit mittlerer bis großer 
Marktkapitalisierung jeglicher Branchen und Sekto-
ren an. Ein „europäisches Unternehmen“ ist ein Un-
ternehmen, das in Europa gegründet wurde oder ei-
nen erheblichen Teil seiner Geschäftsaktivitäten in 
Europa ausübt.  

Zu den Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapie-
ren zählen unter anderem Hinterlegungsscheine 
(einschließlich American Depositary Receipts 
(„ADRs“) und Global Depositary Receipts („GDRs“)), 
Wertpapiere, deren zugrunde liegende Wertpapiere 
Aktienwerte sind (d. h. aktienbezogene Schuldver-
schreibungen und wandelbare Wertpapiere und Op-
tionsscheine, Aktienwerte von Real Estate Invest-
ment Trusts („REITs“) und (bis zu 10 % seines Net-
tovermögens) Wertpapiere von Anlagevehikeln in 
Pool-Form, einschließlich (i) börsengehandelter 
Fonds („ETFs“), welche die Voraussetzungen eines 
OGAW oder eines zulässigen OGA im Sinne von 
Art. 41 Abs. 1 e) des Gesetzes von 2010 erfüllen, 
und (ii) OGAW und anderer OGA, die als Anlagen 
für OGAW zulässig sind).  

 
Arya ist der Name eines spezifischen Invest-
mentteams, das sich ausschließlich aus Mitarbeitern 
des Anlageverwalters zusammensetzt. 

Währungsmanagement. Das Portfolio kann Fi-
nanzderivate einsetzen, um das Währungsrisiko ab-
zusichern oder um ein Engagement zu erzielen, das 
höher ist als das von den zugrunde liegenden Ak-
tienanlagen gebotene Engagement. 

Finanzderivate/Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement. Der Anlageverwalter kann 
bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Portfo-
lios derivative Produkte und Strategien einsetzen. 
Zu diesen Finanzderivaten (einschließlich OTC- und 
börsengehandelter Finanzderivate) können insbe-
sondere auch Optionen, Futures, Termingeschäfte 
und Swaps (einschließlich Transaktionen mit Aktien-
werten und Währungen sowie sog. „Local-Access-
Produkte“ (wie aktienbezogene Zertifikate, Genuss-
scheine und Optionsscheine)) gehören. Diese Fi-
nanzderivate sowie Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement werden in erster Linie (i) als 
Alternative zur Direktanlage in die zugrunde liegen-
den Wertpapiere, (ii) zum Aufbau synthetischer 
Short-Positionen, (iii) zur Absicherung gegen Risi-
ken an den Aktienmärkten, emittentenspezifische 
Risiken sowie gegen Währungsschwankungen und 
(iv) für ein effizientes Portfoliomanagement einge-
setzt. Zu diesem Zweck kann das Portfolio Zah-
lungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente halten o-
der bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpa-
piere anlegen, die von den Regierungen in den USA, 
dem Vereinigten Königreich, Kanada, Australien 
und Japan begeben wurden. 

Entsprechend den Transparenzanforderungen der 
SFT-Verordnung gibt die nachfolgende Übersicht 
den erwarteten und den maximalen Umfang des 
Nettovermögens des Portfolios an, das möglicher-
weise Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (d. h. Wertpapierleihgeschäften sowie ech-
ten und unechten Pensionsgeschäften) („SFTs“) 
und Total Return Swaps und/oder anderen Finanz-
derivaten mit vergleichbaren Eigenschaften 
(„TRSs“) ist. Dabei gilt, dass dieser Anteil unter be-
stimmten Umständen höher sein kann. 

 

Art der Ge-
schäfte 

Erwarteter 
Bereich 

Maximum 

TRSs 50%-200% 400% 

Echte und un-
echte Pensions-
geschäfte 

0-10% 20% 
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Wertpapierleih-
geschäfte 

– – 

 

Weitere Einzelheiten zu SFTs und TRSs sind in „An-
hang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Fi-
nanzderivate, Finanztechniken und -instrumente 
und Sicherheitenverwaltung“ beschrieben. 

Leverage. Der Anlageverwalter geht nicht davon 
aus, dass Bankkredite bei der Umsetzung der Anla-
gestrategie des Portfolios zum Einsatz kommen. 
Der voraussichtliche Leverage-Grad des Portfolios 
wird schätzungsweise 100 % bis 400 % seines Net-
toinventarwerts betragen; er wird berechnet als die 
Summe der Nominalwerte der von dem Portfolio ge-
haltenen Finanzderivate. Gemäß dem CSSF-Rund-
schreiben 11/512 vom 30. Mai 2011 berücksichtigt 
diese Bewertungsmethode weder die Tatsache, 
dass ein bestimmtes Finanzderivat die Anlagerisi-
ken des Portfolios erhöht oder verringert, noch er-
laubt sie eine Aufrechnung von Finanzderivaten mit 
gegenläufigen Positionen. Die Anteilinhaber sollten 
sich dessen bewusst sein, dass (i) ein höherer er-
warteter Leverage nicht automatisch ein höheres 
Anlagerisiko impliziert und (ii) sich der vorstehend 
genannte Leverage-Grad im Wesentlichen aus dem 
Einsatz von Derivaten für Anlagezwecke, ein-
schließlich als Alternative zur Direktanlage in zu-
grunde liegende Anlagen und synthetische Short-
Positionen, für Absicherungszwecke sowie für Zwe-
cke eines effizienten Portfoliomanagements ergibt. 
Zudem kann der tatsächliche Leverage des Portfo-
lios von dem vorstehend genannten erwarteten Le-
verage-Grad abweichen.  

Risikomessung. Der Anlageverwalter wendet eine 
Value-at-Risk („VaR“)-Methode zur Überwachung 
des Gesamtrisikos (Marktrisiko) des Portfolios an. 
Das Gesamtrisiko des Portfolios wird durch die ab-
solute VaR-Methode gemessen, nach der der VaR 
des Portfolios 20 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten darf. 

Referenzbenchmark. Das Portfolio hat keine Refe-
renzbenchmark. Das Portfolio wird aktiv verwaltet 
und der Anlageverwalter ist bei der Umsetzung der 
Anlagestrategie des Portfolios in keiner Weise durch 
eine Referenzbenchmark eingeschränkt.  

Andere Anlagestrategien  

Mangelnde Liquidität. Das Portfolio kann bis zu 
10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere anle-
gen, für die kein aufnahmebereiter Markt besteht. 
Vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer (5) der 
„Anlagebeschränkungen“ in Anhang A zu Teil II die-
ses Prospekts. Das Portfolio kann daher unter Um-
ständen derartige Wertpapiere nicht ohne Weiteres 
verkaufen. Diese Wertpapiere können darüber hin-
aus auch vertraglichen Beschränkungen hinsichtlich 

ihres Weiterverkaufs unterliegen. 



AB SICAV I – Arya European Alpha Portfolio 

 

I-343 

 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Eine oder mehrere Anteilklassen des Portfolios, die 
in einer bestimmten Währung angeboten werden 
(jeweils eine „Angebotswährung“), können in Bezug 
auf diese Angebotswährung abgesichert werden. 
Eine solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteil-
klasse“ bezeichnet. Zweck einer Hedged-Anteil-
klasse ist es, dem Anleger einen stärker mit der Ba-
siswährung des Portfolios korrelierenden Ertrag zu 
bieten, indem die Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der jeweiligen Angebotswährung un-
ter Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden. 

Die durch eine solche Absicherung entstehenden 
Kosten trägt die Hedged-Anteilklasse, für die diese 
Kosten entstanden sind. 

Weitere Informationen zur Absicherung von Anteil-
klassen sind im Kapitel „Kauf von Anteilen – Anteil-
klassen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteil-
klassen)“ in Teil II aufgeführt.
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Anlageziel und Anlagepolitik 

Zusammenfassende Informationen 

Merkmale des Portfolios 

Portfolio-Wäh-
rung 
 

EUR  Ausschüttun-
gen* 
 
 
 
Ablauf der 
Annahmefrist 

Keine. Siehe nachstehend unter „Aus-

schüttungen“. 

* einschließlich Hedged-Anteilklassen 

18.00 Uhr MEZ an jedem Geschäftstag 

 

 

 
 

Nettoinventar-
wertberechnung 
 

An jedem Geschäftstag 
 
 

 

Nettoinventar-
wertveröffentli-
chung 

Erhältlich bei der Verwaltungs-
gesellschaft und unter www.alli-
ancebernstein.com 

Bezeichnung 
der Anteilklas-
sen 
 
 

H bezeichnet Hedged-Anteil-

klassen. Weitere Informationen 
zur Absicherung von Anteilklas-
sen sind im Kapitel „Kauf von 
Anteilen – Anteilklassen mit 
Währungsabsicherung (Hedged-
Anteilklassen)“ und „Risikofakto-
ren – Hedged-Anteilklassen“ in 
Teil II aufgeführt. 

Kosten und Gebühren der Anteilklassen1 

 

Erstausgabeauf-
schlag2 

Verwaltungsge-
bühr3 

Erfolgsabhängige 
Gebühr4 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I8 bis zu 1,50% 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Anteile der Klasse F6 keiner 1,00% 
15% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Anteile der Klasse S5 keiner keine –   

Anteile der Klasse SU5 keiner 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Anteile der Klasse Z7 keiner keine –   

      

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen   

Anteile der Klasse I8 bis zu 1,50% 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Anteile der Klasse SU5 keiner 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Anteile der Klasse Z7 keiner keine –   

      

Auf japanische Yen lautende Anteilklassen   

Anteile der Klasse F6 keiner 1,00% 
15% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
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Anteile der Klasse SU5 keiner 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen   

Anteile der Klasse I8 bis zu 1,50% 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Anteile der Klasse SU5 keiner 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse F 
USD H6 

keiner 1,00% 
15% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Anteile der Klasse S 
USD H5 

keiner keine –   

Anteile der Klasse SU 
USD H5 

keiner 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-An-
teilklassen) 

Anteile der Klasse F 
GBP H6 

keiner 1,00% 
15% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Anteile der Klasse S 
GBP H5 

keiner keine –   

Anteile der Klasse SU 
GBP H5 

keiner 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

      

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteil-
klassen) 

Anteile der Klasse F 
CHF H6 

keiner 1,00% 
15% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Anteile der Klasse S 
CHF H5 

keiner keine –   

Anteile der Klasse SU 
CHF H5 

keiner 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Gegenüber dem japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklas-
sen) 

      

Anteile der Klasse F JPY 
H6 

keiner 1,00% 
15% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Anteile der Klasse S 
JPY H5 

keiner keine –   

Anteile der Klasse SU 
JPY H5 

keiner 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

Gegenüber der schwedischen Krone abgesicherte Anteilklassen (SEK-Hedged-Anteil-
klassen) 

  

Anteile der Klasse F 
SEK H6 

keiner 1,00% 
15% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
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Anteile der Klasse SU 
SEK H5 

keiner 1,50% 
20% der die High Wa-
termark übersteigen-

den Rendite 
  

      

 
1  Der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 

Verwahrstelle und der Transferstelle stehen Gebühren 
aus dem Vermögen des Portfolios zu, wie nachstehend 
unter „Weitere Informationen zum Portfolio – Gebühren 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der 
Verwahrstelle und der Transferstelle“ erläutert. Das Port-
folio trägt außerdem seine sonstigen Aufwendungen. Vgl. 
hierzu „Kauf von Anteilen“ und „Zusätzliche Informationen 
– Kosten und Gebühren“ in Teil II dieses Prospekts. Die 
Verwaltungsgesellschaft hat sich für den Fall, dass in ei-
nem Geschäftsjahr der Gesamtbetrag der Gebühren und 
Aufwendungen für die nachstehend aufgeführten Anteil-
klassen des Portfolios (einschließlich der Verwaltungsge-
bühr und aller weiteren in Teil II unter „Zusätzliche Infor-
mationen – Kosten und Gebühren“ aufgeführten Gebüh-
ren und Aufwendungen, inklusive der Luxemburger Taxe 
d'Abonnement, jedoch mit Ausnahme von bestimmten an-
deren Steuern, etwaigen Maklerprovisionen und Kredit-
zinsen) die im Folgenden genannten Prozentsätze des 
durchschnittlichen der jeweiligen Anteilklasse des Portfo-
lios (sowie den betreffenden H-Anteilklassen) zuzurech-
nenden Nettoinventarwerts für das jeweilige Geschäfts-
jahr übersteigt – 1,83 % (I), 1,33 % (F), 0,33 % (S), 
1,83 % (SU) und 0,01 % (Z) – freiwillig dazu verpflichtet, 
dem Fonds das Recht einzuräumen, diese Gebühren und 
Aufwendungen von den an die Verwaltungsgesellschaft 
zu leistenden Zahlungen abzuziehen, bzw. diese Gebüh-
ren und Aufwendungen selbst zu tragen; diese Verpflich-
tung der Verwaltungsgesellschaft gilt so lange, bis sie den 
Anteilinhabern im Namen des Fonds eine entsprechende 
anders lautende Mitteilung macht. 

2 Als Prozentsatz des Kaufpreises.

 
3 Als jährlicher Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen 

Nettoinventarwerts. Die Verwaltungsgebühr enthält au-
ßerdem für bestimmte Anteilklassen gegebenenfalls ei-
nen Gebührenanteil, der an die Vertriebsstellen oder an-
dere Finanzintermediäre und Dienstleister gezahlt wird. 
Weitere Einzelheiten zu der Verwaltungsgebühr finden 
Sie unter „Zusätzliche Informationen—Kosten und Ge-
bühren“ in Teil II. 

4 Erfolgsabhängige Gebühren werden jährlich, wie unter 
"Weitere Informationen zum Portfolio – Erfolgsabhängige 
Gebühr" beschrieben, gezahlt. 

5 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse 
S (und der betreffenden H-Anteilklassen) sind institutio-
nellen Anlegern vorbehalten, die mit der Verwaltungsge-
sellschaft eine Vereinbarung geschlossen haben und de-
nen die Anlageverwaltungsgebühren getrennt berechnet 
werden. 

6 Institutionellen Anlegern vorbehalten. Die Verwaltungsge-
sellschaft behält sich vor, die Anteile der Klasse F eines 
Anteilinhabers zwangsweise zurückzunehmen, sofern der 
Wert der auf dem Konto des betreffenden Anteilinhabers 
gehaltenen Anteile der Klasse F unter den Betrag von 
EUR 5 Mio. oder den entsprechenden Betrag in einer an-
deren Währung fällt. 

7 Anteile der Klasse Z sind für Anlagen vorbehalten, die 
durch AB-Fonds getätigt werden. 

8 Für weitere Informationen zu dieser Anteilklasse siehe 
„Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen“ in Teil II. 
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Weitere Merkmale der Anteilklassen 

 Angebots-
währungen 

Mindesterstan-
lage* 

Mindestfolge-
anlage* 

Maximaler An-
lagebetrag** 

Luxemburger 
Taxe d’Abon-

nement*** 

Auf Euro lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I Euro €1 Mio. keine keiner 0,05% 

Anteile der Klasse F Euro €5 Mio. keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse S Euro €10 Mio. keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse SU Euro €1 Mio. 

keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse Z Euro €20 Mio. keine keiner 0,01% 

      

Auf US-Dollar lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I USD $1 Mio. keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse SU 

USD 
$1 Mio. 

keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse Z USD $20 Mio. keine keiner 0,01% 

 

Auf japanische Yen lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse F JPY ¥500 Mio. keine keiner 0,01% 

Anteile der 
Klasse SU 

JPY 
¥100 Mio. 

keine keiner 0,01% 

      

Auf britische Pfund Sterling lautende Anteilklassen 

Anteile der Klasse I GBP £1 Mio. keine keiner 0,05% 

Anteile der 
Klasse SU 

GBP 
£1 Mio. 

keine keiner 0,01% 

 

 
Abgesi-
cherte 

Währungen 
Mindesterstan-

lage* 

 
Mindestfolge-

anlage* 

 
Maximaler An-
lagebetrag** 

 
Luxemburger 
Taxe d’Abon-

nement*** 

Gegenüber dem US-Dollar abgesicherte Anteilklassen (USD-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
F USD H 

USD $5 Mio. 
keine 

keiner 0,01% 

Anteile der Klasse  
S USD H 

USD 
$10 Mio. keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse  
SU USD H 

USD 
$1 Mio. 

keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem britischen Pfund Sterling abgesicherte Anteilklassen (GBP-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
F GBP H 

GBP 
£5 Mio. 

keine 
keiner 0,01% 

Anteile der Klasse  
S GBP H 

GBP 
£10 Mio. keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse  
SU GBP H 

GBP 
£1 Mio. 

keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Anteilklassen (CHF-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
F CHF H 

CHF CHF 5 Mio. 
keine 

keiner 0,01% 

Anteile der Klasse  
S CHF H 

CHF 
CHF 10 Mio. keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse  
SU CHF H 

CHF 
CHF 1 Mio. 

keine keiner 0,01% 

Gegenüber dem japanischen Yen abgesicherte Anteilklassen (JPY-Hedged-Anteilklassen) 
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Anteile der Klasse  
F JPY H 

JPY 
¥500 Mio. 

keine 
keiner 0,01% 

Anteile der Klasse  
S JPY H 

JPY 
¥1 Mrd. keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse  
SU JPY H 

JPY 
¥100 Mio. 

keine keiner 0,01% 

Gegenüber der schwedischen Krone abgesicherte Anteilklassen (SEK-Hedged-Anteilklassen) 

Anteile der Klasse  
F SEK H 

SEK SEK 40 Mio. keine keiner 0,01% 

Anteile der Klasse  
SU SEK H 

SEK SEK 8 Mio. keine keiner 0,01% 

      

* Gilt nicht für automatische Anlagesparpläne, sofern diese 
angeboten werden. 

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen 

darauf verzichten. 
*** Jährliche Luxemburger Steuer, die von jedem Portfolio 

vierteljährlich zahlbar ist. 
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Weitere Informationen zum Portfolio 

Hauptanlageformen 

Eine Übersicht über die Hauptanlageformen, die 
von diesem Portfolio eingesetzt werden, sowie 
eine Beschreibung der Wertpapiere und sonstigen 
Instrumente, in die das Portfolio anlegen kann, fin-
den sich unter „Anlageformen“ in Teil II. Die Anla-
gen des Portfolios in die einzelnen Wertpapiere 
und Instrumente unterliegen den in dem Anlage-
ziel und der Anlagepolitik des Portfolios festgeleg-
ten und in Anhang A zu Teil II unter „Anlagebe-
schränkungen“ ausgeführten Beschränkungen. 

Risikoprofil 

Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Ge-
brauch von Finanzderivaten macht. Die Anlagebe-
schränkungen (9) bis (13), die in Anhang A zu Teil 
II aufgeführt sind, finden keine Anwendung. Die-
ses Portfolio wendet stattdessen die Value-at-Risk 
(„VaR“)-Methode an. Weitere Einzelheiten zum 
VaR-Ansatz sind in „Anhang D: Zusätzliche Infor-
mationen in Bezug auf Finanzderivate, Finanz-
techniken und -instrumente und Sicherheitenver-
waltung“ enthalten. 

Die Anlagen des Portfolios unterliegen den für Ak-
tienanlagen typischen höheren Risiken. Im Allge-
meinen kann der Wert der Anlagen in Aktien als 
Reaktion auf die Aktivitäten und Geschäftsergeb-
nisse einzelner Unternehmen oder aufgrund von 
schwer vorhersehbaren allgemeinen Marktbedin-
gungen, wirtschaftlichen, politischen oder natürli-
chen Gegebenheiten zum Teil dramatisch 
schwanken. Diese Faktoren beinhalten die Mög-
lichkeit eines plötzlichen oder anhaltenden Markt-
rückgangs sowie mit einzelnen Unternehmen ein-
hergehende Risiken. In der Vergangenheit haben 
Aktienwertpapiere im Vergleich zu anderen Anla-
geprodukten höhere langfristige Erträge erzielt 
und höhere kurzfristige Risiken mit sich gebracht. 

Das Portfolio unterliegt Markt-, Zins- und Wechsel-
kursschwankungen und anderen mit Wertpapier-
anlagen verbundenen Risiken. Es kann daher 
keine Zusicherung gegeben werden, dass das 
Portfolio sein Anlageziel erreichen wird, dass das 
angelegte Kapital erhalten bleibt oder ein Kapital-
zuwachs eintritt. 

Auch können die Anlageerträge monatlich, viertel-
jährlich bzw. jährlich wesentlich voneinander ab-
weichen. Eine Anlage in das Portfolio stellt kein 
vollständiges Anlageprogramm dar. 

Eine Übersicht über die hauptsächlichen Risiken 
des Portfolios und eine ausführlichere Beschrei-
bung dieser und anderer mit dem Portfolio verbun-
dener Risiken finden sich unter „Risikofaktoren 

und Besondere Erwägungen“ in Teil II. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die ein mittleres 
bis höheres Risiko tolerieren können und mittel- bis 
langfristige Erträge aus Aktienanlagen mittels Long- 
und Short-Positionen anstreben. Anleger sollten sich 
im Hinblick darauf, ob die Anteile des Portfolios für ihre 
jeweiligen Anlagebedürfnisse geeignet sind, mit ihrem 
unabhängigen Finanzberater in Verbindung setzen. 

Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, im Hin-
blick auf die Anteile Ausschüttungen vorzunehmen. 
Den Anteilen zuzurechnende Nettoerträge und reali-
sierte Nettogewinne werden daher im Nettoinventar-
wert dieser Anteile berücksichtigt. 

Das Portfolio kann in der Zukunft ausschüttende Anteil-
klassen anbieten. Für die ausschüttenden Anteilklas-
sen beabsichtigt der Verwaltungsrat, Ausschüttungen 
in regelmäßigen Abständen zu erklären und auszuzah-
len. Ausschüttungen können aus dem Bruttoertrag (vor 
Abzug von Gebühren und Kosten), aus realisierten und 
nicht realisierten Gewinnen und aus dem der betreffen-
den Anteilklasse zuzurechnenden Kapital erfolgen. 
Über die Nettoerträge (Bruttoertrag abzüglich Gebüh-
ren und Kosten) hinausgehende Ausschüttungen kön-
nen auch Rückzahlungen des ursprünglich vom Anle-
ger investierten Kapitals beinhalten und damit zu einer 
Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil der be-
treffenden Anteilklasse führen. Ausschüttungen kön-
nen nach Wahl des Anteilinhabers automatisch wieder 
angelegt werden. 

Erfolgsabhängige Gebühr  
 
Zusammenfassung: 
 
Am Ende jedes Geschäftsjahres erhält der Anlagever-
walter 20 % (15 % für die Anteile der Klasse F) des Be-
trages, um den der Angepasste Nettoinventarwert (wie 
nachstehend definiert) der betreffenden Anteilklasse 
am Ende eines Geschäftsjahres die High Watermark 
(wie nachstehend definiert) übersteigt. 
 
Berechnungsmethode: 
 
Die erfolgsabhängige Gebühr fällt für jede Anteilklasse 
an jedem Geschäftstag an, und zwar basierend auf der 
Gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Anteile (wie 
nachstehend definiert), die in Umlauf sind, solange die 
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Anteile die An-
zahl der am Ende des Geschäftsjahres in Umlauf be-
findlichen Anteile nicht um 20 % oder mehr übersteigt. 
Sofern die Gewichtete durchschnittliche Anzahl der An-
teile die Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in 
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Umlauf befindlichen Anteile um 20 % oder mehr 
übersteigt, wird die erfolgsabhängige Gebühr ba-
sierend auf der Anzahl der am Ende des Ge-
schäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile be-
rechnet.  
 
Beispiel: 
 
Sofern der Angepasste Nettoinventarwert für die 
Anteile der Klasse SU (EUR 10,50) am Ende eines 
Geschäftsjahres die maßgebliche High Water-
mark (EUR 10,00) übersteigt, erhält der Anlage-
verwalter die gemäß der vorstehend beschriebe-
nen Methode berechnete erfolgsabhängige Ge-
bühr.  
 
- Outperformance (je Anteil): EUR 0,50 (10,50 

minus 10,00) 
- erfolgsabhängige Gebühr (je Anteil): 

EUR 0,10 (20 % der Outperformance, d. h. 
EUR 0,50) 

 
Nach erfolgter Auszahlung der erfolgsabhängigen 
Gebühr beläuft sich die High Watermark für die 
Anteile der Klasse SU ab diesem Zeitpunkt auf 
EUR 10,40 (Angepasster Nettoinventarwert abzü-
glich der erfolgsabhängigen Gebühr). 
 
Am Ende des darauffolgenden Geschäftsjahres 
wird der Angepasste Nettoinventarwert für die An-
teile der Klasse SU der neuen High Watermark ge-
genübergestellt (EUR 10,40). Die Zahlung der er-
folgsabhängigen Gebühr erfolgt nur dann, wenn 
der Angepasste Nettoinventarwert je Anteil für die 
Anteile der Klasse SU die neue High Watermark 
übersteigt.  
 
Definierte Begriffe:  
 
- „Angepasster Nettoinventarwert“ bezeich-

net den Nettoinventarwert je Anteil vor Abzug 
einer etwaigen erfolgsabhängigen Gebühr für 
das jeweils laufende Jahr und nach Abzug 
sonstiger Kosten und Gebühren. 

 
- „High Watermark“ bezeichnet in Bezug auf 

eine Anteilklasse den Angepassten Nettoin-
ventarwert unmittelbar nach Auszahlung der 
letzten erfolgsabhängigen Gebühr oder, falls 
keine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt 
wurde, den Nettoinventarwert der betreffen-
den in Umlauf befindlichen Anteilklasse.  

 
- „Gewichtete durchschnittliche Anzahl der 

Anteile“ bezeichnet für jede Anteilklasse die 
Gesamtzahl der an jedem Tag (einschließlich 
Wochenenden) des betreffenden Geschäfts-
jahres des Portfolios in Umlauf befindlichen 
Anteile, dividiert durch die Gesamtzahl der 

Tage dieses Geschäftsjahres.   
 
Zusätzliche Informationen: 
 
Die für eine Anteilklasse geltende High Watermark wird 
nicht zurückgesetzt; sie ändert (d. h. erhöht) sich nur 
dann, wenn am Ende des Geschäftsjahres eine erfolgs-
abhängige Gebühr gezahlt wird. Entsprechend wird die 
Zahlung einer erfolgsabhängigen Gebühr nur erfolgen, 
nachdem eine Underperformance der betreffenden An-
teilklasse vollständig kompensiert worden ist. 
 
Eine etwaig anfallende erfolgsabhängige Gebühr wird 
jährlich nach Ende jedes Geschäftsjahres fällig.  
 
Etwaige Swing-Pricing-Anpassungen fließen nicht in 
die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr ein. 
 
Wird eine Anteilklasse, für die erfolgsabhängige Ge-
bühren anfallen, vor Ablauf eines Geschäftsjahres zu-
rückgegeben, wird eine erfolgsabhängige Gebühr für 
diese Anteilklasse für das Teilgeschäftsjahr ermittelt 
und zum Rücknahmezeitpunkt gezahlt. Die High Wa-
termark wird an den Geschäftstagen, an denen erfolgs-
abhängige Gebühren aufgrund der Rücknahme von 
Anteilen entstehen, nicht zurückgesetzt.  
 
Etwaige (wertmäßige) Änderungen aufgrund von Wäh-
rungsabsicherungsmaßnahmen (hedging) fließen nicht 
in die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren für 
Anteile der H-Klassen durch die Verwaltungsgesell-
schaft mit ein. Daher kann in Bezug auf Anteile der H-
Klassen eine erfolgsabhängige Gebühr anfallen und 
gezahlt werden, wenn der Angepasste Nettoinventar-
wert der Anteile der H-Klassen nach Ausschluss von 
Währungsabsicherungseffekten die High Watermark 
übersteigt. 
 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Trans-
ferstelle 

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen F, S und SU 
(und der entsprechenden Anteile der H-Klassen) erhält 
die Verwaltungsgesellschaft für alle Anteile des Portfo-
lios eine jährliche Gebühr aus dem Portfoliovermögen 
auf den gesamten den Anteilen zuzurechnenden Net-
toinventarwert, die 0,05 % des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts beträgt. Die Verwaltungsgesell-
schaft erhält eine jährliche Gebühr aus dem Portfolio-
vermögen auf den gesamten den Anteilen der Klassen 
F, S und SU (und den entsprechenden Anteilen der H-
Klassen) zuzurechnenden Nettoinventarwert, die 
USD 50.000 oder, falls niedriger, 0,01 % des tages-
durchschnittlichen Nettoinventarwerts beträgt.  

Für die Anteile der Klasse Z wird auf die Gebühr der 
Verwaltungsgesellschaft verzichtet, um eine doppelte 
Gebührenbelastung zu vermeiden, da die Gebühr der 
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Verwaltungsgesellschaft durch den AllianceBern-
stein-Fonds gezahlt wird, der die Anlage in Anteile 
der Klasse Z tätigt. 

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Ver-
wahrstelle und der Transferstelle für das Portfolio 
werden aus dem Vermögen des Portfolios im Ein-
klang mit der in Luxemburg üblichen Praxis ge-
zahlt und werden den in Teil II des Prospekts unter 
„Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle“ festgelegten Höchst-
betrag nicht überschreiten. Die tatsächlich vom 
Portfolio zu tragenden Gebühren können in Ab-
hängigkeit vom Vermögen des Portfolios, dem 
Transaktionsvolumen oder aus anderen Gründen 
höher oder niedriger sein. Diese Gebühren kön-
nen durch die in Fußnote 1 unter „Kosten und Ge-
bühren der Anteilklassen“ aufgeführten Gesamt-
kostengrenzen begrenzt sein. 

Auflegungskosten 

Zum Datum der Betriebsaufnahme des Portfolios wur-
den Rückstellungen in den Büchern des Portfolios in 
Höhe der geschätzten Gründungskosten von 
EUR 20.000 gebildet; das Portfolio wird diese Kosten 
über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren abschreiben. 

Historische Wertentwicklung 

Informationen über die historische Wertentwicklung 
des Portfolios sind, sobald verfügbar, in den wesentli-
chen Anlegerinformationen des Portfolios ausgeführt. 

Betriebsgeschichte des Portfolios 

Das Portfolio wurde am 4. September 2020 als Portfolio 
des Fonds errichtet. 
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Teil II: Allgemeine Informationen 

Der Fonds

AB SICAV I ist eine offene Investmentgesellschaft 
mit variablem Kapital (société d'investissement à ca-
pital variable), die am 8. Juni 2006 mit beschränkter 
Haftung im Großherzogtum Luxemburg gemäß dem 
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften in der geänderten Fassung gegründet 
und die gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 einge-
tragen wurde. Der Fonds ist unter der Nummer 
B 117.021 beim Handels- und Gesellschaftsregister 
von Luxemburg (Registre de Commerce et des 
Sociétés) eingetragen. Der Fonds erfüllt die Voraus-
setzungen eines OGAW im Sinne von Artikel 1(2) 
der EU-Richtlinie Nr. 2009/65 vom 13. Juli 2009 in 
der jeweils geltenden Fassung (die „Richtlinie 
2009/65/EG“). Der Fonds wird im Interesse seiner 
Anteilinhaber im Einklang mit der Satzung des 

Fonds in der jeweils geltenden Fassung verwaltet. 
Vgl. „Zusätzliche Informationen – Satzung“. 

Der Fonds ist als ein „Umbrella-Fonds“ ausgestaltet, 
in dem mehrere getrennte Anlagevermögen (jeweils 
ein „Portfolio“) zusammengefasst sind. Jedes Port-
folio haftet nur für die eigenen Verpflichtungen und 
Aufwendungen und nicht für die Verbindlichkeiten 
anderer Portfolios. Der Fonds bietet für jedes seiner 
Portfolios verschiedene Anteilklassen an. Der Fonds 
kann zu einem späteren Zeitpunkt weitere Anteil-
klassen für ein oder mehrere Portfolios oder andere 
Anteilklassen für neu errichtete Portfolios ausgeben. 
Anteile derselben Klasse sind hinsichtlich Ausschüt-
tungen und Rücknahmen mit gleichen Rechten aus-
gestattet. 
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Kauf von Anteilen 

Allgemeines 

Der Fonds bietet mit diesem Prospekt die in Teil I im 
Abschnitt „Zusammenfassende Informationen“ auf-
geführten Anteilklassen für jedes Portfolio an. In die-
sem Abschnitt wird auch angegeben, in welcher 
Währung oder in welchen Währungen die Anteile 
zur Zeichnung angeboten oder zurückgenommen 
werden. Die hierin angebotenen Anteile unterliegen 
eventuell verschiedenen Verkaufsgebühren sowie 
laufenden Vertriebsgebühren und sonstigen Gebüh-
ren. Diese verschiedenen Verkaufsregelungen er-
möglichen es dem Anleger, beim Kauf von Anteilen 
diejenige Methode zu wählen, die für ihn in Anbe-
tracht des Betrages, den er anlegen will, und der vo-
raussichtlichen Dauer der Anlage sowie anderer 
Umstände am Günstigsten ist.  

Der bei der Erstanlage und nachfolgenden Anlagen 
anzulegende Mindestbetrag und der etwaige 
Höchstbetrag für Anlagen sind dem Abschnitt „Zu-
sammenfassende Informationen“ in Teil I zu entneh-
men. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch für 
bestimmte Anteilklassen oder Kategorien von Anle-
gern nach eigenem Ermessen den bei der Erstan-
lage oder nachfolgenden Anlagen anzulegenden 
Betrag reduzieren und auf einen Höchstbetrag für 
Anlagen verzichten. Darüber hinaus kann die Ver-
waltungsgesellschaft nach ihrem alleinigen Ermes-
sen Vertriebsstellen oder Händlern erlauben, unter-
schiedliche Mindesterstanlage- und Mindest-
folgeanlagebeträge für einzelne Anteilklassen fest-
zulegen. 

Der Fonds akzeptiert gegenwärtig Zahlungen in kei-
ner anderen Währung als den Angebotswährungen. 
Der Ausgabepreis für jede Anteilklasse ist zur Ein-
sichtnahme bei der eingetragenen Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgesellschaft und am eingetragenen 
Sitz des Fonds erhältlich. Die Verwaltungsgesell-
schaft ist namens des Fonds befugt, einen Antrag 
für den Kauf von Anteilen unabhängig von den Grün-
den abzulehnen. Der Fonds behält sich in diesem 
Zusammenhang das Recht vor, den Kauf (ein-
schließlich des Kaufs durch Umtausch) von Anteilen 
einzuschränken, wenn es den Anschein hat, dass 
häufige Käufe und Rücknahmen aufgrund kurzfristi-
ger Handelsstrategien durchgeführt werden. Siehe 
auch „Strategien und Verfahren im Zusammenhang 
mit Excessive- und Short-Term-Trading“ in Anhang 
B. 

Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen 
jederzeit die Ausgabe von Anteilen an Anleger, die 
ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in bestimmten Län-
dern oder Territorien haben, vorübergehend oder 
auf unbestimmte Zeit einstellen oder einschränken. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann auch bestimmte 
Anleger vom Erwerb von Anteilen ausschließen, 
wenn dies zum Schutz der Gesamtheit der Anteilin-
haber und des Fonds erforderlich ist. 

Einhaltung der Geldwäschebestimmungen 

Auf der Grundlage (i) von internationalen Vorschrif-
ten, wie beispielsweise den jeweils geltenden Vor-
schriften zu Geldwäsche-/Terrorismusfinanzie-
rungsbekämpfung der US Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF) („AML/CTF-
Standards“), (ii) der vom Office of Foreign Assets 
Control des US-Finanzministeriums („OFAC“) erlas-
senen Ausführungsverordnungen (Executive Or-
ders) und (iii) luxemburgischen Gesetzen und Vor-
schriften, insbesondere auf der Grundlage des Ge-
setzes vom 12. November 2004 zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (das 
„luxemburgische AML-Gesetz“), der Großherzog-
lichen Verordnung vom 1. Februar 2010 und der 
CSSF-Regulation 12-02 vom 14. Dezember 2012 
sowie deren jeweiligen Ergänzungs- oder Nachfol-
geregelungen unterliegen alle im Finanzdienstleis-
tungssektor Tätigen Verpflichtungen zur Verhinde-
rung der Nutzung von Organismen für gemeinsame 
Anlagen zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzie-
rung.  
 
Aufgrund dieser Vorschriften sind die Verwaltungs-
gesellschaft oder für sie handelnde Personen unter 
anderem verpflichtet, die Identität des rechtlichen 
und des wirtschaftlichen Eigentümers der Anteile 
des Fonds festzustellen. Die zur Identitätsfeststel-
lung erforderlichen Dokumente und Informationen 
sind zusammen mit dem Antragsformular zu über-
mitteln. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den 
Fall, dass die erhaltenen Informationen nicht ihren 
Anforderungen genügen, von den Anteilinhabern die 
Vorlage weiterer Dokumente oder die Bereitstellung 
weiterer Informationen verlangen. Darüber hinaus 
ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, jederzeit 
zusätzliche Nachweise und Unterlagen anzufordern, 
die zur Erfüllung der geltenden rechtlichen und auf-
sichtsrechtlichen Vorgaben erforderlich sind. 
 
Die der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellten In-
formationen werden ausschließlich für Zwecke der 
Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erhoben 
und verarbeitet (siehe hierzu den Abschnitt „Daten-
schutz“). 
 
Legt ein Anteilinhaber die erforderlichen Dokumente 
nicht oder nicht rechtzeitig vor, werden keine Anteile 
an diesen ausgegeben oder – sofern zutreffend – 
erfolgen keine Ausschüttungen an ihn. Weder die 
Verwaltungsgesellschaft noch die von ihr bestellten 
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Vertreter haften für Verzögerungen oder Versäum-
nisse bei der Ausgabe oder Rücknahme von Antei-
len, die darauf zurückzuführen sind, dass der An-
tragsteller Unterlagen nicht oder nicht vollständig 
vorgelegt hat. 
 
Soweit gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 
vom 13. Januar 2019 über die Schaffung eines Re-
gisters der wirtschaftlichen Eigentümer erforderlich 
und nach Maßgabe dieses Gesetzes haben die An-
teilinhaber der Verwaltungsgesellschaft oder deren 
Beauftragten sämtliche Informationen zur Verfü-
gung zu stellen, die zur Feststellung der Identität des 
wirtschaftlichen Eigentümers bzw. der wirtschaftli-
chen Eigentümer des Fonds im Sinne von Artikel 
1(7) des luxemburgischen AML-Gesetzes erforder-
lich sind. Diese Informationen können über das lu-
xemburgische Register der wirtschaftlichen Eigentü-
mer (Registre des bénéficiaires effectifs, „RBE“) ge-
meldet und öffentlich bekanntgemacht werden. Mit 
Unterzeichnung des Antragsformulars in Bezug auf 
den Fonds erkennt jeder Anteilinhaber an, dass es 
in Luxemburg mit einer Geldstrafe geahndet wird, 
wenn ein Anteilinhaber oder ggf. der/die wirtschaftli-
che(n) Eigentümer es versäumt/versäumen, der 
Verwaltungsgesellschaft oder deren Beauftragten 
die erforderlichen Informationen und Dokumente be-
reitzustellen, die die Verwaltungsgesellschaft benö-
tigt, um ihrer Verpflichtung zur Übermittlung von In-
formationen und Unterlagen an das RBE nachzu-
kommen. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft wird dafür Sorge tra-
gen, dass in Bezug auf die Anlagen des Fonds Due 
Diligence-Maßnahmen mit einem risikobasierten 
Ansatz im Einklang mit den in Luxemburg geltenden 
Gesetzen und Vorschriften vorgenommen werden. 

Anteilkauf  

Anteile sind zum Kauf in den Angebotswährungen 
zu den jeweiligen Nettoinventarwerten (zuzüglich ei-
nes etwaigen Ausgabeaufschlages) an jedem belie-
bigen Geschäftstag verfügbar. Der Nettoinventar-
wert wird in der Portfolio-Währung berechnet; dar-
über hinaus wird ein Nettoinventarwert in anderen 
Angebotswährungen anhand des Wechselkurses 
ermittelt, der an dem jeweiligen Geschäftstag gilt. 
Der Nettoinventarwert wird an jedem Handelstag 
zum Bewertungszeitpunkt, d. h. um 16.00 Uhr US 
Eastern Time an dem betreffenden Handelstag, be-
rechnet, soweit in dem jeweiligen Abschnitt in Teil I 
für ein bestimmtes Portfolio nichts Anderes be-
stimmt ist. Die Anträge von Anlegern werden erst 
angenommen, nachdem die frei verfügbaren Mittel 
bei der Verwahrstelle eingegangen sind, es sei 
denn, ein Anleger, der eine natürliche Person ist, hat 
sich im Einzelfall schriftlich in für die Verwaltungsge-
sellschaft bzw. die Hauptvertriebsstelle akzeptabler 
Form verpflichtet, die Zahlung der Anteile in voller 

Höhe innerhalb einer geschäftsüblichen Frist zu leis-
ten. Eine solche Vereinbarung kann von der Verwal-
tungsgesellschaft oder der Hauptvertriebsstelle 
nach eigenem Ermessen zugelassen werden. Jeder 
Antrag hat die Angebotswährung anzugeben, in der 
die Zahlung erfolgen wird. Sofern der Verwaltungs-
rat Zahlungen in einer anderen Währung als der An-
gebotswährung zugestimmt hat, wird der Antrag erst 
nach Umrechnung des erhaltenen Betrags in die 
Portfolio-Währung und Abstimmung desselben mit 
dem jeweiligen Antrag angenommen. 

Kaufanträge für einen bestimmten Handelstag wer-
den bis zum Ablauf der Annahmefrist (wie im ent-
sprechenden Abschnitt in Teil I für die einzelnen 
Portfolios angegeben) für diesen Handelstag ange-
nommen. Von der Verwaltungsgesellschaft oder ih-
ren Bevollmächtigten bis zu diesem Zeitpunkt erhal-
tene und angenommene gültige und vollständig aus-
gefüllte Anträge werden an diesem Handelstag in 
der betreffenden Angebotswährung zum Nettoin-
ventarwert je Anteil der jeweiligen Klasse, der zum 
Bewertungszeitpunkt dieses Handelstages be-
stimmt worden ist, bearbeitet. Nach Ablauf der An-
nahmefrist (wie im entsprechenden Abschnitt in 
Teil I für die einzelnen Portfolios angegeben) erhal-
tene und angenommene Anträge werden am folgen-
den Geschäftstag zum entsprechenden Nettoinven-
tarwert, der zum Bewertungszeitpunkt dieses Ge-
schäftstages bestimmt worden ist, bearbeitet, wobei 
in diesem Fall der Handelstag in Bezug auf solche 
Kauf-, Rücknahme- oder Umtauschanträge der ge-
nannte Geschäftstag ist. Die Verwaltungsgesell-
schaft kann die Handelstage, die Bewertungszeit-
punkte oder die genannten Annahmefristen nach ei-
genem Ermessen ändern und zusätzliche Handels-
tage, Bewertungszeitpunkte und Annahmefristen 
festlegen. Der Verwaltungsrat wird den Anteilinha-
bern derartige Änderungen mitteilen. Falls der Ver-
waltungsrat die Ermittlung des Nettoinventarwerts 
wie unter „Aussetzung der Ausgabe, der Rück-
nahme und des Umtauschs von Anteilen und der 
Berechnung des Nettoinventarwerts“ beschrieben, 
ausgesetzt oder verschoben hat, wird der Nettoin-
ventarwert verwendet, der am nächsten Bewer-
tungszeitpunkt ermittelt wird. 

Kaufanträge werden grundsätzlich durch die Haupt-
vertriebsstelle oder die Händler am Eingangstag an 
die Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet, voraus-
gesetzt, der Kaufantrag geht vor Ablauf der Ein-
gangsfrist ein, die von der Geschäftsstelle der 
Hauptvertriebsstelle oder des Händlers, bei der der 
Auftrag platziert wird, jeweils festgelegt wird. Der 
Hauptvertriebsstelle und dem jeweiligen Händler ist 
es nicht gestattet, die Kaufanträge zurückzuhalten, 
um selbst von Kursänderungen zu profitieren. 
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Anteilklassen 

Der Höchstbetrag des etwaigen Ausgabeaufschla-
ges für die angebotenen Anteile wird in Teil I unter 
„Zusammenfassende Informationen“ angegeben. 
Die Hauptvertriebsstelle kann den Aufschlag in vol-
ler Höhe an Vertragshändler, mit denen sie Verein-
barungen getroffen hat, weitergeben. Sollte in einem 
Land, in dem die Anteile angeboten werden, auf-
grund von örtlichen Gesetzesvorschriften oder der 
dort üblichen Geschäftspraxis ein niedrigerer Aus-
gabeaufschlag als der unter „Zusammenfassende 
Informationen“ für den einzelnen Kaufantrag be-
zeichnete Aufschlag erforderlich oder zulässig sein, 
so ist die Hauptvertriebsstelle berechtigt, in dem be-
treffenden Land Anteile mit einem geringeren Aus-
gabeaufschlag zu verkaufen oder Händler zum Ver-
kauf von Anteilen mit einem solchen Aufschlag zu 
ermächtigen. Die Hauptvertriebsstelle bezieht ferner 
für bestimmte Anteilklassen eine Vertriebsgebühr in 
Höhe der unter „Zusammenfassende Informationen“ 
angegebenen Jahressätze des Gesamttagesdurch-
schnitts des Nettoinventarwerts des Portfolios, der 
der entsprechenden Anteilklasse zuzurechnen ist. 
Die Gebühr wird täglich gutgeschrieben und ist mo-
natlich nachträglich zahlbar. 

Für bestimmte Anteilklassen (wie die Anteile der 
Klasse B) wird in der entsprechenden Angebots-
währung ein Rücknahmeabschlag berechnet, falls 
der Anleger die Anteile innerhalb einer bestimmten 
Anzahl von Jahren nach dem Ausgabetag zurück-
gibt. Soweit nicht im jeweiligen Abschnitt in Teil I für 
die einzelnen Portfolios anderweitig angegeben wird 
der Abschlag nach dem Betrag in der Währung des 
Portfolios berechnet, der dem aktuellen Nettoinven-
tarwert oder, falls geringer, dem ursprünglichen 
Kaufpreis der zur Rücknahme vorgelegten Anteile 
entspricht, und danach an jedem Bewertungszeit-
punkt ggf. in der Angebotswährung zum jeweiligen 
Umtauschkurs ausgedrückt. Es wird kein Abschlag 
auf Anteile erhoben, die durch Wiederanlage von 
Ausschüttungen oder ausgeschütteten Veräuße-
rungsgewinnen erworben worden sind. Bei der Ent-
scheidung darüber, ob ein Rücknahmeabschlag 
vom Rücknahmeerlös abzuziehen ist, wird die Be-
rechnung nach der Methode vorgenommen, welche 
zur Anwendung des niedrigsten Satzes führt, wobei 
zu berücksichtigen ist, dass ein Auftrag eines Anle-
gers zur Rücknahme dieser Anteilklasse als für die 
Anteile des betreffenden Anlegers mit der längsten 
Haltedauer erteilt gilt. 

Die als Rücknahmeabschlag vereinnahmten Be-
träge werden an die Hauptvertriebsstelle abgeführt, 
die sie ganz oder teilweise zur Begleichung ihrer 
Aufwendungen für Dienstleistungen verwendet, die 
sie dem Fonds in Verbindung mit abschlagspflichti-
gen Anteilen und in Verbindung mit der Betreuung 
der Anteilinhaber durch die für den Verkauf und die 

Vermarktung zuständigen Mitarbeiter der Hauptver-
triebsstelle erbracht hat. Mit den Gesamteinnahmen 
aus Rücknahmeabschlag und Vertriebsgebühr soll 
der Vertrieb dieser Anteile durch die Hauptvertriebs-
stelle und die Händler finanziert werden, ohne dass 
beim Erwerb der Anteile ein Ausgabeaufschlag ent-
richtet werden muss. Die Verwaltungsgesellschaft 
und die Hauptvertriebsstelle behalten sich das 
Recht vor, die in bestimmten Hoheitsgebieten be-
rechneten Rücknahmeabschläge zu ändern. An-
teile, für die ein Rücknahmeabschlag erhoben wird, 
können nur mit Zustimmung der Verwaltungsgesell-
schaft und Hauptvertriebsstelle in Sammelkonten 
gehalten werden. 

Alle Anteile einer bestimmten Klasse sind bei ihrer 
Ausgabe hinsichtlich Rücknahme und Ausschüttun-
gen mit gleichen Rechten ausgestattet. Da auf die 
verschiedenen Klassen von Anteilen nicht die glei-
chen Gebühren erhoben werden, können die Netto-
inventarwerte je Anteil bei den verschiedenen Klas-
sen einzelner Portfolios voneinander abweichen. 

Der Fonds bietet (derzeit und künftig) für jedes Port-
folio verschiedene Anteilklassen mit unterschiedli-
chen Gebührenstrukturen und Zeichnungsbedin-
gungen an, um den Anforderungen bestimmter An-
leger gerecht zu werden oder sich den Marktgepflo-
genheiten oder Vorschriften bestimmter Hoheitsge-
biete anzupassen. Der Fonds behält sich das Recht 
vor, in einzelnen Hoheitsgebieten Anlegern nur eine 
oder mehrere Klassen von Anteilen zum Erwerb an-
zubieten. Der Fonds oder die Hauptvertriebsstelle 
sind auch berechtigt, für bestimmte Kategorien von 
Anlegern oder Transaktionen Normen festzusetzen, 
wonach nur der Ankauf einer bestimmten Klasse 
von Anteilen zugelassen oder die Vornahme von 
Anlagen auf diese beschränkt wird. Interessierte An-
leger sollten mit ihrem Finanzberater besprechen, 
welche Anteilklassen in ihrem Hoheitsgebiet verfüg-
bar sind und ihren Anlagebedürfnissen am besten 
gerecht werden. 

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass 
der Fonds berechtigt ist, zusätzlich zu den in diesem 
Prospekt beschriebenen Anteilklassen neue Anteil-
klassen aufzulegen und zu vertreiben, sofern die 
gleiche Kategorie von Anteilen bereits in dem betref-
fenden Portfolio existiert. Diese neu geschaffenen 
Anteilklassen werden bei der nächsten Aktualisie-
rung des Prospekts berücksichtigt.  

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Anteilklas-
sen ist unter www.alliancebernstein.com oder am 
eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft ver-
fügbar. 

Zusätzliche Informationen zu den Anteilklassen: 

ANTEILE DER KLASSE A 
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Anteile der Klasse A werden ausgewählten Händ-
lern bzw. von der Verwaltungsgesellschaft bestell-
ten Vertriebsstellen angeboten, die Anteile für ihre 
Kunden kaufen.  
 
Ein Teil der für die Anteile der Klasse A erhobenen 
Gebühr kann an Händler, Vertriebsstellen und/oder 
Plattformen für bestimmte Bestandspflege- und/o-
der Verwaltungsgebühren (soweit gesetzlich zuläs-
sig) gezahlt werden.  
 
Anteile der Klasse A stehen für den Vertrieb in der 
EU zur Verfügung, außer für den Vertrieb an (i) Mi-
FID-Vertriebsstellen, die unabhängige Beratungs-
dienste (z. B. unabhängige Finanzberater) oder 
Portfoliomanagementdienste (z. B. Anlageverwalter 
mit Ermessensspielraum) erbringen, oder (ii) Kun-
den, in deren Auftrag eine dieser oben genannten 
MiFID-Vertriebsstellen handelt.1 

ANTEILE DER KLASSE AW  
 

Anteile der Klasse AW sind erhältlich über Vertriebs-
stellen, deren Anleger zusammengenommen An-
teile im Wert von mehr als USD 500 Mio. am Portfo-
lio halten, und über andere Händler oder Vertriebs-
stellen nach dem Ermessen der Verwaltungsgesell-
schaft.  
 
Ein Teil der für die Anteile der Klasse AW erhobenen 
Gebühr kann an Händler, Vertriebsstellen und/oder 
Plattformen für bestimmte Bestandspflege- und/o-
der Verwaltungsgebühren (soweit gesetzlich zuläs-
sig) gezahlt werden. 
 
Anteile der Klasse AW stehen für den Vertrieb in der 
EU zur Verfügung, außer für den Vertrieb an (i) Mi-
FID-Vertriebsstellen, die unabhängige Beratungs-
dienste (z. B. unabhängige Finanzberater) oder 
Portfoliomanagementdienste (z. B. Anlageverwalter 
mit Ermessensspielraum) erbringen, oder (ii) Kun-
den, in deren Auftrag eine dieser oben genannten 
MiFID-Vertriebsstellen handelt.2 
 

                                                           

 
1  Unbeschadet des Vorstehenden steht eine solche Anteil-

klasse für den Vertrieb an Rechtsträger, die unabhängige 
Beratungs- oder Portfoliomanagementdienste anbieten, in 
der EU in dem Fall zur Verfügung, dass der betreffende 
Rechtsträger der Verwaltungsgesellschaft eine schriftliche 
Versicherung vorgelegt hat, dass alle von diesem Rechts-
träger in Bezug auf solche Anteilklassen erhaltenen Beträge 
vollständig dem/den Kunden des betreffenden Rechtsträ-
gers gutgeschrieben werden und dass kein/e Betrag/Be-
träge davon von dem betreffenden Rechtsträger einbehal-
ten werden; dies gilt jeweils nach Maßgabe des anwendba-
ren Rechts. 

 
 

ANTEILE DER KLASSE C 
 
Anteile der Klasse C werden ausgewählten Händ-
lern bzw. von der Verwaltungsgesellschaft bestell-
ten Vertriebsstellen angeboten, die Anteile für ihre 
Kunden kaufen.  
 
Ein Teil der für die Anteile der Klasse C erhobenen 
Gebühr kann an Händler, Vertriebsstellen und/oder 
Plattformen für bestimmte Bestandspflege- und/o-
der Verwaltungsgebühren (soweit gesetzlich zuläs-
sig) gezahlt werden.  
 
Anteile der Klasse C stehen für den Vertrieb in der 
EU zur Verfügung, außer für den Vertrieb an (i) 
Rechtsträger, die unabhängige Beratungsdienste (z. 
B. unabhängige Finanzberater) oder Portfolioma-
nagementdienste (z. B. Anlageverwalter mit Ermes-
sensspielraum) erbringen, oder (ii) Kunden, in deren 
Auftrag eine dieser oben genannten MiFID-Ver-
triebsstellen handelt2. 
 
ANTEILE DER KLASSE F 
 
Anteile der Klasse F werden institutionellen Anle-
gern angeboten.  
 
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der EU wird 
kein Teil der für Anteile der Klasse F erhobenen Ge-
bühren an Dritte wie beispielsweise Händler oder 
Vertriebsstellen gezahlt, mit Ausnahme von Be-
standspflege- und/oder Verwaltungsgebühren (so-
fern gesetzlich zulässig), einschließlich Zahlungen 
an Plattformen. Demzufolge stehen Anteile der 
Klasse F in der EU Rechtsträgern, die unabhängige 
Portfoliomanagementdienste (z. B. Anlageverwalter 
mit Ermessensspielraum) erbringen, oder für Kun-
den, in deren Auftrag einer dieser oben genannten 
Rechtsträger handelt, zur Verfügung. 
 
Für Anteile der Klasse F wird kein Ausgabeauf-
schlag oder Rücknahmeabschlag (CDSC) erhoben.  
 
ANTEILE DER KLASSE E 
 

2 Unbeschadet des Vorstehenden steht eine solche Anteil-
klasse für den Vertrieb an Rechtsträger, die unabhängige 
Beratungs- oder Portfoliomanagementdienste anbieten, in 
der EU in dem Fall zur Verfügung, dass der betreffende 
Rechtsträger der Verwaltungsgesellschaft eine schriftliche 
Versicherung vorgelegt hat, dass alle von diesem Rechts-
träger in Bezug auf solche Anteilklassen erhaltenen Beträge 
vollständig dem/den Kunden des betreffenden Rechtsträ-
gers gutgeschrieben werden und dass kein/e Betrag/Be-
träge davon von dem betreffenden Rechtsträger einbehal-
ten werden; dies gilt jeweils nach Maßgabe des anwendba-
ren Rechts. 
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Anteile der Klasse E werden ausgewählten Händ-
lern bzw. von der Verwaltungsgesellschaft bestell-
ten Vertriebsstellen angeboten, die Anteile für ihre 
Kunden kaufen.  
 
Ein Teil der für die Anteile der Klasse E erhobenen 
Gebühr kann an Händler, Vertriebsstellen und/oder 
Plattformen für bestimmte Unterhaltungs- und/oder 
Verwaltungsgebühren (soweit gesetzlich zulässig) 
gezahlt werden.  
 
 

Für Anteile der Klasse E wird kein Ausgabeauf-
schlag erhoben.  
 
Anteile der Klasse E stehen für den Vertrieb in der 
EU nicht zur Verfügung.  
 
ANTEILE DER KLASSE I 
 
Anteile der Klasse I werden folgenden Anlegern an-
geboten: (i) Privatanlegern und institutionellen Anle-
gern, die Anteile über Händler oder Vertriebsstellen 
kaufen, die separate Gebührenvereinbarungen mit 
diesen Anlegern abgeschlossen haben, (ii) Produkt-
vehikeln, die Anteile unmittelbar oder im Namen ei-
nes Endanlegers erwerben und von diesem Anleger 
eine Gebühr auf Produktebene verlangen, und (iii) 
anderen Anlegern im Ermessen der Verwaltungsge-
sellschaft, wenn ein solches Angebot bzw. ein sol-
cher Verkauf außerhalb der EU erfolgt.  
 
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der EU wird 
kein Teil der in Bezug auf Anteile der Klasse I von 
der Verwaltungsgesellschaft erhobenen Gebühren 
an Händler und/oder Vertriebsstellen gezahlt, mit 
Ausnahme von Bestandspflege- und/oder Verwal-
tungsgebühren (sofern gesetzlich zulässig), ein-
schließlich Zahlungen an Plattformen. Demzufolge 
stehen Anteile der Klasse I innerhalb der EU zur 
Verfügung für den Kauf durch (oder im Auftrag von) 
Kunden von (i) Händlern und/oder Vertriebsstellen, 
die unabhängige Beratungsdienste (z. B. unabhän-
gige Finanzberater) oder Portfoliomanagement-
dienste (z. B. Anlageverwalter mit Ermessensspiel-
raum) erbringen, und von (ii) Händlern und/oder 
Vertriebsstellen, die Anteile der Klasse I im Auftrag 
ihrer Kunden kaufen, sofern es diesen Händlern 
und/oder Vertriebsstellen gemäß einer Vereinba-
rung mit ihren Kunden oder aufgrund geltender ge-
setzlicher Bestimmungen verboten ist, Zahlungen 
von Dritten einzubehalten. 
 

ANTEILE DER KLASSE L 
 
Anteile der Klasse L werden ausgewählten Händ-
lern bzw. von der Verwaltungsgesellschaft bestell-
ten Vertriebsstellen angeboten, die Anteile für ihre 
Kunden kaufen.  

 
Ein Teil der für die Anteile der Klasse L erhobenen 
Gebühr kann an Händler, Vertriebsstellen und/oder 
Plattformen für bestimmte Unterhaltungs- und/oder 
Verwaltungsgebühren (soweit gesetzlich zulässig) 
gezahlt werden.  
 
Anteile der Klasse L stehen für den Vertrieb in der 
EU zur Verfügung, außer für den Vertrieb an (i) Mi-
FID-Vertriebsstellen, die unabhängige Beratungs-
dienste (z. B. unabhängige Finanzberater) oder 
Portfoliomanagementdienste (z. B. Anlageverwalter 
mit Ermessensspielraum) erbringen, oder (ii) Kun-
den, in deren Auftrag eine dieser oben genannten 
MiFID-Vertriebsstellen handelt.2 
 
ANTEILE DER KLASSE N 
 
Anteile der Klasse N werden ausgewählten Händ-
lern bzw. von der Verwaltungsgesellschaft bestell-
ten Vertriebsstellen angeboten, die Anteile für ihre 
Kunden kaufen. 
 
Ein Teil der für die Anteile der Klasse N erhobenen 
Gebühr kann an Händler, Vertriebsstellen und/oder 
Plattformen für bestimmte Bestandspflege- und/o-
der Verwaltungsgebühren (soweit gesetzlich zuläs-
sig) gezahlt werden.  
  
Anteile der Klasse N stehen für den Vertrieb in der 
EU zur Verfügung, außer für den Vertrieb an (i) 
Rechtsträger, die unabhängige Beratungsdienste (z. 
B. unabhängige Finanzberater) oder Portfolioma-
nagementdienste (z. B. Anlageverwalter mit Ermes-
sensspielraum) erbringen, oder (ii) Kunden, in deren 
Auftrag einer dieser oben genannten Rechtsträger 
handelt2. 
 
ANTEILE DER KLASSE S 
 
Anteile der Klasse S werden institutionellen Anle-
gern angeboten, die mit der Verwaltungsgesell-
schaft eine Vereinbarung geschlossen haben und 
denen die Anlageverwaltungsgebühren getrennt be-
rechnet werden. 
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der EU wird 
kein Teil der für Anteile der Klasse S erhobenen Ge-
bühren an Dritte wie beispielsweise Händler oder 
Vertriebsstellen gezahlt, mit Ausnahme von Be-
standspflege- und/oder Verwaltungsgebühren (so-
fern gesetzlich zulässig), einschließlich Zahlungen 
an Plattformen. Demzufolge stehen Anteile der 
Klasse S in der EU Rechtsträgern, die unabhängige 
Portfoliomanagementdienste (z. B. Anlageverwalter 
mit Ermessensspielraum) erbringen, oder für Kun-
den, in deren Auftrag einer dieser oben genannten 
Rechtsträger handelt, zur Verfügung. 
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ANTEILE DER KLASSE S1 
 
Anteile der Klasse S1 werden institutionellen Anle-
gern angeboten.  
 
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der EU wird 
kein Teil der für Anteile der Klasse S1 erhobenen 
Gebühren an Dritte wie beispielsweise Händler oder 
Vertriebsstellen gezahlt, mit Ausnahme von Be-
standspflege- und/oder Verwaltungsgebühren (so-
fern gesetzlich zulässig), einschließlich Zahlungen 
an Plattformen. Demzufolge stehen Anteile der 
Klasse S1 in der EU Rechtsträgern, die unabhän-
gige Portfoliomanagementdienste (z. B. Anlagever-
walter mit Ermessensspielraum) erbringen, oder für 
Kunden, in deren Auftrag einer dieser oben genann-
ten Rechtsträger handelt, zur Verfügung. 
 
ANTEILE DER KLASSE W 
 
Anteile der Klasse W sind erhältlich über (i) Ver-
triebsstellen, (a) die eigenständige Gebührenverein-
barungen mit ihren Anlegern geschlossen haben 
und (b) deren Anleger zusammengenommen An-
teile im Wert von mehr als USD 500 Mio. am Portfo-
lio halten, und (ii) über andere Händler oder Ver-
triebsstellen nach dem Ermessen der Verwaltungs-
gesellschaft. 
 
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der EU wird 
kein Teil der für Anteile der Klasse W erhobenen Ge-
bühren an Dritte wie beispielsweise Händler oder 
Vertriebsstellen gezahlt, mit Ausnahme von Be-
standspflege- und/oder Verwaltungsgebühren (so-
fern gesetzlich zulässig), einschließlich Zahlungen 
an Plattformen. Demzufolge stehen Anteile der 
Klasse W in der EU Rechtsträgern, die unabhängige 
Portfoliomanagementdienste (z. B. Anlageverwalter 
mit Ermessensspielraum) erbringen, oder für Kun-
den, in deren Auftrag einer dieser oben genannten 
Rechtsträger handelt, zur Verfügung. 
 
ANTEILE DER KLASSE Z 
 
Anteile der Klasse Z sind für Anlagen vorbehalten, 
die durch AB-Fonds getätigt werden. Eine oder 
mehrere Anteilklassen des Portfolios, die in einer 
bestimmten Währung angeboten werden (jeweils 
eine „Angebotswährung“), können in Bezug auf 
diese Angebotswährung abgesichert werden. Eine 
solche Anteilklasse wird als „Hedged-Anteilklasse“ 
bezeichnet. 

Darüber hinaus können eine oder mehrere der An-
teilklassen eines Portfolios, wie im Folgenden näher 
erläutert, die Währungsrisiken der dem Portfolio zu-
grunde liegenden Vermögenswerte, bei denen die 

Währungsposition von der Angebotswährung ab-
weicht, gegenüber der Angebotswährung absichern 
(eine „Portfolio-Hedged-Anteilklasse“). 

Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) 

Zweck einer Hedged-Anteilklasse ist es, dem Anle-
ger einen stärker mit der Basiswährung des Portfo-
lios korrelierenden Ertrag zu bieten, indem die Aus-
wirkungen von Wechselkursschwankungen zwi-
schen der Basiswährung des Portfolios (z. B. US-
Dollar) und der jeweiligen Angebotswährung unter 
Berücksichtigung praktischer Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten verringert werden. Durch die 
angewandte Absicherungsstrategie kann das Wäh-
rungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portfo-
lios und der Angebotswährung zwar verringert wer-
den, eine vollständige Eliminierung dieses Risikos 
ist jedoch unter Umständen nicht möglich. 

Zwar können sich die jeweils eingesetzten Absiche-
rungsstrategien für die Portfolios, die Hedged-An-
teilklassen anbieten, voneinander unterscheiden, 
die Umrechnung der Summe der Nettozeichnungs-
beträge einer bestimmten Hedged-Anteilklasse er-
folgt jedoch grundsätzlich zum maßgeblichen Devi-
senkassakurs. Gleichzeitig schließt der Anlagever-
walter einen Devisenterminkontrakt in gleicher Höhe 
ab. Anschließend wird das Sicherungsgeschäft 
(„Hedge“) überwacht und jeweils unter Berücksichti-
gung der sich aus den Anlegertransaktionen erge-
benden Nettozeichnungen/-rücknahmen und des 
Nettoinventarwerts der betreffenden Hedged-Anteil-
klasse angepasst. Die Effektivität eines Sicherungs-
geschäftes hängt unter anderem davon ab, inwie-
fern es dem Anlageverwalter gelingt, einen Devisen-
terminkontrakt abzuschließen, mit dem eine Gegen-
position aufgebaut werden kann, die dem aktuells-
ten Wert der der Hedged-Anteilklasse zurechenba-
ren Vermögenswerte des Portfolios entspricht. Wäh-
rend der Laufzeit jedes Devisenterminkontrakts wer-
den alle Gewinne oder Verluste in Bezug auf die 
Terminposition dem täglichen Nettoinventarwert der 
Hedged-Anteilklasse zugerechnet und bei der Ab-
wicklung des betreffenden Devisenterminkontrakts 
realisiert. Anschließend wird bezüglich dieser Ter-
minpositionen ein neuer Devisenterminkontrakt ab-
geschlossen, wodurch das Sicherungsgeschäft fort-
gesetzt wird (rollierende Absicherung). 

Es wird eine enge Korrelation zwischen den Erträ-
gen der Hedged-Anteilklassen, die auf eine Ange-
botswährung lauten, und den Erträgen der Anteil-
klassen, die auf die Basiswährung des Portfolios 
lauten, angestrebt. Eine hundertprozentige Korrela-
tion dieser Erträge kann jedoch aufgrund verschie-
dener Faktoren nicht erzielt werden. Zu diesen Fak-
toren gehören u.a. kurzfristige Zinsunterschiede, die 
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Tatsache, dass nicht realisierte Gewinne/Verluste 
aus Devisenterminpositionen erst bei Realisierung 
der Gewinne/Verluste investiert werden, der vorge-
gebene Hedging-Quotient (hedge ratio) und die vom 
Anlageverwalter gewählte Abweichung (die Abwei-
chung dient der Vermeidung höherer Transaktions-
kosten im Zusammenhang mit der Durchführung ei-
ner großen Anzahl kleinerer Hedge-Anpassungen, 
führt jedoch auch zu geringfügigen Über-/Untersi-
cherungen), die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt 
der Hedge-Anpassungen an den Marktwert und 
dem Bewertungszeitpunkt des Portfolios, und die 
dem Hedging zuzurechnenden Transaktionskosten. 

Diese Absicherungstransaktionen für die Hedged-
Anteilklassen werden kontinuierlich durchgeführt, 
sowohl bei sinkendem als auch bei steigendem Wert 
der Angebotswährung der Hedged-Anteilklasse im 
Verhältnis zum Wert anderer Währungen. Dadurch 
bietet der Einsatz von Hedging-Strategien Anlegern 
der betreffenden Hedged-Anteilklasse tendenziell 
einen Schutz, wenn der Wert der Angebotswährung 
der Hedged-Anteilklasse im Verhältnis zum Wert der 
Basiswährung des Portfolios steigt. Andererseits 
wird dies die Anleger tendenziell jedoch auch daran 
hindern, von einem etwaig steigenden Wert der An-
gebotswährung der Hedged-Anteilklasse gegen-
über der Basiswährung des Portfolio zu profitieren. 

Hedged-Anteilklassen haben keinen Einfluss auf die 
Anlageverwaltung der dem Portfolio zugrunde lie-
genden Vermögenswerte, da nur der Nettoinventar-
wert der Hedged-Anteilklassen und nicht die dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte ge-
genüber der Angebotswährung abgesichert werden.  

Im Unterschied zu den den Hedged-Anteilklassen 
zugrunde liegenden Motiven können einzelne Port-
folios im Rahmen ihrer Anlagestrategie Währungsri-
siken aus bestimmten oder sämtlichen dem jeweili-
gen Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerten 
gegenüber der Basiswährung dieses Portfolios ganz 
oder teilweise absichern, sofern dies in der Be-
schreibung der Anlagestrategie des betreffenden 
Portfolios in Teil I dieses Prospekts vorgesehen ist. 
Diese Art von Hedging (d. h. die Absicherung des 
Währungsrisikos der Anlagen eines Portfolios ge-
genüber der Basiswährung des Portfolios) erfolgt 
unabhängig von den in diesem Kapitel beschriebe-
nen Hedging-Transaktionen, die sich ausschließlich 
auf Hedged-Anteilklassen beziehen, und steht damit 
in keinerlei Zusammenhang. 

Soweit ein bestimmtes Portfolio Hedged-Anteilklas-
sen anbietet und gleichzeitig das mit bestimmten o-
der sämtlichen diesem Portfolio zugrunde liegenden 
Vermögenswerten verbundene Währungsrisiko ge-
genüber der Basiswährung des Portfolios ganz oder 

teilweise absichert, könnten in diesem Zusammen-
hang Kosten bzw. gewisse Ineffizienzen entstehen.  

Schließlich sollten die Anteilinhaber sich darüber im 
Klaren sein, dass der Leverage-Grad bei Anteilklas-
sen mit Währungsabsicherung (Hedged-Anteilklas-
sen) automatisch höher ist als der für das jeweilige 
Portfolio angegebene erwartete Leverage. Der er-
wartete Leverage-Grad berücksichtigt nicht die für 
die Anteilklassen mit Währungsabsicherung 
(Hedged-Anteilklassen) eingegangenen Absiche-
rungsgeschäfte. 

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass 
der Fonds berechtigt ist, zusätzlich zu den in diesem 
Prospekt beschriebenen jeweils neue Hedged-An-
teilklassen zu schaffen und zu vertreiben. Diese neu 
geschaffenen Hedged-Anteilklassen werden bei der 
nächsten Aktualisierung des Prospekts berücksich-
tigt.  

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Anteilklas-
sen ist unter www.alliancebernstein.com oder am 
Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

 

Portfolio-Hedged-Anteilklassen 

Portfolio-Hedged-Anteilklassen bieten Anlegern 
Vorteile, da sie zusätzlich die zugrunde liegenden 
Anlagewährungen des Portfolios berücksichtigen 
und die Währungen der zugrunde liegenden Vermö-
genswerte des Portfolios, die nicht der Angebots-
währung entsprechen, direkt gegenüber der Ange-
botswährung absichern. 

Da Portfolio-Hedged-Anteilklassen den Anlegern 
eine Rendite bieten möchten, die stärker an der 
Rendite der dem Portfolio zugrunde liegenden Ver-
mögenswerte ausgerichtet ist, generiert die Anteil-
klasse ein Renditeprofil, das sich von allen Anteil-
klassen, die auf die Basiswährung oder die gleiche 
(nicht abgesicherte) Angebotswährung lauten, oder 
von einer auf die gleiche Angbotswährung lauten-
den Hedged-Anteilklasse, unterscheidet. 

Sofern nicht anders angegeben, gelten alle vorste-
henden Ausführungen zu Hedged-Anteilklassen 
auch für Portfolio-Hedged-Anteilklassen und sind so 
zu verstehen, dass sie sich auf die Sicherungsver-
einbarungen zwischen der Angebotswährung der 
Anteilklasse und den Währungspositionen der dem 
Portfolio zugrunde liegenden Vermögenswerte be-
ziehen. Darüber hinaus sichern Portfolio-Hedged-
Anteilklassen das Währungsrisiko von zugrunde lie-
genden Vermögenswerten, die auf die Angebots-
währung der Anteilklassen lauten, nicht ab. 

Zur Klarstellung: Der Betrag der Nettozeichnungen/-
rücknahmen einer bestimmten Portfolio-Hedged-
Anteilklasse wird in der Regel zum anwendbaren 
Kassakurs in die Basiswährung des Portfolios um-
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gerechnet, auch wenn ein Teil des zugrunde liegen-
den Vermögens des Portfolios auf die Angebots-
währung lautet und daher eine Umrechnung eines 
Teils des Nettobetrags der Zeichnungen/Rücknah-
men nicht erforderlich oder im besten Interesse des 
Portfolios ist. Portfolio-Hedged-Anteilklassen setzen 
mehrere Absicherungsgeschäfte ein, da die zu-
grunde liegenden Vermögenswerte des Portfolios 
auf mehrere Währungen lauten. 

 

Teilgesicherte Anteilklassen (PH-Anteilklassen) 

Für eine oder mehrere Anteilklassen eines Portfo-
lios, die in einer bestimmten Währung angeboten 
werden (jeweils eine „Ankerwährung“), wird eine be-
stimmte Hedge-Ratio in Bezug auf diese Ankerwäh-
rung festgelegt. Bei diesen Anteilklassen handelt es 
sich um teilgesicherte (sog. Partially Hedged - „PH-
“) Anteilklassen, bei denen ein ausgeglichenes Ver-
hältnis zwischen den erwarteten Erträgen des Port-
folios, seiner Volatilität und/oder Inflationsanfällig-
keit in Bezug auf die Ankerwährung der betreffen-
den PH-Anteilklasse angestrebt wird. Die einge-
setzte Absicherungsstrategie ist nicht darauf ausge-
richtet, das Währungsrisiko zwischen der Basiswäh-
rung des Portfolios und der Ankerwährung zu elimi-
nieren. 

Die jeweils für eine bestimmte PH-Anteilklasse ein-
gesetzte Absicherungsstrategie kann bei den ver-
schiedenen Portfolios, die PH-Anteilklassen anbie-
ten, variieren. Grundsätzlich wird jedoch der Betrag 
der Nettozeichnungen einer teilgesicherten 
(PH-)Anteilklasse zum jeweils maßgeblichen Kassa-
kurs in die Basiswährung des Portfolios umge-
tauscht. Gleichzeitig wird das Portfolio einen festen 
Anteil des Nettoinventarwerts aus der Basiswährung 
über einen Devisenterminkontrakt in der Ankerwäh-
rung absichern (Hedge). Der Hedge wird danach 
überwacht und kann gegebenenfalls unter Berück-
sichtigung der Nettozu- und -abflüsse sowie des 
Nettoinventarwerts der jeweiligen PH-Anteilklasse 
angepasst werden. Innerhalb der Laufzeit jedes De-
visenterminkontrakts werden etwaige Gewinne oder 
Verluste aus diesem Kontrakt im täglichen Nettoin-
ventarwert der PH-Anteilklasse berücksichtigt. 
Diese Terminpositionen sind rollierende Positionen 
(von einem Devisenterminkontrakt zum nächsten), 
durch die die Aufrechterhaltung des hier beschrie-
benen Hedge sichergestellt ist.  

Da die Anlageverwaltung des zugrunde liegenden 
Portfolios unabhängig vom Absicherungsmechanis-
mus der PH-Anteilklasse erfolgt, wird die effektive 
Position in der Basiswährung und in der Ankerwäh-
rung im Laufe der Zeit je nach Einschätzung dieser 
Währungen durch den Anlageverwalter jeweils vari-

ieren. Lediglich der Nettoinventarwert der PH-Anteil-
klasse wird in einem festgelegten Verhältnis abgesi-
chert, nicht jedoch die zugrunde liegenden Vermö-
genswerte des Portfolios.  

Im Gegensatz zu den den PH-Anteilklassen zu-
grunde liegenden Prinzipien kann die jeweilige An-
lagestrategie des Portfolios auf die vollständige oder 
teilweise Absicherung von Währungsrisiken im Zu-
sammenhang mit allen oder einem Teil der zu-
grunde liegenden Vermögenswerte des Portfolios 
gegenüber seiner Basiswährung abzielen, soweit 
dies in der Beschreibung einer bestimmten Anlage-
strategie in Teil I für ein Portfolio vorgesehen ist. 
Diese Form der Absicherung (Hedging) (d. h. Absi-
cherung der Währungspositionen der Anlagen eines 
Portfolios gegenüber der Basiswährung des Portfo-
lios) erfolgt getrennt - und unabhängig - von den in 
diesem Abschnitt ausgeführten Aktivitäten der PH-
Anteilklassen.  

Soweit ein bestimmtes Portfolio PH-Anteilklassen 
anbietet und außerdem eine vollständige oder teil-
weise Absicherung des Währungsrisikos in Bezug 
auf alle oder einen Teil der zugrunde liegenden Ver-
mögenswerte des Portfolios gegenüber der Basis-
währung des Portfolios anstrebt, können daraus 
Kosten und Ineffizienzen entstehen. 

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass 
der Fonds berechtigt ist, zusätzlich zu den in diesem 
Prospekt beschriebenen jeweils neue PH-Anteil-
klassen aufzulegen und zu vertreiben. Diese neu 
aufgelegten PH-Anteilklassen werden bei der 
nächsten Aktualisierung des Prospekts berücksich-
tigt. 

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Anteilklas-
sen ist unter www.alliancebernstein.com oder am 
Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

Ausgabe und Abwicklung 

Die Zahlung für gezeichnete Anteile muss bei An-
tragstellung durch den Anleger erfolgen, da der An-
trag erst angenommen wird, wenn der Eingang der 
Zahlung für die zu kaufenden Anteile festgestellt ist. 
Falls die Zeichnung oder der Kauf von Anteilen 
durch oder über einen ermächtigten Vertriebshänd-
ler oder die Hauptvertriebsstelle erfolgt, sind die 
Zahlungen innerhalb von drei Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag (sofern in Teil I in den 
Einzelheiten zu den Portfolios für ein bestimmtes 
Portfolio nichts Abweichendes angegeben ist) und 
gemäß der von diesem Händler aufgestellten und 
von der Hauptvertriebsstelle und dem Fonds geneh-
migten Verfahren zu erbringen. In verschiedenen 
Hoheitsgebieten, in denen die Anteile verkauft wer-
den, können unterschiedliche Zahlungsfristen gel-
ten. Zahlungen für Anteile, die direkt vom Fonds be-
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zogen werden, sind an das im Antragsformular an-
gegebene Konto des Fonds zu überweisen. Nach 
Eingang der Zahlung beim Fonds gibt die Verwal-
tungsgesellschaft ganze Anteile und Bruchteilsan-
teile sowie (auf Antrag) Anteilzertifikate aus. Dem 
Anleger werden die diesbezüglichen Bestätigungen 
zugeschickt. Die Zahlung für die Anteile und den et-
waigen Ausgabeaufschlag hat in einer Angebots-
währung zu erfolgen. 

Kaufbestätigungen und Anteilzertifikate 

An dem Geschäftstag nach Ausgabe der Anteile 
wird dem Anleger eine Kaufbestätigung zuge-
schickt, in der alle Einzelheiten der Transaktion an-
gegeben sind. Alle Anteile werden als Namensan-
teile ausgegeben und die Eintragung im Anteilregis-
ter des Fonds, das von der Transferstelle für das 
entsprechende Portfolio unterhalten wird, gilt als Ei-
gentumsnachweis. Der Fonds behandelt den einge-
tragenen Anteilinhaber als uneingeschränkten wirt-
schaftlichen Eigentümer. Wird beim Kaufantrag 
nicht ausdrücklich die Ausstellung von Anteilzertifi-
katen beantragt, werden die Anteile ohne Anteilzer-
tifikat ausgegeben. Die Form ohne Zertifikate er-
möglicht es dem Fonds, Rücknahmeinstruktionen 
ohne unnötige Verzögerung durchzuführen; der Ver-
waltungsrat empfiehlt den Anlegern daher, ihre An-
teile ohne Anteilzertifikat zu halten. Beantragt ein 
Anleger die Ausgabe von Anteilzertifikaten, werden 
diese an ihn oder (auf sein Risiko) an einen von ihm 
benannten Bevollmächtigten übersandt, und zwar in 
der Regel innerhalb von 28 Tagen nach Beendigung 
des Registriervorgangs bzw. nach der erfolgten 
Übertragung. 

AB-Fonds-Konto und Kontonummer 

Nach Annahme des Antragsformulars eines Erstan-
legers eines AB-Fonds richtet die Transferstelle in 
ihrem Datenverarbeitungssystem für die Anteilinha-
ber ein Konto ein, in dem die Anteile des Anlegers 
an einem AB-Fonds erfasst werden. Dieses Konto 
spiegelt den Anteilbestand des Anlegers an dem je-
weiligen AB-Fonds wider. Ein AB-Fonds-Konto lau-
tet auf die Angebotswährung der ersten Zeichnung 

des Anlegers in einen AB-Fonds. Ein AB-Fonds-
Konto kann nur in einer Währung denominiert sein 
und zeichnet somit nur Bestände von Anteilen auf, 
die auf dieselbe Währung lauten. Für Anleger, die 
Anteile in verschiedenen Angebotswährungen hal-
ten möchten, werden daher mehrere AB-Fonds-
Konten eingerichtet und diese Anleger erhalten für 
jedes Konto einen getrennten Auszug. Anlegern 
wird für jedes eingerichtete AB-Fonds-Konto eine 
Nummer zugewiesen und diese Nummer, zusam-
men mit den Angaben zum jeweiligen Anleger, stellt 
einen Identitätsnachweis dar. Der Anleger sollte 
diese Kontonummer bei allen seinen Transaktionen 
in Bezug auf Anteile angeben, die in diesen AB-
Fonds-Konten gehalten werden. Jegliche Änderung 
in den Angaben zur Person des Anlegers, Verlust 
der Nummer für ein AB-Fonds-Konto oder der An-
teilzertifikate ist der Transferstelle umgehend schrift-
lich mitzuteilen. Der Fonds behält sich das Recht 
vor, eine Freistellung oder Verifizierung, die von ei-
ner Bank, einem Aktionär oder einer sonstigen Par-
tei, die ihm geeignet erscheint, gegengezeichnet ist, 
zu verlangen, ehe er entsprechende Anweisungen 
entgegennimmt. 

Zeichnung gegen Sacheinlage 

Der Fonds kann nach seinem Ermessen Wertpa-
piere als Zahlung für Anteile annehmen, sofern 
diese Wertpapiere mit der Anlagepolitik des Anlage-
verwalters im Einklang sind und nicht zu einer Ver-
letzung der Anlageziele und der Anlagepolitik des 
betreffenden Portfolios oder der Anlagebeschrän-
kungen des Fonds führen. In einem solchen Fall ist 
ein Prüfbericht eines Wirtschaftsprüfers einzuholen, 
um den Wert der Sacheinlage zu ermitteln. Aufwen-
dungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung 
dieses Berichts entstehen, sowie sonstige Aufwen-
dungen in Verbindung mit einer Zeichnung gegen 
Sacheinlage sind von dem Zeichner, der sich für 
diese Zahlungsweise entschieden hat, zu tragen 
bzw. durch den Fonds, wenn der quantifizierbare 
Nutzen für den Fonds die Kosten des Prüfberichts 
übersteigt. 
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Rücknahme von Anteilen 

Die Anteilinhaber können ihre Anteile an jedem Ge-
schäftstag über die Hauptvertriebsstelle oder einen 
beauftragten Händler oder im Wege eines unwider-
ruflichen Rücknahmeantrags per Telefax oder Post 
an die Verwaltungsgesellschaft oder ihren Beauf-
tragten einlösen. Im Rücknahmeantrag sind der 
Name des Fonds und des Portfolios, die Anteil-
klasse, die Anzahl der zurückzunehmenden Anteile 
oder der Gesamtwert der zurückzunehmenden An-
teile (in der Angebotswährung, die der Anteilinhaber 
für den Kauf der Anteile gewählt hat), zusammen mit 
dem im Anteilregister des Fonds eingetragenen Na-
men des Anteilinhabers und der Nummer des AB-
Fonds-Kontos (für diese Angebotswährung) eindeu-
tig anzuzeigen. Die Zahlung des Rücknahmeerlöses 
erfolgt in der Angebotswährung, auf die das AB-
Fonds-Konto des Anteilinhabers lautet. 

Wenn ein AB-Fonds-Konto eines Anteilinhabers 
durch einen Rücknahmeantrag auf unter $ 1.000 (o-
der auf einen entsprechenden Betrag in einer ande-
ren Angebotswährung, je nach der Währung, auf die 
das AB-Fonds-Konto des Anteilinhabers lautet) 
sinkt, kann dieser Rücknahmeantrag als Antrag auf 
Rücknahme des gesamten Bestandes des AB-
Fonds-Kontos des Anteilinhabers behandelt wer-
den. 

Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventar-
wert je Anteil in der entsprechenden Angebotswäh-
rung der betreffenden Anteilklasse, der für den je-
weiligen Handelstag zum Bewertungszeitpunkt er-
mittelt wird, d. h. um 16.00 Uhr US Eastern Time an 
dem entsprechenden Handelstag, soweit in dem je-
weiligen Abschnitt in Teil I für ein bestimmtes Port-
folio nichts Anderes bestimmt ist. Rücknahmean-
träge für einen bestimmten Handelstag werden bis 
zum Ablauf der Annahmefrist (wie im entsprechen-
den Abschnitt in Teil I für die einzelnen Portfolios an-
gegeben) für diesen Handelstag angenommen. Gül-
tige und vollständige Rücknahmeanträge, die inner-
halb dieses Zeitrahmens eingehen, werden in der 
Regel an diesem Handelstag wie vorstehend ange-
geben zum Rücknahmepreis bearbeitet. Rücknah-
meanträge, die nach Ablauf der Annahmefrist (wie 
im entsprechenden Abschnitt in Teil I für die einzel-
nen Portfolios angegeben) eingehen, werden am 
nächsten Geschäftstag zu dem zum Bewertungs-
zeitpunkt an diesem Geschäftstag bestimmten Net-
toinventarwert bearbeitet. In diesem Fall gilt dieser 
Geschäftstag als der Handelstag für den Rücknah-
meantrag. Der Rücknahmepreis der Anteile kann 
abhängig vom Nettoinventarwert, der für einen be-
stimmten Handelstag ermittelt wird, höher oder nied-
riger sein als der Preis, der bei der Zeichnung für 
diese Anteile entrichtet wurde. 

Der Rücknahmeerlös (d. h. der Rücknahmepreis ab-
züglich eines etwaigen Rücknahmeabschlags) wird 
von der Verwahrstelle oder ihren Beauftragten nor-
malerweise (sofern nicht in Teil I für ein Portfolio ab-
weichend geregelt) spätestens drei Geschäftstage 
nach dem betreffenden Handelstag auf das Konto 
des betreffenden eingetragenen Anteilinhabers in 
der jeweiligen Angebotswährung gezahlt, sofern (i) 
ein Rücknahmeantrag in adäquater Form bei der 
Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Beauftragten 
eingegangen ist und (ii) die Zertifikate (falls ausge-
stellt) für die zurückzunehmenden Anteile bei dem 
Verwaltungsrat oder seinen Beauftragten vor dem 
Bewertungszeitpunkt dieses Handelstags eingegan-
gen sind. Sofern in Ausnahmefällen die Liquidität 
des Fonds nicht ausreicht, um die Zahlungen oder 
die Rücknahmen innerhalb dieser Frist durchzufüh-
ren, erfolgen die Zahlungen unbeschadet der vor-
stehenden Bestimmungen so bald wie nach ver-
nünftigen Maßstäben möglich danach, jedoch ohne 
Zinsen. Zahlungen können nur an den eingetrage-
nen Eigentümer der Anteile geleistet werden; Zah-
lungen an Dritte sind nicht möglich. Zahlungen erfol-
gen per Überweisung. Es wird darauf hingewiesen, 
dass sich die Zahlung von Rücknahmeerlösen ver-
zögern kann, wenn die Anteilinhaber oder ihre Fi-
nanzberater der Verwaltungsgesellschaft oder ihren 
Beauftragten nicht die gesamten erforderlichen Un-
terlagen im Original auf dem Postweg haben zukom-
men lassen. Das Original des vom Anleger ausge-
füllten Antragsformulars hat die Überweisungsan-
weisungen zu enthalten. Ist dies nicht der Fall, ver-
langt der Verwaltungsrat oder seine Beauftragten, 
dass die Überweisungsanweisungen bei dem Ver-
waltungsrat oder seinen Beauftragten auf dem Post-
weg oder per Telefax eingehen (und von diesen be-
stätigt werden), bevor die Überweisung der Rück-
nahmeerlöse veranlasst wird.  

Der Verwaltungsrat bemüht sich sicherzustellen, 
dass an jedem Handelstag in jedem Portfolio genü-
gend Liquidität vorhanden ist, so dass die Anteile 
normalerweise unverzüglich an dem Tag eingelöst 
werden können, an dem die Anteilinhaber die Rück-
nahme beantragen. Der Verwaltungsrat kann die 
Rücknahme von Anteilen jedoch einschränken, 
wenn bei dem Fonds an einem Handelstag Rück-
nahmeanträge für mehr als 10 % der an diesem Tag 
umlaufenden Anteile am betreffenden Portfolio (o-
der ein niedrigerer Prozentsatz, wenn dies in Teil I 
in der Beschreibung für das betreffende Portfolio an-
gezeigt ist) eingehen. In diesem Fall erfolgt eine an-
teilige Rücknahme der Anteile am Portfolio. Jeder 
Teil eines Rücknahmeantrags, der aufgrund der 
Ausübung dieser Befugnis seitens oder namens des 
Verwaltungsrats nicht ausgeführt wird, wird so be-
handelt, als ob der Antrag zum nächsten und zu den 
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nachfolgenden Handelstagen eingereicht worden 
wäre (bezüglich welcher der Verwaltungsrat die glei-
che Befugnis hat) und zwar so lange, bis der ur-
sprüngliche Antrag vollumfänglich erfüllt wurde. 
Jede derartige Beschränkung wird den Anteilinha-
bern, die eine Rücknahme beantragt haben, mitge-
teilt. Außerdem kann der Verwaltungsrat unter be-
stimmten Voraussetzungen das Recht der Anteilin-
haber auf Rückgabe von Anteilen aussetzen. Siehe 
„Zusätzliche Informationen - Aussetzung der Aus-
gabe, der Rücknahme und des Umtauschs von An-
teilen und der Berechnung des Nettoinventarwerts“. 

Übertragung  

Soweit nachstehend und unter „Zusätzliche Informa-
tionen – Eigentumsbeschränkungen” nichts Ande-
res ausgeführt ist, sind die börsennotierten Anteile 
frei übertragbar. Die Übertragung von Anteilen an 

US-Personen bedarf der Zustimmung der Verwal-
tungsgesellschaft. 

Rücknahme gegen Sachwerte 

Auf Antrag eines Anteilinhabers können Rücknah-
men nach dem Ermessen der Verwaltungsgesell-
schaft gegen Sachwerte erfolgen. Aufwendungen im 
Zusammenhang mit einer Rücknahme gegen Sach-
werte (hauptsächlich Kosten für die Erstellung des 
Prüfberichts) sind von dem Anteilinhaber, der sich 
für diese Art der Rücknahme entschieden hat, bzw., 
sofern die bezifferbaren Vorteile des Fonds die Kos-
ten eines solchen Prüfberichts übersteigen, vom 
Fonds zu tragen. Soweit nach vernünftigen Maßstä-
ben durchführbar, werden Rücknahmen gegen 
Sachwerte anteilig im Verhältnis zum Gesamtwert 
aller Anlagen des Fonds durchgeführt (unter Beach-
tung bzw. Wahrung der Interessen des Fonds). 
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Umtausch oder Austausch von Anteilen 

Umtausch in Anteile anderer Portfolios inner-
halb des Fonds und bestimmter anderer AB-
Fonds 

Anteilinhaber können Anteile in Anteile derselben 
Klasse eines anderen Portfolios des Fonds oder in 
Anteile derselben Klasse bestimmter anderer AB-
Fonds umtauschen. Jeder Umtausch unterliegt den 
Mindestanlageanforderungen und allen weiteren 
einschlägigen Bedingungen, die in dem Prospekt für 
die Anteile des Portfolios des Fonds oder des ande-
ren AB-Fonds, dessen Anteile nach dem Umtausch 
erworben werden, aufgeführt sind. Der Verwaltungs-
rat behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermes-
sen auf die geltenden Mindestzeichnungsbeträge zu 
verzichten. 

Die jeweils maßgebliche Annahmefrist für einen 
Umtausch ist die Annahmefrist der beiden am Um-
tausch beteiligten AB-Fonds, die früher abläuft. Wird 
diese frühere Annahmefrist nicht eingehalten, wird 
der Umtauschantrag erst am nächsten gemeinsa-
men Geschäftstag beider beteiligter AB-Fonds zur 
Berücksichtigung angenommen. Nachdem der Ver-
waltungsrat oder seine Beauftragten einen gültigen 
und vollständigen Umtauschantrag erhalten und an-
genommen haben, erfolgt der Umtausch in jedem 
Fall zum Nettoinventarwert, der gemäß den nach-
stehend unter „Zusätzliche Informationen – Berech-
nung des Nettoinventarwerts der Anteile“ aufgeführ-
ten Bedingungen als nächstes ermittelt wird. Ein 
Umtausch in andere AB-Fonds wird durchgeführt, 
indem die ursprünglichen Anteile zurückgegeben 
werden und die nach dem Umtausch zu erwerben-
den Anteile gezeichnet und gekauft werden, wobei 
beide Transaktionen im Rahmen des Umtauschs 
am selben Handelstag durchgeführt werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich im Namen 
des Fonds und der Hauptvertriebsstelle das Recht 
vor, (i) einen Antrag für den Erwerb von Anteilen 
durch Umtausch jederzeit abzulehnen oder (ii) das 
Umtauschrecht generell durch Mitteilung an die An-
teilinhaber mit einer Frist von 60 Tagen auf andere 
Weise zu modifizieren, einzuschränken oder aufzu-
heben. 

Bei Umtauschanträgen für eine Anteilklasse, für die 
ein Rücknahmeabschlag erhoben wird, bezieht sich 
der Besitzzeitraum für die beim Umtausch erworbe-
nen Anteile zwecks Berechnung des gegebenenfalls 
bei Rücknahme fälligen Rücknahmeabschlages auf 
das Kaufdatum der ursprünglichen Anteile. Der 
Rücknahmeabschlag für Anteile, die im Wege eines 
Umtauschs erworben wurden, wird auf Basis der 
Rücknahmeabschläge berechnet, die für die ur-

sprünglichen Anteile zum Zeitpunkt des Kaufs An-
wendung fanden. Es liegt im alleinigen Ermessen 
der Verwaltungsgesellschaft, diese Beschränkun-
gen im Namen des Fonds unter bestimmten Um-
ständen aufzuheben. 

Der Umtausch wird durchgeführt, indem der Rück-
nahmepreis bei Rücknahme der beim Umtausch er-
worbenen Anteile in der Angebotswährung, in der 
das AB-Fonds-Konto des Anteilinhabers denomi-
niert ist, ausgezahlt wird. Tauscht ein Anteilinhaber 
ursprüngliche Anteile in Anteile um, die nicht in der 
Angebotswährung seines AB-Fonds-Kontos verfüg-
bar sind, wird zur Verbuchung dieser Anteile ein 
neues AB-Fonds-Konto eröffnet, das auf die zweite 
Angebotswährung lautet. Dem Anteilinhaber wird für 
sein zweites AB-Fonds-Konto eine neue Nummer 
zugewiesen und er erhält einen separaten Auszug 
für dieses zweite Konto. Den Transaktionskosten, 
die beim Umtausch von Anteilen gegebenenfalls 
entstehen, die zwar derselben Klasse angehören 
aber auf unterschiedliche Währungen lauten, wird in 
der Anzahl der Anteile, die der Anleger beim Um-
tausch erhält, Rechnung getragen. 

An einem Umtausch von Anteilen interessierten An-
legern wird empfohlen, sich bei ihrem Finanzberater 
oder der Hauptvertriebsstelle genauer über den Um-
tauschvorgang zu informieren. Weder der Fonds 
noch die Verwaltungsgesellschaft stellt derzeit beim 
Umtausch Verwaltungs- oder sonstige Gebühren in 
Rechnung. Anlegern, die ihre Anteile auf Konten bei 
einem Händler halten, wird jedoch geraten, sich bei 
diesem Händler zu erkundigen, ob Gebühren bei ei-
nem Umtausch anfallen. 

Austausch von CDSC-Anteilen 

Austausch von B-CDSC-Anteilen 

Austausch nach Wahl des Anteilinhabers 
Anteilinhaber von B-CDSC-Anteilen, bei denen ge-
mäß Teil I ein Austauschrecht besteht („Austausch-
bare B-CDSC-Anteile“), sind berechtigt, diese Aus-
tauschbaren B-CDSC-Anteile gebührenfrei gegen 
andere in Teil I festgelegte Anteilklassen desselben 
Portfolios auszutauschen, sofern die Austauschba-
ren B-CDSC-Anteile für die Dauer der in Teil I ange-
gebenen Jahre gehalten wurden; der Austausch 
kann beim Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft 
beantragt werden. Soweit nachstehend nichts ande-
res angegeben ist, erfolgt ein Austausch ausschließ-
lich nach Wahl des eingetragenen Anteilinhabers 
der betroffenen Austauschbaren B-CDSC-Anteile 
(d. h. dem Eigentümer dieser Austauschbaren B-
CDSC-Anteile, wie er sich aus dem Anteilregister 
des Fonds ergibt). Entsprechend sollten Anleger, 
die ihre Austauschbaren B-CDSC-Anteile bei einem 
Finanzintermediär halten, diesen im Hinblick auf 
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weitere Informationen zum Austausch ihrer Aus-
tauschbaren B-CDSC-Anteile kontaktieren.  
 
Automatischer Austausch 
Mit Wirkung vom Januar 2021 werden Austausch-
bare B-CDSC-Anteile, die auf den Namen eines ein-
zelnen Anlegers (und nicht auf einem Sammelkonto) 
gehalten werden, nach Ablauf der in Teil I angege-
benen Haltedauer dieser Austauschbaren B-CDSC-
Anteile automatisch gegen Anteile einer solchen in 
Teil I angegebenen anderen Anteilklasse desselben 
Portfolios ausgetauscht. Bei Anteilen, die über einen 
Finanzintermediär auf einem Sammelkonto gehal-
ten werden, bei dem der Finanzintermediär mit der 
Buchhaltung für die relevanten Anleger beauftragt 
ist, erfolgt ein Austausch weiterhin auf Anweisung 
des eingetragenen Eigentümers des Sammelkontos. 
 
Unbeschadet des Vorstehenden werden Austausch-
bare B-CDSC-Anteile, die von in Taiwan ansässigen 
Anteilinhabern gehalten werden, ab dem Stichtag 
(wie nachstehend angegeben) automatisch nach 
Ablauf der in Teil I für das Portfolio angegebenen 
Haltefrist dieser Austauschbaren B-CDSC-Anteile 
gegen Anteile der in Teil I angegebenen Anteil-
klasse des betreffenden Portfolios ausgetauscht. 
Der Stichtag im Sinne des vorstehenden Satzes ist 
der 30. April 2016 bzw. ein späteres Datum, sofern 
von dem Kontoinhaber/Finanzintermediär, der die 
für den automatischen Austausch erforderlichen An-
passungen vornehmen muss, verlangt. 

 

Austausch von E-CDSC-Anteilen 
 

Automatischer Austausch  
E-CDSC-Anteile, die unmittelbar gehalten werden, 
werden nach Ablauf der in Teil I angegebenen Hal-
tedauer dieser E-CDSC-Anteile automatisch gegen 
Anteile einer solchen in Teil I angegebenen anderen 
Anteilklasse desselben Portfolios ausgetauscht.  
 
Bei E-CDSC-Anteilen, die über einen Finanzinter-
mediär auf einem Sammelkonto gehalten werden, 
bei dem der Finanzintermediär mit der Buchhaltung 
für die relevanten Anleger beauftragt ist, erfolgt ein 
Austausch auf Anweisung des eingetragenen Inha-
bers des Sammelkontos, nachdem die in Teil I an-
gegebene Haltedauer dieser E-CDSC-Anteile abge-
laufen ist.  
 

Für weitere Informationen zum Austausch von An-
teilen sollten Anteilinhaber ihren jeweiligen Finanz-
intermediär kontaktieren.  
 
Besteuerung 
Der Austausch von Austauschbaren B-CDSC-Antei-
len und E-CDSC-Anteilen führt für Anteilinhaber in 
einigen Rechtsordnungen möglicherweise zu einer 
Steuerpflicht. Anteilinhaber sollten ihre Steuerbera-
ter im Hinblick auf die steuerlichen Auswirkungen ei-
nes solchen Austauschs nach dem Recht der für sie 
geltenden Rechtsordnung kontaktieren. 
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Ermittlung des Nettoinventarwerts

Ermittlung des Nettoinventarwerts je Anteil 

Die Verwaltungsgesellschaft ermittelt an jedem Ge-
schäftstag um 16.00 Uhr US Eastern Time für jede 
Anteilklasse den Nettoinventarwert je Anteil, ausge-
drückt in der Portfolio-Währung und in der jeweiligen 
anderen Angebotswährung. Soweit durchführbar 
werden anfallende Anlageerträge sowie Zinszahlun-
gen, Gebühren und sonstige Verbindlichkeiten (ein-
schließlich Verwaltungsgebühren) tagesgenau ver-
bucht. 

In jedem Fall wird der Nettoinventarwert je Anteil für 
jede Anteilklasse ermittelt, indem der Wert des Ge-
samtvermögens jedes Portfolios, soweit es der be-
treffenden Klasse sachgerecht zuzurechnen ist, ab-
züglich der Verbindlichkeiten des Portfolios, soweit 
sie sachgerecht der betreffenden Anteilklasse zuzu-
rechnen sind, durch die Gesamtzahl der an dem je-
weiligen Geschäftstag in Umlauf befindlichen An-
teile der betreffenden Klasse geteilt wird. Der Netto-
inventarwert je Anteil kann für die Anteile jeder 
Klasse im Hinblick auf deren jeweilige Belastung mit 
Gebühren unterschiedlich sein. 

Bei Wertpapieren, für die Marktnotierungen verfüg-
bar sind, wird der Marktwert eines Wertpapiers im 
Bestand eines Portfolios wie folgt ermittelt: 

(a) Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, 
werden zu dem letzten Verkaufskurs bewertet, 
der an der sog. Consolidated Tape zum Ge-
schäftsschluss an der Börse an dem Geschäfts-
tag angezeigt wird, zu dem der Wert ermittelt 
wird. Sofern an dem betreffenden Tag kein Han-
del stattgefunden hat, werden die Wertpapiere 
zum Mittelkurs der Brief- und Geldkurse bei Bör-
senschluss an diesem Tag bewertet. Sind für 
diesen Tag keine Brief- und Geldkurse angege-
ben, wird das Wertpapier von der Verwaltungs-
gesellschaft in gutem Glauben zum angemes-
senen Wert (fair value) bzw. anhand der von der 
Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verfah-
ren bewertet; 

(b) Wertpapiere, die an mehr als einer Börse ge-
handelt werden, werden gemäß vorstehendem 
Buchstaben (a) in Bezug auf die Hauptbörse be-
wertet, an der die Wertpapiere gehandelt wer-
den; 

(c) Wertpapiere, die am OTC-Markt gehandelt wer-
den, einschließlich an einer Börse notierte Wert-
papiere, bei denen der OTC-Markt als ihr 
Hauptmarkt angesehen wird (mit Ausnahme 
von an der NASDAQ gehandelten Wertpapie-
ren), werden zum Mittelkurs der aktuellen Geld- 
und Briefkurse bewertet; 

(d) Wertpapiere, die an der NASDAQ gehandelt 
werden, werden zum amtlichen Schlusskurs der 

NASDAQ (NASDAQ Official Closing Price) be-
wertet; 

(e) durch einPortfolio gekaufte notierte Put- oder 
Call-Optionen werden zum letzten Verkaufskurs 
bewertet. Hat kein Handel an dem betreffenden 
Tag stattgefunden, werden diese Wertpapiere 
zum Geldkurs bei Börsenschluss an dem betref-
fenden Tag bewertet; 

(f) ausstehende Terminkontrakte und darauf bezo-
gene Optionen werden auf Basis der Abwick-
lungskurse zum Börsenschluss oder, sofern ein 
solcher Kurs nicht verfügbar ist, zum zuletzt no-
tierten Geldkurs bewertet. Sind keine Notierun-
gen für den Bewertungstag verfügbar, wird der 
zuletzt verfügbare Abwicklungsschlusskurs ver-
wendet; 

(g) US-Staatsanleihen und andere Schuldinstru-
mente mit einer Restlaufzeit von 60 Tagen oder 
weniger werden grundsätzlich zu dem von ei-
nem unabhängigen Kursinformationsdienstleis-
ter ermittelten Marktpreis bewertet, sofern ein 
Marktpreis verfügbar ist. Ist kein Marktpreis ver-
fügbar, werden die Wertpapiere zu den fortge-
führten Anschaffungskosten bewertet. Diese 
Methodik wird für kurzfristige Wertpapiere mit 
einer Ursprungslaufzeit von 60 Tagen oder we-
niger sowie für kurzfristige Wertpapiere, die 
eine Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen 
hatten, verwendet. In Fällen, in denen die fort-
geführten Anschaffungskosten als Grundlage 
für die Bewertung dienen, muss die Verwal-
tungsgesellschaft zu dem begründeten Schluss 
kommen, dass der auf Grundlage der fortge-
führten Anschaffungskosten ermittelte Wert des 
Wertpapiers annähernd dem angemessenen 
Wert (fair value) des Wertpapiers entspricht. Zu 
den Faktoren, die die Verwaltungsgesellschaft 
berücksichtigt, gehören insbesondere eine Ver-
schlechterung der Kreditwürdigkeit des Emitten-
ten oder wesentliche Änderungen der Zinss-
ätze; 

(h) festverzinsliche Wertpapiere werden auf der 
Basis der Kurse bewertet, die den Marktwert 
dieser festverzinslichen Wertpapiere widerspie-
geln und die von Kursinformationsdiensten be-
reitgestellt werden, sofern diese Kurse den an-
gemessenen Wert dieser Wertpapiere wieder-
geben. Die von einem Kursinformationsdienst 
angegebenen Kurse berücksichtigen eine 
Reihe von Faktoren, einschließlich Größe des 
Instituts, Handelstätigkeit bei vergleichbaren 
Wertpapierkategorien und wertpapierspezifi-
sche Entwicklungen. Bei Wertpapieren, für die 
nach Ansicht des Anlageverwalters kein ange-
messener Kursinformationsdienst verfügbar ist, 
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kann der entsprechende Wert auf Basis eines 
Geldkurses oder eines Spreads ermittelt wer-
den, die von einem der großen Broker-Dealer 
für dieses Wertpapier angegeben werden; 

(i) MBS- und ABS-Anleihen können zu Kursen be-
wertet werden, die den Marktwert dieser Wert-
papiere widerspiegeln und die von einem 
Kursinformationsdienst für Anleihen bereit ge-
stellt werden, oder einem Kurs, der den Markt-
wert dieser Wertpapiere widerspiegelt und der 
von einem oder mehreren großen Broker-Dea-
lern für diese Wertpapiere angegeben wird, so-
fern diese Kurse als dem angemessenen Markt-
wert dieser Wertpapiere entsprechende Kurse 
angesehen werden. Werden Kursnotierungen 
von Broker-Dealern eingeholt, kann der Anlage-
verwalter Verfahren einrichten, mit denen der 
zuletzt erhaltene notierte Geldkurs eines Wert-
papiers im Hinblick auf die täglichen Änderun-
gen der Renditen am Markt oder der Spreads 
angepasst wird;  

(j) OTC- und sonstige Derivate werden auf der Ba-
sis der notierten Geldkurse oder Spreads eines 
großen Broker-Dealers des betreffenden Wert-
papiers bewertet; und 

(k) alle anderen Wertpapiere werden auf Basis ih-
rer verfügbaren Marktnotierungen bewertet, wie 
diese im Einklang mit den von der Verwaltungs-
gesellschaft festgelegten Verfahren ermittelt 
werden. Sofern diese Bewertungen unter au-
ßergewöhnlichen Umständen undurchführbar 
oder ungeeignet sind, ist die Verwaltungsgesell-
schaft befugt, in gutem Glauben und mit der ge-
bührenden Umsicht andere Bestimmungen an-
zuwenden, um zu einer angemessenen Bewer-
tung der Vermögenswerte des Fonds zu gelan-
gen.  

Der Fonds bewertet seine Wertpapiere auf der 
Grundlage von Marktnotierungen zu ihrem aktuellen 
Marktwert oder, sofern Marktnotierungen nicht ver-
fügbar sind oder als nicht vertrauenswürdig gelten, 
zum „angemessenen Wert“ (fair value), der im Ein-
klang mit den von der Verwaltungsgesellschaft erar-
beiteten Verfahren und unter ihrer allgemeinen Auf-
sicht bestimmt wird. Bei der Entscheidung für oder 
gegen eine Preisermittlung auf Basis des angemes-
senen Wertes wird der Fonds eine Reihe von Fakto-
ren in Betracht ziehen, wie unter anderem den Ab-
lauf der Annahmefrist eines Portfolios, den Ge-
schäftsschluss an den Wertpapiermärkten, an de-
nen das betreffende Portfolio handelt, und etwaig 
eingetretene außerordentliche Ereignisse. Sofern 
der Fonds Verfahren zur Ermittlung des angemes-
senen Wertes („Fair-Value-Bewertungsverfahren“) 
einsetzt, kann er alle seiner Ansicht nach relevanten 
Faktoren berücksichtigen. Der Fonds kann den an-

gemessenen Wert auf der Grundlage von Entwick-
lungen in Bezug auf ein bestimmtes Wertpapier oder 
basierend auf aktuellen Bewertungen von Marktindi-
zes ermitteln. Die vom Fonds für die Berechnung 
des Nettoinventarwerts verwendeten Kurse von 
Wertpapieren entsprechen unter Umständen nicht 
den notierten oder veröffentlichten Kursen für diese 
Wertpapiere. Entsprechend kann sich, wie auch bei 
zuvor übermittelten Börsenkursen, der Preis eines 
Portfoliowertpapiers, der unter Anwendung von Fair-
Value-Bewertungsverfahren bestimmt worden ist, 
grundlegend von dem Preis unterscheiden, der beim 
Verkauf eines solchen Wertpapiers erzielt wird.  

Zur Bestimmung des Nettoinventarwerts je Anteil 
des Fonds werden alle Vermögenswerte und Ver-
bindlichkeiten, die ursprünglich in einer anderen 
Währung als der Portfolio-Währung denominiert 
sind, in die Portfolio-Währung umgerechnet, und 
zwar zum Mittelkurs der Kauf- und Verkaufskurse für 
diese Währung gegenüber der Portfolio-Währung, 
wie diese Kurse zuletzt von einer der großen Ban-
ken, die ein regelmäßiger Teilnehmer an den betref-
fenden Devisenmärkten ist, angegeben werden, o-
der auf der Grundlage von Angaben eines Kursinfor-
mationsdienstes, der sich in seinen Angaben auf die 
von einer Reihe der großen Banken angegebenen 
Kurse stützt. Sind entsprechende Notierungen nicht 
zum Geschäftsschluss an der Börse verfügbar, wird 
der Wechselkurs in gutem Glauben durch den Ver-
waltungsrat bzw. gemäß seinen Anweisungen be-
stimmt. 

Sofern diese Bewertungen unter außergewöhnli-
chen Umständen undurchführbar oder ungeeignet 
sind, ist die Verwaltungsgesellschaft befugt, in gu-
tem Glauben und mit der gebührenden Umsicht an-
dere Bestimmungen anzuwenden, um zu einer an-
gemessenen Bewertung der Vermögenswerte des 
Fonds zu gelangen. 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ist 
von der Verwaltungsgesellschaft beauftragt worden, 
täglich den Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteil-
kasse jedes Portfolios zu ermitteln. Der Nettoinven-
tarwert in Bezug auf einen bestimmten Bewertungs-
zeitpunkt wird etwa um 18.00 Uhr US Eastern Time 
an einem solchen Geschäftstag verfügbar sein. Für 
Ausgabe- und Rücknahmezwecke kann der Netto-
inventarwert in andere Währungen, wie in diesem 
Prospekt angegeben, umgerechnet werden. 

Swing-Pricing-Anpassung  
 
Um den Auswirkungen von Verwässerung auf den 
Nettoinventarwert eines Portfolios infolge umfang-
reicher Käufe oder Rücknahmen von Anteilen des 
Portfolios entgegenzuwirken, hat der Verwaltungs-
rat einen Swing-Pricing-Mechanismus eingeführt.  
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Bei einer Verwässerung verringert sich der Nettoin-
ventarwert durch Käufe, Verkäufe und/oder Um-
tauschtransaktionen von Anlegern innerhalb eines 
Portfolios des Fonds zu einem Preis, der nicht die 
Handelskosten widerspiegelt, die dem Portfolio im 
Rahmen seiner Handelsaktivitäten im Umgang mit 
den entsprechenden Mittelzuflüssen und -abflüssen 
entstehen. Verwässerung tritt ein, wenn die tatsäch-
lichen Kosten des Kaufs oder Verkaufs der zu-
grunde liegenden Vermögenswerte eines Portfolios 
von der Bewertung dieser Vermögenswerte im Port-
folio aufgrund von Handelsgebühren, Steuern oder 
sonstigen Differenzen zwischen Kauf- und Ver-
kaufspreisen dieser Vermögenswerte abweichen. 
Verwässerung kann sich nachteilig auf den Wert ei-
nes Portfolios und damit auf die Anteilinhaber aus-
wirken. 
 
Mit dem Swing-Pricing-Mechanismus des Fonds 
kann der Nettoinventarwert des Portfolios ange-
passt werden, sofern an einem Geschäftstag der 
Nettogesamtbetrag der Zuflüsse oder Abflüsse von 
Anteilen der Anleger eines Portfolios eine von der 
Geschäftsleitung jeweils festgelegte Schwelle über-
steigt. Dabei kann die Anpassung nach oben oder 
unten erfolgen, um den diesen Netto-Zuflüssen oder 
-Abflüssen zuzurechnenden Kosten Rechnung zu 
tragen. Der Schwellenbetrag wird von der Ge-
schäftsleitung unter Berücksichtigung von Faktoren 
wie den herrschenden Marktbedingungen, den ge-
schätzten Verwässerungskosten und der Portfolio-
größe festgelegt. Die Höhe der Swing-Pricing-An-
passung wird in regelmäßigen Abständen geprüft 
und ggf. geändert, um die von der Geschäftsleitung 
festgestellten Handelskosten zu reflektieren. Swing-
Pricing erfolgt automatisch täglich bei Überschrei-
tung des maßgeblichen Schwellenbetrages. Die 
Swing-Pricing-Anpassung erfolgt für alle Anteile ei-
nes Portfolios (und alle Transaktionen) an dem be-
treffenden Geschäftstag. Bei der Überprüfung und 
Umsetzung des Swing-Pricing-Mechanismus des 
Fonds kann sich der Verwaltungsrat des Wissens 
und der Sachkenntnis verschiedener Geschäftsbe-
reiche der AB Group bedienen, u. a. aus den Berei-
chen Risikomanagement, Legal und Compliance, 
Handel und Produktentwicklung. 
 
Die Swing-Pricing-Anpassung kann von Portfolio zu 
Portfolio unterschiedlich sein und hängt von den 
spezifischen Anlagen eines Portfolios ab. Grund-
sätzlich wird die Swing-Pricing-Anpassung 2 % des 
ursprünglichen Nettoinventarwerts eines Portfolios 
bei Vorliegen normaler Marktbedingungen nicht 
übersteigen. In außergewöhnlichen Situationen, ins-
besondere bei erhöhter Volatilität und erschwerter 
Preisbildung, können die Transaktionskosten jedoch 
signifikant ansteigen; in diesen Fällen kann der Ver-
waltungsrat beschließen, die Swing-Pricing-Anpas-
sung zum Schutz der bestehenden Anleger eines 

Portfolios auf über 2 % zu erhöhen. Dieser Be-
schluss wird vom Verwaltungsrat so bald wie mög-
lich danach auf der Webseite des Fonds veröffent-
licht. 
 
Anleger werden darauf hingewiesen, dass Swing-
Pricing zu einer erhöhten Volatilität bei der Bewer-
tung und Performance eines Portfolios führen kann. 
Außerdem kann der Nettoinventarwert eines Portfo-
lios infolge der Swing-Pricing-Anpassung an einem 
Geschäftstag von der Wertentwicklung der zu-
grunde liegenden Anlagen abweichen. In aller Regel 
führen diese Anpassungen bei einem Netto-Zufluss 
zum Portfolio zu einer Erhöhung des Nettoinventar-
werts je Anteil an einem Geschäftstag und umge-
kehrt zu einem Sinken des Nettoinventarwerts je An-
teil bei einem Netto-Abfluss. Bei Portfolios, bei de-
nen für bestimmte Anteilklassen eine erfolgsabhän-
gige Gebühr oder Performancegebühr erhoben wird, 
erfolgt deren Berechnung anhand des jeweiligen 
Nettoinventarwerts ohne Berücksichtigung der Aus-
wirkungen des Swing-Pricing-Mechanismus. 

Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme und 
des Umtauschs von Anteilen und der Berech-
nung des Nettoinventarwerts 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Er-
mittlung des Nettoinventarwerts eines Portfolios und 
folglich auch die Ausgabe, Rücknahme und den 
Umtausch von Anteilen dieses Portfolios in folgen-
den Fällen vorübergehend auszusetzen: 

 wenn mindestens eine der Börsen oder einer 
der Märkte, an denen die Kurse eines wesentli-
chen Teils der im Bestand eines Portfolios be-
findlichen Vermögenswerte bestimmt werden, 
oder mindestens ein Devisenmarkt für die Wäh-
rung, in der ein wesentlicher Teil der Vermö-
genswerte des Portfolios ausgestellt ist, aus an-
deren Gründen als wegen eines gewöhnlichen 
Feiertages geschlossen ist, oder wenn der Han-
del an denselben eingeschränkt oder ausge-
setzt ist; 

 wenn infolge von politischen, wirtschaftlichen, 
militärischen oder geldpolitischen Ereignissen 
oder Umständen, die sich der Verantwortung 
und Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft ent-
ziehen, Verfügungen über die Vermögenswerte 
eines Portfolios nicht unter zumutbaren und nor-
malen Bedingungen möglich sind, ohne sich in 
erheblichem Maße nachteilig auf die Interessen 
der Anteilinhaber auszuwirken; 

 solange Nachrichtenübertragungswege unter-
brochen sind, die normalerweise für die Bewer-
tung der Vermögensanlagen eines Portfolios 
verwendet werden, oder wenn aus irgendeinem 
Grund der Wert des Vermögens eines Portfolios 
nicht so schnell und so präzise bestimmt wer-
den kann, wie dies erforderlich ist; 
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 wenn infolge devisenrechtlicher oder sonstiger 
Beschränkungen hinsichtlich der Überweisung 
von Geldmitteln die für ein Portfolio durchzufüh-
renden Transaktionen undurchführbar werden, 
oder wenn Käufe oder Verkäufe von Vermö-
genswerten des Portfolios nicht zu normalen 
Wechselkursen durchgeführt werden können. 

Die Entscheidung, für die Anteile eines Portfolios die 
Ermittlung des Nettoinventarwerts vorübergehend 
auszusetzen, bedeutet nicht unbedingt, dass die 
gleiche Entscheidung auch für die Klassen von An-
teilen eines anderen Portfolios getroffen wird, falls 
dessen Anlagewerte nicht in demselben Ausmaß 
von diesen Umständen betroffen sind. Wenn die 
Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts 
voraussichtlich länger als 10 Tage dauern wird, er-
folgt eine Bekanntmachung in der für Mitteilungen 
an die Anteilinhaber vorgeschriebenen Weise, die in 
diesem Teil II unter „Mitteilungen an die Anteilinha-
ber und Anteilinhaberversammlungen“ beschrieben 
ist. 

Indikativer untertägiger Nettoinventarwert 

Soweit für ein bestimmtes Portfolio in Teil I angege-
ben, kann die Verwaltungsgesellschaft den Anteilin-
habern ggf. für eine bestimmte Anteilklasse eines 

Portfolios einen geschätzten oder indikativen Netto-
inventarwert zu verschiedenen Zeitpunkten an ei-
nem Geschäftstag (der „indikative untertägige Net-
toinventarwert“) angeben. Der indikative untertägige 
Nettoinventarwert wird von der Verwaltungsstelle 
berechnet und allen Anteilinhabern des betreffen-
den Portfolios unter www.alliancebernstein.com zur 
Verfügung gestellt. Der indikative untertägige Netto-
inventarwert wird lediglich zur Information zur Verfü-
gung gestellt; es handelt sich dabei nicht um den 
Preis, zu dem die Anteile gekauft oder zurückgege-
ben werden und er sollte nicht als solcher verstan-
den werden. Käufe und Rücknahmen von Anteilen 
des Fonds werden ausschließlich auf Basis des an 
jedem Geschäftstag im Einklang mit den Bestim-
mungen im Abschnitt „Ermittlung des Nettoinventar-
werts“ ermittelten Nettoinventarwerts ausgeführt. 
Sämtliche im Zusammenhang mit der Berechnung 
eines indikativen untertägigen Nettoinventarwerts 
entstehenden Kosten werden ausschließlich von der 
betreffenden Anteilklasse getragen. 
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Anlageformen 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten An-
lagearten, die für jedes Portfolio zulässig sind, ent-
hält jedoch keine umfassende Erläuterung aller An-
lageformen, die für jedes Portfolio des Fonds zuläs-
sig sind. Die Tabelle dient lediglich der Veran-
schaulichung und beschränkt keines der Portfolios 
in seinen Anlagen in andere Arten von Wertpapie-
ren. Anlageformen, die nicht für ein bestimmtes 
Portfolio angegeben sind, können von dem betref-
fenden Portfolio gegebenenfalls zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten in begrenztem Umfang, vorbe-
haltlich der für die festgelegten Anlageziele und die 
Anlagepolitik dieses Portfolios geltenden Beschrän-
kungen und innerhalb der unter „Anlagebeschrän-
kungen“ in Anhang A angegebenen Grenzen, ein-
gesetzt werden. Jede der nachstehend aufgeführ-
ten Anlageformen ist auf den nachfolgenden Seiten 
näher beschrieben. 

Anleger sollten zudem beachten, dass der Anlage-
verwalter wie nachstehend genauer erläutert bei 
Veränderungen der Marktbedingungen Änderungen 
innerhalb der Bestände eines Portfolios vornehmen 
kann. 

Vorübergehende defensive Position. Unter au-

ßergewöhnlichen Umständen und für einen be-
grenzten Zeitraum kann der Fonds vorübergehende 
Defensivmaßnahmen ergreifen und die Anlagepoli-
tik eines Portfolios in Zeiten ändern, in denen dies in 
Anbetracht der Bedingungen an den Wertpapier-
märkten oder anderer wirtschaftlicher oder politi-
scher Umstände angemessen erscheint. Der Fonds 
kann, wenn angebracht, die Position eines Portfolios 
in Aktienwerten oder langfristigen Schuldverschrei-
bungen reduzieren und seine Position in anderen 
Schuldverschreibungen erhöhen, einschließlich 
kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere, die von 
der US-Regierung oder von Gebietskörperschaften 
eines Mitgliedstaates der OECD oder von europäi-
schen, US-amerikanischen oder multinationalen Un-
ternehmen oder supranationalen Organisationen 
ausgegeben oder garantiert sind, die mit einem Ra-
ting von mindestens AA von S&P, bzw. mindestens 
Aa von Moody’s oder einem entsprechenden Rating 
von mindestens einer IRSRO bewertet worden sind, 
oder die, sofern kein solches Rating vorliegt, nach 
Ansicht des Anlageverwalters über eine entspre-
chende Anlagequalität verfügen. Diese Wertpapiere 
können in der Basiswährung des Portfolios oder in 
einer anderen Währung denominiert sein. Darüber 
hinaus kann ein Portfolio zusätzlich liquide Mittel in 
Form von Barmitteln und Geldmarktinstrumenten 
mit einer Restlaufzeit von weniger als 120 Tagen 
halten, die von den vorstehend genannten Instituten 
mit hohem Rating ausgegeben oder garantiert sind. 
Ein Portfolio kann außerdem jederzeit Mittel, die zur 
Wiederanlage bestimmt sind oder als Rücklagen für 

Ausschüttungen und andere Zahlungen an die An-
teilinhaber gehalten werden, vorübergehend in die 
vorstehend genannten Geldmarktinstrumente anle-
gen. Für die Dauer dieser vorübergehenden defen-
siven Position wird das Portfolio möglicherweise 
nicht im Einklang mit seinem Anlageziel sein. 

Zukünftige Entwicklungen. Daneben kann sich je-

des Portfolio weiterer Anlagemethoden und -strate-
gien bedienen, darunter solche, deren Einsatz für 
das Portfolio gegenwärtig nicht in Erwägung gezo-
gen wird, sofern diese Methoden mit den Anlagezie-
len des Portfolios vereinbar und gesetzlich zulässig 
sind. Sollten sich derartige Anlagemethoden erge-
ben, könnten sie mit größeren Risiken verbunden 
sein als jene, die mit den vorstehend beschriebenen 
Transaktionen einhergehen. 

Mangelnde Liquidität bestimmter Wertpapiere. 

Bestimmte Wertpapiere, in die der Fonds möglicher-
weise anlegt, können rechtlichen oder sonstigen Be-
schränkungen hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit un-
terworfen werden, und möglicherweise ist kein liqui-
der Markt für diese Wertpapiere vorhanden. Ein 
Portfolio wird höchstens 10 % seines gesamten Net-
tovermögens in Wertpapiere mit mangelnder Liqui-
dität anlegen. Zu diesen Wertpapieren gehören un-
ter anderem (a) Direktplatzierungen oder andere 
Wertpapiere, die bei Wiederverkauf gesetzlichen o-
der vertraglichen Restriktionen unterliegen oder für 
die nicht ohne Weiteres ein Markt vorhanden ist 
(wenn z. B. der Handel mit dem Wertpapier ausge-
setzt worden ist oder, im Fall nicht börsennotierter 
Wertpapiere, Market Makers nicht existieren oder 
nicht zur Stellung von Geld- oder Briefkursen bereit 
sind), einschließlich vieler Währungsswaps und an-
derer zur Deckung von Währungsswaps eingesetz-
ter Vermögenswerte, (b) OTC-Optionen, die vom 
Portfolio gekauft oder eingeräumt worden sind, so-
wie alle Vermögenswerte, die zur Deckung einge-
räumter OTC-Optionen verwendet werden, und (c) 
Pensionsgeschäfte, die nicht binnen sieben Tagen 
gekündigt werden können. Wertpapiere, deren Wei-
terverkauf gesetzlichen oder vertraglichen Be-
schränkungen unterliegt, für die jedoch ein aufnah-
mebereiter Markt existiert, gelten nicht als nicht-li-
quide Wertpapiere. Der Anlageverwalter wird die Li-
quidität der Wertpapiere aller Portfolios überwa-
chen. Sofern ein Portfolio Anlagen in Wertpapiere 
mit mangelnder Liquidität tätigt, kann es ihm unter 
Umständen nicht möglich sein, diese Wertpapiere 
zu verkaufen, bzw. ihren vollen Wert bei einem Ver-
kauf zu realisieren. 

Für weitere Einzelheiten zu Wertpapieren mit man-
gelnder Liquidität, in die ein Portfolio anlegen darf, 
siehe Ziffer (5) der „Anlagebeschränkungen“ in An-
hang A. 
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* Soweit in den spezifischen Informationen für ein bestimmtes Portfolio in Teil I dieses Prospekts nicht abweichend 
geregelt, sind die Anlagen des Portfolios in ABS und MBS auf 20 % des Nettovermögens eines Portfolios be-
schränkt. 
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Aktienbezogene Wertpapiere           

Aktien • • • • •  • •  • 
REITs   • •   • •   
Schuldtitel           
Festverzinsliche Wertpapiere    •  •  • • • 
Wertpapiere, die mit Hypotheken auf 
Wohnimmobilien besichert sind (Resi-
dential Mortgage-Backed Securities 
(RMBS)) 

     •  • • • 

Wertpapiere, die mit gewerblichen Hypo-
theken besichert sind (Commercial Mort-
gage-Backed Securities (CMBS)) 

     •  • • • 

Sonstige ABS-Anleihen (Asset-Backed 
Securities) 

     •  • • • 

Strukturierte Wertpapiere und Wertpa-
pierkörbe      •  • • • 

Andere Anlageformen           
Optionen, Bezugsrechte und Options-
scheine 

• • • • • • • • • • 

Terminkontrakte • • • • • • • • • • 
Terminengagements • • • • • • • • • • 
Echte/unechte Pensionsgeschäfte   •   •  • • • 
Währungstransaktionen • • • • • • • • • • 
Swaps, Caps, Floors • • • • • • • • • • 
Synthetische Aktienwerte • •  • •  • • • • 
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Aktienbezogene Wertpapiere         
Aktien •  •    • • 
REITs •  •      
Schuldtitel         
Festverzinsliche Wertpapiere  •  • • • •  
Wertpapiere, die mit Hypotheken auf 
Wohnimmobilien besichert sind (Residen-
tial Mortgage-Backed Securities (RMBS)) 

 •  • • • •  

Wertpapiere, die mit gewerblichen Hypo-
theken besichert sind (Commercial Mort-

gage-Backed Securities (CMBS))* 

 •  • • • •  

Sonstige ABS-Anleihen (Asset-Backed Se-
curities) 

 •  • • • •  

Strukturierte Wertpapiere und Wertpapier-
körbe 

 •  • • • •  

Andere Anlageformen         
Optionen, Bezugsrechte und Options-
scheine 

• • • • • • • • 

Terminkontrakte • • • • • • • • 
Terminengagements • • • • • • • • 
Echte/unechte Pensionsgeschäfte  •  • • • •  
Währungstransaktionen • • • • • • • • 
Swaps, Caps, Floors •  • • • • • • 
Synthetische Aktienwerte •  •     • 
 

* Soweit in den spezifischen Informationen für ein bestimmtes Portfolio in Teil I dieses Prospekts nicht abweichend 
geregelt, sind die Anlagen des Portfolios in ABS und MBS auf 20 % des Nettovermögens eines Portfolios beschränkt. 
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* Soweit in den spezifischen Informationen für ein bestimmtes Portfolio in Teil I dieses Prospekts nicht abweichend geregelt, sind die 
Anlagen des Portfolios in ABS und MBS auf 20 % des Nettovermögens eines Portfolios beschränkt. 
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Aktienbezogene Wertpapiere        
Aktien •  • • •   
REITs •  • • •   
Schuldtitel        
Festverzinsliche Wertpapiere  •      
Wertpapiere, die mit Hypotheken 
auf Wohnimmobilien besichert 
sind (Residential Mortgage-
Backed Securities (RMBS)) 

 •    

  

Wertpapiere, die mit gewerbli-
chen Hypotheken besichert sind 
(Commercial Mortgage-Backed 

Securities (CMBS))* 

 •    

  

Sonstige ABS-Anleihen (Asset-
Backed Securities) 

 •      

Strukturierte Wertpapiere und 
Wertpapierkörbe 

 •      

Andere Anlageformen        
Optionen, Bezugsrechte und Opti-
onsscheine •  • • •   

Terminkontrakte • • • • •   
Terminengagements • • • • •   
Echte/unechte Pensionsge-
schäfte 

 •      

Währungstransaktionen • • • • •   
Swaps, Caps, Floors • • •  •   
Synthetische Aktienwerte •  • • •   
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* Soweit in den spezifischen Informationen für ein bestimmtes Portfolio 
in Teil I dieses Prospekts nicht abweichend geregelt, sind die Anlagen 
des Portfolios in ABS und MBS auf 20 % des Nettovermögens eines 
Portfolios beschränkt. 
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Aktienbezogene 
Wertpapiere 

      

Aktien • • • • • • 

REITs  •    • 

Schuldtitel       
Festverzinsliche 
Wertpapiere 

• •    • 

Wertpapiere, die mit 
Hypotheken auf 
Wohnimmobilien be-
sichert sind (Residen-
tial Mortgage-Backed 
Securities (RMBS)) 

• •    • 

Wertpapiere, die mit 
gewerblichen Hypo-
theken besichert sind 
(Commercial Mort-
gage-Backed Securi-

ties (CMBS))* 

• •    • 

Sonstige ABS-Anlei-
hen (Asset-Backed 
Securities) 

• •    • 

Strukturierte Wertpa-
piere und Wertpapier-
körbe 

• • •   • 

Andere Anlagefor-
men 

      

Optionen, Bezugs-
rechte und Options-
scheine 

• • • • • • 

Terminkontrakte • • • • • • 

Terminengagements • • • • • • 

Echte/unechte Pensi-
onsgeschäfte 

•     • 

Währungstransaktio-
nen 

• •    • 

Swaps, Caps, Floors • • • • • • 

Synthetische Aktien-
werte 

 •    • 
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Aktienbezogene Wertpa-
piere 

     

Aktien • • • • • 
REITs •     

Schuldtitel      
Festverzinsliche Wertpapiere  •  • • 
Wertpapiere, die mit Hypothe-
ken auf Wohnimmobilien besi-
chert sind (Residential Mort-
gage-Backed Securities 
(RMBS)) 

  

 •  

Wertpapiere, die mit gewerbli-
chen Hypotheken besichert 
sind (Commercial Mortgage-

Backed Securities (CMBS))* 

  

 •  

Sonstige ABS-Anleihen (As-
set-Backed Securities) 

  
 •  

Strukturierte Wertpapiere und 
Wertpapierkörbe 

  
 •  

Andere Anlageformen      
Optionen, Bezugsrechte und 
Optionsscheine 

• • • • • 

Terminkontrakte • • • • • 
Terminengagements • • • • • 
Echte/unechte Pensionsge-
schäfte 

 •  •  

Währungstransaktionen • • • • • 
Swaps, Caps, Floors • • • • • 
Synthetische Aktienwerte •  •  • 

 

 

 

* Soweit in den spezifischen Informationen für ein bestimmtes Portfolio in Teil I dieses Prospekts nicht abweichend geregelt, sind die 
Anlagen des Portfolios in ABS und MBS auf 20 % des Nettovermögens eines Portfolios beschränkt. 
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* Soweit in den spezifischen Informationen für ein bestimmtes Portfolio in Teil I dieses Prospekts nicht abweichend geregelt, sind die 
Anlagen des Portfolios in ABS und MBS auf 20 % des Nettovermögens eines Portfolios beschränkt. 
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Aktienbezogene Wertpapiere  
Aktien • 
REITs • 
Schuldtitel  
Festverzinsliche Wertpapiere  
Wertpapiere, die mit Hypotheken 
auf Wohnimmobilien besichert 
sind (Residential Mortgage-
Backed Securities (RMBS)) 

 

Wertpapiere, die mit gewerbli-
chen Hypotheken besichert sind 
(Commercial Mortgage-Backed 

Securities (CMBS))* 

 

Sonstige ABS-Anleihen (Asset-
Backed Securities) 

 

Strukturierte Wertpapiere und 
Wertpapierkörbe 

 

Andere Anlageformen  
Optionen, Bezugsrechte und Opti-
onsscheine • 

Terminkontrakte • 
Terminengagements • 
Echte/unechte Pensionsge-
schäfte 

• 

Währungstransaktionen • 
Swaps, Caps, Floors • 
Synthetische Aktienwerte • 
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Die Portfolios des Fonds können in die nachstehen-
den Anlageformen anlegen, vorbehaltlich der in den 
angegebenen Anlagezielen und der Anlagepolitik 
des Portfolios festgelegten Beschränkungen und 
der unter „Anlagebeschränkungen“ in Anhang A auf-
geführten Grenzen.  

Zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements 
und als Absicherung gegenüber Marktrisiken oder 
zum Eingang eines Engagements an bestimmten 
Märkten ohne direkten Kauf der zugrunde liegenden 
Vermögenswerte ist ein Portfolio nach dem Ermes-
sen des Anlageverwalters zum Einsatz verschiede-
ner Portfoliostrategien berechtigt, jedoch vorbehalt-
lich der in Anhang A vorgegebenen Anlagebe-
schränkungen des Fonds. Zu den Transaktionen, 
die ein Portfolio einzugehen befugt ist, gehören Fi-
nanzderivate wie Swaps, Terminkontrakte und Opti-
onen. Auch kann ein Portfolio Optionsgeschäfte auf 
Portfoliowertpapiere eingehen. Das Portfolio kann 
Maßnahmen zur Absicherung seiner Anlagen ge-
genüber Wechselkursschwankungen zum Nachteil 
der Portfolio-Währung treffen, indem es Wäh-
rungsoptionen, Terminkontrakte und Devisenter-
mingeschäfte einsetzt. Der Einsatz solcher Transak-
tionen ist mit gewissen Risiken verbunden, und eine 
Zusicherung, dass das mit dem Einsatz dieser In-
strumente angestrebte Ziel erreicht wird, kann nicht 
gegeben werden. Vgl. nachstehend die Ausführun-
gen unter „Risikofaktoren“. 

Aktienbezogene Werte 

Aktienwerte. Zu den Aktienwerten, in die ein Port-
folio anlegen kann, gehören Stamm- und Vorzugs-
aktien, in Stamm- oder Vorzugsaktien wandelbare 
Wertpapiere und Kapitalbeteiligungen an Personen-
gesellschaften oder Trusts sowie andere Arten von 
Aktienwerten, die die Voraussetzungen als über-
tragbare Wertpapiere erfüllen. 

Zusätzlich zum direkten Erwerb von Unternehmens-
wertpapieren an verschiedenen Wertpapiermärkten 
kann ein Portfolio in American Depositary Receipts 
(„ADRs“), European Depositary Receipts („EDRs“) 
und Global Depositary Receipts („GDRs“) oder an-
dere Wertpapiere anlegen, die Wertpapiere von Un-
ternehmen mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staa-
ten verbriefen. Hinterlegungsscheine lauten nicht 
notwendigerweise auf die gleiche Währung wie die 
zu Grunde liegenden Wertpapiere, in die die Hinter-
legungsscheine umgewandelt werden können. Dar-
über hinaus sind die Emittenten von sog. „Un-
sponsored Depositary Receipts“ nicht verpflichtet, 
wesentliche Informationen in den Vereinigten Staa-
ten offen zu legen, so dass unter Umständen keiner-
lei Korrelation zwischen diesen Informationen und 
dem Marktwert der Hinterlegungsscheine besteht. 

ADRs sind Hinterlegungsscheine, die in der Regel 
von US-amerikanischen Banken oder Trusts ausge-
geben werden und das Eigentum an den zu Grunde 
liegenden Wertpapieren einer nicht-US-amerikani-
schen Kapitalgesellschaft verbriefen. EDRs, GDRs 
und andere Arten von Hinterlegungsscheinen wer-
den in der Regel von nicht-US-amerikanischen Ban-
ken oder Trusts ausgegeben und verbriefen das Ei-
gentum an zugrunde liegenden Wertpapieren, die 
entweder von US-amerikanischen oder anderen Ge-
sellschaften ausgegeben werden. Grundsätzlich 
sind ADRs (in Namensform) für den Einsatz an US-
amerikanischen Wertpapiermärkten und EDRs (in 
Inhaberform) für den Einsatz an nicht US-amerika-
nischen Wertpapiermärkten bestimmt. Für Zwecke 
der Festlegung des Emissionslandes gilt in beiden 
Fällen eine Anlage als Anlage in die zu Grunde lie-
genden Wertpapiere. 

REITS. Ein Portfolio kann in globale Real Estate In-
vestment Trusts („REITs“) und andere globale Im-
mobiliengesellschaften anlegen, die nicht die Vo-
raussetzungen als offene Investmentgesellschaften 
im Sinne des Luxemburger Rechts erfüllen und die 
an Börsen in den Vereinigten Staaten oder an sons-
tigen Börsen notiert sind und öffentlich gehandelt 
werden. Eine „Immobiliengesellschaft“ in diesem 
Sinne ist eine Gesellschaft, die wenigstens 50 % ih-
rer Bruttoerträge oder Nettogewinne aus dem Ei-
gentum, der Erschließung, dem Bau, der Finanzie-
rung, der Verwaltung oder dem Verkauf von gewerb-
lichen, industriellen und als Wohnraum genutzten 
Immobilien oder Beteiligungen an diesen oder aus 
dem Besitz und der Bedienung immobilienbezoge-
ner Darlehen oder Zinsen bezieht. Zu den Aktien-
werten, in die ein Portfolio zu diesem Zweck anlegt, 
gehören Stammaktien, Anteile, die wirtschaftliche 
Beteiligungen an REITs verbriefen, und Wertpapiere 
mit Stammaktiencharakter, wie Vorzugsaktien und 
wandelbare Wertpapiere. REITs sind Anlagevehikel 
in Form eines Pools, die hauptsächlich in verzinsli-
che Immobilienwerte oder immobilienbezogene An-
leihen oder Beteiligungen anlegen. REITs werden 
grundsätzlich in aktienbezogene REITs, hypothe-
kenbezogene REITs, die in gewerbliche Hypothe-
ken oder Wohnhypotheken anlegen, und Kombina-
tionen aus aktien- und hypothekenbezogenen 
REITs eingeteilt. Aktienbezogene REITs legen den 
Großteil ihrer Vermögenswerte direkt in Immobilien 
an und erzielen ihre Erträge hauptsächlich aus 
Mieteinnahmen. Aktienbezogene REITs können 
darüber hinaus über den Verkauf von Immobilienob-
jekten, deren Wert gestiegen ist, Veräußerungsge-
winne realisieren. 
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Schuldtitel 

Festverzinsliche Wertpapiere. Zu den festverzins-
lichen Wertpapieren, in die ein Portfolio anlegen 
wird, gehören von staatlichen Emittenten, suprana-
tionalen Einrichtungen, Unternehmen und anderen 
Emittenten begebene festverzinsliche Wertpapiere. 
Vorbehaltlich der Anlagepolitik eines Portfolios, kön-
nen festverzinsliche Wertpapiere die folgenden In-
strumente umfassen: 

 Hybride Wertpapiere. Ein Portfolio kann in 
hybride Wertpapiere anlegen, die wie Wandelanlei-
hen und Vorzugsaktien die Merkmale von festver-
zinslichen Wertpapieren und Aktien in sich vereinen. 
Hybride Wertpapiere können von Unternehmen 
(d. h. hybride Unternehmenstitel) oder von Finanzin-
stituten (z. B. bedingte Wandelanleihen, darunter 
auch CoCo-Bonds, wie nachstehend beschrieben) 
begeben werden. Hybride Wertpapiere sind nach-
rangige Instrumente, die innerhalb der Kapitalstruk-
tur grundsätzlich zwischen Eigenkapital und ande-
ren nachrangigen Schuldtiteln einzuordnen sind. 
Hybride Wertpapiere haben in aller Regel eine län-
gere Laufzeit und können sogar unbefristet sein. Ku-
ponzahlungen können dem Ermessen des Emitten-
ten unterliegen und insofern jederzeit aus allen mög-
lichen Gründen und auf unbestimmte Zeit vom Emit-
tenten gestrichen oder verschoben werden. Der 
Ausfall oder Aufschub von Kuponzahlungen begrün-
det kein Recht auf Kündigung. Hybride Wertpapiere 
sind grundsätzlich in vorab festgelegten Phasen 
kündbar. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen 
werden, dass hybride Wertpapiere an dem Kündi-
gungstermin oder überhaupt vom Emittenten gekün-
digt werden. Ein Anleger in hybride Wertpapiere er-
hält möglicherweise keine Kapitalrückzahlung nach 
einer Kündigung oder überhaupt keine Kapitalrück-
zahlung. 
 

Nachrangige Schuldtitel. Nachrangige 
Schuldtitel sind Schuldtitel, die innerhalb der Kapi-
talstruktur eines Emittenten einen niedrigeren Rang 
haben als andere Schuldtitel. Nachrangige Schuldti-
tel haben typischerweise ein niedrigeres Rating und 
bieten daher eine höhere Rendite als vorrangige 
Schuldtitel. Nachrangige Schuldtitel sind besonders 
risikosensitive Anlagen, weil Anleger dieser Schuld-
titel erst nach vollständiger Befriedigung oder Zah-
lung aller Ansprüche der vorrangigen Gläubiger ei-
nen Anspruch aus dem Vermögen des Emittenten 
haben. Anleger nachrangiger Schuldtitel können an-
ders als Aktieninhaber nicht von potenziellen Kurs-
gewinnen profitieren. 

Wandelschuldverschreibungen. Wandel-
schuldverschreibungen umfassen Anleihen, Schuld-
verschreibungen (debentures), Industrieschuldver-
schreibungen und Vorzugsaktien, die zu einem fest-
gelegten Kurs in Stammaktien umgewandelt werden 

können. Vor der Umwandlung haben Wandelschuld-
verschreibungen die gleichen allgemeinen Merk-
male wie nicht wandelbare Schuldverschreibungen, 
die einen konstanten Strom von Einkünften und in 
der Regel eine höhere Rendite erbringen als die Ak-
tienwerte derselben oder vergleichbarer Emittenten. 
Der Kurs einer Wandelschuldverschreibung ändert 
sich in der Regel mit den Kursänderungen der zu 
Grunde liegenden Aktien, obwohl die Wandel-
schuldverschreibungen auf Grund der höheren Ren-
dite tendenziell weniger volatil sind als die zu 
Grunde liegenden Stammaktien. Wie Schuldver-
schreibungen sinken auch Wandelschuldverschrei-
bungen im Kurs, wenn die Zinsen steigen, und stei-
gen im Kurs, wenn die Zinsen fallen. Obwohl Wan-
delschuldverschreibungen in der Regel niedrigere 
Zinsen oder Dividenden erbringen als nicht wandel-
bare Schuldverschreibungen gleicher Qualität, ge-
ben sie den Anlegern doch die Möglichkeit, von 
Kurssteigerungen der zu Grunde liegenden Stamm-
aktien zu profitieren. 

Kommunalobligationen. Kommunalobligatio-
nen umfassen Schuldverschreibungen US-amerika-
nischer Gemeinden und anderer Organe auf ge-
meindlicher Ebene der maßgeblichen US-Bundes-
staaten, die begeben werden, um Mittel für verschie-
dene öffentliche Zwecke zu beschaffen, beispiels-
weise den Bau unterschiedlichster öffentlicher Ein-
richtungen wie Flughäfen, Brücken, Schnellstraßen, 
Autobahnen und anderer Straßen sowie Schulen 
und Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen. 
Weitere Zwecke, für die Kommunalobligationen be-
geben werden, sind u. a. die Beschaffung von Kapi-
tal, das öffentlich-rechtlichen oder privaten Instituti-
onen für den Bau von Einrichtungen in den Berei-
chen Bildung, Krankenversorgung, Wohnungsbau 
und Abfallentsorgung als Darlehen zur Verfügung 
gestellt wird. 

Bedingte Wandelanleihen (sog. CoCo-
Bonds). Bedingte Wandelanleihen („CoCo-Bonds“) 
sind eine Form von bedingten hybriden Wertpapie-
ren, die vornehmlich von globalen Finanzinstituten 
als eine effiziente Form der Kapitalbeschaffung be-
geben werden. CoCo-Bonds können als zusätzli-
ches Kernkapital (Additional Tier 1) in Form unbe-
fristeter Instrumente mit diskretionärem Kupon 
(„AT1-CoCos”) oder als Tier-2-Instrument mit ange-
gebener Laufzeit und festem Kupon („T2-CoCos“) 
begeben werden. CoCo-Bonds sind gewöhnlich 
nachrangige Schuldtitel und verhalten sich unter 
normalen Umständen wie Schuldverschreibungen; 
bei Eintritt eines bestimmten Auslöseereignisses 
(„Trigger-Ereignis“) erfolgt entweder (i) eine Wand-
lung in Aktienwerte und/oder (ii) eine Abschreibung 
(vollständig oder teilweise). Eine Abschreibung be-
deutet, dass ein Teil oder der gesamte Nominalbe-
trag des CoCo-Bond im Rahmen einer verlustabsor-
bierenden Maßnahme in Bezug auf das begebende 
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Finanzinstitut abgeschrieben wird. Trigger-Ereig-
nisse können unter anderem mechanisch bzw. un-
willkürlich sein (z. B. basierend auf den regulatori-
schen Kapitalquoten des Emittenten) oder der Er-
messensentscheidung einer Aufsichtsbehörde un-
terliegen. Ein Trigger-Ereignis kann zum Beispiel 
eintreten, wenn die Bankaufsichtsbehörde feststellt, 
dass ein bestimmter Emittent eines CoCo-Bond 
nicht länger existenzfähig ist (d. h. die Anleihe kann 
für die Sicherung der privaten Haftung verwendet 
werden (Bail-in-Anleihe), wenn der Emittent an den 
Punkt gelangt, wo er nicht mehr existenzfähig ist 
(„point of non-viability“ oder „PONV“)). Daher kann 
es aufgrund der generellen Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Trigger-Ereignissen für den Anlage-
verwalter schwierig sein, einzuschätzen, ob ein Trig-
ger-Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt eintre-
ten und welche Auswirkungen das Ereignis im kon-
kreten Fall haben wird, einschließlich bezüglich des 
Ergebnisses der Wandlung. 

Nullkupon-Schatzanleihen. Ein Portfolio kann 
in Nullkupon-Schatzanleihen anlegen. Dabei han-
delt es sich um ohne Zinsscheine (Kupons) ausge-
gebene US-Schatzwechsel bzw. um US-Schatzan-
weisungen und US-Schatzanleihen, von denen die 
noch nicht fälligen Zinsscheine abgetrennt („strip-
ped“) worden sind, sowie Hinterlegungsscheine und 
Zertifikate, die Beteiligungen an solchen „stripped“ 
Schuldverschreibungen und Kupons verbriefen. Die 
Inhaber von Nullkupon-Wertpapieren erhalten wäh-
rend der Laufzeit dieser Wertpapiere keine Zinsen. 
Für den Anleger besteht ihr Wert in dem Differenz-
betrag zwischen ihrem Rückzahlungsbetrag bei Fäl-
ligkeit und dem i.d.R. erheblich niedrigeren Kurs, zu 
dem sie erworben werden (dieser wird gelegentlich 
als „deep discount“-Kurs bezeichnet). Die Wertpa-
piere werden gewöhnlich mit einem erheblichen Ab-
schlag („deep discount“) auf ihren Nenn- oder Pari-
Wert gehandelt. Ihr Marktwert ist in höherem Maße 
für Zinsschwankungen anfällig als Anleihen mit ver-
gleichbaren Laufzeiten, die laufend Zinsen aus-
schütten. Da Nullkupon-Anleihen jedoch nicht regel-
mäßig Zinsen zahlen, die bis zur Fälligkeit wieder 
anzulegen sind, wird das Wiederanlagerisiko ausge-
schaltet und ein bestimmter Anlageertrag bis zur 
Fälligkeit festgeschrieben.  

Derzeit werden von den US-Schatztiteln nur US-
Schatzwechsel ohne Kupon ausgegeben. Das US-
Schatzamt gibt die Schatzanweisungen und -anlei-
hen nicht ohne Kupons heraus, aber gemäß dem 
STRIPS-Programm (Separate Trading of Regis-
tered Interest and Principal of Securities) des US-
Schatzamtes können die Zins- und Tilgungszahlun-
gen langfristiger Schatztitel getrennt im stückelosen 
Federal-Reserve-Buchungssystem unterhalten und 
getrennt gehandelt und das Eigentum daran separat 
erworben werden. Ferner haben in den letzten Jah-
ren eine Reihe von Banken und Brokerhäusern den 

Mantel („corpus“) von den Kuponteilen der US-
Schatzanleihen und -anweisungen getrennt („strip-
ped“) und in Form von Hinterlegungsscheinen oder 
Zertifikaten, die Beteiligungen an diesen Instrumen-
ten (meist von einer Bank in einem Depot- oder 
Treuhandkonto gehalten) verbriefen, getrennt ver-
kauft. 

Variabel verzinsliche Wertpapiere, Floater 
und invers variabel verzinsliche Wertpapiere. Ren-
tenpapiere können festverzinslich, variabel verzins-
lich oder Floater sein. Bei variabel verzinslichen Ti-
teln und Floatern werden die Zinssätze regelmäßig 
nach einer vorgegebenen Formel angepasst. Ein 
„variabler“ Zinssatz wird in vorbestimmten Zeitab-
ständen (z. B. täglich, wöchentlich oder monatlich) 
angepasst, während sich der Zinssatz eines „Floa-
ters“ mit einer bestimmten Orientierungsgröße 
(benchmark rate) (wie dem Zinssatz für erstklassige 
Kunden – bank prime lending rate) nach oben oder 
unten bewegt. 

Ein Portfolio kann in Rentenpapiere investieren, die 
zu einem Kuponsatz verzinst werden, der dem Ba-
siszinssatz entspricht, zuzüglich weiterer Zinsen für 
einen bestimmten Zeitraum, falls die kurzfristigen 
Zinssätze über ein vorher festgelegtes Niveau oder 
eine Zinsobergrenze (Cap) steigen. Der Betrag die-
ser zusätzlichen Zinszahlung wird normalerweise 
nach einer Formel berechnet, die auf einem Index 
für kurzfristige Zinssätze basiert, der mit einem be-
stimmten Faktor multipliziert wird. 

Rentenpapiere mit gehebelter invers variabler Ver-
zinsung werden auch inverse Floater genannt. Der 
Zinssatz eines inversen Floaters passt sich in ent-
gegengesetzter Richtung zum Marktzins an, auf den 
der inverse Floater indexiert ist. Ein inverser Floater 
kann insoweit als gehebelt angesehen werden, als 
sein Zinssatz sich um eine Größenordnung ändert, 
die höher ist als die Größenordnung der Verände-
rung des Index-Zinssatzes. Wegen der höheren He-
belung des inversen Floaters kommt es bei ihm auch 
zu stärkeren Kursschwankungen, so dass in Zeiten 
steigender Zinsen der Marktwert der inversen Floa-
ter tendenziell schneller fällt als der Marktwert fest-
verzinslicher Titel. 

Inflationsgeschützte Wertpapiere. Ein Portfo-
lio kann in bestimmte inflationsgeschützte Wertpa-
piere staatlicher Emittenten anlegen, zu denen auch 
US-amerikanische Treasury Inflation Protected 
Securities („US-Tips“) und von anderen Regierun-
gen begebene inflationsgeschützte Wertpapiere ge-
hören. US-Tips sind festverzinsliche Wertpapiere, 
die vom US-Schatzamt begeben werden und deren 
Kapitalbetrag täglich auf Basis der Änderungen der 
Inflationsrate (derzeit entsprechend dem nicht-sai-
sonbereinigten Konsumentenpreisindex der städti-
schen Konsumenten (Consumer Price Index for All 
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Urban Consumers), der mit einer Verzögerung von 
drei Monaten berechnet wird) angepasst wird. Das 
US-Schatzamt gibt derzeit ausschließlich 10-jährige 
US-Tips aus, wobei in der Zukunft auch US-Tips mit 
anderen Laufzeiten begeben werden können. Zuvor 
waren außerdem US-Tips mit Laufzeiten von fünf, 
zehn oder dreißig Jahren begeben worden. Bei US-
Tips erfolgen Zinszahlungen auf halbjährlicher Ba-
sis, wobei der Zinssatz einem festen Prozentsatz 
des inflationsbereinigten Kapitalbetrages entspricht 
und bei Ausgabe festgesetzt wird. Allerdings werden 
die Zinsen über die Laufzeit der Anleihe auf Basis 
eines aufgrund der Anpassung an die Inflationsrate 
steigenden oder sinkenden Kapitalbetrages berech-
net. Die Rückzahlung des ursprünglichen (inflations-
bereinigten) Kapitalbetrages der Anleihe bei Lauf-
zeitende ist garantiert, selbst in Zeiten der Deflation. 
Wenn ein Portfolio jedoch am Zweitmarkt US-Tips 
erwirbt, deren Kapitalbetrag aufgrund von inflationä-
ren Schwankungen seit der Ausgabe nach oben kor-
rigiert wurde, kann dem Portfolio in etwaig nachfol-
genden deflationären Perioden ein Verlust entste-
hen. Darüber hinaus ist der aktuelle Marktwert der 
Anleihen nicht garantiert und unterliegt Schwankun-
gen. Ist die Inflationsrate in dem Zeitraum, in dem 
ein Portfolio ein US-Tips hält, niedriger als erwartet, 
ist der vom Portfolio erzielte Ertrag aus dieser Art 
Wertpapier unter Umständen niedriger als aus einer 
traditionellen Anleihe. Inflationsgeschützte Wertpa-
piere anderer Regierungen können in Abhängigkeit 
von ihrer Struktur und den örtlichen Märkten zusätz-
lichen Faktoren und Risiken unterliegen. 

Wertpapiere, die mit Hypotheken auf Wohnim-
mobilien besichert sind (Residential Mortgage-
Backed Securities, "RMBS"). Die Inhaber von 
RMBS tragen verschiedene Risiken, darunter Boni-
täts-, Markt-, und Zinsänderungsrisiken sowie struk-
turelle und rechtliche Risiken. RMBS verbriefen 
Rechte an Pools aus Hypothekendarlehen auf 
Wohnimmobilien, die mit Hypothekendarlehen auf 
ein bis vier Einzelobjekte besichert sind. Diese Dar-
lehen können jederzeit vorzeitig zurückgezahlt wer-
den. Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien stel-
len die Verpflichtungen des entsprechenden Darle-
hensnehmers dar und sind zwar üblicherweise nicht 
durch Dritte (natürliche oder juristische Personen) 
versichert oder garantiert, jedoch können die Darle-
hen durch öffentliche Institutionen verbrieft werden 
und die begebenen Wertpapiere können garantiert 
sein. Der Anteil an Zahlungsausfällen und Verlusten 
bei Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien wird 
von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter 
durch die Konjunktur im Allgemeinen sowie die kon-
junkturelle Lage in der Region, in der die jeweilige 
Immobilie belegen ist, durch die Bedingungen des 
Hypothekendarlehens, dem „Eigenkapitalanteil“ des 
Darlehensnehmers an dem Beleihungsobjekt und 
die finanzielle Lage des Darlehensnehmers. 

Hypothekenbezogene Pass-Through-Wert-
papiere. Über hypothekenbezogene Wertpapiere, in 
die ein Portfolio anlegen kann, werden in den Verei-
nigten Staaten die Mittel für Hypothekendarlehen an 
Eigenheimkäufer generiert. Darunter befinden sich 
Wertpapiere, die Anteile an Pools von Hypotheken-
darlehen darstellen, welche von Darlehensgebern 
wie US-amerikanischen Spar- und Darlehenskas-
sen, Hypothekenbanken und Geschäftsbanken ver-
geben werden. Die Pools von Hypothekendarlehen 
werden von verschiedenen staatlichen, staatsnahen 
und privaten US-amerikanischen Organisationen für 
die Veräußerung an Anleger (wie das Portfolio) zu-
sammengestellt.  

Die Beteiligungen an Pools hypothekenbezogener 
Wertpapiere unterscheiden sich von anderen Arten 
traditioneller Schuldverschreibungen, bei denen in 
der Regel periodische Zinszahlungen vorgesehen 
sind und die Kapitalrückzahlungen am Rückzah-
lungstag oder an bestimmten Stichtagen erfolgen. 
Stattdessen sehen hypothekenbezogene Wertpa-
piere eine monatliche Zahlung bestehend aus Zins- 
und Kapitalbeträgen vor. Diese Zahlungen stellen in 
Wirklichkeit einen Durchlauf („Pass-Through“) der 
vom einzelnen Schuldner für seine Eigenheimhypo-
thek geleisteten monatlichen Zins- und Tilgungsleis-
tungen abzüglich sämtlicher an den Emittenten, den 
Servicer oder den Garantiegeber der Wertpapiere 
zu entrichtenden Gebühren dar. Zusätzliche Zahlun-
gen hängen mit den Kapitalrückzahlungen zusam-
men, die aufgrund von Verkäufen, Umschuldungen 
und Zwangsvollstreckungen des zugrunde liegen-
den Wohneigentums, abzüglich der dabei entstan-
denen Gebühren und Kosten, erfolgen. Einige hypo-
thekenbezogene Wertpapiere, wie die von der staat-
lichen US-Government National Mortgage Associa-
tion („GNMA“) ausgegebenen Wertpapiere, werden 
als „modifizierte“ (modified) Pass-Through-Wertpa-
piere bezeichnet. Diese Wertpapiere verleihen dem 
Inhaber nach Abzug bestimmter Gebühren An-
spruch auf sämtliche Zins- und Tilgungszahlungen, 
die an den Hypothekenpool zu entrichten sind, 
selbst wenn der Hypothekennehmer die fälligen Hy-
pothekenzahlungen nicht leistet. 

Die Anlageeigenschaften von hypothekenbezoge-
nen Pass-Through-Wertpapieren unterscheiden 
sich von traditionellen festverzinslichen Wertpapie-
ren. Die Hauptunterschiede sind, wie oben beschrie-
ben, die häufigeren Zins- und Kapitalzahlungen der 
hypothekenbezogenen Wertpapiere und die Mög-
lichkeit, den Kapitalbetrag jederzeit vorzeitig zurück-
zuzahlen, wenn die zugrunde liegenden Hypothe-
kendarlehen oder sonstigen Vermögenswerte vor-
zeitig zurückbezahlt werden. 

Vorzeitige Hypothekenrückzahlungen hängen von 
Faktoren wie unter anderem der Höhe der Zinss-
ätze, der allgemeinen Wirtschaftslage und dem 
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Standort und der Laufzeit der Hypothek und sonsti-
gen sozialen und demographischen Umständen ab. 
Vorzeitige Rückzahlungen auf hypothekenbezo-
gene Pass-Through-Wertpapiere nehmen generell 
bei fallenden Hypothekenzinsen zu und bei steigen-
den Hypothekenzinsen ab. Die Wiederanlage von 
Rückzahlungen kann zu höheren oder niedrigeren 
Zinssätzen als bei der ursprünglichen Anlage erfol-
gen und beeinflusst somit die Rendite des Portfolios. 

Der wichtigste staatliche (d. h. durch den vollen Kre-
dit (full faith and credit) der US-Regierung gestützte) 
Garantiegeber für hypothekenbezogene Wertpa-
piere ist die GNMA. Die GNMA ist eine im Alleinei-
gentum der US-Regierung stehende Gesellschaft 
innerhalb des US-Ministeriums für Wohnungsbau 
und städtebauliche Entwicklung. Die GNMA ist be-
fugt, mit dem vollen Kredit der US-Regierung die 
fristgerechte Zahlung von Kapitalbetrag und Zinsen 
der Wertpapiere zu garantieren, die die von der 
GNMA genehmigten Institutionen (wie Spar- und 
Darlehenskassen, Geschäfts- und Hypothekenban-
ken) ausgegeben haben und die durch Pools von 
Hypotheken besichert werden, die von der Federal 
Housing Administration versichert oder von der Ve-
terans’ Administration garantiert werden. 

US-amerikanische staatsnahe (d. h. nicht durch den 
vollen Kredit (full faith and credit) der US-Regierung 
gestützte) Garantiegeber sind unter anderem die 
Federal National Mortgage Association („FNMA“) 
und die Federal Home Loan Mortgage Corporation 
(„FHLMC“). Die FNMA ist eine von der US-Regie-
rung unterstützte Gesellschaft, die sich vollständig 
im Eigentum privater Aktionäre befindet. Die FNMA 
garantiert die fristgerechte Zahlung von Kapitalbe-
trag und Zinsen der von ihr ausgegebenen Pass-
Through-Wertpapiere, wobei diese jedoch nicht 
durch den vollen Kredit der US-Regierung gesichert 
sind. Die FHLMC ist eine Körperschaft der US-Re-
gierung. Die von der FHLMC ausgegebenen Beteili-
gungen an Pools von Hypothekenforderungen sind 
zwar bezüglich der fristgerechten Bezahlung von 
Zinsen und der letzten (oder in manchen Fällen frist-
gerechten) Einziehung des Kapitalbetrages garan-
tiert, sind aber nicht durch den vollen Kredit der US-
Regierung gedeckt.  

Geschäftsbanken, Spar- und Darlehenskassen, pri-
vate Hypothekenversicherungsgesellschaften, Hy-
pothekenbanken und sonstige Zweitmarkt-Emitten-
ten stellen auch Pass-Through-Pools konventionel-
ler Wohnungsbaudarlehen zusammen. Derartige 
Emittenten können sowohl die Emittenten der zu-
grunde liegenden Hypothekendarlehen wie auch die 
Garantiegeber der hypothekenbezogenen Wertpa-
piere sein. Die von diesen privaten Emittenten ein-
gerichteten Pools bieten normalerweise höhere Zin-
sen als die staatlichen oder staatsnahen Pools, da 
keine unmittelbaren oder mittelbaren staatlichen 

Zahlungsgarantien bestehen. Die fristgerechte Zah-
lung von Zinsen und Kapitalbetrag dieser Pools ist 
jedoch im Allgemeinen mit verschiedenen Versiche-
rungen oder Garantien besichert, wie individuelle 
Darlehens-, Rechtstitel-, Pool- und Risikoversiche-
rung. Die Versicherungen und Garantien werden 
von staatlichen Stellen, privaten Versicherungsge-
sellschaften und Betreibern von Hypothekenpools 
ausgegeben. Diese Versicherungen und Garantien 
sowie die Bonität ihrer Emittenten werden bei der 
Feststellung in Erwägung gezogen, ob ein hypothe-
kenbezogenes Wertpapier die für das Portfolio erfor-
derliche Anlagequalität besitzt. Es kann keine Zusi-
cherung gegeben werden, dass die privaten Versi-
cherungsgesellschaften in der Lage sein werden, 
den aus ihren Policen entstandenen Verpflichtungen 
nachzukommen. Ein Portfolio kann hypothekenbe-
zogene Wertpapiere ohne Versicherung oder Ga-
rantie kaufen, wenn der Anlageverwalter nach Über-
prüfung der Darlehenserfahrung und -verfahren der 
Betreiber dieser Hypothekenpools die Anlagequali-
tät der Wertpapiere als geeignet für ein Portfolio ein-
schätzt. Die Liquidität des Marktes für diese Wertpa-
piere nimmt zwar ständig zu, aber für die Wertpa-
piere bestimmter privater Organisationen ist unter 
Umständen nicht ohne weiteres ein Markt vorhan-
den. 

Collateralized Mortgage Obligations (CMOs) 
und Multi-Class-Pass-Through-Wertpapiere. Zu den 
hypothekenbezogenen Wertpapieren, in die ein 
Portfolio anlegen darf, können auch durch Hypothe-
kenwerte unterlegte Obligationen („Collateralized 
Mortgage Obligations“) („CMOs“) sowie „Multi-
Class-Pass-Through“-Wertpapiere gehören. CMOs 
sind Schuldtitel von Emittenten, die für einen be-
stimmten Zweck errichtet worden sind, und sind 
durch hypothekenbezogene Zertifikate, darunter 
häufig auch Zertifikate von staatlichen oder staats-
nahen Garantiegebern, wie GNMA, FNMA und 
FHLMC, und durch bestimmte bereitgestellte Mittel 
und sonstige Sicherheiten besichert. Multi-Class-
Pass-Through-Wertpapiere sind Kapitalbeteiligun-
gen an einem Trust, der aus Hypothekendarlehen 
und sonstigen hypothekenbezogenen Wertpapieren 
besteht. Die Mittel zur Leistung des Schuldendiens-
tes auf die CMOs oder zur Zahlung planmäßiger 
Ausschüttungen auf die Multi-Class-Pass-Through-
Wertpapiere werden aus den gezahlten Kapitalbe-
trägen und Zinsen auf die zugrunde liegenden Si-
cherheiten finanziert. CMOs sowie Multi-Class-
Pass-Through-Wertpapiere (nachstehend insge-
samt als „CMOs“ bezeichnet, soweit sich aus dem 
Zusammenhang nichts Anderes ergibt) können so-
wohl von Behörden und Einrichtungen der US-Re-
gierung als auch von privaten Organisationen aus-
gegeben werden. Aussteller von CMOs können ent-
scheiden, steuerlich als Durchlaufstelle für Anlagen 
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in Grundpfandrechte (Real Estate Mortgage Invest-
ment Conduit - „REMIC“) behandelt zu werden. 

Bei einer CMO wird eine Serie von Obligationen o-
der Zertifikaten in mehreren Klassen emittiert. Jede 
Klasse der CMOs – oft auch als „Tranche“ bezeich-
net – wird zu einem bestimmten Kuponsatz ausge-
geben und hat einen bestimmten Fälligkeitstag oder 
einen bestimmten Endfälligkeitstag. Vorzeitige Kapi-
talrückzahlungen auf die einer CMO zu Grunde lie-
genden Sicherheiten können dazu führen, dass 
diese erheblich früher als an dem festgesetzten Fäl-
ligkeits- bzw. Endfälligkeitstag abgelöst wird. Die Til-
gungs- und Zinszahlungen auf die zugrunde liegen-
den Hypotheken können unter den verschiedenen 
Tranchen einer Serie einer CMO auf ganz unter-
schiedliche Weise aufgeteilt werden. Die übliche 
Struktur sieht vor, die Kapitalrückzahlungen - ein-
schließlich vorzeitiger Rückzahlungen –, die auf zu-
grunde liegende Hypotheken geleistet werden, auf 
die verschiedenen Klassen einer Serie einer CMO in 
einer bestimmten Reihenfolge zu verteilen, so dass 
auf eine Klasse einer CMO erst dann Kapitalrück-
zahlungen geleistet werden, wenn bestimmte an-
dere Klassen voll zurückgezahlt wurden. 

Eine oder mehrere Tranchen einer CMO können mit 
Zinssätzen („Kuponsätze“) ausgestattet sein, die in 
bestimmten Zeitabständen mit einem Aufschlag 
über einem Referenzzinssatz, wie z. B. LIBOR (Lon-
don Interbank Offered Rate) (wie nachstehend defi-
niert) neu festgesetzt werden. Diese variabel ver-
zinslichen Tranchen, unter dem Begriff „Floating 
Rate CMOs“ bekannt, werden vom Portfolio als 
ARMS („adjustable-rate mortgage security“, wie 
nachstehend definiert) angesehen. Normalerweise 
werden zinsvariable CMOs mit einer für die Gesamt-
laufzeit geltenden Zinsobergrenze („Cap“) verse-
hen. Diese Caps, die annähernd den Caps zinsvari-
abler Hypotheken entsprechen, die nachstehend 
unter „Zinsvariable Hypothekenbezogene Wertpa-
piere (ARMS)“ beschrieben werden, stellen eine 
Zinsobergrenze dar, über die hinaus der Kuponsatz 
einer zinsvariablen CMO auch dann nicht erhöht 
werden kann, wenn der Referenzzinssatz, an den 
die zinsvariable CMO gekoppelt ist, weiter ansteigt. 

Zinsvariable hypothekenbezogene Wertpa-
piere (ARMS). Zu den zinsvariablen hypothekenbe-
zogenen Wertpapieren (ARMS), in die das Portfolio 
anlegen kann, gehören (i) Pass-Through-Wertpa-
piere, die durch zinsvariable Hypotheken unterlegt 
und durch die GNMA, FNMA, FHLMC und private 
Organisationen begeben werden, und (ii) zinsvari-
able CMOs. Die Kuponsätze der ARMS werden in 
regelmäßigen Abständen auf einen Satz geändert, 
der eine gewisse Spanne über einem bestimmten 
Referenzzinssatz liegt. Von Bedeutung sind drei 
verschiedene Zinssatz-Kategorien: (i) Zinssätze, die 
sich auf US-Schatzpapiere beziehen, (ii) Zinssätze, 

die aus einem rechnerischen Wert wie dem Index für 
Geldbeschaffungskosten (cost of funds index) oder 
gleitenden durchschnittlichen Hypothekensätzen er-
mittelt werden und (iii) kurzfristige Zinssätze wie den 
„LIBOR“ (London Interbank Offered Rate), Einlagen-
zertifikate („CDs“) oder den Zinssatz für Ausleihun-
gen an erste Adressen („prime rate“). Viele Emitten-
ten wählten als ihre Bezugsindizes die Renditen ein-
, drei- und fünfjähriger US-Schatzanweisungen, den 
Diskontzinssatz sechsmonatiger US-Schatzanwei-
sungen (wie in zwei Veröffentlichungen der Federal 
Reserve-Statistiken angegeben), den monatlichen 
G.13 (415) und den wöchentlichen H.15 (519), den 
CD-Gesamtindex, den Zinssatz für Ausleihungen an 
erste Adressen, LIBOR und andere Indizes. Weitere 
Indizes können in der Zukunft entwickelt werden. 
Bei der Wahl der Anlagen in ARMS zieht der Anla-
geverwalter auch die Marktliquidität für diese ARMS 
in Betracht. 

Die zinsvariablen Hypotheken, die den ARMS, in die 
das Portfolio investieren kann, zu Grunde liegen, 
sind häufig mit Zinsobergrenzen (Caps) und Zinsun-
tergrenzen (Floors) versehen, um die Schwankun-
gen der dem Wohnungsbaudarlehensnehmer ver-
rechneten Zinssätze (i) für jeden Neufestsetzungs- 
oder Berichtigungszeitraum und (ii) für die Laufzeit 
des Darlehens zu beschränken. Einige zinsvariable 
Wohnungsbaudarlehen schränken die regelmäßi-
gen Berichtigungen ein, indem sie die Änderungen 
der monatlichen Tilgungs- und Zinszahlungen der 
Kreditnehmer und nicht die Änderungen der Zinss-
ätze einschränken. Diese Zahlungsobergrenzen 
können zu einer negativen Tilgungsrate, d. h. zu ei-
nem zunehmenden Restbetrag des Hypothekendar-
lehens führen. Die ARMS, in die das Portfolio anzu-
legen berechtigt ist, können auch durch festverzins-
liche Hypotheken besichert sein. Diese ARMS, als 
„Floating-Rate“ CMOs bekannt (wie vorstehend be-
schrieben), sind in der Regel mit für die gesamte 
Laufzeit geltenden Caps ausgestattet.  

Zu den ARMS, in die ein Portfolio anlegen kann, ge-
hören hypothekenbezogene „Pass-Through“-Wert-
papiere, die durch zinsvariable Hypotheken besi-
chert werden, und zinsvariable CMOs. Wie vorste-
hend beschrieben, sind zinsvariable Hypotheken 
generell mit Caps versehen, die den Höchstbetrag 
der Schwankungen der Kuponsätze in bestimmten 
Zeitabständen oder über die Laufzeit des Darlehens 
beschränken. Zinsvariable CMOs sind über ihre ge-
samte Laufzeit mit ähnlichen Caps ausgestattet. 
Wenn die Zinssätze schneller steigen, als die Caps 
der ARMS dies zulassen, reagieren diese ARMS 
ähnlich wie Wertpapiere, die nicht mit zinsvariablen 
Hypothekendarlehen sondern mit festverzinslichen 
Hypotheken unterlegt worden sind. Infolgedessen 
können ARMS bei Zinssteigerungen über die Caps 
hinaus in höherem Maße wie herkömmliche Schuld-
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verschreibungen anstatt wie zinsvariable Wertpa-
piere reagieren und schneller an Wert verlieren, als 
dies ohne diese Caps der Fall wäre.  

Wie schon erwähnt, führen Zinssatzänderungen bei 
ARMS zu geringeren Kursschwankungen als bei tra-
ditionellen Schuldverschreibungen, da die Kupons-
ätze der ARMS an die Zinsänderungen angepasst 
werden. Die Zinsanpassung der ARMS kann jedoch 
nicht vollständig vor derartigen Kursschwankungen 
schützen, vor allem bei extremen Zinsschwankun-
gen. Da sich außerdem viele zinsvariable Hypothe-
ken nur einmal jährlich den Zinsänderungen anpas-
sen, sind Kursschwankungen der ARMS in dem 
Ausmaß zu erwarten, in dem die Bewegungen der 
aktuellen Marktzinssätze nicht unmittelbar von den 
Kuponsätzen aufgenommen werden, die auf die zu-
grunde liegenden zinsvariablen Hypotheken Anwen-
dung finden. 

Hypothekenbezogene Stripped-Wertpapiere 
(Stripped Mortgage-Related Securities). Stripped 
Mortgage-Related Securities („SMRS“) sind deriva-
tive hypothekenbezogene Wertpapiere mit verschie-
denen Klassen. SMRS können von der US-Regie-
rung, ihren Behörden oder Einrichtungen oder von 
privaten Auftraggebern oder Anlegern in Hypothe-
kendarlehen, darunter Spar- und Darlehenskassen, 
Hypotheken-, Geschäfts- und Investmentbanken 
und Tochtergesellschaften der vorstehend erwähn-
ten Einrichtungen ausgegeben werden, die für die-
sen Zweck eingerichtet worden sind. 

SMRS werden generell in zwei Klassen aufgeteilt, 
die auf einen unterschiedlichen Teil der Zins- und 
Kapitalausschüttungen eines Pools von Zertifikaten 
der GNMA, FNMA oder FHLMC, ganzer Darlehen 
oder privater hypothekenbezogener Pass-Through-
Wertpapiere („hypothekenbezogene Vermögens-
werte“) Anrecht haben. Allgemein üblich sind SMRS 
mit einer Klasse, die einen kleineren Teil der Zinsen 
und den Großteil des Kapitalbetrags aus den hypo-
thekenbezogenen Vermögenswerten erhält, wäh-
rend der anderen Klasse nahezu sämtliche Zinsen 
und der Rest des Kapitalbetrags zufällt. In extremen 
Fällen erhält eine Klasse die gesamten Zinsen (die 
„interest-only“ bzw. „IO“-Klasse), wohingegen die 
andere Klasse den gesamten Kapitalbetrag erhält 
(die „principal-only“ bzw. „PO“-Klasse). Die Rück-
zahlungsrendite der IO-Klasse hängt in hohem 
Maße von der Quote der Kapitalrückzahlungen (ein-
schließlich vorzeitiger Rückzahlungen) auf die zu-
grunde liegenden hypothekenbezogenen Vermö-
genswerte ab, wobei beschleunigte vorzeitige Rück-
zahlungen die Rückzahlungsrendite der IO-Klasse 
erheblich beeinträchtigen können. Die Kapitalrück-
zahlungsquoten ändern sich mit den allgemeinen 
Zinsschwankungen. Wenn die zugrunde liegenden 
hypothekenbezogenen Vermögenswerte in höhe-
rem Umfang als erwartet vorzeitig zurückbezahlt 

werden, gelingt es dem Portfolio unter Umständen 
nicht, seine ursprüngliche Anlage in diese Wertpa-
piere wieder hereinzuholen, selbst wenn die Wert-
papiere von S&P mit AAA, von Moody’s mit Aaa o-
der von einer anderen NRSRO vergleichbar bewer-
tet werden. Die Struktur und die zugrunde liegenden 
Cashflows der SMRS führen zu höherer Volatilität, 
als dies bei nicht abgetrennten („not stripped“) hypo-
thekenbezogenen Wertpapieren der Fall wäre. 

Kreditgestützte Wertpapiere. Um bei Zah-
lungsausfall des Schuldners die Auswirkungen auf 
die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu be-
grenzen, sind hypothekenbezogene Wertpapiere, 
die keine GNMA-, FNMA- oder FHLMC-Wertpapiere 
sind, häufig durch Cashflow gestützt. Eine solche 
Cashflow-Unterlegung erfolgt in zwei Formen: (i) Li-
quiditätssicherung und (ii) Verlustabsicherung bei 
endgültigem Zahlungsausfall eines Schuldners ei-
nes zugrunde liegenden Vermögenswertes. Liquidi-
tätsschutz bezieht sich auf Vorauszahlungen zur 
Deckung etwaiger ausstehender Beträge (z. B. 30-
60-tägiger Verzug); die Vorauszahlungen werden in 
der Regel von dem Betreiber des Vermögenspools 
geleistet, um die fristgerechte Durchleitung der auf 
den zugrunde liegenden Pool fälligen Zahlungen si-
cherzustellen. Durch die Absicherung von Verlusten 
bei einem endgültigen Zahlungsausfall erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest Abschluss-
zahlungen auf einen Teil der Vermögenswerte des 
Pools erfolgen werden. Diese Absicherungen kön-
nen in Form von Garantien, Versicherungen oder 
Akkreditiven erfolgen, die für den Emittenten oder 
den Sponsor von Dritten über unterschiedliche 
Strukturierungen der Transaktion wie nachstehend 
beschrieben oder über eine Kombination derselben 
bereitgestellt werden. 

Die Ratings von Wertpapieren, für die ein Dritter ein 
sog. „Credit Enhancement“ (also eine Bonitätsver-
besserung), Liquiditätsschutz oder eine Verlustabsi-
cherung bei Ausfall bereitstellt, hängen grundsätz-
lich von der (bestehenden) Bonität dieses Dritten 
(des „Credit Enhancers“) ab. Entsprechend können 
sich diese Ratings bei einer Verschlechterung der 
Bonität des Credit Enhancers ebenfalls verschlech-
tern, selbst wenn die tatsächlich eingetretenen Zah-
lungsausfälle oder Verluste in Bezug auf den zu-
grunde liegenden Pool von Vermögenswerten gerin-
ger sind als erwartet.  

Beispiele für eine Kreditstützung im Rahmen der 
Strukturierung einer Transaktion sind „vorrangige-
nachrangige Wertpapiere“ (d. h. Wertpapiere unter-
schiedlicher Tranchen, bei denen eine oder mehrere 
Tranchen den anderen Tranchen in Bezug auf Kapi-
tal- und Zinszahlungen im Rang nachgehen, sodass 
Ausfälle bei den zugrunde liegenden Wertpapieren 
zunächst nur von den Inhabern der nachrangigen 



AB SICAV I 
 

II-35 
 

Tranche getragen werden), die Bildung von „Reser-
vefonds“ (bei denen Barmittel oder Anlagen, die 
manchmal auch teilweise aus den Zahlungen auf die 
zugrunde liegenden Vermögenswerte finanziert 
werden, als Rücklage für etwaige künftige Verluste 
gehalten werden) und „Überbesicherung“ (d. h. 
planmäßige Zahlungen auf die zugrunde liegenden 
Vermögenswerte oder deren Nennbetrag überstei-
gen die voraussichtlich für die Zahlungen auf die 
Wertpapiere erforderlichen Beträge sowie die Servi-
cinggebühren und sonstige Gebühren). Der Umfang 
an Kreditstützung jeder einzelnen Emission hängt 
grundsätzlich von den verfügbaren Informationen in 
Bezug auf das mit den zugrunde liegenden Anlagen 
verbundene Kreditrisiko in der Vergangenheit ab. 
Des Weiteren können auch Informationen in Bezug 
auf demografische Faktoren, Underwriting-Prakti-
ken bei Anleihen und allgemeine Markt- und Wirt-
schaftsbedingungen berücksichtigt werden. Ein 
Zahlungsverzug oder Verlust, der über den erwarte-
ten Umfang hinausgeht, kann sich nachteilig auf die 
Rendite einer Anlage in diese Wertpapiere auswir-
ken. 

Wertpapiere, die mit gewerblichen Hypotheken 
besichert sind (Commercial Mortgage-Backed 
Securities, CMBS). Wertpapiere, die durch gewerb-
liche Hypotheken gestützt sind, verbriefen Beteili-
gungen an gewerblichen Hypothekendarlehen (bzw. 
sind durch diese besichert). Diese Hypothekendar-
lehen sind ihrerseits durch Mehrfamilienhäuser oder 
gewerbliche Immobilien besichert, wie Industrie- 
und Lagerimmobilien, Bürogebäude, Einzelhandels-
flächen und Einkaufszentren sowie Apartmentkom-
plexe, Hotels, Motels, Pflegeeinrichtungen, Kran-
kenhäuser und Seniorenwohnanlagen. Durch ge-
werbliche Hypotheken gestützte Wertpapiere wer-
den in öffentlichen und privaten Transaktionen von 
einer Reihe staatlicher und privater Emittenten be-
geben. Sie weisen unterschiedliche Strukturen auf, 
von denen sich einige aus den privaten Wohnungs-
baudarlehen entwickelt haben, einschließlich Struk-
turen mit verschiedenen vorrangigen und nachran-
gigen Tranchen. Durch gewerbliche Hypotheken ge-
stützte Wertpapiere können festverzinslich oder va-
riabel verzinslich sein. Die gewerblichen Hypothe-
kendarlehen, die diesen Wertpapieren jeweils zu-
grunde liegen, sind mit spezifischen Risiken verbun-
den. Für Wertpapiere, die durch gewerbliche Hypo-
theken gestützt sind, gibt es im Allgemeinen keine 
standardisierten Bedingungen, und sie haben daher 
unter Umständen eine kompliziertere Struktur und 
kürzere Laufzeiten als Wohnungsbaudarlehen. 
Möglicherweise erfolgt auch keine vollständige Til-
gung dieser Darlehen. Darüber hinaus sind gewerb-
liche Immobilien tendenziell einzigartig und schwie-
riger zu bewerten als Einfamilienhäuser. Außerdem 
bestehen bei gewerblichen Immobilien, insbeson-

dere bei Gewerbeflächen und Lagerhäusern, Um-
weltrisiken und Belastungen und Kosten für die Ein-
haltung umweltrechtlicher Gesetze und Vorschrif-
ten. 

Wie alle festverzinslichen Wertpapiere sinken auch 
durch gewerbliche Hypotheken gestützte Wertpa-
piere im Kurs, wenn die Zinsen steigen. Obwohl 
analog dazu der Wert festverzinslicher Wertpapiere 
bei sinkenden Zinsen grundsätzlich steigt, ist diese 
inverse Marktbewegung möglicherweise im Falle 
von Wertpapieren, die durch Hypotheken auf Einfa-
milienhäuser gestützt sind, nicht so ausgeprägt, da 
sich gleichzeitig auch die Wahrscheinlichkeit von 
Vorfälligkeitszahlungen in Zeiten fallender Zinssätze 
erhöht. Bei der Ermittlung des Ratings dieser Wert-
papiere liegt der Schwerpunkt unter anderem auf 
der Struktur des Wertpapiers, der Qualität und Ge-
eignetheit der Sicherheit und der Versicherung so-
wie der Bonität des Darlehensgebers, der Servicing-
Gesellschaften und der Sicherheitengeber. 

Sonstige ABS-Anleihen (Asset-Backed Securi-
ties). Ein Portfolio kann in bestimmte erstklassige, 
mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere anle-
gen („ABS-Anleihen“). Durch den Einsatz von 
Trusts, Zweckgesellschaften und sonstiger Vehikel 
können verschiedene Vermögensarten, einschließ-
lich Kraftfahrzeug- und Kreditkartenforderungen, 
Wohnungsbaudarlehen und Investitionsgüter-Lea-
sing, entweder mit „Pass-Through“-Strukturen gesi-
chert werden, die den vorstehend beschriebenen 
hypothekenbezogenen „Pass-Through“-Strukturen 
ähnlich sind, oder mit einer „Pay-Through“-Struktur, 
die der Struktur von CMOs annähernd entspricht. 
Die Sicherheiten, mit denen durch Vermögenswerte 
besicherte Wertpapiere unterlegt sind, weisen ten-
denziell eine kontrollierte oder eingeschränkte vor-
zeitige Rückzahlungsquote auf. Außerdem verrin-
gern sich durch den kurzfristigen Charakter durch 
Vermögenswerte besicherter Darlehen die Auswir-
kungen einer Änderung der Quoten der vorzeitigen 
Rückzahlung. Abschreibungen führen dazu, dass 
die durchschnittliche Laufzeit von durch Vermö-
genswerte besicherten Wertpapieren auch der übli-
che Maßstab für die Endlaufzeit ist.  

Da vorzeitige Rückzahlungen (von Hypothekendar-
lehen, Kraftfahrzeugforderungen und anderen Si-
cherheiten) den Zahlungsstrom der durch Vermö-
genswerte besicherten Wertpapiere verändern kön-
nen, ist es nicht möglich, den tatsächlichen Rück-
zahlungstermin oder die durchschnittliche Laufzeit 
im Voraus zu bestimmen. Beschleunigte Rückzah-
lungen führen zu einer Verkürzung und verzögerte 
Zahlungen zu einer Verlängerung der durchschnitt-
lichen Laufzeit. Allerdings ist es möglich, die poten-
zielle Bandbreite dieser Schwankungen zu bestim-
men und die Auswirkungen dieser Schwankungen 
auf die Preise der Wertpapiere zu kalkulieren. 
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Strukturierte Wertpapiere und Wertpapierkörbe. 
Ein Portfolio kann in verschiedene Arten strukturier-
ter Wertpapiere oder Wertpapierkörbe anlegen. 
Strukturierte Wertpapiere, in die ein Portfolio Anla-
gen vornimmt, sind zum Beispiel Beteiligungen an 
juristischen Personen, die einzig und allein zwecks 
Umstrukturierung der Anlagemerkmale bestimmter 
festverzinslicher Schuldtitel gegründet worden sind 
und betrieben werden. Bei dieser Art der Umstruktu-
rierung werden bestimmte Instrumente bei einer ju-
ristischen Person, beispielsweise einer Gesellschaft 
oder einem Trust hinterlegt oder von ihr gekauft, und 
dann von dieser juristischen Person eine oder meh-
rere Klassen strukturierter Wertpapiere ausgege-
ben, die durch Anteile in den zugrunde liegenden In-
strumenten gesichert sind oder solche Anteile ver-
briefen. Der Cashflow der zugrunde liegenden In-
strumente kann den neu ausgegebenen strukturier-
ten Wertpapieren zugeteilt werden, um Wertpapiere 
mit verschiedenen Anlagemerkmalen zu schaffen, 
beispielsweise mit anderer Fälligkeit, Rangfolge der 
Zahlungen und Zinsregelung, wobei die Zahlungen, 
die auf strukturierte Wertpapiere geleistet werden, 
von dem Cashflow der zugrunde liegenden Instru-
mente abhängen. Strukturierte Wertpapiere einer 
bestimmten Klasse können dem Zahlungsanspruch 
einer anderen Klasse im Rang nachstehen oder 
nicht. Nachrangige strukturierte Wertpapiere werfen 
in der Regel höhere Erträge ab und sind mit größe-
ren Risiken verbunden als nicht nachrangige struk-
turierte Wertpapiere. 

Zu den Wertpapierkörben, in die ein Portfolio anle-
gen kann, gehören zweckgebundene Vehikel, die zu 
dem Zweck gegründet und betrieben werden, einen 
Korb von festverzinslichen Schuldtiteln verschiede-
ner Emittenten oder einen Korb aus anderen über-
tragbaren Wertpapieren zu halten. Die Zusammen-
stellung eines Korbs mit festverzinslichen Schuldti-
teln kann beispielsweise darauf ausgerichtet sein, 
die Charakteristika eines bestimmten Teils des Ren-
tenmarktes oder des gesamten Rentenmarktes wi-
derzuspiegeln. 

Vorbehaltlich der in Anhang A dargelegten Anlage-
beschränkungen des Fonds kann ein Portfolio in 
strukturierte Wertpapiere und Wertpapierkörbe an-
legen. 

Besicherte Schuldverschreibungen. Besicherte 
Schuldverschreibungen (Collateralized Debt Obliga-
tions -"CDOs") verbriefen Beteiligungen (im allge-
meinen aus Tranchen bestehend) an Pools, deren 
zugrunde liegende Assetklassen unter anderem be-
stimmte Festzinspapiere wie durch Vermögens-
werte besicherte Wertpapiere (Asset-Backed 
Securities - "ABS"), Corporate Leveraged Loans, 
andere CDOs, Credit Default Swaps und sonstige 
Derivate umfassen. Es gibt eine Vielzahl unter-

schiedlicher CDOs, wie beispielsweise durch ge-
nussscheinähnliche Wertpapiere und ABS besi-
cherte CDOs sowie durch Unternehmenskredite und 
Schuldtitel besicherte CDOs, genannt Collateralized 
Loan Obligations ("CLOs"). CDOs können verschie-
dene Arten von Wertpapieren oder Tranchen bege-
ben, einschließlich CDO- und CLO-Aktien, Multi-
Sektor-CDO- Aktien, genussscheinähnliche (Trust-
Preferred) CDO-Aktien und CLO-Schuldtitel. CDO 
Aktien-Tranchen haben möglicherweise kein Rating 
oder sind unterhalb Investmentqualität (non-invest-
ment grade) eingestuft. CDOs unterliegen Kredit-, 
Liquiditäts- und Zinsrisiken, die nachstehend näher 
erläutert werden. 

Sonstige Anlageformen 

Optionen, Bezugsrechte und Optionsscheine. 

Eine Option gibt dem Käufer der Option gegen Zah-
lung einer Prämie das Recht, (im Fall einer Put-Op-
tion) dem Aussteller dieser Option eine bestimmte 
Menge Wertpapiere (oder bei Indexoptionen: Bar-
mittel) an oder vor einem bestimmten Zeitpunkt zu 
einem vorab bestimmten Preis zu liefern bzw. (im 
Fall einer Call-Option) von dem Aussteller zu bezie-
hen. Eine von einem Portfolio eingeräumte Call-Op-
tion ist „gedeckt“, wenn das Portfolio Eigentümer 
des Basiswertpapiers ist, ein ausschließliches und 
sofortiges Recht auf Erwerb des Wertpapiers (im 
Austausch gegen ein anderes von ihm gehaltenes 
Wertpapier) hat, oder eine Call-Option auf das Ba-
siswertpapier besitzt, deren Ausübungspreis ge-
nauso hoch ist wie der Ausübungspreis der von ihm 
eingeräumten Call-Option oder niedriger. Eine von 
dem Portfolio eingeräumte Put-Option ist gedeckt, 
wenn das Portfolio eine Put-Option auf das Basis-
wertpapier hat, dessen Ausübungspreis genauso 
hoch ist wie der Ausübungspreis der von ihm einge-
räumten Put-Option oder höher. 

Ein „Cross-Hedge“ liegt bei Call-Optionen dann vor, 
wenn ein Portfolio das Basiswertpapier nicht besitzt, 
aber bestrebt ist, eine Absicherung („hedge“) gegen 
eine Wertminderung eines anderen Wertpapiers zu 
erzielen, das dem Portfolio gehört oder auf dessen 
Erwerb es ein Anrecht hat. Das Portfolio würde eine 
Option zum Zwecke eines Cross-Hedge anstelle ei-
ner gedeckten Option einräumen, wenn der im Rah-
men des Cross-Hedge erzielte Optionspreis („Prä-
mie“) die bei Einräumen der gedeckten Option er-
zielbare Prämie übersteigt und gleichzeitig die ge-
wünschte Absicherung erreicht wird. 

Bezugsrechte und Optionsscheine berechtigen den 
Inhaber innerhalb eines bestimmten Zeitraums zum 
Kauf von Aktienwerten zu einem bestimmten Preis. 
Ein Portfolio kann Anlagen in Bezugsrechte oder 
Optionsscheine nur dann vornehmen, wenn der An-
lageverwalter die zugrunde liegenden Aktienpapiere 
als für die Aufnahme in das entsprechende Portfolio 
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geeignet erachtet. Die Bezugsrechte werden grund-
sätzlich an bestehende Aktionäre eines Emittenten 
ausgegeben und in einigen Ländern als „Vorzugs-
zeichnungsrechte“ bezeichnet. Bezugsrechte sind 
mit Optionsscheinen vergleichbar, haben jedoch 
eine wesentlich kürzere Laufzeit. Bezugsrechte und 
Optionsscheine werden unter Umständen als spe-
kulativer als andere Anlagearten angesehen, da sie 
den Inhaber nicht mit Dividenden oder Stimmrech-
ten an den Aktien ausstatten, die erworben werden 
können; auch verleihen sie keine Rechte am Vermö-
gen des Emittenten. Ferner ändert sich der Wert des 
Bezugsrechts oder eines Optionsscheins nicht pa-
rallel zu Wertänderungen der Basiswertpapiere, ob-
wohl der Wert eines Bezugsrechts oder eines Opti-
onsscheins bei sinkendem Wert des Basiswertpa-
piers im Verlauf der Zeit oder bei Änderungen der 
Einschätzung des Basiswertpapiers (bzw. einer 
Kombination dieser Faktoren) ebenfalls sinken 
kann. Sofern der Marktpreis des Basiswertpapiers 
am Verfallstag unter dem auf dem Optionsschein 
angegebenen Ausübungspreis liegt, wird der Opti-
onsschein wertlos und verfällt. Darüber hinaus hat 
ein Bezugs- oder Optionsrecht keinerlei Wert mehr, 
wenn es nicht vor dem Verfallstag ausgeübt wird. 

Terminkontrakte. Durch „Verkauf“ eines Termin-
kontrakts wird die vertragliche Verpflichtung über-
nommen, Lieferungen in Bezug auf in dem Kontrakt 
bezeichnete Wertpapiere, Fremdwährungen oder 
Commodity-Indizes an einem festgelegten späteren 
Termin zu einem bestimmten Preis durchzuführen. 
Durch „Kauf“ eines Terminkontrakts wird die vertrag-
liche Verpflichtung eingegangen, dass in Bezug auf 
Wertpapiere, Fremdwährungen oder Commodity-In-
dizes ein Erwerb an einem festen späteren Termin 
zu einem bestimmten Preis stattfindet. Der Käufer 
eines Terminkontrakts auf einen Index verpflichtet 
sich, einen Barbetrag anzunehmen oder zu zahlen, 
welcher der Differenz zwischen einem bestimmten 
Vielfachen des Indexstandes am Fälligkeitstermin 
des Kontrakts („Zeitwert des Kontraktes“) und dem 
Preis, zu dem der Kontrakt ursprünglich abgeschlos-
sen worden ist, entspricht. Eine tatsächliche Über-
gabe der dem Index zugrunde liegenden Wertpa-
piere findet nicht statt. Ein Portfolio kann darüber 
hinaus in Optionen auf Terminkontrakte anlegen, 
d. h. in Optionen, bei deren Ausübung die Lieferung 
von Terminkontrakten fällig wird. Optionen auf Ter-
minkontrakte, die von einem Portfolio eingeräumt o-
der gekauft werden, werden auf Börsen oder an 
OTC-Märkten gehandelt und werden nur zur effi-
zienten Verwaltung des Wertpapierportfolios heran-
gezogen. 

Terminengagements (Forward Commitments). 
Ein Portfolio kann bindende Verträge über den Kauf 
und Verkauf von Wertpapieren auf Terminbasis 
(„Forward Commitments“) eingehen, wie Vorab-
käufe per Emissionstermin („when-issued“) oder 

Verkäufe mit Lieferung zu einem späteren Termin 
(„delayed delivery“). In manchen Fällen kann die 
Verpflichtung von dem Eintritt eines Ereignisses ab-
hängig gemacht werden, wie Genehmigung und 
Vollzug eines Unternehmenszusammenschlusses, 
einer Unternehmenssanierung oder einer Umschul-
dung (d. h. in Form eines „when, as and if issued“-
Geschäftes). 

Wenn Terminengagements ausgehandelt werden, 
wird der Preis zu dem Zeitpunkt festgesetzt, an dem 
die Verpflichtung eingegangen wird, aber Lieferung 
und Bezahlung der Wertpapiere erfolgen zu einem 
späteren Termin. Normalerweise erfolgt die Abwick-
lung innerhalb von zwei Monaten nach der Transak-
tion; eine Abwicklung nach mehr als zwei Monaten 
nach der Transaktion kann jedoch ebenfalls verein-
bart werden. Wertpapiere, die aufgrund eines sol-
chen Terminengagements ge- oder verkauft wer-
den, unterliegen Kursschwankungen und der Käufer 
erhält keine Zinsen oder Dividenden vor dem Ab-
wicklungstermin. 

Durch Terminengagements hat ein Portfolio die 
Möglichkeit, sich gegen zu erwartende Veränderun-
gen der Zinssätze und Kurse zu schützen. Zum Bei-
spiel kann ein Portfolio in Zeiten steigender Zinsen 
und fallender Rentenkurse Wertpapiere aus seinen 
Beständen als Terminengagement verkaufen, um 
das Risiko fallender Kurse zu mindern. In Zeiten fal-
lender Zinsen und steigender Rentenkurse könnte 
ein Portfolio ein Wertpapier aus seinen Beständen 
verkaufen und das gleiche oder ein ähnliches Wert-
papier per Emission bzw. als Terminengagement 
kaufen, und so von den zu diesem Zeitpunkt höhe-
ren Bareinkünften profitieren. Sollte der Anlagever-
walter jedoch die Richtung, in der sich die Zinsen 
entwickeln werden, nicht richtig vorhersagen, 
könnte das betreffende Portfolio gezwungen sein, 
solche Per-Emission- oder Termintransaktionen zu 
Preisen abzuwickeln, die weniger günstig sind als 
die aktuellen Marktwerte. Wertpapiere per Emission 
und Terminengagements können vor dem Abwick-
lungstermin verkauft werden, doch geht ein Portfolio 
Per-Emissions-Transaktionen und Terminengage-
ments nur mit der Absicht ein, die Wertpapiere auch 
wirklich anzunehmen bzw. zu liefern. Sollte ein Port-
folio beschließen, das Recht auf Erwerb eines Wert-
papiers per Emission oder das Recht auf Erwerb o-
der Lieferung von Wertpapieren aufgrund eines Ter-
minengagements vor dem Abwicklungstermin zu 
veräußern, kann es einen Gewinn erzielen oder ei-
nen Verlust erleiden. Bei Verpflichtung eines erheb-
lichen Teils des Portfoliovermögens zum Kauf von 
Wertpapieren (in Form eines „when, as and if 
issued“-Geschäftes) kann die Volatilität des Nettoin-
ventarwerts dieses Portfolios steigen. Falls die Ge-
genpartei eines Terminengagements zahlungsunfä-
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hig wird, könnte ein Portfolio die Gelegenheit ver-
passen, Geld zu günstigen Zinssätzen anzulegen o-
der Wertpapiere zu günstigen Preisen zu veräußern. 

Techniken für ein effizientes Portfoliomanage-
ment. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Geset-
zes von 2010 sowie der jeweils von der CSSF ver-
öffentlichten Rundschreiben, insbesondere CSSF-
Rundschreiben 14/592, mit dem die 
ESMA/2014/937-Leitlinien für zuständige Behörden 
und OGAW-Verwaltungsgesellschaften – Leitlinien 
zu börsengehandelten Indexfonds und anderen 
OGAW-Themen (die „ESMA-Leitlinien“) umgesetzt 
werden, und innerhalb der darin genannten Grenzen 
kann ein Portfolio Techniken und Instrumente be-
züglich übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente wie beispielsweise Wertpapierleihge-
schäfte und Pensionsgeschäfte einsetzen, sofern 
diese einem effizienten Portfoliomanagement die-
nen. Weitere Informationen zu den vom Fonds ein-
gesetzten Techniken für ein effizientes Portfolioma-
nagement finden sich in „Anhang D: Zusätzliche In-
formationen in Bezug auf Finanzderivate, Finanz-
techniken und -instrumente und Sicherheitenverwal-
tung“. 

Echte und unechte Pensionsgeschäfte. Ein un-
echtes Pensionsgeschäft (reverse repurchase ag-
reement) kommt zustande, wenn der Fonds ein 
Wertpapier von einem Kontrahenten "kauft" und sich 
gleichzeitig verpflichtet, dieses Wertpapier an einem 
vereinbarten künftigen Termin zu einem vereinbar-
ten Preis wieder an den Kontrahenten zurückzuver-
kaufen. Bei einem echten Pensionsgeschäft (re-
purchase agreement) "verkauft" der Fonds ein Wert-
papier an einen Kontrahenten und verpflichtet sich 
gleichzeitig, das Wertpapier zu einem vereinbarten 
künftigen Termin zu einem vereinbarten Preis vom 
Kontrahenten zurückzukaufen. Der Rückkaufpreis 
ist die Summe des Nennwertes zuzüglich eines ver-
einbarten Zinses für den Zeitraum, in dem das Kapi-
tal des Käufers im Wertpapier angelegt war. Diese 
Vereinbarungen bieten dem Anlageverwalter zu-
sätzliche Flexibilität bei der Umsetzung des Anlage-
ziels des Portfolios.  

Mit dem Einsatz von echten und unechten Pensi-
onsgeschäften durch den Fonds sind bestimmte Ri-
siken verbunden. Kommt ein Kontrahent eines un-
echten Pensionsgeschäfts seiner Verpflichtung 
nicht nach, würde dem betreffenden Portfolio ein 
Verlust entstehen, wenn der Erlös aus dem Verkauf 
von Wertpapieren nicht ausreicht, um die vom Kon-
trahenten geschuldeten Beträge zu ersetzen. 
Kommt ein Kontrahent eines echten Pensionsge-
schäfts seiner Verpflichtung nicht nach, könnte dem 
betreffenden Fonds ein Verlust entstehen, wenn die 
Barzahlung, die er in der Transaktion erhalten hat, 
nicht ausreicht, um die an den Kontrahenten zurück-

zugebenden Wertpapiere zu ersetzen. Der Anlage-
verwalter überwacht die Bonität des Kontrahenten, 
mit dem ein Portfolio Pensionsgeschäfte eingeht. 

Währungsgeschäfte. Währungsgeschäfte, darun-
ter u. a. Optionen, Termingeschäfte, Terminkon-
trakte und Swaps, unterliegen einer Reihe von Risi-
ken, insbesondere dem mit Schwankungen des 
Marktpreises von Währungskontrakten verbunde-
nen Risiko. 

Währungsoptionen. Wie bei den anderen Op-
tionen stellt auch hier das Einräumen einer Wäh-
rungsoption nur eine teilweise Absicherung dar, und 
zwar in Höhe des Betrags der erhaltenen Prämie, 
und das betreffende Portfolio könnte gezwungen 
sein, Fremdwährungen zu ungünstigen Wechselkur-
sen zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch ihm Ver-
luste entstehen würden. Der Kauf einer Wäh-
rungsoption kann eine wirksame Absicherung ge-
gen Wechselkursschwankungen sein, obwohl bei ei-
ner für die Position des Portfolios ungünstigen Be-
wegung des Wechselkurses das Portfolio den ge-
samten Betrag der Prämie neben den damit verbun-
denen Transaktionskosten einbüßen könnte. 

Devisentermingeschäfte. Ein Portfolio kann 
Devisenterminkontrakte kaufen oder verkaufen, um 
das Engagement in der Portfolio-Währung, der 
Währung einer zugrunde liegenden Anlage und/o-
der anderen Währungen zu verringern oder ein sol-
ches Engagement einzugehen. Ein Devisentermin-
geschäft ist eine Verpflichtung, eine bestimmte 
Währung zu einem späteren Termin zu einem ver-
einbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen und 
wird individuell ausgehandelt und frei gehandelt. 

Ein Portfolio kann beispielsweise ein Devisentermin-
geschäft abschließen, wenn es einen Kontrakt über 
den Kauf oder Verkauf eines auf Fremdwährung lau-
tenden Wertpapiers abschließt, um den Preis des 
Wertpapiers in der Portfolio-Währung festzuschrei-
ben („Transaktionsabsicherung“). Ein Portfolio kann 
hinsichtlich der Währung eines bestimmten Landes 
Transaktionsabsicherungen in einem Umfang ein-
gehen, der dem Gesamtbetrag der Transaktionen 
des Portfolios in der betreffenden Währung ent-
spricht bzw. in einem größeren oder geringeren Um-
fang, falls dies erforderlich ist, um nicht realisierten 
Gewinnen oder Verlusten eines Portfolios Rech-
nung zu tragen oder um Zeichnungs- oder Rücknah-
meaktivitäten auszugleichen, die den Kauf oder Ver-
kauf von zugrunde liegenden Wertpapieren des 
Portfolios zur Folge haben. Bei diesen offenen Wäh-
rungspositionen, die für die Zwecke einer Transakti-
onsabsicherung eingegangen wurden, ist keine An-
passung erforderlich, es sei denn, der Betrag dieser 
Transaktionsabsicherung übersteigt den jeweiligen 
Gesamtmarktwert der Wertpapiere des Portfolios, 
die in dieser Währung denominiert oder notiert sind, 
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um mehr als 0,50 % des Nettovermögens des Port-
folios. Wenn ein Portfolio erwartet, dass eine Wäh-
rung, auf die seine Anlagen lauten, gegenüber der 
Portfolio-Währung stark fallen wird, kann es einen 
Terminverkaufskontrakt dieser Währung in Höhe ei-
nes Betrags eingehen, der in etwa dem Wert einiger 
oder sämtlicher Anlagewerte des Portfolios ent-
spricht, die auf diese Fremdwährung lauten; oder 
wenn ein Portfolio glaubt, dass die Portfolio-Wäh-
rung gegenüber einer anderen Währung stark fallen 
wird, kann es einen Terminkaufkontrakt dieser 
Fremdwährung für einen festen Betrag in der Port-
folio-Währung vornehmen („Positionsabsicherung“). 
Ein Portfolio kann grundsätzlich eine Positionsabsi-
cherung für eine bestimmte Währung in einem Um-
fang vornehmen, der (zum Zeitpunkt des Verkaufs) 
dem Gesamtmarktwert der Wertpapiere des Portfo-
lios, die in dieser Währung denominiert oder notiert 
sind, entspricht bzw. in einem größeren oder gerin-
geren Umfang, falls dies erforderlich ist, um nicht re-
alisierten Gewinnen oder Verlusten eines Portfolios 
Rechnung zu tragen oder um Zeichnungs- oder 
Rücknahmeaktivitäten auszugleichen, die den Kauf 
oder Verkauf von zugrunde liegenden Wertpapieren 
des Portfolios zur Folge haben. Bei diesen offenen 
Währungspositionen, die für die Zwecke einer Posi-
tionsabsicherung eingegangen wurden, ist keine 
Anpassung erforderlich, es sei denn, der Betrag die-
ser Positionsabsicherung übersteigt den jeweiligen 
Gesamtmarktwert der Wertpapiere des Portfolios, 
die in dieser Währung denominiert oder notiert sind, 
um mehr als 0,50 % des Nettovermögens des Port-
folios. Ein Portfolio kann anstatt einer Positionsabsi-
cherung einen Terminkontrakt zum Verkauf einer 
anderen Fremdwährung für einen festen Betrag in 
der Portfolio-Währung durchführen, wenn dieses 
Portfolio der Ansicht ist, dass sich der Wert in der 
Portfolio-Währung der Währung, die gemäß dem 
Termingeschäft zu verkaufen ist, bei einer Minde-
rung des Werts in der Portfolio-Währung der Wäh-
rung, auf die die Wertpapiere dieses Portfolios lau-
ten, rückläufig entwickelt („Cross-Hedge“). Verän-
dern sich aber die Devisenkurse anders als erwar-
tet, kann das Portfolio insgesamt schlechter ab-
schneiden, als wenn es solche Terminkontrakte 
nicht eingegangen wäre. Absicherungen gegen Ver-
fall einer Währung eliminieren jedoch nicht Kurs-
schwankungen der Portfoliowertpapiere oder Ver-
luste, falls die Kurse dieser Wertpapiere fallen. Sol-
che Absicherungsgeschäfte schließen auch Ge-
winne aus, falls der Wert der abgesicherten Wäh-
rung steigen sollte. Zudem ist es unter Umständen 
einem Portfolio nicht möglich, Absicherung gegen 
eine Abwertung vorzunehmen, mit der so allgemein 
gerechnet wird, dass das Portfolio nicht in der Lage 
ist, die Währung zu einem Preis zu verkaufen, der 
höher ist als der von ihm erwartete Preis nach der 
Abwertung. 

Swaps, Caps, Floors. Ein Portfolio kann Swaps 
(einschließlich Zinsswaps) eingehen, Zinscaps und 
Zinsfloors kaufen und verkaufen, sowie Optionen 
auf jedes der vorstehenden Instrumente kaufen und 
verkaufen. Die Portfolios gehen davon aus, dass sie 
diese Transaktionen abschließen, um eine Rendite 
oder eine Marge auf eine bestimmte Anlage oder ei-
nen bestimmten Teil des Anlagebestandes zu si-
chern, oder aus anderen Absicherungsgründen. Ein 
Portfolio kann diese Transaktionen auch nutzen, um 
sich gegen etwaige Kurserhöhungen bei Wertpapie-
ren zu schützen, die das Portfolio zu einem späteren 
Zeitpunkt zu kaufen beabsichtigt, oder um die Dura-
tion des Portfolios zu steuern. Bei einem Zinsswap 
tauscht das Portfolio Verpflichtungen zur Zahlung 
bzw. zum Erhalt von Zinszahlungen aus (z. B. vari-
able Zinszahlungen gegen feste Zinszahlungen). Mit 
dem Kauf eines Zinscaps ist ein Portfolio gegenüber 
dem Verkäufer des Zinscaps zum Erhalt von Zins-
zahlungen auf einen vertraglich vereinbarten fiktiven 
Nennbetrag berechtigt, sofern ein bestimmter Index 
über einem festgelegten Zinssatz liegt. Analog dazu 
ist ein Portfolio mit dem Kauf eines Zinsfloors gegen-
über dem Verkäufer des Zinsfloors zum Erhalt von 
Zinszahlungen auf einen vertraglich vereinbarten 
fiktiven Nennbetrag berechtigt, sofern ein bestimm-
ter Index unter einen festgelegten Zinssatz fällt. Bei 
Verkauf eines Zinscaps verpflichtet sich ein Portfolio 
gegen Erhalt einer Prämie, an den Käufer des Zins-
caps Zinszahlungen auf einen vertraglich vereinbar-
ten fiktiven Nennbetrag zu leisten, wenn ein be-
stimmter Index einen festgelegten Zinssatz über-
steigt. Bei Verkauf eines Zinsfloors verpflichtet sich 
ein Portfolio, an den Käufer des Zinsfloors Zinszah-
lungen auf einen vertraglich vereinbarten fiktiven 
Nennbetrag zu leisten, wenn ein bestimmter Index 
unter einen festgelegten Zinssatz fällt. 

Ein Portfolio kann Swaps, Caps und Floors entwe-
der auf Basis der Vermögenswerte oder der Ver-
bindlichkeiten abschließen, je nachdem, ob es seine 
Vermögenswerte oder seine Verbindlichkeiten absi-
chern möchte. In der Regel schließt ein Portfolio 
Swaps auf Nettobasis ab (d. h. die beiden Zahlungs-
ströme werden gegeneinander aufgerechnet, so-
dass das Portfolio nur den Nettobetrag der beiden 
Zahlungsströme leistet oder erhält). Der Nettobe-
trag, um den die Zahlungsverpflichtungen des Port-
folios aus einem Swap seine Zahlungsansprüche 
übersteigen, wird gegebenenfalls täglich verbucht. 
Schließt ein Portfolio einen Swap nicht auf Nettoba-
sis ab, wird das betreffende Portfolio den gesamten 
aufgelaufenen Betrag seiner Verpflichtungen aus 
dem Swap täglich auf einem separaten Konto vor-
halten. Der Anlageverwalter wird die Bonität der 
Kontrahenten der Swap-, Cap- und Floor-Transakti-
onen laufend überwachen.  

Der Einsatz von Swaps (einschließlich Caps und 
Floors) beinhaltet Anlagetechniken und Risiken, die 
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sich von den mit gewöhnlichen Portfoliowertpapier-
transaktionen verbundenen Techniken und Risiken 
unterscheiden. Sofern die Voraussagen des Anlage-
verwalters in Bezug auf Marktwerte, Zinssätze und 
sonstige relevante Faktoren unzutreffend sind, wird 
das Portfolio eine schlechtere Anlageentwicklung 
aufweisen, als dies ohne Einsatz dieser Techniken 
der Fall gewesen wäre. Darüber hinaus besteht 
selbst bei korrekten Voraussagen des Anlagever-
walters das Risiko, dass die Swapposition nicht per-
fekt mit dem Kurs des abzusichernden Vermögens-
wertes oder der abzusichernden Verbindlichkeit kor-
reliert. 

Währungsswaps. Ein Währungsswap ist ein 
individuell zwischen einem Portfolio und einer ande-
ren Partei ausgehandelter Vertrag über den Aus-
tausch von Zahlungsströmen in bestimmten Wäh-
rungen. Bei einem Währungsswap kann vorgese-
hen werden, dass am Ende der Austauschperiode 
ein großer Betrag in einer festgesetzten Währung im 
Austausch gegen die andere festgesetzte Währung 
geliefert wird. Deshalb unterliegt die gesamte Ver-
tragssumme eines Währungsswaps dem Risiko, 
dass die andere Partei ihre vertraglichen Liefer-
pflichten nicht erfüllt. Der Nettobetrag, um den die 
Verpflichtungen des Portfolios gegebenenfalls über 
seine Ansprüche aus jedem einzelnen Währungss-
wap hinausgehen, wird tagesgenau verbucht. Im 
Falle des Ausfalls der anderen Partei der Transak-
tion stehen dem Portfolio die sich aus den mit den 
Transaktionen zusammenhängenden Verträgen er-
gebenden Rechtsbehelfe zur Verfügung. 

Credit Default Swaps. Ein Portfolio kann in 
Bezug auf die vorgenannten zulässigen Anlagen zur 
Absicherung (Hedging) oder für spekulative Zwecke 
Credit Default Swaps (CDS) mit Instituten abschlie-
ßen, die einer Aufsicht unterstehen und einer der 
von der CSSF genehmigten Kategorien angehören. 
Werden Transaktionen mit CDS für Hedging-Zwe-
cke eingesetzt, ist das Portfolio Käufer eines CDS-
Kontrakts. In diesem Fall leistet das Portfolio für die 
Laufzeit des CDS periodische Zahlungen an den 
Kontrahenten und erhält dafür bei Eintritt eines „Kre-
ditereignisses“ beim Referenzschuldner das Recht, 
das Referenzaktivum gegen Vergütung des Nomi-
nalwertes (oder eines anderen vereinbarten Wertes) 
an den Kontrahenten zu liefern oder stattdessen ei-
nen Barausgleich zu erhalten. Bleibt das Krediter-
eignis aus, hat das Portfolio die Prämienzahlungen 
im Rahmen des CDS geleistet, ohne dafür eine Ge-
genleistung zu erhalten. Ist jedoch umgekehrt das 
Portfolio Verkäufer eines CDS, erhält es die Prä-
mienzahlungen und ist verpflichtet, bei Eintritt eines 
„Kreditereignisses“ dem Kontrahenten das Refe-
renzaktivum zum Nominalwert (oder einen anderen 
vereinbarten Wert) abzunehmen oder stattdessen 
einen Barausgleich zu leisten. Als Verkäufer eines 

CDS unterliegt das Portfolio in Bezug auf den Refe-
renzschuldner einem Kreditrisiko, da es nur diesen 
für seine Ausfälle heranziehen kann. Ein Portfolio 
kann Single-Name-, Index-, Tranchen-, Basket- o-
der individuelle CDS-Transaktionen abschließen. 

Total Return Swaps und andere Finanzderi-
vate mit vergleichbaren Eigenschaften. Falls ein 
Portfolio Total Return Swaps abschließt oder in an-
dere Finanzderivate mit vergleichbaren Eigenschaf-
ten anlegt, müssen die vom Portfolio gehaltenen 
Vermögenswerte den Diversifizierungsvorschriften 
in Art. 43, 44, 45, 46 und 48 des Gesetzes von 2010 
genügen. Gleichzeitig muss die Verwaltungsgesell-
schaft gemäß Art. 42 Abs. 3 des Gesetzes von 2010 
und Art. 48 Abs. 5 der CSSF Regulation 10-4 sicher-
stellen, dass die den Total Return Swaps oder den 
anderen Finanzderivaten mit vergleichbaren Eigen-
schaften zugrunde liegenden Basiswerte bei der Be-
rechnung der Anlagegrenzen des Portfolios im Ein-
klang mit Art. 43 des Gesetzes von 2010 berücksich-
tigt werden. 

Daneben ist auch sicherzustellen, dass - für den Fall 
der Anlage des Portfolios in Total Return Swaps o-
der andere Finanzderivate mit vergleichbaren Ei-
genschaften - das unmittelbar oder über einen aner-
kannten Index erzielte Engagement im Einklang mit 
dem Anlageziel und der Anlagepolitik des betreffen-
den Portfolios ist, wie in Teil I dieses Prospekts be-
schrieben. 

Die Gegenparteien dieser transaktionsbezogenen 
Handlungen müssen Finanzinstitute mit hohem Ra-
ting sein, die sich auf diese Art Transaktion spezia-
lisiert haben und aus einer vom Anlageverwalter er-
stellten Liste zulässiger Gegenparteien ausgewählt 
wurden. 

Soweit für ein bestimmtes Portfolio in Teil I nicht ab-
weichend geregelt, hat die Gegenpartei keine Ent-
scheidungsmacht hinsichtlich der Zusammenset-
zung oder der Verwaltung der Anlagen des Portfo-
lios, der Basiswerte oder Referenzindizes der Fi-
nanzderivate. Sollte die Gegenpartei für ein be-
stimmtes Portfolio bezüglich der Zusammensetzung 
des Anlageportfolios oder die Verwaltung seiner An-
lagen oder bezüglich der Basiswerte der Finanzde-
rivate entscheidungsbefugt sein, ist die Vereinba-
rung zwischen dem Portfolio und der betreffenden 
Gegenpartei als Vereinbarung über die Unteranla-
geverwaltung anzusehen und hat entsprechend die 
OGAW-Vorschriften über die Unteranlageverwal-
tung einzuhalten. In diesem Fall sind die Einzelhei-
ten einer solchen Vereinbarung in Teil I dieses Pros-
pekts für das betreffende Portfolio beschrieben. 

Ein Portfolio, das Total Return Swaps eingeht oder 
in andere Finanzderivate mit vergleichbaren Eigen-
schaften anlegt, unterliegt einem Kontrahentenaus-
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fallrisiko, das sich auf die Rendite für die Anteilinha-
ber des Portfolios auswirken kann. Weitere Informa-
tionen zu diesem Risiko und den mit dieser Art von 
Transaktionen einhergehenden Risiken finden sich 
unter „Risikofaktoren“ in diesem Prospekt und dort 
insbesondere in den Abschnitten „Derivate“ und „In-
teressenkonflikte“. 

Synthetische Aktienwerte. Das Portfolio kann in 
synthetische Aktienwerte anlegen, sog. „Local-Ac-
cess-Produkte“ oder Genussscheine bzw. Options-
scheine mit niedrigem Ausübungspreis. Diese In-
strumente werden in der Regel von Banken oder an-
deren Finanzinstituten begeben und umfassen so-
wohl börsengehandelte als auch nicht-börsenge-
handelte Instrumente. Bei diesen Instrumenten han-
delt es sich um eine Form von derivativen Wertpa-
pieren, die dem Inhaber das Recht verleihen kön-
nen, ein zugrunde liegendes Wertpapier oder einen 
zugrunde liegenden indexbezogenen Wertpapier-
korb für einen bestimmten Preis vom Emittenten zu 
erwerben oder an diesen zu verkaufen (gemäß Arti-
kel 41 (1) des Gesetzes von 2010), oder die den In-
haber zum Erhalt von Zahlungen in Bezug auf den 
Wert des zugrunde liegenden Wertpapiers oder In-
dex berechtigen. Die Instrumente sind insofern mit 
Optionen vergleichbar, als sie durch den Inhaber in 
Bezug auf ein zugrunde liegendes Wertpapier oder 
dessen Wert ausgeübt werden, ihr Ausübungszeit-
raum ist jedoch in der Regel länger als bei einer nor-
malen Option. Der Ausübungspreis dieser Instru-
mente wird in der Regel bei Ausgabe festgelegt.  

Der Inhaber dieser Instrumente ist berechtigt, vom 
Emittenten Stammaktien eines Unternehmens zu 
kaufen oder eine Barzahlung zu erhalten. Die Bar-
zahlung wird anhand einer vorher festgelegten For-
mel berechnet. Der Ausübungspreis der Instru-
mente liegt normalerweise weit unter dem Markpreis 
des zugrunde liegenden Instruments zum Zeitpunkt 
der Ausgabe (z. B. 1 US-Cent). Der Käufer von Op-
tionsscheinen mit niedrigem Ausübungspreis zahlt 
zu Beginn effektiv den vollen Wert der zugrunde lie-
genden Stammaktien. Bei Ausübung des Bezugs-
rechts kann sich eine zeitliche Verzögerung zwi-
schen dem Zeitpunkt, zu dem der Inhaber des Opti-
onsscheins die Anweisung zur Ausübung gibt, und 
dem Zeitpunkt, zu dem der Preis der verbundenen 
Stammaktie in Bezug auf den Ausübungs- bzw. Ab-
wicklungstag festgelegt wird, ergeben. In dieser 
Zeitspanne kann sich der Preis des zugrunde lie-
genden Wertpapiers erheblich ändern. Darüber hin-
aus kann sich der Ausübungs- oder Abwicklungstag 
der Optionsscheine durch Marktstörungen, wie Auf-
erlegung von staatlichen Kapitalkontrollen vor Ort o-
der Änderungen der Gesetze für ausländische In-
vestoren, verschieben. Diese Ereignisse können 
eine Änderung des Ausübungstags oder der Ab-
wicklungswährung für die Optionsscheine oder eine 

Verschiebung des Abwicklungstages mit sich brin-
gen. In einigen Fällen kann eine für einen längeren 
Zeitraum andauernde Marktstörung sogar dazu füh-
ren, dass das Optionsrecht wertlos wird, sodass der 
Kaufpreis des Optionsscheins in voller Höhe verlo-
ren ist. 



AB SICAV I 
 

II-42 
 

Die Portfolios werden diese Instrumente von Emit-
tenten erwerben, die vom Anlageverwalter als kre-
ditwürdig eingestuft werden. Der Anlageverwalter 
wird die Kreditwürdigkeit der Emittenten laufend 
überwachen. Anlagen in diese Instrumente sind mit 
dem Risiko verbunden, dass der Emittent in Bezug 
auf seine Verpflichtung zur Lieferung des zugrunde 
liegenden Wertpapiers bzw. zur Zahlung des ent-
sprechenden Barbetrags ausfällt. Die Instrumente 
bergen auch Liquiditätsrisiken, da unter Umständen 
nur ein eingeschränkter Zweitmarkt für den Handel 
dieser Optionsscheine zur Verfügung steht.  

Die Portfolios können außerdem in langfristige Opti-
onen anlegen, die von bestimmten Emittenten bege-
ben werden oder sich auf bestimmte Emittenten be-
ziehen. Langfristige Optionen sind Kaufoptionen, die 
von einem Emittenten (in der Regel ein Finanzinsti-
tut) geschaffen werden und die den Inhaber berech-
tigen, von diesem Emittenten ausstehende Wertpa-
piere eines anderen Emittenten zu kaufen. Langfris-
tige Optionen haben eine anfängliche Laufzeit von 
mindestens einem Jahr, wobei die Laufzeit in der 
Regel zwischen drei und fünf Jahren liegt. Langfris-
tige Optionen werden nicht über ein Clearing-Sys-
tem abgewickelt, das eine Garantie für die Erfüllung 
der Gegenpartei übernehmen würde. Stattdessen 
werden langfristige Optionen an der Börse gehan-
delt und unterliegen den Handelsbestimmungen der 
jeweiligen Börse. 
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Risikofaktoren 

Allgemeine Risiken 

Jedes Portfolio ist an der Geschäftstätigkeit der An-
lage in Wertpapiere beteiligt, die bestimmte Risiken 
birgt. Die nachstehenden allgemeinen Risikofakto-
ren gelten für alle Portfolios des Fonds. 

Länderrisiko – Allgemein. Ein Portfolio kann in 
Wertpapiere von Emittenten anlegen, die in ver-
schiedenen Ländern und geografischen Regionen 
ansässig sind. Die Volkswirtschaften der einzelnen 
Länder können im Vergleich untereinander im Hin-
blick auf Wachstum des Bruttoinlandsprodukts oder 
des Bruttosozialprodukts, die Inflationsrate, Kapital-
reinvestition, Selbstversorgung und die Zahlungsbi-
lanzposition jeweils günstig oder ungünstig ab-
schneiden. Die einzelnen Emittenten unterliegen in 
der Regel in unterschiedlichem Maße Vorschriften 
hinsichtlich der Bereiche Insiderhandel, Einschrän-
kungen hinsichtlich Marktmanipulation, Erteilung 
von Stimmrechtsvollmachten sowie der rechtzeiti-
gen Veröffentlichung von Informationen. Des Weite-
ren können die für die Emittenten verbindlichen Nor-
men hinsichtlich Berichterstattung, Bilanzierung und 
Abschlussprüfung in den einzelnen Ländern in wich-
tigen Punkten zum Teil sehr erheblich voneinander 
abweichen; auch stehen den Anlegern in Wertpa-
piere oder sonstige Vermögenswerte in einigen Län-
dern möglicherweise weniger Informationen zur Ver-
fügung, als dies in anderen Ländern der Fall ist. 

Verstaatlichung, Beschlagnahmung oder enteig-
nungsgleiche Besteuerung, Devisensperren, politi-
sche Änderungen, staatliche Vorschriften, politische 
oder soziale Instabilität oder diplomatische Entwick-
lungen können die Wirtschaft eines Landes oder die 
Anlagen des Fonds in diesem Land nachteilig beein-
flussen. Bei Beschlagnahmungen, Verstaatlichun-
gen oder sonstigen Enteignungen könnte das Port-
folio seine gesamten Anlagen in einem bestimmten 
Land verlieren. Ferner können die Gesetze in diesen 
Ländern, die Unternehmensstrukturen, Konkurs- 
und Insolvenzverfahren regulieren, Wertpapierinha-
bern wie den betreffenden Portfolios weniger Schutz 
bieten. 

Portfolios, deren Anlagen im Wesentlichen auf Wert-
papiere von Emittenten mit Sitz in nur einem Land 
beschränkt sind, unterliegen in stärkerem Maße den 
marktbezogenen, politischen und wirtschaftlichen 
Risiken des betreffenden Landes als Portfolios, de-
ren Anlagen geografisch breiter gestreut sind. Port-
folios, die in Wertpapiere anlegen, deren Emittenten 
in verschiedenen Ländern ansässig sind, unterlie-
gen weniger den Risiken eines spezifischen Landes, 
sondern vielmehr den Risiken einer ganzen Reihe 
von Ländern. 

Ein Portfolio kann Handel mit seinen Wertpapieren 
an einer Vielzahl von Märkten mit vielen verschiede-
nen Maklern und Händlern betreiben. Die Zahlungs-
unfähigkeit eines Maklers oder Händlers kann den 
Verlust sämtlicher Vermögenswerte eines Portfolios 
zur Folge haben, die bei diesem Makler oder Händ-
ler hinterlegt waren, und zwar nach Maßgabe der für 
diesen geltenden Vorschriften. Auch können die 
Händlerprovisionen in bestimmten Ländern höher 
sein als in anderen; zudem können die Wertpapier-
märkte einiger Länder weniger liquide und für 
Schwankungen anfälliger sein und in geringerem 
Maße staatlicher Aufsicht unterliegen, als dies bei 
anderen Ländern der Fall ist. 

Die Wertpapiermärkte vieler Länder sind vergleichs-
weise klein. Häufig konzentrieren sich die Marktka-
pitalisierung und das Handelsvolumen auf eine be-
grenzte Anzahl von Gesellschaften einiger weniger 
Branchen. Es ist demnach möglich, dass bei Portfo-
lios, die in Aktienwerte von Unternehmen aus diesen 
Ländern anlegen, eine stärkere Schwankungsanfäl-
ligkeit auftritt und die Liquidität erheblich geringer ist, 
als dies bei einem Aktien-Portfolio mit Werten von 
Unternehmen aus Ländern mit relativ großen Wert-
papiermärkten der Fall wäre. Der Einfluss negativer 
Ereignisse, die den Markt im Allgemeinen berühren, 
sowie Transaktionen großer Anleger mit bedeuten-
den Wertpapierpaketen können sich bei diesen klei-
neren Märkten stärker auswirken. Die Abwicklung 
von Wertpapiertransaktionen kann sich in einigen 
Fällen verzögern, verbunden mit etwaigen verwal-
tungstechnischen Schwierigkeiten. 

In manchen Ländern ist eine staatliche Genehmi-
gung erforderlich, ehe ein Ausländer in ein bestimm-
tes Unternehmen anlegen kann, oder es bestehen 
Beschränkungen hinsichtlich des Betrags, der von 
Ausländern in ein bestimmtes Unternehmen ange-
legt werden kann. Auch können die Anlagemöglich-
keiten für Ausländer auf eine einzelne Klasse der 
Wertpapiere eines Unternehmens beschränkt wer-
den, die mit ungünstigeren Bedingungen ausgestat-
tet ist, als die Bedingungen von Wertpapieren des 
Unternehmens, die zum Erwerb durch Inländer ver-
fügbar sind. Diese Beschränkungen und Kontrollen 
können gelegentlich Anlagen in bestimmte Wertpa-
piere unmöglich machen und die Kosten und Auf-
wendungen des Portfolios erhöhen. Zudem wird die 
Rückführung von Anlageerträgen, Kapital oder Erlö-
sen aus der Veräußerung von Wertpapieren in eini-
gen Ländern gesetzlich kontrolliert, wozu in einzel-
nen Fällen auch die vorherige Anmeldung bei einer 
staatlichen Behörde oder das Einholen einer be-
hördlichen Genehmigung gehört. Tritt in der Zah-
lungsbilanz eines Landes eine Verschlechterung 
ein, so ist es außerdem möglich, dass dieses Land 
zeitweilig Kapitalausfuhrbeschränkungen erlässt. 
Infolge von Verzögerungen bei der Gewährung oder 
infolge der Ablehnung einer etwaig erforderlichen 
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staatlichen Genehmigung zur Kapitalrückführung 
bzw. infolge von für das Portfolio geltenden Anlage-
beschränkungen können sich zusätzlich Beeinträch-
tigungen für das Portfolio ergeben. Die Anlage in 
den örtlichen Märkten macht darüber hinaus mög-
licherweise spezielle Verfahrensweisen des Portfo-
lios erforderlich, die für das Portfolio zusätzliche 
Kosten verursachen können. Diese Faktoren kön-
nen sich auf die Liquidität der Anlagen eines Portfo-
lios in einem Land auswirken, wobei der Anlagever-
walter die entsprechenden Auswirkungen eines o-
der mehrerer dieser Faktoren auf die Portfolioanla-
gen überwachen wird. 

Managementrisiko. Ein aktiv verwaltetes Portfolio 
unterliegt möglicherweise einem Managementrisiko. 
Zwar wird der Anlageverwalter seine Anlagetechni-
ken und Risikoanalysen bei seinen Anlageentschei-
dungen für das Portfolio verwenden, es gibt jedoch 
keine Zusicherung, dass diese Entscheidungen die 
gewünschten Resultate erbringen. In einigen Fällen 
sind Derivate oder andere Anlagetechniken unter 
Umständen nicht für den Anlageverwalter verfügbar 
oder er entscheidet sich gegen einen Einsatz, und 
zwar möglicherweise selbst dann, wenn die Markt-
bedingungen einen Einsatz für das Portfolio begüns-
tigen würden. 

Fehlende Betriebsgeschichte. Einige Portfolios 
des Fonds sind erst kürzlich errichtet worden und 
haben noch keine Betriebsgeschichte.  

Bestimmte rechtliche und regulatorische Risi-
ken. Das weltweite rechtliche, steuerliche und re-
gulatorische Umfeld für Investmentfonds (wie den 
Fonds) und ihre Verwalter unterliegt ständigen 
neuen Entwicklungen, und Änderungen der Regu-
lierung von Investmentfonds, ihren Verwaltern so-
wie ihrer Handels- und Anlagetätigkeiten können 
nachteilige Auswirkungen auf die Fähigkeit des 
Fonds zur Umsetzung seines Anlageprogramms 
und auf den Wert der vom Fonds gehaltenen Anla-
gen haben. In vielen der Länder, in denen der 
Fonds tätig ist, wird die Investmentbranche inzwi-
schen stärker von öffentlichen Institutionen und 
Selbstregulierungseinrichtungen überwacht als bis-
her. 
 
Risiken im Zusammenhang mit der Netz- und In-
formationssicherheit (Cybersicherheit). Im Rah-
men der Geschäftstätigkeit des Fonds verarbeiten, 
speichern und übertragen die Verwaltungsgesell-
schaft und der Anlageverwalter in großem Umfang 
elektronische Datenvolumen einschließlich Informa-
tionen zu Transaktionen des Fonds und personen-
bezogener Daten der Anteilinhaber. Auch kann die 
Verarbeitung, Speicherung oder Übertragung dieser 
Daten durch Dienstleister des Fonds erfolgen. So-
wohl die Verwaltungsgesellschaft als auch der Anla-

geverwalter haben Verfahren und Systeme einge-
führt, die nach ihrer Auffassung im Hinblick auf den 
Schutz dieser Daten angemessen sind und Daten-
verluste und Sicherheitsverletzungen verhindern 
sollen. Diese Maßnahmen können jedoch keine ab-
solute Sicherheit gewährleisten. Die Techniken, die 
zum unerlaubten Zugriff auf Daten verwendet wer-
den, um Dienste zu deaktivieren oder zu beeinträch-
tigen oder Systeme zu sabotieren, ändern sich häu-
fig und bleiben möglicherweise über längere Zeit-
räume unentdeckt. Von Dritten erworbene Hard- o-
der Software kann konzeptionelle Fehler oder Kon-
struktions- oder Herstellungsfehler oder sonstige 
Probleme aufweisen, die zu einer unerwarteten Ge-
fährdung der Datensicherheit führen können. Netz-
werkgestützte Dienstleistungen, die von Dritten ge-
genüber der Verwaltungsgesellschaft und dem An-
lageverwalter erbracht werden, können Sicherheits-
bedrohungen mit sich bringen, die zu einem Angriff 
auf das Netzwerk der Verwaltungsgesellschaft oder 
des Anlageverwalters führen könnten. Systeme, 
Einrichtungen oder Online-Dienste sind unter Um-
ständen menschlichem Versagen oder Fehlverhal-
ten, staatlicher Überwachung oder sonstigen Si-
cherheitsbedrohungen ausgesetzt. Ein Angriff auf 
die Datensysteme der Verwaltungsgesellschaft oder 
des Anlageverwalters könnte zum Verlust von 
Transaktionsdaten des Fonds und von personenbe-
zogenen Daten der Anteilinhaber, zu einem unzu-
lässigen Zugriff auf diese Daten, oder zu einer un-
zulässigen Verwendung oder Weitergabe dieser Da-
ten führen. 

Die Dienstleister der Verwaltungsgesellschaft, des 
Anlageverwalters und des Fonds unterliegen ver-
gleichbaren Bedrohungen der elektronischen Da-
tensicherheit. Versäumt es ein Dienstleister, ange-
messene Datenschutzrichtlinien umzusetzen und 
einzuhalten, oder kommt es zu einem Angriff auf 
seine Netzwerke, könnte es in Bezug auf die Trans-
aktionsdaten des Fonds oder personenbezogene 
Daten der Anteilinhaber zu einem Verlust oder un-
berechtigten Zugriff, bzw. einer unzulässigen Ver-
wendung oder Weitergabe kommen. 

Der Verlust vertraulicher Daten des Fonds, bzw. der 
unzulässige Zugriff auf solche vertraulichen Daten 
oder deren unzulässige Verwendung oder Weiter-
gabe könnte für den Fonds unter anderem zu finan-
ziellen Verlusten, Störungen des Geschäftsbetriebs, 
Haftungen gegenüber Dritten und aufsichtsrechtli-
chen Auflagen oder Reputationsschäden führen. Je-
des der vorstehend genannten Ereignisse könnte 
sich in wesentlichem Maße nachteilig auf den Fonds 
und die Anlagen der Anteilinhaber in den Fonds aus-
wirken. 
 

Liquiditätsrisiko. Die Bewertung eines von einem 
Portfolio gehaltenen Wertpapiers oder einer von ei-
nem Portfolio eingegangenen Position oder deren 
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Verkauf generell oder zu einem bestimmten Zeit-
punkt oder Preis könnten erschwert sein, was sich 
unter Umständen auf die Fähigkeit des Portfolios zur 
Erfüllung von Rücknahmeanträgen auswirkt. 
 
Überblick 
 

Ein Liquiditätsrisiko kann durch eine Reihe von Fak-
toren entstehen und u. a. in der Art des Wertpapiers 
begründet sein oder sich aufgrund von Verkaufsbe-
schränkungen oder den Marktbedingungen ergeben.   
Manche Wertpapiere weisen eine geringere Liquidi-
tät auf, darunter insbesondere Schuldtitel mit einem 
Rating unterhalb Investment Grade, Aktienwerte mit 
geringer Kapitalisierung, Wertpapiere von Emitten-
ten an Schwellenmärkten, Rule 144A-Emissionen 
sowie Wertpapiere, die Teil einer kleinvolumigen 
Emission sind oder die nicht oft oder nur an Märkten, 
die vergleichsweise klein sind oder lange Abwick-
lungszeiträume haben, gehandelt werden. 
 

Bei schwer verkäuflichen Wertpapiere sind Zeitauf-
wand und Kosten, u. a. Brokergebühren und sons-
tige Transaktionskosten, häufig höher als bei einem 
Verkauf liquiderer Wertpapiere.  
 

Unter extremen Marktbedingungen, z. B. aufgrund 
konjunktureller, marktbezogener oder politischer Er-
eignisse, einer nachteiligen Wahrnehmung seitens 
der Anleger oder einer plötzlichen – möglicherweise 
unvorhergesehenen – Änderung des Marktumfelds 
bei bestimmten Emittenten, Branchen oder Anlage-
kategorien kann das Liquiditätsrisiko erhöht sein.  
 

Das Liquiditätsrisiko und die Auswirkungen auf be-
stimmte Asset-Klassen können sich im Laufe der 
Zeit aufgrund von Entwicklungen der Märkte, des 
Handels und der Instrumente unerwartet ändern.  
 
Auswirkung auf die Portfolios 
 
Unter extremen Marktbedingungen, z. B. aufgrund 
eines Mangels an Kaufinteressenten, kann es für ein 
Portfolio unmöglich oder nur zu höheren Kosten 
möglich sein, die gehaltenen Positionen oder Be-
stände zu veräußern. Dadurch kann das Portfolio 
gezwungen sein, einen niedrigeren Preis zu akzep-
tieren, oder es ist möglicherweise gar nicht in der 
Lage, die Anlagen zu veräußern.  
 

Kann ein Portfolio Wertpapiere nicht veräußern, 
kann sich dies nachteilig auf den Wert des Portfolios 
auswirken oder das Portfolio daran hindern, sich 
bietende Anlagechancen zu nutzen. 
 

Das Liquiditätsrisiko kann zudem die Fähigkeit des 
Portfolios zur Erfüllung von Rücknahmeanträgen, 
zur Liquiditätsbeschaffung und/oder zur fristgerech-
ten Auszahlung von Anteilsergebnissen beeinträch-
tigen.  

 

Auch durch umfangreiche Rücknahmeanträge kann 
ein Liquiditätsrisiko entstehen. Zur Erfüllung um-
fangreicher Rücknahmeanträge muss das Portfolio 
in der Regel zunächst die liquidesten Wertpapiere 
veräußern oder weniger liquide Wertpapiere mit po-
tenziellen Preisabschlägen veräußern. 
 
Mechanismen zur Steuerung des Liquiditätsrisikos 
 
Zur Abmilderung von Liquiditätsrisiken setzt der 
Fonds Mechanismen zur Steuerung des Liquiditäts-
risikos ein, mit denen die Liquidität des Portfolios 
auf unterschiedliche Art und Weise gemanagt wer-
den kann. Hierzu zählen u. a. 

 Begrenzung von Rücknahmen („Redemp-

tion Gates“) 

 Swing-Pricing-Mechanismen 

 vorübergehende Fremdmittelaufnahmen 

zur Erfüllung der Rücknahmeanträge 

 die Möglichkeit zur Aussetzung von Rück-

nahmen in bestimmten Situationen 

Anteilinhaber sollten sich der Tatsache bewusst sein, 
dass sich der Einsatz solcher Mechanismen zur 
Steuerung des Liquiditätsrisikos unter Umständen 
auf ihr Recht auf Rückgabe der Anteile oder den für 
ihre Anteile gezahlten Rücknahmepreis auswirken 
kann.  
 
Weitere Informationen zu den Mechanismen zur 
Steuerung des Liquiditätsrisikos finden sich unter 
„Rücknahme von Anteilen“, „Ermittlung des Nettoin-
ventarwerts“ und „Kreditaufnahme“ in diesem Pros-
pekt. 

Marktrisiko. Eine ganze Reihe von Faktoren kann 
bei vielen Wertpapieren dazu führen, dass Kurse 
und Renditen sich häufig ändern, zum Teil eine hohe 
Volatilität aufweisen oder sogar sinken. Zu diesen 
Faktoren gehören z. B. die folgenden: 

• Veränderungen des politischen und wirtschaft-
lichen Umfelds; 

• Regierungspolitik; 

• technologische Veränderungen oder Änderun-
gen der Geschäftspraktiken; 

• demografische, kulturelle und bevölkerungsbe-
zogene Veränderungen; 

• Gesundheitskrisen (Pandemien und Epide-
mien); 

• Natur- oder menschengemachte Katastro-
phen;  

• Wetter und Klima; 
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• Erkenntnisse aus Wissenschaft und For-
schung; und 

• Kosten und Verfügbarkeit von Energie, Roh-
stoffen und natürlichen Ressourcen. 

Die Angst der Gesellschaft vor diesen vorgenannten 
Krankheiten oder Ereignissen bzw. ihr Umgang da-
mit kann sich jetzt und künftig nachteilig auf die An-
lagen und den Nettoinventarwert eines Fonds aus-
wirken und zu erhöhter Marktvolatilität führen. Ein-
tritt und Dauer solcher Krankheiten oder Ereignisse 
können sich zudem nachteilig auf die Wirtschaft und 
die Finanzmärkte einiger Länder oder der gesamten 
Welt auswirken. Die Folgen des Marktrisikos können 
plötzlich oder schleichend, kurz- oder langfristig so-
wie in weitreichendem oder auch eingeschränktem 
Umfang eintreten. 

Währungsrisiko. Die zu Grunde liegenden Anlagen 
eines Portfolios können auf eine oder mehrere an-
dere Währungen lauten, als die Währung, in der das 
betreffende Portfolio denominiert ist. Dies bedeutet, 
dass sich Währungsschwankungen dieser zu 
Grunde liegenden Anlagen erheblich auf den Netto-
inventarwert der Anteile dieses Portfolios auswirken 
können. Anlagen des Portfolios, die auf eine be-
stimmte Währung lauten, sind mit dem Risiko ver-
bunden, dass sich der Wert dieser Währung gegen-
über einer oder mehreren anderen Währungen ver-
ändern kann. Faktoren, die den Wert einer Währung 
mitbestimmen, sind unter anderem die Handelsbi-
lanz, das Niveau der kurzfristigen Zinssätze, Diffe-
renzen der relativen Werte vergleichbarer Vermö-
genswerte in verschiedenen Währungen, langfristig 
gute Aussichten für Anlagen und Kapitalzuwachs 
sowie politische Entwicklungen. Die Portfolios unter-
liegen in Bezug auf Anlagen ihrer Vermögenswerte 
in anderen Währungen als der Portfolio-Währung 
keinerlei prozentualen Beschränkungen.  

Der Anlageverwalter wird solche Risiken berück-
sichtigen bzw. zur Verringerung dieser Risiken Si-
cherungsgeschäfte tätigen (hedge), indem er Anla-
gen in Fremdwährungen, in Devisenterminkontrakte 
und darauf bezogene Optionen und Devisentermin-
geschäfte sowie Kombinationen aus diesen Ge-
schäften eingeht. Es liegt im Ermessen des Anlage-
verwalters, diese Währungsabsicherungsgeschäfte 
einzugehen; er ist nicht dazu verpflichtet. Transakti-
onen dieser Art sind mit einem erheblichen Risiko 
verbunden und die Märkte, an denen Devisentrans-
aktionen getätigt werden können, sind in hohem 
Maße volatil. Es kann keine Zusicherung gegeben 
werden, dass diese Geschäfte erfolgreich sind.  

Da die Anteile einiger Portfolios in mehr als einer 
Währung angeboten werden, unterliegen diese 
Portfolios und ihre Anteilinhaber darüber hinaus be-
stimmten zusätzlichen Währungsrisiken. Das betref-
fende Portfolio kann zum Beispiel dem Risiko einer 

ungünstigen Veränderung des Wechselkurses von 
US-Dollar/Euro in Bezug auf Zeichnungen in Euro 
unterliegen, die an einem bestimmten Handelstag 
angenommen wurden, für die jedoch die tatsächli-
chen Zeichnungsbeträge in Euro erst an einem da-
rauf folgenden Handelstag bei der Verwahrstelle 
eingehen. Das Portfolio kann auch dem Risiko einer 
rückläufigen Wertentwicklung des US-Dollar im Ver-
hältnis zum Euro nach einer Euro-Rücknahme und 
vor der Zahlung des Rücknahmebetrags in Euro an 
den die Rücknahme beantragenden Anteilinhaber 
ausgesetzt sein. 

Sofern ein Portfolio den Nettoinventarwert seiner 
Anteile in einer anderen Währung als der Portfolio-
Währung angibt, werden diese Werte in der Regel 
anhand des Devisenkassakurses der betreffenden 
anderen Angebotswährung zu jedem Bewertungs-
zeitpunkt bestimmt. Entsprechend wird der letztend-
lich erzielte Gesamtertrag der Anlage eines Anteilin-
habers in einer anderen Angebotswährung bei 
Rücknahme der Anteile direkt positiv oder negativ 
von Änderungen des Wechselkurses zwischen die-
ser anderen Angebotswährung und der Portfolio-
Währung im Zeitraum zwischen Zeichnung und 
Rücknahme beeinflusst. Alle Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit dem Währungsumtausch bei 
Zeichnung oder Rücknahme in die und aus der Port-
folio-Währung und andere Angebotswährungen 
werden von dem betreffenden Portfolio getragen 
und den Anteilen des jeweiligen Portfolios zugerech-
net. 

Die Hauptvertriebsstelle kann zu gegebener Zeit an-
dere Währungsfazilitäten zur Zeichnung oder Rück-
nahme von Anteilen zur Verfügung stellen, die den 
Anlegern den Einsatz bestimmter anderer Währun-
gen als den Angebotswährungen eines Portfolios er-
möglicht. Diese Transaktionen erfolgen außerhalb 
des Fonds und auf Kosten und Risiko des Anlegers. 
Anleger, die diese Dienste in Anspruch nehmen, un-
terliegen unter Umständen Wechselkursrisiken in 
Bezug auf den Abwicklungszeitpunkt bei Zeichnung 
und Änderungen der Wechselkurse während der 
Dauer der Anlage in den Fonds. 

Hedged-Anteilklassen. Die konkreten für die ein-
zelnen Anteilklassen mit Währungsabsicherung ein-
gesetzten Absicherungsstrategien werden innerhalb 
der Portfolios, die Hedged-Anteilklassen anbieten, 
variieren (siehe Teil I des Prospekts). Jedes dieser 
Portfolios wird eine Absicherungsstrategie anwen-
den, die auf eine Verringerung des Währungsrisikos 
zwischen dem in der Basiswährung des Portfolios 
angegebenen Nettoinventarwert und der jeweiligen 
Angebotswährung der Hedged-Anteilklasse abzielt, 
wobei verschiedene praktische Aspekte wie z. B. 
Transaktionskosten berücksichtigt werden. Durch 
die angewandte Absicherungsstrategie kann das 
Währungsrisiko zwischen der Basiswährung des 
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Portfolios und der Angebotswährung zwar verringert 
werden, eine vollständige Eliminierung dieses Risi-
kos ist jedoch u.U. nicht möglich. 

Absicherungsstrategien für Hedged-Anteilklassen 
können sowohl bei sinkendem als auch bei steigen-
dem Wert der Basiswährung des Portfolios im Ver-
hältnis zur betreffenden Angebotswährung der 
Hedged-Anteilklasse eingesetzt werden, und kön-
nen somit Anlegern der betreffenden Hedged-Anteil-
klasse einen hoher Schutz für den Fall, dass der 
Wert der Basiswährung des Portfolios im Vergleich 
zum Wert der betreffenden Angebotswährung der 
Hedged-Anteilklasse sinkt, bieten. Andererseits 
können sie aber auch dazu führen, dass Anleger 
nicht von Wertsteigerungen der Basiswährung des 
Portfolios im Verhältnis zur betreffenden Angebots-
währung profitieren. 

Da die Verbindlichkeiten zwischen den verschiede-
nen Anteilklassen eines Portfolios nicht getrennt 
werden, besteht ein geringes Risiko, dass unter be-
stimmten Bedingungen die Absicherungsstrategien 
in Bezug auf eine Hedged-Anteilklasse zu Verbind-
lichkeiten führen, die sich auf den Nettoinventarwert 
der anderen Anteilklassen desselben Portfolios aus-
wirken. In einem solchen Fall kann das Vermögen 
der anderen Anteilklassen des Portfolios zur De-
ckung der Verbindlichkeiten dieser Hedged-Anteil-
klasse verwendet werden. 

Portfolio-Hedged-Anteilklassen. Die konkreten für 
die einzelnen Portfolio-Hedged-Anteilklassen einge-
setzten Absicherungsstrategien werden innerhalb 
der Portfolios, die Portfolio-Hedged-Anteilklassen 
anbieten, variieren (siehe Teil I des Prospekts). Je-
des dieser Portfolios setzt eine Absicherungsstrate-
gie ein, um das Währungsrisiko zwischen dem Net-
toinventarwert in der Basiswährung des Portfolios 
und der Währungsposition der zugrunde liegenden 
Vermögenswerte des Portfolios zu verringern, und 
zwar unter Berücksichtigung verschiedener prakti-
scher Aspekte wie der Transaktionskosten. Durch 
die angewandte Absicherungsstrategie kann das 
Währungsrisiko zwischen der Basiswährung des 
Portfolios und der Währungsposition der zugrunde 
liegenden Vermögenswerte des Portfolios zwar ver-
ringert werden, eine vollständige Eliminierung die-
ses Risikos ist jedoch nicht möglich. 

Hedging-Strategien können für Portfolio-Hedged-
Anteilklassen unabhängig davon eingesetzt werden, 
ob eine Auf- oder Abwertung der Basiswährung des 
Portfolios in Relation zu der jeweiligen Währungspo-
sition der zugrunde liegenden Vermögenswerte des 
Portfolios eintritt. Sofern also eine Absicherung er-
folgt, kann dies Anleger der betreffenden Portfolio-
Hedged-Anteilklasse gegen eine Abwertung der Ba-
siswährung des Portfolios relativ zur Währungsposi-
tion der zugrunde liegenden Vermögenswerte des 

Portfolios schützen, gleichzeitig aber auch verhin-
dern, dass Anleger von einer Wertsteigerung der 
Basiswährung des Portfolios relativ zu der Ange-
botswährung profitieren. 

Da keine Trennung der Verbindlichkeiten der ver-
schiedenen Anteilklassen innerhalb eines Portfolios 
erfolgt, besteht das geringe Risiko, dass unter be-
stimmten Umständen Währungsabsicherungstrans-
aktionen in Bezug auf eine Portfolio-Hedged-Anteil-
klasse Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der 
anderen Anteilklassen des Portfolios haben. In die-
sem Fall können Vermögenswerte anderer Anteil-
klassen des Portfolios zur Deckung der Verbindlich-
keiten der betreffenden Portfolio-Hedged-Anteil-
klasse herangezogen werden. 

Teilgesicherte Anteilklassen (PH-Anteilklassen). 
Die jeweils eingesetzte Absicherungsstrategie für 
eine bestimmte teilgesicherte („PH“-)Anteilklasse 
wird bei den verschiedenen Portfolios, die PH-An-
teilklassen anbieten, variieren, wie in Teil I ausge-
führt. Jedes dieser Portfolios wird eine Absiche-
rungsstrategie einsetzen, die darauf abzielt, ein aus-
geglichenes Verhältnis zwischen den erwarteten Er-
trägen des Portfolios, seiner Volatilität und/oder sei-
ner Inflationsanfälligkeit in Bezug auf die Ankerwäh-
rung, auf die die PH-Anteilklasse lautet, zu erreichen, 
und zwar unter Berücksichtigung verschiedener 
praktischer Aspekte wie den Transaktionskosten. 
Die eingesetzte Absicherungsstrategie ist nicht da-
rauf ausgerichtet, das Währungsrisiko zwischen der 
Basiswährung des Portfolios und der Ankerwährung 
zu eliminieren. 

Da die Verbindlichkeiten der einzelnen Anteilklas-
sen innerhalb eines Portfolios nicht getrennt wer-
den, besteht ein geringes Risiko, dass Währungsab-
sicherungstransaktionen in Bezug auf eine PH-An-
teilklasse unter bestimmten Umständen zu Verbind-
lichkeiten führen, die den Nettoinventarwert einer 
anderen Anteilklasse desselben Portfolios beein-
flussen; in diesem Fall können Vermögenswerte der 
anderen Anteilklassen des Portfolios zur Deckung 
der von der betreffenden PH-Anteilklasse eingegan-
genen Verbindlichkeiten eingesetzt werden. 

Kreditaufnahme. Ein Portfolio ist berechtigt, von ei-
ner Bank oder sonstigen Stelle im Wege einer privat 
ausgehandelten Transaktion und für temporäre 
Zwecke, wie z. B. die Rücknahme von Anteilen, Kre-
dite aufzunehmen, jedoch nur bis zu einer Höhe von 
10 % des Wertes des gesamten Portfoliovermö-
gens. Die Kreditaufnahme ermöglicht es dem Port-
folio, Geschäfte der vorstehend beschriebenen Art 
innerhalb bestimmter Grenzen vorzunehmen, ohne 
dass es erforderlich wird, Portfoliowertpapiere zu ei-
nem ungünstigen Zeitpunkt zu liquidieren. Alle Anla-
geerträge oder Veräußerungsgewinne aus Portfolio-
wertpapieren und eingesparten Transaktionskosten, 
die sich durch das Halten von Portfoliowertpapieren 
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ergeben und die die Zinszahlungen auf die aufge-
nommenen Kredite oder sonstige damit verbundene 
Kosten übersteigen, führen dazu, dass das Netto-
einkommen und der Nettoinventarwert je Anteil hö-
her ist, als dies ohne die Kreditaufnahme der Fall 
wäre. Andererseits wäre, falls Erträge und Veräuße-
rungsgewinne, die etwa auf die nicht veräußerten 
Wertpapiere anfallen, nicht ausreichen, um die Zins-
zahlungen und sonstigen Kosten der Kreditauf-
nahme zu decken, das Nettoeinkommen oder der 
Nettoinventarwert pro Anteil geringer, als dies ohne 
Kreditaufnahme der Fall wäre. 

Wertpapierleihgeschäfte. Ein Portfolio ist befugt, 

seine Wertpapiere gesichert zu verleihen. Die Wert-
papierleihe ist wie andere Kreditgewährungen mit 
dem Risiko verbunden, dass möglicherweise die 
Rechte an der Sicherheit verloren gehen, falls der 
Kreditnehmer zahlungsunfähig wird. Ferner geht ein 
Portfolio das Risiko ein, dass der nach einem Zah-
lungsverzug des Entleihers beim Verkauf von Si-
cherheiten realisierte Erlös nicht hoch genug ist, um 
die verliehenen Wertpapiere zu ersetzen. Bei der 
Beurteilung, ob einem bestimmten Interessenten 
Wertpapiere ausgeliehen werden sollen, wird der 
Anlageverwalter alle relevanten Fakten und Um-
stände, darunter auch die Bonität des Entleihers, 
berücksichtigen. Während der Leihdauer der Wert-
papiere kann der Leihnehmer dem entsprechenden 
Portfolio die mit den Wertpapieren erzielten Erträge 
zukommen lassen. Das Portfolio ist berechtigt, in bar 
geleistete Sicherheiten in Geldmarktinstrumente an-
zulegen, um zusätzliche Erträge zu erzielen oder es 
kann einen vereinbarten Einkommensbetrag von 
dem Leihnehmer vereinnahmen, der eine äquiva-
lente Sicherheit geleistet hat. Das Portfolio ist be-
rechtigt, die Eintragung als Inhaber ausgeliehener o-
der vergleichbarer Wertpapiere wiederzuerlangen, 
um die mit dem Eigentum verbundenen Rechte wie 
z. B. Stimmrechte, Zeichnungsrechte und Ansprü-
che auf Dividenden, Zinsen und Ausschüttungen 
ausüben zu können. Das Portfolio ist berechtigt, an-
gemessene Vermittlungsprovisionen, Verwaltungs- 
und sonstige Gebühren im Zusammenhang mit ei-
ner Wertpapierleihe zu zahlen. 
 
Risiken im Zusammenhang mit Ausschüttungen 
aus dem Portfoliokapital. Für ausschüttende An-
teilklassen (die „Ausschüttenden Anteilklassen“, ein-
schließlich derjenigen Anteilklassen, für die eine 
vom Verwaltungsrat bestimmte Ausschüttungs-
quote gilt, und für Anteilklassen, für die eine stabile 
Ausschüttungsquote pro Anteil gilt, sowie für Anteil-
klassen, bei denen die Ausschüttungsquote vom 
Bruttoertrag abhängt, kann das jeweilige Portfolio 
Ausschüttungen leisten, die dem diesen Ausschüt-
tenden Anteilklassen zuzurechnenden Nettoertrag 
entsprechen oder diesen übersteigen. Aufgrunddes-

sen werden Ausschüttungen auf diese Ausschütten-
den Anteilklassen möglicherweise aus dem Kapital 
eines Portfolios geleistet. Ausschüttungen können 
aus dem Bruttoertrag (vor Abzug von Gebühren und 
Kosten), aus realisierten und nicht realisierten Ge-
winnen und aus dem den betreffenden Ausschütten-
den Anteilklassen zuzurechnenden Kapital erfolgen. 
Anleger sollten berücksichtigen, dass über die Net-
toerträge (Bruttoertrag abzüglich Gebühren und 
Kosten) hinausgehende Ausschüttungen auch 
Rückzahlungen des ursprünglich vom Anleger in-
vestierten Kapitals beinhalten und damit zu einer 
Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil der 
betreffenden Anteilklasse sowie zu langsamerem 
Kapitalaufbau führen können. Ausschüttungen aus 
dem Portfoliokapital können in einigen Rechtsord-
nungen als Einkünfte zu versteuern sein. Weitere 
Angaben zu den Ausschüttungsgrundsätzen, die für 
die jeweiligen Anteilklassen gelten, finden sich in 
den Einzelheiten für die einzelnen Portfolios in Teil 
I. 

Es ist nicht gewährleistet, dass Ausschüttungen er-
folgen werden. Hohe Ausschüttungen implizieren 
nicht notwendigerweise positive oder hohe Rendi-
ten. 
 

Besteuerung. Die Portfolios unterliegen unter Um-
ständen einer Besteuerung, beispielsweise auf Ein-
kommen oder realisierte Veräußerungsgewinne aus 
bestimmten Portfoliowertpapieren. In einigen Fällen 
besteht möglicherweise ein Doppelbesteuerungsab-
kommen, das die Auswirkungen dieser Besteuerung 
eliminiert oder abschwächt. In anderen Fällen ist ein 
solches Doppelbesteuerungsabkommen möglicher-
weise nicht verfügbar. Es kann beispielsweise der 
Fall sein, dass ein Portfolio in Aktienwerte von US-
Emittenten anlegt. Dividenden auf Aktienwerte US-
amerikanischer Unternehmen unterliegen im Allge-
meinen einer US-Quellensteuer in Höhe von 30 %. 
Zinszahlungen auf bestimmte Schuldtitel US-ameri-
kanischer Schuldner können gleichfalls einer US-
Quellensteuer in Höhe von 30 % unterliegen. Aus-
schüttungen auf ADRs, EDRs, GDRs oder ausländi-
sche Wertpapiere, in die das Portfolio anlegt, kön-
nen einer Quellensteuer in dem Land unterliegen, in 
dem der Emittent der zu Grunde liegenden Wertpa-
piere ansässig ist. Im Allgemeinen sind diese Steu-
ern weder erstattungsfähig noch gilt für sie eine Er-
mäßigung aufgrund eines Einkommensteuerabkom-
mens zwischen dem Ursprungsland und dem Land, 
in dem der Fonds ansässig ist. Es kann keine Zusi-
cherung erteilt werden, dass die geltenden Steuer-
gesetze und deren Auslegung sich in Zukunft nicht 
ändern bzw. in einer Weise ergänzt werden, die sich 
negativ auf den Nettoinventarwert der Anteile aus-
wirkt. 

FATCA und bestimmte Risiken im Zusammen-
hang mit Quellensteuern. Das US-Gesetz zum 
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Quellensteuerabzug (Foreign Account Tax Compli-
ance Act („FATCA“)) ist Teil des US-amerikanischen 
2010 Hiring Incentives to Restore Employment Act 
und trat 2010 in den USA in Kraft. Nach diesem Ge-
setz sind Finanzinstitute außerhalb der USA („aus-
ländische Finanzinstitute“ (foreign financial instituti-
ons)) grundsätzlich dazu verpflichtet, jährlich Infor-
mationen über von bestimmten US-Personen („Spe-
cified U.S. Persons“) unmittelbar oder mittelbar ge-
haltene Finanzkonten („Financial Accounts“) an die 
US-Finanzbehörden weiterzuleiten, da anderenfalls 
Quellensteuern auf bestimmte in den USA erzielte 
Einkünfte und möglicherweise auf Bruttoerlöse er-
hoben werden.  

Um die US-Quellensteuer in Höhe von 30 % auf be-
stimmte Zahlungen (einschließlich Zahlung von 
Bruttoerlösen) zu vermeiden, die in Bezug auf be-
stimmte erfolgte oder als erfolgt geltende Anlagen in 
den USA geleistet werden, sind grundsätzlich die 
rechtzeitige Registrierung des Fonds und/oder jedes 
Portfolios bei der IRS sowie die Übermittlung von 
Angaben zu bestimmten direkten und indirekten US-
Kontoinhabern (einschließlich Gläubigern und Kapi-
taleignern) erforderlich. Luxemburg hat ein (wech-
selseitiges) zwischenstaatliches Musterabkommen 
(Model 1A) mit den Vereinigten Staaten (Inter-
governmental Agreement („US-IGA“)) abgeschlos-
sen, um die vorstehend erläuterten Regeln zur Quel-
lensteuer und Offenlegung umzusetzen. Der Anla-
geverwalter geht davon aus, dass der Fonds nicht 
der entsprechenden US-Quellensteuer unterliegen 
wird, solange er die Bestimmungen des US-IGA und 
die Durchführungsvorschriften einhält. 

Nicht-US-Anleger des Fonds sind in der Regel ver-
pflichtet, dem Fonds (oder in bestimmten Fällen ei-
nem Vertriebspartner, Finanzmittler oder anderen 
Rechtsträgern, über die diese Nicht-US-Anleger An-
lagen tätigen (jeweils ein „Finanzintermediär“)) Infor-
mationen bereitzustellen, aus denen deren direktes 
und indirektes Eigentum in den USA hervorgeht. 
Gemäß dem US-IGA sind dem Fonds bereitgestellte 
entsprechende Informationen gegenüber dem lu-
xemburgischen Finanzminister oder dessen Beauf-
tragten (das „luxemburgische Finanzministerium“) 
offenzulegen. Das luxemburgische Finanzministe-
rium übermittelt die ihm mitgeteilten Informationen 
einmal jährlich unaufgefordert an die IRS. Ein Nicht-
US-Anleger, bei dem es sich um ein ausländisches 
Finanzinstitut (foreign financial institution) im Sinne 
von Section 1471(d)(4) IRC handelt, ist grundsätz-
lich auch verpflichtet, sich rechtzeitig bei der IRS re-
gistrieren zu lassen sowie die Identität bestimmter 
seiner direkten und indirekten US-Kontoinhaber 
(einschließlich Gläubiger und Kapitaleigner) offen-
zulegen und Angaben über diese zu übermitteln. In 
dem Fall, in dem ein Nicht-US-Anleger dieser Ver-
pflichtung zur Bereitstellung entsprechender Infor-

mationen an den Fonds (oder sofern zutreffend ei-
nen Finanzintermediär), zur rechtzeitigen Registrie-
rung oder zur Offenlegung der betreffenden Konto-
inhaber und von diese betreffenden Informationen 
(soweit zutreffend) nicht nachkommt, unterliegt er 
möglicherweise der 30%igen Quellensteuer auf den 
Teil dieser Zahlungen, die effektiv getätigten oder 
als getätigt anzusehenden US-Anlagen des Fonds 
zuzurechnen sind; nach Maßgabe der anwendbaren 
Gesetze und Vorschriften und sofern der Verwal-
tungsrat in gutem Glauben und aus berechtigtem 
Grund handelt, kann er auf die Anteile oder Rück-
nahmeerlöse des Anlegers zugreifen, um sicherzu-
stellen, dass diese Quellensteuer wirtschaftlich von 
demjenigen Anleger getragen wird, auf dessen Ver-
säumnis, die erforderlichen Informationen bereitzu-
stellen oder die entsprechenden Vorgaben einzuhal-
ten, der Quellensteuerabzug zurückzuführen ist. An-
teilinhaber sollten sich von ihren eigenen Steuerbe-
ratern über die möglichen Auswirkungen dieser Vor-
schriften in Bezug auf ihre Anlagen in den Fonds be-
raten lassen. 

Nicht-US-Anteilinhaber können auch verpflichtet 
sein, dem Fonds gegenüber bestimmte Bestätigun-
gen hinsichtlich des wirtschaftlichen Eigentums an 
den Anteilen und des Status als Nicht-US-Person 
der betreffenden wirtschaftlichen Eigentümer abzu-
geben, um bei Rücknahme der Anteile von der Mel-
depflicht bezüglich Informationen und der Vornahme 
eines ersatzweisen Steuerabzugs (backup withhol-
ding) befreit zu sein. 

Es ist denkbar, dass die luxemburgische Regierung 
dem US-IGA vergleichbare weitere zwischenstaatli-
che Abkommen („künftige IGA“) mit anderen Län-
dern abschließt, um vergleichbare Regeln für die Of-
fenlegung gegenüber den Finanzbehörden dieser 
anderen Länder („ausländische Finanzbehörden“) 
einzuführen. 

Wenn Anleger in den Fonds anlegen (oder weiter in 
den Fonds anlegen), wird davon ausgegangen, 
dass sie Folgendes anerkennen: 

(i)der Fonds (bzw. sein Beauftragter oder ein Fi-
nanzintermediär) kann verpflichtet sein, dem luxem-
burgischen Finanzministerium gegenüber be-
stimmte vertrauliche Informationen über den Anle-
ger offenzulegen, insbesondere dessen Namen, An-
schrift, Steueridentifikationsnummer (sofern vorhan-
den), Sozialversicherungsnummer (sofern vorhan-
den) sowie bestimmte Angaben hinsichtlich der von 
dem Anleger getätigten Anlage; 

(ii)das luxemburgische Finanzministerium kann die 
vorstehend genannten Informationen an die IRS, 
den luxemburgischen Finanzminister und andere 
ausländische Finanzbehörden weiterleiten; 
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(iii)der Fonds (bzw. sein Beauftragter oder ein Fi-
nanzintermediär) kann bestimmte vertrauliche Infor-
mationen gegenüber der IRS, dem luxemburgischen 
Finanzminister und anderen ausländischen Finanz-
behörden offenlegen, wenn er bei diesen Behörden 
registriert wird und diese sich mit genaueren Nach-
fragen an den Fonds (oder direkt an dessen Beauf-
tragten) wenden; 

(iv)der Fonds oder ein Finanzintermediär kann vom 
Anleger zusätzliche Informationen und/oder Unter-
lagen anfordern, die der Fonds bzw. der Zwischen-
händler dem luxemburgischen Finanzministerium 
gegenüber offenlegen muss;

(v)falls der Anleger die geforderten Informationen 
und/oder Unterlagen nicht zur Verfügung stellt oder 
selbst nicht die entsprechenden Vorgaben eingehal-
ten hat, behält sich der Fonds das Recht vor, sämt-
liche Handlungen und alle ihm zur Verfügung ste-
henden rechtlichen Mittel zu ergreifen, darunter 
Handlungen zur Sicherstellung, dass alle Quellen-
steuern, die auf die von diesem Anleger gehaltenen 
Anteile oder von diesem vereinnahmten Rücknah-
meerlöse anfallen, wirtschaftlich von dem entspre-
chenden Anleger getragen werden, und die zwangs-
weise Rücknahme der Anteile des entsprechenden 
Anlegers; und 

(vi)ein von einer entsprechenden Maßnahme oder 
entsprechenden rechtlichen Mitteln betroffener An-
leger hat keinen Anspruch gegenüber dem Fonds 
(oder dessen Beauftragten) auf Schadensersatz in 
jeglicher Form für Schäden, die ihm aufgrund von 
seitens oder im Namen des Fonds zur Einhaltung 
des FATCA, eines US-IGA bzw. künftiger IGA oder 
einschlägiger zugrunde liegender Gesetze und 
Rechtsverordnungen vorgenommenen Handlungen 
oder verfolgten rechtlichen Maßnahmen entstanden 
sind. 
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Portfoliorisiken 
 
Die nachstehende Tabelle zeigt die wichtigsten Ri-
siken für jedes Portfolio, enthält jedoch keine umfas-
sende Erläuterung aller mit dem Erwerb und dem 
Besitz von Anteilen an jedem Portfolio des Fonds 
verbundenen Risiken. Informationen zu den allge-
meinen Risiken, denen die einzelnen Portfolios aus-
gesetzt sind, finden sich vorstehend unter „Allge-
meine Risiken“. Außerdem unterliegen die Portfolios 

möglicherweise bis zu einem gewissen Grad auch 
anderen Risiken, selbst wenn diese nicht speziell für 
sie angegeben sind. Auch sind möglicherweise nicht 
alle mit einer Anlage in ein Portfolio verbundenen Ri-
siken aufgeführt. Die Risikofaktoren werden auf den 
nachfolgenden Seiten im Einzelnen erläutert. 
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Risiken im Zusammenhang mit der Anla-
gestrategie           

Länderrisiko – Schwellenmärkte • • • • • • • • • • 

Konzentrationsrisiko • • • • • • •  •  

Allokationsrisiko • • • • •  • • •  

Portfolioumschlag • • • • •  • • • • 
Unternehmen mit geringer Marktkapitalisie-
rung  

    •  • • •  

Risiken im Zusammenhang mit Finanz–
instrumenten           

Derivate • • • • • • • • • • 

Adressenausfallrisiko bei OTC-Derivaten • • • • • • • • • • 
Risiken im Zusammenhang mit Waren/Roh-
stoffen 

       •   

Strukturierte Instrumente      •  • • • 

Risiken bei Aktien           

Aktienbezogene Risiken • • • • •  • •   

Risiken im Zusammenhang mit REITs   • • •  • •   

Risiken bei Schuldtiteln           

Festverzinsliche Wertpapiere – Allgemein      •  • • • 
Festverzinsliche Wertpapiere – Instrumente 
mit niedrigem oder ohne Rating      •  • • • 

Kreditrisiko – Schuldtitel staatlicher Emitten-
ten 

     •  • • • 

Kreditrisiko – Industrieschuldverschreibun-
gen      •  • • • 

 

 



AB SICAV I 
 

II-52 
 

 

 
 

 
 
  

 

S
e
le

c
t 

U
S

 E
q
u
it
y
 P

o
rt

-

fo
lio

 

G
lo

b
a
l 
P

lu
s
 F

ix
e
d
 I

n
-

c
o
m

e
 P

o
rt

fo
lio

 

S
e
le

c
t 
A

b
s
o
lu

te
 A

lp
h
a
 

P
o
rt

fo
lio

 

E
m

e
rg

in
g
 M

a
rk

e
t 
L
o
c
a
l 

C
u
rr

e
n
c
y
 D

e
b
t 
P

o
rt

fo
lio

 

A
s
ia

 P
a
c
if
ic

 L
o
c
a
l 
C

u
r-

re
n
c
y
 D

e
b
t 
P

o
rt

fo
lio

 

E
m

e
rg

in
g
 M

a
rk

e
t 
C

o
r-

p
o
ra

te
 D

e
b
t 
P

o
rt

fo
lio

 

U
S

 H
ig

h
 Y

ie
ld

 P
o
rt

fo
lio

 

L
o
w

 V
o
la

ti
lit

y
 E

q
u
it
y
 

P
o
rt

fo
lio

 

Risiken im Zusammenhang mit 
der Anlagestrategie 

        

Länderrisiko – Schwellenmärkte • • • • • •  • 

Konzentrationsrisiko • • • • • • •  

Allokationsrisiko •  •      

Portfolioumschlag •  •     • 
Unternehmen mit geringer 
Marktkapitalisierung  

•  •     • 

Risiken im Zusammenhang mit 
Finanzinstrumenten         

Derivate • • • • • • • • 
Adressenausfallrisiko bei OTC-
Derivaten • • • • • • • • 

Risiken im Zusammenhang mit 
Waren/Rohstoffen 

        

Strukturierte Instrumente    • • • •  

Risiken bei Aktien         

Aktienbezogene Risiken •  •    • • 
Risiken im Zusammenhang mit 
REITs 

        

Risiken bei Schuldtiteln         
Festverzinsliche Wertpapiere – 
Allgemein 

 •  • • • •  

Festverzinsliche Wertpapiere – 
Instrumente mit niedrigem oder 
ohne Rating 

 •  • • • •  

Kreditrisiko – Schuldtitel staatli-
cher Emittenten  •  • • • •  

Kreditrisiko – Industrieschuldver-
schreibungen 

 •  • • • •  



AB SICAV I 
 

II-53 
 

 
 
  

 

E
m

e
rg

in
g
 M

a
rk

e
ts

 L
o
w

 V
o
la

ti
lit

y
 

E
q
u
it
y
 P

o
rt

fo
lio

 

G
lo

b
a
l 
D

y
n
a
m

ic
 B

o
n
d
 P

o
rt

fo
lio

 

C
o
n
c
e
n
tr

a
te

d
 U

S
 E

q
u
it
y
 P

o
rt

fo
-

lio
 

C
o
n
c
e
n
tr

a
te

d
 G

lo
b
a
l 
E

q
u
it
y
 

P
o
rt

fo
lio

 

G
lo

b
a
l 
C

o
re

 E
q
u
it
y
 P

o
rt

fo
lio

 

Risiken im Zusammen-
hang mit der Anlage-
strategie 

    
 

Länderrisiko – Schwel-
lenmärkte 

• •  • • 

Konzentrationsrisiko •  • •  

Allokationsrisiko •  • • • 

Portfolioumschlag  •    
Unternehmen mit gerin-
ger Marktkapitalisierung  • •   • 

Risiken im Zusammen-
hang mit Finanzinstru-
menten 

     

Derivate • • • • • 
Adressenausfallrisiko 
bei OTC-Derivaten 

• • • • • 

Risiken im Zusammen-
hang mit Waren/Roh-
stoffen 

     

Strukturierte Instru-
mente 

     

Risiken bei Aktien      

Aktienbezogene Risiken •  • • • 
Risiken im Zusammen-
hang mit REITs •  • • • 

Risiken bei Schuldti-
teln      

Festverzinsliche Wert-
papiere – Allgemein  •    

Festverzinsliche Wert-
papiere – Instrumente 
mit niedrigem oder ohne 
Rating 

 •    

Kreditrisiko – Schuldtitel 
staatlicher Emittenten 

 •    

Kreditrisiko – Industrie-
schuldverschreibungen 

 •    
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Risiken im Zusammen-
hang mit der Anlage-
strategie 

      

Länderrisiko – Schwellen-
märkte 

• • • • • • 

Konzentrationsrisiko •  • • • • 

Allokationsrisiko • •    • 

Portfolioumschlag • • • • • • 
Unternehmen mit gerin-
ger Marktkapitalisierung  

  • •   

Risiken im Zusammen-
hang mit Finanzinstru-
menten 

      

Derivate • • • • • • 
Adressenausfallrisiko bei 
OTC-Derivaten • • • • • • 

Risiken im Zusammen-
hang mit Waren/Rohstof-
fen 

 •     

Strukturierte Instrumente • •     

Risiken bei Aktien       

Aktienbezogene Risiken • • • • • • 
Risiken im Zusammen-
hang mit REITs  •    • 

Risiken bei Schuldtiteln       
Festverzinsliche Wertpa-
piere – Allgemein 

• •    • 

Festverzinsliche Wertpa-
piere – Instrumente mit 
niedrigem oder ohne Ra-
ting 

• •    • 

Kreditrisiko – Schuldtitel 
staatlicher Emittenten 

• •     

Kreditrisiko – Industrie-
schuldverschreibungen 

• •     
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Risiken im Zusammen-
hang mit der Anlage-
strategie 

     

Länderrisiko – Schwellen-
märkte 

• • • • • 

Konzentrationsrisiko • •  •  

Allokationsrisiko  •  • • 

Portfolioumschlag •  • • • 
Unternehmen mit gerin-
ger Marktkapitalisierung  

• • • • • 

Risiken im Zusammen-
hang mit Finanzinstru-
menten 

  
  

 

Derivate • • • • • 
Adressenausfallrisiko bei 
OTC-Derivaten 

• • • • • 

Risiken im Zusammen-
hang mit Waren/Rohstof-
fen 

  
 • 

 

Strukturierte Instrumente    •  

Risiken bei Aktien      

Aktienbezogene Risiken • • • • • 
Risiken im Zusammen-
hang mit REITs 

•     

Risiken bei Schuldtiteln      
Festverzinsliche Wertpa-
piere – Allgemein 

 •  • • 

Festverzinsliche Wertpa-
piere – Instrumente mit 
niedrigem oder ohne Ra-
ting 

 • 

 • 

• 

Kreditrisiko – Schuldtitel 
staatlicher Emittenten  •  •  

Kreditrisiko – Industrie-
schuldverschreibungen 

 •  •  
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Risiken im Zusammen-
hang mit der Anlage-
strategie 

 

Länderrisiko – Schwel-
lenmärkte 

• 

Konzentrationsrisiko  

Allokationsrisiko  

Portfolioumschlag • 
Unternehmen mit gerin-
ger Marktkapitalisierung  • 

Risiken im Zusammen-
hang mit Finanzinstru-
menten 

 

Derivate • 
Adressenausfallrisiko 
bei OTC-Derivaten 

• 

Risiken im Zusammen-
hang mit Waren/Roh-
stoffen 

 

Strukturierte Instru-
mente 

 

Risiken bei Aktien  

Aktienbezogene Risiken • 
Risiken im Zusammen-
hang mit REITs • 

Risiken bei Schuldti-
teln  

Festverzinsliche Wert-
papiere – Allgemein  

Festverzinsliche Wert-
papiere – Instrumente 
mit niedrigem oder ohne 
Rating 

 

Kreditrisiko – Schuldtitel 
staatlicher Emittenten 

 

Kreditrisiko – Industrie-
schuldverschreibungen 
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Risiken im Zusammenhang mit der Anlagestrategie 

 
Bei der Geschäftstätigkeit des Portfolios sind beson-
dere Erwägungen vorzunehmen und besondere Ri-
siken zu berücksichtigen, einschließlich der nach-
stehend beschriebenen Risikofaktoren. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass ein Port-
folio sein Anlageziel erreichen wird oder dass Kapi-
talerträge erzielt werden. Auch können die Anlage-
erträge monatlich, vierteljährlich bzw. jährlich we-
sentlich voneinander abweichen. Eine Anlage in ein 
Portfolio stellt kein vollständiges Anlageprogramm 
dar. 

Länderrisiko – Indien. Das India Growth Portfolio 

sowie der Nettoinventarwert und die Liquidität der 
Anteile können grundsätzlich durch Wechselkurse 
und Devisenkontrollen, Zinssätze, politische Rich-
tungswechsel und Änderungen in der Besteuerung 
durch die indische Regierung, soziale und religiöse 
Instabilität und die politischen, wirtschaftlichen und 
sonstigen Entwicklungen beeinflusst werden, die in-
nerhalb Indiens auftreten oder sich auf Indien aus-
wirken. Ferner kann sich die indische Wirtschaft un-
ter anderem im Hinblick auf die Wachstumsrate des 
Bruttoinlandsprodukts, die Inflationsrate, die Wie-
deranlage von Kapital, die Verfügbarkeit von Res-
sourcen, die Eigenversorgung und die Zahlungsbi-
lanzposition positiv oder negativ von der Wirtschaft 
der Industrieländer unterscheiden. Die Landwirt-
schaft spielt in der Konjunktur Indiens eine wichti-
gere Rolle als in den Industrieländern, so dass sich 
nachteilige Wetterumschläge stärker auf die Wirt-
schaft auswirken. Stromunterbrechungen, die sich 
mittelbar oder unmittelbar auf den Handel auswirken 
können, kommen in nahezu ganz Indien häufig vor. 
Da der Einfluss der indischen Regierung in fast allen 
Wirtschaftsbereichen spürbar ist, könnten zudem 
zukünftige staatliche Maßnahmen starke wirtschaft-
liche Auswirkungen haben, was wiederum die Emit-
tenten, in die das India Growth Portfolio anlegt, die 
Marktbedingungen und die Kurse und Renditen der 
im Portfolio des India Growth Portfolios vertretenen 
Wertpapiere beeinflussen könnte. 
 
Seit Mitte der 1980er Jahre verfolgt Indien eine libe-
ralere Politik und die Grundprinzipien der freien 
Marktwirtschaft. Trotz weiterer diesbezüglicher Re-
formen wird ein großer Teil der Industrie und des Fi-
nanzsystems noch immer staatlich kontrolliert oder 
von der indischen Regierung subventioniert. Die Re-
gierung hat mit der Durchführung von Programmen 
begonnen, welche den Rückzug des Staates aus 
der Wirtschaft und die Privatisierung von Unterneh-
men der öffentlichen Hand zum Ziel haben. Es be-
steht keine Garantie, dass die Regierung die liberale 
und auf freie Marktwirtschaft ausgerichtete Finanz-
politik fortsetzt oder dass, wenn dies der Fall ist, 
diese Politik Erfolg haben wird. Eine Rückkehr zu 

sozialistischeren Grundsätzen könnte für das India 
Growth Portfolio von Nachteil sein. 
 
Ethnische Konflikte zwischen den verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen und Grenzstreitigkeiten füh-
ren nach wie vor zu Spannungen zwischen Indien 
und Pakistan, insbesondere in der Region Kasch-
mir. 
 
Der Anlageverwalter ist nach Maßgabe der damals 
geltenden SEBI-AII-Vorschriften unter der Eintra-
gungsnummer IN-US-FA-0588-99 als AII bei der 
SEBI eingetragen worden. Die bestehende Eintra-
gung des Anlageverwalters bei der SEBI erfolgte ur-
sprünglich am 1. November 1999 nach Maßgabe 
der damals geltenden SEBI-AII-Vorschriften und ist 
seither immer wieder erneuert worden. Bis zu seiner 
Eintragung als AII gilt der Anlageverwalter als API 
im Sinne der SEBI-API-Vorschriften.  

Länderrisiko – Schwellenmärkte. Ein Portfolio 
kann berechtigt sein, in Wertpapiere von Emittenten 
anzulegen, die in Schwellenländern ansässig sind. 
Entsprechend unterliegt ein solches Portfolio mög-
licherweise einer größeren Kursvolatilität und weist 
erheblich geringere Liquidität auf als ein Portfolio, 
das ausschließlich in Aktienwerte von Unternehmen 
an entwickelteren Märkten anlegt. Anlagen in Wert-
papiere, die von Emittenten in Schwellenländern 
ausgegeben werden, bringen Risiken mit sich, die 
über die Risiken hinausgehen, die normalerweise 
mit Anlagen in Wertpapiere von Emittenten in den 
Industrieländern verbunden sind, wie beispielsweise 
(i) ein niedriges oder nicht-vorhandenes Handelsvo-
lumen, das zu mangelnder Liquidität und erhöhter 
Kursvolatilität bei diesen Wertpapieren im Vergleich 
zu Wertpapieren ähnlicher Unternehmen in entwi-
ckelteren Märkten führt, (ii) unsichere staatliche Po-
litik und soziale, politische und wirtschaftliche Insta-
bilität, die wiederum das Potenzial für Enteignung 
von Vermögenswerten, enteignungsgleiche Besteu-
erung, hohe Inflationsraten oder nachteilige diplo-
matische Entwicklungen erhöhen, (iii) mögliche 
Wechselkursschwankungen, abweichende Rechts-
systeme und bestehende oder etwaig auferlegte De-
visenkontrollbestimmungen, Depotbeschränkungen 
oder andere Gesetze oder Beschränkungen im Hin-
blick auf diese Anlagen, (iv) politische Entwicklun-
gen auf nationaler Ebene, durch die sich die Anla-
gemöglichkeiten für ein Portfolio verringern können, 
wie z. B. Anlagebeschränkungen für Anlagen in 
Emittenten oder Branchen, die für die nationalen In-
teressen als relevant angesehen werden, und (v) 
mangelnde oder in einem relativ frühen Entwick-
lungsstadium befindliche Rechtsstrukturen in Bezug 
auf private und ausländische Anlagen und Privatei-
gentum.  
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Zu den weiteren Risiken in Bezug auf Emittenten in 
Schwellenländern gehören unter anderem: die ge-
ringere Verfügbarkeit von öffentlichen Informationen 
über Wertpapieremittenten; Abrechnungsverfahren, 
die sich von jenen der ausgereifteren Märkte unter-
scheiden und zu Verzögerungen führen können o-
der das Portfolio u.U. nicht vollständig gegen Verlust 
oder Diebstahl von Vermögenswerten absichern; 
die Möglichkeit der Verstaatlichung eines Unterneh-
mens oder Industriezweigs und Enteignung oder 
enteignungsgleiche Besteuerung und die Auferle-
gung ausländischer Steuern. Anlagen in Aktien-
werte aus Schwellenmärkten führen auch allgemein 
zu höheren Kosten auf Grund von Währungsum-
tauschgebühren; höheren Maklerprovisionen auf 
bestimmten Auslandsmärkten sowie Depotgebüh-
ren der Verwahrstellen in Schwellenländern für die 
Hinterlegung von Wertpapieren. 

Die für Emittenten an Schwellenmärkten verbindli-
chen Normen und Vorschriften hinsichtlich Buchfüh-
rung, Bilanzierung und Abschlussprüfung sind mög-
licherweise nicht mit den Standards vergleichbar, 
die für Unternehmen der Industrieländer gelten. In 
bestimmten Schwellenländern weichen die Bilanzie-
rungsgrundsätze erheblich ab. Infolgedessen sind in 
den Industrieländern traditionell verwendete Maß-
stäbe für Anlagen, wie Kurs/Gewinn-Verhältnisse, in 
bestimmten Schwellenmärkten nicht anwendbar. 

Neben den oben angeführten Risiken, die allen 
Schwellenländern gemeinsam sind, bestehen im 
Zusammenhang mit Anlagen in Russland spezifi-
sche Risiken. Anleger sollten sich darüber im Klaren 
sein, dass auf dem russischen Markt besondere Ri-
siken im Zusammenhang mit der Abrechnung und 
Verwahrung von Wertpapieren sowie mit der Regist-
rierung von Vermögenswerten bestehen, da Regis-
terführer dort nicht immer einer effizienten staatli-
chen Aufsicht unterstehen. Russische Wertpapiere 
werden nicht physisch bei der Verwahrstelle oder 
deren örtlichen Vertretern in Russland hinterlegt. 
Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
die Verwahrstelle oder deren örtliche Vertreter in 
Russland eine physische Aufbewahrungs- oder Hin-
terlegungsfunktion im herkömmlichen Sinne ausü-
ben. Die Haftung der Verwahrstelle umfasst nur ihre 
eigene Fahrlässigkeit und vorsätzliche Nichterfül-
lung sowie die Fahrlässigkeit und das vorsätzliche 
Fehlverhalten ihrer örtlichen Vertreter in Russland 
und erstreckt sich nicht auf Verluste durch die Liqui-
dierung, den Konkurs, die Fahrlässigkeit oder vor-
sätzliche Unterlassung eines Registerführers. Im 
Falle derartiger Verluste muss der Fonds seine 
Rechte gegenüber dem Emittenten und/oder des-
sen bestellten Registerführer geltend machen. 

Risiken des chinesischen Marktes. Allgemeines. 
Anlagen am chinesischen Markt unterliegen den ge-

nerell mit Anlagen an Schwellenmärkten verbunde-
nen Risiken sowie außerdem den spezifisch mit 
China verbundenen Risiken.  

Seit 1978 hat sich die Regierung Chinas („Volksre-
publik China“ oder „China“ und für die Zwecke die-
ses Prospekts ohne Hongkong, Macau und Taiwan) 
mit der Umsetzung von Wirtschaftsreformen, die 
hauptsächlich auf die Dezentralisierung und die Nut-
zung der Marktkräfte für die Entwicklung der chine-
sischen Volkswirtschaft ausgerichtet sind, kontinu-
ierlich von der zuvor geführten Planwirtschaft ent-
fernt. Viele dieser Wirtschaftsmaßnahmen sind je-
doch experimentell und ohne Erfahrungswerte und 
müssen ggf. noch angepasst oder modifiziert wer-
den. Jede wesentliche Änderung in den politischen, 
sozialen oder wirtschaftlichen Strategien der Volks-
republik China kann sich nachteilig auf die Anlagen 
am chinesischen Markt auswirken.  

Der aufsichtsrechtliche und gesetzliche Rahmen für 
die Kapitalmärkte und die Aktiengesellschaften in 
der Volksrepublik China ist im Vergleich zu den In-
dustrienationen möglicherweise nicht so gut entwi-
ckelt. Darüber hinaus sind die Offenlegungs- und 
aufsichtsrechtlichen Standards in vielerlei Hinsicht 
weniger strikt als diejenigen vieler OECD-Staaten o-
der können erheblich von diesen abweichen. Mög-
licherweise gibt es auch weniger öffentlich verfüg-
bare Informationen über Unternehmen der Volksre-
publik China als normalerweise von bzw. über Un-
ternehmen der OECD-Staaten veröffentlicht werden. 
Außerdem sind die veröffentlichten Informationen 
unter Umständen weniger verlässlich als die von 
bzw. über Unternehmen in OECD-Staaten veröffent-
lichten Informationen. Die für chinesische Unterneh-
men geltenden Rechnungslegungsstandards und -
anforderungen weichen ggf. in erheblichem Maße 
von denen ab, die für in OECD-Staaten errichtete o-
der notierte Unternehmen maßgeblich sind. Die ge-
ringeren Offenlegungs- und Transparenzstandards 
bei bestimmten wesentlichen Informationen können 
sich auf den Wert der vom Fonds getätigten Anlagen 
auswirken und dazu führen, dass der Fonds oder 
seine Dienstleister zu unzutreffenden Schlussfolge-
rungen in Bezug auf den Wert ihrer Anlagen gelan-
gen. In Kombination mit einem schwachen regulato-
rischen Umfeld könnte dies zu niedrigeren Stan-
dards im Bereich der Corporate Governance und zu 
einem geringeren Schutz für die Rechte von Minder-
heitsgesellschaftern von Unternehmen, in die der 
Fonds anlegt, führen.   

Anleger sollten sich zudem darüber im Klaren sein, 
dass steuerrechtliche Änderungen in der Volksre-
publik China Auswirkungen auf die Höhe der erziel-
ten Erträge und des zurückgezahlten Kapitals aus 
Anlagen eines Portfolios haben können. Die maß-
geblichen Steuergesetze werden auch in der Zu-
kunft Änderungen unterliegen und enthalten mög-
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licherweise widersprüchliche und unklare Bestim-
mungen. Darüber hinaus könnten Anpassungen der 
chinesischen Staatspläne und der politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen in 
China, Änderungen der Politik der chinesischen Re-
gierung wie beispielsweise Änderungen der Ge-
setze und Verordnungen (oder deren Auslegung), 
Maßnahmen zur Inflationskontrolle, Änderungen in 
den Steuertarifen oder der Besteuerungsmethodik 
oder die Einführung zusätzlicher Beschränkungen 
für Währungsumtausch oder zusätzlicher Importbe-
schränkungen nachteilige Auswirkungen auf die Ge-
schäfte und das Finanzergebnis des Fonds haben. 
Außerdem ist ein Teil der Wirtschaftsaktivitäten in 
der Volksrepublik China vom Export bestimmt und 
wird daher von Entwicklungen in den Volkswirt-
schaften beeinflusst, mit denen die Volksrepublik 
China hauptsächlich Handel treibt. 

Auch makroökonomische Strategien und Kontrollen 
der chinesischen Regierung (einschließlich monetä-
rer und steuerlicher Strategien) beeinflussen in er-
heblichem Maße die Kapitalmärkte in China. Ände-
rungen in der Fiskalpolitik, wie beispielsweise Zins-
strategien, können sich nachteilig auf die Preiser-
mittlung von Schuldverschreibungen auswirken, in 
die ein Portfolio angelegt hat. Als Folge könnten sich 
für ein Portfolio niedrigere Erträge ergeben. 

Wechselkursrisiko des Renminbi. Seit 2005 
ist der Wechselkurs des Renminbi nicht länger an 

den US-Dollar gekoppelt. Der Renminbi hat jetzt ei-
nen flexiblen aber gesteuerten Wechselkurs, der 
sich aus Angebot und Nachfrage am Markt in Be-
zug auf einen Währungskorb ausländischer Wäh-
rungen ergibt. Die täglichen Devisenhandels-
kurse des Renminbi gegenüber den großen Wäh-
rungen am Interbanken-Devisenmarkt können in-
nerhalb einer engen Bandbreite um den von der 
Zentralbank der Volksrepublik China herausge-
gebenen Leitkurs frei fluktuieren. Da die Wechsel-
kurse hauptsächlich von den Kräften am Markt be-
stimmt werden, ist der Wechselkurs des Renminbi 
gegenüber anderen Währungen (darunter US-Dollar 
und Hongkong-Dollar) anfällig für durch externe 
Faktoren ausgelöste Bewegungen. Anleger sollten 
bedenken, dass der Renminbi keine frei-konvertier-
bare Währung ist, da er von Devisenkontrollmaß-
nahmen der chinesischen Regierung abhängt. Die 
Möglichkeit einer beschleunigten Aufwertung des 
Renminbi kann nicht ausgeschlossen werden. An-
dererseits gibt es auch keine Garantie dafür, dass 
der Renminbi keine Entwertung erfährt. Eine Abwer-
tung des Renminbi könnte sich nachteilig auf den 
Wert der Kapitalanlagen der Anleger in ein Portfolio 
auswirken. Für Anleger, deren Basiswährung nicht 
der Renminbi ist, könnten sich Änderungen des 
Renminbi-Wechselkurses nachteilig auswirken. Au-
ßerdem könnten die von der chinesischen Regie-

rung auferlegten Beschränkungen bei der Rückfüh-
rung von Renminbi aus China die Markttiefe des 
Renminbi-Markts in Hongkong begrenzen und zu ei-
ner geringeren Liquidität des betreffenden Teilfonds 
führen Die Politik der chinesischen Regierung in Be-
zug auf Wechselkurskontrollen und Rückführungs-
beschränkungen ändert sich fortlaufend, was für ein 
Portfolio oder die Position der Anleger von Nachteil 
sein kann. 

Devisenumtauschrisiko. Derzeit wird der 
Renminbi an zwei Märkten gehandelt, von denen 
sich einer in Festlandchina und ein anderer außer-
halb Festlandchinas (hauptsächlich Hongkong) be-
findet. Der in Festlandchina gehandelte Renminbi ist 
nicht frei umtauschbar und unterliegt Wechselkurs-
kontrollen und bestimmten von der Regierung Fest-
landchinas auferlegten Anforderungen. Dagegen ist 
der außerhalb Festlandchinas gehandelte Renminbi 
zwar frei handelbar, er unterliegt jedoch weiterhin 
Einschränkungen durch Kontrollen, Begrenzungen 
und Verfügbarkeit. Wenngleich der Renminbi außer-
halb Festlandchinas frei gehandelt wird, spiegeln die 
Renminbi-Kontrakte am Kassamarkt, die Devisen-
terminkontrakte und damit verbundenen Instru-
mente die strukturelle Komplexität dieses sich ent-
wickelnden Marktes wider. Entsprechend ist das 
Portfolio ggf. größeren Währungsrisiken ausgesetzt. 

Die Anlagen eines Portfolios werden hauptsächlich 
auf Renminbi lauten, wohingegen die Anteilklassen 
des Portfolios auf andere Währungen lauten können. 
Die Zeichnungsgelder der Anleger in Anteilklassen, 
die nicht auf Renminbi lauten, werden für die Anlage 
in die zugrunde liegenden Wertpapiere ganz oder 
teilweise in Renminbi umgerechnet. Verkaufserlöse 
in Renminbi werden dagegen für die Zahlung von 
Rücknahmeerlösen in die jeweilige Währung der 
Anteilklasse umgerechnet. Daraus entsteht für die 
Anleger ein Wechselkursrisiko zwischen Renminbi 
und der Währung der jeweiligen Anteilklasse. Aus 
diesen Wechselkursschwankungen können Ver-
luste entstehen. 

Anleger, deren Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten zum größten Teil auf eine andere Währung 
als den Renminbi lauten, sollten das potenzielle Ver-
lustrisiko aus Wertschwankungen zwischen dieser 
Währung und dem Renminbi in Betracht ziehen. Es 
gibt keine Garantie dafür, dass der Renminbi gegen-
über der jeweiligen Währung der Anteilklasse eine 
Aufwertung erfahren wird oder dass er nicht an 
Stärke verliert. In einem solchen Fall könnte der An-
leger zwar einen Gewinn in Renminbi verbuchen, je-
doch beim Umtausch der Gelder von Renminbi in 
seine eigene Währung einen Verlust erleiden. 

Anleger sollten bedenken, dass Renminbi die ein-
zige offizielle Währung der Volksrepublik China ist. 
Zwar handelt es sich bei Onshore-Renminbi (CNY) 
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und Offshore-Renminbi (CNH) um dieselbe Wäh-
rung, sie werden jedoch an verschiedenen, separa-
ten Märkten gehandelt. Da die beiden Renminbi-
Märkte unabhängig voneinander operieren und der 
Austausch zwischen ihnen in hohem Maße einge-
schränkt ist, werden CNY und CNH zu unterschied-
lichen Kursen gehandelt und ihre Bewegungen ge-
hen ggf. nicht in dieselbe Richtung. Der CNH-Kurs 
wird ggf. mit einem Auf- oder Abschlag auf den 
Wechselkurs des CNY-Kurses gehandelt. Es be-
steht die Möglichkeit großer Geld/Brief-Spannen, 
die sich auf den Wert eines Portfolios auswirken 
können. Bei der Berechnung des Wertes von nicht 
auf Renminbi lautenden Vermögenswerten und den 
Anteilpreisen für nicht auf Renminbi lautende Anteil-
klassen wird der Anlageverwalter normalerweise 
den Wechselkurs für den Offshore-Renminbi am 
Markt in Hongkong verwenden. Die Schwankungen 
im CNH/CNY-Wechselkurs könnten daher Auswir-
kungen auf die Anleger dieser Anteilklassen haben. 
Insbesondere in den Fällen, in denen der CNH-Kurs 
mit einem Aufschlag notiert, können einem Anleger 
einer nicht auf Renminbi lautenden Anteilklasse zu-
sätzliche Kosten bei der Anlage in diese Anteile ent-
stehen (da der Währungsumtausch in Renminbi 
zum jeweils maßgeblichen CNH-Kurs erfolgt). 

Der Anlageverwalter beabsichtigt, einen erheblichen 
Teil der Anlagen eines Portfolios in auf Renminbi 
lautende und in Renminbi abgewickelte Instrumente 
zu halten. Sofern ein Anleger Anteile zeichnet, die 
nicht auf Renminbi lauten, kann der Anlageverwalter 
einen Teil oder alle diese Zeichnungen vor der An-
lage zum maßgeblichen Wechselkurs in Renminbi 
umtauschen. Da der Renminbi keine frei konvertier-
bare Währung ist, hängt der Währungsumtausch 
von der Verfügbarkeit von Renminbi zum jeweiligen 
Zeitpunkt ab (d. h. es ist möglich, dass bei umfang-
reichen Zeichnungen keine ausreichenden Ren-
minbi für einen Währungsumtausch zur Verfügung 
stehen). Daher hat der Anlageverwalter die Möglich-
keit, einen Antrag auf Zeichnung in einer anderen 
Währung als Renminbi nach seinem Ermessen ab-
zulehnen (unabhängig davon, ob die Zeichnung sich 
auf eine auf Renminbi lautende Anteilklasse be-
zieht), sofern er der Ansicht ist, dass keine ausrei-
chenden Renminbi für einen Währungsumtausch 
zur Verfügung stehen. 

Der Anlageverwalter kann die auf Renminbi lauten-
den Anlagen eines Portfolios verkaufen und/oder 
Renminbi zum jeweils maßgeblichen Wechselkurs 
in eine andere Währung umtauschen, um Rücknah-
meerlöse und/oder Ausschüttungen an Anleger von 
nicht auf Renminbi lautenden Anteilklassen zu zah-
len. Den Anlegern können daraus Wechselkurskos-
ten entstehen und, abhängig von den Wechselkurs-
schwankungen zwischen Renminbi und der jeweils 
anderen Währung, auch Verluste. Der Währungs-
umtausch hängt auch davon ab, ob das Portfolio in 

der Lage ist, Erlöse in Renminbi in eine andere Wäh-
rung umzutauschen, was wiederum zu Verzögerun-
gen bei der Zahlung von Rücknahmeerlösen und/o-
der Ausschüttungen oder zu Beeinträchtigungen 
des Portfolios bei der Erfüllung von Rücknahmean-
trägen für Anleger und/oder bei Zahlungen von Aus-
schüttungen an Anleger führen kann, bis ein Um-
tausch in eine Nicht-Renminbi-Währung möglich ist. 

RQFII-Risiko. Ein Portfolio ist kein qualifizierter aus-
ländischer institutioneller Anleger in Renminbi 
(„RQFII“). Es kann jedoch über eine direkte Nutzung 
von RQFII-Quoten eines RQFII Zugang zu auf Ren-
minbi lautende Schuldtitel und andere zulässige An-
lagen erhalten. Ein Portfolio kann über den RQFII-
Status eines solchen Inhabers des RQFII-Status un-
mittelbar in für RQFII zulässige Wertpapiere anle-
gen. Das RQFII-Programm ist mit folgenden Risiken 
verbunden:    

 Risiken im Zusammenhang mit dem RQFII-Sta-
tus. Anleger sollten wissen, dass der RQFII-Sta-
tus ausgesetzt oder widerrufen werden kann, 
was sich nachteilig auf die Performance eines 
Portfolios auswirken kann, da das Portfolio ge-
zwungen wäre, diese Wertpapieranlagen zu 
veräußern.  

Anleger sollten außerdem bedenken, dass es 
keine Zusicherung dafür gibt, dass der Inhaber 
des RQFII-Status seinen RQFII-Status weiter 
aufrechterhalten oder seine RQFII-Quoten zur 
Verfügung stellen kann, dass einem Portfolio 
ausreichende RQFII-Quoten von einem Inhaber 
des RQFII-Status zur Verfügung gestellt werden, 
damit alle Zeichnungsanträge für ein Portfolio 
erfüllt werden können, oder dass bei nachteili-
gen Änderungen der relevanten Gesetze und 
Verordnungen Rücknahmeanträge zeitnah ab-
gewickelt werden können. Diese Beschränkun-
gen können jeweils eine Ablehnung von Anträ-
gen oder eine Aussetzung des Handels für ein 
Portfolio nach sich ziehen. In extremen Fällen 
ist es möglich, dass einem Portfolio erhebliche 
Verluste aufgrund eingeschränkter Anlagemög-
lichkeiten entstehen oder dass es aufgrund un-
zureichender RQFII-Quoten, RQFII-Anlagebe-
schränkungen, Illiquidität der inländischen chi-
nesischen Wertpapiermärkte und/oder Verzö-
gerungen oder Unterbrechungen bei der Aus-
führung oder Abwicklung von Transaktionen 
nicht in der Lage ist, sein Anlageziel oder seine 
Anlagestrategie in vollem Umfang umzusetzen.  

 Risiken im Zusammenhang mit RQFII-Quoten. 
RQFII-Quoten werden grundsätzlich RQFII ge-
währt. Die Bestimmungen und Beschränkun-
gen im Rahmen der RQFII-Vorschriften gelten 
grundsätzlich für den RQFII als Ganzes und 
nicht nur für die Anlagen eines Portfolios. In 
den RQFII-Maßnahmen (siehe „Qualifizierte 
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Ausländische Institutionelle Anleger in Ren-
minbi“ unter „Allgemeine Informationen“) ist 
festgelegt, dass die Quote vom staatlichen chi-
nesischen Devisenamt (State Administration of 
Foreign Exchange, „SAFE“) verringert oder ge-
strichen werden kann, wenn der RQFII nicht in 
der Lage ist, seine RQFII-Quote effektiv inner-
halb eines Jahres nach Gewährung der Quote 
zu nutzen. Sofern das SAFE die RQFII-Quote 
verringert, ist der Anlageverwalter möglicher-
weise nicht länger in der Lage, die Anlagestra-
tegie eines Portfolios effektiv zu verfolgen. An-
dererseits hat SAFE auch die Befugnis, auf-
sichtsrechtliche Sanktionen zu verhängen, so-
fern der RQFII oder die RQFII-Depotbank ge-
gen Bestimmungen im Rahmen der RQFII-
Maßnahmen verstoßen. Etwaige Verstöße 
können zum Widerruf der Quote des RQFII und 
anderen aufsichtsrechtlichen Sanktionen füh-
ren und sich nachteilig auf den Teil der RQFII-
Quote auswirken, der für Anlagen eines Portfo-
lios zur Verfügung gestellt wurde.  

Kapitalrückführungs- und Liquiditätsrisiken. Einige 
der von der chinesischen Regierung in Bezug auf 
RQFII auferlegten Beschränkungen können sich 
nachteilig auf die Liquidität und die Performance ei-
nes Portfolios auswirken. Das SAFE reguliert und 
überwacht die Rückführung von Mitteln aus der 
Volksrepublik China durch RQFII gemäß den RQFII-
Maßnahmen. Zwar wurden die maßgeblichen 
RQFII-Vorschriften kürzlich dahingehend geändert, 
dass die Beschränkungen für die Rückführung von 
Geldern gelockert wurden; hierbei handelt es sich 
aber um eine recht neue Entwicklung, so dass der-
zeit unklar ist, ob und wie diese Änderung in der Pra-
xis umgesetzt werden wird. Es gibt jedoch keine Ga-
rantie dafür, dass sich die Vorschriften in der Volks-
republik China nicht ändern oder dass nicht zu ei-
nem späteren Zeitpunkt Sperrfristen oder Rückfüh-
rungsbeschränkungen auferlegt werden. Beschrän-
kungen für die Rückführung von angelegtem Kapital 
und Nettogewinnen können sich auf die Fähigkeit ei-
nes Portfolios zur Erfüllung von Rücknahmeanträ-
gen von Anteilinhabern auswirken. Da die Durchfüh-
rung der Echtheits- und Compliance-Prüfung in Be-
zug auf jede Kapitalrückführung durch die RQFII-
Depotbank durchgeführt wird, kann sich die Kapital-
rückführung verzögern oder, sofern die RQFII-Vor-
schriften nicht eingehalten wurden, sogar von der 
RQFII-Depotbank verweigert werden. In einem sol-
chen Fall werden die Rücknahmeerlöse erwartungs-
gemäß so bald wie möglich nach Rückführung der 
betreffenden Mittel an den Anteilinhaber, der die 
Rücknahme beantragt hat, ausgezahlt werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die effektiv für die je-
weilige Kapitalrückführung benötigte Zeit außerhalb 
des Einflusses des Anlageverwalters liegt. 

Anwendung der RQFII-Vorschriften. Die RQFII-
Vorschriften, die vorstehend unter „Qualifizierte 

Ausländische Institutionelle Anleger in Ren-
minbi“ beschrieben sind, ermöglichen die Überwei-
sung von Renminbi in die und die Rückführung von 
Renminbi aus der Volksrepublik China. Die Vor-
schriften sind in ihrer Art neu und ihre Anwendung 
hängt von der Auslegung durch die jeweiligen chine-
sischen Behörden ab. Anlageprodukte (wie ein Port-
folio) sind die ersten, die Anlagen gemäß diesen 
RQFII-Vorschriften tätigen. Änderungen dieser Vor-
schriften können sich nachteilig auf die Anlagen der 
Anleger in ein Portfolio auswirken. Im schlimmsten 
Fall kann der Anlageverwalter zu dem Schluss kom-
men, dass ein Portfolio aufgelöst wird, sofern der 
weitere Betrieb des Portfolios aufgrund von Ände-
rungen in der Anwendung der jeweiligen Vorschrif-
ten nicht länger rechtmäßig oder rentabel ist. 

Die aktuellen RQFII-Gesetze und -Vorschriften un-
terliegen Änderungen, die auch rückwirkend in Kraft 
treten können. Darüber hinaus gibt es keine Garan-
tie dafür, dass die RQFII-Vorschriften nicht wieder 
abgeschafft werden. Einem Portfolio, das in chinesi-
sche Märkte über einen RQFII anlegt, könnten auf-
grund solcher Änderungen Nachteile entstehen. 

Qualifizierte Ausländische Institutionelle Anleger 
(Qualified Foreign Institutional Investors, „QFII“). Ein 
Portfolio kann in einige Wertpapiere, die von Emit-
tenten innerhalb Festlandchinas begeben werden, 
unter Nutzung des QFII-Kontingents eines QFII-
Kontingentinhabers anlegen.  

Anlagen über ein QFII-Kontingent unterlie-
gen anderen Risiken als andere Anlagen in Fest-
landchina. Beispielsweise kann der Status eines 
QFII-Kontingentinhabers widerrufen oder geändert 
werden, wenn er nicht alle erforderlichen Bedingun-
gen erfüllt, oder das QFII-Kontingent kann vom 
QFII-Kontingentinhaber oder dem staatlichen chine-
sischen Devisenamt („SAFE“) geändert werden.  

Die Anlage über ein QFII-Kontingent ist mit 
Risiken bezüglich der Kapitalrückführung und Liqui-
dität verbunden, da der Markt vom SAFE reguliert 
wird und der Anlageverwalter keinen Einfluss auf die 
Maßnahmen des SAFE hat. Zwar wurden die maß-
geblichen QFII-Vorschriften kürzlich dahingehend 
geändert, dass die Beschränkungen für die Rück-
führung von Geldern gelockert wurden, hierbei han-
delt es sich aber um eine recht neue Entwicklung, 
so dass derzeit unklar ist, ob und wie diese Ände-
rung in der Praxis umgesetzt werden wird. 

Chinesische Ratingagenturen. Ein Portfolio 
kann in Wertpapiere anlegen, deren Bonitätsratings 
von lokalen chinesischen Ratingagenturen stam-
men. Die Ratingkriterien und die angewendete Ra-
tingmethodik dieser Agenturen können jedoch von 
den Kriterien und der Methodik abweichen, die von 
den meisten etablierten internationalen Ratingagen-
turen eingesetzt werden. Daher bieten diese Rating-
systeme möglicherweise keinen entsprechenden 
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Standard für Vergleiche mit Wertpapieren, die von 
internationalen Ratingagenturen beurteilt wurden. 
Ein Portfolio kann in Wertpapiere anlegen, die von 
lokalen Ragingagenturen mit Investment Grade o-
der besser eingestuft werden, auch wenn dieses 
Rating nach den Standards der internationalen Ra-
tingagenturen unter Umständen nicht vergeben wor-
den wäre. Daher ist es möglich, dass, sofern Schuld-
verschreibungen nach den Standards der internati-
onalen Ratingagenturen unterhalb Investment 
Grade bewertet sind, das Portfolio den mit Wertpa-
pieren mit einem Rating unterhalb Investment Grade 
verbundenen höheren Risiken ausgesetzt ist.  

Chinesische Kommunalobligationen. Der 
Staatsrat hat als Pilotprojekt die Ausgabe von Kom-
munalobligationen für eine Reihe von Kommunen 
genehmigt. Allerdings haben die Kommunen zusätz-
lich in anderer Form Schulden aufgenommen, da-
runter auch über Anlagevehikel im Bereich Stadtent-
wicklung. Die Ereignisse in jüngster Zeit haben das 
Risiko möglicher Ausfälle dieser Anlagevehikel 
deutlich gemacht. Anleger sollten bedenken, dass 
RMB-Schuldverschreibungen unter Umständen 
nicht von der chinesischen Regierung garantiert 
sind. Bei einem Ausfall der Emittenten solcher RMB-
Schuldinstrumente können einem Portfolio Verluste 
entstehen. 

Risiko bei Anlagen in Stadtentwicklungsan-
leihen. Angesichts der nur begrenzt verfügbaren Di-
rektkredite haben Kommunen der Volksrepublik 
China zahlreiche Vehikel zur Finanzierung von In-
vestitionen im Kommunalbereich errichtet (sog. „Lo-
cal Government Financing Vehicles“ („LGFVs“)), um 
örtliche Investitionsprojekte in den Bereichen Stadt-
entwicklung, Gemeinwohl und Infrastruktur zu finan-
zieren. Von diesen LGFVs werden Stadtentwick-
lungsanleihen (Urban Investment Bonds) ausgege-
ben. Die Kommunalverwaltungen sind zwar eng mit 
diesen Stadtentwicklungsanleihen verbunden, da 
sie Anteilseigner der LGFVs sind, Stadtentwick-
lungsanleihen werden üblicherweise jedoch nicht 
von den betreffenden Kommunen oder der Zentral-
regierung der Volksrepublik China garantiert. Daher 
sind die Kommunen und die Zentralregierung auch 
nicht verpflichtet, bei Ausfall eines LGFV einzusprin-
gen. Die Fähigkeit der LGFVs zur Rückzahlung ihrer 
Schulden hängt von verschiedenen Faktoren ab, 
wie beispielsweise von der Art des Geschäfts der 
betreffenden LGFVs, ihrer Finanzkraft und inwieweit 
die Kommunen bereit sind, diese LGFVs zu unter-
stützen. Bei einigen Kommunen beschränkt ein ver-
langsamtes Ertragswachstum ihre Möglichkeiten für 
eine Unterstützung, während regulatorische Barrie-
ren die Möglichkeiten der Kommunen zur Bereitstel-
lung von Baulandreserven für Investitionen von 
LGFVs ggf. zusätzlich einschränken. Außerdem ha-
ben die Kommunen auch andere Schulden in unter-
schiedlicher Form aufgenommen. Aktuelle Analysen 

zeigen, dass die zunehmenden Finanzierungsaktivi-
täten ein Risiko für die kommunalen Finanzen dar-
stellen. Sofern ein LGFV in finanzielle Schwierigkei-
ten gerät, bestünde ohne die Unterstützung durch 
die Kommune das Risiko eines Ausfalls dieses 
LGFV. Das könnte zu erheblichen Verlusten bei den 
Anlagen eines Portfolios in Schuldtitel dieses LGFV 
führen, mit den entsprechenden negativen Auswir-
kungen aufr den Nettoinventarwert des Portfolios. 

Liquiditätsrisiken in China. Der Markt für auf 
RMB lautende Schuldverschreibungen befindet sich 
noch in der Entwicklung und die Marktkapitalisie-
rung und das Handelsvolumen sind möglicherweise 
geringer als an den entwickelteren Märkten. Markt-
volatilität und ein potenzieller Mangel an Liquidität 
aufgrund eines geringen Handelsvolumens am 
Markt für auf RMB lautende Schuldverschreibungen 
können dazu führen, dass die Preise von an diesen 
Märkten gehandelten Schuldverschreibungen er-
heblich schwanken und sich nachteilig auf die Vola-
tilität des Nettoinventarwertes eines Portfolios aus-
wirken. 

Herausgabe kurzfristig erzielter Gewinne 
(short swing profit rule). Ein Aktionär, der 5 % oder 
mehr der insgesamt begebenen Aktien eines an ei-
ner Börse in China notierten Unternehmens (eine 
„Chinesische Listco“) hält (ein „Großaktionär“) (und 
zwar auf aggregierter Basis, d. h. alle im Inland wie 
im Ausland begebenen Aktien einer Chinesischen 
Listco), unabhängig davon, ob die betreffenden Ak-
tien über das China-Connect-Programm (siehe 
nachstehend „Risiko chinesischer Aktien: das China 
Connect-Programm“), über QFII, im Rahmen von 
RQFII-Regelungen oder über andere Anlagewege 
gehalten werden, und zusammen mit dem Aktienbe-
stand von Personen, die gemeinsam mit diesem Ak-
tionär handeln, wie z. B. alle Konzernunternehmen, 
alle von demselben Fondsmanager verwalteten 
Fonds sowie alle Fonds, die von anderen Managern 
aber innerhalb desselben Konzerns verwaltet wer-
den), muss Gewinne aus dem Kauf und Verkauf von 
Aktien dieser Chinesischen Listco herausgeben, so-
fern beide Transaktionen innerhalb eines Zeitraums 
von sechs Monaten stattfinden. Sollte der Fonds ein 
Großaktionär einer Chinesischen Listco werden, 
könnten sich die Gewinne des Fonds aus dieser An-
lage verringern. 

Offenlegung von Beteiligungen. Sofern ein 
Anleger Aktien an einer Chinesischen Listco hält o-
der kontrolliert (und zwar auf aggregierter Basis, d. h. 
alle im Inland wie im Ausland begebenen Aktien ei-
ner Chinesischen Listco, unabhängig davon, ob die 
betreffenden Aktien über das China-Connect-Pro-
gramm, über QFII, im Rahmen von RQFII-Regelun-
gen oder über andere Anlagewege gehalten werden, 
und zusammen mit dem Aktienbestand von Perso-
nen, die gemeinsam mit diesem Aktionär handeln, 
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wie z. B. alle Konzernunternehmen, alle von dem-
selben Fondsmanager verwalteten Fonds sowie alle 
Fonds, die von anderen Managern aber innerhalb 
desselben Konzerns verwaltet werden), deren Zahl 
einen bestimmten von der jeweils zuständigen chi-
nesischen Behörde festgelegten Schwellenwert er-
reicht, muss der Anleger diese Beteiligung innerhalb 
eines von der zuständigen chinesischen Behörde 
festgelegten Zeitraums offenlegen, und er darf in-
nerhalb dieses Zeitraums keine solchen Aktien kau-
fen oder verkaufen. Nach der derzeitigen Regelung 
muss ein Anleger, der (auf aggregierter Basis wie 
oben beschrieben) 5 % oder mehr der Eigenkapital-
beteiligungen einer Chinesischen Listco hält, diese 
Beteiligung innerhalb von 3 Tagen offenlegen. Der 
Anleger darf innerhalb dieser Meldefrist diese Aktien 
weder kaufen noch verkaufen. In letzter Zeit tendier-
ten die zuständigen Regulierungsbehörden und Bör-
sen in der Volksrepublik China zudem dazu, die Vor-
schriften für die Offenlegung von Beteiligungen zu 
verschärfen, so dass unter Umständen weitere re-
gulatorische Vorschriften gelten könnten. 

Begrenzung der Anlagen ausländischer In-
vestoren. Es gelten Beschränkungen für die Beteili-
gungen, die ein einzelner ausländischer Anleger an 
einer Chinesischen Listco halten darf. Gleiches gilt 
für die maximale Höhe der Beteiligungen aller aus-
ländischen Anleger in einer einzelnen Chinesischen 
Listco insgesamt. Diese Beschränkungen für Anla-
gen ausländischer Anleger gelten auf aggregierter 
Basis (d. h. alle im Inland wie im Ausland begebe-
nen Aktien einer Chinesischen Listco, unabhängig 
davon ob die betreffenden Beteiligungen über das 
China-Connect-Programm, über QFII, im Rahmen 
von RQFII-Regelungen oder über andere Anlage-
wege gehalten werden, und – in Bezug auf die Be-
grenzung für einen einzelnen ausländischen Anle-
ger – zusammen mit den Beteiligungen von Perso-
nen, die gemeinsam mit diesem Anleger handeln, 
wie z. B. alle Konzernunternehmen, alle von dem-
selben Fondsmanager verwalteten Fonds sowie alle 
Fonds, die von anderen Managern aber innerhalb 
desselben Konzerns verwaltet werden). Diese ge-
setzlichen und aufsichtsrechtlichen Beschränkun-
gen und Grenzen können sich aufgrund von Fakto-
ren wie Begrenzungen bei der Kapitalrückführung, 
Handelsbeschränkungen, nachteilige Besteuerung, 
höhere Provisionen, aufsichtsrechtliche Melde-
pflichten und die Abhängigkeit von Dienstleistungen 
lokaler Depotbanken und Dienstleister nachteilig auf 
die Liquidität und die Performance der Aktien der je-
weiligen Chinesischen Listco auswirken. Zum Da-
tum dieses Prospekts sind die Beteiligungen eines 
einzelnen ausländischen Anlegers (auf aggregierter 
Basis, wie vorstehend erläutert) auf 10 % der Aktien 
einer Chinesischen Listco und die Beteiligungen al-
ler ausländischer Anleger an einer Chinesischen 

Listco auf insgesamt 30 % der chinesischen A-Ak-
tien der Chinesischen Listco beschränkt. Diese Be-
träge und Grenzen können sich jeweils ändern. 

Besteuerung in der Volksrepublik China. Mit der An-
lage in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der 
Volksrepublik China (darunter auch chinesische A-, 
B-, und H-Aktien), in auf Renminbi lautende Unter-
nehmens- und Staatsanleihen, Wertpapiere, Invest-
mentfonds und Optionsscheine, die an der chinesi-
schen Börse oder an chinesischen Interbanken-An-
leihemärkten notiert sind, unterliegt ein Portfolio un-
ter Umständen einer Quellensteuer und anderen in 
der Volksrepublik China erhobenen Steuern.  

 Chinesische Körperschaftsteuer: 

Da es keine konkreten Richtlinien gibt, ist es nicht 
klar, ob die RQFII oder die jeweils anlegenden Port-
folios in Bezug auf Einkünfte aus chinesischen Quel-
len im Zusammenhang mit Anlagen in Anleihen, Ak-
tien und anderen Wertpapieren in der Volksrepublik 
China als Steuerzahler angesehen werden. Sollten 
der RQFII als Steuerzahler angesehen werden, wür-
den auf Ebene des RQFII erhobene chinesische 
Steuern von den betreffenden Portfolios des Fonds 
erstattet und somit letztendlich von diesen getragen 
werden.  

Gelten die betreffenden Portfolios als Steuerzahler, 
unterliegen die Portfolios chinesischer Körper-
schaftsteuer in Höhe von 25 % des weltweiten steu-
erlichen Einkommens, sofern die Portfolios als Steu-
erinländer der Volksrepublik China behandelt wer-
den. Gilt das Portfolio als Steuerausländer mit einer 
Betriebs- oder Geschäftsstelle („Betriebsstätte“) in 

der Volksrepublik China, würde auf Gewinne aus 
chinesischen Quellen, die dieser Betriebsstätte zu-
zurechnen sind, chinesische Körperschaftsteuer in 
Höhe von 25 % erhoben. 

Nach dem seit dem 1. Januar 2008 geltenden chi-
nesischen Körperschaftsteuergesetz unterliegt ein 
ausländisches Unternehmen ohne Betriebsstätte in 
der Volksrepublik China grundsätzlich der Quellen-
steuer zum derzeitigen Satz von 10 % auf seine Ein-
künfte aus chinesischen Quellen, insbesondere 
seine passiven Einkünfte (wie Dividenden, Zinsen, 
Gewinne aus der Übertragung von Vermögenswer-
ten, etc.), vorbehaltlich etwaig geltender Steuerbe-
freiungen im Rahmen von Doppelbesteuerungsab-
kommen.  

Der Anlageverwalter beabsichtigt, den Teilfonds so 
zu verwalten, dass die Portfolios und der Fonds kör-
perschaftsteuerlich nicht als steuerinländische Un-
ternehmen der Volksrepublik China oder als steuer-
ausländische Unternehmen mit Betriebsstätte in der 
Volksrepublik China behandelt werden, wenngleich 
dies nicht garantiert werden kann. Entsprechend 
wird davon ausgegangen, dass die Portfolios nur 
der Quellensteuer von 10 % unterliegen, soweit der 
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Teilfonds direkt Erträge aus chinesischen Quellen 
aus seinen Anlagen in Anleihen, Aktien und andere 
Wertpapiere in der Volksrepublik China erzielt.  

(i) Zinsen  

Sofern keine spezifischen Ausnahmen greifen, un-
terliegen chinesische Steuerausländer wie der 
Fonds der chinesischen Quellensteuer auf Zinsen 
aus Schuldinstrumenten, die von chinesischen 
Steuerinländern begeben werden, darunter auch 
Anleihen, die von Unternehmen in Festlandchina er-
richtet wurden. Der Standardsteuersatz der Quellen-
steuer ist 10 %, vorbehaltlich etwaiger niedrigerer 
Sätze im Rahmen anwendbarer Doppelbesteue-
rungsabkommen.  

Zinsen aus Staatsanleihen, die vom chinesischen 
Finanzministerium und Gebietskörperschaften be-
geben werden, sind nach dem chinesischen Körper-
schaftsteuergesetz von chinesischer Körperschafts-
teuer befreit. Anleihen der Gebietskörperschaften 
sind Anleihen, die von Kommunen auf Ebene der 
Provinzen, autonomen Regionen und Gemeinden 
direkt unter der Zentralregierung bzw. von separat 
im chinesischen Staatsplan aufgeführten Gemein-
den begeben werden. 

Im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens 
zwischen Festlandchina und der Sonderverwal-
tungszone Hongkong (Arrangement between the 
Mainland of China and the Hong Kong Special Ad-
ministrative Region for the Avoidance of Double Ta-
xation and the Prevention of Fiscal Evasion with 
respect to Taxes on Income, das „PRC-HK-Abkom-
men“) kann der Quellensteuersatz auf 7 % gesenkt 

werden, wenn ein Hongkong-Steuerinländer Zins-
einkünfte aus der Volksrepublik China bezieht, vo-
rausgesetzt der Hongkong-Steuerinländer ist wirt-
schaftlicher Eigentümer der Zinseinnahmen gemäß 
dem PRC-HK-Abkommen. Bevor eine Senkung des 
Steuersatzes auf 7 % erfolgen kann, ist die Geneh-
migung der chinesischen Steuerbehörden einzuho-
len. Gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen der Volksrepublik China und Luxemburg 
(das „PRC-Luxemburg-DBA“) kann der Fonds keine 
Steuerentlastung bei Zinseinkünften aus chinesi-
schen Quellen geltend machen, sodass ein Quellen-
steuersatz in Höhe von 10 % Anwendung findet. Es 
ist noch nicht klar, wie die chinesischen Steuerbe-
hörden das wirtschaftliche Eigentum bei Investment-
fonds feststellen wollen und ob der RQFII oder der 
Fonds in Bezug auf die Zinseinnahmen aus Anlei-
hen als Steuerzahler gilt. Wenn die erforderliche Ge-
nehmigung nicht erteilt oder der Teilfonds als Steu-
erzahler angesehen wird, gilt der Standardsteuer-
satz von 10 % für die Portfolios des Fonds, die in der 
Volksrepublik China Anlagen tätigen.  

 

(ii) Dividenden 

Der Fonds unterliegt mit seinen Dividendeneinkünf-
ten aus chinesischen Quellen (einschließlich der Di-
videnden auf A-Aktien, B-Aktien und H-Aktien) einer 
Quellensteuer von 10 %. Der Steuersatz kann sich 
ggf. noch aufgrund geltender Doppelbesteuerungs-
abkommen reduzieren. Es ist möglich, dass eine 
Steuervergünstigung im Rahmen des PRC-HK-Ab-
kommens oder des PRC-Luxemburg-Abkommens 
für den Fonds nicht in Betracht kommt, da es ange-
sichts der regulatorischen Beschränkungen unwahr-
scheinlich ist, dass der Fonds eine Beteiligung von 
25 % oder mehr an einem chinesischen Unterneh-
men halten wird.  

(iii) Veräußerungsgewinn 

a. Anlagen in Schuldtitel 

Es gibt keine spezifischen Regelungen oder Vor-
schriften für die körperschaftsteuerliche Behandlung 
von Gewinnen des Fonds aus der Veräußerung von 
Schuldtiteln in der Volksrepublik China. Entspre-
chend sollte sich die Besteuerung nach den allge-
meinen Grundsätzen des chinesischen Körper-
schaftsteuergesetzes richten. 

Die steuerliche Behandlung eines Fonds, der in 
Schuldinstrumente in der Volksrepublik China anlegt, 
unterliegt den allgemeinen steuerrechtlichen Best-
immungen des chinesischen Körperschaftsteuerge-
setzes. Nach diesen generellen Bestimmungen un-
terliegt ein Fonds möglicherweise nicht der 10 %-i-
gen chinesischen Quellensteuer auf Gewinne aus 
der Veräußerung von Anleihen in der Volksrepublik 
China, da diese Gewinne unter Umständen nicht als 
Einkünfte aus chinesischen Quellen angesehen 
werden.  

Sofern Gewinne aus der Veräußerung von Anleihen 
in der Volksrepublik China als Einkünfte aus chine-
sischen Quellen klassifiziert werden, kann der 
Fonds in Bezug auf diese Gewinne ggf. eine Steu-
ererleichterung im Rahmen der Bestimmungen zu 
Veräußerungsgewinnen im PRC-HK-Abkommen 
bzw. im PRC-Luxemburg-Abkommen geltend ma-
chen.  

Bei Steuerinländern in Hongkong oder Luxemburg, 
die keine Betriebsstätte in der Volksrepublik China 
unterhalten, sind Veräußerungsgewinne aus der 
Veräußerung von Anleihen in der Volksrepublik 
China nach dem PRC-HK-Abkommen bzw. dem 
PRC-Luxemburg-Abkommen ggf. von der chinesi-
schen Quellensteuer befreit, vorbehaltlich der Ge-
nehmigung durch die chinesischen Steuerbehörden. 

Der Anlageverwalter bzw. der Inhaber des RQFII-
Status werden diese Möglichkeit zur Quellensteuer-
befreiung weiter prüfen und bei den chinesischen 
Steuerbehörden eine Steuerbefreiung für Veräuße-
rungsgewinne im Rahmen des PRC-HK-Abkom-
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mens bzw. des PRC-Luxemburg-Abkommens bean-
tragen, wobei eine solche Befreiung nicht garantiert 
werden kann. Ohne die erforderliche Genehmigung 
gilt ggf. der Standardsteuersatz von 10 % für die 
vom Fonds aus Anleihen in der Volksrepublik China 
erzielten Veräußerungsgewinne. 

b. Aktienanlagen 

Mit Zustimmung des Staatsrates der Volksrepublik 
China haben die chinesische Steuerverwaltung, das 
chinesische Finanzministerium und die chinesische 
Wertpapieraufsichtsbehörde gemeinsam das Rund-
schreiben „Caishui [2014] 79“ („Rundschreiben 79“) 
ausgegeben, mit dem die quellensteuerliche Be-
handlung von Gewinnen von QFII und RQFII aus der 
Veräußerung von Aktienanlagen, einschließlich der 
Aktien chinesischer Unternehmen, klargestellt wird. 
Gemäß Rundschreiben 79 sind QFII und RQFII vo-
rübergehend von der Quellenbesteuerung auf Ge-
winne aus der Veräußerung von Aktienanlagen, ein-
schließlich der Aktien chinesischer Unternehmen 
(z. B. A- und B-Aktien), über das QFII- bzw. RQFII-
Anlagekontingent befreit, und zwar mit Wirkung vom 
17. November 2014. Die von QFII und RQFII vor 
dem 17. November 2014 erzielten Gewinne unterlie-
gen der Quellensteuer gemäß den jeweils geltenden 
Gesetzen.  

 Gewerbesteuer und Steuerzuschläge 

Das neugefasste vorläufige Gewerbesteuergesetz 
der Volksrepublik China (PRC Provisional Regulati-
ons of Business Tax) („Gewerbesteuergesetz“), 
das am 1. Januar 2009 in Kraft trat, sieht vor, dass 
Gewinne von Steuerzahlern aus dem Handel mit 
börsenfähigen Wertpapieren einer Gewerbesteuer 
in Höhe von 5 % unterliegen. 

Das Rundschreiben zu den Grundsätzen der Ge-
werbesteuer für Qualifizierte Ausländische Instituti-
onelle Anleger (Circular on Business Tax Policies for 
Qualified Foreign Institutional Investors (Caishui 
[2005] 155)) („Rundschreiben 155“) sieht vor, dass 
die von RQFII aus dem Handel mit chinesischen 
Onshore-Wertpapieren (zu denen grundsätzlich A-
Aktien und andere chinesische Anleihen gehören) 
erzielten Gewinne von der Gewerbesteuer befreit 
sind. Es ist nicht klar, ob die von RQFII aus dem 
Handel mit chinesischen Onshore-Wertpapieren, 
die keine Aktien oder Anleihen sind (z. B. Index-Fu-
tures), erzielten Gewinne ebenfalls von der Gewer-
besteuer befreit sind, wenngleich die Gewerbe-
steuer auf Gewinne von RQFII aus dem Handel mit 
chinesischen Onshore-Wertpapieren in der Praxis 
nicht eingetrieben wird. Das neue chinesische Ge-
werbesteuergesetz, das am 1. Januar 2009 in Kraft 
trat, sieht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
Dokuments keine Änderung dieser Befreiungsbe-

stimmungen vor. Es ist jedoch nicht klar, ob ver-
gleichbare Befreiungsbestimmungen auf RQFII aus-
geweitet werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Umsatzsteu-
erreform bis Ende 2015 auf die Finanzdienstleis-
tungsbranche ausgeweitet wird. Es ist nicht klar, ob 
die Gewerbesteuerbefreiungen gemäß Rundschrei-
ben 155 unter dem anstehenden Umsatzsteuerre-
gime weiterhin Bestand haben werden. 

 Stempelsteuer 

Nach chinesischem Recht findet Stempelsteuer auf 
die Ausführung und Entgegennahme von steuerba-
ren Dokumenten, die in den vorläufigen Vorschriften 
zur Stempelsteuer der Volksrepublik China aufgelis-
tet sind, Anwendung. Stempelsteuer wird grundsätz-
lich beim Verkäufer von Aktien an den chinesischen 
Börsen notierter chinesischer Unternehmen in Höhe 
von 0,1 % der Gegenleistung erhoben. Der Fonds 
wird bei jeder Veräußerung von börsennotierten chi-
nesischen Aktien stempelsteuerpflichtig. 

Anteilinhaber sollten eigenen steuerlichen Rat in Be-
zug auf ihre jeweilige Steuerposition bei einer An-
lage in den Fonds und einzelne Portfolios einholen. 

Die chinesische Regierung hat in den letzten Jahren 
verschiedene Steuerreformprogramme umgesetzt, 
und bestehende Steuergesetze und -vorschriften 
können zu einem späteren Zeitpunkt geändert oder 
ergänzt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass 
die derzeitigen Steuergesetze, -vorschriften und -
praktiken in der Volksrepublik China zu einem spä-
teren Zeitpunkt rückwirkend geändert werden. Eine 
solche Änderung kann sich nachteilig auf den Netto-
inventarwert des Fonds auswirken. Es gibt außer-
dem keine Zusicherung, dass den Unternehmen 
derzeit etwaig angebotene Steueranreize nicht spä-
ter abgeschafft oder bestehende Steuergesetze und 
-vorschriften in der Zukunft nicht überarbeitet oder 
geändert werden. Änderungen der Steuerpolitik 
können die Nachsteuergewinne der Unternehmen in 
der Volksrepublik China, in die der Fonds anlegt, 
verringern und somit die Einkünfte aus diesen Anla-
gen bzw. deren Wert schmälern. 

Angesichts der Unsicherheiten bei der einkom-
mensteuerlichen Behandlung von Veräuße-
rungsgewinnen aus der Veräußerung von chine-
sischen Anleihen und um potenzielle Steuerver-
bindlichkeiten für Veräußerungsgewinne zu er-
füllen, beabsichtigt der Anlageverwalter derzeit, 
Rückstellungen bei den relevanten Portfolios 
des Fonds für etwaige chinesische Quellensteu-
erbeträge zu bilden, die von diesen Portfolios in 
Höhe von 10 % auf den Bruttobetrag der reali-
sierten und nicht realisierten Veräußerungsge-
winne aus der Veräußerung von chinesischen 
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Anleihen seit Auflegung der betreffenden Portfo-
lios des Fonds ggf. zu leisten sind.  

Sobald ein endgültiger Steuerbescheid der zustän-
digen Behörden ergangen ist, werden alle zurückge-
haltenen Beträge, die über die angefallene bzw. vo-
raussichtlich anfallende Steuerschuld des betreffen-
den Portfolios des Fonds hinausgehen, freigegeben 
und auf die Konten des betreffenden Portfolios über-
wiesen. Die Höhe dieser Steuerrückstellungen wird 
im Rechnungsabschluss des Fonds angegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlich 
geltenden Steuersätze der chinesischen Steuerbe-
hörde (State Administration of Taxation, „SAT“) 
möglicherweise nicht dem Betrag der Quellensteu-
errückstellung entsprechen. Außerdem können 
Steuern auch rückwirkend erhoben werden. Daher 
besteht die Möglichkeit, dass vom Anlageverwalter 
vorgenommene Steuerrückstellungen nicht ausrei-
chen, um die tatsächlichen Steuerverbindlichkeiten 
in der Volksrepublik China auf Gewinne aus vom 
Fonds gehaltenen chinesischen Wertpapieren zu 
decken. In diesem Fall könnte sich der Nettoinven-
tarwert des Fonds verringern, was zu Verlusten für 
die Anleger führen kann. 

Hinweise zur Besteuerung in der Volksrepublik 
China im Zusammenhang mit dem Connect-Pro-
gramm. Zusätzlich zu Anlagen in A-Aktien über das 
RQFII-Kontingent des Inhabers des RQFII-Status 
kann der Fonds über das Connect-Programm, das 
den Handel am 17. November 2014 aufgenommen 
hat, ein Engagement in A-Aktien aufbauen.  

Mit Zustimmung des Staatsrates der Volksrepublik 
China haben die chinesische Steuerverwaltung, das 
chinesische Finanzministerium und die chinesische 
Wertpapieraufsichtsbehörde gemeinsam das Rund-
schreiben „Caishui [2014] 81“ („Rundschreiben 81“) 
herausgegeben, mit dem die steuerliche Behand-
lung des Handels mit Wertpapieren im Rahmen des 
Connect-Programms klargestellt wird. Rundschrei-
ben 81 ist seit dem 17. November 2014 in Kraft.  

Gemäß Rundschreiben 81 unterliegt der Fonds in 
der Volksrepublik China der nachstehend beschrie-
benen einkommensteuerlichen Behandlung im Zu-
sammenhang mit dem Handel über den Northbound 
Trading Link des Connect-Programms (d. h. dem 
Handel bestimmter A-Aktien an der Shanghai Stock 
Exchange): 

 Vorübergehende Befreiung von der chine-
sischen Quellensteuer auf Gewinne aus der 
Veräußerung von A-Aktien. 

 10 % Quellensteuer auf Dividenden aus A-
Aktien.  

 Vorübergehende Befreiung von der chine-
sischen Gewerbesteuer auf Gewinne aus 

der Veräußerung von A-Aktien. 

 Chinesische Stempelsteuer in Höhe von 
0,1 % im Zusammenhang mit dem Verkauf 
von A-Aktien (d. h. der Kauf von A-Aktien 
unterliegt nicht der chinesischen Stempel-
steuer).  

Anleger sollten bedenken, dass das Connect-Pro-
gramm erst seit sehr kurzer Zeit besteht und keine 
oder nur eine begrenzte Betriebsgeschichte hat. 
Entsprechend handelt es sich bei den Steuervor-
schriften, die für die im Rahmen von Stock-Connect 
gehandelten China-Connect-Wertpapiere gelten, 
nicht um etablierte langjährige Regularien, sondern 
um Bestimmungen, die künftig Änderungen unterlie-
gen können. Anleger sollten ihre sachkundigen 
Steuerberater bei Fragen zu China-Connect-Wert-
papieren kontaktieren. 

Risiko chinesischer Aktien: Das China-Connect-
Programm.  Ein Portfolio des Fonds kann über das 
China-Connect-Programm unmittelbar oder mittel-
bar in zulässige chinesische A-Aktien (die „China-
Connect-Wertpapiere“) anlegen, einschließlich An-
lagen in Finanzinstrumente und andere Marktzu-
gangsprodukte, die an China-Connect-Wertpapiere 
gekoppelt sind. Das China-Connect-Programm ist 
ein mit dem Handel und Clearing von Wertpapieren 
verbundenes Programm, das unter anderem von 
der The Stock Exchange of Hong Kong Limited 
(„SEHK“), der Shanghai Stock Exchange („SSE“), 
der Shenzhen Stock Exchange („SZSE“) (zusam-
men mit der SSE jeweils als ein „China-Connect-
Markt“ bezeichnet), der Hong Kong Securities Clea-
ring Company Limited („HKSCC“) und der China 
Securities Depository and Clearing Corporation Li-
mited („ChinaClear“) mit dem Ziel entwickelt wurde, 
einen gegenseitigen Börsenzugang zwischen Fest-
landchina und Hongkong einzurichten. Im Rahmen 
des China-Connect-Programms arbeiten die Shang-
hai Connect und die Shenzhen Connect unabhängig 
voneinander, obwohl sie im Wesentlichen ähnlichen 
regulatorischen Rahmenbedingungen unterliegen. 

Das China-Connect-Programm ermöglicht Anlegern 
aus Hongkong und dem Ausland, darunter auch ei-
nem oder mehreren Portfolios des Fonds, über 
Wertpapierfirmen oder Makler vor Ort mit China-
Connect-Wertpapieren, die am relevanten China-
Connect-Markt notiert sind, zu handeln. Für Anlagen 
in China-Connect-Wertpapiere stellt das China-
Connect-Programm den „Northbound Trading Link“ 
zur Verfügung. Im Rahmen des Northbound Trading 
Link können Anleger über ihre Hongkonger Börsen-
makler und eine von der SEHK gegründete Wertpa-
pierdienstleistungsgesellschaft in Shanghai (für den 
Handel im Rahmen der Shanghai Connect) bzw. in 
Shenzen (für den Handel im Rahmen der Shenzen 
Connect) Orders für den Handel mit an den an dem 
jeweils relevanten China-Connect-Markt notierten 



AB SICAV I 
 

II-67 
 

China-Connect-Wertpapieren via Order Routing an 
den betreffenden China-Connect-Markt platzieren. 

Im Rahmen des China-Connect-Programms ist 
HKSCC, ebenfalls eine 100%ige Tochtergesell-
schaft der Hong Kong Exchanges and Clearing Li-
mited („HKEx“), für das Clearing, die Abwicklung 
und die Bereitstellung von Depot-, Nominee- und 
sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Transaktionen zuständig, die von Marktteilnehmern 
und Anlegern am Hongkonger Markt getätigt wer-
den. Es besteht die Möglichkeit, dass den betreffen-
den Fonds der Handel von China-Connect-Wertpa-
pieren über den Northbound Trading Link im Rah-
men des China-Connect-Programms nach Maß-
gabe der einschlägigen Regeln und Vorschriften ge-
stattet wird. 

Zum Handel über den Northbound Trading 
Link zugelassene China-Connect-Wertpapiere. Zum 
Datum dieses Prospekts gehören die folgenden 
Wertpapiere zu den China-Connect-Wertpapieren, 
die über den Northbound Trading Link der Shanghai 
Connect gehandelt werden können: Aktien, die an 
der SSE notiert sind und die (a) zu den Indexwerten 
des SSE 180 Index oder (b) zu den Indexwerten des 
SSE 380 Index gehören; oder die (c) an der SSE 
notierte chinesische A-Aktien sind, die nicht zu den 
Indexwerten des SSE 180 Index oder des SSE 380 
Index gehören, bei denen es jedoch chinesische H-
Aktien gibt, die zur Notierung und zum Handel an 
der SEHK zugelassen sind. Zum Datum dieses 
Prospekts gehören die folgenden Wertpapiere zu 
den China-Connect-Wertpapieren, die über den 
Northbound Trading Link der Shenzen Connect ge-
handelt werden können: Aktien, die an der SZSE no-
tiert sind und gehandelt werden und die (a) zu den 
Indexwerten des SZSE Constituent Index gehören 
und von einem Unternehmen mit einer Marktkapita-
lisierung von mindestens RMB 6 Mrd. begeben sind, 
oder die (b) zu den Indexwerten des SZSE 
Small/Mid Cap Innovation Index gehören und von ei-
nem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung 
von mindestens RMB 6 Mrd. begeben werden, so-
wie (c) chinesische A-Aktien, die nicht unter die obi-
gen Punkte (a) oder (b) fallen, bei denen es jedoch 
chinesische H-Aktien gibt, die zur Notierung und 
zum Handel an der SEHK zugelassen sind. An ei-
nem relevanten China-Connect-Markt notierte Ak-
tien, die (i) in anderen Währungen als dem Renminbi 
gehandelt werden oder (ii) im „Risk Alert Board“ ei-
nes China-Connect-Markts aufgeführt sind, (iii) sich 
in einem Delisting Prozess befinden oder deren No-
tierung durch die SSE/SZSE ausgesetzt wurde, und 
die (iv) ggf. anderweitig durch die SSE/SZSE fest-
gelegt werden, stehen nicht über den Northbound 
Trading Link im Rahmen des China-Connect-Pro-
gramms zur Verfügung. SEHK kann zusätzliche 
Wertpapiere als China-Connect-Wertpapiere auf-

nehmen oder Wertpapiere ausschließen, die Krite-
rien für die Zulassung von Aktien zum Handel über 
den Northbound Trading Link ändern und die maß-
geblichen Listen auf ihrer hierzu bestimmten Infor-
mationswebsite aktualisieren. 

Es gibt keine Garantie dafür, dass sich ein aktiver 
Handelsmarkt für diese China-Connect-Wertpapiere 
entwickeln oder halten wird. Wenn die Spannen bei 
China-Connect-Wertpapieren groß sind, kann dies 
die Möglichkeiten eines Fonds zur Veräußerung von 
China-Connect-Wertpapieren zu dem gewünschten 
Preis beeinträchtigen. Wenn ein Fonds China-
Connect-Wertpapiere zu einem Zeitpunkt verkaufen 
muss, zu dem kein aktiver Markt für diese Wertpa-
piere vorhanden ist, ist der Preis, den er für diese 
Wertpapiere erzielen kann – unter der Annahme, 
dass er sie überhaupt verkaufen kann – aller Vo-
raussicht nach niedriger, als dies bei einem aktiven 
Markt der Fall gewesen wäre. 

Devisen. Alle Transaktionen in China-
Connect-Wertpapieren werden in RMB abgewickelt. 
Wenn RMB nicht die Basiswährung eines Portfolios 
oder der von einem Anteilinhaber gehaltenen Anteil-
klasse ist, unterliegt das Portfolio den mit RMB ver-
bundenen Währungsrisiken. Die Möglichkeiten einer 
Absicherung der RMB-Währungsrisiken sind unter 
Umständen begrenzt. Darüber hinaus könnten, da 
der RMB Devisenkontrollbeschränkungen unter-
liegt, einem Portfolio des Fonds durch Verzögerun-
gen beim Umtausch anderer Währungen in RMB 
und umgekehrt sowie bei ungünstigen Marktbedin-
gungen Nachteile entstehen. 

Eigentumsrechte an China-Connect-Wert-
papieren. China-Connect-Wertpapiere werden bei 
ChinaClear gehalten. HKSCC ist ein direkter Teil-
nehmer bei ChinaClear und die von Anlegern über 
den Northbound Trading Link erworbenen China-
Connect-Wertpapiere werden 

a) auf den Namen von HKSCC in dem von 
HKSCC bei ChinaClear eröffneten Wertpa-
pierkonto gebucht und von HKSCC als No-
minee für diese China-Connect-Wertpa-
piere gehalten; und 

b) von ChinaClear im Namen von HKSCC als 
Verwahrstelle gehalten und im Aktienregis-
ter der an dem relevanten China-Connect-
Markt notierten Gesellschaften registriert. 

HKSCC wird Beteiligungen an diesen China-
Connect-Wertpapieren im Aktienkonto des Central 
Clearing and Settlement System („CCASS“) des be-
treffenden CCASS-Clearing-Teilnehmers verbu-
chen. 

Nach dem Recht von Hongkong gilt HKSCC als ge-
setzlicher Eigentümer dieser China-Connect-Wert-
papiere und als Inhaber des wirtschaftlichen Eigen-
tums an diesen Wertpapieren für den betreffenden 
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Clearing-Teilnehmer. Abhängig von den Verwahr-
vereinbarungen zwischen dem Clearing-Teilnehmer 
und seinen Kunden in Hongkong oder im Ausland, 
wird dieser Clearing-Teilnehmer im Gegenzug als 
Inhaber des wirtschaftlichen Eigentums für diese 
Hongkonger oder ausländischen Kunden angese-
hen. 

Nach den derzeit geltenden chinesischen Vorschrif-
ten werden China-Connect-Wertpapiere auf einem 
Nominee-Konto verbucht, das von HKSCC bei Chi-
naClear eröffnet wird. Northbound-Anlegern stehen 
nach anwendbarem Recht Rechte und Beteiligun-
gen an über das China-Connect-Programm erwor-
benen China-Connect-Wertpapieren zu. In den 
CSRC Securities Registration and Settlement Mea-
sures, den Securities Registration Rules und Admi-
nistrative Rules on Securities Accounts von Chi-
naClear sowie den maßgeblichen Vorschriften von 
ChinaClear und des relevanten China-Connect-
Markts bezüglich des China-Connect-Programms ist 
grundsätzlich das Konzept eines „Nominee-Inha-
bers“ vorgesehen und Northbound-Anleger werden 
als „ultimate owners“, also als letztendliche Eigentü-
mer der China-Connect-Wertpapiere anerkannt. 

Northbound-Anleger üben ihre Rechte in Bezug auf 
die China-Connect-Wertpapiere grundsätzlich über 
HKSCC als Nominee-Inhaber aus. Da Northbound-
Anleger (einzeln oder gemeinsam mit anderen An-
legern) effektiv die Kontrolle über die Stimmrechte in 
Bezug auf diese China-Connect-Wertpapiere ha-
ben, sind Northbound-Anleger für die Erfüllung der 
nach chinesischem Recht vorgeschriebenen Offen-
legungspflichten und die Einhaltung der maßgebli-
chen Beschränkungen für Anlagen ausländischer 
Anleger für die über den Northbound Trading Link 
erworbenen China-Connect-Wertpapiere verant-
wortlich. 

Allerdings ist der Status des Northbound-Anlegers 
als wirtschaftlicher Eigentümer der China-Connect-
Wertpapiere über HKSCC als Nominee und seine 
diesbezüglichen Rechte nicht eindeutig im chinesi-
schen Recht definiert. Es gibt im chinesischen Recht 
keine klare Definition oder Abgrenzung von „rechtli-
chem Eigentum“ gegenüber „wirtschaftlichem Ei-
gentum“ und bisher hatten nur einige wenige Urteile 
der chinesischen Gerichte ein Nominee-Konto zum 
Gegenstand. Daher sind der genaue Status der 
Rechte und Beteiligungen eines Northbound-Anle-
gers und die Wege zur Durchsetzung dieser Rechte 
und Beteiligungen nach chinesischem Recht nicht 
zweifelsfrei bestimmt. 

Anleger sollten wissen, dass nach den CCASS-Vor-
schriften, HKSCC als Nominee-Inhaber nicht die Ei-
gentumsrechte an den über sie gehaltenen China-
Connect-Wertpapiere garantiert und nicht verpflich-
tet ist, rechtliche oder gerichtliche Schritte zur 
Durchsetzung von Rechten in Bezug auf China-

Connect-Wertpapiere namens der Anleger in der 
Volksrepublik China oder anderswo zu unterneh-
men. 

Wenngleich der Fonds letztendlich als Eigentümer 
anerkannt wird, kann es zu Schwierigkeiten oder 
Verzögerungen bei der Durchsetzung seiner Reche 
an China-Connect-Wertpapieren kommen, wenn 
sich einer der Dienstleister in der Kette entscheidet, 
keine rechtlichen oder gerichtlichen Schritte zur 
Durchsetzung von Rechten für den Anleger einzulei-
ten. Soweit HKSCC als Verwahrstelle in Bezug auf 
über sie gehaltene Vermögenswerte gilt, ist anzu-
merken, dass die Depotbank und der Fonds keine 
rechtliche Beziehung mit HKSCC haben und keine 
direkten rechtlichen Schritte gegen HKSCC einleiten 
können, sollte der Fonds Verluste aufgrund der Leis-
tung oder einer Insolvenz von HKSCC erleiden. 

Quotenbegrenzung. Der Handel im Rah-
men des China-Connect-Programms unterliegt ei-
ner täglichen Quote („Tageskontingent“). Das Ta-
geskontingent begrenzt den maximalen Nettokauf-
wert von grenzüberschreitenden Geschäften, die an 
einem Tag von registrierten Börsenteilnehmern der 
SEHK („Börsenteilnehmer“) während der Betriebs-
zeiten des China-Connect-Programms über den 
Northbound Trading Link bzw. im Rahmen des 
Shanghai-Connect- und des Shenzhen-Connect-
Systems ausgeführt werden können. Derzeit ist das 
Tageskontingent sowohl für die Shanghai Connect 
als auch für die Shenzhen Connect auf RMB 13 Mrd. 
festgelegt. Das Tageskontingent kann sich ändern 
und dementsprechend die Verfügbarkeit von Kauf-
geschäften über den Northbound Trading Link be-
einflussen. 

Insbesondere werden, sobald der verblei-
bende Restbetrag des Tageskontingents für den 
Northbound Trading Link auf Null sinkt oder dieses 
Tageskontingent überschritten wird, neue Kaufauf-
träge abgelehnt (wobei Anleger ihre China-Connect-
Wertpapiere unabhängig vom Restkontingent wei-
terhin verkaufen können). Die Kontingentbeschrän-
kungen können daher die Möglichkeiten des Fonds 
für eine Anlage in China-Connect-Wertpapiere über 
das China-Connect-Programm zeitweilig einschrän-
ken. Es ist auch möglich, dass je nach Volumen der 
Anlagen des Fonds in China-Connect-Wertpapiere 
über das China-Connect-Programm ein Portfolio 
des Fonds nicht in der Lage ist, seine Anlagestrate-
gien effektiv zu verfolgen. 

Beschränkungen des Tageshandels. Ta-
geshandel (also Abschluss von Geschäften inner-
halb des gleichen Tages) ist am Markt für chinesi-
sche A-Aktien nicht gestattet. Ein Anleger, also auch 
ein betroffener Fonds, der an einem Handelstag (T) 
China-Connect-Wertpapiere kauft, kann diese 
China-Connect-Wertpapiere erst am nächsten Tag 
(T+1) oder danach wieder verkaufen. Das begrenzt 
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die Anlageoptionen des Fonds, insbesondere in Fäl-
len, in denen er China-Connect-Wertpapiere an ei-
nem bestimmten Handelstag verkaufen möchte. 

Beschränkungen für Anteilbesitz durch 
Ausländer. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbe-
hörde (China Securities Regulatory Commission, 
„CSRC“) hat festgelegt, dass bestehende Marktbe-
schränkungen für Anteilbesitz auch für Anleger gel-
ten, die China-Connect-Wertpapiere über das 
China-Connect-Programm halten. Darüber hinaus 
darf der Anteilbesitz von Anlegern aus Hongkong 
und von anderen ausländischen Anlegern 10 % der 
insgesamt von einem in der Volksrepublik China no-
tierten Unternehmen ausgegebenen Wertpapiere 
für einen einzelnen ausländischen Anleger nicht 
überschreiten und der Anteilbesitz aller ausländi-
schen Anleger darf zusammen 30 % der insgesamt 
ausgegebenen chinesischen A-Aktien eines in der 
Volksrepublik China notierten Unternehmens nicht 
überschreiten. 

Aussetzung. Es wird in Betracht gezogen, 
SEHK und dem relevanten China-Connect-Markt 
das Recht einzuräumen, den Northbound- und/oder 
Southbound-Handel auszusetzen, sofern dies zur 
Sicherung eines ordnungsgemäßen und fairen 
Marktes und eines umsichtigen Risikomanagements 
notwendig ist. 

Kein manueller Handel oder Pakethandel. 
Für Transaktionen in China-Connect-Wertpapieren 
wird es keine Einrichtungen für manuellen Handel o-
der Pakethandel im Northbound Trading Link geben, 
was die Anlageoptionen des Fonds begrenzt. 

Orderrangfolge. Ein Makler, der seinen 
Kunden Handelsdienste im China-Connect-Pro-
gramm anbietet, kann seine Eigenhandelsgeschäfte 
oder die seiner verbundenen Unternehmen separat 
an das Handelssystem übermitteln, ohne dass die 
Händler den Status der von den Kunden erhaltenen 
Orders kennen. Aufgrund der Kontingentbeschrän-
kungen bzw. anderer Markteingriffe gibt es keine 
Garantie dafür, dass die über den Makler getätigten 
Geschäfte des Fonds abgeschlossen werden. Dar-
über hinaus ist es möglich, dass es Maklern als 
Emittenten von Finanzinstrumenten und anderen an 
China-Connect-Wertpapiere gekoppelten Marktzu-
gangsprodukten nicht gestattet ist, diese Produkte 
an ein Portfolio des Fonds auszugeben, sofern sie 
keine Auftragspriorität erhalten können oder bei der 
Absicherung ihrer Positionen in diesen Instrumenten 
oder Produkten dem Tageskontingent unterliegen. 

Best Execution-Risiko. Abschlüsse in 
China-Connect-Wertpapieren können nach den Vor-
schriften des China-Connect-Programms über einen 
oder mehrere Makler ausgeführt werden, die ggf. 
von dem betreffenden Fonds für den Handel über 
den Northbound Trading Link beauftragt wurden. 
Bei der Durchführung von Transaktionen mit China-

Connect-Wertpapieren wird der Anlageverwalter be-
strebt sein, die bestmögliche Ausführung (best exe-
cution) dieser Aufträge zu erreichen. Sofern ein 
Makler Ausführungsstandards bietet, die nach der 
sachgerechten Auffassung des Anlageverwalters 
zum bewährten Standard (best practice) an dem be-
treffenden Marktplatz gehören, kann der Anlagever-
walter entscheiden, Transaktionen fortlaufend über 
diesen Makler zu tätigen (auch, wenn es sich dabei 
um ein verbundenes Unternehmen handelt). Die 
Lieferung von China-Connect-Wertpapieren an den 
Börsenteilnehmer vor dem Abschluss der Transak-
tion zur Erfüllung der vorgeschriebenen Vorabprü-
fung führt dazu, dass dieser Börsenteilnehmer für 
das Halten und die Verwahrung dieser Wertpapiere 
für den Fonds verantwortlich wird. Entsprechend 
kann der Anlageverwalter für den Fonds entschei-
den, dass er Abschlüsse in China-Connect-Wertpa-
pieren nur noch über einen Makler oder Börsenteil-
nehmer tätigt. Es besteht dadurch das Risiko, dass 
diese Abschlüsse nicht bestmöglich ausgeführt wer-
den (best execution). Unbeschadet der Tatsache, 
dass die Geschäfte des Fonds in China-Connect-
Wertpapieren möglicherweise nicht zum optimalen 
Kurs (best price) ausgeführt werden, sind weder die 
Makler noch der Anlageverwalter dem Fonds ge-
genüber rechenschaftspflichtig für die Unterschiede 
zwischen dem Kurs, zu dem der Fonds Geschäfte 
tätigt, und einem anderen möglicherweise zum be-
treffenden Zeitpunkt am Markt verfügbaren Kurs. 
Außerdem kann der Makler Anlageaufträge mit ei-
genen Aufträgen und mit Aufträgen seiner verbun-
denen Unternehmen sowie Aufträgen anderer Kun-
den (einschließlich des Fonds) kombinieren. Die Zu-
sammenlegung von Aufträgen kann für den Fonds 
in einigen Fällen von Nachteil oder auch von Vorteil 
sein. Es ist möglich, dass der Fonds durch die Nut-
zung der Handelsdienstleistungen des Maklers im 
Zusammenhang mit dem China-Connect-Pro-
gramm, wo eine Zusammenlegung der Aufträge des 
Fonds wie vorstehend beschrieben erforderlich ist, 
ein schlechteres Ergebnis erzielt als dies ansonsten 
der Fall gewesen wäre. 

Begrenzung des außerbörslichen Handels 
und der Übertragungen. China-Connect-Wertpa-
piere werden ausschließlich über das System ge-
handelt, das für den Handel der China-Connect-
Wertpapiere an dem betreffenden China-Connect-
Market (oder ggf. einem anderen Markt) von dem 
betreffenden China-Connect-Markt (oder dem be-
treffenden anderen Markt) eingesetzt wird („China 
Stock Connect System“). Die Marktteilnehmer müs-
sen das Order-Matching, und die Ausführung bzw. 
die Beauftragung der Ausführung von Kauf- und 
Verkaufsaufträgen sowie Übertragungsanweisun-
gen von Anlegern in Bezug auf China-Connect-
Wertpapiere über das China Stock Connect System 
im Einklang mit den China-Connect-Programm-Vor-
schriften vornehmen. „Non-Trade“-Übertragungen 



AB SICAV I 
 

II-70 
 

sind in begrenzten Fällen zulässig, beispielsweise 
bei der Zuteilung von China-Connect-Wertpapieren 
nach dem Handel (post trade) auf verschiedene 
Fonds/Teilfonds durch Fondsmanager oder zur Kor-
rektur von Handelsfehlern. 

Zwar sind „Non-Trade“-Übertragungen von China-
Connect-Wertpapieren in begrenzten Fällen zuläs-
sig, es herrscht jedoch auch Unsicherheit bei der 
Frage, ob die Ausgabe von Marktzugangsprodukten 
(in Form von Derivaten, strukturierten Produkten o-
der Genussscheinen) zur Erzielung von Long-Posi-
tionen für Kunden, Wertpapierleihgeschäfte und in-
terne in bar abgewickelte Absicherungsvereinbarun-
gen im Zusammenhang mit China-Connect-Wertpa-
pieren zur Anwendbarkeit der vorstehenden Rege-
lung gegen außerbörslichen Handel führt. Allerdings 
kann das Risiko als gering angesehen werden, so-
lange die jeweiligen Marktzugangsprodukte und 
Transaktionen in bar abgewickelt werden. 

Clearing-, Abwicklungs- und Verwahrrisi-
ken. HKSCC und ChinaClear werden ein Clearing-
netzwerk zwischen SEHK und dem relevanten 
China-Connect-Markt errichten, sodass sie jeweils 
zum Teilnehmer des anderen werden, um so das 
Clearing und die Abwicklung von grenzüberschrei-
tenden Abschlüssen zu ermöglichen. Für am Markt 
initiierte grenzüberschreitende Abschlüsse wird die 
Clearingstelle des betreffenden Marktes zum einen 
die Abschlüsse der eigenen Clearingteilnehmer ab-
wickeln. Zum anderen verpflichtet sich die Clearing-
stelle außerdem, die Clearing- und Abwicklungsver-
pflichtungen für ihre Clearingteilnehmer gegenüber 
der Clearingstelle der Gegenpartei zu erfüllen. 

China-Connect-Wertpapiere, die über das China-
Connect-Programm gehandelt werden, werden un-
verbrieft ausgegeben, sodass die Anleger (ein-
schließlich der betreffenden Fonds) die China-
Connect-Wertpapiere nicht in physischer Form hal-
ten werden. Im Rahmen des China-Connect-Pro-
gramms sollten Anleger aus Hongkong und andere 
ausländische Anleger (einschließlich der betreffen-
den Fonds), die China-Connect-Wertpapiere über 
den Northbound Trading Link erworben haben, 
diese China-Connect-Wertpapiere bei ihren Maklern 
oder auf Verwahrkonten beim CCASS halten, das 
von HKSCC betrieben wird. 

Die Geschäfte mit den Verwahrstellen und Maklern, 
die die Anlagen des Fonds halten oder die Handels-
geschäfte des Fonds abwickeln, sind mit Risiken be-
haftet. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses 
einer Verwahrstelle oder eines Maklers ist es mög-
lich, dass der Fonds seine Vermögenswerte von die-
ser Verwahrstelle oder diesem Makler bzw. aus de-
ren Insolvenzmasse nur mit Verzögerung oder gar 
nicht zurückerhält. Dem Fonds bliebe dann nur ein 
allgemeiner unbesicherter Anspruch gegenüber der 
Verwahrstelle oder dem Makler in Bezug auf diese 

Vermögenswerte. In den jüngsten Fällen von Insol-
venz bei Maklern oder anderen Finanzinstituten 
konnte der Fonds seine Vermögenswerte nur mit 
Verzögerungen, in begrenztem Umfang oder gar 
nicht aus der Insolvenzmasse zurückerlangen und 
häufig, ohne dass damit im Vorfeld zu rechnen ge-
wesen wäre. Es gibt keine Zusicherung dafür, dass 
die von dem Fonds bei einer Verwahrstelle oder ei-
nem Makler gehaltenen Vermögenswerte jederzeit 
vom Fonds zurückgeholt werden können. 

Die Rechte und Beteiligungen des Fonds an China-
Connect-Wertpapieren werden über HKSCC ausge-
übt, die ihre Rechte als Nominee-Inhaber von 
China-Connect-Wertpapieren ausübt, die auf dem 
Sammelkonto für RMB-Stammaktien der HKSCC 
bei ChinaClear verbucht sind. 

Ausfallrisiko der/des HKSCC/CCASS und 
der ChinaClear. Anleger sollten bedenken, dass die 
China-Connect-Wertpapiere, die auf den Konten der 
jeweiligen Makler und Verwahrstellen bei der durch 
HKSCC betriebenen CCASS verwahrt werden, bei 
Ausfall, Konkurs oder Liquidation der/des 
HKSCC/CCASS in Mitleidenschaft gezogen werden 
könnten. In einem solchen Fall besteht das Risiko, 
dass der betreffende Fonds keine Eigentumsrechte 
an den auf dem Konto des CCASS verwahrten Ver-
mögenswerten hat, bzw. dass der Fonds ggf. zu ei-
nem unbesicherten Gläubiger wird, dessen Ansprü-
che gleichrangig mit denen aller anderen unbesi-
cherten Gläubiger von HKSCC/CCASS sind. Der 
Fonds kann diese Vermögenswerte möglicherweise 
nur mit Schwierigkeiten und/oder Verzögerungen 
bzw. nur in Teilen oder gar nicht zurückerlangen. In 
diesem Fall würden den betroffenen Portfolios des 
Fonds Verluste entstehen. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die auf 
den Konten der betreffenden Makler oder Verwahr-
stellen bei CCASS gehaltenen Vermögenswerte des 
Fonds nicht so geschützt sind, wie dies der Fall 
wäre, wenn sie ausschließlich im Namen des Fonds 
registriert und gehalten werden könnten. Es besteht 
insbesondere das Risiko, dass Gläubiger von 
HKSCC/CCASS sich auf den Standpunkt stellen, 
dass die Wertpapiere Eigentum von 
HKSCC/CCASS und nicht des Fonds sind. Wenn 
ein Gericht dieser Behauptung stattgibt, könnten die 
Gläubiger von HKSCC/CCASS Vermögenswerte 
des Fonds beschlagnahmen. Es besteht außerdem 
das Risiko, dass seitens der chinesischen Behörden 
aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen 
HKSCC/CCASS ergriffen werden, die Auswirkun-
gen für den Fonds haben könnten. 

Sofern HKSCC bei einer Abrechnung ausfällt und es 
versäumt, Wertpapiere bzw. ausreichende Wertpa-
piere in Höhe des Ausfalls bereitzustellen, sodass 
ein Fehlbetrag an Wertpapieren für die Abwicklung 
von Transaktionen in China-Connect-Wertpapieren 
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entsteht, wird ChinaClear den Fehlbetrag aus 
HKSCCs Sammelkonto für RMB-Stammaktien de-
cken, womit der Fonds möglicherweise an dem 
Fehlbetrag beteiligt wird. 

ChinaClear hat Rahmenbedingungen und einen 
Maßnahmenkatalog für das Risikomanagement auf-
gestellt, die von der chinesischen Wertpapierauf-
sichtsbehörde (CSRC) genehmigt und überwacht 
werden. Für den unwahrscheinlichen Fall eines Aus-
falls von ChinaClear mit ChinaClear selbst als 
Schuldner, hat HKSCC erklärt, dass sie nach Treu 
und Glauben bemüht sein wird, die ausstehenden 
China-Connect-Wertpapiere und Gelder von Chi-
naClear über alle verfügbaren rechtlichen Kanäle o-
der ggf. über das Liquidationsverfahren von Chi-
naClear wiederzubeschaffen. Im Gegenzug wird 
HKSCC wiederbeschaffte China-Connect-Wertpa-
piere und/oder Gelder anteilig an die Clearing-Teil-
nehmer verteilen, wie von der jeweils für das China-
Connect-Programm zuständigen, befugten oder ver-
antwortlichen Regulierungsbehörde, Einrichtung o-
der Behörde vorgeschrieben. Den Anlegern werden 
wiederum nur insoweit China-Connect-Wertpapiere 
und/oder Mittel ausgeschüttet, wie diese unmittelbar 
oder mittelbar von der HKSCC wiederbeschafft wer-
den. In diesem Fall kann es für den Fonds zu Ver-
zögerungen bei der Wiederbeschaffung kommen. 
Möglicherweise ist der Fonds auch nicht in der Lage, 
seine Verluste in voller Höhe von ChinaClear zu-
rückzuerhalten. 

Die vorstehend beschriebenen Risiken im Falle ei-
nes Ausfalls von CCASS oder HKSCC bzw. Chi-
naClear sind jedoch als sehr unwahrscheinlich an-
zusehen. 

Beteiligung an Kapitalmaßnahmen und Ge-
sellschafterversammlungen. Nach der bestehenden 
Marktpraxis in China wird es für Anleger, die mit 
China-Connect-Wertpapieren über den Northbound 
Trading Link handeln, nicht möglich sein, über 
Stimmrechtsvertreter oder persönlich an Versamm-
lungen der jeweiligen am China-Connect-Markt no-
tierten Gesellschaften teilzunehmen. Entsprechend 
wird auch der Fonds nicht die Möglichkeit haben, 
über Stimmrechtsvertreter oder persönlich an Ver-
sammlungen einer an dem relevanten China-
Connect-Markt notierten Gesellschaft teilzunehmen. 
Stattdessen können Anleger ihre Stimmrechte wahr-
nehmen, indem sie über CCASS-Teilnehmer Ab-
stimmungsanweisungen an HKSCC geben. Alle Ab-
stimmungsanweisungen von CCASS-Teilnehmern 
werden von HKSCC kumuliert und von ihr als kom-
binierte einheitliche Stimmabgabe an die jeweilige 
an dem relevanten China-Connect-Markt notierte 
Gesellschaft weitergeleitet. Der Fonds wird daher 
nicht in der Lage sein, die Stimmrechte bei der Ge-
sellschaft, in die er Anlagen getätigt hat, in der 
Weise wahrzunehmen, wie dies an den entwickelte-
ren Märkten der Fall ist. 

Außerdem werden Kapitalmaßnahmen mit Bezug 
auf China-Connect-Wertpapiere durch den betref-
fenden Emittenten über die Internetseite des betref-
fenden China-Connect-Marktes und in bestimmten 
offiziell benannten Zeitungen bekannt gegeben. An-
leger, die mit China-Connect-Wertpapieren handeln, 
können sich auf der Internetseite des betreffenden 
China-Connect-Marktes und in den einschlägigen 
Zeitungen über die jüngsten Bekanntmachungen 
der börsennotierten Gesellschaften informieren. Al-
ternativ können Anleger auch die Internetseite von 
HKEx in Bezug auf Kapitalmaßnahmen bei China-
Connect-Wertpapieren konsultieren, die am voran-
gehenden Handelstag ausgegeben wurden. Aller-
dings erfolgen Veröffentlichungen von unterneh-
mensrechtlichen Dokumenten der am China-
Connect-Markt notierten Emittenten ausschließlich 
in Chinesisch, und es ist keine englische Überset-
zung verfügbar. 

HKSCC wird die CCASS-Teilnehmer über die Kapi-
talmaßnahmen in Bezug auf China-Connect-Wert-
papiere auf dem Laufenden halten. Anleger aus 
Hongkong und dem übrigen Ausland (einschließlich 
des Fonds) müssen sich an die von den jeweiligen 
Maklern und Verwahrstellen (d. h. den CCASS-Teil-
nehmern) vorgegebenen Vereinbarungen und Fris-
ten halten. Dabei kann der Zeitraum, in dem bei ei-
nigen Arten von Kapitalmaßnahmen bei China-
Connect-Wertpapieren gehandelt werden muss, nur 
einen Geschäftstag betragen. Daher ist der Fonds 
bei einigen Kapitalmaßnahmen möglicherweise 
nicht zu einer fristgerechten Teilnahme in der Lage. 
Außerdem ist eine mehrfache Stimmrechtsvertre-
tung in China nicht möglich, sodass der Fonds für 
die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen für 
China-Connect-Wertpapiere Stimmrechtsvertreter 
ernennen muss, was für ihn unter Umständen nicht 
möglich ist. Es gibt keine Zusicherung dafür, dass 
CCASS-Teilnehmer, die an dem China-Connect-
Programm teilnehmen, Dienste für die Wahrneh-
mung von Stimmrechten oder sonstige diesbezügli-
che Dienstleistungen anbieten oder vereinbaren 
werden. 

Aufsichtsrechtliches Risiko. Das China-
Connect-Programm ist neu auf dem Markt und un-
terliegt den Verordnungen der zuständigen Auf-
sichtsbehörden sowie den Umsetzungsvorschriften 
der Börsen in der Volksrepublik China und Hong-
kong. Darüber hinaus können jeweils neue Vor-
schriften von den Aufsichtsbehörden im Zusammen-
hang mit Geschäftsaktivitäten und der grenzüber-
schreitenden rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen 
Durchsetzung von grenzüberschreitenden Handels-
abschlüssen im Rahmen des China-Connect-Pro-
gramms erlassen werden. 

Mit Anlagen in ChiNext-Wertpapieren ver-
bundene Risiken. SZSE hat einen Rahmen für einen 
mehrstufigen Kapitalmarkt eingerichtet, der das 
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Main Board (den „SZSE Main Board Market“), den 
Small and Medium Enterprise Board Markt für kleine 
und mittlere Unternehmen („SZSE SME Board Mar-
ket“) und den ChiNext-Markt („ChiNext“) umfasst. 
Der mehrstufige Kapitalmarkt ist für Unternehmen in 
verschiedenen Wachstumsstadien und mit verschie-
denen Qualitäts- und Risikoprofilen gestaltet. Der 
SZSE SME Board Market wurde im Mai 2004 einge-
richtet. Er ist auf Unternehmen in einem relativ reifen 
Entwicklungsstadium und mit stabiler Rentabilität 
ausgerichtet. ChiNext wurde im Oktober 2009 eröff-
net. Der Markt zielt vorwiegend auf innovative und 
rentable Wachstumsunternehmen ab. 

China-Connect-Wertpapiere, die am ChiNext ge-
handelt werden, können im Vergleich zu China-
Connect-Wertpapieren, die am SZSE Main Board 
Market oder dem SZSE SME Board Market gehan-
delt werden, ein abweichendes und höheres Risi-
koprofil haben. Anleger sollten insbesondere die un-
ten aufgeführten Unterschiede beachten. 

Das Ziel der ChiNext besteht darin, die Entwicklung 
von innovativen Unternehmen und anderen wach-
senden Start-up-Unternehmen zu fördern. Dement-
sprechend sind die Regeln und Vorschriften für die 
Wertpapiere am ChiNext in Bezug auf die Rentabili-
tät und das Grundkapital weniger streng als am 
SZSE Main Board Market oder am SZSE SME 
Board Market. 

Da es sich bei den am ChiNext notierten und gehan-
delten Unternehmen um aufstrebende Unterneh-
men handelt, besteht ein Risiko, dass die am Chi-
Next gehandelten Wertpapiere einer höheren Markt-
volatilität ausgesetzt sein können als die am SZSE 
Main Board Market oder am SZSE SME Board Mar-
ket gehandelten Wertpapiere. 

Am ChiNext notierte Unternehmen befinden sich ge-
wöhnlich in einem frühen Entwicklungsstadium. Sie 
sind daher weniger reif als die am SZSE Main Board 
Market oder am SZSE SME Board Market notierten 
Unternehmen, haben eine geringere Größe und 
eine kürzere Unternehmensgeschichte, und ihre 
Stabilität und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Marktrisiken kann geringer sein. Deshalb unterlie-
gen sie in dem Maße, wie sich die Unternehmens-
leistung und die Wertentwicklung ändert, größeren 
Schwankungen bei den Aktienkursen. Sie verzeich-
nen höhere Risiken und höhere Umschlagsquoten 
als Unternehmen, die am SZSE Main Board Market 
oder am SZSE SME Board Market notiert sind. 

Die am ChiNext notierten Unternehmen sind im All-
gemeinen weniger widerstandsfähig gegenüber 
Marktrisiken und können stärkere Schwankungen 
ihrer Wertentwicklung erfahren. Bei den am Chi-
Next-Markt notierten Unternehmen kann es häufiger 
als bei den am SZSE Main Board Market oder am 
SZSE SME Board Market notierten Unternehmen 
zur Aufgabe der Börsenzulassung kommen, und 

solche „Delistings“ können in Bezug auf Wertpa-
piere, die am ChiNext notiert sind und gehandelt 
werden, früher auftreten als bei den am SZSE Main 
Board Market und am SZSE SME Board Market no-
tierten und gehandelten Wertpapieren. 

Konventionelle Bewertungsmethoden lassen sich 
möglicherweise auf am ChiNext notierte Unterneh-
men aufgrund des mit den Branchen, in denen diese 
Unternehmen tätig sein können, verbundenen Risi-
kos nicht vollständig anwenden. Es gibt am ChiNext 
weniger im Umlauf befindliche Aktien und die Akti-
enkurse können anfälliger für Manipulationen sein 
und höhere Schwankungen bei Marktspekulationen 
erfahren. Aufgrund der aufstrebenden Natur des 
ChiNext und des Umstands, dass die am ChiNext 
gehandelten Aktien eine kürzere Erfolgsbilanz in Be-
zug auf ihre Rentabilität haben, können solche Ak-
tien überbewertet und solche hohen Bewertungen 
nicht nachhaltig sein. 

Chinesische Schuldverschreibungen: Der chine-
sische Interbankenanleihemarkt. Ein Portfolio 
kann unmittelbar oder mittelbar über den chinesi-
schen Interbankenanleihemarkt (China Interbank 
Bond Market) („CIBM“) in Schuldtitel anlegen. Der 
CIBM ist ein OTC-Markt außerhalb der beiden 
Hauptbörsen in China, an dem allgemein mehr als 
90 % des gesamten Handelsvolumens in Anleihen 
in China gehandelt wird. Der CIBM wird von der 
Zentralbank der Volksrepublik China (People's Bank 
of China) („PBOC“) reguliert und beaufsichtigt. Der 
Handel am CIBM unterliegt den betreffenden von 
der PBOC erlassenen Vorschriften, unter anderem 
der Bekanntmachung (2016) Nr. 3 („CIBM-Vor-
schriften“). Ein Portfolio darf unter anderem gemäß 
der von der PBOC herausgegebenen Bekanntma-
chung (2016) Nr. 3 bezüglich ausländischer instituti-
oneller Anleger („Foreign Access Regime“ (Pro-
gramm für den Zugang ausländischer Anleger)) o-
der gemäß den zwischen Festlandchina und Hong-
kong vereinbarten Interimsmaßnahmen für die Ver-
waltung des gegenseitigen Zugangs zum Anleihe-
markt (Dekret Nr. 1 [2017]) („Bond Connect“) Anla-
gen am CIBM tätigen.  

Zu den hauptsächlich am CIBM gehandelten 
Schuldtiteln gehören Staatsanleihen, Unterneh-
mensanleihen, Anleiherückkäufe (Pensionsge-
schäfte), staatliche Wohnungsbauanleihen (Bond 
Loans), Wechsel der chinesischen Zentralbank 
(PBOC) und andere Finanzschuldinstrumente. Der 
CIBM befindet sich noch in einer frühen Entwick-
lungsphase und die Marktkapitalisierung und das 
Handelsvolumen sind daher möglicherweise gerin-
ger als an den entwickelteren Märkten. Die PBOC 
ist unter anderem für den Erlass der am CIBM im 
Zusammenhang mit der Notierung, dem Handel und 
der Funktionsweise geltenden Vorschriften zustän-
dig und beaufsichtigt die Marktbetreiber des CIBM. 
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Derzeit bestehen für das Portfolio zwei Möglichkei-
ten, Anlagen über den CIBM zu tätigen: 

(1) Foreign Access Regime. Ausländische in-
stitutionelle Anleger, die direkt am CIBM 
anlegen möchten, müssen dies über eine 
Onshore-Abwicklungsstelle tun. Die Ons-
hore-Abwicklungsstelle ist für das Einrei-
chen der erforderlichen Unterlagen und das 
Eröffnen von Konten bei den zuständigen 
Behörden verantwortlich. 
Im Rahmen des Foreign Access Regime 
sind zwei Handelsmodelle möglich: (i) bila-
terale Verhandlungen; und (ii) Click-and-
Deal-Handel. Das Modell der bilateralen 
Verhandlungen wird bei allen Interbanken-
produkten angewendet und greift auf das 
China Foreign Exchange Trading System & 
National Interbank Funding Centre 
(„CFETS“) zurück, eine einheitliche Han-
delsplattform für den CIBM. Das Modell des 
One-Click-Handels wird nur für Kassa-An-
leihen (Cash Bonds) und Zinsderivate an-
gewendet. 

Um die Marktliquidität zu verbessern und 
die Effizienz zu erhöhen, wurde 2001 offizi-
ell ein Marketmaker-Mechanismus einge-
führt, bei dem eine dritte Partei bilaterale 
Notierungen für Anleihen sicherstellt. Über 
Marketmaker getätigte Abschlüsse haben 
ggf. Vorteile, wie beispielsweise geringere 
Handels- und Abwicklungskosten. Anleihe-
geschäfte müssen im bilateralen Handel 
durch unabhängige Verhandlungen und im 
Rahmen von Einzelabschlüssen für jede 
Transaktion getätigt werden. Geld- und 
Briefkurse für Anleihetransaktionen am Pri-
märmarkt (primary bonds transactions) und 
Zinssätze im Rahmen von Rückkaufge-
schäften (Pensionsgeschäfte) müssen ei-
genständig von den Parteien der Transak-
tion festgelegt werden. Beide Parteien einer 
Transaktion werden üblicherweise Anwei-
sungen für die Lieferung von Anleihen und 
Geldmitteln übersenden und für die Liefe-
rung zum vereinbarten Termin sorgen. Ab-
hängig vom jeweils am CIBM gehandelten 
Anleihetyp ist die für das Clearing und die 
Abwicklung zuständige Einrichtung entwe-
der die China Central Depository & Clearing 
Co., Ltd. („CCDC“) oder die Shanghai Clea-
ring House Co., Ltd. („SCH“).  

(2) Bond Connect. Ausländische Anleger kön-
nen seit Juli 2017 über einen Northbound-
Trading-Link im Rahmen von Bond 
Connect investieren. Bond Connect ist eine 
Initiative, die den gegenseitigen Zugang 

zum Anleihemarkt zwischen Hongkong und 
Festlandchina über CFETS, CCDC, SCH 
und Hong Kong Exchanges and Clearing 
Limited and Central Moneymarkets Unit 
(„CMU“) ermöglicht. Bond Connect unter-
steht den Behörden Festlandchinas.  

Im Rahmen von Bond Connect müssen zu-
lässige ausländische Anleger die CFETS o-
der andere von der PBOC zugelassene In-
stitutionen als Registrierungsstelle bestel-
len, um eine Registrierung bei der PBOC zu 
erhalten. Eine von der Hong Kong Mone-
tary Authority (zurzeit die CMU) anerkannte 
Offshore-Verwahrstelle muss bei der von 
der PBOC zugelassenen Onshore-Ver-
wahrstelle (zurzeit CCDC und SCH) Nomi-
nee-Sammelkonten eröffnen. Alle Anleihen, 
die von zulässigen ausländischen Anlegern 
gehandelt werden, werden im Namen der 
CMU registriert, die diese Anleihen als No-
minee-Eigentümer halten wird.  
 

Zwar legen die CIBM-Vorschriften für das Foreign 
Access Regime oder Bond Connect keine Quoten-
obergrenzen fest, es müssen jedoch relevante An-
gaben zu den Anlagen eines Portfolios bei der 
PBOC eingereicht werden sowie alle wesentlichen 
Änderungen der eingereichten Angaben; alle diese 
Einreichungen müssen von der Onshore-Abwick-
lungsstelle oder der Registrierungsstelle des Portfo-
lios vorgenommen werden. Die PBOC wird die Ons-
hore-Abwicklungsstelle und die Handelstätigkeiten 
des Fonds im Rahmen der CIBM-Vorschriften konti-
nuierlich beaufsichtigen. Die PBOC kann bei Verstö-
ßen gegen die CIBM-Vorschriften entsprechende 
behördliche Maßnahmen, wie eine Aussetzung des 
Handels oder ein erzwungenes Ausscheiden, ge-
genüber dem Fonds und/oder dem Anlageverwalter 
ergreifen.  

Risiken im Zusammenhang mit auf RMB lautenden 
Anleihen. Alle Transaktionen am CIBM müssen in 
RMB abgewickelt werden, was ggf. nicht der Basis-
währung eines Portfolios oder der von einem Antei-
linhaber gehaltenen Anteilklasse entspricht. Demzu-
folge kann ein Portfolio Risiken im Zusammenhang 
mit auf RMB lautenden Anleihen ausgesetzt sein, 
wie dem Währungsrisiko, dem Zinsrisiko und dem 
Bewertungsrisiko.  

Liquiditätsrisiko. Ein Portfolio kann dem Liquiditäts-
risiko ausgesetzt sein, da geringe Handelsvolumen 
in bestimmten Schuldverschreibungen auf dem 
CIBM dazu führen können, dass die Geld-Brief-
Spanne des Kurses einer bestimmten Schuldver-
schreibung erheblich schwankt. Die Geld-Brief-
Spanne der Kurse für Schuldtitel am CIBM kann 
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groß sein, und einem Portfolio entstehen unter Um-
ständen erhebliche Handels- und Realisierungskos-
ten oder sogar Verluste bei Verkauf dieser Anlagen.  

Aufsichtsrechtliches Risiko. Anlagen am CIBM un-
terliegen aufsichtsrechtlichen Risiken, da das CIBM-
Programm relativ neu ist und eine erst kurze Be-
triebsgeschichte hat. Da die Gesetze, Vorschriften 
und gesetzlichen Anforderungen des CIBM erst 
kürzlich erlassen wurden, ist ihre Auslegung und 
Durchsetzung mit erheblichen Unsicherheiten ver-
bunden. Außerdem bieten die Gesetze der Volksre-
publik China, die Unternehmen, Konkurs und Insol-
venz regeln, möglicherweise erheblich weniger 
Schutz für Wertpapierinhaber als dies in entwickel-
teren Ländern nach geltendem Recht vorgesehen 
ist. Diese Faktoren könnten (einzeln oder in Kombi-
nation) negative Auswirkungen für ein Portfolio ha-
ben.  

Steuerrisiken. Anlagen am CIBM unterliegen Risi-
ken, die sich aus Änderungen der bestehenden 
Steuergesetze, -vorschriften und -praktiken in der 
Volksrepublik China ergeben können. Hierzu gehö-
ren Steuerbefreiungen im Zusammenhang mit Käu-
fen über den CIBM, die das Portfolio und seine An-
teilinhaber benachteiligen können. Änderungen be-
stehender Steuergesetze, -bestimmungen, -richtli-
nien und -praktiken in der Volksrepublik China kön-
nen auch chinesische Unternehmen beeinträchtigen 
sowie auch Transaktionen in chinesischen Unter-
nehmen. Änderungen der Steuergesetze und -vor-
schriften bzw. der Steuerpolitik oder Steuerpraxis 
können unter anderem die Nachsteuergewinne der 
Unternehmen in der Volksrepublik China, in die das 
Portfolio anlegt, verringern und somit nachteilige 
Auswirkungen auf ein Portfolio und seine Anteilinha-
ber haben. Auch ist es möglich, dass die derzeitigen 
Steuergesetze, -vorschriften bzw. die aktuelle Steu-
erpolitik und -praxis in der Volksrepublik China rück-
wirkend geändert werden. 

Risiko in Verbindung mit der Beschränkung von 
Rücknahmen. Zwar sind im derzeitigen CIBM-Pro-
gramm keine Quotenbeschränkungen vorgesehen, 
die Kapitalrückführung aus der Volksrepublik China 
kann jedoch künftig Beschränkungen unterliegen, 
sofern solche Beschränkungen von der PBOC erlas-
sen werden. Künftige Beschränkungen für die Rück-
führung von Geldern aus der Volksrepublik China 
können sich auf die Fähigkeit eines Portfolios zur Er-
füllung von Rücknahmeanträgen auswirken.  

Abwicklungsrisiko. Obwohl die vornehmliche Ab-
wicklungsmethode der CCDC und der SCH für alle 
Anleihetransaktionen an der CIBM Lieferung-gegen-
Zahlung ist (also gleichzeitige Lieferung von Wert-
papier und Zahlung), können Abwicklungsrisiken 
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Zudem 

kann die Abwicklungspraxis der Lieferung gegen 
Zahlung (DVP) in der Volksrepublik China von den 
Praktiken auf entwickelten Märkten abweichen. Ins-
besondere kann diese Abwicklung mitunter nicht so-
fort erfolgen und sich um einen Zeitraum von meh-
reren Stunden verzögern. Kommt eine Gegenpartei 
ihren Verpflichtungen im Rahmen einer Transaktion 
nicht nach oder ereignet sich ein anderweitiger Feh-
ler bei der CCDC bzw. der SCH, können einem Port-
folio Verluste entstehen.  

Risiko im Zusammenhang mit Onshore-Stellen. Da 
alle Einreichungen von Dokumenten, Registrierun-
gen und Kontoeröffnungen im Rahmen des Foreign 
Access Regime von einer Onshore-Abwicklungs-
stelle, einer Offshore-Verwahrstelle, einer Offshore-
Registrierstelle oder anderen Dritten vorgenommen 
werden müssen, kann ein Portfolio dem Risiko der 
Nichterfüllung, des Versäumnisses oder Fehlern 
seitens dieser Beteiligten bei der Erfüllung bestimm-
ter Anforderungen im Rahmen der CIBM-Vorschrif-
ten ausgesetzt sein. 

Konzentrationsrisiko. Bestimmte Portfolios legen 
möglicherweise in eine begrenzte Anzahl von Emit-
tenten, Branchen oder Branchenzweigen oder Län-
dern an und können daher eine höhere Volatilität 
aufweisen als ein Portfolio, das in ein größeres oder 
vielfältigeres Spektrum von Wertpapieren anlegt. 
Eine solche Konzentration könnte für Anleger Ver-
luste bedeuten, die ungleich stärker als der allge-
meine Markttrend ausfallen, wenn sich in den Wert-
papieren, in denen das Portfolio angelegt ist, eine 
ungleich schlechtere Preisentwicklung vollzieht. 
Markt- oder Wirtschaftsfaktoren, die Emittenten, 
Branchen oder Branchenzweige beeinflussen, in de-
nen das Portfolios konzentrierte Anlagen hält, könn-
ten sich wesentlich auf den Wert der Anlagen des 
Portfolios auswirken. 

Allokationsrisiko. Hierbei handelt es sich um das 
Risiko, dass die Aufteilung der Anlagen, z. B. zwi-
schen Eigenkapital- und Fremdkapitalinstrumenten 
oder zwischen wachstums- und wertorientierten Un-
ternehmen unter Umständen eine nachhaltigere 
Wirkung auf den Nettoinventarwert des Portfolios 
hat, wenn eine dieser Anlagestrategien im Vergleich 
zu der anderen Anlagestrategie eine schlechtere 
Wertentwicklung aufweist. Die Transaktionskosten 
bei einer Umschichtung des Portfolios können im 
Lauf der Zeit ebenfalls beträchtlich sein. 

Portfolioumschlag. Bei aktiver Verwaltung eines 
Portfolios kann seine Umschlagrate in manchen Fäl-
len als Reaktion auf die Marktbedingungen über 100 
% betragen. Eine höhere Umschlagrate des Portfo-
lios erhöht die Maklerkosten und andere Aufwen-
dungen, die von dem Portfolio und seinen Anteilin-
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habern getragen werden müssen. Ein hoher Portfo-
lioumschlag kann außerdem zur Realisierung er-
heblicher kurzfristiger Veräußerungsgewinne füh-
ren, die bei Ausschüttung an die Anteilinhaber steu-
erpflichtig sind.  

Darüber hinaus kann bei einem Portfolio auch durch 
das Verhalten der Anleger in einem bestimmten 
Land, in dem das Portfolio zum Kauf verfügbar ist, 
eine verhältnismäßig höhere Umschlagrate entste-
hen. Ein solches Verhalten kann sich negativ auf die 
Performance des Portfolios und die Interessen der 
langfristigen Anleger auswirken. Volatilität, die auf 
exzessive Kauf-, Rücknahme- und Umtauschtrans-
aktionen in Anteilen, insbesondere in hohen US-Dol-
larbeträgen, zurückzuführen ist, schadet möglicher-
weise einem effizienten Portfoliomanagement. Es 
wird insbesondere schwierig für ein Portfolio, lang-
fristige Anlagestrategien umzusetzen, wenn es den 
Anteil an Vermögenswerten, der in liquiden Mitteln 
zur Erfüllung von Rücknahmeanträgen der Anteilin-
haber zurückgehalten werden muss, nicht einschät-
zen kann. Exzessive Kauf-, Rücknahme- oder Um-
tauschtransaktionen in Anteilen können außerdem 
dazu führen, dass ein Portfolio nachteilige umfang-
reiche Barpositionen aufrechterhalten muss, um 
kurzfristige Handelstransaktionen bedienen zu kön-
nen. Darüber hinaus ist ein Portfolio durch solche 
umfangreichen Kauf-, Rücknahme- und Um-
tauschtransaktionen in Anteilen unter Umständen 
gezwungen, Wertpapiere zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt zu veräußern, um Barmittel für kurzfristige 
Handelstransaktionen verfügbar zu machen. Auch 
können dem Portfolio zusätzliche Kosten entstehen, 
wenn ein oder mehrere Anteilinhaber umfangreiche 
Kauf-, Rücknahme- oder Umtauschtransaktionen 
vornehmen. Zum Beispiel könnte das Portfolio zum 
Verkauf von Anlagen gezwungen sein und dadurch 
höhere Maklerprovisionen und steuerliche Aufwen-
dungen zu tragen haben, ohne dass ihm daraus aus 
Anlagesicht ein Vorteil erwächst. Außerdem erhö-
hen sich unter Umständen auch die administrativen 
Kosten eines Portfolios, infolge von mit kurzfristigen 
Handelspraktiken etwaig einhergehenden Schwan-
kungen im Vermögen und erhöhter Anlagevolatilität. 

Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. 
Ein Portfolio kann in Wertpapiere von Unternehmen 
anlegen, die eine vergleichsweise geringe Marktka-
pitalisierung aufweisen. Wertpapiere dieser kleine-
ren Unternehmen unterliegen unter Umständen ab-
rupteren oder unvorhergesehenen Schwankungen, 
die bei Wertpapieren größerer und etablierterer Un-
ternehmen nicht auftreten, da das Handelsvolumen 
dieser Wertpapiere in der Regel eher niedrig ist und 
die Unternehmen einem größeren Geschäftsrisiko 
unterliegen. Außerdem kann sich die Volatilität be-
stimmter Schwellenmärkte durch die Aktivitäten ei-
niger weniger großer Anleger erhöhen. Zum Beispiel 

wirkt sich ein bedeutender Zu- oder Abfluss von Mit-
teln offener Investmentfonds an diesen Märkten un-
ter Umständen erheblich auf die lokalen Aktien-
kurse, und damit auf die Anteilpreise eines Portfolios 
aus.  

Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstru-
menten 

Derivate. Ein Portfolio kann Derivate einsetzen, 
d. h. Finanzkontrakte, deren Wert vom Wert eines 
zu Grunde liegenden Vermögensgegenstandes, Re-
ferenzzinssatz oder Index abhängt oder daraus ab-
leitet ist. Der Anlageverwalter wird Derivate zu ge-
gebener Zeit im Rahmen von Strategien zur Redu-
zierung sonstiger Risiken einsetzen. Die Portfolios 
können jedoch Derivate grundsätzlich auch als Di-
rektanlagen zur Erzielung von Erträgen und einer 
Erhöhung der Rendite sowie für eine breitere Streu-
ung der Anlagen einsetzen. Neben Risiken wie dem 
Kreditrisiko des Kontrahenten ist die Preisfestlegung 
und Bewertung bei Derivaten schwierig und es be-
steht die Gefahr, dass Wertänderungen des Deri-
vats nicht perfekt mit dem jeweils zu Grunde liegen-
den Vermögenswert, Zinssatz oder Index korreliert.  

Obwohl der umsichtige Einsatz von Derivaten durch 
erfahrene Anlageberater, zu denen der Anlagever-
walter gehört, vorteilhaft sein kann, sind Derivate 
auch mit Risiken verbunden, die anders und in man-
chen Fällen sogar höher sind als die Risiken, die 
sich bei konservativeren Anlageformen darstellen. 
Nachstehend werden die wichtigsten Risikofaktoren 
und Fragestellungen im Hinblick auf die Verwen-
dung von Derivaten erörtert, die der Anleger verste-
hen sollte, ehe er Anlagen in ein Portfolio tätigt. 

 Marktrisiko. Das allgemeine Risiko, welches für 
alle Anlagen zutrifft, dass der Wert einer be-
stimmten Anlage sich in einer für das Portfolio 
nachteiligen Weise verändert. 

 Managementrisiko. Derivate sind hochspeziali-
sierte Instrumente, die andere Anlagemethoden 
und Risikoanalysen verlangen als Aktien und 
Anleihen. Der erfolgreiche Einsatz von Deriva-
ten setzt besondere Fähigkeiten und Erfahrung 
des Anlageverwalters voraus und hängt norma-
lerweise davon ab, ob der Anlageverwalter im 
Stande ist, Bewegungen der Preise, Zinsen und 
Wechselkurse richtig vorherzusagen. Sollten 
sich die Preise, Zinsen und Wechselkurse in un-
vorhergesehener Weise entwickeln, so ist es 
denkbar, dass ein Portfolio unter Umständen 
die erwarteten Vorteile aus den Transaktionen 
nicht erzielen kann, oder Verluste verbucht wer-
den müssen, und es sich dadurch in einer 
schlechteren Position befindet als ohne den 
Einsatz dieser Strategien. Der Einsatz von De-
rivaten setzt das Verständnis nicht nur der zu 
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Grunde liegenden Instrumente, sondern auch 
der Derivate selbst voraus und dies ohne den 
Vorteil, die Ertragsleistung der Derivate unter al-
len möglichen Marktbedingungen verfolgen zu 
können. Insbesondere setzen der Einsatz und 
die Komplexität von Derivaten angemessene 
Kontrollmöglichkeiten voraus, um die eingegan-
genen Transaktionen überwachen zu können, 
sowie die Fähigkeit, das zusätzliche Risiko, das 
ein Derivat für ein Portfolio darstellt, richtig ein-
zuschätzen, und die Fähigkeit, bezüglich der 
Entwicklung der Preise, Zinsen und Wechsel-
kurse korrekte Prognosen zu stellen. 

 Kreditrisiko. Das Risiko, dass einem Portfolio 
ein Verlust entsteht, weil die andere an dem De-
rivat beteiligte Partei (gewöhnlich als „Gegen-
partei“ bezeichnet), die Bedingungen des Deri-
vatkontrakts nicht erfüllt. Bei börsengehandel-
ten Derivaten ist das Kreditrisiko in der Regel 
geringer als bei privat gehandelten Derivaten, 
da die Clearingstelle, die Emittent oder Gegen-
partei jedes börsengehandelten Derivats ist, 
eine Leistungsgarantie stellt. Diese Garantie 
wird durch das taggleiche Zahlungssystem 
(d. h. Einschussverpflichtungen) gestützt, wel-
ches die Clearingstelle einsetzt, um das Kre-
ditrisiko insgesamt zu reduzieren. Für privat ge-
handelte Derivate gibt es keine entsprechende 
Garantie einer Clearingstelle. Deshalb wird der 
Anlageverwalter bei einem privat gehandelten 
Derivat zur Einschätzung des möglichen Kre-
ditrisikos die Kreditwürdigkeit einer jeden Ge-
genpartei berücksichtigen. 

 Liquiditätsrisiko. Das Liquiditätsrisiko ist gege-
ben, wenn ein bestimmtes Instrument nur 
schwer zu erwerben oder zu verkaufen ist. Falls 
eine Derivattransaktion besonders umfänglich 
oder der betreffende Markt nicht liquide ist (was 
bei vielen privat gehandelten Derivaten der Fall 
ist), kann es unter Umständen nicht möglich 
sein, eine Transaktion abzuschließen oder eine 
Position zu einem günstigen Preis zu liquidie-
ren. 

 Hebelrisiko. Da Optionsscheine, Optionen und 
viele Derivate (soweit sie zum Einsatz kommen) 
eine Hebelkomponente haben, können nachtei-
lige Veränderungen des Wertes oder des Ni-
veaus des zugrunde liegenden Vermögenswer-
tes, Kurses oder Indexes zu einem Verlust füh-
ren, der wesentlich höher ist als der in den Op-
tionsschein, die Option oder das Derivat als sol-
che angelegte Betrag. Bei Swap-Transaktionen 
ist das Verlustrisiko im Allgemeinen mit dem fik-
tiven Kapitalbetrag verbunden, selbst wenn die 
Parteien keine ursprüngliche Anlage getätigt 
haben. Bestimmte Derivate bergen das Poten-
zial von Verlusten in uneingeschränkter Höhe in 

sich, und zwar unabhängig von dem ursprüng-
lich angelegten Betrag. 

 Sonstige Risiken. Sonstige Risiken im Zusam-
menhang mit Derivaten sind das Risiko der feh-
lerhaften Preisstellung oder unrichtigen Bewer-
tung von Derivaten und der Unfähigkeit der De-
rivate, perfekt mit den zugrunde liegenden Ver-
mögenswerten, Kursen und Indizes zu korrelie-
ren. Viele Derivate, insbesondere privat gehan-
delte, sind komplex, und die Bewertung ist oft 
subjektiv. Unzutreffende Bewertungen können 
zu erhöhten Barzahlungsverpflichtungen an die 
Gegenpartei führen bzw. zu einem Wertverlust 
für das betreffende Portfolio. Derivate korrelie-
ren nicht immer vollständig oder auch nur größ-
tenteils mit dem Wert der zu Grunde liegenden 
Vermögenswerte, Zinssätze oder Indizes oder 
spiegeln deren Entwicklung wider, welchem 
Zweck sie eigentlich dienen sollten. Deshalb ist 
der Einsatz von Derivaten für das Portfolio nicht 
immer ein wirksames Mittel zur Erreichung sei-
nes Anlageziels und könnte diesem sogar ent-
gegenwirken. 

Adressenausfallrisiko bei OTC-Derivaten. Zu-
sätzlich zu den vorstehend erläuterten allgemeinen 
Risiken im Zusammenhang mit Derivaten können 
mit Transaktionen an OTC-Derivatemärkten die fol-
genden besonderen Risiken verbunden sein. 

 Keine Regulierung; Adressenausfallrisiko. 
Im Allgemeinen unterliegen Transaktionen 
an OTC-Märkten (wo Währungen, Termin-
geschäfte, Kassageschäfte und Options-
kontrakte, Kreditausfallversicherungen 
(Credit Default Swaps), Total Return Swaps 
und bestimmte Optionen auf Währungen 
grundsätzlich gehandelt werden) einer ge-
ringeren staatlichen Überwachung und Auf-
sicht als Transaktionen, die an geregelten 
Börsen abgeschlossen werden. Zudem ste-
hen viele der Schutzmechanismen, in de-
ren Genuss Teilnehmer einiger geregelter 
Börsen kommen, wie beispielsweise die Er-
füllungsgarantie einer Börsen-Clearing-
stelle, bei OTC-Transaktionen möglicher-
weise nicht zur Verfügung. Daher unterliegt 
jedes Portfolio, das OTC-Transaktionen tä-
tigt, dem Risiko, dass seine direkte Gegen-
partei ihre Verpflichtungen aus den Trans-
aktionen nicht erfüllt und das Portfolio Ver-
luste erleidet. Ein Portfolio wird nur Trans-
aktionen mit Gegenparteien eingehen, die 
als kreditwürdig angesehen werden, und 
kann das im Zusammenhang mit solchen 
Transaktionen entstehende Risiko durch 
den Erhalt von Letters of Credit oder Sicher-
heiten von bestimmten Gegenparteien min-
dern. Ungeachtet der Maßnahmen, die der 
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Fonds möglicherweise zur Minderung des 
Adressenausfallrisikos bestrebt ist umzu-
setzen, kann nicht zugesichert werden, 
dass eine Gegenpartei nicht ausfallen wird 
oder der Fonds nicht infolgedessen Ver-
luste erleiden wird. 

 Liquidität; Erfüllungszwang. Die Gegenpar-
teien, mit denen der Fonds Transaktionen 
eingeht, könnten jeweils das Market-Ma-
king oder die Kursstellung für bestimmte In-
strumente einstellen. In diesen Fällen 
könnte es dem Fonds nicht möglich sein, 
die gewünschten Währungstransaktionen, 
Credit Default Swaps oder Total Return 
Swaps einzugehen oder Glattstellungen of-
fener Positionen vorzunehmen, was sich 
nachteilig auf seine Performance auswirken 
könnte. Darüber hinaus hat der Anlagever-
walter bei Termingeschäften, Kassage-
schäften und Optionskontrakten auf Wäh-
rungen im Gegensatz zu börsennotierten 
Instrumenten nicht die Möglichkeit, die Ver-
pflichtungen des Fonds durch eine gleich-
wertige, aber gegenläufige Transaktion 
auszugleichen. Aus diesem Grund könnte 
der Fonds, wenn er Termingeschäfte, Kas-
sageschäfte und Optionskontrakte ab-
schließt, gezwungen sein, seine Verpflich-
tungen daraus zu erfüllen, und muss hierzu 
auch in der Lage sein. 

 Erfordernis von Handelsbeziehungen zu 
Gegenparteien. Wie vorstehend ausge-
führt, gehen die Teilnehmer am OTC-Markt 
üblicherweise nur mit solchen Gegenpar-
teien Transaktionen ein, die sie für ausrei-
chend kreditwürdig erachten, es sei denn, 
die Gegenpartei leistet Einschusszahlun-
gen bzw. stellt Sicherheiten oder Letters of 
Credit oder ergreift sonstige Maßnahmen 
zur Verbesserung der Kreditqualität. Ob-
gleich der Fonds und der Anlageverwalter 
davon ausgehen, dass es dem Fonds gelin-
gen wird, mehrere Geschäftsbeziehungen 
zu Gegenparteien aufzubauen, die es dem 
Fonds ermöglichen, Transaktionen am 
OTC-Markt und anderen Märkten mit Ge-
genparteien einzugehen (darunter an den 
Märkten für Credit Default Swaps, Total Re-
turn Swaps und anderen Swapmärkten), 
kann nicht zugesichert werden, dass dies 
tatsächlich der Fall sein wird. Sollte der 
Fonds nicht in der Lage sein, solche Bezie-
hungen aufzubauen oder aufrechtzuerhal-
ten, hätte dies eine potenzielle Erhöhung 
des Adressenausfallrisikos des Fonds und 
eine Einschränkung seiner Geschäftstätig-
keit zur Folge und könnte den Fonds dazu 

zwingen, Anlagetätigkeiten einzustellen o-
der einen großen Teil dieser Tätigkeiten 
über Futuresmärkte abzuwickeln. Darüber 
hinaus werden die Gegenparteien, mit de-
nen der Fonds entsprechende Geschäfts-
beziehungen aufzubauen beabsichtigt, 
nicht verpflichtet sein, die dem Fonds ge-
genüber ausgereichten Kreditlinien auf-
rechtzuerhalten und könnten diese nach ih-
rem Ermessen verringern oder kündigen. 

Risiken im Zusammenhang mit Waren/Rohstof-
fen. Anlagen in Waren-/Rohstoff-bezogene Derivate 
können bei einem Portfolio zu höherer Volatilität füh-
ren, als dies bei Anlagen in traditionelle Wertpapiere 
der Fall ist. Der Wert von Waren-/Rohstoff-bezoge-
nen Derivaten wird unter Umständen von Änderun-
gen der Gesamtmarktentwicklung, der Volatilität der 
Waren-/Rohstoff-Indizes, etwaigen Zinsänderungen 
oder Faktoren, die bestimmte Branchen oder Wa-
ren/Rohstoffe betreffen (wie Trockenheit, Über-
schwemmungen, Wetter, Nutztierseuchen, Embar-
gos, Zölle und internationale wirtschaftliche, politi-
sche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen), beein-
flusst. 

Strukturierte Instrumente. Strukturierte Instru-
mente sind potenziell volatiler und mit einem höhe-
ren Marktrisiko verbunden als traditionelle Schuldin-
strumente. In Abhängigkeit von der Struktur des je-
weiligen strukturierten Instruments können Ände-
rungen in der Benchmark durch die Bedingungen 
des strukturierten Instruments um ein Vielfaches 
verstärkt werden und sich in weit höherem und we-
sentlicherem Maße auf den Wert des strukturierten 
Instruments auswirken. Auch erfolgen Bewegungen 
der Kurse der strukturierten Instrumente und der 
Benchmark oder der zugrunde liegenden Vermö-
genswerte möglicherweise nicht gleichgerichtet o-
der nicht zeitgleich. Strukturierte Instrumente sind 
unter Umständen weniger liquide und ihr Kurs ist 
möglicherweise schwieriger zu bestimmen, als dies 
bei weniger komplexen Instrumenten oder traditio-
nelleren Schuldtiteln der Fall ist. Das Risiko dieser 
Anlagen kann erheblich sein und möglicherweise 
das gesamte Kapital betreffen.  

MBS- und ABS-Anleihen. Anlagen in mit Hypothe-
kenwerten unterlegte Wertpapiere („MBS-Anleihen“) 
und in durch Vermögenswerte besicherte Wertpa-
piere („ABS-Anleihen“) unterliegen bestimmten zu-
sätzlichen Risiken. Schwankungen der Zinssätze 
können sich besonders stark auf den Wert dieser 
Wertpapiere auswirken. Zu den Risiken zählen das 
Verlängerungsrisiko (auch als "Extension Risk" be-
zeichnet), d. h. das Risiko, dass der Emittent die Til-
gungszahlungen verspätet vornimmt, und das Ri-
siko der vorzeitigen Rückzahlung (auch als "Prepay-
ment Risk" bezeichnet), d. h. das Risiko, dass in Zei-
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ten fallender Zinsen der Emittent die Tilgungszah-
lung früher als erwartet leisten kann, woraus sich für 
das Portfolio eine niedrigere Rendite bei der Wieder-
anlage der Tilgungsbeträge ergeben kann. Für 
MBS-Anleihen, die von nicht-[US-amerikanischen] 
staatlichen Stellen begeben werden, und für ABS-
Anleihen können weitere Risiken gelten, u. a. hö-
here Ausfallquoten bei den Hypotheken oder Ver-
mögenswerten, durch die die Wertpapiere besichert 
sind, oder Risiken im Zusammenhang mit der Art 
dieser Hypotheken oder Vermögenswerte und der 
diesbezüglichen Schuldendienstverwaltung. 

Risiken bei Aktienwerten 

Aktienbezogene Risiken. Der Wert zu Grunde lie-
gender Aktienanlagen eines Portfolios kann zum 
Teil erheblichen Schwankungen unterliegen, die in-
folge von Handelsaktivitäten und Erträgen einzelner 
Unternehmen entstehen oder auf allgemeine Markt- 
und Wirtschaftsbedingungen und Änderungen der 
Wechselkurse zurückzuführen sind. Der Wert einer 
Anlage des Portfolios kann über längere oder kür-
zere Zeiträume sinken. 

Anlagen in Börsengänge (IPOs) (bzw. in die neu 
ausgegebenen Wertpapiere unmittelbar nach dem 
Börsengang) sind unter Umständen aufgrund ver-
schiedener Faktoren mit höheren Risiken verbun-
den als Anlagen in Zweitplatzierungen oder Käufe 
am Sekundärmarkt; zu diesen Faktoren gehören 
insbesondere die beschränkte Zahl der für den Han-
del verfügbaren Aktien, Handel mit Anlagewerten, 
die noch nicht ihren vollen Wert erreicht haben, 
mangelnde Erfahrung des Emittenten mit Anlegern 
und eine sehr eingeschränkte Betriebsgeschichte 
des Emittenten. Zudem sind einige Unternehmen 
beim Börsengang in relativ neuen Branchen oder 
Geschäftssparten tätig, die sich unter Umständen 
den Anlegern nicht ohne Weiteres erschließen. Ei-
nige dieser Unternehmen können unterkapitalisiert 
sein oder als noch im Entwicklungsstadium befind-
lich angesehen werden, ohne Einkünfte oder be-
triebliche Erträge und ohne Aussicht, diese Ein-
künfte oder Erträge kurzfristig erzielen zu können. 
Diese Faktoren können zu erheblichen Kursvolatili-
täten für diese Wertpapiere führen und somit auch 
zu Wertschwankungen der Fondsanteile. 

Risiken im Zusammenhang mit REITs. Mit Anla-
gen in REITs sind, neben den im Allgemeinen mit 
Anlagen im Immobiliensektor einhergehenden Risi-
ken, besondere Risiken verbunden. Aktien-REITs 
können durch Wertänderungen des zugrunde lie-
genden Grundbesitzes, der sich im Eigentum der 
REITs befindet, beeinflusst werden, während Hypo-
theken-REITs von der Qualität der gewährten Kre-
dite abhängig sind. REITs sind abhängig von der Ex-
pertise des Managements, nicht gestreut und in er-

heblichem Maße abhängig vom Cashflow und unter-
liegen dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit von Kre-
ditnehmern und der Selbstliquidation. REITs sind 
auch dem Risiko ausgesetzt, dass sie nicht die Be-
dingungen für einen steuerfreien Durchlauf (pass 
through) von Erträgen gemäß dem US Internal Re-
venue Code erfüllen bzw. ihren Status der Befreiung 
von den Registrierungsvorschriften nach dem US-
amerikanischen Gesetz über Investmentgesell-
schaften (Investment Company Act) nicht aufrecht-
erhalten können. 

REITs, insbesondere Hypotheken-REITs, unterlie-
gen außerdem Zinsrisiken. Bei fallenden Zinsen 
wird der Wert von REIT-Anlagen in festverzinsliche 
Schuldtitel in der Regel steigen. Umgekehrt wird der 
Wert von REIT-Anlagen in festverzinsliche Schuldti-
tel in der Regel bei steigenden Zinsen fallen. Da die 
Zinsen bei variabel verzinslichen Hypothekendarle-
hen in bestimmten Zeitabständen neu festgelegt 
werden, werden sich die Renditen der Beteiligungen 
eines REIT an diesen Darlehen allmählich an die 
Änderungen der Marktzinsen anpassen, so dass der 
Wert dieser Anlagen normalerweise bei Zinsfluktua-
tionen in weniger drastischem Ausmaß schwankt, 
als dies bei Anlagen in festverzinsliche Schuldtitel 
der Fall wäre.  

Anlagen in REITs sind mit Risiken verbunden, die 
mit denen bei Anlagen in Gesellschaften mit gerin-
ger Börsenkapitalisierung vergleichbar sind. REITs 
verfügen u.U. nur über geringe finanzielle Ressour-
cen, ihr Handel findet weniger häufig und in geringe-
rem Umfang statt und kann abrupten oder unbere-
chenbaren Kursbewegungen in stärkerem Maße 
ausgesetzt sein als dies bei Wertpapieren größerer 
Gesellschaften der Fall ist. In der Vergangenheit wa-
ren Aktien mit geringer Marktkapitalisierung, wie 
REITs, erheblich volatiler als Aktien mit größerer 
Marktkapitalisierung, die im S&P Index of 500 Com-
mon Stocks enthalten sind. 

Risiken bei Schuldtiteln 

Festverzinsliche Wertpapiere – Allgemein. Der 
Nettoinventarwert eines Portfolios, das in festver-
zinsliche Wertpapiere anlegt, unterliegt Änderungen 
infolge von Schwankungen bei Zinssätzen und 
Wechselkursen und Änderungen der Bonität der 
Emittenten. Einige Portfolios legen in hochverzinsli-
che Rentenwerte an, bei denen das Risiko von Wert-
minderungen und Kapitalverlusten zum Teil unver-
meidbar ist. Darüber hinaus unterliegen festverzins-
liche Wertpapiere mit mittlerem oder niedrigem Ra-
ting bzw. Wertpapiere ohne Rating mit vergleichba-
rer Qualität größeren Schwankungen in der Rendite 
und dem Marktwert als dies bei festverzinslichen 
Wertpapieren mit höherem Rating der Fall ist. 
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Festverzinsliche Wertpapiere und Kupon. 
Der Wert der Anteile eines Portfolios wird in Abhän-
gigkeit vom Wert seiner Anlagen schwanken. Der 
Wert der Anlagen des Portfolios in festverzinsliche 
Wertpapiere ändert sich mit Schwankungen des all-
gemeinen Zinsniveaus. In Zeiten fallender Zinsen 
wird der Wert festverzinslicher Wertpapiere grund-
sätzlich steigen; allerdings ist es ebenfalls möglich, 
dass, wenn fallende Zinssätze als Vorboten einer 
Rezession angesehen werden, die Werte der Wert-
papiere des Portfolios mit den Zinssätzen fallen. 
Demgegenüber wird der Wert festverzinslicher 
Wertpapiere grundsätzlich fallen, wenn die Zinss-
ätze steigen. Änderungen der Zinssätze haben ei-
nen größeren Einfluss auf festverzinsliche Wertpa-
piere mit längeren Laufzeiten und Durationen als auf 
festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzei-
ten und Durationen. 

Festverzinsliche Wertpapiere und vorzeitige 
Rückzahlung. Bei vielen festverzinslichen Wertpa-
pieren, insbesondere Wertpapiere mit hohem Zins-
satz, gestatten die Bedingungen dem Emittenten 
eine vorzeitige Rückzahlung dieser Wertpapiere. 
Die Emittenten nehmen diese Möglichkeit in der Re-
gel bei sinkenden Zinssätzen in Anspruch. Entspre-
chend werden die Inhaber von Wertpapieren, die 
gekündigt oder vorzeitig zurückgezahlt werden, 
möglicherweise nicht in vollem Umfang von einem 
Wertzuwachs profitieren, den Inhaber anderer fest-
verzinslicher Wertpapiere bei sinkenden Zinssätzen 
verzeichnen. Des Weiteren legt das Portfolio in ei-
nem solchen Fall die Erlöse aus der Rückzahlung zu 
den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Zinssätzen 
wieder an, die niedriger ausfallen als die Rendite 
des zurückgezahlten Wertpapiers. Vorzeitige Rück-
zahlungen können bei Wertpapieren, die mit einem 
Aufschlag erworben wurden, zu Verlusten führen; 
nicht planmäßige vorzeitige Zahlungen, die zum 
Nennwert erfolgen, führen bei dem Portfolio zu ei-
nem Verlust in Höhe des nicht getilgten Aufschlags. 

Ratingagenturen. Künftige Maßnahmen 
durch Ratingagenturen können sich negativ auf den 
Marktwert oder die Liquidität festverzinslicher Wert-
papiere auswirken; eine Ratingagentur kann jeder-
zeit und ohne ihre veröffentlichten Ratingkriterien 
und -methoden zu ändern, ein Rating, das sie einer 
Klasse eines Wertpapiers zugewiesen hat, herab-
setzen oder entziehen. Eine solche Ratingänderung 
oder ein solcher Rating-Entzug aufgrund eines sol-
chen Versäumnisses könnte sich negativ auf die Li-
quidität und den Wert des festverzinslichen Wertpa-
piers auswirken. 

Nachrangige Schuldtitel. Nachrangige 
Schuldtitel sind Schuldtitel, die innerhalb der Kapi-
talstruktur einen niedrigeren Rang haben als andere 
Schuldtitel. Nachrangige Schuldtitel haben typi-
scherweise ein niedrigeres Rating und bieten daher 
eine höhere Rendite als vorrangige Schuldtitel. 
Nachrangige Schuldtitel sind besonders risikosensi-
tive Anlagen, weil Anleger dieser Schuldtitel erst 
nach vollständiger Befriedigung oder Zahlung aller 
Ansprüche der vorrangigen Gläubiger einen An-
spruch aus dem Vermögen des Emittenten haben. 
Anleger nachrangiger Schuldtitel können nicht von 
potenziellen Kursgewinnen profitieren wie Aktienin-
haber. Anleger sollten bedenken, dass, soweit die 
Anlagen eines Portfolios Anleihen und/oder andere 
Schuldtitel umfassen, die zu den nachrangigen Ver-
bindlichkeiten gehören, die Ansprüche des Portfo-
lios denen der Gläubiger vorrangiger Verbindlichkei-
ten und Inhaber von Wertpapieren mit einem höhe-
ren Rang innerhalb der Kapitalstruktur des Emitten-
ten im Rang nachgehen. Entsprechend besteht das 
Risiko, dass erst dann Zahlungen in Bezug auf 
nachrangige Verpflichtungen an ein Portfolio geleis-
tet werden, wenn die Ansprüche der Gläubiger vor-
rangiger Schuldtitel und Inhaber von höherrangigen 
Wertpapieren innerhalb der Kapitalstruktur des 
Emittenten in voller Höhe befriedigt oder bezahlt 
wurden.  
 

Bedingte Wandelanleihen (sog. CoCo-
Bonds). CoCo-Bonds sind eine Form von bedingten 
hybriden Wertpapieren, die vornehmlich von globa-
len Finanzinstituten als eine effiziente Form der Ka-
pitalbeschaffung begeben werden. CoCo-Bonds 
können als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 
1) in Form unbefristeter Instrumente mit diskretionä-
rem Kupon („AT1-CoCos”) oder als Tier-2-Instru-
ment mit angegebener Laufzeit und festem Kupon 
(„T2-CoCos“) begeben werden. CoCo-Bonds sind 
gewöhnlich nachrangige Schuldtitel und verhalten 
sich unter normalen Umständen wie Schuldver-
schreibungen; bei Eintritt eines bestimmten Trigger-
Ereignisses erfolgt entweder (i) eine Wandlung in 
Aktienwerte und/oder (ii) eine Abschreibung (voll-
ständig oder teilweise).  
 
CoCo-Bonds unterliegen bestimmten mit Anleihen 
und Aktienwerten verbundenen Risiken; es beste-
hen jedoch darüber hinaus zusätzliche Risiken im 
Zusammenhang mit ihren Merkmalen, Strukturen 
und individuellen Bedingungen, einschließlich der 
Folgenden: 
 

 Risiko der Konzentration im Finanzsektor. 
CoCo-Bonds werden hauptsächlich von 
globalen Finanzinstituten, insbesondere 
von Banken, begeben, die der Beaufsichti-
gung einer Vielzahl von nationalen und po-
tenziell supranationalen regulatorischen 
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Organen unterliegen. Diese globalen Fi-
nanzinstitute werden möglicherweise nega-
tiv durch Marktereignisse beeinflusst und 
könnten gezwungen sein, sich Restruktu-
rierungen, Verschmelzungen mit anderen 
Finanzinstituten, der vollständigen oder teil-
weisen Verstaatlichung oder staatlichen 
Eingriffen zu unterwerfen, oder insolvent 
werden. Jedes dieser Ereignisse kann die 
von solchen Finanzinstituten begebenen 
Wertpapiere beeinflussen, insbesondere 
CoCo-Bonds, und zu Störungen oder dem 
vollständigen Ausfall von Zahlungen an An-
leger, zur Wandlung von Schuldtiteln und/o-
der einem Kapitalverlust führen.  

 

 Risko einer Umkehrung der Kapitalstruktur. 
CoCo-Bonds sind innerhalb der Kapital-
struktur eines Emittenten normalerweise 
nachrangig zu traditionellen Wandelanlei-
hen. In bestimmten Konstellationen ist es 
möglich, dass Anleger in CoCo-Bonds Ver-
luste erleiden, bevor den Aktieninhabern 
des betreffenden Emittenten Verluste ent-
stehen oder auch ohne dass diesen Aktien-
inhabern überhaupt Verluste entstehen.  

 

 Wandelrisiko. Während die Wandlung tradi-
tioneller Wandelanleihen nach Wahl des 
Anlegers erfolgt und im Allgemeinen zu ei-
nem Zeitpunkt vorgenommen wird, in dem 
der Aktienkurs des Emittenten höher ist als 
der Ausübungspreis, erfolgt die Wandlung 
von CoCo-Bonds nicht nach Wahl des An-
legers; zudem werden CoCo-Bonds ten-
denziell zu einem Zeitpunkt gewandelt, 
wenn der Emittent in einer Krise steckt. Au-
ßerdem liegt die Wandlung bei CoCo-
Bonds, im Gegensatz zu traditionellen 
Wandelanleihen, bei denen die Wandlung 
nach Wahl des Anlegers erfolgt, möglicher-
weise im Ermessen der Aufsichtsbehörden 
oder sie erfolgt zwingend bei Eintritt eines 
anderen Trigger-Ereignisses. CoCo-Bonds 
können einen abrupten Wertverlust erlei-
den, wenn ein vorab festgelegtes Trigger-
Level über- oder unterschritten wird. Eine 
Wandlung bei Eintritt eines solchen Trigger-
Ereignisses kann erfolgen, wenn der Akti-
enkurs der Aktienwerte des Emittenten un-
ter dem zum Zeitpunkt der Ausgabe oder 
des Kaufs des CoCo-Bonds bestehenden 
Kurs liegt. Bei Wandlung in Aktienwerte des 
Emittenten ist der Anlageverwalter unter 
Umständen verpflichtet, diese Aktienwerte 
insgesamt oder in Teilen zu verkaufen, um 
die Einhaltung der Anlagepolitik des Portfo-
lios, für das diese Aktienwerte gehalten 
werden, sicherzustellen.  

 

 Risiko im Zusammenhang mit Trigger-Er-
eignissen. CoCo-Bonds können bei Eintritt 
eines Trigger-Ereignisses gewandelt wer-
den. Trigger-Ereignisse, die eine Wandlung 
auslösen, werden im Prospekt oder ande-
ren Angebotsdokumenten im Zusammen-
hang mit jeder Emission von CoCo-Bonds 
offen gelegt. Trigger-Ereignisse können un-
ter anderem mechanisch bzw. unwillkürlich 
sein (z. B. basierend auf den regulatori-
schen Kapitalquoten des Emittenten) oder 
der Ermessensentscheidung einer Auf-
sichtsbehörde unterliegen. Ein Trigger-Er-
eignis kann zum Beispiel eintreten, wenn 
die Bankaufsichtsbehörde feststellt, dass 
ein bestimmter Emittent eines CoCo-Bond 
nicht länger existenzfähig ist (d. h. die An-
leihe kann für die Sicherung der privaten 
Haftung verwendet werden (Bail-in-An-
leihe), wenn der Emittent an den Punkt ge-
langt, ab dem er nicht mehr existenzfähig 
ist („point of non-viability“ oder („PONV“)). 
Es können unterschiedliche Trigger-Ereig-
nisse für die einzelnen CoCo-Bonds eines 
oder mehrerer Emittenten vorgesehen sein. 
Entsprechend hängt der tatsächliche Eintritt 
eines Trigger-Ereignisses, das auf regula-
torischen Kapitalquoten eines Emittenten 
basiert, von dem zum jeweiligen Zeitpunkt 
bestehenden Abstand der Eigenkapital-
quote von dem vorab festgelegten Trigger 
ab. Aus diesem Grund ist es notwendig, 
dass der Anlageverwalter für das betref-
fende Portfolio, das in CoCo-Bonds anlegt, 
die Höhe des bestehenden regulatorischen 
Kapitals des Emittenten relativ zum Trigger 
versteht und überwacht. Aufgrund dieser 
und anderer Unsicherheiten kann es für 
den Anlageverwalter schwierig sein, einzu-
schätzen, ob ein Trigger-Ereignis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eintreten und welche 
Auswirkungen das Ereignis im konkreten 
Fall haben wird, einschließlich der Frage, 
wie sich ein CoCo-Bond bei der Wandlung 
verhält.  
 

 Abschreibungsrisiko. Eine Abschreibung 
bedeutet, dass ein Teil oder der gesamte 
Nominalbetrag des CoCo-Bond im Rahmen 
einer verlustabsorbierenden Maßnahme in 
Bezug auf das begebende Finanzinstitut 
abgeschrieben wird. Daher kann es auf-
grund der generellen Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Trigger-Ereignissen für 
den Anlageverwalter schwierig sein, einzu-
schätzen, ob ein Trigger-Ereignis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eintreten und welche 
Auswirkungen das Ereignis im konkreten 
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Fall haben wird, einschließlich bezüglich 
des Ergebnisses der Wandlung.  

 

 Kupon-Kündigungsrisiko. Während CoCo-
Bonds (sowohl AT1 als auch T2) der Wand-
lung oder Abschreibung unterliegen, sobald 
das begebende Finanzinstitut das Trigger-
Level erreicht, besteht bei AT1-CoCos für 
den Anleger das zusätzliche Risiko, dass 
Kuponzahlungen bei existenzfähigen Un-
ternehmen ausfallen können. Kuponzah-
lungen auf AT1-CoCos liegen vollumfäng-
lich im Ermessen des Emittenten und kön-
nen insofern jederzeit aus allen möglichen 
Gründen und auf unbestimmte Zeit vom 
Emittenten gestrichen oder verschoben 
werden. Der Ausfall von Kuponzahlungen 
auf AT1-CoCos ist kein Kündigungsgrund. 
Ausgefallene Zahlungen werden nicht ku-
muliert, sondern abgeschrieben. Dies führt 
zu einer erheblich größeren Unsicherheit 
bei der Bewertung von AT1-CoCos und 
kann zu einer Fehlbewertung von Risiken 
führen. Darüber hinaus kann es Anlegern in 
AT1-CoCos passieren, dass ihre Kupon-
zahlungen ausfallen, während der Emittent 
weiterhin Dividenden auf Stammaktien 
und/oder Kuponzahlungen auf höherran-
gige Schuldtitel innerhalb der Kapitalstruk-
tur des Emittenten leistet.  

 

 Kündigungsverlängerungsrisiko. AT1-
CoCos sind eine Form von unbefristetem 
Kapital für das begebende Finanzinstitut 
und können nur zu bestimmten vorab fest-
gelegten Phasen mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde des Emittenten gekün-
digt werden. Es kann daher nicht davon 
ausgegangen werden, dass AT1-CoCos 
(die ansonsten unbefristet sind) am Kündi-
gungsdatum gekündigt werden. Aus die-
sem und aus anderen Gründen gibt es 
keine Garantie, dass ein Portfolio Kapital-
zahlungen für diese Art von CoCo-Bonds 
erhalten wird. 
 

 Liquiditätsrisiko. CoCo-Bonds sind relativ 
neu und werden nur von einer begrenzten 
Zahl von Finanzinstituten begeben. Da 
CoCo-Bonds außerdem innovative Instru-
mente sind, ist der Sekundärmarkt für 
CoCo-Bonds auf Anleger begrenzt, die aus-
reichende Kenntnisse und Erfahrungen in 
der Anlage in CoCo-Bonds haben. Die 
Marktpreise und die generelle Liquidität von 
CoCo-Bonds als solche unterliegenÄnde-
rungen, was zu Wertverlusten bei diesen 
Anleihen führen kann; außerdem ist das 
Portfolio möglicherweise nicht in der Lage, 

CoCo-Bonds innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums zu verkaufen.  
 

 Unbekanntes Risiko. CoCo-Bonds sind in-
novative Instrumente, die noch nicht in ver-
schiedenen Marktkonstellationen, wie bei-
spielsweise einer Krise im Finanzsektor, 
zur Gänze getestet wurden. In einem ange-
spannten Umfeld, wenn die zugrunde lie-
genden Merkmale der CoCo-Bonds auf die 
Probe gestellt werden, ist es nicht sicher, 
wie diese sich verhalten werden. Erste ver-
einzelte Wandlungen einzelner CoCo-
Bonds bei Eintritt von Trigger-Ereignissen 
können eine Volatilität für die gesamte An-
lageklasse auslösen, was wiederum zu ei-
nem Abwärtsdruck auf Preise, Problemen 
bei der Bewertung und Illiquidität führen 
kann.  
 

 Rendite-/Bewertungsrisiko. Das Wachstum 
des Marktes für CoCo-Bonds seit Einfüh-
rung dieser Instrumente beruht auf den at-
traktiven Renditen, die auch als Komplexi-
tätszuschlag angesehen werden können; 
im Vergleich zu höher bewerteten Schuldti-
telemissionen desselben Emittenten oder 
vergleichbar bewerteten Schuldtitelemissi-
onen anderer Emittenten erscheinen CoCo-
Bonds unter Renditegesichtspunkten häu-
fig attraktiver. Es ist jedoch noch unklar, ob 
die Anleger alle zugrunde liegenden Risi-
ken, die mit CoCo-Bonds verbunden sind, 
in vollem Umfang berücksichtigt haben. Be-
denken bestehen unter anderem hinsicht-
lich der Frage, ob Anleger das Risiko einer 
Wandlung bei Eintritt von Trigger-Ereignis-
sen bzw., bei AT-CoCos, das Risiko eines 
Ausfalls der Kuponzahlungen in Betracht 
gezogen haben.  

 

Festverzinsliche Wertpapiere – Instrumente mit 
niedrigem und ohne Rating. Das Vermögen eines 
Portfolios kann in hochverzinsliche risikoreiche 
Schuldverschreibungen angelegt werden, die ein 
niedrigeres Rating haben (d. h. niedriger als Invest-
ment Grade), falls sie kein Rating haben, nach Fest-
stellung des Anlageverwalters von vergleichbarer 
Qualität sind. Schuldverschreibungen, die ein Ra-
ting unterhalb von Investment Grade haben, werden 
als „Junk Bonds“ bezeichnet. Diese Wertpapiere 
werden bezüglich Verlust von Kapital und Zinsen als 
riskanter eingestuft als höher bewertete Papiere und 
gelten hinsichtlich der bei längerem Konjunkturrück-
gang oder Zinsanstieg ohnehin nachlassenden Fä-
higkeit des Emittenten, Zinsen zu zahlen und Kapital 
zurückzuzahlen, als vorwiegend spekulativ. Bei 
niedriger bewerteten Wertpapieren ist in der Regel 
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bei einem Konjunkturrückgang das Marktrisiko grö-
ßer als bei höher bewerteten Wertpapieren. Über-
dies können niedriger bewertete Wertpapiere bei ei-
ner tatsächlichen oder erkennbaren Verschlechte-
rung der Wirtschaftslage und Verschärfung der Kon-
kurrenz innerhalb der betreffenden Branche anfälli-
ger sein als Wertpapiere mit Investment Grade-Ra-
ting, obwohl der Kurs niedriger bewerteter Wertpa-
piere auf Schwankungen des Zinsniveaus nicht so 
stark reagiert wie der Kurs von Wertpapieren mit hö-
herem Rating. Der Markt für Wertpapiere mit niedri-
gerem Rating ist unter Umständen enger und weni-
ger aktiv als der Markt für Wertpapiere mit höherem 
Rating, was die Kurse, zu denen diese Papiere ver-
kauft werden, drücken kann. Soweit Wertpapiere mit 
niedrigerem Rating nicht regelmäßig am Sekundär-
markt gehandelt werden, kann es für den Anlagever-
walter schwierig sein, den Wert dieser Papiere und 
damit auch den Wert des Vermögens des Portfolios 
festzustellen. Außerdem können negative Eindrücke 
und Einschätzungen der Anleger über Wertpapiere 
mit niedrigerem Rating unabhängig davon, ob sie 
sich aus einer Fundamentalanalyse ergeben oder 
nicht, den Kurs und die Liquidität dieser Wertpapiere 
tendenziell drücken. Auch können bei Wertpapieren 
mit niedrigerem Rating die Transaktionskosten hö-
her ausfallen und die Informationen in manchen Fäl-
len weniger zuverlässig sein als bei Wertpapieren 
mit Investment Grade-Rating. 

Da bei Wertpapieren mit niedrigerem Rating das 
Ausfallrisiko höher ist, kommt dem Research und 
der Bonitätsanalyse des Anlageverwalters eine ent-
sprechend große Bedeutung innerhalb des Manage-
mentprogramms für die Anlagen eines Portfolios in 
diese Wertpapiere zu. Bei der Entscheidung über 
die Anlage für ein Portfolio wird sich der Anlagever-
walter auf diejenigen hochverzinslichen Wertpapiere 
konzentrieren, die über einen angemessenen Fi-
nanzstatus für die Erfüllung künftiger Verpflichtun-
gen verfügen, oder deren Finanzstatus sich verbes-
sert hat oder in nächster Zukunft voraussichtlich ver-
bessern wird. Bei der Analyse konzentriert sich der 
Anlageverwalter auf relative Werte basierend auf 
Zins- und Dividendendeckung, Vermögensausstat-
tung, Ertragsaussichten und Erfahrung und Ma-
nagementstärken des Emittenten.  

Wertpapiere ohne Rating kommen als Anlagen für 
ein Portfolio in Betracht, wenn der Anlageverwalter 
der Auffassung ist, dass die Finanzlage des Emit-
tenten der betreffenden Wertpapiere, bzw. die 
Schutzbestimmungen der Bedingungen der Wertpa-
piere das Risiko für das Portfolio auf ein Maß redu-
zieren, das mit dem Risiko von Wertpapiere mit Ra-
ting vergleichbar ist und im Einklang mit den Anla-
gezielen und der Anlagepolitik des Portfolios steht.  

Bei der Verwirklichung des Hauptanlageziels eines 
Portfolios werden Abwertungen und Kapitalverluste 

auf Wertpapiere des Portfolios in Zeiten steigender 
Zinssätze unvermeidlich sein. Darüber hinaus unter-
liegen Wertpapiere mit mittlerem oder niedrigem Ra-
ting und Wertpapiere ohne Rating von vergleichba-
rer Qualität unter bestimmten Marktbedingungen 
größeren Schwankungen in der Rendite und im 
Marktwert als Wertpapiere mit höherem Rating. 
Diese Schwankungen wirken sich zwar nach dem 
Erwerb eines Wertpapiers nicht auf die Barerlöse 
aus dem betreffenden Wertpapier aus, schlagen 
sich jedoch im Nettoinventarwert eines Portfolios 
nieder. 

Notleidende Wertpapiere. Bestimmte Wertpapiere 
können notleidend werden, wenn der Emittent die-
ser Wertpapiere einen Zahlungsausfall erleidet oder 
ein hohes Risiko eines Zahlungsausfalls besteht. 
Diese Wertpapiere sind häufig mit CC oder einem 
schlechteren Rating bewertet. Emittenten von Wert-
papieren können dem Risiko eines Zahlungsausfalls 
aus unterschiedlichen Gründen ausgesetzt sein, un-
ter anderem aufgrund einer schwachen Finanzlage, 
eines schlechten Betriebsergebnisses, eines be-
trächtlichen Kapitalbedarfs, eines negativen Cash-
flow bzw. Reinvermögens sowie aufgrund veränder-
ter Markt- bzw. Wettbewerbsbedingungen, die sich 
nachteilig auf die Geschäftstätigkeit des betreffen-
den Emittenten auswirken. Ein Portfolio kann in not-
leidende Wertpapiere anlegen, wenn der Anlagever-
walter der Auffassung ist, dass der Marktwert dieser 
Wertpapiere unter ihrem angemessenen Wert (fair 
value) liegt. Notleidende Wertpapiere sind zwar mit 
einem höheren Risiko behaftet, bieten in der Regel 
aber auch ein entsprechend höheres Renditepoten-
zial. Aufgrund rechtlicher und markttechnischer Un-
sicherheitsfaktoren erweist sich eine Bewertung not-
leidender Wertpapiere möglicherweise als schwie-
rig, und es erfordert ein hohes Maß an analytischem 
Geschick (sowohl in finanzieller als auch in rechtli-
cher Hinsicht), erfolgreich in Unternehmen mit wirt-
schaftlichen und finanziellen Problemen zu investie-
ren. Dementsprechend kann keine Zusicherung ge-
geben werden, dass mit Anlagen in diese Wertpa-
piere eine Rendite erzielt wird, mit der die Anteilin-
haber angemessen und ohne Verluste für die von 
ihnen übernommenen Risiken entschädigt werden. 
Notleidende Wertpapiere können darüber hinaus 
gesetzlichen Bestimmungen über Emittentenrest-
rukturierungen, -insolvenzen oder die Rechte von 
Gläubigern und Anteilinhabern unterfallen, und 
diese gesetzlichen Bestimmungen können in den 
verschiedenen Rechtsordnungen sehr unterschied-
lich ausgestaltet sein. Dies führt zu Unsicherheiten 
in Bezug auf die Durchsetzbarkeit der Ansprüche 
von Anlegern und Kreditgebern sowie zu Verzöge-
rungen bei der Rückzahlung einer Anlage. 

Kreditrisiko – Schuldtitel staatlicher Emittenten. 
Anlagen in Schuldtitel staatlicher Emittenten sind für 
ein Portfolio mit dem Risiko verbunden, direkt oder 
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indirekt durch die Folgen politischer, sozialer und 
wirtschaftlicher Änderungen in verschiedenen Län-
dern beeinflusst zu werden. Politische Umbrüche in 
einem Land können die Bereitschaft einer Regie-
rung, die rechtzeitige Zahlung ihrer Verbindlichkei-
ten zu leisten bzw. zu veranlassen, beeinflussen. 
Auch die wirtschaftliche Lage eines Landes, die sich 
unter anderem in seiner Inflationsrate, der Aus-
landsschuld und dem Bruttosozialprodukt widerspie-
gelt, hat Einfluss auf die Fähigkeit der Regierung, ih-
ren Schuldendienst zu erfüllen. 

Die Fähigkeit der Regierungen, fristgerechte Zah-
lungen ihrer Verbindlichkeiten zu leisten, wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erheblich von der Zah-
lungsbilanz des Emittenten, einschließlich seiner 
Außenhandelsbilanz, und von seinem Zugang zu in-
ternationalen Krediten und Investitionen beeinflusst 
werden. Sofern ein Land Zahlungen für seine Ex-
porte in einer anderen Währung als der Portfolio-
Währung erhält, wird dadurch möglicherweise die 
Fähigkeit dieses Landes zu Schuldendienstzahlun-
gen in der Portfolio-Währung beeinträchtigt. Besteht 
in einem Land ein Handelsdefizit, so ist dieses Land 
von fortlaufenden Krediten ausländischer Regierun-
gen, supranationaler Einrichtungen oder privater 
Geschäftsbanken sowie von Beihilfen ausländischer 
Regierungen und dem Mittelzufluss ausländischer 
Investoren abhängig. Der Zugang eines Landes zu 
dieser Form der Finanzierung über ausländische 
Kreditgeber ist nicht sicher und ein Ausbleiben der 
ausländischen Mittel hat unter Umständen negative 
Folgen für die Zahlungsfähigkeit des betroffenen 
Landes. Darüber hinaus werden die Kosten des 
Schuldendienstes durch Änderungen der globalen 
Zinssätze beeinflusst, da die Zinssätze dieser Ver-
bindlichkeiten in der Mehrheit periodisch auf Basis 
der globalen Zinssätze angepasst werden. 

Ein Portfolio kann in Schuldtitel staatlicher Stellen 
und supranationaler Einrichtungen anlegen, für die 
nur ein begrenzter oder gar kein Sekundärmarkt ver-
fügbar ist. Eine verminderte Sekundärmarktliquidität 
kann sich negativ auf den Kurs auswirken und die 
Möglichkeiten für das Portfolio einschränken, ein be-
stimmtes Instrument zu einem Zeitpunkt zu veräu-
ßern, an dem eine solche Veräußerung aus Liquidi-
tätsgründen oder als Reaktion auf spezifische Wirt-
schaftsereignisse (wie eine Verschlechterung der 
Bonität des Emittenten) erforderlich wird. Eine ver-
minderte Sekundärmarktliquidität von Schuldtiteln 
dieser Art erhöht außerdem die Schwierigkeit für 
das Portfolio, eine exakte Marktquotierung zur Be-
wertung seines Portfolios zu erhalten. Marktquotie-
rungen sind für eine Reihe von staatlichen Schuldti-
teln grundsätzlich nur bei einer begrenzten Anzahl 
von Händlern verfügbar und geben unter Umstän-
den nicht feste Angebotspreise dieser Händler oder 
tatsächliche Verkaufspreise wieder. 

Bei einem Ausfall des Schuldners staatlicher 
Schuldtitel stehen dem Portfolio möglicherweise nur 
begrenzt rechtliche Mittel und Wege offen, seine An-
sprüche durchzusetzen. Zum Beispiel müssen 
Rechtsmittel bei Ausfall in Bezug auf bestimmte 
staatliche Schuldtitel, anders als bei privaten 
Schuldtiteln, in einigen Fällen vor den Gerichten der 
zahlungsunfähigen Partei eingelegt werden. 
Dadurch kann der Rechtsweg erheblich einge-
schränkt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen 
zu Konkurs, Zahlungsmoratorien und andere ver-
gleichbare gesetzliche Vorschriften, die für Emitten-
ten von staatlichen Schuldtiteln gelten, können sich 
wesentlich von den Gesetzen unterscheiden, die für 
die Emittenten privater Schuldtitel Anwendung fin-
den. Der politische Kontext, der sich beispielsweise 
in der Bereitschaft des Emittenten staatlicher 
Schuldtitel zur Erfüllung seiner Schuldendienstver-
pflichtungen widerspiegelt, ist von erheblicher Be-
deutung. Außerdem gibt es keine Zusicherung, dass 
die Inhaber von Schuldtiteln von Geschäftsbanken 
bei einem Ausfall in Bezug auf die Kreditverträge 
dieser Geschäftsbanken keinen Einspruch gegen 
Zahlungen an Inhaber von Wertpapieren ausländi-
scher Regierungen erheben. 

Außerdem unterliegen die Anlagen eines Portfolios 
in Schuldtitel supranationaler Einrichtungen dem zu-
sätzlichen Risiko, dass einer oder mehrere der Mit-
gliedstaaten ihre erforderlichen Kapitalbeiträge an 
eine bestimmte supranationale Einrichtung nicht 
leisten und diese dadurch nicht länger in der Lage 
ist, ihre Verpflichtungen in Bezug auf die vom Port-
folio gehaltenen Schuldtitel zu erfüllen. 

Mit der Anlage in Kommunalobligationen geht ein 
Portfolio bestimmte zusätzliche Risiken ein, darun-
ter Risiken im Zusammenhang mit der wirtschaftli-
chen Lage des jeweiligen Landes oder der jeweili-
gen Gemeinde, mit Änderungen in Politik oder Ge-
setzgebung, mit Ungewissheiten hinsichtlich des 
steuerlichen Status von Kommunalobligationen oder 
mit den Rechten von Anlegern in diesen Wertpapie-
ren. Soweit das Portfolio einen größeren Teil seines 
Vermögens in von einem bestimmten Land bege-
bene Kommunalobligationen anlegt, kann das Port-
folio anfällig sein für Ereignisse mit nachteiliger Aus-
wirkung auf dieses Land, insbesondere wirtschaftli-
che, politische oder aufsichtsrechtliche Vorkomm-
nisse, gerichtliche Entscheidungen, Terrorismus so-
wie Naturkatastrophen wie Orkane oder Erdbeben. 
Die Anlagen eines Portfolios in bestimmte Kommu-
nalobligationen, für die die Zins- und Tilgungszah-
lungen aus Erträgen aus einem bestimmten Projekt 
oder einer bestimmten Einrichtung geleistet werden 
und nicht aus allgemeinen Steuereinnahmen, kön-
nen mit erhöhten Risiken verbunden sein. Das Pro-
jekt oder die Einrichtung beeinflussende Faktoren 
wie z. B. die Lage der Unternehmer oder der Wirt-
schaft vor Ort, könnten wesentliche Auswirkungen 
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auf die Fähigkeit des Projekts zur Leistung von Zins- 
und Tilgungszahlungen auf diese Wertpapiere ha-
ben. 

Kreditrisiko – Industrieschuldverschreibungen. 
Mit Anlagen in Schuldtitel, die von Gesellschaften 
und anderen Unternehmen begeben werden, ist für 
das Portfolio das Risiko verbunden, dass ein Emit-
tent seinen Zahlungsverpflichtungen oder sonstigen 
Pflichten in Bezug auf diese Schuldtitel nicht nach-
kommt. Darüber hinaus kann sich die Finanzlage ei-
nes Emittenten verschlechtern, so dass auch das 
diesem Emittenten und seinen Schuldtiteln von ei-
ner IRSRO zugewiesene Rating abgestuft wird, 
möglicherweise sogar auf ein Rating unterhalb von 
Investment Grade. Eine solche Verschlechterung 
der Finanzlage oder des/der Ratings kann eine er-
höhte Volatilität des Kurses der Schuldtitel eines 
Emittenten zur Folge haben und die Liquidität beein-
trächtigen, so dass es schwieriger ist, das Wertpa-
pier zu verkaufen. 

Allgemeine Risiken von Anlagen in CDOs. Der 
Wert der vom Portfolio gehaltenen CDOs wird in der 
Regel in Abhängigkeit von unter anderem der Fi-
nanzlage der Schuldner oder Emittenten des zu-
grunde liegenden Vermögensportfolios der verbun-
denen CDOs („CDO-Sicherheiten(pool)“), von der 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage, der Situation an 
den Finanzmärkten, von politischen Ereignissen, 
Entwicklungen oder Trends in einer bestimmten 
Branche und Änderungen der Zinssätze fluktuieren. 
Inhaber von CDOs können daher diesbezüglich 
Leistungen lediglich auf Ausschüttungen auf die 
CDO-Sicherheiten oder daraus resultierende Erlöse 
erwarten. Die CDO-Sicherheiten können hochver-
zinsliche Schuldtitel, Darlehen, ABS und andere In-
strumente sein, die oft unterhalb Investmentqualität 
(below investment grade) bewertet sind oder ein 

vergleichbares Rating haben. Die niedrigeren Ra-
tings von hochverzinslichen Schuldtiteln und (below 
investment grade-)Darlehen erhöhen die Möglich-
keit, dass nachteilige Änderungen der finanziellen 
Lage eines Emittenten oder der allgemeinen Wirt-
schaftslage (oder eine Kombination dieser Änderun-
gen) die Fähigkeit des betreffenden Emittenten oder 
Schuldners, Kapital- oder Zinszahlungen zu leisten, 
beeinträchtigen könnten. Daneben kann sich das 
Fehlen eines etablierten liquiden Sekundärmarkts 
für einige CDOs (insbesondere CDO-Aktien) negativ 
auf den Marktwert der CDOs auswirken und wird in 
den meisten Fällen die Veräußerung dieser CDOs 
zum Marktpreis oder zu einem marktpreisnahen Be-
trag erschweren. 

Ratingagenturen. Künftige Maßnahmen durch Ra-
tingagenturen können sich negativ auf den Markt-
wert oder die Liquidität von CDOs auswirken; eine 
Ratingagentur kann jederzeit und ohne ihre veröf-
fentlichten Ratingkriterien und -methoden zu än-
dern, ein Rating, das sie einer Klasse eines CDO-
Wertpapiers zugewiesen hat, herabsetzen oder ent-
ziehen. Eine solche Ratingänderung oder ein sol-
cher Rating-Entzug aufgrund eines solchen Ver-
säumnisses könnte sich negativ auf die Liquidität 
und den Wert des CDO-Wertpapiers auswirken. 

Auswirkungen der Regulierung auf den CDO-Markt. 
Durch Gesetzgebung oder aufsichtsrechtliche Maß-
nahmen seitens der US-Regierung oder US-Auf-
sichtsbehörden (oder anderer nicht-US-amerikani-
scher Behörden oder Aufsichtsinstanzen) als Reak-
tion auf wirtschaftliche oder sonstige Bedingungen 
kann die Liquidität und der Wert der CDOs beein-
trächtigt werden. 
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Verwaltung und Geschäftsführung 

Der Verwaltungsrat des Fonds 

Die Verwaltungsratsmitglieder des Fonds sind: 

Bertrand Reimmel, Administrateur Délégué des 
Fonds und Senior Vice President, AllianceBernstein 
(Luxembourg) S.à r.l., 2-4, rue Eugène Ruppert L-
2453 Luxemburg;  

Silvio D. Cruz, Administrateur Délégué des Fonds 
und Senior Vice President sowie Geschäftsführer 
(Managing Director), AllianceBernstein Limited, 50 
Berkeley Street, London W1J 8HA, Vereinigtes Kö-
nigreich;  

Scott Parkin, Vice President und Counsel, Alliance-
Bernstein L.P., One Nashville Place, 150 Fourth 
Ave, 21st Floor, Nashville TN 37219, USA; 

Olivia Moessner, Avocat, Elvinger Hoss Prussen, 
société anonyme, 2, Place Winston Churchill, B.P. 
425, L-2014 Luxemburg; und 

Susanne van Dootingh, unabhängiges Verwal-
tungsratsmitglied (Independent Director), Nek-
kedelle 6, 3090 Overijse, Belgien. 

Die Verwaltungsgesellschaft 

Der Verwaltungsrat des Fonds hat AllianceBernstein 
(Luxembourg) S.à r.l. als Verwaltungsgesellschaft 
des Fonds ernannt, die unter Aufsicht des Verwal-
tungsrats für die tägliche Erbringung von Dienstleis-
tungen in Bezug auf die Verwaltung, den Vertrieb, 
die Anlageverwaltung und Beratung für alle Portfo-
lios verantwortlich ist.  

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (vormals Al-
lianceBernstein (Luxembourg) S.A.), deren Haupt-
aktionärin AllianceBernstein Holdings Limited (ihrer-
seits eine 100%ige Tochter des Anlageverwalters) 
ist, wurde als société anonyme nach dem Recht des 
Großherzogtums Luxemburg durch notarielle Ur-
kunde vom 31. Juli 1990, veröffentlicht im Mémorial 
am 9. November 1990, errichtet. Die Gesellschaft ist 
auf unbestimmte Zeit errichtet worden; ihr Sitz und 
ihre eingetragene Hauptgeschäftsstelle befinden 
sich in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
burg. Mit Wirkung vom 11. April 2011 hat Alli-
anceBernstein (Luxembourg) S.A. seine Unterneh-
mensform von einer „société anonyme“ (Aktienge-
sellschaft) in eine „société à responsabilité limitée“ 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) geändert. 
Entsprechend wurde der Name der Gesellschaft von 
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. in Alli-
anceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. geändert. Die 
juristische Person als solche ist unverändert und 
wird weiterhin als richtlinienkonforme OGAW-Ver-
waltungsgesellschaft unter der Aufsicht der Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier, der 
Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde, tätig sein. 
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 1. 

Februar 2019 geändert. Sie ist im Handels- und Ge-
sellschaftsregister von Luxemburg unter Nr. 
B 34.405 eingetragen. Das ausgegebene Kapital 
der Verwaltungsgesellschaft beträgt € 16.300.000 
und ist in 163.000 nennwertlose Namensaktien ein-
geteilt, die alle voll eingezahlt worden sind. Bei der 
Verwaltungsgesellschaft handelt es sich um (i) eine 
gemäß den Vorschriften in Kapitel 15 des Gesetzes 
von 2010 ermächtigte Gesellschaft und (ii) einen ge-
mäß den Vorschriften in Kapitel 2 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2013 über Manager alternativer Invest-
mentfonds ermächtigten Verwalter alternativer In-
vestmentfonds in Luxemburg. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Anlageverwal-
tungs- und Beratungsfunktionen für alle Portfolios 
an AllianceBernstein L.P. delegiert. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die administrativen 
Aufgaben an Brown Brothers Harriman (Luxem-
bourg) S.C.A. delegiert.  

Darüber hinaus stellt die Verwaltungsgesellschaft 
die Einhaltung der Anlagebeschränkungen durch 
den Fonds sicher und beaufsichtigt die Umsetzung 
der Strategien und Anlagepolitik des Fonds.  

Gegenstand der Verwaltungsgesellschaft ist die Er-
richtung und Verwaltung von Organismen für ge-
meinsame Anlagen für Rechnung der jeweiligen An-
teilinhaber. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann auch als Verwal-
tungsgesellschaft für andere Investmentfonds tätig 
sein. Eine Liste dieser anderen Investmentfonds ist 
auf Anfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und 
der Verwaltungsgesellschaft verfügbar. 

Vergütungsrichtlinien. Die Verwaltungsgesell-
schaft hat Vergütungsrichtlinien für bestimmte Kate-
gorien von Mitarbeitern eingeführt. Dazu gehören 
die Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit 
Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund 
ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommens-
stufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risiko-
träger, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss 
auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft o-
der des Fonds hat; diese Vergütungsrichtlinien 

- sind im Einklang mit und unterstützen ein 
solides und effektives Risikomanagement 
und fördern kein Risikoverhalten, das den 
Risikoprofilen des Fonds oder seiner Sat-
zung zuwiderläuft; 

- entsprechen der Geschäftsstrategie, den 
objektiven Werten und den Interessen der 
Verwaltungsgesellschaft, des Fonds und 
der Anteilinhaber des Fonds und sehen 
Vorkehrungen zur Vermeidung von Interes-
senkonflikten vor;  
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- beinhalten eine Leistungsbeurteilung inner-
halb eines mehrjährigen Rahmens, der den 
den Anteilinhabern des Fonds empfohlenen 
Halteperioden entspricht, um sicherzustel-
len, dass der Beurteilungsprozess auf der 
längerfristigen Entwicklung des Fonds und 
seiner Anlagerisiken basiert und die tat-
sächliche Zahlung von leistungsbezogenen 
Vergütungsbestandteilen über denselben 
Zeitraum verteilt ist; und 

- sehen eine angemessene Abwägung fester 
und variabler Bestandteile der Gesamtver-
gütung vor und stellen sicher, dass die fes-
ten Vergütungsbestandteile einen ausrei-
chend hohen Anteil an der Gesamtvergü-
tung ausmachen, um ein in jeder Hinsicht 
flexibles Programm für die variablen Vergü-
tungsbestandteile unterhalten zu können, 
einschließlich der Möglichkeit, keinerlei va-
riable Vergütungsbestandteile zu zahlen. 

Insbesondere wird nach den bestehenden Vergü-
tungsrichtlinien kein Mitarbeiter der Verwaltungsge-
sellschaft auf Basis der Anlageentwicklung des 
Fonds bezahlt. Darüber hinaus liegen der variablen 
Vergütung von Mitarbeitern funktionsspezifische 
Zielvorgaben und unternehmensweite Leistungskri-
terien zugrunde, und die variable Vergütung ist in al-
ler Regel nicht höher als 40 % der Gesamtvergütung. 

Gemäß den Bestimmungen der ESMA-Leitlinien für 
eine solide Vergütungspolitik unter Berücksichti-
gung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD hat die 
Verwaltungsgesellschaft keinen zusätzlichen Ver-
gütungsausschuss neben dem Vergütungsaus-
schuss auf Ebene der AB-Gruppe eingerichtet. 

Die aktuellen Vergütungsrichtlinien der Verwal-
tungsgesellschaft, einschließlich einer Erläuterung 
der Berechnung von Vergütungen und Leistungen 
sowie der Angabe der für die Zuteilung dieser Ver-
gütungen/Leistungen zuständigen Personen sind 
auf der folgenden Webseite angegeben: www.alli-
ancebernstein.com/go/remuneration_policy. Eine 
Papierversion ist kostenlos auf Anfrage am eingetra-
genen Sitz der Verwaltungsgesellschaft verfügbar. 

Die Geschäftsführer (managers) der Verwaltungs-
gesellschaft sind: 

Silvio D. Cruz, Geschäftsführer (Managing Direc-
tor), AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. und Se-
nior Vice President und Managing Director, Alli-
anceBernstein Limited, 50 Berkeley Street, London 
W1J 8HA, Vereinigtes Königreich; 

Bertrand Reimmel, Geschäftsführer (Managing Di-
rector) und Senior Vice President, AllianceBernstein 
(Luxembourg) S.à r.l., 2-4, rue Eugène Ruppert, L-
2453 Luxemburg, 

Steven M. Eisenberg, Chief Operating Officer und 
Senior Vice President, AllianceBernstein L.P., 1345 
Avenue of the Americas, New York, New York 
10105, USA; 

Mark Manley, Chief Compliance Officer und Senior 
Vice President, AllianceBernstein L.P., 1345 Ave-
nue of the Americas, New York, New York 10105, 
USA; und 

Yves Prussen, Avocat, Elvinger Hoss Prussen, So-
ciété Anonyme, 2, Place Winston Churchill, B.P. 
425, L-2014 Luxemburg. 

Anlageverwaltung 

AllianceBernstein L.P., eine nach dem Recht des 
Staates Delaware errichtete Kommanditgesellschaft 
(Limited Partnership) mit Hauptsitz in 1345 Avenue 
of the Americas, New York, New York 10105, USA, 
und ein weltweit führender Anlageverwalter, der in-
stitutionellen und privaten Anlegern über ein breit 
gefächertes Angebot an Anlagen unterschiedliche 
Dienstleistungen zur Verfügung stellt, ist gemäß ei-
nem Anlageverwaltungsvertrag zum Anlageverwal-
ter des Fonds bestellt worden. Der Anlageverwal-
tungsvertrag kann von der Verwaltungsgesellschaft 
namens des Fonds oder von dem Anlageverwalter 
unter Einhaltung einer Frist von sechzig Tagen 
durch schriftliche Mitteilung an die jeweils andere 
Partei gekündigt werden.  

Der Anlageverwalter ist bei der US-Börsenaufsichts-
behörde SEC als Anlageberater gemäß dem US-
Anlageberatergesetz (U.S. Investment Advisers Act) 
von 1940 in der jeweils geltenden Fassung regis-
triert. Zusätzliche Informationen über den Anlage-
verwalter sind auf der Website der SEC – www.ad-
viserinfo.sec.gov – zu finden. Mit der Registrierung 
bei der SEC oder einer Wertpapierbehörde eines 
US-Bundesstaates wird keine Aussage zur Fähig-
keit oder Qualifikation des Anlageverwalters getrof-
fen. 

Im Rahmen der Erbringung von diskretionären An-
lageverwaltungsdienstleistungen für den Fonds 
kann der Anlageverwalter bestimmte seiner Anlage-
verwaltungsdienstleistungen auf eine oder mehrere 
seiner 100%igen Tochtergesellschaften (die „Ver-
bundenen Unteranlageverwalter“) auslagern. Die 
Verbundenen Unteranlageverwalter können unter 
der Verantwortung und Aufsicht des Anlageverwal-
ters diskretionäre Anlageentscheidungen treffen 
und Wertpapiere und Vermögensgegenstände der 
Portfolios, für die sie ausgelagerte Dienstleistungen 
erbringen, erwerben und veräußern. Sämtliche Ver-
bundenen Unteranlageverwalter sind durch die für 
sie zuständige Aufsichtsbehörde zur Erbringung von 
Anlageverwaltungsdienstleistungen berechtigt oder 
hierfür registriert oder haben eine diesbezügliche 
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Genehmigung erhalten; sie unterliegen zudem der 
Aufsicht durch die jeweilige Aufsichtsbehörde. 
 
Die an der Verwaltung des Fonds beteiligten Ver-
bundenen Unteranlageverwalter sind: 
 

 AllianceBernstein Limited mit Hauptge-

schäftssitz in 50 Berkeley Street, London, 

W1J 8HA, Vereinigtes Königreich 

 

 AllianceBernstein Hong Kong Limited 

mit Hauptgeschäftssitz in 39th Floor, One 

Island East, Taikoo Place, 18 Westlands 

Road, Quarry Bay, Hongkong 

 

 AllianceBernstein (Singapore) Ltd. mit 

Hauptgeschäftssitz in One Raffles Quay, 

#27-11 South Tower, Singapur 048583 

 

 CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S 

mit Hauptgeschäftssitz in Level 6, Lautrups-

gade 7, 2100 Kopenhagen Ø, Dänemark. 

Weitere Angaben zu den Verbundenen Unteranla-
geverwaltern, die an der Verwaltung des Fonds bzw. 
der jeweiligen Portfolios des Fonds beteiligt sind, 
sind erhältlich unter www.alliancebern-

stein.com/go/Sub-Inv-Manager-Affiliates. 
 
Der Anlageverwalter und die Verbundenen Unteran-
lageverwalter erbringen ihre Anlageverwaltungs-
dienstleistungen (i) unter der Aufsicht der Verwal-
tungsgesellschaft, (ii) im Einklang mit den von der 
Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Anweisungen 
und den von dieser jeweils festgelegten Allokations-
kriterien und (iii) im Einklang mit den für die betref-
fenden Portfolios geltenden Anlagezielen und -be-
schränkungen. 

Die Securities and Exchange Board of India (For-
eign Institutional Investor) Regulations, 1995 (die 
„SEBI-AII-Vorschriften“) wurden aufgehoben und 
durch die Securities and Exchange Board of India 
(Foreign Portfolio Investor) Regulations, 2014 (die 
„SEBI-API-Vorschriften“) ersetzt. Die SEBI-API-Vor-
schriften sehen vor, dass ausländische institutio-
nelle Investoren („AII“) mit einer wirksamen Eintra-
gungsbescheinigung gemäß den SEBI-AII-Vor-
schriften bis zum Ablauf eines durchgehenden Zeit-
raums von drei Jahren, in dem Gebühren nach Maß-
gabe der SEBI-AII-Vorschriften gezahlt wurden, als 
ausländischer Portfolio-Investor („API“) gelten. Der 
Anlageverwalter war am 1. November 1999 unter 
der Eintragungsnummer IN-US-FA-0588-99 als ein 
AII bei der Securities and Exchange Board of India 
(„SEBI“) eingetragen worden; diese Eintragung ist 
seither immer wieder nach Maßgabe der SEBI-AII-
Vorschriften erneuert worden. Bis zur Wirksamkeit 

seiner Eintragung als AII gilt der Anlageverwalter 
auch als API im Sinne der SEBI-API-Vorschriften. 

Verwaltungsstelle  

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ist 
gemäß dem Verwaltungsstellenvertrag zur Verwal-
tungsstelle des Fonds bestellt worden. In dieser Ei-
genschaft hat sie die allgemeinen verwaltungstech-
nischen Aufgaben wahrzunehmen, die dem Fonds 
nach luxemburgischem Recht obliegen, wie z. B. die 
Berechnung des Nettoinventarwerts der Anteile und 
die Kontenführung. Brown Brothers Harriman (Lu-
xembourg) S.C.A. ist zudem die Zahlstelle des 
Fonds. Die Verwaltungsstelle oder die Verwaltungs-
gesellschaft können die Bestellung der Verwal-
tungsstelle jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 
neunzig Tagen schriftlich kündigen. 

Verwahrstelle 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (die 
„Verwahrstelle“) wurde als Verwahrstelle des Fonds 
mit (i) der Verwahrung der Vermögenswerte des 
Fonds, (ii) der Überwachung der Liquidität, (iii) den 
Aufsichtsfunktionen und (iv) der Erbringung anderer 
jeweils vereinbarter und im Verwahrstellenvertrag 
angegebener Dienstleistungen beauftragt. 

Die Verwahrstelle ist ein in Luxemburg errichtetes 
Kreditinstitut, mit Sitz unter der Anschrift 80, route 
d’Esch, L-1470 Luxemburg, eingetragen im Han-
dels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter 
der Nummer B29923. Die Verwahrstelle verfügt 
über eine Erlaubnis zur Ausübung von Bankge-
schäften im Rahmen der Bestimmungen des Lu-
xemburger Gesetzes vom 5. April 1993 über den Fi-
nanzsektor in der jeweils geltenden Fassung.  

Pflichten derVerwahrstelle. Die Verwahrstelle ist 
für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds 
zuständig. Die Finanzinstrumente, die verwahrt wer-
den dürfen, können entweder direkt von der Ver-
wahrstelle oder, soweit gesetzlich zulässig, über 
jede dritte Depotbank oder Unterdepotbank, die 
grundsätzlich die gleichen Garantien gibt wie die 
Verwahrstelle selbst, gehalten werden; für Luxem-
burger Institute heißt dies, dass es sich um ein Kre-
ditinstitut im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 
über den Finanzsektor handeln muss; ausländische 
Institute müssen Finanzinstitute sein, die Aufsichts-
bestimmungen unterliegen, die denjenigen des Uni-
onsrechts gleichwertig sind. Die Verwahrstelle stellt 
außerdem sicher, dass die Cashflows des Fonds 
ordnungsgemäß überwacht werden und insbeson-
dere dass Zeichnungsgelder eingegangen sind und 
alle Barmittel des Fonds auf einem Barmittelkonto 
im Namen (i) des Fonds, (ii) der Verwaltungsgesell-
schaft für den Fonds oder (iii) der Verwahrstelle für 
den Fonds verbucht werden. 

Des Weiteren stellt die Verwahrstelle sicher, dass 

http://www.alliancebernstein.com/go/Sub-Inv-Manager-Affiliates
http://www.alliancebernstein.com/go/Sub-Inv-Manager-Affiliates
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(i) der Verkauf, die Ausgabe, der Rückkauf, 
die Rücknahme und die Entwertung von 
Anteilen des Fonds im Einklang mit Luxem-
burger Recht und der Satzung erfolgen; 

(ii) der Wert der Anteile des Fonds im Einklang 
mit Luxemburger Recht und der Satzung 
berechnet wird; 

(iii) die Anweisungen des Fonds und der für 
den Fonds handelnden Verwaltungsgesell-
schaft ausgeführt werden, es sei denn die 
Anweisungen stehen nicht im Einklang mit 
Luxemburger Recht oder der Satzung; 

(iv) Zahlungen im Zusammenhang mit Ge-
schäften mit den Vermögenswerten des 
Fonds innerhalb der üblichen Fristen an 
den Fonds überwiesen werden;  

(v) die Erträge des Fonds im Einklang mit Lu-
xemburger Recht und der Satzung verwen-
det werden. 

Die Verwahrstelle stellt dem Fonds und seiner Ver-
waltungsgesellschaft regelmäßig ein vollständiges 
Bestandsverzeichnis aller Vermögenswerte des 
Fonds zur Verfügung. 

Übertragung von Aufgaben. Gemäß den Bestim-
mungen in Artikel 34bis des Gesetzes von 2010 und 
des Verwahrstellenvertrages kann die Verwahrstelle 
vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und im Hin-
blick auf eine effizientere Wahrnehmung ihrer Pflich-
ten alle oder einen Teil ihrer in Artikel 34 Abs. 3 des 
Gesetzes von 2010 ausgeführten Pflichten bezüg-
lich der Verwahrung der Vermögenswerte des 
Fonds auf eine oder mehrere von der Verwahrstelle 
jeweils bestellte Dritte (die „Korrespondenzbanken“) 
übertragen, und zwar insbesondere die Verwahrung 
von Vermögenswerten bzw., sofern es sich um Ver-
mögenswerte handelt, die nicht verwahrt werden 
können, die Verifizierung der Eigentumsverhältnisse 
bezüglich dieser Vermögenswerte sowie die Buch-
haltung für diese Vermögenswerte. 

Die Verwahrstelle verfügt bezüglich der Korrespon-
denzbanken über Verfahrensabläufe, mit denen die 
Auswahl der qualitativ besten Anbieter an jedem 
Markt sichergestellt werden soll. Die Verwahrstelle 
wird bei der Auswahl und der Bestellung jeder Kor-
respondenzbank mit der erforderlichen Sorgfalt han-
deln um sicherzustellen, dass jede Korrespondenz-
bank über die erforderliche Sachkunde und Kompe-
tenz verfügt und diese entsprechend aufrechterhält. 
Die Verwahrstelle wird außerdem regelmäßige Be-
urteilungen im Hinblick darauf vornehmen, ob die 
Korrespondenzbanken alle maßgeblichen rechtli-
chen und regulatorischen Anforderungen erfüllen, 
und jede Korrespondenzbank kontinuierlich überwa-
chen um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen 
der Korrespondenzbanken dauerhaft angemessen 

wahrgenommen werden. Die Gebühren der von der 
Verwahrstelle beauftragten Korrespondenzbanken 
werden vom Fonds getragen. 
 
Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von der Tatsa-
che unberührt, dass sie alle oder einen Teil der Ver-
mögenswerte des Fonds bei diesen Korrespondenz-
banken in Verwahrung gegeben hat.  

Im Falle des Abhandenkommens eines in Verwah-
rung gehaltenen Finanzinstrumentes wird die Ver-
wahrstelle dem Fonds unverzüglich ein gleichartiges 
Finanzinstrument oder den entsprechenden Geld-
betrag zur Verfügung stellen, es sei denn das Ab-
handenkommen ist auf äußere Umstände außerhalb 
der vernünftigen Kontrolle der Verwahrstelle zurück-
zuführen, deren Konsequenzen trotz aller angemes-
senen Anstrengungen nicht hätten vermieden wer-
den können. 
 

Interessenkonflikte. Die Verwahrstelle wird bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben ehrlich, redlich, pro-
fessionell, unabhängig und im Interesse des Fonds 
und der Anteilinhaber des Fonds handeln. 
Die Verwahrstelle verfügt über umfassende und 
ausführliche Unternehmensrichtlinien und Verfah-
rensregelungen, die die Verwahrstelle zur Einhal-
tung der maßgeblichen Gesetze und Vorschriften 
verpflichten.  

Die Verwahrstelle verfügt über Richtlinien und Ver-
fahrensregelungen zum Umgang mit Interessenkon-
flikten („Interessenkonflikte“). Diese Richtlinien und 
Verfahrensregelungen behandeln Interessenkon-
flikte, die im Zusammenhang mit der Erbringung von 
Dienstleistungen für den Fonds auftreten können.  

Nach den Richtlinien der Verwahrstelle müssen alle 
wesentlichen Interessenkonflikte mit internen oder 
externen Beteiligten unverzüglich offen gelegt, an 
die Geschäftsleitung eskaliert, registriert, begrenzt 
und/oder ggf. verhindert werden. Kann ein Interes-
senkonflikt nicht verhindert werden, trifft die Ver-
wahrstelle wirksame organisatorische und administ-
rative Vorkehrungen zur Ergreifung aller angemes-
senen Maßnahmen im Hinblick auf (i) die ordnungs-
gemäße Offenlegung der Interessenkonflikte gegen-
über dem Fonds und den Anteilinhabern und (ii) den 
Umgang und die Überwachung dieser Konflikte.  

Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Mitarbeiter 
über die Richtlinien und Verfahrensregelungen zu 
Interessenkonflikten informiert und entsprechend 
geschult und angewiesen werden und dass eine an-
gemessene Trennung von Pflichten und Verantwort-
lichkeiten zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
erfolgt.  

Die Einhaltung der Richtlinien und Verfahrensrege-
lungen zu Interessenkonflikten wird von der Ge-
schäftsleitung [der Verwaltungsgesellschaft] als 
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Komplementär der Verwahrstelle und von der be-
vollmächtigten Geschäftsführung (Authorized Ma-
nagement) der Verwahrstelle und ihren Compliance-, 
Risikomanagement- und Revisionsfunktionen be-
aufsichtigt und überwacht.  

Die Verwahrstelle wird alle angemessenen Schritte 
zur Identifizierung und Begrenzung von potentiellen 
Interessenkonflikten ergreifen. Dazu gehört auch die 
Umsetzung ihrer Richtlinien zu Interessenkonflikten, 
die nach Art, Umfang und Komplexität ihrer Ge-
schäftstätigkeit angemessen sind. Die Richtlinien 
beschreiben Umstände, die ggf. zu einem Interes-
senkonflikt führen können, und sehen Verfahren und 
Maßnahmen vor, die im Umgang mit Interessenkon-
flikten einzuhalten bzw. zu ergreifen sind. Die Ver-
wahrstelle führt und überwacht ein Register zur Er-
fassung von Interessenkonflikten.  

Dessen ungeachtet können sich aus der Erbringung 
von anderen Dienstleistungen für den Fonds, die 
Verwaltungsgesellschaft und/oder andere Parteien 
seitens der Verwahrstelle und/oder ihren verbunde-
nen Unternehmen potenzielle Interessenkonflikte 
ergeben. Die verbundenen Unternehmen der Ver-
wahrstelle können auch als Beauftragte für die Ver-
wahrstelle tätig sein. Zu den potenziellen Interes-
senkonflikten, die zwischen der Verwahrstelle und 
ihren verbundenen Unternehmen ggf. anfallen, ge-
hören in der Hauptsache Betrug (nicht gemeldete 
Unregelmäßigkeiten gegenüber den zuständigen 
Behörden zur Vermeidung von Imageverlusten), Ri-
siken im Zusammenhang mit Rechtsmitteln (Zögern 
bei der Einleitung von rechtlichen Schritten gegen-
über der Verwahrstelle bzw. Vermeidung solcher 
Schritte), Selektionsverzerrung (die Auswahl der 
Verwahrstelle erfolgt nicht auf Basis von Qualität 
und Preis), Insolvenzrisiko (niedrigere Standards bei 
der Trennung von Vermögenswerten oder im Hin-
blick auf die Solvenz der Verwahrstelle) oder Risi-
ken im Zusammenhang mit der Konzentration von 
Anlagen auf eine einzige Gruppe (Anlagen innerhalb 
eines Konzerns). 
 
Die Verwahrstelle (bzw. eines ihrer verbundenen 
Unternehmen) kann im Zuge ihrer Geschäftstätig-
keit Interessenkonflikten in Bezug auf die Ge-
schäftstätigkeit des Fonds und/oder anderer Fonds, 
für die die Verwahrstelle (oder eines ihrer verbunde-
nen Unternehmen) tätig ist, unterliegen. Die Ver-
wahrstelle und/oder ihre verbundenen Unternehmen 
können beispielsweise als Verwahrstelle, Depot-
bank und/oder Verwaltungsstelle anderer Fonds tä-
tig sein.  
 
Die Verwahrstelle ist nach Maßgabe der Bedingun-
gen der Verwaltungsstellenvereinbarung zwischen 
der Verwahrstelle und dem Fonds auch als Verwal-
tungsstelle tätig. Die Verwahrstelle hat Vorkehrun-

gen für eine angemessene Trennung ihrer Tätigkei-
ten als Verwahrstelle und ihrer Dienstleistungen als 
Verwaltungsstelle getroffen, einschließlich Eskalati-
onsverfahren und Governance-Maßnahmen. Dar-
über hinaus ist die Verwahrstellenfunktion hierar-
chisch und funktional von dem Geschäftsbereich für 
Verwaltungsdienstleistungen getrennt. 
 

Ein potenzieller Interessenkonflikt kann in Situatio-
nen auftreten, in denen die Korrespondenzbanken 
neben der Beauftragung mit Verwahrdiensten sepa-
rate kaufmännische und/oder geschäftliche Bezie-
hungen mit der Verwahrstelle unterhalten. Bei der 
Ausübung der Geschäftstätigkeit können zwischen 
der Verwahrstelle und der jeweiligen Korrespon-
denzbank Interessenkonflikte auftreten. Sofern die 
Korrespondenzbank und die Verwahrstelle über den 
gleichen Konzern verbunden sind, verpflichtet sich 
die Verwahrstelle, potenziell aus dieser Verbindung 
resultierende Interessenkonflikte zu identifizieren 
und alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, 
diese Interessenkonflikte zu begrenzen. 

Die Verwahrstelle geht nicht davon aus, dass auf-
grund der Beauftragung von Korrespondenzbanken 
konkrete Interessenkonflikte auftreten werden. Die 
Verwahrstelle wird den Fonds und die Verwaltungs-
gesellschaft bei Auftreten eines Konflikts informie-
ren. 

Soweit weitere potenzielle Interessenkonflikte im 
Zusammenhang mit der Verwahrstelle bestehen, 
wurden diese im Einklang mit den Richtlinien und 
Verfahrensregelungen der Verwahrstelle identifiziert, 
begrenzt und gelöst.  

Sofern ein Interessenkonflikt auftritt, wird die Ver-
wahrstelle ihren Verpflichtungen gegenüber dem 
Fonds Rechnung tragen und den Fonds und die an-
deren Fonds, für die sie tätig ist, redlich behandeln 
und soweit, praktisch möglich, etwaige Geschäfte zu 
Bedingungen abschließen, die auf objektiven vorab 
festgelegten Kriterien basieren und den alleinigen 
Interessen des Fonds und der Anteilinhaber des 
Fonds entsprechen.  
 

Informationen. Informationen über die ausgelager-
ten Verwahrfunktionen sowie eine Liste der Korres-
pondenzbanken können unter 
https://www.bbh.com/en-us/investor-services/cus-
tody-and-fund-services/depositary-and-trustee ab-
gerufen werden. Diese Liste wird jeweils aktualisiert 
und ist auf schriftliche Anfrage bei der Verwahrstelle 
verfügbar.  
 
Aktuelle Informationen zu den Aufgaben der Ver-
wahrstelle und etwaig auftretenden Interessen-
konflikten sowie zu den von der Verwahrstelle 
ausgelagerten Verwahraufgaben und etwaigen 
Interessenkonflikten, die sich aus einer solchen 

https://www.bbh.com/en-us/investor-services/custody-and-fund-services/depositary-and-trustee
https://www.bbh.com/en-us/investor-services/custody-and-fund-services/depositary-and-trustee
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Auslagerung ergeben können, sind auf schriftli-
che Anfrage kostenlos bei der Verwahrstelle er-
hältlich. 

Verschiedenes. Der Verwahrstellenvertrag kann 
von der Verwahrstelle oder Verwaltungsgesellschaft 
mit einer Frist von neunzig (90) Kalendertagen (bzw. 
bei bestimmten Verstößen gegen den Verwahrstel-
lenvertrag, einschließlich der Insolvenz einer der 
Parteien, mit einer kürzeren Frist) schriftlich gekün-

digt werden, mit der Maßgabe, dass der Verwahr-
stellenvertrag erst beendet wird, wenn ein Nachfol-
ger für die Verwahrstelle bestellt wurde. 

Registrier- und Transferstelle 

AllianceBernstein Investor Services, ein Unterneh-
mensbereich der Verwaltungsgesellschaft, ist als 
Registrier- und Transferstelle des Fonds tätig. In die-
ser Eigenschaft obliegt der Transferstelle die Ab-
wicklung des Kaufs, der Rücknahme, des Um-
tauschs und der Übertragung von Anteilen des 
Fonds.  

Hauptvertriebsstelle 

Gemäß dem Vertriebsvertrag wurde AllianceBern-
stein Investments, ein Unternehmensbereich der 
Verwaltungsgesellschaft, als Hauptvertriebsstelle 
für die Anteile bestellt, und zwar auf der Grundlage 
der bloßen Übernahme des Vertriebs (ohne Ver-
kaufsgarantie – „best efforts basis“). Der Vertriebs-
vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen 
und kann von jeder Partei mit einer Frist von sechzig 
Tagen gekündigt werden. Die Hauptvertriebsstelle 
hat bezüglich des Vertriebs der Anteile außerhalb 
der Vereinigten Staaten mit Händlern Verträge ab-
geschlossen. 

Qualifizierte Ausländische Institutionelle Anle-
ger in Renminbi (RQFII) 

Ausländische institutionelle Anleger, die direkt am 
nationalen Wertpapiermarkt der Volksrepublik China 
anlegen möchten, können die Anerkennung als qua-
lifizierter ausländischer institutioneller Anleger in 
Renminbi (RMB qualified foreign institutional inves-
tor, „RQFII“) nach den jeweils geltenden RQFII-Vor-
schriften der Volksrepublik China beantragen. Alli-
anceBernstein Hong Kong Limited („Inhaber des 
RQFII-Status“), ein Tochterunternehmen des Anla-
geverwalters, hat eine RQFII-Lizenz erhalten und 
verfügt zum Datum dieses Prospekts über ein 
RQFII-Anlagekontingent in Höhe von insgesamt 
RMB 500 Mio. Sofern die AllianceBernstein Hong 
Kong Limited für eines der Portfolios ihr gesamtes 
RQFII-Anlagekontingent aufgebraucht hat, kann sie 
nach Maßgabe der anwendbaren Vorschriften ein 
zusätzliches Kontingent beantragen.  
 

Das RQFII-Programm unterliegt Regularien und 
Vorschriften, die von den chinesischen Behörden, 
d. h. der chinesischen Aufsichtsbehörde (Chinese 
Securities Regulatory Commission, „CSRC“), dem 
staatlichen chinesischen Devisenamt (State Admi-
nistration of Foreign Exchange, „SAFE“) und der 
Zentralbank der Volksrepublik China (People’s Bank 
of China, „PBOC“) ausgegeben werden. Diese Re-
gularien und Vorschriften können jeweils geändert 
werden und umfassen unter anderem die folgenden 
Bestimmungen:  
 
(i) das RQFII-Pilotprogramm für Anlagen in chinesi-
sche Wertpapiere (Pilot Scheme for Domestic 
Securities Investment through Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investors (人民幣合格境外機構

投資者境內證券投資試點辦法)), das von der CSRC, 

der PBOC und dem SAFE eingeleitet wurde und am 
1. März 2013 in Kraft trat;  
 
(ii) die Durchführungsbestimmungen für das RQFII-
Pilotprogramm (Implementation Rules for the Pilot 
Scheme for Domestic Securities Investment through 
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investors 
(關於實施《人民幣合格境外機構投資者境內證券投

資試點辦法》的規定)), die von der CSRC ausgege-

ben wurden und seit dem 1. März 2013 gelten;  
 
(iii) das Rundschreiben zum RQFII-Pilotprogramm 
(Circular on Issues Related to the Pilot Scheme for 
Domestic Securities Investment through Renminbi 

Qualified Foreign Institutional Investors (國家外匯管

理局關於人民幣合格境外機構投資者境內證券投資

試點有關問題的通知)), das vom SAFE mit Wirkung 

vom 21. März 2013 ausgegeben wurde; 
 
(iv) die Verlautbarung der chinesischen Zentral-
bank zu relevanten Fragen im Zusammenhang mit 
der Umsetzung des RQFII-Pilotprogramms (Notice 
of the People's Bank of China on the Relevant Mat-
ters concerning the Implementation of the Pilot 
Scheme for Domestic Securities Investment 
through Renminbi Qualified Foreign Institutional In-

vestors (中國人民銀行關於實施《人民幣合格境外機

構投資者境內證券投資試點辦法》有關事項的通知), 

die von der chinesischen Zentralbank mit Wirkung 
vom 2. Mai 2013 ausgegeben wurde; und 

 
(v) sonstige maßgebliche Vorschriften der zuständi-
gen Behörden. 
 

Qualifizierte Ausländische Institutionelle Anle-
ger (QFII) 
 
Der Anlageverwalter bzw. eines seiner verbundenen 
Unternehmen verfügt über eine QFII-Lizenz und ein 
QFII-Kontingent und ist somit berechtigt, bis zur 
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Höhe seines Kontingents Anlagen in chinesische A-
Aktien und andere zugelassene chinesische Wert-
papiere für den Fonds zu tätigen.  

 
Das QFII-Programm und die Verwendung von Kon-
tingenten in China unterliegen einer Reihe von Re-
gularien und Vorschriften (in der jeweils geltenden 
Fassung), zu denen insbesondere die folgenden ge-
hören: 
 

(a) die Maßnahmen zur Verwaltung der Wertpapier-
anlagen von QFII in China (Measures for the Admi-
nistration of the Securities Investments of Qualified 
Foreign Institutional Investors in the PRC) (die ge-
meinsam von der CSRC, der PBOC und dem SAFE 
am 24. August 2006 verkündet wurden und seit dem 
1. September 2006 wirksam sind); 
 

(b) die Durchführungsbestimmungen für Maßnah-
men zur Verwaltung der Wertpapieranlagen von 
QFII in China (Provisions on the Issues Related to 
Implementing the Measures for the Administration of 
the Securities Investments of Qualified Foreign Insti-
tutional Investors in the PRC) (die von der CSRC am 
27. Juli 2012 ausgegeben wurden und seit diesem 
Datum in Kraft sind); 
 

(c) Die Vorschriften zur Devisenverwaltung der in-
ländischen Wertpapieranlagen von QFII (Provisions 
on the Foreign Exchange Administration of the Do-
mestic Securities Investment by QFIIs) (die vom 
SAFE am 10. Oktober 2009 herausgegeben und am 
7. Dezember 2012 überarbeitet wurden); 
 

(d) Die Durchführungsbestimmungen für die Regist-
rierung und Abwicklung der inländischen Wertpa-
pieranlagen von QFII in China (Implementing Rules 
for Registration and Settlement of Domestic Securi-
ties Investments in China by QFIIs) (die von der 
CSDCC am 1. Dezember 2002 herausgegeben und 

am 20. Februar 2013 überarbeitet wurden); 
 
(e) die Durchführungsbestimmungen der Börse 
Shanghai für Wertpapiertransaktionen von QFII und 
RQFII (Shanghai Stock Exchange Implementing 
Rules on Securities Transactions by QFIIs and 
RQFIIs) (die von der Börse Shanghai ausgegeben 
wurden und am 19. März 2014 in Kraft getreten sind); 
 
(f) die Durchführungsbestimmungen der Börse 
Shenzhen für Wertpapiertransaktionen von QFII und 
RQFII (Shenzhen Stock Exchange Implementing 
Rules on Securities Transactions by QFIIs and 
RQFIIs) (die von der Börse Shenzhen ausgegeben 
wurden und am 25. April 2014 in Kraft getreten sind); 
 

(g) die Richtlinien für Anlagen in Aktienindex-Fu-
tures durch QFII (Guidelines for the Investments in 
Stock Index Futures by Qualified Foreign Institutio-
nal Investors) (die von der CSRC am 4. Mai 2011 
ausgegeben wurden); 
 

(h) das Rundschreiben zu Anlagen am Interbanken-
Anleihemarkt durch QFII (Circular on Investment in 
the Inter-bank Bond Market by Qualified Foreign In-
stitutional Investors) (das von der PBOC am 10. 
März 2013 ausgegeben wurde); und 
 

(i) etwaige Änderungen der vorstehenden Regula-
rien und Vorschriften und der auf Basis dieser Re-
gularien und Vorschriften erlassenen Maßnahmen 
und Leitlinien sowie Änderungen aller Vorschriften 
und Richtlinien, die im Rahmen von geltenden Ge-
setzen und Verordnungen erlassen wurden, und alle 
sonstigen maßgeblichen Vorschriften und Regelun-
gen, die in China in Kraft und für den Fonds relevant 
sind.  
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Zusätzliche Informationen 

Rechnungsjahr 

Das Rechnungsjahr des Fonds endet jeweils am 
31. Mai. Der Jahresbericht des Fonds mit dem ge-
prüften Jahresabschluss wird spätestens 120 Tage 
nach Ende des Geschäftsjahres und mindestens 14 
Tage vor der Jahreshauptversammlung der Anteilin-
haber veröffentlicht. Der Halbjahresbericht des 
Fonds mit den ungeprüften Abschlüssen wird inner-
halb von 60 Tagen nach Ende des ersten Halbjahres 
des jeweiligen Geschäftsjahres veröffentlicht. Der 
konsolidierte Abschluss des Fonds lautet auf US-
Dollar. 

Satzung 

Der Fonds wird vom Verwaltungsrat im Einklang mit 
der Satzung des Fonds verwaltet. Der Fonds wurde 
am 8. Juni 2006 als société d’investissement à capi-
tal variable (SICAV) unter dem Namen ACMBern-
stein SICAV in Luxemburg gegründet und seine Sat-
zung wurde im Mémorial des Großherzogtums Lu-
xemburg am 21. Juni 2006 veröffentlicht. Die Sat-
zung wurde am 5. Februar 2016 geändert, als der 
Fonds in „AB SICAV I“ umbenannt wurde, und die 
Änderung wurde im Mémorial veröffentlicht. Die Sat-
zung ist bei dem Handels- und Gesellschaftsregister 
von Luxemburg (Registre de Commerce et des 
Sociétés) und am eingetragenen Sitz des Fonds hin-
terlegt, wo auf Anforderung Exemplare erhältlich 
sind. Der Hauptgeschäftssitz und eingetragene Sitz 
des Fonds befindet sich in 2-4, rue Eugène Ruppert, 
L-2453 Luxemburg. 

Mitteilungen an Anteilinhaber und Anteilinha-
berversammlungen 

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber 
wird in Luxemburg um 9.30 Uhr (Luxemburger Zeit) 
am letzten Donnerstag im Oktober jeden Jahres ab-
gehalten bzw., wenn es sich bei diesem Tag um ei-
nen gesetzlichen Feiertag in Luxemburg handelt, 
am nächsten darauf folgenden Geschäftstag.  

Mitteilungen über diese Versammlungen und alle 
weiteren Anteilinhaberversammlungen werden den 
Anteilinhabern an die jeweils im Anteilregister re-
gistrierten Adressen übersandt, und zwar mindes-
tens 14 Tage vor der betreffenden Versammlung. In 
der Mitteilung sind Uhrzeit, Datum, Ort und Tages-
ordnung der betreffenden Versammlung sowie et-
waige Anforderungen im Hinblick auf die Mindestan-
wesenheit zur Beschlussfähigkeit und die Ausübung 
der Stimmrechte anzugeben. Darüber hinaus erfol-
gen die Mitteilungen gemäß luxemburgischem 
Recht und gemäß der Satzung. Die Versammlungs-
mitteilung kann des Weiteren in jeder Zeitung mit all-
gemeiner Verbreitung in denjenigen Ländern be-
kannt gemacht werden, die der Verwaltungsrat je-
weils bestimmt.  

Mitteilungen und sonstige auf dem Postwege an ei-
nen Anteilinhaber zu übersendende Dokumente gel-
ten nach Ablauf von 96 Stunden nach dem Absen-
den der die Mitteilung oder das Dokument enthalten-
den Postsendung als zugegangen. Als Nachweis 
über die erfolgte postalische Absendung genügt der 
Nachweis, dass der Brief mit der Mitteilung oder 
dem Dokument richtig adressiert und ordnungsge-
mäß versandt wurde. Eine solche Mitteilung kann 
auch durch Bekanntmachung erfolgen und wird in 
einem solchen Fall in einer Zeitung veröffentlicht, 
die der Fonds jeweils bestimmt, und gilt als um 
12.00 Uhr mittags am Tage des Erscheinens der Be-
kanntmachung erfolgt. 

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger 
darauf hin, dass sie ihre Anlegerrechte vollum-
fänglich nur unmittelbar gegenüber dem Fonds 
ausüben können, sofern ein Anleger im eigenen 
Namen im Anteilinhaberregister des Fonds re-
gistriert ist; dies gilt insbesondere für das Recht 
zur Teilnahme an Anteilinhaberhauptversamm-
lungen. In den Fällen, in denen ein Anleger Anla-
gen in den Fonds über einen Intermediär getätigt 
hat, der in seinem eigenen Namen, aber für 
Rechnung des Anteilinhabers anlegt, ist es dem 
Anleger unter Umständen nicht immer möglich, 
bestimmte Anteilinhaberrechte bezüglich der 
Gesellschaft auszuüben. Anlegern wird daher 
empfohlen, sich hinsichtlich der Ausübung ihrer 
Rechte beraten zu lassen. 

Geeignetheit für Anleger 

Anleger werden im Hinblick auf die Geeignetheit des 
Portfolios für ihre jeweiligen Anlageziele auf die In-
formationen im Abschnitt „Profil des typischen Anle-
gers“ in Teil I für das betreffende Portfolio, in das sie 
anlegen möchten, verwiesen. AB-Portfolios, die 
nicht als äquivalent zu Geldmarktfonds oder als 
Portfolios mit kurzer Laufzeit gelten, werden in Teil I 
für das betreffende Portfolio als für Anleger mit ei-
nem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geeig-
net angegeben. Die Einschätzung eines Anlegers 
bezüglich des für ihn infrage kommenden Anlageho-
rizonts und des Anlagehorizonts des Portfolios wer-
den von einer Reihe unterschiedlicher Faktoren be-
einflusst, einschließlich der beabsichtigten Nutzung 
des Portfolios (als eigenständige Anlagestrategie o-
der als Teil einer größeren Kapitalanlagestrategie), 
der jeweiligen Anteile, in die der Anleger anlegt, der 
Risiken und allgemeinen Bedingungen an den Märk-
ten, denen das vom Anleger für Anlagen ausge-
wählte Portfolio ausgesetzt ist, und der individuellen 
persönlichen Umstände des jeweiligen Anlegers. 
Anleger sollten sich im Hinblick darauf, ob die An-
teile des Portfolios für ihre jeweiligen Anlageziele 
geeignet sind, mit ihrem unabhängigen Finanzbera-



AB SICAV I 
 

II-93 
 

ter in Verbindung setzen. Unabhängige Finanzbera-
ter können gemeinsam mit einzelnen Anlegern eine 
Beurteilung der Geeignetheit auf Basis eines eher 
ganzheitlichen Ansatzes vornehmen, bei dem so-
wohl individuelle Faktoren des jeweiligen Anlegers, 
wie seine finanzielle Situation, seine Lebensum-
stände und Ziele, als auch andere Faktoren in Be-
tracht gezogen werden. 

Allgemeines 

Der Fonds war und ist seit seiner Gründung an kei-
nem Gerichts- oder Schiedsverfahren beteiligt, und 
dem Verwaltungsrat ist nicht bekannt, dass Ge-
richts- oder Schiedsverfahren seitens oder gegen 
den Fonds anhängig oder angedroht sind. 

Der Fonds hat seit seiner Gründung keine Angestell-
ten beschäftigt und beschäftigt auch gegenwärtig 
keine Angestellten. 

Sofern vorstehend nichts Anderes ausgeführt ist, 
hat der Fonds im Zusammenhang mit der Ausgabe 
oder dem Verkauf von Kapital des Fonds keine Pro-
visionen, Abschläge, Maklergebühren oder sonstige 
Sonderbedingungen gewährt oder eingeräumt. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind nicht ver-
pflichtet, als Voraussetzung für die Ausübung ihres 
Amtes als Verwaltungsratsmitglieder Anteile zu hal-
ten. Für Mitglieder des Verwaltungsrats besteht 
keine Altersgrenze für das Ausscheiden aus dem 
Amt. 

Kosten und Gebühren 

Außer dem Ausgabeaufschlag und dem Rücknah-
meabschlag, die Anlegern, die Anteile kaufen, be-
lastet werden können, entstehen dem Fonds und 
den Portfolios auch laufende Kosten und Gebühren. 
Vertriebsgebühren werden als Aufwendungen des 
Portfolios, dem sie zuzurechnen sind, verbucht und 
diesem berechnet. 

Der Fonds und jedes Portfolio unterliegen darüber 
hinaus den nachstehend aufgeführten Kosten und 
Gebühren: 

Verwaltungsgebühr. Die Verwaltungsgesellschaft 
bezieht für die Verwaltung jedes Portfolios eine täg-
lich auflaufende und monatlich zu zahlende Verwal-
tungsgebühr; sie berechnet sich wie unter „Zusam-
menfassende Informationen“ in Teil I angezeigt, aus 
dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert 
der Anteile. 

Aus der der Verwaltungsgesellschaft von einem 
Portfolio gezahlten Verwaltungsgebühr steht dem 
Anlageverwalter für das betreffende Portfolio eine 
täglich berechnete und monatlich zahlbare Anlage-
verwaltungsgebühr zu, die zu einem auf dem durch-
schnittlichen täglichen Nettoinventarwert der Anteile 

des betreffenden Portfolios basierenden jährlichen 
Satz berechnet wird. Anteile der Klasse S sind insti-
tutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der Verwal-
tungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen 
haben und denen eine gesonderte Verwaltungsge-
bühr berechnet wird. In Bezug auf eine bestimmte 
Anteilklasse beinhaltet die Verwaltungsgebühr unter 
Umständen eine Gebührenkomponente, die an Ver-
triebsstellen oder sonstige Finanzmittler und Dienst-
leister für Anlegerdienste und sonstige administra-
tive Aufwendungen gezahlt wird. Sofern der Anlage-
verwalter nicht für einen vollen Monat als Anlagever-
walter tätig ist, wird die vom Portfolio zahlbare Ver-
waltungsgebühr für den betreffenden Monat anteilig 
gekürzt, um dem Zeitraum des Monats, in dem der 
Anlageverwalter als Anlageverwalter gemäß dem 
Anlageverwaltungsvertrag tätig war, Rechnung zu 
tragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft oder der Anlagever-
walter (bzw. deren verbundene Unternehmen) sind 
berechtigt, im Zusammenhang mit dem Verkauf von 
Anteilen Barzahlungen aus den jeweiligen eigenen 
Unternehmensressourcen an Vertriebsgesellschaf-
ten, Händler oder andere Stellen zu leisten. Diese 
Zahlungen umfassen auch direkte oder indirekte Er-
stattungen von Kosten, die diesen Unternehmen im 
Zusammenhang mit unterstützenden Serviceleis-
tungen, beispielsweise im Marketing, bei der Weiter-
bildung und Schulung, entstanden sind. Die Höhe 
dieser Zahlungen hängt von einer Reihe von Fakto-
ren ab, unter anderem von den Verkaufs- und Rück-
nahmequoten dieser Unternehmen für AB-Fonds, 
den von ihnen an AB-Fonds gehaltenen Vermö-
gensbeständen sowie von ihrer Bereitschaft und Fä-
higkeit, ihre Finanzberater für Weiterbildungen und 
Schulungen zur Verfügung zu stellen. In einigen Fäl-
len können AB-Fonds sogar in eine sogenannte 
„Vorzugsliste“ (preferred list) dieser Unternehmen 
aufgenommen werden. Ziel ist es, den Finanzbera-
tern, die mit den derzeitigen und künftigen Anteilin-
habern in Kontakt stehen, eine größere Informati-
onsbasis im Hinblick auf AB-Fonds bereit zu stellen, 
um für angemessene Informationen über die AB-
Fonds und die für deren Anteilinhaber erbrachten 
Dienstleistungen und eine sachgerechte Beratung 
durch diese Finanzberater zu sorgen. 

Höhere Zahlungen für Vertriebsserviceleistungen ei-
nes Fonds-Sponsors gegenüber einem anderen 
Fonds-Sponsor könnten einen in diesem Zusam-
menhang tätigen Finanzberater oder dessen Unter-
nehmen veranlassen, in seinen Anlageempfehlun-
gen der Fondsfamilie des Ersteren den Vorzug vor 
den Fondsfamilien anderer Fonds-Sponsoren zu ge-
ben. Ähnlich verhält es sich, wenn Ihr Finanzberater 
oder sein Unternehmen für eine Anteilklasse in grö-
ßerem Umfang Vertriebsserviceleistungen erhält als 
für eine andere Anteilklasse. In diesem Fall könnte 
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seine Empfehlung tendenziell eher der ersteren An-
teilklasse gelten. 

Anleger, die eine Anlage in AB-Fonds in Betracht 
ziehen, sollten ihren Finanzberater kontaktieren und 
sich über die Gesamtsumme der Beträge informie-
ren, die an diesen Finanzberater oder an sein Unter-
nehmen von der Verwaltungsgesellschaft, dem An-
lageverwalter und deren verbundenen Unterneh-
men bzw. von Sponsoren anderer Fonds gezahlt 
werden, für die dieser Finanzberater Anlageempfeh-
lungen gibt; des Weiteren sollten Anleger die von ih-
ren Anlageberatern bereit gestellten Hinweise und 
Veröffentlichungen zum Zeitpunkt des Kaufs be-
rücksichtigen. Unter bestimmten Umständen erhält 
ein Anleger in Anteile der Klassen S und S1 von der 
Verwaltungsgesellschaft oder vom Anlageverwalter 
(oder einem ihrer verbundenen Unternehmen) Zah-
lungen aus dem Vermögen des jeweiligen Unter-
nehmens. 

Vertriebsgebühr. Vertriebsgebühren für eine An-
teilklasse werden an die Hauptvertriebsstelle als 
Entgelt für die Dienste gezahlt, die sie dem Fonds 
hinsichtlich des Vertriebs dieser Anteile geleistet 
hat, und zwar zu dem unter „Zusammenfassende In-
formationen“ in Teil I beschriebenen Satz. Gebühren 
für Anlegerdienste für eine Anteilklasse werden von 
der Verwaltungsgesellschaft aus den Verwaltungs-
gebühren an die Hauptvertriebsstelle als Entschädi-
gung für dem Fonds im Zusammenhang mit den In-
habern dieser Anteile laufend erbrachte Dienstleis-
tungen gezahlt. Die Hauptvertriebsstelle kann diese 
Vertriebsgebühren oder Gebühren für Anleger-
dienste insgesamt oder teilweise an Händler weiter-
geben, die am Vertrieb der Anteile beteiligt sind, und 
zwar auf der Grundlage des tagesdurchschnittlichen 
Nettoinventarwerts der von den Kunden des jeweili-
gen Händlers in dem betreffenden Monat gehalte-
nen Anteile. Die Vertriebsgebühr und die Gebühr für 
Anlegerdienste einer bestimmten Klasse werden 
nicht zur Finanzierung des Verkaufs von Anteilen ei-
ner anderen Klasse verwendet. 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft. Die Ver-

waltungsgesellschaft erhält aus dem Vermögen der 
Portfolios eine Gebühr zur Deckung der Aufwendun-
gen für von ihr im Zusammenhang mit dem Betrieb 
und der zentralen Verwaltung der Portfolios in Lu-
xemburg bereit gestellte Dienstleistungen. Die Höhe 
der Gebühr für jede Anteilklasse der Portfolios ist für 
jedes der Portfolios in Teil I ausgeführt. Die Gebühr 
der Verwaltungsgesellschaft läuft täglich auf und 
wird monatlich gezahlt. 

Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahr-
stelle und der Transferstelle. Der Verwaltungs-
stelle, der Verwahrstelle und der Transferstelle steht 
jeweils eine aus dem Vermögen jedes Portfolios zu 
zahlende Gebühr gemäß der im Großherzogtum Lu-
xemburg üblichen Praxis zu. Bei diesen Gebühren 

handelt es sich um eine Kombination aus einer ver-
mögensbezogenen und einer Transaktionsgebühr 
wie unter „Sonstige Angaben zu den Portfolios – Ge-
bühren der Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungs-
stelle, Verwahrstelle und Transferstelle“ in Teil I für 
jedes Portfolio ausgeführt. 

Soweit für ein bestimmtes Portfolio in Teil I nicht ab-
weichend geregelt, betragen die Gebühren der Ver-
waltungsstelle, der Verwahrstelle und der Transfer-
stelle grundsätzlich maximal 1,00 % p. a.; sie wer-
den auf der Grundlage des Nettoinventarwerts eines 
Portfolios berechnet. Die Verwahrstellengebühren 
umfassen nicht die Kosten von Korrespondenzban-
ken, bestimmte sonstige Steuern, etwaige Makler-
gebühren und Zinsen auf Kreditaufnahmen, die ge-
sondert erhoben werden. Für die Verwaltungsstelle, 
die Verwahrstelle und die Transferstelle gelten die 
für bestimmte Portfolios in Teil I festgelegten Ge-
samtaufwandsgrenzen. Die tatsächlich angefalle-
nen Gebühren werden im Jahresbericht des Fonds 
aufgeführt. 

Sonstige Aufwendungen. Die einzelnen Portfolios 
tragen alle anderen Aufwendungen, zu denen unter 
anderem die nachstehenden Kosten gehören: (a) 
alle ggf. auf Vermögen und Erträge des Portfolios zu 
entrichtenden Steuern sowie etwaige Steuern auf 
Unternehmensebene; (b) Auslagen in angemesse-
ner Höhe sowie Barauslagen (darunter uneinge-
schränkt sämtliche Telefon-, Telex-, Telegramm- 
und Portoauslagen), die der Verwahrstelle entstan-
den sind, sowie die von Banken und Finanzinstitu-
ten, welche mit der treuhänderischen Verwahrung 
von Vermögenswerten des Portfolios betraut wor-
den sind, berechneten Depotgebühren; (c) die übli-
chen Bankgebühren, die bei Geschäften mit Wert-
papieren des Portfolios berechnet werden (wobei 
diese Gebühren als Bestandteil des Erwerbspreises 
gelten und vom Verkaufspreis abzuziehen sind); (d) 
Vergütung und Barauslagen der Transferstelle, die 
als gestaffelter Prozentsatz des Nettovermögens 
berechnet werden und monatlich zahlbar sind, aber 
einen Mindestbetrag nicht unterschreiten dürfen; (e) 
Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsge-
sellschaft oder der Verwahrstelle im Zusammen-
hang mit der Wahrnehmung der Interessen der An-
teilinhaber entstanden sind; und (f) Druckkosten für 
Anteilzertifikate, Kosten der Erstellung und/oder Ein-
reichung der Satzung und aller sonstigen das Port-
folio betreffenden Dokumente einschließlich Regis-
teranmeldungen und Prospekte, Verkaufsprospekte 
und erläuternde Memoranden für alle Behörden 
(einschließlich der örtlichen Effektenhändlerver-
bände), die für das Portfolio zuständig sind, sowie 
alle sonstigen Aufwendungen, die mit der Zulassung 
oder Registrierung der Anteile des Portfolios zum 
Angebot oder Verkauf in einem Hoheitsgebiet ver-
bunden sind; die Kosten der Erstellung (in jeder 
Sprache, in der dies im Interesse der Anteilinhaber, 



AB SICAV I 
 

II-95 
 

einschließlich wirtschaftlicher Eigentümer von Antei-
len, erforderlich ist) und der Verteilung von Jahres- 
und Halbjahresberichten und sonstigen gesetzlich 
oder durch Verordnungen der vorerwähnten Behör-
den vorgeschriebenen Berichten oder Dokumenten; 
die Kosten der Rechnungslegung und Buchhaltung 
und der täglichen Ermittlung des Nettoinventar-
werts; die Kosten der Erstellung und Verteilung öf-
fentlicher Bekanntmachungen an die Anteilinhaber; 
Anwalts- und Prüferhonorare; die Kosten, die mit der 
Zulassung der Anteile an den Börsen, an denen sie 
notiert sind, sowie mit der Aufrechterhaltung der Zu-
lassung verbunden sind; jährliche Registrierungsge-
bühren in Luxemburg; ferner alle vergleichbaren 
Verwaltungskosten, einschließlich - falls die Verwal-
tungsgesellschaft nicht anders entscheidet - aller 
sonstiger Kosten, die direkt aus dem Angebot oder 
dem Vertrieb der Anteile entstehen, wie die Druck-
kosten für die Exemplare der oben genannten Do-
kumente oder Berichte, die von den Vertriebsstellen 
oder Händlern der Anteile bei ihrer Geschäftstätig-
keit verwendet werden. 

Soweit in dem betreffenden Abschnitt in Teil I nicht 
abweichend für eine bestimmte Anteilklasse eines 
Portfolios angegeben, werden alle regelmäßig wie-
derkehrenden Gebühren zunächst gegen Erträge, 
danach gegen Veräußerungsgewinne und sodann 
gegen das Vermögen verbucht. Kosten, die einem 
bestimmten Portfolio zuzurechnen sind, werden die-
sem belastet; Kosten, die nicht einem bestimmten 
Portfolio zuzurechnen sind, werden so auf die Port-
folios des Fonds umgelegt, wie es der Verwaltungs-
rat für angemessen und gerecht hält. Jede der ver-
schiedenen Anteilklassen innerhalb eines Portfolios 
trägt jeweils alle ihr zuzurechnenden Kosten. Kos-
ten, die keiner bestimmten Anteilklasse eines Port-
folios zuzurechnen sind, werden so auf die Anteil-
klassen des Portfolios umgelegt, wie es der Verwal-
tungsrat für angemessen und gerecht hält. 

Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft 
dürfte die jährliche Aufwandsquote der Portfolios vo-
raussichtlich derjenigen anderer Organismen für ge-
meinsame Anlagen mit vergleichbaren Anlagezielen 
entsprechen. 

Co-Management von Vermögenswerten 

Wenn die Anlagepolitik eines Portfolios dies gestat-
tet, kann die Verwaltungsgesellschaft die Verwal-
tung der Vermögenswerte bestimmter Portfolios in-
nerhalb und außerhalb des Fonds im Hinblick auf 
eine effektivere Verwaltung zusammenlegen (Co-
Management). In diesen Fällen werden die Vermö-
genswerte verschiedener Portfolios oder bestimmter 
Anlagestrategien gemeinsam verwaltet. Die ge-
meinsam verwalteten Vermögenswerte werden als 
„Pool“ bezeichnet. Diese Pooling-Vereinbarungen 

sind ein verwaltungstechnisches Hilfsmittel, um be-
triebliche und sonstige Aufwendungen zu verrin-
gern, und haben keinerlei Auswirkungen auf die ge-
setzlichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber. 
Die Pools stellen keine getrennten Anlagevermögen 
dar und stehen Anlegern nicht direkt zur Verfügung. 
Jedes der gemeinsam verwalteten Portfolios und 
jede der gemeinsam verwalteten Strategien hat wei-
terhin Anspruch auf die spezifischen Vermögens-
werte. Bei der Zusammenlegung der Vermögens-
werte mehrerer Portfolios oder Strategien werden 
die Vermögenswerte, die jedem beteiligten Portfolio 
bzw. jeder Strategie zuzurechnen sind, anfangs 
durch Bezugnahme auf die ursprüngliche Zuwei-
sung von Vermögenswerten eines Portfolios bzw. 
einer Strategie zu diesem Pool bestimmt und mit 
nachfolgenden Zugängen und Abgängen jeweils ge-
ändert. Die Rechte jedes teilnehmenden Portfolios 
bzw. jeder teilnehmenden Strategie an den gemein-
sam verwalteten Vermögenswerten beziehen sich 
auf alle Ebenen der Anlagen dieses Pools. Zusätzli-
che Anlagen, die im Namen der gemeinsam verwal-
teten Portfolios oder Strategien vorgenommen wer-
den, werden dem einzelnen Portfolio bzw. der ein-
zelnen Strategie gemäß seiner jeweiligen Beteili-
gungsrechte zugewiesen, wobei die verkauften Ver-
mögenswerte den Vermögenswerten, die jedem teil-
nehmenden Portfolio bzw. jeder teilnehmenden 
Strategie zuzurechnen sind, auf ähnliche Weise be-
lastet werden.  

Die steuerlichen Auswirkungen dieser Pooling-Ver-
einbarungen wurden in Luxemburg überprüft. Es ist 
nicht zu erwarten, dass sich wesentliche steuerliche 
Pflichten in Luxemburg aufgrund der Umsetzung 
dieser Vereinbarungen wie in diesem Prospekt be-
schrieben ergeben werden. Allerdings können sich 
in anderen Rechtsordnungen steuerliche Auswir-
kungen ergeben, sofern die in dem jeweiligen Land 
befindlichen Wertpapiere in einem Pool wie in die-
sem Prospekt beschrieben zusammengefasst wer-
den, wobei aber davon ausgegangen wird, dass sich 
etwaige steuerliche Folgen als nicht wesentlich er-
weisen werden. 

Risikomanagement 

Die Verwaltungsgesellschaft wird ein Risikoma-
nagement-Verfahren in Bezug auf den Fonds ein-
setzen bzw. sicherstellen, dass der Anlageverwalter 
ein solches Verfahren einsetzt, das der Verwal-
tungsgesellschaft die jederzeitige Überwachung und 
Messung der Risiken der Portfoliobestände und de-
ren jeweiligen Beitrag zum Gesamtrisikoprofil der 
Portfolios ermöglicht. 

Bei Finanzderivaten ist das Risikomanagement-Ver-
fahren darauf ausgerichtet, eine genaue und unab-
hängige Werteinschätzung der OTC-Derivate zu ge-
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währleisten und sicherzustellen, dass das Gesamtri-
siko jedes Portfolios aus Finanzderivaten die im 
Prospekt, im Gesetz von 2010 und in den betreffen-
den Rundschreiben der Luxemburger Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) fest-
gelegten Grenzen nicht übersteigt.  

Das Gesamtmarktrisiko wird unter Berücksichtigung 
der aktuellen Werte der zugrunde liegenden Vermö-
genswerte, des Kontrahentenrisikos, künftiger 
Marktbewegungen und des für die Liquidation erfor-
derlichen Zeitrahmens berechnet.  

Jedes Portfolio ist darüber hinaus berechtigt, im Ein-
klang mit seinen Anlagezielen und seiner Anlagepo-
litik und innerhalb der in den „Anlagebeschränkun-
gen“ in Anhang A ausgeführten Grenzen in Finanz-
derivate anzulegen. Ist ein Derivat in einem über-
tragbaren Wertpapier oder einem Geldmarktinstru-
ment eingebettet, muss dieses Derivat hinsichtlich 
der Einhaltung der Bedingungen dieser Anlagebe-
schränkungen mit berücksichtigt werden. 

Interessenkonflikte. Die Verwaltungsgesellschaft, 
der Anlageverwalter, die Verwahrstelle, die Verwal-
tungsstelle, die Hauptvertriebsstellen und andere 
Dienstleister und deren jeweilige verbundene Unter-
nehmen, Mitglieder des Verwaltungsrats (directors) 
und der Geschäftsführung (officers) und Anteilinha-
ber sind oder werden möglicherweise an anderen 
Finanz-, Anlage- oder sonstigen beruflichen Tätig-
keiten beteiligt sein, die in Bezug auf die Verwal-
tungs- und administrativen Tätigkeiten für den 
Fonds einen Interessenkonflikt darstellen können. 
Hierzu gehören die Verwaltung anderer Fonds, 
Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Maklerleis-
tungen, Verwahrstellen- und Verwahrdienste, die 
Funktion als Mitglieder des Verwaltungsrats oder 
der Geschäftsführung, Berater oder Beauftragte für 
andere Fonds oder andere Unternehmen ein-
schließlich solcher, in die ein Portfolio anlegen kann. 
Jede Partei wird sicherstellen, dass die Erfüllung ih-
rer jeweiligen Aufgaben durch eine mögliche weitere 
Tätigkeit nicht beeinträchtigt wird. Sollte ein Interes-
senkonflikt entstehen, werden die Geschäftsführer 
der Verwaltungsgesellschaft und die jeweils beteilig-
ten Parteien sich um eine gerechte Lösung inner-
halb einer angemessen Zeit und im Interesse des 
Fonds bemühen. 

Potenzielle Anleger sollten sich auch bewusst sein, 
dass der Fonds möglicherweise einer Vielzahl tat-
sächlicher oder potenzieller Interessenkonflikte in 
Verbindung mit der AB-Gruppe unterliegt. Dass In-
teressenkonflikte aufgrund der Verbindungen inner-
halb der AB-Gruppe auftreten können, bedeutet 
nicht, dass ein tatsächlicher oder potenzieller Inte-
ressenkonflikt im Einzelfall zu Nachteilen für den 
Fonds führt. Vorbehaltlich der nachstehenden Best-

immungen wird der Anlageverwalter in einem sol-
chen Fall seinen Verpflichtungen aus dem Anlage-
verwaltungsvertrag nachkommen, insbesondere 
wird er bei der Vornahme von Anlagen, bei denen 
ein Interessenkonflikt entstehen kann, seiner Ver-
pflichtung, im Interesse des Fonds zu handeln, 
nachkommen, soweit dies unter Einhaltung seiner 
Verpflichtungen gegenüber anderen Kunden mög-
lich ist. Sollte ein Interessenkonflikt eintreten, wird 
sich der Anlageverwalter um eine gerechte Rege-
lung bemühen. Interessenkonflikte ergeben sich un-
ter anderem aus folgenden Situationen: 

 Andere vom Anlageverwalter verwaltete Fonds. 
Ein Beteiligter kann z. B. Anlagen für andere 
Kunden vornehmen, ohne die gleichen Anlagen 
für den Fonds verfügbar zu machen. Falls Anla-
gen in einem Fonds vorgenommen werden, der 
bereits direkt oder indirekt vom Anlageverwalter 
oder von einer Gesellschaft, mit der der Anlage-
verwalter durch gemeinsame Geschäftsführung 
oder Beherrschung oder durch eine Beteiligung 
am Kapital oder den Stimmrechten von mehr als 
10 % direkt oder indirekt verbunden ist, verwal-
tet oder betreut wird, werden diese Anlagen nur 
zu solchen Bedingungen durchgeführt, durch 
die doppelte Gebühren für Anlageverwaltung o-
der -beratung vermieden werden oder die eine 
sonstige Regelung zur effektiven Vermeidung 
solcher doppelter Gebühren vorsehen. Darüber 
hinaus wird die Verwaltungsgesellschaft bzw. 
diese andere Gesellschaft keine Zeichnungs- o-
der Rücknahmegebühren im Zusammenhang 
mit dem Erwerb oder der Veräußerung solcher 
Anlagen erheben. 

 Aufteilung zwischen den Kunden. Ein Beteiligter 
kann z. B. Anlagen für andere Kunden vorneh-
men, ohne die gleichen Anlagen für den Fonds 
verfügbar zu machen. Hält der Anlageverwalter 
es darüber hinaus für ratsam, für den Fonds und 
für andere Kunden gleichzeitig Anlagen in dem-
selben Wertpapier vorzunehmen, kann es vor-
kommen, dass der Fonds nicht in der Lage ist, 
das betreffende Wertpapier in der von ihm be-
nötigten Menge zu erwerben, oder für dieses 
Wertpapier einen höheren Preis zahlen oder 
eine niedrigere Rendite in Kauf nehmen muss. 
Der Anlageverwalter wird die Wertpapiere in ei-
ner Weise zuteilen, die seines Erachtens ge-
recht ist und dabei den Kontostand, die Menge 
der gekauften oder verkauften Wertpapiere und 
sonstige Faktoren berücksichtigen, die er für 
entscheidungsrelevant hält. 

Der Verwaltungsdienstleistungsvertrag sieht 
keine spezifischen Verpflichtungen oder Anfor-
derungen hinsichtlich der Allokation von Anla-
gemöglichkeiten, des Zeit- oder Arbeitsauf-
wands für den Fonds vor; es bestehen auch 
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keine Beschränkungen hinsichtlich der Art der 
für Rechnung des Fonds oder für andere von 
AB oder ihren verbundenen Unternehmen ggf. 
verwaltete Konten vorgenommenen Anlagen o-
der des Anlagezeitpunkts (mit Ausnahme der 
hierin beschriebenen Beschränkungen und An-
forderungen). Entsprechend ist der Anlagever-
walter nicht verpflichtet, sich den Angelegenhei-
ten des Fonds für einen spezifizierten Zeitraum 
zu widmen; ferner ist er nicht verpflichtet, dem 
Fonds im Falle beschränkter Anlagemöglichkei-
ten Exklusivität oder Vorrang einzuräumen; dies 
gilt mit der Maßgabe, dass er bei der Zuweisung 
von Anlagemöglichkeiten in einer von ihm als 
gerecht und angemessen angesehenen Weise 
vorgeht. 

 Dienstleistungen für andere Kunden. Ein Betei-
ligter kann mit dem Fonds oder einer Gesell-
schaft, deren Wertpapiere im Portfolio des 
Fonds geführt werden, gegen Einbehaltung o-
der Zahlung von Gebühren Finanz-, Bank-, De-
visen-, Beratungsgeschäfte (einschließlich Un-
ternehmensfinanzierungsberatung) oder sons-
tige Transaktionen in der Form schließen, wie 
sie zwischen rechtlich selbständigen Geschäfts-
partnern üblicherweise geschlossen würden 
(„arm's length“-Prinzip). 

 Verwaltungsrat. Die Mitglieder des Verwal-
tungsrats des Fonds verwenden in erheblichem 
Umfang Zeit und Kapazitäten auf andere Ge-
schäftstätigkeiten für weitere Kunden sowie auf 
die Verwaltung anderer Anlagevehikel; hierzu 
können auch Handlungen für Kunden oder die 
Verwaltung von Konten von Kunden mit Anlage-
zielen gehören, die sich mit denjenigen des 
Fonds überschneiden. 

 Cross Trades. Soweit nach geltendem Recht 
zulässig kann ein Beteiligter Kompensationsge-
schäfte („Cross Trades“) in Wertpapieren zwi-
schen seinen Kunden sowie Cross Trades zwi-
schen seinen Kunden und den Maklerkunden 
seiner verbundenen Unternehmen, für die der 
Anlageverwalter keine Vermögensverwaltungs-
dienstleistungen erbringt, abschließen. Für den 
Fall, dass der Anlageverwalter einen Cross 
Trade eingeht, bei dem der Fonds Kontrahent 
ist, handelt der Anlageverwalter sowohl für den 
Fonds als auch für den anderen Kontrahenten 
des Cross Trades, wodurch er sich möglicher-
weise hinsichtlich seiner Loyalitätspflicht gegen-
über den Beteiligten im Konflikt befindet. Um 
diesen möglicherweise in Konflikt stehenden 
Loyalitätspflichten zu begegnen, hat der Anla-
geverwalter Richtlinien und Verfahren bezüglich 
des Umgangs mit Cross Trades eingeführt, da-
mit kein Kontrahent eines Cross Trades gegen-

über der anderen Vertragspartei unberechtigter-
weise bevorzugt oder benachteiligt wird. Alle 
Cross Trades werden auf Kommissionsbasis 
zum aktuellen fairen Marktwert und im Übrigen 
im Einklang mit den Treuepflichten des Anlage-
verwalters ausgeführt. Keine der vorstehenden 
Tätigkeiten sollte in wesentlichem Maße dem 
vom Anlageverwalter oder seinen Auftragge-
bern zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegen-
über dem Fonds benötigten Zeitaufwand entge-
genstehen. 

 Verkäufe durch und Verkäufe an den Fonds. Ein 
Beteiligter darf Anlagen an den Fonds verkau-
fen oder von ihm kaufen, sofern (i) der Kauf oder 
Verkauf an einer amtlichen Börse oder einem 
anderen organisierten Markt stattfindet, an dem 
der Käufer oder Verkäufer zum Zeitpunkt des 
Kaufs bzw. Verkaufs nicht bekannt gegeben 
wird, oder unter anderen Umständen, unter de-
nen der Verkäufer und Käufer einander nicht 
bekannt sind; oder (ii) die Bedingungen eines 
derartigen Verkaufs oder Kaufs werden in der 
Form gefasst, wie zwischen rechtlich unabhän-
gigen Geschäftspartnern üblich („arm's length“-
Prinzip) und vom Verwaltungsrat vor Wirksam-
werden des Kaufs bzw. Verkaufs genehmigt. 

 Transaktionen mit verbundenen Maklern/Händ-
lern. Der Anlageverwalter darf im normalen Ge-
schäftsablauf die Maklerdienste von verbunde-
nen Maklern/Händlern in Anspruch nehmen, 
einschließlich Sanford C. Bernstein & Co., LLC 
und Sanford C. Bernstein Limited, mit der Maß-
gabe, dass der Anlageverwalter verpflichtet ist, 
die Transaktionen für den Fonds nach „Best-
Execution“-Standards auszuführen.  

 Soft-Dollar-Vereinbarungen. Zwar erhält die 
Verwaltungsgesellschaft derzeit keine Soft-Dol-
lar-Provisionen und es bestehen auch keine 
diesbezüglichen Vereinbarungen, jedoch erhält 
der Anlageberater Soft-Dollar-Provisionen und 
hat entsprechende Vereinbarungen mit Maklern 
in Bezug auf die Aktien-Portfolios des Fonds ge-
schlossen; im Rahmen dieser Provisionen und 
Vereinbarungen erhalten der Anlageverwalter 
und etwaige Verbundene Unteranlageverwalter 
bestimmte Waren und Dienstleistungen zur Un-
terstützung des Anlageentscheidungsprozes-
ses. Die Soft-Dollar-Vereinbarungen wurden 
unter der Prämisse abgeschlossen, dass die 
Transaktionen für den Fonds im Einklang mit 
„Best-Execution“-Standards ausgeführt werden 
und die Maklersätze nicht über den marktübli-
chen Sätzen für institutionelle Full-Service Mak-
lerdienste liegen.  
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Darüber hinaus können aufgrund der Art der 
Anlagestrategie einiger Portfolios, insbeson-
dere in den Fällen, in denen der Anlageverwal-
ter Anlageverwaltungsdienstleistungen auf Alli-
anceBernstein Limited und CPH Capital Fonds-
mæglerselskab A/S übertragen hat, alle Kosten 
im Zusammenhang mit Soft-Commissions-Ver-
einbarungen möglicherweise „entflochten“, so-
fern nach geltendem Recht vorgeschrieben, 
und vom Anlageverwalter oder seinem Verbun-
denen Unteranlageverwalter getragen werden; 
dies gilt nicht für das Arya European Alpha Port-
folio, dem Kosten im Zusammenhang mit Soft-
Commissions-Vereinbarungen als separate 
Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. 

Zu den erhaltenen Waren und Dienstleistungen 
gehören branchenspezifische Informationen, 
Unternehmens- und Verbraucher-Research, 
Portfolio- und Marktanalysen sowie die entspre-
chende Computersoftware für die Bereitstellung 
dieser Dienstleistungen. Die im Rahmen der 
Soft-Commission-Vereinbarungen erhaltenen 
Waren und Dienstleistungen werden in Form 
von Leistungen erbracht, die für die Erbringung 
von Anlagediensten für den Fonds zweckdien-
lich sind und zu einer verbesserten Perfor-
mance des Fonds führen. Zur Klarstellung: 
diese Waren und Dienstleistungen beinhalten 
keine Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Reisen, Übernachtung, Unterhaltung, allge-
meine administrative Waren und Dienstleistun-
gen, allgemeine Büroausstattung oder Räum-
lichkeiten, Mitgliedsbeiträge, Mitarbeitergehäl-
ter oder direkte Geldzahlungen. Die Soft-Com-
mission-Vereinbarungen werden in den periodi-
schen Berichten des Fonds offen gelegt. 

 Research. Bei der Auswahl der Portfolioschwer-
punkte für den Fonds können Prognosen be-
rücksichtigt werden, die auf Informationen von 
auf Aktien, Kredite, quantitative und wirtschaftli-
che Analysen sowie strukturierte Festzinswerte 
spezialisierten Research-Analysten beruhen, 
die von den Beteiligten oder von anderen auf 
Marktanalysen spezialisierten Unternehmen 
eingesetzt werden. Daher können die Schät-
zungen zu den Erträgen und Ausschüttungen 
im Zusammenhang mit den Anlagen des Fonds 
von denjenigen der institutionellen Research-
Analysten der Beteiligten abweichen. Zudem 
können die Kauf-/Verkaufsaktivitäten des Anla-
geverwalters für den Fonds von den Empfehlun-
gen der Research-Analysten des jeweiligen Be-
teiligten abweichen. 

 Keine unabhängigen Rechtsberater. Der Fonds 
wird zu Fragen US-amerikanischen Rechts von 
Dechert LLP vertreten. Der Fonds wird zu Fra-
gen des luxemburgischen Rechts von Elvinger 

Hoss Prussen, Société Anonyme, vertreten. De-
chert LLP und Elvinger Hoss Prussen, Société 
Anonyme, wurden durch die AB-Gruppe als un-
abhängige Rechtsberater für die Beteiligten 
bzw. den Fonds ausgewählt. Dechert LLP und 
Elvinger Hoss Prussen, Société Anonyme, sind 
jeweils auch als Rechtsberater für andere In-
vestmentfonds, Investmentkonten und Anlage-
vehikel tätig, die von der AB-Gruppe und ihren 
verbundenen Unternehmen verwaltet werden. 
Aufgrund dieser Mehrfachvertretung könnten 
Konflikte entstehen. Weder künftige noch beste-
hende Anleger des Fonds wurden oder werden 
durch Dechert LLP oder Elvinger Hoss Prussen, 
Société Anonyme, vertreten; ihnen wird emp-
fohlen, ihre eigenen Rechtsberater hinsichtlich 
der mit dem Angebot und der Geschäftstätigkeit 
des Fonds verbundenen Risiken zu konsultie-
ren. 

Eigentumsbeschränkungen 

US-Personen. Auf Grund der ihr in der Satzung er-
teilten Befugnisse hat die Verwaltungsgesellschaft 
beschlossen, das Eigentum an Anteilen durch „US-
Personen“ zu beschränken oder auszuschließen. 
Von dem Anleger ist in einer den Anforderungen der 
Hauptvertriebsstelle, des Händlers oder des Fonds 
entsprechenden Weise nachzuweisen, dass es sich 
bei dem interessierten Käufer nicht um eine US-Per-
son handelt. Die Anteilinhaber sind verpflichtet, dem 
Fonds Änderungen dieser Informationen unverzüg-
lich mitzuteilen. ES OBLIEGT JEDEM ANTEILIN-
HABER SICHERZUSTELLEN, DASS ER KEINE 
US-PERSON IST, DER DAS EIGENTUM VON AN-
TEILEN DES FONDS NICHT GESTATTET IST. 

Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft 
nach ihrem Ermessen US-Personen unter bestimm-
ten Umständen gestatten, Anteile in ihrem Eigentum 
zu halten. 

Sollte die Verwaltungsgesellschaft zu irgendeinem 
Zeitpunkt davon Kenntnis erhalten, dass sich Anteile 
des Fonds im wirtschaftlichen Eigentum einer US-
Person, sei es allein oder in Gemeinschaft mit ande-
ren, befinden, so ist die Verwaltungsgesellschaft be-
rechtigt, namens des Fonds nach ihrem Ermessen 
die betreffenden Anteile zu ihrem in diesem Pros-
pekt erläuterten Rücknahmepreis zwangsweise zu-
rückzunehmen. Nach Ablauf einer Frist von mindes-
tens zehn Tagen nach Erklärung der zwangsweisen 
Rücknahme durch den Fonds werden die Anteile zu-
rückgenommen, sodass die Anteilinhaber nicht län-
ger Eigentümer der betreffenden Anteile sind. 

Anteile der Klassen 2, AB, F, S, SA, SD, S3, SP1, 
SQD, S1QG, SX, SU, S1, S13, S1D, S1N, S1FN, 
S1QD, SF1, S1X, S14 und XX (sowie die entspre-
chenden Anteile der H-Klassen) (die „Institutio-
nellen Anteilklassen“). Anteile der Institutionellen 
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Anteilklassen des Fonds werden nur an institutio-
nelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes 
von 2010 verkauft. Die Anteile der Klassen S, S3, 
SP1, SA, SQD, SX und SD (sowie die entsprechen-
den Anteile der H-Klassen) sind institutionellen An-
legern vorbehalten, die eine Vereinbarung mit der 
Verwaltungsgesellschaft geschlossen haben und 
denen die Anlageverwaltungsgebühren getrennt be-
rechnet werden.  

Die Verwaltungsgesellschaft wird nach ihrem Er-
messen die Ausgabe von Anteilen der Institutionel-
len Anteilklassen verweigern, sofern kein ausrei-
chender Nachweis vorliegt, dass es sich bei der Per-
son, an die die Anteile der Institutionellen Anteilklas-
sen verkauft wurden, um einen institutionellen Anle-
ger handelt, bzw. sofern andere Umstände vorlie-
gen, unter denen eine solche Ausgabe für den 
Fonds oder seine Anteilinhaber von Nachteil wäre.  

Bei der Beurteilung der Qualifikation eines Zeich-
ners als institutionellem Anleger, wird die Verwal-
tungsgesellschaft die Richtlinien und Empfehlungen 
der zuständigen Aufsichtsbehörde berücksichtigen.  

Institutionelle Anleger, die Anteile der Institutionellen 
Anteilklassen in ihrem eigenen Namen, jedoch für 
Rechnung eines Dritten zeichnen, müssen der Ver-
waltungsgesellschaft bestätigen, dass die Zeich-
nung im Auftrag eines institutionellen Anlegers wie 
vorstehend beschrieben erfolgt; die Verwaltungsge-
sellschaft kann nach ihrem alleinigen Ermessen ver-
langen, dass ein Nachweis über die Qualifikation 
des wirtschaftlichen Eigentümers der Anteile der In-
stitutionellen Anteilklassen als institutioneller Anle-
ger erbracht wird.  

Sollte die Verwaltungsgesellschaft zu irgendeinem 
Zeitpunkt davon Kenntnis erhalten, dass sich Anteile 
der Institutionellen Anteilklassen des Fonds im wirt-
schaftlichen Eigentum einer US-Person, eines nicht-
institutionellen Anlegers oder einer anderen nicht 
zum Besitz der Anteile der Institutionellen Anteilklas-
sen berechtigten Person befinden, sei es allein oder 
in Gemeinschaft mit anderen, so ist die Verwal-
tungsgesellschaft berechtigt, namens des Fonds 
nach ihrem Ermessen die entsprechenden Anteile 
der Institutionellen Anteilklassen zu ihrem in diesem 
Prospekt erläuterten Rücknahmepreis zwangsweise 
zurückzunehmen. Nach Ablauf einer Frist von min-
destens zehn Tagen nach Erklärung der zwangs-
weisen Rücknahme durch den Fonds werden die 
Anteile der Institutionellen Anteilklassen zurückge-
nommen, sodass die Anteilinhaber nicht länger Ei-
gentümer der betreffenden Anteile sind. 

Steuerliche Behandlung  

Die folgenden Zusammenfassungen erheben 
nicht den Anspruch, alle relevanten Aspekte zu 

behandeln, und stellen keine Anlageberatung o-
der steuerliche Beratung dar; Anleger sollten 
sich bei ihren eigenen fachkundigen Beratern 
über die bei einer Anlage in die Portfolios zu be-
achtenden steuerlichen Auswirkungen nach den 
Gesetzen der Länder, deren Staatsangehörigkeit 
sie besitzen, in denen sie wohnhaft sind bzw. ih-
ren Aufenthalt oder Geschäftssitz haben, infor-
mieren. 

Einkommen- und Kapitalertragsteuer des Fonds und 
der Anteilinhaber unterliegt den geltenden Steuer-
gesetzen und der maßgeblichen steuerlichen Praxis 
in Luxemburg, in den Rechtsordnungen, in denen 
der Fonds Anlagen tätigt und in den Rechtsordnun-
gen, in denen die Anteilinhaber ansässig oder an-
derweitig steuerpflichtig sind. Die nachstehende Zu-
sammenfassung der erwarteten steuerlichen Be-
handlung in Luxemburg und den Vereinigten Staa-
ten ist keine rechtliche oder steuerliche Beratung 
und gilt nur für Anteilinhaber, die Anteile als Kapital-
anlage halten.  

Am Erwerb von Anteilen interessierten Anlegern 
wird empfohlen, sich über die gesetzlichen Bestim-
mungen und Richtlinien (wie z. B. hinsichtlich der 
Besteuerung und Devisenbeschränkungen) zu infor-
mieren, die in Bezug auf Zeichnung, Erwerb, Rück-
nahme, Umtausch, Austausch, Besitz und Veräuße-
rung von Anteilen bzw. den Erhalt von Ausschüttun-
gen (ob bei Rücknahme oder anderweitig) in dem 
Land bestehen, dessen Staatsangehörigkeit sie be-
sitzen oder in dem sie ihren Wohnsitz, dauernden 
Aufenthalt oder Geschäftssitz haben, und sich ge-
gebenenfalls fachmännisch beraten zu lassen. 

Die nachstehenden Informationen beruhen auf der 
derzeitigen Gesetzeslage und den dazu vorliegen-
den Auslegungen zum Datum dieses Prospekts. Es 
kann keine Zusicherung gegeben werden, dass 
künftig keine Änderung der anwendbaren Steuerge-
setze bzw. der Auslegung derselben eintreten wer-
den. Die folgenden Informationen stellen für die An-
teilinhaber keine Garantie hinsichtlich der steuerli-
chen Konsequenzen einer Anlage in den Fonds dar. 

Keine Ausgleichszahlungen für zusätzliche 
Steuern und Abgaben. Jeder Anteilinhaber über-
nimmt gegenüber der zuständigen Regierungs- oder 
Aufsichtsbehörde die alleinige Verantwortung für die 
Entrichtung sämtlicher Steuern, die in einem Ho-
heitsgebiet oder an eine Regierungs- oder Auf-
sichtsbehörde zu zahlen sind, einschließlich staatli-
cher und kommunaler Steuern oder ähnlicher Ver-
anlagungen und Abgaben, die auf eine durch den 
Fonds, die Verwaltungsgesellschaft oder die Ver-
waltungsstelle auf die Anteile geleistete Zahlung er-
hoben werden können. Weder der Fonds, die Ver-
waltungsgesellschaft, noch die Verwaltungsstelle 
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zahlen zusätzliche Beträge an Anteilinhaber als Ent-
schädigung für Steuern, Veranlagungen oder Abga-
ben, die von dem Fonds, der Verwaltungsgesell-
schaft oder der Verwaltungsstelle von Zahlungen 
auf Anteile einbehalten oder abgezogen werden 
müssen. Weder der Fonds, die Verwaltungsgesell-
schaft, noch die Verwaltungsstelle sind für die Zah-
lung zusätzlicher Beträge an Quellensteuer verant-
wortlich, die möglicherweise wegen einer Anhebung 
der Quellensteuersätze zu entrichten sind. 

Besteuerung in Luxemburg. Es folgt eine allge-
meine Zusammenfassung der erwarteten steuerli-
chen Behandlung in Luxemburg.  

Der Fonds. Hinsichtlich seiner Besteuerung unter-
liegt der Fonds luxemburgischem Recht. Nach den 
derzeit geltenden Gesetzen und Vorschriften des 
Großherzogtums Luxemburg unterliegen die Portfo-
lios einer jährlich zum unter „Zusammenfassende 
Informationen“ in Teil I angezeigten Jahressatz er-
hobenen Steuer auf ihren den Anteilen zuzurech-
nenden Nettoinventarwert, die täglich aufläuft und 
vierteljährlich berechnet wird und zahlbar ist. Auf 
Vermögen, das in Luxemburger Organismen für ge-
meinsame Anlagen investiert ist, die ihrerseits die-
ser Steuer unterliegen, ist diese Steuer nicht zu ent-
richten. Nach derzeit geltendem Recht ist der Fonds 
in Luxemburg nicht einkommen-, kapitalertrag- oder 
vermögensteuerpflichtig. Der Fonds kann jedoch in 
Ländern, in denen sich die Vermögenswerte befin-
den (einschließlich Luxemburg), einer Besteuerung, 
insbesondere einer Quellensteuer, auf Einkünfte 
und/oder Gewinne unterliegen. 

Anteilinhaber. Nach derzeit geltendem Steuerrecht 
unterliegen die Anteilinhaber des Fonds in Luxem-
burg keiner Kapitalertrag-, Einkommen-, Quellen-, 
Vermögens- oder Erbschaftsteuer oder sonstigen 
Steuern, mit Ausnahme von Anteilinhabern, die in 
Luxemburg wohnhaft sind oder dort eine ständige 
Betriebsstätte unterhalten. 

Automatischer Austausch von Informationen. 
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung („OECD“) hat einen Common 
Reporting Standard („CRS“) entwickelt, um ein um-
fassendes und multilaterales System zum automati-
schen Austausch von Informationen auf globaler 
Ebene („Automatic Exchange Of Information“, 
„AEOI“) einzuführen. Am 9. Dezember 2014 wurde 
die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflich-
tung zum automatischen Austausch von Informatio-
nen im Bereich der Besteuerung (die „Euro-CRS-
Richtlinie“) verabschiedet, um den CRS innerhalb 
der Mitgliedstaaten umzusetzen. Für Österreich gilt 
die Euro-CRS-Richtlinie erstmals ab dem 30. Sep-
tember 2018 für das Kalenderjahr 2017, d. h. die 

Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Be-
steuerung von Zinserträgen gilt dort für ein weiteres 
Jahr. 

Die Euro-CRS-Richtlinie wurde in Luxemburg mit 
dem Gesetz vom 18. Dezember 2015 über den au-
tomatischen Austausch von Informationen über Fi-
nanzkonten in Steuersachen („CRS-Gesetz“) in Lu-
xemburger Recht umgesetzt. Im Rahmen des CRS-
Gesetzes sind die Luxemburger Finanzinstitute ver-
pflichtet, die Identität von Inhabern von Finanzanla-
gen zu ermitteln und festzustellen, ob sie steuerlich 
in Ländern ansässig sind, mit denen Luxemburg 
eine Vereinbarung zum Austausch von Steuerinfor-
mationen geschlossen hat. Diese Luxemburger Fi-
nanzinstitute werden sodann Angaben zu Finanz-
konten über Inhaber von Finanzanlagen an die Lu-
xemburger Steuerbehörden melden, welche die In-
formationen danach automatisch jährlich an die zu-
ständigen ausländischen Steuerbehörden weiterge-
ben.  

Daher kann der Fonds seine Anleger auffordern, An-
gaben zur Identität und zum steuerlichen Sitz/Wohn-
sitz der Inhaber von Finanzkonten (einschließlich 
bestimmter Unternehmen und der sie beherrschen-
den Personen) zu machen, damit ihr CRS-Status 
festgestellt werden kann; zudem kann der Fonds 
Angaben zu Anlegern und deren Konten an die Lu-
xemburger Steuerbehörden (Administration des 
Contributions Directes) übermitteln, wenn für das 
entsprechende Konto nach Maßgabe des CRS-Ge-
setzes eine Meldepflicht besteht. Der Fonds wird 
den Anlegern alle Informationen darüber zur Verfü-
gung stellen, dass (i) der Fonds für die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten nach dem CRS-Ge-
setz verantwortlich ist, (ii) die personenbezogenen 
Daten ausschließlich für Zwecke des CRS-Geset-
zes verwendet werden, (iii) die personenbezogenen 
Daten ggf. an die Luxemburger Steuerbehörden 
(Administration des Contributions Directes) weiter-
gegeben werden, (iv) die Beantwortung von CRS-
bezogenen Anfragen zwingend vorgeschrieben ist 
und bei Nichtbefolgen entsprechende Konsequen-
zen drohen, und (v) dass der Anleger das Recht auf 
Zugang und Korrektur von Daten hat, die den Lu-
xemburger Steuerbehörden (Administration des 
Contributions Directes) zugeleitet wurden.  

Gemäß dem CRS-Gesetz erfolgt der erste Aus-
tausch von Informationen für das Kalenderjahr 2016 
bis zum 30. September 2017. Gemäß der Euro-
CRS-Richtlinie muss der erste AEOI der Steuerbe-
hörden der EU-Mitgliedstaaten für die Daten des Ka-
lenderjahres 2016 bis zum 30. September 2017 er-
folgen. 

Außerdem hat Luxemburg die multilaterale Verein-
barung der OECD zu den zuständigen Behörden 
(die „Multilaterale Vereinbarung“) im Hinblick auf ei-
nen automatischen Austausch von Informationen im 
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Rahmen des CRS-Gesetzes unterzeichnet. Ziel der 
Multilateralen Vereinbarung ist die Umsetzung des 
CRS in Drittstaaten; dazu sind Vereinbarungen auf 
einzelstaatlicher Ebene erforderlich.  

Der Fonds behält sich das Recht vor, einen Antrag 
hinsichtlich der Anteile abzulehnen, wenn die zur 
Verfügung gestellten oder nicht zur Verfügung ge-
stellten Informationen nicht den Anforderungen des 
CRS-Gesetzes entsprechen. 

Es ist daher möglich, dass Anleger des Fonds im 
Einklang mit den geltenden Regelungen und Vor-
schriften den Steuerbehörden in Luxemburg oder 
anderen zuständigen Steuerbehörden gemeldet 
werden. 

Anleger sollten ihre sachkundigen Berater zu mögli-
chen steuerlichen und anderen Folgen bei Umset-
zung des CRS-Gesetzes konsultieren. 

Besteuerung in den Vereinigten Staaten 

DIE HIERIN ENTHALTENEN AUSFÜHRUNGEN 
DIENEN LEDIGLICH INFORMATIONSZWECKEN 
UND SOLLEN POTENZIELLEN ANTEILINHA-
BERN IN ERSTER LINIE DIE STEUERLICHEN 
FOLGEN IN DEN USA AUFZEIGEN. JEDER AN-
TEILINHABER SOLLTE SEINE PROFESSIONEL-
LEN STEUERBERATER IM HINBLICK AUF DIE 
STEUERLICHEN ASPEKTE EINER ANLAGE IN 
DEN FONDS KONSULTIEREN. DIE STEUERLI-
CHEN FOLGEN KÖNNEN JE NACH DEN INDIVI-
DUELLEN UMSTÄNDEN EINES POTENZIELLEN 
ANTEILINHABERS UNTERSCHIEDLICH SEIN. 
ZUDEM KÖNNEN FÜR PERSONEN, DIE KEINE 
DIREKTEN ANTEILINHABER DES FONDS SIND 
ABER DIE AUFGRUND DER ANWENDUNG BE-
STIMMTER ZURECHNUNGSVORSCHRIFTEN 
ALS EIGENTÜMER VON ANTEILEN GELTEN, BE-
SONDERE REGELN (DIE HIERIN NICHT DARGE-
STELLT WERDEN) GELTEN. 

Der Fonds hat bei der IRS oder einer anderen staat-
lichen, bundesstaatlichen oder regionalen Behörde 
bezüglich der den Fonds betreffenden steuerlichen 
Fragen nicht um eine schriftliche Auskunft ersucht 
und auch kein Rechtsgutachten zu steuerlichen Fra-
gen eingeholt. 

Im Folgenden werden einige mögliche steuerliche 
Folgen auf US-Bundesebene zusammengefasst, 
die potenzielle Anteilinhaber betreffen könnten. Bei 
den hierin enthaltenen Ausführungen handelt es 
sich nicht um eine vollständige Beschreibung der 
komplexen Steuervorschriften in diesem Zusam-
menhang; sie basieren auf derzeitigen Gesetzen, 
Gerichtsentscheidungen und behördlichen Verord-
nungen, Auskünften und der behördlichen Praxis; 
diese können Änderungen unterliegen, die sowohl 
rückwirkend als auch für die Zukunft gelten können. 
Die Entscheidung zur Anlage in den Fonds sollte auf 

der Grundlage der Abwägung der Vorzüge der vor-
gesehenen Transaktionen und nicht aufgrund er-
warteter steuerlicher Vorteile in den USA erfolgen. 

Steuerstatus in den USA. Die steuerliche Behand-
lung separater Portfolios einer nicht-US-Körper-
schaft wie dem Fonds auf US-Bundesebene ist nicht 
abschließend geklärt. Der Fonds beabsichtigt, dass 
für Zwecke der US-Bundesbesteuerung jedes Port-
folio als separate Körperschaft behandelt wird, da 
nach luxemburgischem Recht eine Trennung der 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzel-
nen Portfolios besteht. In den folgenden Ausführun-
gen zur US-Besteuerung wird davon ausgegangen, 
dass jedes Portfolio für Zwecke der US-Bundesbe-
steuerung als separate Körperschaft behandelt wird. 
Jede Bezugnahme im Folgenden auf "den Fonds" 
schließt den Bezug auf jedes Portfolio mit ein, sofern 
nicht anders angegeben. 

Gewerbe oder Geschäft in den USA. Sec-
tion 864(b)(2) IRC sieht einen "sicheren Hafen" 
(safe harbor) vor, der für nicht-US-amerikanische 
Körperschaften (mit Ausnahme von Wertpapier-
händlern) gilt, die in den USA im Wertpapierhandel 
(einschließlich dem Handel mit Verträgen oder Opti-
onen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren) für 
eigene Rechnung tätig sind; aufgrund dieser Rege-
lung gilt eine solche nicht-US-amerikanische Kör-
perschaft nicht als in den USA gewerbetreibend o-
der geschäftstätig. Die Safe-Harbor-Regelung sieht 
zudem vor, dass eine nicht-US-amerikanische Kör-
perschaft (außer einem Händler in Waren/Rohstof-
fen), die in den USA für eigene Rechnung im Handel 
mit Waren/Rohstoffen tätig ist, nicht als in den USA 
gewerbetreibend oder geschäftstätig gilt, sofern es 
sich um Waren/Rohstoffe handelt, die üblicherweise 
an einer organisierten Rohstoffbörse gehandelt wer-
den und die Transaktion den üblicherweise an die-
ser Börse ausgeführten Transaktionen entspricht. 
Nach den vorgesehenen Neuregelungen gilt ein 
nicht-US-amerikanischer Steuerpflichtiger (außer ei-
nem Händler in Aktien, Wertpapieren, Waren/Roh-
stoffen oder Derivaten), der in den USA Transaktio-
nen mit Derivaten für eigene Rechnung tätigt (ein-
schließlich (i) auf Aktien, Wertpapiere und be-
stimmte Waren/Rohstoffe und Währungen bezoge-
ner Derivate und (ii) bestimmter auf einen Nominal-
betrag bezogener Kontrakte (notional principal 
contracts – "NPC") basierend auf einem Zinssatz, 
einem Aktienwert oder bestimmten Waren/Roh-
stoffe und Währungen), nicht als in den USA gewer-
betreibend oder geschäftstätig. Obwohl die vorgese-
henen Rechtsverordnungen nicht endgültig sind, hat 
die IRS in der Präambel zum Entwurf der Rechtsver-
ordnung darauf hingewiesen, dass Steuerpflichtige 
in dem Zeitraum bis zum Inkrafttreten der Rechts-
verordnung eine angemessene Position im Hinblick 
auf die Anwendung von Section 864(b)(2) IRC in 
Bezug auf Derivate einnehmen können und dass 
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eine Position im Einklang mit der vorgesehenen 
Rechtsverordnung als angemessen anzusehen sei.  

Der Fonds beabsichtigt, seine Geschäftstätigkeit so 
zu gestalten, dass er die Voraussetzungen für die 
Anwendung der Safe-Harbor-Regelung erfüllt. Auf-
grund der vorstehenden Ausführungen ist davon 
auszugehen, dass die Handelsaktivitäten des Fonds 
mit Wertpapieren und Waren (außer in den wenigen 
nachstehend genannten Fällen) nicht als gewerbli-
che oder geschäftliche Tätigkeit in den USA gelten; 
der Fonds geht nicht davon aus, dass er hinsichtlich 
seiner Handelsgewinne der regulären US-Einkom-
mensteuer unterliegen wird. Sollte sich jedoch her-
ausstellen, dass bestimmte Aktivitäten des Fonds 
nicht unter die Safe-Harbor-Regelung fallen, könn-
ten die Fondsaktivitäten als US-Gewerbe oder -Ge-
schäft gelten; in diesem Fall würde der Fonds hin-
sichtlich seiner Einkünfte und Gewinne aus diesen 
Tätigkeiten der US-Einkommensteuer und der Be-
triebsstättensteuer (branch profits tax) unterliegen.  
 
Selbst wenn das Wertpapierhandelsgeschäft des 
Fonds weder ein Gewerbe noch eine Geschäftstä-
tigkeit in den USA darstellt, sind Gewinne aus dem 
Verkauf oder einer Verfügung über Aktien oder 
Wertpapiere (außer Schuldtiteln ohne Aktienkompo-
nente) von U.S. Real Property Holding Corporations 
(wie in Section 897 IRC definiert) ("USRPHCs") ein-
schließlich Aktien und Wertpapieren bestimmter 
Real Estate Investment Trusts ("REITs") grundsätz-
lich auf Nettobasis US-einkommensteuerpflichtig. 
Eine Hauptausnahme von dieser Regelung findet je-
doch dann Anwendung, wenn eine Aktienkategorie 
dieser USRPHC regelmäßig an einem etablierten 
Wertpapiermarkt gehandelt wird und der Fonds 
grundsätzlich zu keinem Zeitpunkt in dem am Datum 
der Verfügung über diese Wertpapiere endenden 5-
Jahres-Zeitraums mehr als 5 % des Wertes einer re-
gelmäßig gehandelten Klasse von Aktien oder Wert-
papieren dieser USRPHC gehalten hat.1 Falls der 
Fonds aufgrund eines von ihm gehaltenen Kom-
manditanteils an einer US-Personengesellschaft o-
der einer vergleichbaren Beteiligung als in den USA 
gewerbetreibend oder geschäftstätig angesehen 
wird, würden die Einkünfte und Gewinne aus dieser 

                                                           

 
1 Eine Steuerbefreiung des Fonds würde zudem für Ver-

fügungen über Anteile in REITs gelten, unabhängig da-

von, ob diese Anteile regelmäßig gehandelt werden, so-

fern jederzeit in dem am Datum der Verfügung über 

diese Wertpapiere endenden 5-Jahres-Zeitraums weniger 

als 50 % des Wertes dieser Anteile unmittelbar oder mit-

telbar von Nicht-US-Personen gehalten wurde. Wenn je-

doch die Verfügung über REIT-Anteile auf Nettobasis 

steuerbefreit wäre, würden Ausschüttungen eines REIT 

(unabhängig davon, ob es sich bei dem REIT um eine 

Anlage der US-Einkommensteuer und der Betriebs-
stättensteuer unterliegen.  
 

US-Quellensteuer. Grundsätzlich wird eine nicht-
US-amerikanische Körperschaft, die in den USA we-
der ein Gewerbe noch eine Geschäftstätigkeit aus-
übt, gemäß Section 881 IRC trotzdem zu einem 
Pauschalsteuersatz von 30 % (bzw. einem niedrige-
ren Steuersatz gemäß einem bestehenden Steuer-
abkommen) auf den Bruttobetrag bestimmter Ein-
künfte aus US-Quellen besteuert, die nicht effektiv 
mit dem US-Gewerbe oder -Geschäft verbunden 
sind; diese Steuer ist zahlbar durch Einbehalt. Bei 
diesen der Pauschalbesteuerung unterliegenden 
Einkünften handelt es sich um feststehende Ein-
künfte oder um solche, die jährlich oder periodisch 
feststellbar sind, einschließlich Ausschüttungen, be-
stimmter ausschüttungsgleicher Zahlungen und be-
stimmter Zinseinkünfte. In manchen Fällen können 
den Haltern von bestimmten Aktien oder Aktienderi-
vaten wie Optionen oder Wandelanleihen Dividen-
deneinkünfte zugerechnet werden, die dem Satz 
von 30 % (bzw. einem niedrigeren Steuersatz ge-
mäß einem bestehenden Steuerabkommen) unter-
liegen, wenn die emittierende Kapitalgesellschaft 
eine Anpassung des Bezugs- oder Wandlungsver-
hältnisses vornimmt oder eine andere Kapitalmaß-
nahme ergreift, die dazu führt, dass dem Halter ein 
größerer Anteil an den Erträgen und Gewinnen oder 
dem Vermögen der emittierenden Kapitalgesell-
schaft zusteht. 

Bestimmte Arten von Einkünften sind ausdrücklich 
von der 30 %-igen Besteuerung ausgenommen; 
entsprechend ist auf Zahlungen auf diese Einkünfte 
an nicht-US-amerikanische Körperschaften kein 
Einbehalt erforderlich. Die 30 %-ige Besteuerung 
gilt nicht für (lang- oder kurzfristige) Veräußerungs-
gewinne aus US-Quellen sowie für an eine nicht-
US-amerikanische Körperschaft auf ihre Einlagen 
bei US-Banken gezahlte Zinsen. Die 30%-ige Be-
steuerung gilt darüber hinaus nicht für Zinsen, die 
als Portfoliozinsen anzusehen sind. Der Begriff 
"Portfoliozinsen" umfasst grundsätzlich Zinsen (ein-
schließlich Emissionsdisagio) auf eine Namensobli-
gation, die nach dem 18. Juli 1984 ausgegeben 

USRPHC handelt), sofern sie Verfügungen des REIT 

über Beteiligungen an US-Grundbesitz zuzuordnen sind, 

auf Nettobasis steuerpflichtig sein, wenn sie dem Fonds 

zugehen, und können der Betriebsstättensteuer unterlie-

gen. Ausschüttungen bestimmter öffentlich gehandelter 

REITs an Nicht-US-Anteilinhaber, die maximal 5 % der 

Anteile halten, unterliegen einer 30%-igen Quellenbe-

steuerung auf Brutto- (und nicht auf Netto-)Basis. 
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wurde und bezüglich derer die Person, die ansons-
ten zum Abzug und Einbehalt der 30%-igen Steuer 
verpflichtet wäre, die erforderliche Erklärung erhal-
ten hat, dass der wirtschaftliche Eigentümer der Ob-
ligation keine US-Person im Sinne des IRC ist. Falls 
ein Credit Default Swap als Versicherungsvertrag o-
der Garantie gilt, können auf diesen Credit Default 
Swap erhaltene Zahlungen zudem einer Ver-
brauchs- oder Quellensteuer unterliegen.  

Besondere Hinweise zur US-Quellensteuer im 
Zusammenhang mit einer Anlage in REITs. Be-
stimmte Portfolios können in REITs anlegen. Bei 
Nicht-US-Personen, die Ausschüttungen eines 
REIT erhalten, die nicht dem Gewinn aus der Ver-
äußerung oder dem Umtausch einer Beteiligung an 
US-Immobilien zuzurechnen sind und nicht als Divi-
dende, die aus Veräußerungsgewinnen der aus-
schüttenden Kapitalgesellschaft bestritten wird, ge-
kennzeichnet sind, sind diese unter den gewöhnli-
chen Einkünften zu erfassen, soweit die Ausschüt-
tung aus laufenden Erträgen oder vorgetragenen Er-
trägen und Gewinnen erfolgt ist, und unterliegen der 
Quellensteuer zu einem Satz von 30 %. 

Kurzfristige Veräußerungsgewinne und Zinsein-
künfte (sofern diese als „Portfoliozinsen“ gelten) 
würden grundsätzlich nicht der US-Quellensteuer 
unterliegen, wenn sie direkt an eine Nicht-US-Per-
son ausgeschüttet würden. Die Vereinnahmung der-
selben Einkünfte über einen REIT könnte jedoch 
dazu führen, dass aus Einkünften, deren Vereinnah-
mung US-steuerfrei gewesen wäre, Einkünfte wer-
den, die der US-Quellensteuer in Höhe von 30 % un-
terliegen. Daher kann eine Anlage in REITs US-
Quellensteuern nach sich ziehen, die bei einer Di-
rektanlage in die zugrunde liegenden Vermögens-
werte nicht angefallen wären. 
 

Rücknahme von Anteilen. Von Anteilinhabern, die 
keine US-Personen im Sinne des IRC sind ("nicht-
US-Anteilinhaber"), beim Verkauf, Umtausch oder 
bei der Rücknahme von Anteilen realisierte Ge-
winne sollten grundsätzlich nicht der US-Bundesein-
kommensteuer unterliegen, sofern die Gewinne 
nicht effektiv mit der Ausübung eines Gewerbes o-
der einer Geschäftstätigkeit in den USA verbunden 
sind. Im Falle von natürlichen Personen, die als 
nichtansässige Ausländer ("nonresident alien indivi-
duals") gelten, unterliegen diese Gewinne jedoch ei-
ner US-Steuer in Höhe von 30 % (bzw. einem nied-
rigeren Steuersatz gemäß einem bestehenden Be-
steuerungsabkommen), falls (i) diese Person sich 
mindestens 183 Tage im Steuerjahr (basierend auf 
dem Kalenderjahr, sofern der nichtansässige Aus-
länder nicht zuvor ein abweichendes Steuerjahr 
festgelegt hat) in den USA aufgehalten hat und (ii) 
diese Gewinne aus US-Quellen stammen. 
 

Die Quelle dieser Gewinne bei Verkauf, Umtausch 
oder Rücknahme von Anteilen wird grundsätzlich 
anhand des Wohnsitzes des Anteilinhabers be-
stimmt. Für Zwecke der Bestimmung der Quelle be-
stimmter Gewinne definiert das IRC den Wohnsitz in 
einer Art und Weise, die dazu führt, dass eine natür-
liche Person, die ansonsten für die USA als nichtan-
sässiger Ausländer gilt, ausschließlich für Zwecke 
der Bestimmung der Quelle von Einkünften als in 
den USA wohnhaft behandelt wird. Jeder potenzielle 
Anteilinhaber, der eine natürliche Person ist und 
sich erwartungsgemäß mindestens 183 Tage in ei-
nem Steuerjahr in den USA aufhalten wird, sollte 
seinen Steuerberater bezüglich der möglichen An-
wendung dieser Regelung konsultieren. 
 
Gewinne, die von einem Nicht-US-Anteilinhaber, der 
in den USA ein Gewerbe oder eine Geschäftstätig-
keit ausübt, bei dem Verkauf, Umtausch oder der 
Rücknahme von Anteilen realisiert werden, unterlie-
gen der US-Bundeseinkommensteuer, wenn diese 
Gewinne effektiv mit einem Gewerbe oder einer Ge-
schäftstätigkeit in den USA verbunden sind.  
 
Nachlass- bzw. Schenkungsteuer. Anteilinhaber, 
die natürliche Personen sind und weder derzeit noch 
früher US-Bürger oder US-Ansässige waren (im Ein-
klang mit der Definition für Zwecke der US-amerika-
nischen Nachlass- und Schenkungsteuer) unterlie-
gen hinsichtlich ihres Eigentums an diesen Anteilen 
keiner US-amerikanischen Nachlass- oder Schen-
kungsteuer. 
 
Identität der wirtschaftlichen Eigentümer; Vor-
nahme von Abzügen auf bestimmte Zahlungen.  

Vereinigte Staaten. Um die US-Quellensteuer in 
Höhe von 30 % auf bestimmte Zahlungen (ein-
schließlich Zahlung von Bruttoerlösen) zu vermei-
den, die in Bezug auf bestimmte erfolgte oder als er-
folgt geltende Anlagen in den USA geleistet werden, 
sind grundsätzlich die rechtzeitige Registrierung des 
Portfolios und/oder des Fonds bei der IRS sowie die 
Übermittlung von Angaben zu bestimmten direkten 
und indirekten US-Kontoinhabern (einschließlich 
Gläubigern und Kapitaleignern) erforderlich. Luxem-
burg hat ein (wechselseitiges) zwischenstaatliches 
Musterabkommen (Model 1A) mit den Vereinigten 
Staaten (Intergovernmental Agreement („US-IGA“)) 
abgeschlossen, um die vorstehend erläuterten Re-
geln zur Quellensteuer und Offenlegung umzuset-
zen. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass der 
Fonds nicht der entsprechenden US-Quellensteuer 
unterliegen wird, solange er die Bestimmungen des 
US-IGA und die Durchführungsvorschriften einhält. 

Nicht-US-Anleger des Fonds sind in der Regel ver-
pflichtet, dem Fonds (oder in bestimmten Fällen ei-
nem Vertriebspartner, Finanzmittler oder anderen 
Rechtsträgern, über die Nicht-US-Anleger Anlagen 
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tätigen (jeweils ein „Finanzintermediär“)) Informatio-
nen bereitzustellen, aus denen deren direktes und 
indirektes Eigentum in den USA hervorgeht. Gemäß 
dem US-IGA sind dem Fonds bereitgestellte ent-
sprechende Informationen sowie bestimmte Finanz-
informationen über die Anlage dieses Anlegers in 
den Fonds gegenüber dem luxemburgischen Fi-
nanzminister oder dessen Beauftragten (das „lu-
xemburgische Finanzministerium“) offenzulegen. 
Das luxemburgische Finanzministerium übermittelt 
die ihm mitgeteilten Informationen einmal jährlich 
unaufgefordert an die IRS. Ein Nicht-US-Anleger, 
bei dem es sich um ein ausländisches Finanzinstitut 
(foreign financial institution) im Sinne von Section 
1471(d)(4) IRC handelt, ist grundsätzlich verpflich-
tet, sich rechtzeitig bei der IRS registrieren zu lassen 
sowie die Identität bestimmter seiner direkten und 
indirekten US-Kontoinhaber (einschließlich Gläubi-
ger und Kapitaleigner) offenzulegen und Angaben 
über diese zu übermitteln. In dem Fall, in dem ein 
Nicht-US-Anleger dieser Verpflichtung zur Bereit-
stellung entsprechender Informationen an den 
Fonds (oder sofern zutreffend einen Finanzinterme-
diär), zur rechtzeitigen Registrierung oder zur Offen-
legung der betreffenden Kontoinhaber und Übermitt-
lung von Angaben zu diesen (soweit zutreffend) 
nicht nachkommt, unterliegt er möglicherweise der 
30%igen Quellensteuer auf den Teil dieser Zahlun-
gen, die effektiv getätigten oder als getätigt anzuse-
henden US-Anlagen des Fonds zuzurechnen sind; 
nach Maßgabe der anwendbaren Gesetze und Vor-
schriften und sofern die Verwaltungsgesellschaft in 
gutem Glauben und aus berechtigtem Grund han-
delt, kann der Fonds auf die Anteile oder Rücknah-
meerlöse des Anlegers zugreifen, um sicherzustel-
len, dass diese Quellensteuer wirtschaftlich von 
demjenigen Anleger getragen wird, auf dessen Ver-
säumnis, die erforderlichen Informationen bereitzu-
stellen oder die entsprechenden Vorgaben einzuhal-
ten, der Quellensteuerabzug zurückzuführen ist. An-
teilinhaber sollten sich von ihren eigenen Steuerbe-
ratern über die möglichen Auswirkungen dieser Vor-
schriften in Bezug auf ihre Anlagen in den Fonds be-
raten lassen.  

Nicht-US-Anteilinhaber können auch verpflichtet 
sein, dem Fonds gegenüber bestimmte Bestätigun-
gen hinsichtlich des wirtschaftlichen Eigentums an 
den Anteilen und des Status als Nicht-US-Person 
der betreffenden wirtschaftlichen Eigentümer abzu-
geben, um bei Rücknahme der Anteile von der Mel-
depflicht bezüglich Informationen und der Vornahme 
eines ersatzweisen Steuerabzugs (backup withhol-
ding) befreit zu sein. 

Allgemein. Es ist denkbar, dass die luxemburgische 
Regierung dem US-IGA vergleichbare weitere zwi-
schenstaatliche Abkommen („künftige IGA“) mit an-
deren Ländern abschließt, um vergleichbare Regeln 
für die Offenlegung gegenüber den Finanzbehörden 

dieser anderen Länder („ausländische Finanzbehör-
den“) einzuführen. 

Wenn Anleger in den Fonds anlegen (oder weiter in 
den Fonds anlegen), wird davon ausgegangen, 
dass sie Folgendes anerkennen: 

(i) der Fonds (bzw. sein Beauftragter oder ein Fi-
nanzintermediär) kann verpflichtet sein, dem luxem-
burgischen Finanzministerium gegenüber be-
stimmte vertrauliche Informationen über den Anle-
ger offenzulegen, insbesondere dessen Namen, An-
schrift, Steueridentifikationsnummer (sofern vorhan-
den), Sozialversicherungsnummer (sofern vorhan-
den) sowie bestimmte Angaben hinsichtlich der von 
dem Anleger getätigten Anlage; 

(ii) das luxemburgische Finanzministerium kann die 
vorstehend genannten Informationen an die IRS, 
den luxemburgischen Finanzminister und andere 
ausländische Finanzbehörden weiterleiten; 

(iii) der Fonds (bzw. sein Beauftragter oder ein Fi-
nanzintermediär) kann bestimmte vertrauliche Infor-
mationen gegenüber der IRS, dem luxemburgischen 
Finanzminister und anderen ausländischen Finanz-
behörden offenlegen, wenn er bei diesen Behörden 
registriert wird und diese sich mit genaueren Nach-
fragen an den Fonds (oder direkt an dessen Beauf-
tragten) wenden; 

(iv) der Fonds oder ein Finanzintermediär kann vom 
Anleger zusätzliche Informationen und/oder Unter-
lagen anfordern, die der Fonds bzw. der Zwischen-
händler dem luxemburgischen Finanzministerium 
gegenüber offenlegen muss; 

(v) falls der Anleger die geforderten Informationen 
und/oder Unterlagen nicht zur Verfügung stellt oder 
selbst nicht die entsprechenden Vorgaben eingehal-
ten hat, behält sich der Fonds das Recht vor, sämt-
liche Handlungen und alle ihm zur Verfügung ste-
henden rechtlichen Mittel zu ergreifen, darunter 
Handlungen zur Sicherstellung, dass alle Quellen-
steuern, die auf die von diesem Anleger gehaltenen 
Anteile oder von diesem vereinnahmten Rücknah-
meerlöse anfallen, wirtschaftlich von dem entspre-
chenden Anleger getragen werden, und die zwangs-
weise Rücknahme der Anteile des entsprechenden 
Anlegers; und 

(vi) ein von einer entsprechenden Maßnahme oder 
entsprechenden rechtlichen Mitteln betroffener An-
leger hat keinen Anspruch gegenüber dem Fonds 
(oder dessen Beauftragten) auf Schadensersatz in 
jeglicher Form für Schäden, die ihm aufgrund von 
seitens oder im Namen des Fonds zur Einhaltung 
des FATCA, eines US-IGA bzw. künftiger IGA oder 
einschlägiger zugrunde liegender Gesetze und 
Rechtsverordnungen vorgenommenen Handlungen 
oder verfolgten rechtlichen Maßnahmen entstanden 
sind. 
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Besteuerung auf Mauritius. Die Mauritische Toch-
tergesellschaft hat von der Financial Services Com-
mission eine Category 1 Global Business Licence 
erhalten und ist im Besitz einer von der Einkommen-
steuerbehörde (Mauritius Revenue Authority (MRA)) 
in Mauritius ausgestellten Bescheinigung über ihren 
dortigen Steuersitz gemäß dem Doppelbesteue-
rungsabkommen zwischen Indien und Mauritius. 
Demzufolge unterliegt die Mauritische Tochterge-
sellschaft der Einkommensteuer in Höhe von 15 %. 
Die Mauritische Tochtergesellschaft hat jedoch An-
spruch auf Anrechnung der gezahlten Auslands-
steuern für Erträge, die nicht aus Mauritius stammen, 
auf die Steuern, die auf die betreffenden Einkünfte 
gezahlt wurden. Wird der MRA kein schriftlicher 
Nachweis vorgelegt, aus dem sich der Betrag der 
erhobenen Auslandssteuer ergibt, wird abschlie-
ßend davon ausgegangen, dass sich dieser auf 
80 % der in Mauritius auf diese Einkünfte zahlbaren 
Steuer beläuft. Mauritius erhebt keine Steuern auf 
die Veräußerungsgewinne aus dem Handel mit 
Wertpapieren. Von der Mauritischen Tochtergesell-
schaft an den Fonds gezahlte Ausschüttungen und 
Rücknahmeerlöse sind von der mauritischen Quel-
lensteuer befreit. 
 
Die Mauritius Financial Services Commission hat 
zudem im Oktober 2006 Richtlinien veröffentlicht, 
nach denen Bescheinigungen über den Steuersitz 
künftig jährlich verlängerbar sind. Wenngleich der 
Verwaltungsrat davon ausgeht, dass die Bescheini-
gung über den Steuersitz der Mauritischen Tochter-
gesellschaft jährlich verlängert werden wird, und er 
die Geschäfte so zu führen beabsichtigt, dass die 
Voraussetzungen für die Verlängerung der Beschei-
nigung über den Steuersitz erfüllt sind, gibt es für 
diese jährliche Verlängerung keine Zusicherung. 
Sollte die Bescheinigung über den Steuersitz der 
Mauritischen Tochtergesellschaft nicht verlängert 
werden, verliert die Mauritische Tochtergesellschaft 
unter Umständen die Vergünstigungen aus den 
Doppelbesteuerungsabkommen und ihr können 
steuerliche Nachteile entstehen.  
 

Andere Rechtsordnungen. Zinsen, Ausschüttun-
gen und sonstige vom Fonds aus anderen Quellen 
erzielte Einkünfte sowie realisierte Veräußerungs-
gewinne oder dem Fonds zugeflossene Bruttoerlöse 
aus dem Verkauf von Wertpapieren oder aus der 
Verfügung über Wertpapiere von Emittenten, die 
nicht ausdrücklich im Vorstehenden erwähnt wur-
den, können in den Rechtsordnungen, aus denen 
die Einkünfte stammen, einer Quellenbesteuerung 
oder sonstigen Besteuerung unterliegen. Es ist 
schwierig vorherzusagen, in welcher Höhe der 
Fonds ausländische Steuern zu zahlen hat, da der 
Umfang des in den verschiedenen Ländern ange-
legten Vermögens und die Möglichkeiten für den 

Fonds, diese Steuern ggf. zu senken, nicht bekannt 
sind. 

Künftige Änderungen des anwendbaren Rechts. 
Die vorstehende Erläuterung der Folgen einer An-
lage in den Fonds und der Konsequenzen seines 
Betriebs unter Aspekten des US-Steuerrechts und 
des luxemburgischen Steuerrechts basiert auf Ge-
setzen und Rechtsverordnungen, die aufgrund ge-
setzgeberischer, richterlicher oder verwaltungstech-
nischer Maßnahmen Änderungen unterliegen kön-
nen. Es könnten auch Gesetze verabschiedet wer-
den, aufgrund derer der Fonds Ertragsteuern zu 
zahlen hätte oder aufgrund derer sich die durch die 
Anteilinhaber zu zahlenden Ertragsteuern erhöhen 
könnten. 

Sonstige Steuern. Potenzielle Anteilinhaber sollten 
ihre eigenen Berater hinsichtlich der für sie möglich-
erweise geltenden Steuergesetzgebung und sonsti-
gen Rechtsvorschriften in anderen Rechtsordnun-
gen zurate ziehen.  

DIE HIERIN BESCHRIEBENEN STEUERLICHEN 
UND SONSTIGEN ANGELEGENHEITEN STEL-
LEN KEINE RECHTLICHE ODER STEUERLICHE 
BERATUNG FÜR POTENZIELLE ANTEILINHA-
BER DAR UND SIND NICHT ALS SOLCHE ZU 
VERSTEHEN. 
 
Devisenkontrolle in Indien 
 
Die Indische Korrespondenzbank besitzt die Geneh-
migung der Reserve Bank of India (RBI), im Namen 
des Fonds auf ausländische Währung lautende 
Konten und auf Rupien lautende Sonderkonten für 
Ausländer einzurichten. Einkommen (gegebenen-
falls abzüglich der Quellensteuer) aus Dividenden 
und Zinsen oder Kapitalerträge aus dem Verkauf 
von Anlagen können den o. g. Konten gutgeschrie-
ben und die Mittel von einem Konto auf das andere 
Konto transferiert werden. Gelder, die auf Konten in 
ausländischer Währung gehalten werden, können 
ungehindert ins Ausland überwiesen werden. Nach 
den derzeit maßgeblichen Devisenkontrollbestim-
mungen ist es erforderlich, sämtliche Überweisun-
gen von Einkommen oder Kapital nach Indien oder 
von Indien ins Ausland zum jeweils gültigen Wech-
selkurs durchzuführen. 

Freistellung 

Der Fonds hat sich allgemein dazu verpflichtet, je-
den, der einem Portfolio Dienstleistungen erbracht 
hat, für sämtliche Verluste, Verbindlichkeiten oder 
sonstige Unkosten (einschließlich angemessener 
Kosten für Rechtsberatung), die ihm in Verbindung 
mit der gutgläubigen Erbringung von Dienstleistun-
gen für das Portfolio entstanden sind, aus dem Ver-
mögen des betreffenden Portfolios freizustellen. 
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Börsenzulassung 

Die Anteile jedes Portfolios können bei Ausgabe an 
der Luxemburger Börse notiert sein. Es ist unwahr-
scheinlich, dass sich für die Anteile ein Handel am 
Markt entwickeln oder auf Dauer bestehen wird.  

Anlagebestände der Portfolios 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für bestimmte 
Portfolios monatlich eine vollständige Aufstellung 
der Anlagebestände der Portfolios auf der Website 
www.alliancebernstein.com veröffentlichen. Diese 
veröffentlichten Informationen sind grundsätzlich für 
drei Monate auf der Website verfügbar. Darüber hin-
aus kann die Verwaltungsgesellschaft Informationen 
über die Anzahl der von einem Portfolio gehaltenen 
Wertpapiere, eine Zusammenfassung der zehn 
größten Bestände (einschließlich Bezeichnung und 
prozentualer Anteil der in jeder der Anlagen ange-
legten Vermögenswerte der Portfolios) sowie einer 
Aufstellung der Portfolioanlagen nach Ländern, Sek-
toren bzw. Branchen veröffentlichen. Die monatliche 
Aufstellung der Anlagebestände der Portfolios wird 
in der Regel zwischen 30 und 90 Tagen nach dem 
jeweiligen Monatsende veröffentlicht. 

Abschlussprüfer und Geschäftsjahr 

Ernst & Young S.A., Independent Public Accoun-
tants, 35E, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lu-
xemburg, ist zum unabhängigen Abschlussprüfer 
des Fonds bestellt worden. Ernst & Young wird hin-
sichtlich des Fondsvermögens die Aufgaben durch-
führen, die im Gesetz von 2010 vorgesehen sind. 

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. Mai. 

Liquidation des Fonds, Schließung von Portfo-
lios und Anteilklassen  

Der Fonds ist für eine unbegrenzte Zeit errichtet; er 
kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Anteilin-
haber gemäß Luxemburger Recht aufgelöst werden. 
Der Nettoerlös der Liquidation für jedes Portfolio 
wird von den Liquidatoren an die Anteilinhaber des 
Portfolios entsprechend der Anzahl ihrer Anteile in 
diesem Portfolio ausgekehrt. Beträge, die von Antei-
linhabern nicht umgehend eingefordert werden, wer-
den auf einem Treuhandkonto der Caisse des Con-
signations hinterlegt. Hinterlegte Beträge, die nicht 
innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen 
geltend gemacht werden, können nach luxemburgi-
schem Recht verfallen.  

Fällt der Nettoinventarwert des Fonds unter den Ge-
genwert von zwei Dritteln des in Luxemburg gesetz-
lich vorgeschriebenen Mindestkapitals (zurzeit der 
Gegenwert von 1.250.000 Euro) hat der Fonds eine 
Außerordentliche Hauptversammlung zur Beratung 
über die Auflösung des Fonds einzuberufen.  

Ein Portfolio kann jederzeit durch Beschluss des 
Verwaltungsrats aufgelöst werden. In diesem Fall 
wird das Vermögen des Portfolios veräußert, die 
Verbindlichkeiten erfüllt und der Nettoerlös der Ver-
äußerung entsprechend der Anzahl ihrer Anteile an 
diesem Portfolio an die Anteilinhaber ausgekehrt. 
Den Anteilinhabern wird der Erlös gegen die Vorlage 
der Zertifikate (falls ausgestellt) beim Fonds bzw. 
gegen Vorlage anderer gegebenenfalls vom Verwal-
tungsrat geforderter angemessener Nachweise über 
die Einlösung der Anteile ausgezahlt. 

Bei der Schließung eines Portfolios werden die An-
teilinhaber schriftlich benachrichtigt. Außerdem wer-
den, sofern rechtlich erforderlich, Mitteilungen im 
RESA und in Zeitungen derjenigen Länder veröf-
fentlicht, die der Verwaltungsrat gegebenenfalls be-
stimmt.  

Der Verwaltungsrat kann auch die Zuweisung der 
Vermögenswerte eines Portfolios zu einem anderen 
Portfolio und die Umbenennung der Anteile des je-
weiligen Portfolios in Anteile eines anderen Portfo-
lios (nach einer etwaig notwendigen Teilung oder 
Zusammenlegung) beschließen.  

Der Verwaltungsrat kann außerdem beschließen, 
das Vermögen und die Verbindlichkeiten eines Port-
folios in einen anderen Organismus für gemeinsame 
Anlagen einzubringen. In diesem Falle gibt dieser 
Organismus für gemeinsame Anlagen Anteile an die 
Anteilinhaber der betreffenden Klassen aus.  

Falls die Verschmelzung eines Portfolios mit einem 
anderen Portfolio oder einem anderen Organismus 
für gemeinsame Anlagen beschlossen wird, veröf-
fentlicht der Fonds eine Mitteilung, die Informationen 
bezüglich des betreffenden Portfolios oder des be-
treffenden Organismus für gemeinsame Anlagen 
enthält. Diese Mitteilung wird einen Monat vor In-
krafttreten der Verschmelzung veröffentlicht, um 
den Anteilinhabern zu ermöglichen, vor der Ver-
schmelzung die kostenlose Rücknahme ihrer An-
teile zu beantragen.  

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Auf die Satzung findet das Recht des Großherzog-
tums Luxemburg Anwendung; für alle Streitigkeiten, 
die sich zwischen den Anteilinhabern, dem Fonds, 
der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle 
ergeben könnten, ist das Bezirksgericht Luxemburg 
zuständig. Dessen ungeachtet können sich der 
Fonds, die Verwaltungsgesellschaft und die Ver-
wahrstelle der Zuständigkeit der Gerichte in den 
Ländern unterwerfen, in denen Anteile des Fonds 
angeboten oder verkauft werden, soweit es sich um 
die Geltendmachung von Ansprüchen durch Anle-
ger handelt, die in diesen Ländern ansässig sind; 
hinsichtlich solcher Angelegenheiten, die die Zeich-
nung und den Rückkauf von Anteilen durch in diesen 
Ländern ansässige Anteilinhaber betreffen, können 
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sie sich auch dem Recht der betreffenden Länder 
unterwerfen. Ansprüche von Anteilinhabern gegen-
über dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft oder 
der Verwahrstelle erlöschen fünf Jahre nach Eintritt 
des Ereignisses, aus dem sich der Anspruch ergibt. 

Zur Einsichtnahme zur Verfügung stehende Do-
kumente 

Folgende Dokumente stehen während der üblichen 
Geschäftszeiten an der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung: 
(1) die Satzung; (2) der Verwaltungsdienstleistungs-
vertrag (3) der Verwahrstellenvertrag; (4) der Ver-

waltungsstellenvertrag; (5) der Anlageverwaltungs-
vertrag; (6) die Satzung der Verwaltungsgesell-
schaft; (7) der Vertriebsvertrag; (8) der letzte Halb-
jahres- und Jahresbericht des Fonds; (9) der Pros-
pekt; und (10) die wesentlichen Anlegerinformatio-
nen der Portfolios des Fonds. Exemplare des Pros-
pekts, der Satzung, des aktuellen Jahresberichts 
und des Halbjahresberichts (sofern zu einem späte-
ren Zeitpunkt ausgegeben) sowie Exemplare der 
wesentlichen Anlegerinformationen der einzelnen 
Portfolios des Fonds sind kostenlos bei den Ge-
schäftsstellen der Verwaltungsgesellschaft und der 
Hauptvertriebsstelle erhältlich. 
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Länderspezifische Informationen 

Soweit ein Portfolio in einem der nachstehenden 
Rechtsordnungen registriert ist, gelten die folgen-
den zusätzlichen Hinweise. 

Österreich 

UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 
Wien, Österreich, ist die Zahl- und Informationsstelle 
in Österreich (die „österreichische Zahl- und Infor-
mationsstelle“). 

Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die 
Fondsanteile können bei der österreichischen Zahl-
stelle eingereicht werden. Rücknahmeerlöse, etwa-
ige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen kön-
nen auf Wunsch der Anteilinhaber durch die öster-
reichische Zahl- und Informationsstelle an die Antei-
linhaber geleistet werden. 

Der ausführliche Prospekt, die wesentlichen Anle-
gerinformationen, die Satzung sowie die geprüften 
Jahresberichte, die Halbjahresberichte und die Aus-
gabe- und Rücknahmepreise sind bei der österrei-
chischen Informationsstelle für die Anteilinhaber 
kostenlos erhältlich. Die vorstehend unter „Zusätzli-
che Informationen - Zur Einsichtnahme verfügbare 
Dokumente" in Teil II weiterhin aufgeführten Infor-
mationen stehen den Anteilinhabern bei der öster-
reichischen Zahl- und Informationsstelle zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung. 

Die folgenden Portfolios werden nicht zum öf-
fentlichen Vertrieb in Österreich angeboten: 

- Event Driven Portfolio; 
 

Belgien 

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung 
Brüssel, mit Geschäftsräumen in Central Plaza Buil-
ding, 7th Floor, Rue de Loxum 25, 1000 Brüssel, 
Belgien, ist die Zahlstelle des Fonds in Belgien. Der 
Prospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinfor-
mationen zu den einzelnen Portfolios des Fonds, die 
Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte 
sind in den Geschäftsräumen der Zahlstelle erhält-
lich.  

Tschechische Republik 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
mit Sitz in Prag 4 - Michle, Želetavská 1525/1, Post-
leitzahl 140 92, Tschechische Republik, ist die Kor-
respondenzbank für den Fonds in der Tschechi-
schen Republik (die „Bank“). Die Bank 
wird auf der Website https://www.unicredit-
bank.cz/cs/obcane/sporeni_a_investice/podilove-

fondy.html#kontaktnibanka die Einzelheiten zur 
Website des Fonds veröffentlichen. 

Dänemark 

Vertreter des Fonds in Dänemark ist die Nordea 
Bank Danmark A/S mit Sitz in Strandgade 3, DK-
0900 Kopenhagen C, Dänemark, die im Auftrag des 
Fonds für das Marketing an Privatanleger zuständig 
ist; sie ist bei der dänischen Finanzaufsichtsbehörde 
unter der Firmennummer 13522197 eingetragen. 

Auf Verlangen von Privatanlegern wird der Vertreter 
des Fonds in Dänemark diese Privatanleger bei (i) 
Fragen rund um die Rücknahme, Ausschüttung von 
Dividenden und den Umtausch von Anteilen etc. und 
(ii) der Kontaktaufnahme mit dem Fonds unterstüt-
zen. Darüber hinaus hat der Vertreter des Fonds in 
Dänemark alle Dokumente zur Verfügung zu stellen, 
die der Fonds in seinem Sitzland veröffentlicht, und 
auf Verlangen von Privatanlegern Informationen 
über den Fonds herauszugeben.  

Anfragen von Privatanlegern, die an den Vertreter 
des Fonds in Dänemark gerichtet sind, sind im Hin-
blick auf ihre rechtliche Wirkung mit Anfragen, die an 
den Fonds gerichtet sind, gleichzustellen. 

Finnland 

Der Fonds ist in Finnland bei der Finanzaufsichtsbe-
hörde angezeigt.  

Frankreich 

BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin – 
75002, Paris, Frankreich, ist die örtliche Finanz- und 
Zentralkorrespondenzstelle. Der Fondsprospekt, die 
wesentlichen Anlegerinformationen der einzelnen 
Portfolios des Fonds, die Satzung und die Jahres- 
und Halbjahresberichte sind in den Geschäftsräu-
men der Korrespondenzstelle erhältlich. 

Deutschland 

 

ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer 
Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, Deutsch-
land, ist die Zahl- und Informationsstelle (die „deut-
sche Zahl- und Informationsstelle“) des Fonds in der 
Bundesrepublik Deutschland.  

Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die 
Fondsanteile, die in Deutschland an Anleger vertrie-
ben werden dürfen, können bei der deutschen Zahl- 
und Informationsstelle eingereicht werden. Sämtli-
che für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, 
einschließlich Rücknahmeerlöse, etwaige Aus-
schüttungen sowie sonstige Zahlungen können auf 

https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/sporeni_a_investice/podilove-fondy.html#kontaktnibanka
https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/sporeni_a_investice/podilove-fondy.html#kontaktnibanka
https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/sporeni_a_investice/podilove-fondy.html#kontaktnibanka
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Wunsch des Anteilinhabers über die deutsche Zahl- 
und Informationsstelle geleitet werden. 

Der Prospekt sowie die wesentlichen Anlegerinfor-
mationen des Fonds, die Satzung und die aktuellen 
Jahres- und Halbjahresberichte sind in Papierform 
bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kos-
tenlos erhältlich. Der Nettoinventarwert pro Anteil, 
die Ausgabe-, Rücknahme- und etwaige Umtausch-
preise sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinha-
ber stehen kostenlos bei der deutschen Zahl- und 
Informationsstelle zur Verfügung.  

Desweiteren stehen den Anteilinhabern folgende 
Dokumente kostenlos zur Einsichtnahme bei der 
deutschen Zahl- und Informationsstelle zu den übli-
chen Geschäftszeiten zur Verfügung: der Verwal-
tungsdienstleistungsvertrag, der Verwahrstellenver-
trag; der Verwaltungsstellenvertrag; der Anlagever-
waltungsvertrag für jedes Portfolio; die Satzung der 
Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsvertrag 
für die einzelnen Portfolios. 

In der Bundesrepublik Deutschland werden die Aus-
gabe- und Rücknahmepreise unter www.alli-
ancebernstein.com  veröffentlicht. Mitteilungen wer-
den den im Anteilregister registrierten Anlegern per 
Anschreiben zugestellt. Werden für den Fonds Inha-
beranteile ausgegeben, so erfolgt eine Veröffentli-
chung in der Börsen-Zeitung. In den folgenden Fäl-
len wird zusätzlich eine Mitteilung auf www.alli-
ancebernstein.com veröffentlicht: Aussetzung von 
Rücknahmen, Beendigung der Verwaltung oder Li-
quidation des Fonds oder eines Portfolios, Änderun-
gen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen 
Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die we-
sentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergü-
tungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die 
aus dem Fonds entnommen werden können, , Ver-
schmelzung eines Portfolios sowie Umwandlung ei-
nes Portfolios in einen Feeder-Fonds. 

 

Besteuerung in Deutschland 

Mindestens 50 % des Nettovermögens der folgen-
den Portfolios werden in Aktien im Sinne von § 2 
Abs. 8 InvStG angelegt: 

 

Concentrated Global Equity Portfolio 

Concentrated US Equity Portfolio 

Emerging Markets Low Volatility Equity 
Portfolio 

Global Core Equity Portfolio 

India Growth Portfolio 

International Health Care Portfolio 

International Technology Portfolio 

Low Volatility Equity Portfolio 

Select US Equity Portfolio 

Sustainable Global Thematic Portfolio 

US Small and Mid-Cap Portfolio 

American Growth Portfolio 

Eurozone Equity Portfolio 

European Equity Portfolio 

China A Shares Equity Portfolio 

Low Volatility Total Return Equity Portfolio 

 

Hongkong 

AllianceBernstein Hong Kong Limited mit Sitz in One 
Island East, 39th floor, Taikoo Place, 18 Westlands 
Road, Quarry Bay, Hongkong, ist der Vertreter des 
Fonds in Hongkong. Der Vertreter in Hongkong ist 
berechtigt, Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 
von Anlegern bzw. Anteilinhabern in Hongkong ent-
gegenzunehmen. Der Vertreter in Hongkong wird 
diese Anträge bei Erhalt an die Transferstelle wei-
terleiten. Der Vertreter in Hongkong ist jedoch nicht 
berechtigt, die Annahme eines Antrages für den 
Fonds zu bestätigen. Sofern keine Fahrlässigkeit 
vorliegt, übernehmen der Vertreter in Hongkong und 
der Fonds keine Haftung für Zeichnungs-, Rück-
nahme- und Umtauschanträge des Fonds, die vom 
Vertreter in Hongkong nicht oder verspätet weiter-
geleitet wurden.  

Italien 

BNP Paribas Securities Services S.A., Niederlas-
sung Mailand, mit Geschäftsräumen in Via Ansperto 
5, Mailand; Allfunds Bank, S.A., Niederlassung Mai-
land, mit Geschäftsräumen in Via Santa Margherita 
7, Mailand; Société Générale Securities Services 
S.p.A., mit Geschäftsräumen in Santa Chiara 19, 
Turin, und Banca Sella Holding S.p.A., mit Ge-
schäftsräumen in Piazza Gaudenzio Sella, I-13900 
Biella, sind die Zahlstellen des Fonds in Italien. Der 
Prospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinfor-
mationen der einzelnen Portfolios des Fonds und 
die darin angegebenen Unterlagen sind in den Ge-
schäftsräumen der Zahlstellen und der Platzierungs-
stellen erhältlich.  

http://www.acmbernstein.com/
http://www.acmbernstein.com/
http://www.acmbernstein.com/
http://www.acmbernstein.com/
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Die Zahlstellen in Italien erheben möglicherweise 
eine Gebühr für jeden Zeichnungs-, Umtausch- oder 
Rücknahmeantrag von Anteilen.  

Niederlande 

CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch 
(ehemals Fastnet Netherlands N.V.), De Ruyterkade 
6-i, 1013 AA Amsterdam, P.O. Box 192, 1000 AD 
Amsterdam, Niederlande, ist der örtliche Vertreter 
bzw. die Informationsstelle in den Niederlanden. Der 
Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen 
der einzelnen Portfolios des Fonds und die Satzung 
des Fonds stehen kostenlos in den Geschäftsräu-
men der Informationsstelle zur Verfügung. Weitere 
Informationen für die Anteilinhaber sind ebenfalls in 
den Geschäftsräumen der Informationsstelle zur 
Einsichtnahme verfügbar.. Der Fonds ist bei der Auf-
sichtsbehörde für Finanzmärkte in den Niederlan-
den registriert.  

Singapur 

Exemplare des Prospekts des Fonds, der Satzung 
und der jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte 
stehen zu den normalen Geschäftszeiten in Singa-
pur kostenlos zur Einsichtnahme unter der Adresse 
One Raffles Quay, #27-11 South Tower, Singapur 
048583, zur Verfügung, dem eingetragenen Sitz des 
Vertreters in Singapur, AllianceBernstein (Singa-
pore) Ltd. 

Spanien 

Der Prospekt des Fonds, die Satzung, die wesentli-
chen Anlegerinformationen der einzelnen Portfolios 
des Fonds, das Marketingmemorandum sowie die 
Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei 
der Allfunds Bank, S.A.U. unter der Adresse C/Esta-
feta no 6 (La Moraleja), Complejo Pza. de la Fuente 
- Edificio 3, 28109 Alcobendas (Madrid), Spanien, o-
der der jeweiligen Untervertriebsstelle an ihrem ein-
getragenen Sitz erhältlich, wobei eine entspre-
chende Liste auf der Webseite von CNVM verfügbar 
ist. Änderungen der Bedingungen des Fonds und 
der Portfolios werden den spanischen Anlegern be-
kannt gegeben.  

Schweden 

Der Fonds hat seine Absicht zum Vertrieb der An-
teile in Schweden bei der schwedischen Finanzauf-
sichtsbehörde angezeigt.  
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), mit ein-
getragenem Sitz unter der Anschrift Kungs-
trädgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Schwe-
den, ist die Zahlstelle des Fonds in Schweden (die 
„schwedische Zahlstelle“). Der Prospekt des Fonds 
sowie die wesentlichen Anlegerinformationen zu 

den Portfolios des Fonds, die Satzung und die Jah-
res- und Halbjahresberichte können entweder auf 
unserer Website www.alliancebernstein.com abge-
rufen oder bei der schwedischen Zahlstelle angefor-
dert werden. 
 
Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Antei-
len können bei der schwedischen Zahlstelle einge-
reicht werden. Auf Antrag können Rücknahmezah-
lungen, Ausschüttungen oder andere Zahlungen an 
schwedische Anteilinhaber über die schwedische 
Zahlstelle geleistet werden. 

Schweiz 

1. Vertreter und Zahlstelle 
Vertreter und Zahlstelle des Fonds in der Schweiz 
ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succur-
sale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, 
Schweiz (der „Schweizer Vertreter“). 
 
2. Ort, an dem die relevanten Dokumente er-

hältlich sind 
Der ausführliche Prospekt, die wesentlichen Anle-
gerinformationen der einzelnen Portfolios des 
Fonds, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjah-
resberichte des Fonds sind kostenlos bei dem Ver-
treter in der Schweiz erhältlich. 
 
3. Bekanntmachungen 

Publikationsorgan des Fonds für die Schweiz ist 
die Internetseite www.fundinfo.com. Bei jeder Aus-
gabe oder Rücknahme von Anteilen werden die 
Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile aller 
Portfolios des Fonds bzw. der Nettoinventarwert je 
Anteil (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) 
täglich gemeinsam unter www.fundinfo.com veröf-
fentlicht. 
 
4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten 
Die Verwaltungsgesellschaft und ihre Beauftragten 
können für den Fonds Retrozessionen als Vergü-
tung für Vertriebstätigkeiten für die in der und von 
der Schweiz aus vertriebenen Anteile des Fonds 
zahlen. Die Vergütung bezieht sich insbesondere 
auf die folgenden Dienstleistungen:  
 

 Dienstleistungen für den Kunden sowie die 
Verwaltung von Anlegerkonten und Anlegertä-
tigkeit;  

 Unterstützung beim Vertrieb der Anteile des 
Fonds und die Bewertung der Geeignetheit der 
Anteile für Anleger; und 

 Zusammenarbeit bei der Einhaltung der regu-
latorischen Bestimmungen, Geldwäschege-
setze und anderer für Anlegerkonten geltenden 
Gesetze. 

 

http://www.fundinfo.com/
http://www.fundinfo.com/
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Retrozessionen sind keine Rabatte, selbst wenn sie 
letztendlich ganz oder teilweise an die Anleger wei-
tergegeben werden.  
 
Die Empfänger von Retrozessionen müssen eine 
transparente Offenlegung sicherstellen und die An-
leger unaufgefordert und kostenlos über die Vergü-
tung informieren, die sie für den Vertrieb ggf. erhal-
ten.  
 
Die Empfänger von Retrozessionen müssen auf An-
forderung die Beträge offen legen, die sie tatsäch-
lich für den Vertrieb der Organismen für Kollektivan-
lagen der Anleger erhalten. 
 
Bei Vertriebstätigkeit in der Schweiz und von der 
Schweiz aus können die Verwaltungsgesellschaft 
und ihre Beauftragten auf Anfrage Rabatte direkt an 
die Anleger zahlen. Der Zweck von Rabatten ist es, 
die von den betreffenden Anlegern zu tragenden 
Gebühren und Kosten zu senken. Rabatte sind zu-
lässig, sofern  
 

 sie aus den der Verwaltungsgesellschaft zu-
stehenden Gebühren bezahlt werden und so-
mit das Vermögen des Fonds nicht zusätzlich 
belasten;  

 sie aufgrund von objektiven Kriterien gewährt 
werden; und  

 sämtlichen Anlegern, welche gemäß diesen 
objektiven Kriterien qualifizieren und Rabatte 
verlangen, diese ebenfalls unter gleichen zeit-
lichen Voraussetzungen im gleichen Umfang 
gewährt werden.   

 
Die objektiven Kriterien für die Gewährung von Ra-
batten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:  
 

 Das Anlagevolumen eines Anlegers bzw. des 
Gesamtanlagevolumen in dem Organismus für 
Kollektivanlagen oder, ggf., die Produktpalette 
des Promoters; 

 die Unterstützung in der Lancierungsphase des 
Fonds; 

 der strategische Markt des Anlegers; und 

 für den Anleger maßgebliche rechtliche und re-
gulatorische Erwägungen. 
 

Auf Anfrage des Anlegers muss die Verwaltungsge-
sellschaft die Beträge kostenlos offenlegen. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus ver-
triebenen Anteile ist der Erfüllungsort und der Ge-
richtsstand am eingetragenen Sitz des Schweizer 
Vertreters. 
 

Außerdem sollten Anleger in den nachstehend 
aufgeführten Ländern die folgenden Informatio-
nen beachten:  

Vereinigte Arabische Emirate (Dubai) 

Dieser Prospekt bezieht sich auf einen Fonds, der 
keiner Regulierung oder Genehmigung durch die Fi-
nanzbehörde in Dubai (Dubai Financial Services Au-
thority („DFSA“)) unterliegt. Die DFSA ist nicht für 
die Prüfung oder Verifizierung von Prospekten oder 
anderen Unterlagen im Zusammenhang mit dem 
Fonds zuständig. Entsprechend hat die DFSA die-
sen Prospekt oder sonstige damit zusammenhän-
gende Dokumente nicht genehmigt oder Maßnah-
men zur Verifizierung der in diesem Prospekt enthal-
tenen Informationen ergriffen und sie übernimmt so-
mit keinerlei Verantwortung in diesem Zusammen-
hang. Die Anteile, auf die sich dieser Prospekt be-
zieht, können illiquide sein und/oder Beschränkun-
gen bei Weiterverkauf unterliegen. Künftige Käufer 
der angebotenen Anteile sollten eine eigene Prü-
fung der Anteile durchführen. Sofern Sie den Inhalt 
dieses Dokumentes nicht verstehen, sollten Sie ei-
nen zugelassenen Finanzberater konsultieren. 
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Anhang A: Anlagebeschränkungen 

Anlagebeschränkungen 

Soweit nicht abweichend dargestellt, gelten die 
nachstehenden Beschränkungen jeweils für jedes 
einzelne Portfolio des Fonds und nicht insgesamt für 
den Fonds als Ganzes.  

(1) Der Fonds ist nicht berechtigt, Kredite aufzu-
nehmen, es sei denn von Banken als kurzfris-
tige Maßnahme, einschließlich zwecks Rück-
nahme von Anteilen, und nur, wenn der Ge-
samt-Kreditbetrag 10 % des Wertes des ge-
samten Nettovermögens des betreffenden Port-
folios nicht übersteigen würde, jedoch mit der 
Maßgabe, dass der Fonds durch diese Be-
schränkung nicht daran gehindert ist, Devisen 
im Wege von Back-to-Back-Darlehen zu erwer-
ben; 

(2) Der Fonds ist nicht berechtigt, Wertpapiere im 
Eigentum oder Besitz des Fonds zu verpfänden, 
zu beleihen, zu belasten oder zur Sicherung von 
Verbindlichkeiten zu übereignen, sofern dies 
nicht etwa erforderlich ist im Zusammenhang 
mit (i) den vorstehend unter (1) erwähnten Kre-
ditaufnahmen, in welchem Fall jedoch die Ver-
pfändung, Beleihung oder Belastung höchstens 
10 % des gesamten Nettovermögens des be-
treffenden Portfolios entsprechen darf; und/oder 
(ii) vom Fonds eingegangenen Ein- oder Nach-
schuss-Verpflichtungen in Bezug auf seine 
Transaktionen in Termingeschäften oder -kon-
trakten oder Optionen und/oder (iii) von Swap-
Transaktionen. 

(3) Der Fonds ist nicht berechtigt, Kredite zu ge-
währen oder Garantien für Dritte zu überneh-
men; abweichende Bestimmungen in diesem 
Prospekt werden hiervon nicht berührt; 

(4) (i) Der Fonds ist nicht berechtigt, in übertrag-
bare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 
eines Emittenten anzulegen, wenn mehr als 
10 % des gesamten Nettovermögens des be-
treffenden Portfolios aus den übertragbaren 
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten die-
ses Emittenten bestehen würden. Der Fonds 
darf nicht mehr als 20 % seines Vermögens in 
Einlagen bei derselben Einrichtung investieren. 
Der Gesamtwert der übertragbaren Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente des Fonds in 
Emittenten, in die er mehr als 5 % des gesam-
ten Nettovermögens eines Portfolios anlegt, 
darf zum Zeitpunkt einer jeweiligen Anlage 
40 % des gesamten Nettovermögens dieses 
Portfolios nicht überschreiten, mit der Maßgabe, 

dass sich diese Beschränkung nicht auf Einla-
gen bei Finanzinstituten bezieht, die sachver-
ständiger Aufsicht unterliegen. Diese Beschrän-
kung gilt nicht für Einlagen bei und Transaktio-
nen in OTC-Derivaten mit Finanzinstituten, die 
sachverständiger Aufsicht unterliegen. 

Ungeachtet der einzelnen Bestimmungen von Ab-
schnitt 1 darf der Fonds bei ein und derselben Ein-
richtung höchstens 20 % des Vermögens eines 
Portfolios in einer Kombination aus  

- von dieser Einrichtung begebenen übertrag-
baren Wertpapieren oder Geldmarktinstru-
menten und/oder 

- Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder  

- von dieser Einrichtung erworbenen OTC-De-
rivaten 

anlegen. 

(ii) Die vorgenannte 10 %-Grenze wird auf 35 % 
erhöht, wenn die übertragbaren Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente von einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union („EU“) o-
der seinen Gebietskörperschaften oder von 
internationalen Einrichtungen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen ein oder meh-
rere Mitgliedstaaten der EU angehören, oder 
von sonstigen Drittstaaten ausgegeben oder 
garantiert werden; 

(iii) die oben genannte Grenze von 10 % beträgt 
im Hinblick auf bestimmte autorisierte Anlei-
hen 25 %, wenn diese von einem Kreditinsti-
tut begeben werden, das seinen Sitz in einem 
Mitgliedstaat hat und das aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften zum Schutz der Anleihein-
haber besonderer staatlicher Aufsicht unter-
steht. Insbesondere müssen die mit der Aus-
gabe der Anleihen erzielten Erträge gemäß 
gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerte 
angelegt werden, die während der gesamten 
Laufzeit der Anleihen die sich daraus erge-
benden Verbindlichkeiten ausreichend de-
cken und die, bei Ausfall des Emittenten, vor-
rangig für die fällig werdende Rückzahlung 
des Kapitals und der Zinsen bestimmt sind. 

 Wenn der Fonds berechtigt ist, mehr als 5 % 
des Vermögens eines Portfolios in die vorste-
hend erwähnten Anleihen anzulegen, darf 
der Gesamtwert dieser Instrumente 80 % des 
Werts des Vermögens des betreffenden Port-
folios nicht übersteigen. 
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(iv) Die oben unter (ii) und (iii) erwähnten über-
tragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente sind bei der Errechnung der nach die-
sem Absatz anzuwendenden 40%-Grenze 
nicht in Ansatz zu bringen; und 

(v) ungeachtet der vorstehenden Bestimmun-
gen ist der Fonds berechtigt, bis zu 100 % 
der Vermögenswerte jedes Portfolios in 
verschiedene übertragbare Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente anzulegen, die 
von einem Mitgliedstaat der EU oder des-
sen Gebietskörperschaften oder von in-
ternationalen Einrichtungen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten der EU angehö-
ren, oder von einem Mitgliedstaat der 
OECD ausgegeben oder garantiert wer-
den, vorausgesetzt, der Fonds hält im 
Rahmen eines solchen Portfolios über-
tragbare Wertpapiere oder Geldmarktin-
strumente aus mindestens sechs ver-
schiedenen Emissionen, und der Anteil 
der übertragbaren Wertpapiere oder Geld-
marktinstrumente einer einzelnen Emis-
sion an dem Nettovermögen des Portfo-
lios beträgt nicht mehr als 30 %. 

Die in den Absätzen (i), (ii) und (iii) vorgesehenen 
Beschränkungen dürfen nicht kombiniert werden; 
demgemäß sind im Einklang mit diesen Absätzen 
(i), (ii) und (iii) getätigten und diese Anlagen in 
übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstru-
mente, die von ein und derselben Einrichtung aus-
gegeben werden, oder in Einlagen bei dieser Ein-
richtung in jedem Fall auf 35 % des Nettovermö-
gens eines Portfolios beschränkt. 

Emittenten, die für die Zwecke der Konzernbilanz 
wie in Richtlinie 83/349/EWG1 definiert oder ge-
mäß den Vorschriften internationaler Rechnungs-
legung zu demselben Konzern gehören, werden 
zwecks Errechnung der darin enthaltenen Be-
schränkungen als eine Einrichtung angesehen. 

Der Fonds ist berechtigt, bis zu 20 % des Netto-
vermögens des betreffenden Portfolios zu glei-
cher Zeit in die übertragbaren Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente von Emittenten innerhalb 
desselben Konzerns anzulegen. 

(4bis) (i) Unbeschadet der Anlagebeschränkung un-
ter (6), können die Grenzen von Anlagebe-
schränkung (4) für Anlagen in Aktien und/oder 
Schuldtitel, die von demselben Emittenten aus-
gegeben werden, auf einen Höchstbetrag von 

                                                           

 
1  Siebte Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 auf-

grund von Artikel 54 Absatz (3) Buchstabe (g) des Vertrages über 

20 % erhöht werden, wenn das Portfolio ge-
mäß der in diesem Prospekt beschriebenen 
Anlagepolitik die Nachbildung eines bestimm-
ten Aktien- oder Rentenindex zum Ziel hat, der 
von der Luxemburger Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier (die „CSSF“) auf 
folgender Basis anerkannt ist: 

- die Zusammensetzung des Index ist hinrei-
chend diversifiziert, 

- der Index stellt eine adäquate Bezugsgrund-
lage (Benchmark) für den Markt dar, auf den er 
sich bezieht, und 

- der Index wird in angemessener Weise veröf-
fentlicht. 

(ii) Die unter (i) vorgesehene Beschränkung kann 
auf höchstens 35 % angehoben werden, wenn 
ungewöhnliche Marktbedingungen bestimmter 
geregelter Märkte, an denen bestimmte über-
tragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstru-
mente vorherrschen, dies rechtfertigen. Eine 
Anlage bis zu dieser Höhe ist nur für einen 
Emittenten gestattet. 

(5) Der Fonds ist nicht berechtigt, mehr als 10 % 
der Vermögenswerte eines Portfolios in über-
tragbare Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente anzulegen, es sei denn es handelt sich 
um: 

(a) übertragbare Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente, die an einem geregel-
ten Markt zugelassen sind oder dort ge-
handelt werden; 

(b)  übertragbare Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente, die an einem anderen 
Markt in einem Mitgliedstaat der EU ge-
handelt werden, der geregelt ist, dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß, der an-
erkannt und für das Publikum offen ist; 

(c) übertragbare Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente, die zur amtlichen No-
tierung an einer Börse in einem Drittstaat 
zugelassen sind oder an einem anderen 
Markt in einem Drittstaat gehandelt wer-
den, der geregelt ist, dessen Funktions-
weise ordnungsgemäß, der anerkannt 
und für das Publikum offen ist, sofern die-
ser Markt in den Gründungsdokumenten 
des OGAW als Börse oder Markt vorgese-
hen ist;  

den konsolidierten Abschluss (ABl. Nr. L 193, 18.7.1983, S. 1), 
aufgehoben durch Richtlinie 2013/34/EU. 
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(d)  übertragbare Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente aus Neuemissionen, 
sofern  

- die Emissionsbedingungen einen An-
trag auf Zulassung zur amtlichen No-
tierung an einer Börse oder an einem 
anderen geregelten Markt vorsehen, 
der geregelt ist, dessen Funktions-
weise ordnungsgemäß, der anerkannt 
und für das Publikum offen ist, voraus-
gesetzt dieser Markt ist in den Grün-
dungsdokumenten des OGAW als 
Börse oder Markt vorgesehen; und 

- die Zulassung innerhalb eines Jahres 
nach der Emission sichergestellt ist; 

(e) Geldmarktinstrumente, die nicht an einem 
geregelten Markt gehandelt werden und nicht 
unter die Bestimmungen von Artikel 1 des 
Gesetzes von 2010 fallen, sofern weder die 
Ausgabe noch der Emittent dieser Geld-
marktinstrumente Vorschriften über den Ein-
lagen- oder den Anlegerschutz unterliegen, 
und vorausgesetzt die Geldmarktinstrumente 
werden 

- von einer zentralstaatlichen, regionalen o-
der örtlichen Körperschaft oder Zentral-
bank eines Mitgliedstaats, der Europäi-
schen Zentralbank, der EU oder der Euro-
päischen Investitionsbank, einem Dritt-
staat, oder im Falle eines Bundesstaates 
von einem Gliedstaat der Föderation oder 
von einer internationalen Einrichtung öf-
fentlich-rechtlichen Charakters, der einer 
oder mehrere der Mitgliedstaaten ange-
hören, ausgegeben oder garantiert; oder 

- von einem Unternehmen ausgegeben, 
dessen Wertpapiere an den geregelten 
Märkten gehandelt werden, die vorste-
hend unter den Buchstaben (a), (b) oder 
(c) genannt sind; oder 

- von einer Einrichtung ausgegeben oder 
garantiert, die gemäß den im Gemein-
schaftsrecht definierten Kriterien einer 
Aufsicht unterstellt ist, oder von einer Ein-
richtung ausgegeben oder garantiert, die 
Aufsichtsbestimmungen untersteht und 
einhält, die nach Auffassung der CSSF 
mindestens so streng sind wie die des Ge-
meinschaftsrechts; oder 

- von anderen Emittenten begeben werden, 
die einer Kategorie angehören, die von 
der CSSF zugelassen wurden, mit der 
Maßgabe, dass für Anlagen in diese In-

strumente Vorschriften für den Anleger-
schutz gelten, die denen unter dem ers-
ten, zweiten oder dritten Gedankenstrich 
gleichwertig sind, und sofern es sich bei 
dem Emittenten entweder um ein Unter-
nehmen mit einem Eigenkapital von min-
destens EUR 10 Millionen 
(EUR 10.000.000) handelt, das seinen 
Jahresabschluss nach den Vorschriften 
der Richtlinie 78/660/EWG erstellt und 
veröffentlicht, oder um einen Rechtsträ-
ger, der innerhalb einer eine oder mehrere 
börsennotierte Gesellschaften umfassen-
den Unternehmensgruppe für die Finan-
zierung dieser Gruppe zuständig ist, oder 
um einen Rechtsträger, der die wertpa-
piermäßige Unterlegung von Verbindlich-
keiten durch Nutzung einer von einer 
Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren 
soll. 

(6)  (i) Der Fonds darf nicht Wertpapiere eines 
Emittenten kaufen, wenn der Fonds in-
folge des Kaufs mehr als 10 % einer Wert-
papierklasse des betreffenden Emittenten 
besitzen würde oder die Verwaltungsge-
sellschaft in die Lage versetzt würde, ei-
nen erheblichen Einfluss auf die Führung 
der Geschäfte des Emittenten auszu-
üben. 

 (ii) Darüber hinaus darf der Fonds nicht mehr 
als: 

- 10 % der Schuldverschreibungen ein 
und desselben Emittenten; 

- 25 % der Anteile eines einzigen Orga-
nismus für gemeinsame Anlagen, es sei 
denn im Zusammenhang mit einer Fu-
sion oder Zusammenlegung; 

- 10 % der Geldmarktinstrumente ein und 
desselben Emittenten  

erwerben. 

Die Beschränkungen unter den vorstehenden 
Gedankenstrichen können zum Zeitpunkt des 
Erwerbs außer Acht gelassen werden, wenn 
der Bruttobetrag dieser Geldmarktinstru-
mente oder Schuldtitel oder der Nettobetrag 
der ausgegebenen Wertpapiere zu diesem 
Zeitpunkt nicht berechnet werden kann. 

(iii)  Die Beschränkungen unter (i) und (ii) 
gelten nicht für (i) übertragbare Wertpa-
piere oder Geldmarktinstrumente, die 
von einem Mitgliedstaat der EU oder 
dessen Gebietskörperschaften oder von 
internationalen Einrichtungen öffentlich-
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rechtlichen Charakters, denen ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten der EU ange-
hören, oder von einem Mitgliedstaat der 
OECD ausgegeben oder garantiert sind, 
oder (ii) vom Fonds gehaltene Anteile 
am Kapital einer Gesellschaft, die in ei-
nem Drittstaat errichtet ist und ihr Ver-
mögen vorwiegend in Wertpapiere von 
Emittenten mit Sitz in dem betreffenden 
Staat anlegt, wenn nach den Gesetzes-
vorschriften dieses Staates der Besitz 
dieser Wertpapiere für den Fonds die 
einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in 
Wertpapiere von Emittenten des betref-
fenden Landes vorzunehmen, voraus-
gesetzt, dass die Anlagepolitik der ge-
nannten Gesellschaft die Beschränkun-
gen einhält, die in den Artikeln 43, 46 
und in Artikel 48 Abs. 1 und 2 des Ge-
setzes von 2010 vorgesehen sind; (iii) 
Anteile, die eine oder mehrere Invest-
mentgesellschaften am Kapital von 
Tochtergesellschaften halten, die im 
Niederlassungsstaat der Tochtergesell-
schaft lediglich und ausschließlich für 
diese Investmentgesellschaft oder -ge-
sellschaften bestimmte Verwaltungs-, 
Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten im 
Hinblick auf den Rückkauf von Fondsan-
teilen auf Wunsch der Anteilinhaber 
ausüben. 

(7) Der Fonds ist nicht berechtigt, Wertpapiere 
anderer Emittenten zu übernehmen oder sich 
an einer derartigen Übernahme zu beteiligen, 
außer im Fall, dass der Fonds im Zusammen-
hang mit Verfügungen über Portfoliowertpa-
piere im Sinne einschlägiger Börsengesetze 
als Emissionsunternehmen angesehen wer-
den könnte; 

(8) Der Fonds ist nicht berechtigt, Wertpapiere 
anderer offener Organismen für gemeinsame 
Anlagen zu kaufen, es sei denn dies erfolgt 
unter Beachtung des Folgenden: 

- Er kann in Organismen für gemeinsame 
Anlagen investieren, die die Vorausset-
zungen als Organismen für gemeinsame 
Anlagen in übertragbare Wertpapiere er-
füllen, die gemäß der OGAW-Richtlinie 
zugelassen sind, und/oder als Organis-
men für gemeinsame Anlagen im Sinne 
von Artikel 1 Absatz 2 erster und zweiter 
Gedankenstrich der OGAW-Richtlinie er-
füllen, unabhängig davon, ob diese ihren 
Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem 
Drittstaat haben, sofern 

- diese Organismen für gemeinsame Anla-
gen nach Rechtsvorschriften zugelassen 
wurden, die sie einer Aufsicht unterstel-
len, welche nach Auffassung der zustän-
digen Behörden derjenigen nach dem Ge-
meinschaftsrecht gleichwertig ist, und 
ausreichende Gewähr für die Zusammen-
arbeit zwischen den Behörden besteht; 

- das Schutzniveau der Inhaber der Anteile 
an diesen Organismen für gemeinsame 
Anlagen dem Schutz, der für Inhaber von 
Anteilen an Organismen für gemeinsame 
Anlagen in übertragbare Wertpapiere vor-
gesehen ist, die in einem EU-Mitgliedstaat 
registriert sind, gleichwertig ist, und insbe-
sondere die Vorschriften bezüglich der 
getrennten Verwahrung von Vermögens-
werten, der Kreditaufnahme und –gewäh-
rung sowie Leerverkäufe von übertragba-
ren Wertpapieren und Geldmarktinstru-
menten der Richtlinie 2009/65/EG ent-
sprechen; 

- die Geschäftstätigkeit dieser Organismen 
für gemeinsame Anlagen Gegenstand 
von Halbjahres- und Jahresberichten ist, 
die eine Beurteilung der Aktiva und Pas-
siva, der Erträge und der Transaktionen 
für den Berichtszeitraum ermöglichen; 

- nicht mehr als insgesamt 10 % des Ver-
mögens dieses anderen Organismus für 
gemeinsame Anlagen, dessen Erwerb in 
Erwägung gezogen wird, gemäß seiner 
Vertragsbedingungen oder Satzung in 
Anteile anderer Organismen für gemein-
same Anlagen angelegt werden dürfen; 
und/oder 

mit der Maßgabe, dass der Fonds wie vorste-
hend beschrieben höchstens 10 % des Net-
tovermögens eines Portfolios in Anteile von 
Organismen für gemeinsame Anlagen wie 
vorstehend beschrieben anlegen darf; 

Legt der Fonds in Anteile anderer Organis-
men für gemeinsame Anlagen in übertrag-
bare Wertpapiere und/oder in andere Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen an, die un-
mittelbar oder im Wege der Delegierung von 
derselben Verwaltungsgesellschaft oder von 
einer Gesellschaft verwaltet werden, die mit 
der Verwaltungsgesellschaft durch eine ge-
meinsame Verwaltung oder Beherrschung o-
der eine wesentliche direkte oder indirekte 
Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwal-
tungsgesellschaft oder die andere Gesell-
schaft im Zusammenhang mit dem Erwerb o-
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der der Veräußerung der Anteile dieser ande-
ren Organismen für gemeinsame Anlagen 
keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebüh-
ren erheben.  

(9) Der Handel mit Optionen auf Wertpapiere o-
der Geldmarktinstrumente ist dem Fonds nur 
unter Einhaltung der folgenden Beschränkun-
gen gestattet: 

(i) der Erwerb einzelner Call- oder Put-Opti-
onen sowie das Einräumen von Call-Opti-
onen ist so einzuschränken, dass durch 
ihre Ausübung keine der vorstehenden 
Anlagebeschränkungen verletzt wird; 

(ii) Put-Optionen können vom Fonds nur un-
ter der Voraussetzung eingeräumt wer-
den, dass bis zu ihrem Verfall flüssige Mit-
tel in ausreichender Höhe vorgehalten 
werden, um daraus den Gesamtbetrag 
der Ausübungspreise der Wertpapiere zu 
decken, die der Fonds aufgrund dieser 
Put-Optionen zu erwerben hätte; 

(iii) Call-Optionen dürfen nur eingeräumt wer-
den, wenn dies nicht zu einer Baisseposi-
tion führt; in einem solchen Fall ist der 
Fonds verpflichtet, die Basiswertpapiere 
im Portfoliobestand bis zum Fälligkeitsda-
tum der von dem Fonds in Bezug darauf 
eingeräumten Call-Optionen zu halten; je-
doch ist der Fonds im Fall nachgebender 
Kurse zur Veräußerung der genannten 
Wertpapiere unter folgenden Vorausset-
zungen befugt: 

(a) der Markt muss ausreichend liquide 
sein, um dem Fonds die Glattstel-
lung seiner Position jederzeit zu er-
möglichen; 

(b) die Gesamtsumme der Ausübungs-
preise, die aufgrund der verkauften 
Optionen fällig werden, darf 25 % 
des Nettovermögens des betreffen-
den Portfolios nicht überschreiten; 
und 

(c) es dürfen keinerlei Optionen gekauft 
oder verkauft werden, die nicht an ei-
ner Börse notiert oder an einem ge-
regelten Markt gehandelt werden; 
ferner darf der Gesamtbetrag der Er-
werbspreise aller von dem Fonds ge-
haltenen Optionen (d. h. der dafür 
gezahlten Prämien) unmittelbar im 
Anschluss an einen derartigen Er-
werb 15 % des Nettovermögens des 
betreffenden Portfolios nicht über-
schreiten. 

(10) Der Fonds ist berechtigt, zwecks Absiche-
rung von Währungsrisiken Devisenterminge-
schäfte und -kontrakte einzugehen oder 
Währungsoptionen zu erwerben, wenn deren 
Beträge jeweils den Gesamtbetrag der in der 
betreffenden Währung von dem betreffenden 
Portfolio gehaltenen Wertpapiere oder sons-
tigen Vermögenswerte nicht überschreiten; 
dabei ist der Fonds auch berechtigt, die be-
treffende Währung im Wege eines mit dem 
gleichen Kontrahenten eingegangenen Ge-
gengeschäfts („cross-transaction“) zu kaufen 
oder unter Einhaltung der gleichen Beschrän-
kungen auch Währungsswaps einzugehen, 
sofern dies für den Fonds vorteilhafter sein 
sollte. Devisenkontrakte müssen entweder 
an einer Börse notiert sein oder an einem ge-
regelten Markt gehandelt werden; jedoch ist 
der Fonds auch zum Abschluss von Devisen-
terminkontrakten oder Swap-Geschäften mit 
Finanzinstituten hoher Bonität berechtigt. 

(11) Der Fonds ist nicht zum Handel mit Index-Op-
tionen berechtigt, mit den folgenden Ausnah-
men: 

zwecks Absicherung von Schwankungsrisi-
ken der Wertpapiere eines Portfolios kann 
der Fonds für das betreffende Portfolio Call-
Optionen auf Aktienindizes verkaufen oder 
Put-Optionen auf Aktienindizes kaufen. In ei-
nem derartigen Fall darf der Wert der durch 
die betreffende Aktienindex-Optionen um-
fassten Basiswertpapiere, unter Hinzurech-
nung ausstehender Engagements in Finanz-
terminkontrakten, die zu demselben Zweck 
eingegangen wurden, den Gesamtwert des 
abzusichernden Teils des Wertpapierportfo-
lios nicht überschreiten; und 

für Zwecke eines effizienten Portfoliomana-
gements ist der Fonds berechtigt, Call-Optio-
nen auf Aktienindizes zu kaufen, und zwar 
hauptsächlich, um Änderungen in der Auftei-
lung des Anlagevermögens eines Portfolios 
auf verschiedene Märkte leichter durchführen 
zu können oder im Hinblick auf einen einge-
tretenen oder zu erwartenden erheblichen 
Kursanstieg auf einem Marktsektor; Voraus-
setzung ist jedoch, dass der Wert der in die 
betreffenden Indexoptionen einbezogenen 
Basiswertpapiere innerhalb des Portfolios ge-
deckt ist, und zwar durch nicht gebundene 
Barguthaben, kurzfristige Schuldverschrei-
bungen oder Finanzinstrumente oder Wert-
papiere, die zu Festpreisen veräußerlich 
sind; 
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Diese Optionen auf Aktienindexterminkon-
trakte müssen entweder an einer Börse no-
tiert sein oder an einem geregelten Markt ge-
handelt werden, mit der Maßgabe, dass der 
Fonds im OTC-Markt Optionen auf Finanzin-
strumente kaufen oder verkaufen kann, falls 
solche Transaktionen für den Fonds vorteil-
hafter sind oder falls notierte Optionen mit 
den erforderlichen Eigenschaften nicht zur 
Verfügung stehen, vorausgesetzt, dass sol-
che Transaktionen mit Gegenparteien hoher 
Bonität abgeschlossen werden, die sich auf 
diese Art von Transaktionen spezialisiert ha-
ben. Des Weiteren dürfen die gesamten Er-
werbskosten (d. h. die gezahlten Prämien) al-
ler Optionen auf Wertpapiere und Optionen 
auf Zinsterminkontrakte sowie andere Finan-
zinstrumente, die der Fonds für andere Zwe-
cke als für die Kursabsicherung erworben 
hat, insgesamt 15 % des Nettovermögens 
des betreffenden Portfolios nicht übersteigen; 

(12) Der Fonds darf keine Zinsterminkontrakte 
abschließen oder Handel mit Optionen auf 
Zinssätze oder Zins-Swap-Geschäfte vor-
nehmen, mit den folgenden Ausnahmen: 

zwecks Absicherung des Wertes der in einem 
Portfolio befindlichen Vermögenswerte ge-
gen Schwankungsrisiken kann der Fonds 
Zinsterminkontrakte verkaufen, Call-Optio-
nen einräumen oder Put-Optionen auf Zinss-
ätze erwerben oder Zins-Swap-Geschäfte 
eingehen. Diese Kontrakte oder Optionen 
müssen in den Währungen ausgestellt sein, 
in denen die Vermögenswerte des Portfolios 
ausgestellt sind, oder in Währungen, die vo-
raussichtlich ähnlichen Schwankungen aus-
gesetzt sind, und sie müssen entweder an ei-
ner Börse notiert sein oder an einem geregel-
ten Markt gehandelt werden, jedoch mit der 
Maßgabe, dass Zins-Swap-Geschäfte durch 
private Vereinbarung mit Finanzinstituten ho-
her Bonität vorgenommen werden dürfen; 
und 

für Zwecke eines effizienten Portfoliomana-
gements ist der Fonds berechtigt, Zinster-
minkaufkontrakte einzugehen oder Call-Opti-
onen auf Zinsterminkontrakte zu erwerben, in 
erster Linie, um Änderungen in der Aufteilung 
des Anlagevermögens eines Portfolios auf 
kurzfristige und langfristige Märkte leichter 
durchführen zu können, oder im Hinblick auf 
einen eingetretenen oder erwarteten erhebli-
chen Kursanstieg auf einem Marktsektor, o-
der um einer kurzfristigen Anlage eine län-
gere Bindung zu verleihen; Voraussetzung ist 
jedoch das Vorhandensein ausreichender 
nicht gebundener Barguthaben, kurzfristiger 

Schuldverschreibungen oder Finanzinstru-
mente und Wertpapiere, die zu Festpreisen 
veräußerlich sind, um das zugrunde liegende 
Risiko hinsichtlich der betreffenden Termin-
verpflichtung, sowie auch den Wert der Ba-
siswertpapiere, auf die sich die zum gleichen 
Zweck und für das gleiche Portfolio erworbe-
nen Call-Optionen auf Zinsterminkontrakte 
beziehen, abzudecken. 

Diese Optionen auf Zinsterminkontrakte müs-
sen an einer Börse notiert sein oder an einem 
geregelten Markt gehandelt werden, mit der 
Maßgabe, dass der Fonds im OTC-Markt Op-
tionen auf Finanzinstrumente kaufen oder 
verkaufen kann, falls solche Transaktionen 
für den Fonds vorteilhafter sind oder falls no-
tierte Optionen mit den erforderlichen Eigen-
schaften nicht zur Verfügung stehen, voraus-
gesetzt, dass solche Transaktionen mit Ge-
genparteien hoher Bonität abgeschlossen 
werden, die sich auf diese Art von Transakti-
onen spezialisiert haben. Weiterhin voraus-
gesetzt, dass die gesamten Erwerbskosten 
(in Gestalt der gezahlten Prämien) aller Opti-
onen auf Wertpapiere und Optionen auf Zins-
terminkontrakte sowie andere Finanzinstru-
mente, die der Fonds für andere Zwecke als 
für die Kursabsicherung erworben hat, 15 % 
des Nettovermögens des betreffenden Port-
folios nicht übersteigen. 

(13) Terminkontrakte in Aktienindizes darf der 
Fonds nur unter folgenden Voraussetzungen 
abschließen: 

Zwecks Absicherung des Risikos von Wert-
schwankungen hinsichtlich der Vermögens-
werte eines Portfolios kann der Fonds Ver-
pflichtungen für ein solches Portfolio in Bezug 
auf Indexterminverkaufskontrakte eingehen, 
die das jeweilige Schwankungsrisiko des ent-
sprechenden Anteils solcher Anlagen nicht 
übersteigen; und 

für Zwecke eines effizienten Portfoliomana-
gements ist der Fonds berechtigt, Indexter-
minkaufkontrakte abzuschließen, in erster Li-
nie, um Änderungen in der Aufteilung des An-
lagevermögens des Portfolios auf verschie-
dene Märkte leichter durchführen zu können, 
oder im Hinblick auf einen eingetretenen oder 
erwarteten erheblichen Kursanstieg auf ei-
nem Marktsektor; Voraussetzung ist jedoch 
das Vorhandensein ausreichender ungebun-
dener Barguthaben, kurzfristiger Schuldver-
schreibungen oder Finanzinstrumente des je-
weiligen Portfolios oder zu Festpreisen ver-
äußerlicher Wertpapiere des Portfolios, um 
das zugrunde liegende Risiko hinsichtlich der 
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betreffenden Terminposition, sowie auch den 
Wert der Basiswertpapiere, auf die sich die 
zum gleichen Zweck erworbenen Aktienin-
dex-Call-Optionen beziehen, abzudecken; 

dies jedoch mit der weiteren Maßgabe, dass 
alle derartigen Indexterminkontrakte an einer 
Börse notiert sein oder an einem geregelten 
Markt gehandelt werden müssen. 

(14) Der Fonds ist nicht berechtigt, Anlagen des 
Portfolios zu verleihen, außer gegen Emp-
fang von angemessenen Sicherheiten entwe-
der in der Form von Bankgarantien von Fi-
nanzinstituten hoher Bonität oder in der Form 
der Verpfändung von Bargeld oder Wertpa-
pieren, die von Regierungen der Mitglied-
staaten der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
ausgegeben wurden. Das Ausleihen von 
Wertpapieren darf nur durch anerkannte 
Clearingstellen oder Finanzinstitute hoher 
Bonität erfolgen, die sich auf diese Arten von 
Transaktionen spezialisiert haben; nicht mehr 
als die Hälfte des Wertes der Wertpapiere ei-
nes Portfolios darf ausgeliehen werden, und 
zwar höchstens für einen Zeitraum von 30 
Tagen. 

(15) Der Fonds ist nicht berechtigt, Grundbesitz zu 
erwerben. Der Fonds darf jedoch in Gesell-
schaften anlegen, die in Grundbesitz anlegen 
oder Grundbesitzer sind. 

(16) Der Fonds ist nicht berechtigt, Transaktionen 
in Bezug auf Waren, Warengeschäfte oder 
Wertpapiere einzugehen, durch welche Han-
delswaren oder Rechte an solchen verbrieft 
sind; in diesem Zusammenhang erstreckt 
sich der Ausdruck „Waren” auch auf Edelme-
talle; jedoch ist der Fonds berechtigt, Wertpa-
piere zu kaufen und zu verkaufen, die durch 
Waren besichert werden, sowie Wertpapiere 
von Gesellschaften, die in Waren anlegen o-
der damit handeln; außerdem kann der 
Fonds Derivatetransaktionen in Bezug auf 
Commodity-Indizes eingehen, sofern diese 
Finanzindizes die in Artikel 9 der Großher-
zoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 
über bestimmte Definitionen des geänderten 
Gesetzes von 2010 und in dem CSSF-Rund-
schreiben 08/339 vom 19. Februar 2008 über 
die Leitlinien des „Committee of European 
Securities Regulators“ (CESR – Ausschuss 
der Europäischen Wertpapierregulierungsbe-
hörden) über für Anlagen von OGAW zuläs-
sige Vermögenswerte (CESR’s guidelines 
concerning eligible assets for investment by 
UCITS) festgesetzten Kriterien erfüllen; und 

(17) der Fonds ist nicht berechtigt, Wertpapiere 
auf Kredit zu kaufen (obwohl der Fonds be-
rechtigt ist, kurzfristige Kredite in dem Um-
fang aufzunehmen, wie dies zur Abwicklung 
von Käufen und Verkäufen von Wertpapieren 
des Portfolios erforderlich ist); der Fonds darf 
auch keine Leerverkäufe von Wertpapieren 
vornehmen oder eine Leerposition halten, ob-
wohl er berechtigt ist, erstmalige und nachfol-
gende Einschusszahlungen im Hinblick auf 
Terminkontrakte und -geschäfte (und von 
Optionen auf dieselben) zu leisten. 

(18) Der Fonds ist verpflichtet, Verfahren zur Ri-
sikosteuerung einzusetzen, die es ihm er-
möglichen, jederzeit das Risiko der Positio-
nen und ihren Beitrag zum gesamten Risi-
koprofil jedes Portfolios zu überwachen und 
zu messen; er hat ein Verfahren einzufüh-
ren, mit dem der Wert von OTC-Derivaten 
präzise und unabhängig bewertet werden 
kann. 

Der Fonds ist befugt, für Zwecke eines effizienten 
Portfoliomanagements zu den in diesem Prospekt 
beschriebenen Bedingungen und unter Einhaltung 
der dargelegten Beschränkungen Methoden und In-
strumente heranzuziehen, die sich auf übertragbare 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente beziehen. 

Unter keinen Umständen darf der Fonds durch diese 
Geschäfte von seinen Anlagezielen für ein Portfolio 
abweichen, die im jeweiligen Abschnitt in Teil I die-
ses Prospekts beschrieben werden. 

Der Fonds hat darauf zu achten, dass das mit Deri-
vaten verbundene Gesamtrisiko für jedes Portfolio 
das Gesamtnettovermögen des entsprechenden 
Wertpapierportfolios nicht übersteigt. 

Das Risiko wird berechnet, indem der aktuelle Wert 
der zugrunde liegenden Vermögenswerte, das Kon-
trahentenrisiko, die zukünftigen Marktbewegungen 
und die Zeit, die zur Liquidierung der Positionen ver-
fügbar ist, in Erwägung gezogen werden. Dasselbe 
gilt für die nachfolgenden Unterabsätze. 

Der Fonds ist auch berechtigt, in Finanzderivate mit 
der Maßgabe anzulegen, dass das Gesamtrisiko der 
zugrunde liegenden Vermögenswerte die unter An-
lagebeschränkung (4) dargelegten Anlagebe-
schränkungen nicht übersteigt. Nimmt der Fonds 
Anlagen in indexierte Finanzderivate vor, müssen 
diese Anlagen bei der Berechnung der Obergrenze 
gemäß Anlagebeschränkung (4) nicht berücksichtigt 
werden. 

Ist ein Derivat in einem übertragbaren Wertpapier o-
der einem Geldmarktinstrument eingebettet, muss 
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dieses Derivat hinsichtlich der Einhaltung der Bedin-
gungen dieser Anlagebeschränkung (18) berück-
sichtigt werden. 

Anmerkung zu den Anlagebeschränkungen. Bei 
Ausübung der Bezugsrechte von zum Fondsvermö-
gen gehörenden übertragbaren Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten ist die Verwaltungsgesell-
schaft nicht verpflichtet, die vorstehend in den Anla-
gebeschränkungen angegebenen Prozentsätze ein-
zuhalten. 

Sofern die Prozentsätze, die sich aus den vorste-
henden Anlagebeschränkungen ergeben, infolge 
nachträglich aufgetretener Schwankungen im Wert 
der Vermögenswerte des Fonds oder als Ergebnis 
der Ausübung von Bezugsrechten überschritten 
werden, wird der Fonds in seinen weiteren Disposi-
tionen über Wertpapiere vorrangig darauf hinwirken, 
dass dieser Situation unter Wahrung der Interessen 
der Anteilinhaber abgeholfen wird. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, von Fall 
zu Fall weitere Anlagebeschränkungen anzuordnen, 
soweit dies mit den Interessen der Anteilinhaber ver-
einbar oder in deren Interesse geboten ist, um den 
Gesetzen und Verordnungen der Länder, in denen 
die Anteile vertrieben werden, zu entsprechen. 

Sofern abweichend für ein Portfolio in Teil I dieses 
Prospekts angegeben, kann der Fonds von den vor-
stehenden Anlagebeschränkungen insofern abwei-
chen, als die in der Richtlinie 2009/65/EC genannten 
Anlagebeschränkungen nicht überschritten werden. 

Anlagebeschränkungen für Taiwan. Bei einem 
Portfolio, das von der Kommission für Wertpapier- 
und Terminhandel (Securities and Futures Bureau) 
in Taiwan zugelassen ist, gelten zusätzlich zu den 
Anlagebeschränkungen in Teil I des vorliegenden 
Prospekts die folgenden Grenzen: Der in Derivate 
angelegte Gesamtwert der nicht-verrechneten (non-
offset) Short-Positionen in Derivaten darf den Ge-
samtmarktwert der betreffenden vom Portfolio ge-
haltenen Wertpapiere nicht übersteigen und der Ge-
samtwert der nicht-verrechneten (non-offset) Long-
Positionen in Derivaten ist auf höchstens 40 % des 
Nettovermögens des betreffenden Portfolios be-
schränkt (und wird gemäß den maßgeblichen Defi-
nitionen der taiwanesischen Securities and Futures 
Commission bestimmt), sofern von dem taiwanesi-
schen Securities and Futures Bureau keine Geneh-
migung für eine Ausnahme von dieser 40 %-Be-
schränkung für Derivate erteilt wurde. 

Darüber hinaus gelten die folgenden Beschränkun-
gen für Anlagen in Bezug auf die Volksrepublik 
China („VRC“): Direktanlagen eines Portfolios in 
Wertpapiere, die am Wertpapiermarkt der Volksre-
publik China begeben werden, sind auf börsenno-

tierte Wertpapiere und Wertpapiere, die am chinesi-
schen Interbankenanleihemarkt (CIBM) gehandelt 
werden, beschränkt; außerdem darf der Gesamtbe-
trag dieser Anlagen 20 % des Nettoinventarwertes 
des betreffenden Portfolios nicht übersteigen, sofern 
von dem taiwanesischen Securities and Futures Bu-
reau keine Genehmigung für die Erhöhung dieser 
Beschränkung auf 40 % erteilt wurde. 

 

Anlagebeschränkungen für Russland. Zurzeit 
gelten die russischen Märkte nicht als geregelte 
Märkte gemäß den Anlagebeschränkungen des 
Fonds, und daher unterliegen Wertpapiere, die an 
solchen Märkten gehandelt werden, der vorstehend 
in Ziffer (5) beschriebenen Höchstgrenze von 10 % 
(wobei jedoch ein Engagement in Russland über an-
dere geregelte Märkte nicht unter diese Beschrän-
kung fällt). Zum Datum dieses Prospekts gelten die 
Russian Trading Stock Exchange und die Moscow 
Interbank Currency Exchange als geregelte Märkte 
gemäß den Anlagebeschränkungen des Fonds. 
 
Anlagebeschränkungen für Korea. Portfolios, die 
bei der koreanischen Finanzaufsichtsbehörde (Fi-
nancial Services Commission) registriert sind, dür-
fen nicht mehr als 40 % ihres Nettovermögens in 
auf koreanische Won lautende Vermögenswerte 
anlegen. 

Anlagebeschränkungen für Hongkong. Für von 
der Securities and Futures Commission Hongkongs 
genehmigte Portfolios gilt, sofern in den Anlagezie-
len und der Anlagepolitik des Portfolios nicht aus-
drücklich etwas anderes angegeben ist, neben den 
im Prospekt dargelegten Anlagebeschränkungen 
folgendes: Das Engagement eines Portfolios in 
Loss-absorption Products, wie von der Securities 
and Futures Commission Hongkongs definiert, ins-
besondere in bedingte Wandelanleihen (sog. CoCo-
Bonds), muss unter 30 % seines Nettovermögens 
betragen.  

Grundsätze zur Berücksichtigung der ESG-Fak-

toren. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei sei-
nen Analysen und Anlageprozessen Kriterien aus 
den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales 
(Social) und Unternehmensführung (Governance) 
(ESG). Die Researchanalysten des Anlageverwal-
ters sind jeweils auf die von ihnen betreuten Bran-
chen, Unternehmen und Emittenten spezialisiert. 
Basierend auf ihren eigenen Analysen, Analysen 
Dritter und Ergebnissen aus anderen Quellen, die in 
der Plattform des Anlageverwalters für die Zusam-
menarbeit bei der Analyse zusammengeführt wer-
den, analysieren sie die ESG-Praxis von Unterneh-
men und Emittenten, um potenziell wesentliche 
ESG-Faktoren zu identifizieren, die von Unterneh-
men zu Unternehmen und von Emittent zu Emittent 
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variieren können. ESG-Kriterien fließen in den Re-
search- und Anlageprozess des Anlageverwalters 
mit ein und stellen einen von mehreren Faktoren für 
die Anlageentscheidungen dar. Nach Abwägung 
sämtlicher ESG-Faktoren, einschließlich derer, die 
sich negativ auf ein Wertpapier eines Emittenten o-
der Unternehmens auswirken könnten, darf der An-
lageverwalter das betreffende Wertpapier trotzdem 
erwerben bzw. es weiterhin für das Portfolio halten. 
ESG-Kriterien betreffen möglicherweise nicht alle 
Arten von Anlageinstrumenten oder Anlagen. Die 
Analysten können auch Unternehmen und Emitten-
ten überwachen, in die der Anlageverwalter Anlagen 
tätigt oder zu tätigen beabsichtigt, und Geschäftsbe-
ziehungen zu diesen unterhalten. Die nachstehen-
den Grundsätze zur Berücksichtigung der ESG-Fak-
toren gelten für alle Portfolios des Fonds mit Aus-
nahme der folgenden: 

• Alternative Risk Premia Portfolio 

• Event Driven Portfolio 

Bei den vorstehend genannten Portfolios bestehen 
ggf. andere Möglichkeiten, wie verantwortungsbe-
wusste Anlageentscheidungen getroffen werden 
können. 
 
Grundsätze in Bezug auf umstrittene Waffen. Die 
Verwaltungsgesellschaft veranlasst die Überprü-
fung von Unternehmen weltweit im Hinblick auf ihre 
unternehmerischen Beteiligungen an Antipersonen-
minen, Streumunition und/oder abgereichertes Uran 
enthaltender Munition. Sofern eine solche unterneh-
merische Beteiligung nachgewiesen wurde, darf der 
Fonds nach den Grundsätzen der Verwaltungsge-
sellschaft nicht in Wertpapiere anlegen, die von die-
sen Unternehmen begeben werden. 
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Anhang B: Grundsätze und Verfahren im Zusammenhang mit Excessive- und Short-Term-Tra-
ding  

Kauf und Umtausch von Anteilen sollten nur zu An-
lagezwecken erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft 
des Fonds gestattet weder Market-Timing noch sog. 
übermäßige (Excessive) Trading-Praktiken. Exces-
sive- oder (kurzfristige) Short-Term-Trading-Prakti-
ken können die Umsetzung der Portfoliomanage-
mentstrategien stören und der Performance des 
Fonds schaden. Die Verwaltungsgesellschaft behält 
sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Kauf- 
und Umtauschanträge (einschließlich von einem Fi-
nanzmittler eines Anteilinhabers angenommene 
Kauf- oder Umtauschanträge) ungeachtet des Grun-
des zu beschränken, zurückzuweisen oder zu an-
nullieren. Die Verwaltungsgesellschaft haftet nicht 
für etwaige aufgrund dieser zurückgewiesenen An-
träge entstandene Verluste. 

Überwachungsverfahren. Die Verwaltungsgesell-
schaft des Fonds hat Grundsätze und Verfahren 
festgelegt, die auf die Entdeckung und Verhinde-
rung von häufigen Kauf- und Rücknahmetransaktio-
nen bei Anteilen bzw. Excessive- oder Short-Term-
Trading-Praktiken abzielen, die für Anteilinhaber mit 
längerfristigem Anlagehorizont von Nachteil sein 
können. Die Verwaltungsgesellschaft setzt über ihre 
Beauftragten Überwachungsverfahren zur Aufde-
ckung von Excessive- oder Short-Term-Trading in 
Anteilen ein. Der Überwachungsvorgang beinhaltet 
die Überprüfung von Transaktionen in Anteilen, die 
einen bestimmten Betrag oder eine bestimmte An-
zahl innerhalb eines festgelegten Zeitraums über-
schreiten. Im Rahmen dieser Verfahren zur Trans-
aktionsüberwachung kann die Verwaltungsgesell-
schaft auch Handelsaktivitäten für mehrere Konten 
in den Überwachungsvorgang einbeziehen, die im 
Miteigentum oder unter gemeinschaftlicher Kontrolle 
oder Verfügungsgewalt stehen. Handelsaktivitäten, 
bei denen entweder einer dieser Faktoren oder eine 
Kombination aus beiden Faktoren festgestellt wird 
oder die aufgrund anderer zum jeweiligen Zeitpunkt 
verfügbarer Informationen entdeckt und angezeigt 
werden, werden weiter ausgewertet, um festzustel-
len, ob es sich bei der jeweiligen Transaktion um 
Excessive- oder Short-Term-Trading handelt. Trotz 
aller Anstrengungen seitens der Verwaltungsgesell-
schaft und ihrer Beauftragten, diese Excessive- und 
Short-Term-Handelspraktiken mit Anteilen aufzude-
cken, kann nicht garantiert werden, dass die Verwal-
tungsgesellschaft in der Lage sein wird, diese Antei-
linhaber ausfindig zu machen oder ihre Handels-
praktiken zu beschränken. 

Kontosperrung. Wurde eine bestimmte Transak-
tion oder ein Transaktionsmuster von den Verfahren 
zur Transaktionsüberwachung angezeigt und von 

der Verwaltungsgesellschaft nach ihrem alleinigen 
Ermessen als Excessive- oder Short-Term-Trading 
eingestuft, erfolgt eine umgehende Sperrung des 
betreffenden AB-Fonds-Kontos bzw. der AB-Fonds-
Konten für alle zukünftigen Kauf- oder Um-
tauschtransaktionen, wobei jedoch die Rücknahme 
von Anteilen gemäß den Bedingungen des aktuellen 
Prospekts weiterhin erlaubt ist. Auf diese Weise ge-
sperrte Konten bleiben im Allgemeinen so lange ge-
sperrt, bis der Kontoinhaber oder der beteiligte Fi-
nanzmittler der Verwaltungsgesellschaft in zufrie-
denstellender Weise nachweist oder zusichert, dass 
der Kontoinhaber in der Vergangenheit keine Exces-
sive- oder Short-Term-Trading Strategien eingesetzt 
hat bzw. diese Handelsstrategien in Zukunft nicht 
einsetzen wird. 

Überwachungsverfahren und Beschränkungen 
für Sammelkonten. Sammelkonten sind übliche 
Formen der Anteilverwahrung, insbesondere bei Fi-
nanzmittlern. Die Verwaltungsgesellschaft ist be-
müht, ihre Überwachungsverfahren auch für diese 
Art der Kontoführung einzusetzen. Die Verwaltungs-
gesellschaft wird den Umschlag von Vermögens-
werten durch Kauf und Rücknahme bei Sammelkon-
ten überwachen. Bei nach Ansicht der Verwaltungs-
gesellschaft oder ihrer Beauftragten übermäßigem 
Umschlag, wird die Verwaltungsgesellschaft den Fi-
nanzmittler benachrichtigen und von diesem die 
Überprüfung einzelner Kontotransaktionen im Hin-
blick auf übermäßige oder kurzfristige Handelsprak-
tiken (Excessive- oder Short-Term-Trading) sowie 
die Einleitung entsprechender Gegenmaßnahmen 
verlangen, wozu auch eine Kontosperrung für künf-
tige Kauf- und Umtauschtransaktionen in Anteilen 
gehören kann. Die Verwaltungsgesellschaft wird 
den Umschlag eines Gemeinschaftskontos eines Fi-
nanzmittlers kontinuierlich überwachen und unter 
Umständen die Beendigung der Geschäftsbezie-
hungen mit dem betreffenden Finanzmittler in Be-
tracht ziehen, sofern dieser nicht ausreichend nach-
gewiesen hat, dass angemessene Maßnahmen er-
griffen wurden. 

Grenzen bei der Aufdeckung und Beschränkung 
von Excessive-Trading-Praktiken. Die Verwal-
tungsgesellschaft wird zwar versuchen, mit Hilfe der 
eingeführten Verfahren Market-Timing zu verhin-
dern, es ist jedoch unter Umständen nicht möglich, 
Excessive- oder Short-Term-Trading-Praktiken mit 
Hilfe dieser Verfahren aufzudecken und zu stoppen. 
Anteilinhaber, die Handelspraktiken wie Excessive- 
oder Short-Term-Trading verfolgen, mögen eine 
Vielfalt von Strategien einsetzen, um eine Aufde-
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ckung zu vermeiden. Trotz aller Anstrengungen sei-
tens der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Beauf-
tragten, diese Handelspraktiken mit Anteilen aufzu-

decken, kann nicht garantiert werden, dass die Ver-
waltungsgesellschaft in der Lage sein wird, diese 
Anteilinhaber ausfindig zu machen oder ihre Han-
delspraktiken zu beschränken. 
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Anhang C: Zusätzliche Informationen für Anleger im Vereinigten Königreich 

Allgemein 

 

Dieser Prospektzusatz ist Bestandteil des ausführli-
chen Prospekts des Fonds und ist zusammen mit 
diesem zu lesen. Bezugnahmen auf den „Prospekt“ 
sind als Bezugnahmen auf dieses Dokument in der 
durch diesen Prospektzusatz ergänzten bzw. geän-
derten Fassung zu verstehen. 
 
Interessierte Anleger werden darauf hingewiesen, 
dass die Anlagen des Fonds den mit der Anlage in 
Aktien und andere Wertpapiere verbundenen Risi-
ken unterliegen. Die Risiken, die im Zusammenhang 
mit einer Anlage in den Fonds entstehen können, 
werden im Abschnitt „Risikofaktoren“ in Teil II dieses 
Prospekts ausgeführt. 
 
Der Wert von Anlagen und die damit erzielten Er-
träge, und damit der Wert und die Erträge der An-
teile jeder Anteilklasse, können sowohl steigen als 
auch fallen, und die Anleger erhalten ihren Anlage-
betrag unter Umständen nicht zurück. Auch Wech-
selkursschwankungen können zu einer Wertminde-
rung oder -steigerung der Anlage führen. 

Besteuerung im Vereinigten Königreich 

Die folgende Zusammenfassung soll einen allge-
meinen Überblick über die erwartete steuerliche Be-
handlung im Vereinigten Königreich von Anteilinha-
bern geben, die im Vereinigten Königreich gebiets-
ansässig bzw. (in Bezug auf natürliche Personen) 
Anteilinhaber mit Wohnsitz im Vereinigten König-
reich sind und bei denen es sich um die wirtschaftli-
chen Eigentümer der Anteile handelt. 

Der Fonds. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die 
Geschäfte des Fonds so zu führen und zu verwalten, 
dass dieser nicht als für steuerliche Zwecke im Ver-
einigten Königreich gebietsansässig angesehen 
werden sollte. Unter der Voraussetzung, dass der 
Fonds im Vereinigten Königreich kein Gewerbe 
durch eine im Vereinigten Königreich belegene Be-
triebsstätte oder einen „UK-Vertreter“ betreibt, wird 
er im Vereinigten Königreich nicht der Besteuerung 
von Einkünften und Veräußerungsgewinnen unter-
liegen, wobei jedoch Zinsen und bestimmte andere 
Einkünfte aus Quellen im Vereinigten Königreich 
dort der Quellensteuer unterliegen können.  

Ist auf von einer Luxemburger Zahlstelle geleistete 
Zahlungen eine Luxemburger Quellensteuer ange-
fallen, können bestimmte Anteilinhaber unter Um-
ständen eine Gutschrift oder Rückzahlung dieser 
Quellensteuer erhalten. 

Anteilinhaber. Gemäß den Vorschriften des Verei-
nigten Königreichs für Offshore-Fonds gelten die 

Anteile als Anteile an einem Offshore-Fonds, und 
jede Anteilklasse gilt als gesonderter Offshore-
Fonds. Hält ein Anteilinhaber eine Beteiligung an ei-
ner Klasse, die nicht während der gesamten Halte-
dauer der Beteiligung durch diesen Anteilinhaber 
den Status eines „Berichtenden Fonds“ (reporting 
fund) aufweist, so unterliegen jegliche Gewinne, die 
der Anteilinhaber bei der Veräußerung, Rücknahme 
oder sonstigen Verfügung über diese Beteiligung 
(einschließlich Austausch zwischen einzelnen An-
teilklassen) erzielt, einer Besteuerung als „Gewinn 
aus Offshore-Einkünften“ (offshore income gain), 
der wie Einkünfte und nicht wie ein Veräußerungs-
gewinn besteuert wird. Eine Ausnahme von dieser 
Regelung gilt für Klassen, die nicht als Berichtende 
Fonds anerkannt sind, jedoch grundsätzlich (und) 
nahezu vollständig (zu mindestens 90 %) in nicht 
börsennotierte Handelsunternehmen angelegt sind.  

Vorbehaltlich der individuellen Gegebenheiten un-
terliegen Anteilinhaber der Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer im Vereinigten Königreich auf Divi-
denden oder andere Ertragsausschüttungen, die 
von dem Fonds gezahlt wurden oder als von dem 
Fonds gezahlt gelten, unabhängig davon, ob diese 
wieder angelegt werden oder nicht. Dies kann dazu 
führen, dass eine Besteuerung von Beträgen erfolgt, 
die für die Zwecke der Besteuerung im Vereinigten 
Königreich als ausgeschüttet gelten, jedoch nicht 
tatsächlich durch den Fonds an Anteilinhaber aus-
gezahlt werden.  

Üblicherweise gelten für die Besteuerung von Aus-
schüttungen an natürliche Personen die für Dividen-
den geltenden Steuersätze; Unternehmen können 
(je nach den Umständen) möglicherweise eine Be-
freiung in Anspruch nehmen. Ein Offshore-Fonds, 
der eine tatsächliche Ausschüttung tätigt oder aus-
schüttungsgleiche Erträge ausschüttet, wird jedoch 
so behandelt, als wäre eine Ausschüttung von Zin-
sen erfolgt (die zu den für Zinseinkünfte geltenden 
Steuersätzen besteuert wird), falls der Marktwert der 
qualifizierten Anlagen (qualifying investments) des 
Fonds (allgemein ausgedrückt zinstragende Vermö-
genswerte, beispielsweise verzinsliche Einlagen, 
Schuldtitel, bestimmte Beteiligungen an Rechtsträ-
gern, die in entsprechende Vermögenswerte inves-
tiert sind, und bestimmte Arten von Derivatekontrak-
ten) zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des 
maßgeblichen Zeitraums 60 % des Marktwerts aller 
Vermögenswerte des Fonds (mit Ausnahme von 
noch zur Anlage ausstehenden Barmitteln) über-
steigt. Es ist unwahrscheinlich, dass diese 60%-
Grenze im Hinblick auf die bestehenden Portfolios 
überschritten wird. 
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Die Zertifizierung als Berichtender Fonds wird nur 
für die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten 
Anteilklassen beantragt; entsprechend gelten bei 
der Veräußerung von Anteilen der Anteilklassen 
ohne den Status eines „Berichtenden Fonds“ er-
zielte Gewinne in der Regel als Einkünfte. Bei der 
Berechnung dieser Gewinne können wiederange-
legte Beträge, die im Vereinigten Königreich als Ein-
künfte besteuert wurden, zu den Kosten der veräu-
ßerten Anteile hinzugerechnet und somit etwaige im 
Zusammenhang mit der Veräußerung entstehende 
Steuerverbindlichkeiten verringert werden. Verluste 
im Zusammenhang mit der Veräußerung von Antei-
len können als Veräußerungsverluste steuermin-
dernd geltend gemacht werden (capital gains loss 
relief).  

Hält ein im Vereinigten Königreich steuerpflichtiger 
Anteilinhaber eine Beteiligung an einer Klasse, die 
nicht den Status eines Berichtenden Fonds auf-
weist, so ist er bis zur Veräußerung seiner Anteile 
lediglich in Bezug auf erhaltene (oder für seine 
Rechnung wiederangelegte) Ausschüttungen steu-
erpflichtig. 

Der Verwaltungsrat hat für die folgenden Anteilklas-
sen des Fonds zum Datum dieses Prospekts bereits 
den Status eines Berichtenden Fonds im Vereinig-
ten Königreich („UK Reporting Fund Status“) erwirkt 
(die „Betreffenden Anteile“) und beabsichtigt, den 
Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung dieses 
Status auch künftig zu entsprechen (wobei es keine 
Zusicherung dafür gibt, dass dieser Status auch 
künftig verfügbar sein wird): 

Portfolio Anteil-

klasse 

Währung 

Sustainable Global 

Thematic Portfolio 

A, I 

A, I 

 

US-Dollar 

Pfund Sterling 

 

Global Real Estate 

Securities Portfolio 

1D 

1D 

I 

US-Dollar 

Pfund Sterling 

US-Dollar 

Global Plus Fixed 

Income Portfolio 

1D 

1D 

1D 

I2 

US-Dollar 

Pfund Sterling (Hedged) 

Euro (Hedged) 

Pfund Sterling (Hedged) 

 

RMB Income Plus 

Portfolio 

A2, I2 

A2, I2 

CNH 

Pfund Sterling 

Emerging Markets 

Multi-Asset Portfolio 

A 

I 

 

ID 

Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling 

Pfund Sterling (Hedged) 

Short Duration High 

Yield Portfolio 

A2 

I2 

AT 

Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling (Hedged) 

IT 

 

I2 

US-Dollar 

Pfund Sterling (Hedged) 

US-Dollar 

Euro (Hedged) 

Select US Equity 

Portfolio 

A 

I 

 

F 

Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling (Hedged) 

US-Dollar 

US-Dollar 

Select Absolute Al-

pha Portfolio 

A 

I 

S1 

Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling (Hedged) 

Euro (Hedged) 

Global Dynamic 

Bond Portfolio 

 

I2 Pfund Sterling 

Concentrated US 

Equity Portfolio  

I 

 

S1 

 

S 

Pfund Sterling (Hedged) 

Euro (Hedged) 

US-Dollar 

Pfund Sterling 

US-Dollar 

US-Dollar 

Concentrated Glo-

bal Equity Portfolio 

I Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling 

Euro 

US-Dollar 

Global Core Equity 

Portfolio 

I  

I 

I 

IX 

RX 

XX 

 

Pfund Sterling (Hedged)  

Pfund Sterling 

US-Dollar 

Euro (Hedged) 

Euro 

Euro 

Euro 

 

Euro High Yield 

Portfolio 

I2 Euro 

Pfund Sterling (Hedged)  

US-Dollar (Hedged) 

 

Low Volatility Equity 

Portfolio 

I Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling 

US Small and Mid-

Cap Portfolio 

S 

I 

Euro 

US-Dollar 

Emerging Markets 

Low Volatility Equity 

Portfolio 

I US-Dollar 

Euro (Hedged) 

Pfund Sterling (Hedged) 

 

American Growth 

Portfolio 

I 

I 

 

S1 

US-Dollar 

Pfund Sterling  

Pfund Sterling (Hedged) 

US-Dollar 

 

Eurozone Equity 

Portfolio 

I 

 

 

S1N 

 

 

Euro 

Pfund Sterling 

Pfund Sterling (Hedged) 

Euro 

Pfund Sterling 

Dollar 
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S1 Pfund Sterling 

European Equity 

Portfolio 

I 

 

S1 

Euro 

Pfund Sterling 

Euro 

Pfund Sterling 

 

Alternative Risk 

Premia Portfolio 

I US-Dollar 

Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling 

Euro 

Financial Credit 

Portfolio 

I2 

 

IT 

US-Dollar 

Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling (Hedged) 

All Market Income 

Portfolio 

I 

INN 

 

S1 

S1QG 

US-Dollar 

US-Dollar 

Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling (Hedged) 

Pfund Sterling (Hedged) 

International Health 

Care Portfolio 

I 

 

ID 

S14 

US-Dollar 

Pfund Sterling  

Pfund Sterling 

Pfund Sterling 

China A Shares 
Equity Portfolio 

I Pfund Sterling 
Pfund Sterling (Hedged) 

Sustainable Global 
Thematic Credit 
Portfolio  

I2 

 

S1 

Pfund Sterling 
Pfund Sterling (Hedged) 
Pfund Sterling 
Pfund Sterling (Hedged) 

Europe (Ex UK) 
Equity Portfolio  

S1FN 
 
 
S1 
I 
S1N 
IN 
A 

Euro 
Pfund Sterling 
US-Dollar 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

 
Der Verwaltungsrat geht zum Datum dieses Pros-
pekts davon aus, dass für die folgenden Anteilklas-
sen des Fonds der Status eines Berichtenden Fonds 
im Vereinigten Königreich erteilt wird (die „Betreffen-
den Anteile“), und beabsichtigt, den Voraussetzun-
gen für die Aufrechterhaltung dieses Status auch 
künftig zu entsprechen (wobei es keine Zusicherung 
dafür gibt, dass dieser Status auch künftig verfügbar 
sein wird): 
 

Portfolio Anteilklasse Währung 

Sustainable Global Thema-
tic Portfolio 

A 
 
I 

Pfund Sterling (Hedged) 

 
Pfund Sterling (Hedged) 

 

Liegt für die Betreffenden Anteile während des ge-
samten Zeitraums, in dem diese von dem betreffen-
den Inhaber („Betreffende Anteilinhaber“) gehalten 

werden, die Zertifizierung als Berichtender Fonds 
vor, und sind die Betreffenden Anteile nicht Teil des 
Handelsbestandes, so werden Gewinne aus der 
Veräußerung (durch Übertragung oder Rücknahme 
einschließlich eines Austausches zwischen einzel-
nen Anteilklassen) der Betreffenden Anteile durch 
den Betreffenden Anteilinhaber voraussichtlich im 
Falle von natürlichen Personen kapitalertragsteuer-
pflichtig sein (abzüglich des des jährlichen Freibe-
trages) bzw. im Falle von juristischen Personen kör-
perschaftsteuerpflichtig sein (abzüglich des Indexie-
rungsfreibetrages (indexation allowance)). Verluste 
im Zusammenhang mit der Veräußerung von Antei-
len können als Veräußerungsverluste steuermin-
dernd geltend gemacht werden (capital gains loss 
relief). 

Solange für die Betreffenden Anteile die Zertifizie-
rung für den Status als Berichtender Fonds besteht, 
ist der Fonds verpflichtet, das Einkommen (ohne 
Veräußerungsgewinne), das den einzelnen Klassen 
Betreffender Anteile im Einklang mit den Vorschrif-
ten (Regulations) unmittelbar zuzurechnen ist, jähr-
lich zu berechnen und den Betreffenden Anteilinha-
bern als meldepflichtige Erträge zu „berichten“. Die 
den Betreffenden Anteilinhabern auf diese Weise 
als meldepflichtig mitgeteilten Erträge werden so be-
handelt, als wären sie tatsächlich ausgeschüttet 
worden; dies bedeutet, dass die am letzten Tag des 
maßgeblichen Zeitraums im Register eingetragenen 
Betreffenden Anteilinhaber hinsichtlich der aus-
schüttungsgleichen Erträge einer Besteuerung ent-
sprechend der Besteuerung am „Fondsausschüt-
tungstag“ unterliegen (d. h. dem Tag, der sechs Mo-
nate nach dem letzten Tag des Berichtszeitraums 
liegt) bzw. an einem früheren Tag, an dem die be-
richteten Einkünfte in den Anteilinhaberkonten aus-
gewiesen werden. 

Für diese berichteten aber nicht ausgeschütteten 
Beträge steht eine Befreiung zur Verfügung, wenn 
der Betreffende Anteilinhaber die Veräußerungsge-
winne endgültig bei Veräußerung der Betreffenden 
Anteile berechnet, damit diese Beträge nicht ein 
zweites Mal der Besteuerung im Vereinigten König-
reich unterliegen.  

Der Fonds setzt in vollem Umfang Ertragsaus-
gleichsverfahren ein; demzufolge wird im ersten 
Zeitraum, in dem die Zeichnung der Betreffenden 
Anteile erfolgt, jeder Ertragsausgleichsbetrag (der 
zugewachsene Erträge darstellt und sich im Zeich-
nungspreis zum Zeitpunkt der Zeichnung widerspie-
gelt) für Zwecke der Besteuerung im Vereinigten Kö-
nigreich zunächst gegen den überschießenden Be-
trag der berichteten Erträge gegenüber den tatsäch-
lich an den Betreffenden Anteilinhaber gezahlten 
Ausschüttungen aufgerechnet (wodurch sich der 
überschießende Betrag, der als zusätzliche Aus-
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schüttungen steuerpflichtig ist, verringert) und zwei-
tens gegen den Betrag der tatsächlich an den Be-
treffenden Anteilinhaber geleisteten Ausschüttun-
gen aufgerechnet (wodurch sich der steuerpflichtige 
Ausschüttungsbetrag verringert). Sofern und soweit 
sich aufgrund des Ertragsausgleichsbetrages der zu 
versteuernde Betrag einer tatsächlichen Ausschüt-
tung verringert, wird dieser Betrag als Kapitalertrag 
des Betreffenden Anteilinhabers behandelt und von 
den Anschaffungskosten der Betreffenden Anteile 
abgezogen. Der Fonds teilt den Anteilinhabern den 
für Zwecke der Berechnung ihrer Steuerverbindlich-
keiten im Vereinigten Königreich zu verwendenden 
Ertragsausgleichsbetrag mit. 

Werden Anteile des Fonds von einem im Vereinig-
ten Königreich ansässigen Anteilinhaber an dem 
Datum gehalten, an dem diese Anteile erstmals Be-
treffende Anteile werden (d. h. wenn ein Fonds ohne 
den Status eines Berichtenden Fonds den Status ei-
nes Berichtenden Fonds erhält) oder nicht mehr Be-
treffende Anteile sind (weil die Zertifizierung als Be-
richtender Fonds für diese Anteilklasse nicht auf-
rechterhalten wird), muss der Anteilinhaber unter 
Umständen im Zusammenhang mit seiner Steuerer-
klärung für das betreffende Jahr eine Entscheidung 
zwischen zwei Optionen treffen. Diese würde bein-
halten, dass für steuerliche Zwecke eine Veräuße-
rung und ein Wiedererwerb der Anteile zu diesem 
Zeitpunkt angenommen werden und die Anteilinha-
ber künftig von dem Status eines Berichtenden 
Fonds profitieren (indem zugewachsene Offshore-
Gewinne (offshore income gains) festgeschrieben 
werden) oder, soweit zutreffend, ab dem Zeitpunkt, 
in dem die Anteile nicht mehr dieser Offshore-Ge-
winnbesteuerungsregelung unterfallen, von dem 
Status als Berichtender Fonds profitieren (indem zu-
gewachsene Veräußerungsgewinne festgeschrie-
ben werden).  

Falls ein im Vereinigten Königreich steuerpflichtiger 
Anteilinhaber zu irgendeinem Zeitpunkt in einem 
Rechnungszeitraum eine Beteiligung an einem Offs-
hore-Fonds hält und zu irgendeinem Zeitpunkt in-
nerhalb dieses Zeitraums die 60%-Grenze wie vor-
stehend beschrieben nicht erfüllt, wird diese Beteili-
gung bei einem Anleger, der eine juristische Person 
ist, in dem Rechnungszeitraum so behandelt, als 
hielte er Forderungen als Gläubiger für Zwecke der 
Besteuerung von Unternehmensschulden. Als Folge 
müssten Anteilinhaber, die juristische Personen 
sind, ein Buchungsverfahren auf Basis einer Bewer-
tung zum angemessenen Wert (Fair-Value-Basis) 
im Hinblick auf die Besteuerung ihres Anteilbe-
stands zugrunde legen und könnten in Abhängigkeit 
von ihren individuellen Umständen der Körper-
schaftsteuer auf nicht realisierte Wertzuwächse ih-
res Anteilbestandes unterliegen (bzw., analog dazu, 
Abzüge bei der Körperschaftsteuer aufgrund von 

nicht realisierten Wertverlusten ihres Anteilbestands 
geltend machen).  

Es gibt bestimmte weitere Umstände, unter denen 
die von einer im Vereinigten Königreich körper-
schaftsteuerpflichtigen juristischen Person gehalte-
nen Anteile wie Forderungen im Rahmen eines 
Schuldverhältnisses behandelt werden, auch wenn 
dies ansonsten nicht der Fall wäre. Werden die An-
teile als Forderungen im Rahmen eines Schuldver-
hältnisses behandelt, finden die für Berichtende 
Fonds geltenden Bestimmungen auf diese juristi-
schen Personen keine Anwendung. 

Die für im Vereinigten Königreich beherrschten aus-
ländischen Gesellschaften geltenden Vorschriften 
(UK controlled foreign companies rules) können 
dazu führen, dass ein Teil der Gewinne von nicht im 
Vereinigten Königreich ansässigen Gesellschaften, 
die von im Vereinigten Königreich ansässigen Per-
sonen beherrscht werden, den UK-Gesellschaften, 
die eine relevante Beteiligung an dem nicht im Ver-
einigten Königreich ansässigen Unternehmen hal-
ten, zugerechnet und entsprechend besteuert wer-
den. Eine solche Zurechnung von Gewinnen an ei-
nen solchen Anteilinhaber findet derzeit nicht statt, 
es sei denn es ist gerecht und zumutbar, dass dem 
Anteilinhaber (und mit diesem verbundenen Perso-
nen) mindestens 25 % der Gewinne des Fonds zu-
zurechnen sind. Diese Gesetzesvorschrift zielt nicht 
auf die Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 
ab.  

Es ist beabsichtigt, den Anteilbesitz am Fonds so zu 
gestalten, dass die sog. „close company rule“ für 
Offshore-Unternehmen (Regelung für Gesellschaf-
ten mit beschränkter Mitgliederzahl) keine Anwen-
dung findet; sollte diese Regelung jedoch anzuwen-
den sein (was insbesondere im ersten Rechnungs-
jahr der Fall sein könnte), kann dies dazu führen, 
dass bestimmte Anteilinhaber für Zwecke der Be-
steuerung steuerpflichtiger Gewinne (chargeable 
gains) im Vereinigten Königreich so behandelt wer-
den, als wäre ein dem Fonds zuwachsender steuer-
pflichtiger Gewinn diesen Anteilinhabern unmittelbar 
zugeflossen. 

Natürliche Anteilinhaber werden auf bestimmte Vor-
schriften hingewiesen, die der Umgehung von Ein-
kommensteuern durch Übertragung von Vermö-
genswerten entgegenwirken sollen. Im Rahmen die-
ser Vorschriften werden Einkünfte an Personen (ein-
schließlich Unternehmen) zahlbar, die ihren Sitz o-
der Wohnsitz außerhalb des Vereinigten König-
reichs haben, und diese Personen werden möglich-
erweise hinsichtlich nicht ausgeschütteter Erträge o-
der Gewinne des Fonds auf jährlicher Basis steuer-
pflichtig.  
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Für bestimmte Kategorien von Anlegern im Verei-
nigten Königreich, einschließlich Rentenfonds, Ver-
sicherungsgesellschaften, Investment Trusts, auto-
risierte Unit Trusts und offene Investmentgesell-
schaften, gelten besondere Regelungen. 

Wichtige Hinweise 

Anleger im Vereinigten Königreich, die auf der 
Grundlage des Prospekts mit dem Fonds eine Anla-
gevereinbarung zum Erwerb von Anteilen abschlie-
ßen, sind nicht zu einem Rücktritt von dieser Verein-
barung im Rahmen der Rücktrittsbestimmungen der 
Financial Services Authority („FSA“) berechtigt. Die 
Vereinbarung erlangt nach Annahme des Auftrags 
durch den Fonds rechtsverbindliche Wirkung. 

Der Fonds betreibt keine regulierten Aktivitäten von 
einem permanenten Geschäftssitz im Vereinigten 
Königreich aus und Anleger im Vereinigten König-
reich werden darauf hingewiesen, dass die meisten 
Schutzmechanismen des aufsichtsrechtlichen Sys-
tems im Vereinigten Königreich für Anlagen in den 
Fonds nicht gelten. Anteilinhaber des Fonds stehen 
möglicherweise nicht unter dem Schutz des Finan-
cial Services Compensation Scheme des Vereinig-
ten Königreichs. Die Adresse des eingetragenen Sit-
zes der Gesellschaft ist dem Abschnitt „Adressen“ 
im Prospekt zu entnehmen. 

Handelsvereinbarungen und -informationen 

AllianceBernstein Limited (der „Facilities Agent“) 
wird für den Fonds im Vereinigten Königreich die 
Funktion des Facilities Agent übernehmen und hat 
sich bereit erklärt, an seiner Geschäftsstelle, 50 Ber-
keley Street, London, W1J 8HA, Vereinigtes König-
reich, für den Fonds bestimmte Einrichtungen zur 
Verfügung zu stellen. 

Veröffentlichung von Informationen 

Der Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Anteil-
klassen ist an jedem Geschäftstag am eingetrage-
nen Sitz des Fonds und beim Facilities Agent unter 
der Telefonnummer +44-207-470-0100 sowie bei 
der vorgenannten Geschäftsstelle erhältlich. Einzel-
heiten zur Bestimmung des Nettoinventarwerts je 
Anteil sind im Abschnitt „Zusätzliche Informationen“, 
Unterabschnitt „Ermittlung des Nettoinventarwerts“ 
in Teil II des Prospekts ausgeführt. 

Zeichnungs- und Rücknahmeverfahren 

Die Anleger werden auf die in den Abschnitten „Kauf 
von Anteilen“ und „Rücknahme von Anteilen“ in Teil 
II des Prospekts ausgeführten Zeichnungs- und 
Rücknahmeverfahren verwiesen. Zu beachten sind 

insbesondere die geltenden Eingangsfristen für 
Kauf- oder Rücknahmeanträge für Anteile an einem 
Handelstag.  

Zur Einsichtnahme zur Verfügung stehende Do-
kumente 

Exemplare der folgenden Dokumente stehen wäh-
rend der üblichen Geschäftszeiten an jedem Wo-
chentag an der Geschäftsstelle des Facilities Agent 
kostenlos zur Einsichtnahme zur Verfügung:  

(a) die Satzung des Fonds (in ihrer jeweils ge-
änderten Fassung);  

(b) der aktuelle ausführliche Prospekt des 
Fonds zusammen mit etwaigen Prospekt-
zusätzen; 

(c) die aktuellen vom Fonds herausgegebenen 
wesentlichen Anlegerinformationen; und 

(d) die aktuellen veröffentlichten Jahres- und 
Halbjahresberichte des Fonds. 

Die vorgenannten Dokumente können künftigen An-
legern auf Wunsch zugesandt werden. 

Unter der Adresse des Facilities Agent sind auch die 
folgenden Dienstleistungen abrufbar: 

 Verfahren für die Abwicklung von Rück-
nahmeanträgen sowie die Auszahlung 
von Rücknahmeerlösen 

 Auszahlung von Ausschüttungen 

 Angaben zu den Mitteilungen an Anteil-
inhaber und Exemplare dieser Mitteilun-
gen 

 Informationen zu den durch die Anteile 
verbrieften Rechten 

 Informationen über Stimmrechte 

 Annahme von Beschwerden. (Be-
schwerden im Hinblick auf den Betrieb 
des Fonds können unmittelbar an den 
Fonds oder unter der vorgenannten Ad-
resse an den Facilities Agent gerichtet 
werden). 
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Anhang D: Zusätzliche Informationen in Bezug auf Finanzderivate, Finanztechniken und -
instrumente und Sicherheitenverwaltung.

 
Die folgenden Bestimmungen gelten jeweils einzeln 
für jedes Portfolio des Fonds, das in Finanzderivate 
anlegt und/oder die nachstehenden Finanztechni-
ken und -instrumente einsetzt. 

Finanzderivate 

Allgemeines 

Soweit in seiner Anlagepolitik vorgesehen, darf ein 
Portfolio innerhalb der in (i) den „Anlagebeschrän-
kungen“ in Anhang A und (ii) dem betreffenden Ab-
schnitt in Teil I des Prospekts für das betreffende 
Portfolio angegebenen Grenzen in Finanzderivate 
anlegen.  

Ein Portfolio kann Finanzderivate zur Absicherung, 
im Rahmen eines effizienten Portfoliomanagements 
und, soweit nach seiner Anlagestrategie zulässig, 
für Anlagezwecke einsetzen. Der Einsatz dieser Fi-
nanzderivate darf unter keinen Umständen dazu 
führen, dass ein Portfolio von seiner Anlagepolitik o-
der seinem Anlageziel abweicht.  

Wenn ein Portfolio in Finanzderivate anlegt, deren 
Basiswert ein zugelassener Index ist, wird diese An-
lage bei der Feststellung der in Anhang A im Ab-
schnitt „Anlagebeschränkungen“ angegebenen 
Konzentrationsgrenzen und Anlagebeschränkun-
gen nicht berücksichtigt. 

Falls in seiner Anlagepolitik nichts anderes vorgese-
hen ist, darf ein Portfolio keine Finanzderivatge-
schäfte abschließen, deren Gegenpartei ein Ermes-
sen hinsichtlich der Zusammensetzung des Basis-
werts der Finanzderivate ausüben kann. 

Wenn ein Finanzderivat in ein Wertpapier oder ein 
Geldmarktinstrument eingebettet ist, wird dieses Fi-
nanzderivat hinsichtlich der Einhaltung der in den 
„Anlagebeschränkungen“ in Anhang A oder in dem 
betreffenden Abschnitt in Teil I des Prospekts für 
das betreffende Portfolio angegebenen Grenzen be-
rücksichtigt. 

Wenn ein Portfolio in Finanzderivate anlegt, muss 
es sicherstellen, dass es ausreichende liquide Mittel 
hält, um jederzeit die Verpflichtungen des Portfolios 
erfüllen zu können, die sich aus den betreffenden Fi-
nanzderivaten ergeben. 

Vereinbarungen über OTC-Derivate 

Falls in seiner Anlagepolitik nichts anderes vorgese-
hen ist, darf ein Portfolio Geschäfte mit OTC-Deriva-
ten abschließen, sofern die Gegenparteien dieser 
Geschäfte Institutionen sind, bei denen es sich um 
Kreditinstitute oder Investmentunternehmen handelt, 

die einer Aufsicht unterliegen und einer der von der 
CSSF genehmigten Kategorien angehören. Jede 
Gegenpartei wird auf der Basis der folgenden kom-
binierten Kriterien ausgewählt: aufsichtsrechtlicher 
Status, vom örtlichen Recht gewährter Schutz, be-
triebliche Verfahren und Bonitätsanalyse einschließ-
lich der Prüfung verfügbarer Kreditspreads und/oder 
externer Bonitätsratings. 

Die Identität der Gegenparteien wird im Jahresbe-
richt des Fonds offengelegt. 

Ferner darf das durch OTC-Derivate und Techniken 
für ein effizientes Portfoliomanagement entstehende 
Risiko gegenüber einer einzelnen Gegenpartei, bei 
der es sich um ein Kreditinstitut gemäß Artikel 41 
Abs. 1 Buchstabe (f) des Gesetzes von 2010 handelt, 
10 % des Vermögens des Portfolios, oder im Falle 
anderer Gegenparteien, 5 % seines Vermögens 
nicht übersteigen. 

Total Return Swaps und andere Finanzderivate mit 
vergleichbaren Eigenschaften 

Ein Total-Return-Swap ist eine Vereinbarung, in der 
eine Partei (Total-Return-Verkäufer) den Gesamter-
trag aus einem Referenzaktivum auf die andere Par-
tei (Total-Return-Käufer) überträgt, wobei in den Ge-
samtertrag die Erträge aus Zinsen und Gebühren, 
Gewinne oder Verluste aufgrund von Marktbewe-
gungen und Kreditverluste fließen. Die Gegenpar-
teien dieser Transaktionen müssen Aufsichtsbe-
stimmungen unterliegen, die nach Auffassung der 
CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleich-
wertig sind. Jede Gegenpartei wird auf der Basis der 
folgenden kombinierten Kriterien ausgewählt: auf-
sichtsrechtlicher Status, vom örtlichen Recht ge-
währter Schutz, betriebliche Verfahren und Bonitäts-
analyse einschließlich der Prüfung verfügbarer Kre-
ditspreads und/oder externer Bonitätsratings. 

Die von einem Portfolio eingegangenen Total Re-
turn Swaps können in Form von gedeckten und/oder 
ungedeckten Swaps abgeschlossen werden. Total 
Return Swaps sind grundsätzlich ungedeckt. Der 
Anlageverwalter behält sich jedoch das Recht zum 
Abschluss gedeckter Swaps vor. Ein ungedeckter 
Swap ist ein Swap, bei dem vom Total-Return-Käu-
fer bei Beginn des Geschäfts keine Vorauszahlung 
geleistet wird. Ein gedeckter Swap ist ein Swap, bei 
dem der Total-Return-Käufer im Gegenzug für den 
Gesamtertrag des Referenzvermögenswerts eine 
Vorauszahlung leistet und der daher aufgrund des 
Erfordernisses der Vorauszahlung kostspieliger sein 
kann. 

Falls ein Portfolio Total Return Swaps abschließt 
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und/oder in andere Finanzderivate mit vergleichba-
ren Eigenschaften („TRSs“) anlegt, müssen die zu-
grunde liegenden Vermögenswerte, in denen über 
diese TRSs ein Engagement erzielt wird, mit der in 
dem betreffenden Abschnitt in Teil I dieses Pros-
pekts für das Portfolio angegebenen Anlagepolitik 
im Einklang stehen.  

Falls ein bestimmtes Portfolio TRSs eingeht, sind 
der maximale und der erwartete Anteil des verwalte-
ten Vermögens des Portfolios, der Gegenstand von 
TRSs sein kann, in dem betreffenden Abschnitt in 
Teil I für das betreffende Portfolio angegeben. 

Sämtliche aus TRSs für ein bestimmtes Portfolio er-
zielten Erträge werden dem betreffenden Portfolio 
zugeordnet und weder der Anlageverwalter noch die 
Verwaltungsgesellschaft entnehmen irgendwelche 
Gebühren aus diesen Erträgen. 

Gesamtrisiko 

Gemäß Artikel 42 Abs. 3 des Gesetzes von 2010 
muss ein Portfolio „sicherstellen, dass sein Gesam-
trisiko in Bezug auf derivative Instrumente den Ge-
samtnettowert seines Portfolios nicht übersteigt. Bei 
der Berechnung des Risikos werden der Marktwert 
der Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige Marktfluk-
tuationen und die Liquidationsfrist der Positionen 
berücksichtigt“. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird sicherstellen, 
dass das mit Finanzderivaten verbundene Gesam-
trisiko jedes Portfolios das Gesamtnettovermögen 
des Portfolios nicht übersteigt. Die Gesamtrisikopo-
sition des Portfolios darf entsprechend 200 % sei-
nes Gesamtnettovermögens nicht übersteigen. 
Diese Grenze für das Gesamtrisiko kann durch vo-
rübergehende Kreditaufnahmen um 10 % erhöht 
werden. 

Das mit Finanzderivaten verbundene Gesamtrisiko 
eines Portfolios kann entweder über den „Value-at-
Risk“- oder den „Commitment“-Ansatz berechnet 
werden. 

Der „Value-at-Risk“-Ansatz 

Der „Value-at-Risk“-(„VaR“)-Ansatz ist eine Me-
thode zur Messung des Gesamtrisikos auf der Basis 
des maximalen potenziellen Verlustes, der für ein 
vorgegebenes Konfidenzniveau über einen be-
stimmten Zeitraum unter normalen Marktbedingun-
gen eintreten kann. 

VaR-Berichte werden täglich auf Basis der folgen-
den Kriterien erstellt und überwacht: 

- 1-monatige Haltedauer; 

- 99% Konfidenzniveau; und 

- außerdem werden Stresstests auf Ad-hoc-
Basis durchgeführt. 

Der VaR kann entweder absolut ausgedrückt wer-
den („absoluter VaR“) oder relativ, indem der VaR 
eines Portfolios mit dem VaR der Benchmark des 
Portfolios verglichen wird („relativer VaR“). 

Absoluter VaR – Die absolute VaR-Methode wird 
grundsätzlich bei Fehlen eines feststellbaren Refe-
renzportfolios oder einer Benchmark eingesetzt. 
Beim absoluten VaR-Ansatz wird die Grenze als 
Prozentsatz des Nettoinventarwertes des Portfolios 
festgesetzt. Bei Portfolios, die die absolute VaR-Me-
thode verwenden, ist die Grenze auf 20 % des Net-
toinventarwertes des Portfolios festgelegt. 

Relativer VaR – Die relative VaR-Methode wird für 
ein Portfolio eingesetzt, wenn sich eine Benchmark 
feststellen lässt und verfügbar ist, die die Anlage-
strategie des Portfolios widerspiegelt. Bei der relati-
ven VaR-Methode wird die Grenze als Prozentsatz 
des VaR der Benchmark oder des Referenzportfo-
lios festgesetzt. Die maximale VaR-Grenze eines 
Portfolios, das die relative VaR-Methode nutzt, ist 
auf 200 % der Benchmark des Portfolios festgelegt, 
die in dem betreffenden Abschnitt in Teil I des Pros-
pekts angegeben ist.  

Der Commitment-Ansatz 

Der Commitment-Ansatz wandelt die Finanzderivate 
in äquivalente Positionen in den Basiswerten dieser 
Finanzderivate um, nach Berücksichtigung von Net-
ting- und Absicherungsvereinbarungen, sofern der 
Marktwert der zugrunde liegenden Wertpapierpositi-
onen mit anderen Verpflichtungen verrechnet wer-
den kann, die sich auf dieselben zugrunde liegen-
den Positionen beziehen. Nach dem Commitment-
Ansatz darf das Gesamtrisiko eines Portfolios, allein 
auf Finanzderivate bezogen, 100 % des Gesamtnet-
tovermögens des betreffenden Portfolios nicht über-
steigen. 
 

Techniken für ein effizientes Portfoliomanage-
ment 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 
2010 sowie der jeweils von der CSSF veröffentlich-
ten Rundschreiben, insbesondere CSSF-Rund-
schreiben 14/592, mit dem die ESMA/2014/937-
Leitlinien für zuständige Behörden und OGAW-Ver-
waltungsgesellschaften - Leitlinien zu börsengehan-
delten Indexfonds und anderen OGAW-Themen (die 
„ESMA-Leitlinien“) umgesetzt werden, und inner-
halb der darin genannten Grenzen kann ein Portfolio 
Techniken und Instrumente bezüglich übertragbarer 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wie bei-
spielsweise Wertpapierleihgeschäfte und Pensions-
geschäfte einsetzen, sofern diese einem effizienten 
Portfoliomanagement dienen.  
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Diese Tätigkeiten dürfen unter keinen Umständen 
dazu führen, dass das Portfolio von seinen in Teil I 
dieses Prospekts aufgeführten Anlagezielen ab-
weicht, noch dürfen sie mit erheblichen zusätzlichen 
Risiken verbunden sein. 

Sämtliche im Zusammenhang mit den Techniken für 
ein effizientes Portfoliomanagement erzielten Er-
träge gehen abzüglich unmittelbarer und mittelbarer 
betrieblicher Kosten und Gebühren an das Portfolio. 
Diese Kosten und Gebühren dürfen keine verdeck-
ten Einnahmen beinhalten. 

Der Jahresbericht des Fonds muss Einzelheiten zu 
den (i) Erträgen enthalten, die sich für den gesamten 
Berichtszeitraum aus Techniken zum effizienten 
Portfoliomanagement ergeben, zusammen mit (ii) 
Angaben zu den unmittelbaren und mittelbaren be-
trieblichen Kosten und Gebühren, die bei jedem 
Portfolio in dieser Hinsicht angefallen sind, sowie 
zur Identität der Einrichtungen, an die solche Kosten 
und Gebühren bezahlt werden, und gegebenenfalls 
deren etwaigen Verbindung zur Verwahrstelle, zum 
Anlageverwalter oder zur Verwaltungsgesellschaft. 

Die Verwaltungsgesellschaft hält das Volumen die-
ser Transaktionen auf einem Niveau, das es ihr je-
derzeit ermöglicht, Rücknahmeanträge auszufüh-
ren. 

Wertpapierleihgeschäfte. Ein Portfolio kann Wert-
papierleihgeschäfte abschließen. Dabei handelt es 
sich um Geschäfte, bei denen das Portfolio seine 
Wertpapiere an eine andere Partei, den Leihneh-
mer, verleiht, der vertraglich verpflichtet ist, am Ende 
eines vereinbarten Zeitraums vergleichbare Wertpa-
piere zurückzugeben. Während der Leihdauer der 
Wertpapiere zahlt der Leihnehmer dem entspre-
chenden Portfolio (i) eine Leihgebühr und (ii) die mit 
den Wertpapieren erzielten Erträge. Ein Portfolio 
kann nur dann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, so-
fern die nachstehenden Vorschriften eingehalten 
werden: 

(i) das Portfolio kann Wertpapiere an einen 
Leihnehmer verleihen, und zwar entweder 
unmittelbar an diesen oder über ein stan-
dardisiertes Wertpapierleihsystem, das von 
einem anerkannten Clearinginstitut betrie-
ben wird, oder über ein Wertpapierleihsys-
tem, das von einem Finanzinstitut betrieben 
wird, das Aufsichtsbestimmungen unter-
liegt, die nach Auffassung der CSSF denje-
nigen des Gemeinschaftsrechts gleichwer-
tig sind, und das auf diese Art von Transak-
tionen spezialisiert ist; 

(ii) die Gegenpartei des Wertpapierleihvertra-
ges muss Aufsichtsbestimmungen unterlie-

gen, die nach Auffassung der CSSF denje-
nigen des Gemeinschaftsrechts gleichwer-
tig sind. Die Gegenparteien von Wertpa-
pierleihgeschäften sind in OECD-Ländern 
ansässig und werden von der Wertpapier-
leihstelle nach Bonitätsprüfung durch die 
Wertpapierleihstelle ausgewählt. Jede Ge-
genpartei wird auf der Basis der folgenden 
kombinierten Kriterien ausgewählt: auf-
sichtsrechtlicher Status, vom örtlichen 
Recht gewährter Schutz, betriebliche Ver-
fahren und Bonitätsanalyse einschließlich 
der Prüfung verfügbarer Kreditspreads 
und/oder externer Bonitätsratings; 

(iii) das aufgrund eines Wertpapierleihge-
schäfts oder einer anderen Technik zum ef-
fizienten Portfoliomanagement und durch 
OTC-Finanzderivate entstehende Risiko 
gegenüber einer einzelnen Gegenpartei, 
bei der es sich um ein Kreditinstitut gemäß 
Artikel 41 Abs. 1 Buchstabe (f) des Geset-
zes von 2010 handelt, darf 10 % des Ver-
mögens des Portfolios oder im Falle ande-
rer Gegenparteien 5 % seines Vermögens 
nicht übersteigen. 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für jedes Portfo-
lio, das an der Wertpapierleihe teilnimmt, Sicherhei-
ten, deren Höhe mindestens 105 % des Wertes der 
verliehenen Wertpapiere entspricht. 

Ein Portfolio kann Wertpapierleihgeschäfte nur unter 
der Voraussetzung eingehen, dass (i) es jederzeit 
berechtigt ist, die Rückgabe der verliehenen Wert-
papiere zu verlangen oder die Wertpapierleihe zu 
kündigen, und (ii) dass diese Geschäfte nicht die 
Verwaltung des Vermögens des Portfolios entspre-
chend seiner Anlagepolitik gefährden. 

Falls ein bestimmtes Portfolio Wertpapierleihge-
schäfte eingeht, sind der maximale und der erwar-
tete Anteil des verwalteten Vermögens des Portfo-
lios, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften 
sein kann, in dem betreffenden Abschnitt in Teil I 
des Prospekts für das betreffende Portfolio angege-
ben. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Auftrag des 
Fonds Brown Brothers Harriman & Co., eine New 
Yorker Kommanditgesellschaft mit Geschäftsstelle 
in Boston, Massachusetts (die „Wertpapierleih-
stelle“) mit der Durchführung von Wertpapierleihge-
schäften sowie insbesondere mit der Auswahl der 
Gegenparteien (vorbehaltlich der vorherigen Ge-
nehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft) und 
der Verwaltung der Sicherheiten beauftragt. Sofern 
ein Portfolio Wertpapierleihgeschäfte abschließt, er-
hält es 80 % der damit verbundenen Erträge. Die 
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verbleibenden 20 % werden der Wertpapierleih-
stelle als Gegenleistung für ihre Dienste und die be-
reitgestellten Garantien zugewiesen. Da die Teil-
habe an Erträgen aus Wertpapierleihgeschäften 
nicht zu einer Erhöhung der Betriebskosten des 
Portfolios führt, ist der der Wertpapierleihstelle zu-
gewiesene Betrag nicht in den laufenden Kosten 
enthalten.  

Echte und unechte Pensionsgeschäfte. Ein Port-
folio kann, soweit dies gemäß seiner Anlagepolitik 
zulässig ist, echte oder unechte Pensionsgeschäfte 
abschließen. Ein Pensionsgeschäft besteht aus ei-
nem Geschäft, bei dem ein Portfolio Wertpapiere an 
eine Gegenpartei verkauft und sich gleichzeitig ver-
pflichtet, die Wertpapiere von der Gegenpartei zu ei-
nem vereinbarten Zeitpunkt zu einem vereinbarten 
Preis zurückzukaufen. Ein unechtes Pensionsge-
schäft besteht aus einem Geschäft, bei dem ein 
Portfolio Wertpapiere von einer Gegenpartei kauft 
und sich gleichzeitig verpflichtet, die Wertpapiere 
der Gegenpartei zu einem vereinbarten Zeitpunkt zu 
einem vereinbarten Preis wieder zu verkaufen. Ein 
Portfolio kann echte und unechte Pensionsge-
schäfte tätigen, sofern die nachstehenden Vorschrif-
ten eingehalten werden: 

(i) die Gegenparteien dieser Transaktionen 
müssen Aufsichtsbestimmungen unterlie-
gen, die nach Auffassung der CSSF denje-
nigen des Gemeinschaftsrechts gleichwer-
tig sind. Jede Gegenpartei wird auf der Ba-
sis der folgenden kombinierten Kriterien 
ausgewählt: aufsichtsrechtlicher Status, 
vom örtlichen Recht gewährter Schutz, be-
triebliche Verfahren und Bonitätsanalyse 
einschließlich der Prüfung verfügbarer Kre-
ditspreads und/oder externer Bonitäts-
ratings; 

(ii) die im Rahmen von Geschäften zum Kauf 
von Wertpapieren mit Rückkaufrecht oder 
im Rahmen unechter Wertpapierpensions-
geschäfte erworbenen Wertpapiere müs-
sen die in den CSSF-Rundschreiben ent-
haltenen Vorgaben erfüllen und der Anlage-
politik des Portfolios entsprechen und zu-
sammen mit den anderen vom Portfolio ge-
haltenen Wertpapieren insgesamt die Anla-
gebeschränkungen des Portfolios einhal-
ten. 

(iii) das aufgrund dieser Transaktionen oder ei-
ner anderen Technik für ein effizientes Port-
foliomanagement und durch OTC-Finanz-
derivate entstehende Risiko gegenüber ei-
ner Gegenpartei, bei der es sich um ein Kre-
ditinstitut gemäß Artikel 41 Abs. 1 Buch-
stabe (f) des Gesetzes von 2010 handelt, 

darf 10 % des Vermögens des Portfolios o-
der im Falle anderer Gegenparteien 5 % 
seines Vermögens nicht übersteigen. 

Ein Portfolio darf (i) ein echtes Pensionsgeschäft nur 
unter der Voraussetzung eingehen, dass es jeder-
zeit in der Lage ist, die Wertpapiere zurück zu ver-
langen oder das Geschäft zu beenden und (ii) ein 
unechtes Pensionsgeschäft nur unter der Voraus-
setzung, dass es jederzeit in der Lage ist, den vollen 
Barbetrag zurückzufordern oder das Geschäft zu 
beenden, wobei entweder eine Bewertung zum Zeit-
wert (anteilig) oder eine Bewertung auf Basis des 
Marktpreises erfolgt; hierbei ist zu beachten, dass 
falls der Barbetrag jederzeit auf Basis des Marktprei-
ses zurückverlangt werden kann, der auf Basis des 
Marktwertes ermittelte Wert des unechten Pensi-
onsgeschäfts für die Berechnung des Nettoinventar-
werts zu verwenden ist.  

Echte Pensionsgeschäfte mit fester Laufzeit und un-
echte Pensionsgeschäfte, deren Laufzeit sieben 
Tage nicht überschreitet, sind als Geschäfte anzu-
sehen, deren Bedingungen es dem Portfolio gestat-
ten, die Vermögenswerte jederzeit zurückzufordern. 

Sämtliche aus echten und unechten Pensionsge-
schäften für ein bestimmtes Portfolio erzielten Er-
träge werden dem betreffenden Portfolio zugeord-
net. 

Falls ein bestimmtes Portfolio echte und/oder un-
echte Pensionsgeschäfte eingeht, sind der maxi-
male und der erwartete Anteil des verwalteten Ver-
mögens des Portfolios, der Gegenstand solcher Ge-
schäfte sein kann, in dem betreffenden Abschnitt in 
Teil I des Prospekts für das betreffende Portfolio an-
gegeben. 

Verwaltung von in Verbindung mit Transaktio-
nen mit OTC-Derivaten und Techniken für ein ef-
fizientes Portfoliomanagement erhaltenen Si-
cherheiten 

Gemäß den ESMA-Leitlinien sind die mit einer Ge-
genpartei im Zusammenhang mit Transaktionen mit 
OTC-Derivaten und Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement einhergehenden Risiken bei 
der Berechnung der in Art. 43 des Gesetzes von 
2010 genannten einzuhaltenden Grenzen der Kon-
trahentenrisiken zu kumulieren. 

Alle Vermögenswerte, die ein Portfolio im Zusam-
menhang mit Transaktionen mit OTC-Derivaten o-
der Techniken für ein effizientes Portfoliomanage-
ment erhält, sind als Sicherheiten anzusehen und 
sollten sämtliche nachstehend genannten Kriterien 
erfüllen. 
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Für den Fall, dass ein Portfolio Transaktionen mit 
OTC-Derivaten und Techniken für ein effizientes 
Portfoliomanagement eingeht, müssen sämtliche 
zur Verringerung des Kontrahentenrisikos des Port-
folios verwendeten Sicherheiten jederzeit die nach-
stehenden Kriterien erfüllen: 

a) Liquidität – Alle Sicherheiten außer Barmitteln 
sollten hochliquide sein und an einem geregelten 
Markt oder in einem multilateralen Handelssystem 
mit transparenter Preisbildung gehandelt werden, 
um sicherzustellen, dass sie kurzfristig zu einem 
Preis verkauft werden können, der nahezu der Be-
wertung vor Verkauf entspricht. Die erhaltenen Si-
cherheiten müssen ebenfalls die Vorgaben von Art. 
43 des Gesetzes von 2010 erfüllen. 

b) Bewertung – Erhaltene Sicherheiten sollten min-
destens täglich bewertet werden und Vermögens-
werte, die eine hohe Kursvolatilität aufweisen, soll-
ten nicht als Sicherheiten akzeptiert werden, es sei 
denn, es werden geeignete konservative Sicher-
heitsabschläge vorgenommen. 

c) Emittentenbonität – Erhaltene Sicherheiten soll-
ten eine hohe Qualität aufweisen. 

d) Korrelation – Die dem Portfolio gewährten Sicher-
heiten sollten von einer Körperschaft begeben wor-
den sein, die von der Gegenpartei unabhängig ist 
und erwartungsgemäß keine enge Korrelation mit 
der Performance dieser Gegenpartei aufweisen 
wird. 

e) Diversifizierung der Sicherheiten (Konzentration 
von Vermögenswerten) – Die erhaltenen Sicherhei-
ten sollten hinreichend über verschiedene Länder, 
Märkte und Emittenten gestreut sein. Gemäß den 
ESMA-Leitlinien ist das Kriterium der ausreichenden 
Diversifizierung in Bezug auf die Emittentenkonzent-
ration dann erfüllt, wenn ein Portfolio von einer Ge-
genpartei im Zusammenhang mit Techniken für ein 
effizientes Portfoliomanagement oder Transaktio-
nen mit OTC-Derivaten einen Sicherheitenkorb er-
hält, bei dem das maximale Engagement in Wertpa-
pieren eines bestimmten Emittenten 20 % seines 
Nettoinventarwerts beträgt. Darüber hinaus sind, 
wenn das Engagement des Portfolios mehrere Ge-
genparteien umfasst, die verschiedenen Sicherhei-
tenkörbe bei der Berechnung der 20%-Grenze im 
Hinblick auf einen einzelnen Emittenten zu kumulie-
ren. Ungeachtet des Vorstehenden kann ein Portfo-
lio vollumfänglich durch übertragbare Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente besichert sein, die von 
Regierungen oder anderen staatlichen Stellen bege-
ben oder garantiert wurden, die ein kurzfristiges Kre-
ditrating von mindestens A-1+ oder ein gleichwerti-
ges Rating mindestens einer angesehenen großen 
Ratingagentur aufweisen, wobei das Portfolio dabei 
jedoch Wertpapiere aus mindestens sechs verschie-
denen Emissionen erhalten muss und die Wertpa-
piere einer einzelnen Emission nicht mehr als 30 % 
des Gesamtvermögens des Portfolios ausmachen 
dürfen. 

f) Mit der Verwaltung von Sicherheiten verbundene 
Risiken – Mit der Verwaltung von Sicherheiten ver-
bundene Risiken wie Betriebs- und Rechtsrisiken 
sind zu identifizieren, zu verwalten und mit Hilfe von 
Risikomanagement-Verfahren zu verringern. 

g) Eigentumsübergang bei Sicherheiten – Liegt ein 
Eigentumsübergang vor, sind die Sicherheiten von 
der Verwahrstelle des Portfolios zu verwahren. Bei 
allen anderen Arten der Sicherheitenstellung kön-
nen die Sicherheiten von einer dritten Verwahrstelle 
gehalten werden, die einer Aufsicht unterliegt und 
die nicht mit dem Sicherheitengeber verbunden ist. 

h) Erhaltene Sicherheiten sollten durch das Portfolio 
jederzeit ohne Rücksprache mit oder Genehmigung 
durch die Gegenpartei verwertet werden können. 

i) Erhaltene nicht bare Sicherheiten sollten weder 
verkauft, wiederangelegt noch verpfändet werden. 

j) Erhaltene Barsicherheiten sollten: 

- nur als Einlagen bei Körperschaften im 
Sinne von Art. 41 (f) des Gesetzes von 
2010 platziert werden; 

- nur in qualitativ hochwertige Staatsan-
leihen angelegt werden; 
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- für Zwecke unechter Pensionsgeschäfte 
nur unter der Voraussetzung verwendet 
werden, dass die Transaktionen mit Kre-
ditinstituten erfolgen, die einer Aufsicht 
unterliegen und das Portfolio jederzeit in 
der Lage ist, den vollen Barbetrag zeit-
anteilig zurückzufordern; und  

- nur in kurzfristige Geldmarktfonds ge-
mäß Definition in den CESR-Richtlinien 
10-049 zu einer gemeinsamen Defini-
tion für europäische Geldmarktfonds an-
legen. 

Solange dies im Einklang mit den vorstehenden 
Bestimmungen ist, dürfen die Sicherheiten aus 
(i) Barmitteln, (ii) Unternehmensanleihen und/oder 
(iii) Schuldtiteln (nach Maßgabe der näheren Erläu-
terung in der nachfolgenden Tabelle) bestehen. 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für jedes Portfo-
lio, das an der Wertpapierleihe teilnimmt, Sicherhei-
ten, deren Höhe mindestens 105 % des Wertes der 
verliehenen Wertpapiere entspricht. Bei bilateralen 
OTC-Finanzderivaten hat die Bewertung dieser In-
strumente täglich basierend auf dem Marktpreis zu 
erfolgen. Aufgrund dieser Bewertungen hat die Ge-
genpartei vorbehaltlich der Geltung bestimmter Min-
destbeträge für die Übertragung zusätzliche Sicher-
heiten zur Verfügung zu stellen, wenn der Marktwert 
ihrer Verpflichtung gestiegen ist bzw. Sicherheiten 
zurückzuziehen, wenn der Marktwert gesunken ist. 

Wiederanlagen von Barsicherheiten sind entspre-
chend den Diversifizierungsvorschriften zu streuen, 
die für Sicherheiten, die keine Barsicherheiten sind, 
gelten. Zum Datum dieses Prospekts werden Barsi-
cherheiten durch den Fonds nicht wiederangelegt. 
Sollte der Fonds künftig die Barsicherheiten eines 
bestimmten Portfolios wiederanlegen, werden die 
Grundsätze für die Wiederanlage in der nächsten 
aktualisierten Fassung dieses Prospekts enthalten 
sein. 

Erhält ein Portfolio Sicherheiten für mindestens 
30 % seines Vermögens, wird die Verwaltungsge-
sellschaft geeignete Grundsätze für die Durchfüh-
rung von Stresstests einführen, um deren regelmä-
ßige Durchführung unter normalen und außerge-
wöhnlichen Liquiditätsbedingungen sicherzustellen, 
was der Verwaltungsgesellschaft eine Einschätzung 
des mit den Sicherheiten verbundenen Liquiditätsri-
sikos für das Portfolio ermöglicht.  

Schließlich hat die Verwaltungsgesellschaft Grunds-
ätze für die Anwendung von Sicherheitsabschlägen 
eingeführt, die für jede Klasse von Vermögenswer-
ten angepasst wird, die das Portfolio im Zusammen-
hang mit Transaktionen mit OTC-Derivaten und 
Techniken zum effizienten Portfoliomanagement er-
halten hat. Bei dem Sicherheitsabschlag handelt es 
sich um einen Prozentsatz, der vom Marktwert des 
als Sicherheit erhaltenen Vermögenswerts abgezo-
gen wird mit dem Ziel, dem mit dem Halten des Ver-
mögenswerts erwartungsgemäß einhergehenden 
Risiko Rechnung zu tragen. Die Anwendung von Si-
cherheitsabschlägen berücksichtigt die Eigenschaf-
ten der als Sicherheiten erhaltenen Wertpapiere wie 
die historische Kursvolatilität der Wertpapiere und 
die Ergebnisse der jeweils im Einklang mit den 
ESMA-Leitlinien durchgeführten Stresstests. 

Die Verwaltungsgesellschaft legt bei Verhandlungen 
mit potenziellen Gegenparteien die nachstehend 
aufgeführten Sicherheitsabschläge für Sicherheiten 
im Rahmen von Transaktionen mit OTC-Derivaten 
zugrunde. Die in der entsprechenden Transaktions-
dokumentation der Derivate festgelegten endgülti-
gen Vereinbarungen mit Gegenparteien entspre-
chen in der Regel diesen Sicherheitsabschlags-
Spannen, wobei die Verwaltungsgesellschaft sich 
das Recht vorbehält, diese Vorgehensweise jeder-
zeit ändern zu können und den Prospekt so schnell 
wie möglich anzupassen:

 

Sicherheit Sicherheitsabschlag 

1. Barmittel 0% - 1% 

2. Geldmarktinstrumente mit einem externen 
Rating von „A“ oder höher 

0% - 2% 

3. Anleihen, die von einer zentralstaatlichen, 
regionalen oder lokalen Körperschaft oder 
der Zentralbank eines zulässigen Staates 

(und sofern dieser ein Bundesstaat ist, ei-
nem Gliedstaat der Föderation) oder von 
einer internationalen Einrichtung öffentlich-
rechtlichen Charakters, der mindestens ein 
zulässiger Staat angehört, begeben oder 

garantiert werden. 

Restlaufzeit 

1 bis 5 Jahre 5 bis 10 Jahre Mehr als 10 
Jahre 

2% - 5% 
 

2% - 10% 3% - 25%  
 

4.  Schuldverschreibungen von Unternehmen Rating 
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(auf USD lautend) Mindestens AA 
oder gleichwer-

tig 

Mindestens A 
oder gleichwer-

tig 

Mindestens 
BBB oder 

gleichwertig 

6% - 10% 
 

10% - 15% 20% - 25% 

5. Aktie, die Bestandteil eines Hauptmarktin-
dex ist 

10%-30% 

 
 
 

Mit Transaktionen in OTC-Derivaten und Techni-
ken für ein effizientes Portfoliomanagement ver-
bundene Risiken und potenzielle Interessenkon-
flikte  

Mit Transaktionen mit OTC-Derivaten, Techniken für 
ein effizientes Portfoliomanagement und der Ver-

waltung von Sicherheiten in Bezug auf diese Tätig-
keiten sind bestimmte Risiken verbunden. Weitere 
Informationen zu den mit dieser Art von Transaktio-
nen einhergehenden Risiken finden sich unter „Risi-
kofaktoren“ in diesem Prospekt und dort insbeson-
dere in den Abschnitten „Derivate“ und Interessen-
konflikte“. 
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Adressen 

Eingetragener Sitz 

c/o AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. 
2-4, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxemburg 

Verwaltungsrat 

Bertrand Reimmel 
Silvio D. Cruz 
Scott Parkin 
Susanne van Dootingh 
Olivia Moessner 

Verwaltungsgesellschaft 

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. 
2-4, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxemburg 

Anlageverwalter 

AllianceBernstein L.P. 
1345 Avenue of the Americas 
New York, New York 10105 
USA 

Hauptvertriebsstelle 

AllianceBernstein Investments,  
ein Unternehmensbereich der Verwaltungsgesell-
schaft 
2-4, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxemburg 

Registrier- und Transferstelle 

AllianceBernstein Investor Services 
ein Unternehmensbereich der Verwaltungsgesell-
schaft 
2-4, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxemburg 

Verwahrstelle und Verwaltungsstelle 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
80, route d‘Esch  
L-1470 Luxemburg 

Indische Korrespondenzbank  

Citibank, N.A.  
Financial Institutions Group 
Nariman Point 
230 Backbay Reclamation 
Mumbai 400 021 
Indien 

Abschlussprüfer 

Ernst & Young S.A. 
35E, avenue John. F. Kennedy, L-1855 Luxem-
burg 

Rechtsberater in Luxemburg 

Elvinger Hoss Prussen, Société Anonyme 
2, Place Winston Churchill 
B.P. 425 
L-2014 Luxemburg 

Rechtsberater in den Vereinigten Staaten 

Dechert LLP 
One International Place 
40th Floor 
100 Oliver Street 
Boston, MA 02110-2605 
USA 

Rechtsberater in Indien 

AZB Partners 
AZB House 
Peninsula Corporate Park  
Ganpatrao Kadam Marg  
Lower Parel, Mumbai 400 013 
Indien 

UK Facilities Agent 

AllianceBernstein Limited 
50 Berkeley Street  
London 
W1J 8HA 
Vereinigtes Königreich 

Website 

www.alliancebernstein.com

 


